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Vorwort. 
Die vorliegende Arbeit ist herausgewachsen aus der von der 

tlwologischen Fakultät in Würzburg· für 1904/5 gestellten Preis
aufg·abe: .Die Auslegung der neutestamentlichen Schrifttexte über 
die Ehescheidung soll historisch-kritisch dargestellt werden mit 
hesonderer Berücksichtigung der patristischen Exegese. • Dem Ver
fasse!· wurde zwar von der Fakultät wegen formeller Mängel der Preis 
uieht zuerkannt, doch wurde sein Lösung·sversuch im übrigen sehr 
gCmstig beurteilt und als die beste der vier eingereichten Arbeiten 
tlureh öffentliche Belobung mit dem Rechte der unentgeltlichen Pro
tuotion ausgezekhnet. Durch diese wohlwollende Kritik ermutigt, 
~iug· ich daran, meinen Versuch druckreif zu machen. Dabei schien 
t·~ vor allem nötig, einen Teil der Arbeit auszuscheiden, nämlich 
die Ausleg·ung des sogenannten Privilegium Paulinum ( 1 Kor 7, 12 ff. ). 
Deun einerseits wäre sonst die Arbeit zu umfangreich geworden, 
awle'.'seits aber verdient das Privilegium Paulinum nach der ge
sdtieltt.lich-exegetischen Seite eine eigene Behandlung. Außerdem 
tuul3te lllanches gekürzt und zusammengezogen, anderes, besonders 
hinsichtlich der Literatur der neuesten Zeit, erweitert und vervoll
ständigt werden. Freilich konnte bei Erörterung einer Frage, die 
wie die unsrige so viele Federn in Bewegung setzte, nicht jede 
Abhandlung berücksichtigt werden; doch glaubt der Verfasser, daß 
'iltut nichts entgangen ist, was irgendwie für die Geschichte der 
Auslegung· der ntl Ehescheidungstexte von Wichtigkeit ist. 

Wertvolle Gesichtspunkte und Richtlinien für die Überarhei
lung wurden mir • von dem Herausgeber der ntl Abhandlungen, 
llt:rrn Prof. Dr. Meinertz-Münster i. W., gegeben. Hierfür, sowie 
fin· dessen wohlwollende Unterstützung bei der Korrektur und 
IJrueklegung sei mein verbindlichster Dank ausgesprochen. · Dank 
sei auch allen gesagt, die mich irgendwie bei meiner Arbeit unter
stützt haben, besonders den Herren Beamten der Würzburger 
t: uiversitätsbibliothek für ihr freundliches Entge~enkommen bei 



VIII Vorwort. 

Beschaffung der Literatur, und Herrn Generaldefinitor P. Konrad 
Eubel 0. F. M., der mir aus seinem kürzlich erschie~enen 3. Band 
der Hierarchia catholica Aufschlüsse über die für mich in Betracht 
kommenden Trienter Konzilsväter gab. 

Wenn ich nun durch die historische Darlegung der ver
schiedenartigen Erklärungen der ntl Ehescheidungstexte, sowie 
durch meinen neuen Versuch, der schwierigen Matthäusstellen Herr 
zu werden, etwas beigetragen habe, die Lehre der katholischen 
Kirche in diesem vielumstrittenen Punkte zu rechtfertigen und zu 
begründen, so wird dies des Verfasser·s schönster Lohn sein. 

Würzburg, den 9. Januar 1911. 

Anton Ott. 



Einleitung. 
Orientierung und Problem. 

In dem heutzutage so viel und mit so widersprechenden Re
sullaten behandelten Problem der sexuellen Ethik nimmt die Frage 
ü!Jer Ehe und Ehescheidurig einen ganz hervorragenden Platz ein . 
.Mit Reeht. Sie schneidet tief ein ins praktische Leben und ist 
für den Einzelmenschen wie für die Gesamtheit, für Individuum 
und Staat, von gleich großem Interesse. Die modernen Bestre
bungen freilich in diesem Punkte gehen gröfltenteils weit ab von 
den bisherigen Anschauungen. Die monogame und unauflösliche 
l·~h~ sucht man durch die "freie Liebe" zu ersetzen. 

Die gründlichste Eherefot·m vertritt der Materialismus: Das 
L>andnsche Gesetz von der geschlechtlichen Zuchtwahl soll auch 
i111 Menschenleben· zur Geltung kommen und die Zwangsehe dm·ch 
lrL·iere Liebesbündnisse ersetzt werden, damit nur solche Individuen 
zur Voreinigung gelangen, die durch ihre Eigenschaften die beste 
(:arautie bieten für die Erzielung einer gesunden und starken Nach
koJHJtJCIIS<:haft. Diese Anschauungen werden durch populäre Dar
,..;ltdlullgen materialistisehcr Philosopl1en und besonders durch den 
Sozialismus (llebel: Die Frau und der Sozialismus) in die breiten 
.Massen des Volkes getragen. 

Almliehe Ziele verfolgt eine in den letzten Jahren einsetzende 
Be\\'cgung, die .neue Ethik". Sie will alle Schranken hinweg
ritumcn, die vom göttlichen, kirchlichen und weltlichen Gesetz dem 
\'ollen Ausleben der Persönlichkeit in betreff der Beziehung zwischen 
.Ma11n und ·Weib entgegenstehen, sie kämpft für das Ideal: es 
111l\gc dahin kommen, daß "die si<'h lieben, Mann und Frau sind" .. 
Man spt·icht daher von "Ehen auf Zeit" oder "auf Probe". Für 
die Verbreitung solcher Ideen sorgen Romane, Schauspiele, sog. 
populitr-wissenschaftliche Vorträge und Zeitschriften 1). 

1) Vgl. K. Böckenhoff, Die Unauflöslichkeit der Ehe, München 1908, 
17-24. J. Versen, Grundstürzende Ansichten über Sexualreform, in: Allg. 
Hundschau VI (1909) 71 f. -· 



2 Ehlleltung. 

Diesen modernen Bestrebunger gegenüber fragt sich.. der ernste 
Chl'ist: welches ist die Lehre Christi über Ehe und Ehescheidung? 
Wenn Christus eine. klare Antwort gegeben, dann ist die Frage 
für jeden erledigt, der in Christus noch den eingeborenen Gottes
solm, die ewige Wahrheit, den göttlichen Gesetzgeher erblickt. 
Aber auch für alle, weh:he nicht mehr an die Gottheit Jesu g'iau
ben, mufl die Stellung Christi von gröfatem Interesse' sein, da ihnen 
tler Zimmet·numnssohn von Nazarelh ja immer no('h, beso11rlers in 
ethischen J<'rngen,. als det· gt·ößte Weise der Weltgeschichte und 
als Menschheitsideal gilt. 

Und Christus hnt in dem fraglidten Punkte und zw:u· wieder·
holl Stellung genommen. Zuerst kommt er in der · Bet·gpredigt 
auf die Ehescheidung zu sprechen (Mt 5, 31. 32) 1): 

'EeeiO'I lii· ö, äv a1roJ.vou nj1• yv

Paixa alrroV, t50rru nVTli dJroor&ntOJ', 
tyW ~E ll1'ro V1tiJ' ÖTt 1l0.~ 6 &xo
J.vwv r~v yvvaixa aöroii :~raeexHk 
).dJ•ov JrO(JJ•Elaq (Vg: excepta forni
cationi~causa)Jroui av TJjl'fiOIJt:tl {},j-

1'011 xai Bo t1iv liJTo).dvfiBI''I" ya

fi~0/1, fiOilärat. 

Ferner wu,rde gesagt: Jeder, der 
sein Weib entläßt, der gebe ihJ:. einen 
Scheidebrief. Ich ober sage euch, 
jeder, <'er sein Weib entläßt außer 
n uf Grund der Unz ueh t, der 
mncht, dnß sio die Ehe bricht, und 
wer immer die Entlassene heiratet, 
der bricht die Ehe. 

Ausführlicher wird die Frage bei einem anderen Anlafl be
handelt (Mt 19, 3-1 0): 

Kai Jr(}Ooij).{)ov almjj IPaetoaio& :lrEI

e&CoJ'TE' airro.... Hai lByoJ'TE'. el E'~EOHY 
cbruliiont t;J"' yv1•uixa aVroV xaTU 1rilaa1' 

airiav; d ~6 UnoxetlJei~ ellrev· oVx ti•,ß
yvwu: {Jrt 1S xr/oao aJt' lii!XIj(; ÜI!Ot.l' xui 

fhjAII 6Jroit/OE1' ainOtl<; Xal e[JrEV' l'I'EX/1 

rovw11 xa ra).elvm ll.vOewiro> rov 1rariea 

xai r~v I'IJTE(}a xai xoV.'IiJ~oETa.l TÜ 
yviiiii;a avroii, xoi lonl'f/11 o{ "vo el• 

oaexa f&lav; WOTE OVXETI Eloiv lJvo äV.a 

oO.e~ ttla. ö o{,v 0 ·OeOt; OV1'6Cev~E1', äv
{}(}wJror; [.lfJ XW(}I~ETW, UyotlOIV avrljj. 

rl o{w Mwvoijr; e!•eu/).aro !5oiim& PtPUov 

aJTooraolov xai aJro).iioa&; Uye1 avroir;' 

Ört Mwvoijr; JT(}or; r~v ax).w!oxaeMav tlfiWV 

i1lEr(}€1J'EV Vfliv airuJ.iioat ra• yvvaixar; 

Vf.lWV. aJT' agxij• {J.!: ol• )'E)'OI'EV o·iirw•. 
Hyw 15.!: Vf.liV ÖH ö, äv aJto).vo1) 

Dn traten die Pharisäer l!IU ihm, 
um ihn zu vorsuchen und . sagten: 
"Ist os einem Manne erlaubt, um je
dm· Ursache willen sein Weib zu ent
lassen Y" Er antwortete ihnen und 
Rprnch: "Habt ihl' nicht golcsen, dnU 
der, welcher den Menschen im Anbe
ginne geschaffen h11t, als Mnnn und 
Weib sie erschaffen und gesagt hnt: 
Deswegen wird der Mann Vater und 
·Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen und die zwei werden sein 
in einem Fleische. Daher sind sie 
nicht m~hr zwei, sondern ein Fleisch. 
Was also Gott vereint hat, soll der 
Mensch nicht trennen," Sie sprachen 
zu ihm: "Warum hat nlijO Moses ge
boten, einen Scheidebrief zu geben 

1 ) Wir geben die Schrifttexte griechisch nach Nestle, Novum Testa
menturn graece et latine•, Stuttgart 1907, deutsch nach Grundl, Das NT',. 



Elnleftuna. 

"l ,. )'lll'a ix a a i• TO iJ 11 ~ tn lno(!vel q. 
(Vg: nisi ob fornicationem) Hai ya-

111jou äHrJ1' 1 !•o•xära•. Urovoovavujj 
ol 1uu?1Jrai· rl oürw~ Eoth• ·1} airla tnV 

,;,.o!!conov ltna rii> ytrvatHo.;, ov avp<f'EI!Ft 

;·u,Htjnul. 

und zu entlaBBOn Y11 Er sprach zu 
ihnen: "Moses hat euch wegen aurer 
Herzenshärte gestattet, eure Weiher 
zu entlassen, aber im Anfang war es 
nicht so. Ich aber sage euch: ,Wer 
sein Weih entlällt, es sei denn um der 
Unzucht willen, und eine andere nimmt, 
der bricht die Ehe, und wer die Ent
lassene heiratet, der bricht die Ehe'." 
Da sagten ihm seine Jünger: 11 Wenn 
die Sache des Mannes mit seinem 
Weibe so steht, so ist es nicht gut, 
zu heiraten." 

Mit kleinen Abweichungen gibt Mk 10, 2-1~ denselben Vor
gang \\•ieder: 

Kai JTeoosJ.Oo1•u:• Pa(!toaiot El1TJ(!W

rwt• uVriiv ei l~tor•v dvdei yvpa;,ta dHo
liinm, J1Et(!&\:oi'TF.> UV"COV, 0 de a:IWX(!I

lhi.; El~JrtJ' alnoi~. -ri v,.t"iv E'I'ETEilaTO 

,\lwiilllj.;; ol .5e dnm• · 8rih(!e1ft1' Mwvoij> 

fl•fiUm· .l;wowolov l'l!av•at Hai anoliioat. 
,; M 'b1ooii• slire1• a1'rroi>'· n(Jo> T~l' 

oKliJ!!IIHt!(!tJ{al' V/U7JI' fYl/afJIBV {!ftiV TIJI' 
h•rult/r• raVTTJI'. tim) ()I; U(!X'i> Hdosw> 
,';!!otJ' xai. {}ijlv E.nobJOEJ' a(rcoV~· lt'E1tE'I' 

roojro1• HaraJ.slv!l!l livO(!wnoq Tov nari(!a 

cu'.ruü "ai Ti]v !l7Jr8ea, :xai loovTat o[ 
c){•o t:i.; aUe"a Jtlav· CÖoTe oVxlct eloiv 
Ji•o ,a;.,j 1•ia aal!~· o oliv o {}soq ovv

,~:w~FI', t'{,.{)l!wnoq f''i XfJJ(!t\:iu.o. Hai elq 

r i11' nix{m• naAtV o[ !lfll?rJ~ul 1rE(!i toVTOV 

•':liJ(!I(Hcm• avni!•. Hai Uytt mhoiq' /Jq 

1i1• lboJ.von TrJV )'VVaixa aVTOV Hai ya

JIIillJ/ ä).).I}V1 , flOIXÜTal en' cuh~v' Hai 

NH· avril anoÄvoaoa TOV äv!Jea avni• 
r••!•~ou äUcw, f'(ltXära,. 

Und Pharisäer traten herzu und 
fragten ihn, um ihn zu versuchen: 
"Darf ein Mann sein Weib entlassen Y11 

Er aber antwortete und sprach zu 
ihneil: 11 Was hat euch Moses geboten?" 
Sie sprachen: "Moses hat erlnubt,.einen 
Scheidebrief zu sc11reibon und zu ent-
lassen." Jesus antwortete ihnen und 
sprach: "Eurer Herzenshärte wegen 
hat er euch dieses Gebot geschrieben, 
aber von Anfang der Schöpfung an 
hat sie Gott als Mann und Weib ge
schaffen. ·Deswegen wird der Mann 
seinen Vater und seine Mutter vor-
lassen und seinem Weibe anhangen, 
und sie worden boidc in einom 
Fleische sein. Also sind sie nicht 
inehr zwei, sondern ein Fleisch. Was 
daher Gott vereint ha.t1 soll der Mensch 
nicht trennen." Und zu Hause fragten 
ihn seine Jünger noch einmal darüb~r .. 
Und er antwortete ihnen: "Jeder, der 
sein Weib entläßt und ein anderes .bei-. 
ratet, bricht an ihr die Ehe, 'ijnd wenn 
das Weibseinen Mann verläßt und einen 
andern heiratet, bricht sie die Ehe.l' 

Bei Lk 16, 18 ist die Lehre Jesu über die Ehescheidung in 
dem einzigen Satze erwähnt:. 

flli> & änolvwv r~v yvvaiHa avToii . 

>tlli J•apwv infl/aV flOIXe{JEt 1 xal 0 ano

ltJ.t1/ln'rJV ano aVÖ(!Oo YllfiWV potxrust. 

Jeder, der sein Weib entläßt und 
eine andere nimmt, bricht die Ehe, 
und wer die vom Manne Gesc,hiedene 
nimmt, bricht die Ehe. 



4. ll:inleitung. 

Als ausdrücklicher und authentischer Interpret der Lehre 
Christi behandelt auch der hl. Paulus die Ehesch~idungsfrage 
{1 Kor 7, 10f. 39): 

Toi,; l;;; )'•yaplJY.VOtl' ;rueayyüJ.n•, nt'•x 

EyW tllA.O: V xi'!!'o~, ]'V1't.tlxa tbrJ UJ'~t;ui.; 

I"J zwl!tatil]l'<lf 7 - Efll' Ii;: xw' l.lV(!tfJ0/i, 
J.lEVErW Ö.)'rtf/0.; i) rtji th•/iei XllTitÄ.AU)'llrW 1 

- XOt c'ii·J!!a )'VI'arxa fltJ aq,uit•at, 

Den Verheirateten aber gebiete nicht 
ich, sondcl'll der HeJT, daß sich das 
Weib nicht scheide vom Manne, wenn 
sie sich aber scheidet, so bleibe sie 
ehelos oder verso1me sich mit ihrem 
Manne. Auch de1· Mann entlasse sein 
Weib nicht. 

l't·viJ liic'lnrtt l:r1•' öoo1• xeo•''"' C!l ,; Das Weib ist an das Gesetz gebun-
a••,ie avnjr;' ial• lii- XOtftlJ0!7 0 UI'IJ(!, den, solange ihr Mann lebt; wenn 
E.l.wOeea ioriv c,;, {)EJ.n )'UJ.llJth]••w, J.lci•·o•• aber ih1• Mann entschlafen ist, so ist 
iv xv!!icp. sie frei ; sie heirate, wen sie wolle, 

nur im Herrn. 

Ähnlich wie v. R9, nur ausführlicher, lautet endlich .die Stelle 
Röm 7, 2 f.: 

'H )'UQ Ü;ravligor; )'IJI'Il rc,li Cwvrt a••liQi 
/ii/itlllt I'O,tt<p' EUP /ji; a;ro{}<iVf7 0 ai'IJ!_), 

xar~l!'}'1}Tat ci110 roii 1'(;/IOl' roii tlJ•~yr);. 

äea OUI' cw .. wr; roü ci-.. Jeo·· f/Otza./.h; 

X!!IJI'arioe. Ütv )'EVtJm• a•·•~ei lriecp · t;,}" 
hE &1roOJ.,,u 0 di·J/(2, Elt"V'~F.eu EoriJ' UJrU 
-roü V<lftOI', roii I"J ,;,., .. aim/v J.lotl.ai.{Ja 

)'tTOf.fVIJII a1•f!gi frE(!lp· 

Denn das vermählte Weib ist durch 
das Gesetz gebunden, solange ihr Mann 
lebt. Wenn aber ihr Mann stirbt, ist 
sie entbunden vom Gesetze des Mannes. 
Demnach wird sie, solange der Mann 
lebt, Ehebrecherin heißen, wenn Rie 
es mit einem anderen Manne hält. 
W cnn aber ihr Mann stirbt, so ist sie 

:frei vorn Gesetze ·des Mannes, so daß 
sie nicht Ehcbrechcrin ist, wenn sie 
mit einem andern Manne lebt. 

Außer diesen ntl Texten sei hier auch noch die Hauptstelle 
des mosaischen Scheidungsgesetzes Dt 24; 1-4 beigefügt, auf die 
C:hristus Mt 5, B 1 und Hl, 8 (Mk 19, 5) Bezug nimmt und die zur 
Erklärung des ntl Ehegesetzes unbedingt beigefügt werden muß 1): 

Wenn ein Mann eine Frau nimmt und sie ehelicht, sie aber nicht Wohlge
fallen findet vor seinen Augen wegen irgend etwas Schändlichem (.,:::1., Ml.,l-'1 LXX: 
i'1oxwco1• :neäyfla, Vg: p1·opter aliquam foeditatem), so schreibe er einen Scheide
brief und gebe ihn in ihre Hand und entlasse sie aus seinem Hause. Und 
nimmt sie nach dem Weggehen einen anderen Gatten, und auch dieser haßt 
sie und gibt ihr den Scheidebrief und entläßt \Ue aus seinem Hause, oder er 
stirbt, so kann der erste Mann sie nicht wieder nehmen zur Frau, weil sie 
Vf1runreinigt ist und verabscheuungswürdig wurde vor dem Herrn. 

Ist nun in diesen Schrifttexten . die Stellungnahme Christi in 
der Ehescheidungsfrage klar und bestimmt ausgesprochen? Das 

1 ) Nach Loch und Reischl, Die heiligen Schriften des AT, ltegens
burg 1884. 
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würe der .F'all, wenn nicht der Evangelist Matthäus in den Zu
sülzen .:znQexro; l6yov :noevda;" und •. u~ l:nl :noeveü~" scheinbar einen 
S..:heidungsgrund aufstellte, den die drei anderen hl. Schriftstellm·, 
,\larku::;, Lukas und Paulus, nieht kennen. 

Dieser wirkliche oder scheinhure Widerspruch in dieser höchst 
praktisdtell Fmge hat der Exegese von jeher zu schaffen gemacht. 
Zwar ltal die Kirche auf dem Konzil von Trient detlnitiv Stellung 
~euoHtlltell und mit Beziehung auf obige Schriftstellen die dogma
tisdte ~utscheiduug getroffen: daß nach evangelischer und aposto
lischer Lehre aueh im Falle des Ehebmchs das Eheband nicht 
;.:dü:;t werden könne, daß daher selbst der unschuldige Teil, ganz 
,:lt·idt, ob Mnnn oder Frau, die Ehe breche, wenn et· zu Lebzeiten 
1ie:; andern Gatteu eine neue Ehe eingehe 1). Allein diese Ent
sd1eidllug, wenn sie auch für alle Katholiken bindend ist, kann 
u111 l darf doch den katholischen Theologen und besonders den 
katholischen Exegeten nicht von der Pflicht entheben, diese Lehre 
seiuer Kirche auch mit wissenschaftlichen Mitteln zu rechtfertigen 
1111!1 zu verteidigen; und das um so mehr, als die Lehre von der 
absoluteu Unauflöslichkeit auch irn Falle des Ehebruchs vom Pro
ll'slauti:;mus sowohl wie von der griechisch-orthodoxen Kirche als 
s .. ltrillwidl'ig abgelehnt und bekämpft wir·d. 

El:ö edwben sich daher die Fragen: W elclw Auffassung ist 
din richtiger Wie sind die Matthäusstellen zu deuten? Sollen die 
Zu:;ülze eine wirkliehe Ausnahme angeben und für diesen Aus
nahmefall eine Trennung des Ehebandes oder nur Trennung von 
Tisch W1d Bett zulassen r Stammen die Zusätze überhaupt von 
1 :ltri"tus oder sind sie vom Evangelisten oder gar von einem spä
tereil Erklärer eig·enmächtig beigesetzt r Wie stellt sich der Hand
srhrillenbefund r Was bedeutet ll0(!11eta (fornicatio)i' Unzucht in 
der Ehe = Ehebruch, oder geschlechtlicher Verkehr vor der Ehe? 
Ist damit ein vorhergehendes Ehehindernis gegeben oder gar das 
Wort mit dem Privilegium Paulinum in Zusammenhang zu bringen 
uud nach atl Sprachgebrauch als Hurerei = Abfall vom Glauben 

') Sess. 24. c. 7: "Si quis dixerit ecclesiam errare cum docuit et docet, 
iuxta cvangelicam et apostolicam doctrinam, propter adulterium alterius con
iugurn matrimonii vinculum non posse dissolvi, et utrumque vel etiam inno
••••ntt:'m, qui causam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente 
nliud matrimonium contrahere: moecharique eum, qui dimissa adultera aliam 
tluxerit, et eam, quae dimisso adultero alii nupserit: ll. s. Richter-Schulte, 
Cnnoues et decr. Conc. Trid., Lipsiae 1853, 216 s. 



6 Einleitung. 

- infidelitas zu fassen? In welchem Verhältnis stehen die Mat
thäusstellen selbst zueinander? Wollen beide, obwohl' im Wort
laut abweichend, dasselbe besagen? In welchem Verhältnis stehen 
sie zu dem mosaischen Gesetz i' Gibt Christus damit nur eine 
Erklämng des Moses bloß für die Juden verbindlich oder will er 
damit ein neueti Gesetz für· seine Kirche aufstellen r Müssen die 
Matthäu:;texte mit Hilfe der andern Evangelisten y.nd der Paulus
stellen erkli'u·t werden oder muß umgekehrt an letzteren Stellen 
die Matthilusexzeption als selb:;tverständlich beigefügt werden r 

All diese Fragen haben die Theologen von jeher beschäftigt, 
und es ist ganz natürlich, daß die Literatur in diesem Punkte faEt 
ins Unenueßliche angewaehsen ist, zu~al drei theologische Diszi
plinen: Exegese, Dogmatik und Kirchenrecht dabei interessiert sind. 
Die geschichtliche Entwicklung- der Ehescheidungsfrage darzustellen, 
ist daher eine zwar schwierige, aber auch höchst wichtige Auf
gabe. Nur auf ihrer Grundlage kann man an eine definitive Lö
sung herantreten. 

In neuerer Zeit sind nun zwei Schriften ·erschienen, welche 
die kirchliche Lehre nach der· geschichtlichen Seite hin würdigen 
und rechtferligeu: A. Ci go i, Die Unauflöslichkeil der christlichen 
Ehe uud die Ehescheidung nach Schrift und Tradition, Puder
born l8U5, und I. Fahrner, Geschichte der Ehescheidung im 
kanonischen Hecht, 1. Teil: Geschichte des Unauflöslichkeitsprin
zips und der vollkommenen Scheidung der Ehe, Freiburg 1903. 
Aber wie schon die Titel erkennen lassen, geht er·stere Schrift 
vom dogmatischen, letztere vom kirehenrechtlichen Standpunkte 
aus. Eine Gesdtichte rler Exegese dieser vielumstri~tenen Schriet
texte ist noch nicht geschrieben, obwohl sie doch die Grundlage 
für Dogmatik und Kirchenrecht bildet. Diese Lücke soll durch 
unsere Arbeit ausgefüllt werden. 

Da wegen des katholischen Traditionsprinzips die Auslegung 
der Väter von besonderer Wichtigkeit ist, so werden auch wir 
die patristische Exegese eingehend behandeln. Doch kommt dabei, 
be10onders in der ältesten Zeit, nicht so'-sehr die rein exegetische 
Frage in Betracht als vielmehr die exegetisch-dogmatische, ob 
nämlich die Väter die absolute Unauflöslichkeit der Ehe aus den 
Schrittstellen abgeleitet haben oder nicht. Obwohl nach dieser Be
ziehung die Zeugnisse der ältesten Kirchenschriftsteller wiederholt dar
gestellt worden sind, so merkt man doch in den betreffenden Schriften 
vielfach die apologetische Tendenz der Verfasser nach der einen 
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oder andern Seite empfindlich heraus, und die Urteile :;;ind sehr 
oft gerade entgegengesetzt. Es bleibt also in diesem Teile unserer 
Arbeit vieles zu klären und richtigzustellen. Freilich wird trotz
dem die Darlegung der Exegese in den späteren Zeiten bis zur 
Gegenwart einen grölaeren Raum in Anspmch nehmen wegen der 
außerordentlichen Bedeutung, die gerade unsere Frage seit der 
Glaubensspaltung gewann, und wegen der mannigfachen Lösungs
versuche, welche der Scharfsinn des verflossenen Jahrhunderts er
dachte. Als Abschlula soll auf neuem Wege die Lösung der exe
getischen Schwierigkeit versucht werden. 



Et·stes Buch" 
Die Väterexegese. 

I. Abschnitt. 

Die vornizänische Literatur. 
1. Kapitel. 

Griechische Schriftsteller des 2. Jahrhunderts. 

§ 1. Hermas. 
Die älteste der uns erhaltenen auflerkanonischen Quellen, 

welche das Thema rler Ehescheidung behandelt, ist der Hirte des 
Hermas (entstanden um das Jahr 145). Diese Schrift besaß im 
christlichen Altertum, besonders im· Oriente, höchstes Ansehen und 
wurde sogar von vielen als inspiriertes Buch betrachtet 1). Der 
Vel'fasser, der Bruder des Papstes Pius I (140-155), verfolgt eine 
praktische Teudenz, uud "die lehrhallen Ausführungen des Hirten 
drelum sich hauptsächlich um die Frage nach der Möglichkeit der , 
Vergebung der schweren Sünde, insbesondere des Ehebruchs lind 
des Abfalls vom Glauben" 2). 

Die für uns in Betracht kommende Stelle findet sich im 
"4. Gebot" 3). Hier stellt der Verfasser an den Bußengel die 
Frage, ob der Mann, der mit seiner gläubigen, aber auf dem Ehe
bruch ertappten Ji,rau die eheliche Gemeinschaft fortsetzt, sündige. 
Die Antwort lautet: "Solange es infolge ~n Unkenntnis geschieht, 
sündigt er nicht. Wenn aber der Mann einmal um ihre Sünde 

') Eusebius war sogar geneigt, den Hirten unter die allgemein aner
kannten (otwloyovtuva) kanonischen Bücher zu setzen. Vgl. Möhler, Patro-
logie I (Regenaburg 1840) 99. ~ 

2) Bardenhewer, Patrologie 2, Freiburg 1901, 35. 
") Mand. IV. 1. 1-11. Funk, Patres Apost. I (Tubingae 1901) 474 ff. 
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weil.i, und sich die Frau nicht bekehrt, sondern in ihrer Unzucht 
vl'rharrt, so macht sich der Mann ihrer Sünde schuldig und des 
Ehebruchs teilhaftig, wenn er noch ferner mit ihr zusammenlebt. 
J·:r cutlasse sie, und der Mann bleibe dann für sich. Wenn 
.,r aber uach der Entlassung eine andere heiratet, wird 
1.r auch seihst zum Ehebrecher. Tut aber die Frau nach 
ihrer Entlassung· Buße und will sie zu ihrem rechten Mann zurück
kt•hreu, so mufl dieser sie wieder aufnehmen, sonst zieht er sieh 
t:iue schwere Sünde zu. Denn, wenn einer gesündigt hat, aber 
,.;irh bekehrt, muß er wieder aufgenommen werden, doch nicht 
til'ters; es gibt nämlich für die Diener Gottes nur eine Buße 1). 

Weg·en der Buße nun darf der Mann nicht heiraten; und diese 
J'raxis gilt für die l<'rau und den Mann. Es ist aber nicht nur 
Ehehmch, wenn einer sein Fleisch schändet, sondern auch wenn 
1·r das gleiche tut wie die Heiden, begeht er Ehebruch. Wenn 
daher einer in solchen Werken beharrt und nicht Buße tut, so 
halte man sich fern von ihm und lebe nicht mit ihm zusammen; 
,.;onst macht man . sich seiner Sünde ebenfalls schuldig. Deshalb 
isl es euch geboten, Mann wie Frau, allein zu bleiben ; denn es 
kau11 in solchen Fällen Buße geben." 

Uei der Darstellung der Exegese, welche in dieser 
Stelle zu den ntl Schrifttexten über die Ehescheidung gegeben 
wird, entsteht vor allem die Frage: tritt Hermas für die abso
lute Uuauflöslichkeit der Ehe ein oder niclJt r Denn, während die 
nwislcu Erklärer 2) der IIermasstelle sich für. das erstere entschei
dt·u, meiut Greve H): "Es ist hier deutlich genug gesagt, daß und 
warum von der ältesten Kirche die zweite Ehe nach der gerechten 

1) :4Jw).voarW1 CfJ'f}OiV1 aVl~V Xat 0 aV~(} erp' taVTijj flSVEfW' B~V ISs a>rolvaao 

fli·· ;•v••ulxa irieal' raluion, Kat avroq p.o•xarat. 'Eav ol!v, lf'l!ll, I('U(!tE, flHU 10 
<i.1uÄ.v0rjl'at rqr rvvaixa fltrai'O~Ofl ~ rvv~ xai {)EJ.,}on E>ri TOI' 6avrfi> ävlJea {mo

OI!!i'J'UI, OV JrUf!'ldex{}~anat; xai ~·~··· lf'I'JO(J·, iav p.~ >raeaM~qrat avr~v 0 av~e. 
''·""l!uZ..Et xai ftEyci).,lv &.1•aeriav 6avuii 6ma>rärat, 0.}.).0. dEi >ra(!adExOfivat ro" fJI•ae

"l"'im xai p.eravoovvra, ~~~ bri >rolv JE· wi> yae <Sovi.o•• roii ihoii flEravotci 

ioru' ftia. 
· ~) Jäger, Untersuchung der Frage, ob die Ehescheidung ... erlaubt 

l!t'i oder nicht?, Arnstadt und Rudolstadt 1804, 104 ff. Zenger, Neuer Ver
,;uch einer ... Erklärung der Stellen der Hl. Schrift und Tradltionszeugnisse, 
... welche von der Ehescheidung handeln, Straubing 1819, 141ff. Binterim, 
llio vot·züglichsten Denkwürdigkeiten der christkatholischen Kirche VI 1 (Mainz 
11130) 116ff. Möhler 104. Cigoi 1 ff. 

") Die Ehescheidung nach .der Lehre des NT, Leipzig 1873, 21L 
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Scheidung noch weniger gern gesehen wurde als die nach dem 
Tode des Gatten, nämlich eben wegen der möglicheil Bekehrung 
des schuldigen Teiles . . . Dafi er (Hermas) aber nicht gänzlich 
die Scheidung bestreitet, zeigt sich daran, dafi er von einer Wieder
holung seines Grundsatzes nichts wissen will. Sündigt also der 
sehuldige Teil zntu zweitennwl, so soll folgereeht den Unschuldigen 
nichts an det· Heirat hindern, was nieht anginge.!. wenn die Schei
dung nur Separation wäre." Ähnlich glaubt Geffcken 1), "dafi der 
Pastor des Uennas ditJ anderweitige Wie<ierverlteiratung des wegen 
Ehebrudu:> sirh scheidenden Gatten nicht absolut, sondem nur für 
die Zeit, wo uoch begründete Hoffnung· auf Besserung des schul
digen Teiles bestand, verbieten wollte." 2). Ebenso will auch Fahr
ne~ a) "Hermas n.icht als absolut voilgültigen Zeugen zugunsten 
der strikten Unauflöslichkeit der Ehe aufführen". 

Im ersten Teile nun steht Hermas unzweifelhaft· auf dem 
Boden des absoluten Verbotes der Neuheirat Denn ausdrücklich 
bezeichnet er den Mann, der seine ehebrecherische Frau:1) ent,. 
lassen hat und eine andere heiratet, als Ehebrecher. Vom exe
getischen Standpunkt aus ist hier besonders zu beachten: Mk 10, 11 
(Lk 1G, 18) wird als Beweis dafür verwendet, dafi die Ehetrennung 
im Falle des Ehebmcl1s nach Mt 5, 3~; 19, 9 5) nicht als Auflösung 
des El1ebaudes mit Erlaubnis zur Wiederverehelichung zu fassen ist. 

Im weiteren Verlauf der Darlegung verliert die Anschauung 
des Hermas an Klarheit. Da fiir die Diener Gottes nur eine Bufie 
zugestanden wird und das Verbot der Wiedervermählung durch 
die Möglichkeit der Bufie nnd der durch dieselbe bedingten Wieder
aufnahme der Frau begründet wird, so scheint der Schluf.! nahe 
zu liegen: also darf der Mann nach Rückfall d~r Frau in die 

1) Zur Geschichte der Ehescheidung vor Gratian, Leipzig 1894, 19. 
2) Den gleichen Standpunkt vertritt Huschke, Was lehrt Gottes Wort 

über die EhescheidllngY, Leipzig und Dresden 18601 45. 
") Geschichte der Ehescheidung 18. 
•) Daß die ehebrecherische Frau gemeint ist, geht aus dem Zu

sammenhang ganz klar hervor; unrichtig ist es daher, wenn Freisen (Ge
schichte des kanonischen .Eherechtes bis zun~ Verfall der Glossenliteratur •, 
Puderborn 1898, 770) sagt: ,,ob hier der Satz: quod si dimiserit ... auch auf 
den Fall der Scheidung wegen Ehebruchs zu verstehen sei, ist schwer zu 
sagen". 

6) Die Ansieht Jägers (148), daß Hcrmas die Matthäusstellen mit dem 
Ausnahmefall nicht gekannt habe, läßt sich nicht aufrecht halten; der 
Wunse)l, die beiden Zusätze als spätere Interpolationen zu erweisen, ist hier 
der Vater des Gedankens. 
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frithere Sünde, da es keine Buße mehr für sie gibt, wieder heiraten. 
Uol'h diese Folgerung ist unberechtigt. Die Begründung nämlich: 
• ,)u.l TJJV ,ueuivmav o!Jv OVK. t)(peO.et raJU'iv" muß, wie Fahrner ( 18) 
;!aiiZ ril'hlig bemerkt, weder logisch noch grammatisch zu dem 
1111111 ittelhar vorhergehenden Satze gehören. Ja, die Beziehung ist 
-.or:;u· au::;geschlossen, da das .bei naeabfxßijvat rov 1JIJ.U(!HJX6ra 

xui llfTU'POOÜVra, ,u~ ent nOAV be· rot~ ')'U(} t5011Aot~ roii {Jeov pnrivoui 

hm•• 1da" ein volls1ändig allgemeiner Satz der damaligen Bufl
di~zipliu 1) i::;l, der keine Weiterfühi'Ung des Gedankeus geben, 
,.;owlern uur die Vervllithtung zur Wiederaufnahme dm· Heuigen 
]ll'gTünden will. Das vorher ausgesproehene Verbot der Wieder
\'l'rlwiratuug wir·d daher nieht im gering:>ten eingeschränkt. 

Wenn man ferner einwendet, daß Hermas die Unauf'löslich
kl'il der Ehe im Falle des Ehebruchs nicht auf die Hl. Schrift, 
~onderll auf die Kirchenbuße seiner Zeit baut ~), so ist dies un
ridtlig-. Ausdrücklich führt er ja eine Stelle aus der Hl. Schritt 
an, in welcher die Wiederverehelichung nach Entlassung der ersten 
Frau ::;chlechthin als Ehebruch gebrandmarkt wird. Nur soviel 
u•ufj zu~:;·estanden werden, daß unse!' Autor die Lehre der Hl. 
Sdn·ift, in der er auch die Wiederverheiratung nach Entlassung 
wegen :nogveia als Ehebruch bezeichnet findet, durch die Bufl
disziplin näher zu begründen sucht. Damit geht Herums allerdings 
i11 die Irre. Aber diese irrige Begründung beeinträchtigt nicht im 
~o:•~r;ug:;ten die Lehre von der Unauflösbarkeit der Ehe auch bei 
~:lwiJI'ltch, ja es geht vielmehr daraus hervor, daß diese Lehre 
da111als in der Kirche unabhängig vom Verfasser des Hirten allge
tuein feststand. 

So glaube ich also mit Recht annehmen zu können, daß 
llernws die Wiedervermählung nach . der Trennung schlechthin 
\'f•rhietet. Dafür spricht besonders auch der Umstand, daß am 
Ende des .4. Gebotes" (IV. 4, tf.) vom Bußengel der Bescheid 
t•rlcilt wird, nach dem Tode des einen Gatten sei die zweite 
Elte nicht Sünde. Nirgends aber wird erwähnt, daß der Mann, 

1) Für dieso Annahme spricht deutlich der Umstand, daß das Maskulin 
l(cltraucht ist, während doch sonst das Feminin stehen müßte, da von einer Frau 
tlie Hode ist. In der ungenauen alten lateinischen Übersetzung (Hefele, Pa
trum npost. opera, Tubingae 1862, 267) steht allerdings peccatricem statt 
richti~o: peccatorem. 

· ") Werkmeister, Neue Untersuchungen über die Ehescheidung vom 
llnndc, Bamberg und Würzburg 1806, 66; u. a. vgl. Ci go i 2. 
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wenn die Geschiedene keine Buße tut oder wenn sie rückfällig 
wird, wieder· heiraten könne. Endlich schwebt ja auch dem Ver
fasser, wie das "mon)v" zeigt, die Lehre des hl. Paulus (i Kor 7, 10} 
vor, wo ohne Ausnahme das Gebot der Ehelosigkeit im Falle der 
Scheidung ausge!:iprochen ist. 

Weiter muh uoch hervorgehobeu werden, dafil Hermas keinen 
Unterschied zwi!:ichen Mann und Weib kennt: .rwriJ 1j :rgd~tr; bzi 
yvvatxt xat tivt5et xeirw." Das Wort .noQvr.ia" ·wird zunächst als 
Unzucht iu der Ehe (= ,uotxda) gefaßt, aber dann mit Unrecht 
nach alttestamentlichem Sprachgebrauch und Eph 5, 5 auch auf 
den Abfall vom Glauben ausgedehnt. Das Gebot zur Entlassung 
der Unbußfertigen wird wohl im Hinblick auf 1 Kor 6, 15 und 
Prv 18, 22 aufgestellt, die Verpflichtung zur Wiederaufnahme der 
Reuigen aber ist eine Folgerung aus der Kirchendisziplin. 

Bei der Würdigung der Exegese des Hermas muß vor allem 
festgehalten werden, daß der Autor keine eigentliche Auslegung 
unserer Schriftstellen geben will, sondern vielmehr· praktische 
Zwecke verfolgt. Aber immerhin ist anzuerkennen, daß er die 
Ehescheidung im Falle des Ehebruchs nach Mt durch die Murkus
steile einschränkt als bloße Treunung ohne die Erlaubnis der 
Wiederverheiratung. Die Unklarheit der Stelle ist hauptsächlich 
darauf zurückzuführen, daß Hermus die Ehescheidungsfrage mit 
der altchristlichen Busdisziplin verquickt, über die uns noch eine 
genauere Kenntnis fehlt 1). 

§ 2. Die Apologeten. 

Die Literatur der zweiten Hälfte des zweiten' Jahrhunderts 
trägt einen vornehmlich apologetisch-polemischen Charakter. Be
sonders drei Vorwürfe wurden geg·en die Christen erhoben, der 
des Atheismus, des Mordes (Thyestesmahlzeiten} nnd der Unsitt
lichkeit (ödipodeische Blutschande}.· In der Zurückweisung der · 
dritten Anschuldigung· kamen die Verteidiger der christlichen Wahr
heit auch auf unsere Frage zu spreche~ 

I. In er!:iter Linie ist Justin (t um 166}, der Martyrer und 
Philosoph, zu nennen. Die uns intereilsierende Stelle findet sieh 
im 15. Kapitel der 1. Apologie (verfaßt um 15:3}. Hie1· führt der 
Verfasser als Beweis für die Keuschheit dee Christen Mt 5, 28 f. 

') Vgl. Funk, Zur altchristlichen BuBdisziplin (Kirchengeschichtliche 
Abhandlungen und Untersuchungen) I (Padcrborn 1897) 155 ff. 
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und G, 82 b an und zieht daraus die Folgm·ung: "Wie jene, welche 
nach menschlichem Gesetz eine Doppelehe eingehen, Sünder sind 
in dPn Augen unseres Lehrers, so aueh diejenigen, welche ein 
\\'t'ih mit Begierde nach ihr ansehen. Denn von ihm wird nieht 
1111 r jeuer, welt~lter wirklieh einen Elwhruch beg-eht, verworfen, 
,;ondt~l'lt auch der, welcher einen begehen will" 1). Die vorausge
~Lellll~ Bibelstelle, der Zusammenhang und der Zweck des Apolo
;.:t"len lassen ersehen, daß nl11yapfa" zu fassen ist als Wiederver
lwiraluug Gesehiedener, was nach dem römisdten Rechte erlaubt 
wnr. Von diesen sagt Justin, da.ti sie nach christlicher Lehre 
,;ündigen, Ehebruch beg·ehen. Ohne weiteres wird aus dem Verbot, 
eine geschiedene Fr:!u zu heiraten, geschlossen, da.ti auch der 
,\Jann, der nach Entlassung seiner Frau eine andere heiratet, sün
digt. Von einer Ausnahme im Fall des Ehebruchs wird gar nichts 
t•lwidmt, und Justin findet Mt 5, 32 b allein schon für genügend, 
um daraus die Lehre von der Unauflöslichkeil der christlichen 
l!:he abzuleiten. 

Weiter ist noch auf eine Stelle in Justins zweiter Apologie 
ltinzuweisen. · Im 2. Kapitel ist von einer zum Christentum übAr
;.:dretenen }'rau gesagt, daä sie ihrem heidnischen Manne, der 
Lrulz ihrer Mahnungen nicht von seinem ausschweifenden Lebens
wandel abstand, den bei den Römern sogenannten Scheidebrief 
([.mutl,)wv) übet·sandte und sich trennte, "damit sie nicht an seinen 
La,;lerluten mit schuldig werde, wenn sie in ehelicher Gemein
,;('hall bliebe und seines Tisches und Bettes Genossin wäre" t) 

I liL· Ausdrücke • (),uuäilltro~" und "o,u6xono,", wekhe in der Aus
lq.~ung· der Matthüu~stelle eine so grofäe Rolle spielen, kommen an 
diP:;er Stelle zum erstenmal vor. Ob hier allerdings nm· von einer 
Tremmng von Tisch und . Bett die Rede ist ( Brunnquell 3)) oder 
\'Oll der Auf'lösung des Ehebandes (Launoi 4), Werkmeister 5) ), 

tlariHwr läfilt Justin, der den Vorgang nur als geschichtliche Tat
,;adte behandelt, nichts Bestimmtes durchblicken. Nur soviel 
ki'lllllen wir aus dem Bericht entnehmen, daä bei den Christen 

1) "!Jont:(! 1<11l ol t•opcp cl.v/Jewni11cp {JtYIIftiaq :n.O<OVftEJ•ot, Uflli(!Twloi :raen T<p 

'JI·" tiu<:l ilt"ao~tai.cp et'olv, xal o[ :n.eoojJUno1'TE; rv••a~xi ae•'• ni ;.m/)Vftijoat aiiTfi>· 

( h'• J'<t(! /IUI'ot' 0 fiOIXEVWI' e(!ycp l:x{Ji{J).I}Tat :n.ae' ai•u1i, aJ.la xai o ~OIXEiioat flov-

i .• ;,tm'O;. Migne, P. gr. VI 349. 2) Migne, P. gr. VI 444·. 
") Beweise für die Unauflöslichkeit des Ehebandes, Augsburg 1810, 7. 
') Regia in matrimonium potestas, Coloniae 17311 826. 
'') Neue Untersuchungen 66. 
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die Meinung herrschte, den ehebrecherischen Gatten darf. ja muä 
man verlassen, wenn et· von seinem Laster nicht absteht (vgl. 
Hermas). Von einer Wiederverheiratung wird nichts erwähnt. 

ll. An Justin reiht sich Athenagorat, ein christlicher Philo
soph aus Atlwn (t nm 1 R2). Naduletn der Apolog-et iu seiner 
Schutzschrift für die Christen im Eingang von Kap. :1H tlie Keusch
heit der Christen geschildert, die jeden begehrlichen Blick und 
Gedanken für Sünde hielten, von denen viele, Miinner wie 
Frauen, bis ins hohe Alter unverheiratet blieben, erklärt er es. für 
deren Pflicht (rd ~!J.Üeea), entweder zu bleiben wie man geboren 
ist oder zu einer Ehe zu schreiten (lrp' lvt yawp). .Denn die 
zweite Ehe ist schön bemäntelter 1} Ehebruch. • ,Jeder nämlich', sagt 
(der Heiland), ,der sein Weib entlä&t und eine andere heiratet, 
bricht die Ehe', wodurch er weder gestattet, das Weib, dem man 
einmal beigewohnt hat, zu entlassen, noch wieder zu heiraten. 
Denn wer sich lossagt von seiner ersten Frau, auch wenn sie ge
storben ist (scl. und eine andere ehelicht), der ist ein versteckter 
Ehebrecher. Denn· er sel;'.l sich hinweg über die Hand Gottes, 
weil ja Gott im Anfang nur einen Mann und ein Weib erschaffen 
hat, und löst die zur Einheitsdarstellung bestimmte Verbindung 
des Fleisches mit dem Fleische zum Zwecke geschlechtlicher Ge
nossenschaft" 2). 

In der Erklärung dieser Stelle stehen sich hauptsächlich zwei 
Meinungen gegenüber. Die einen Ausleger 3) derselben glauben, 
da& mit .&vreeor; ya1wr;" jede zweite Ehe, auch die nach dem Tode 
der ersten Gattin eingegangene, gemeint sei. Sie schwüchen aber 
dann den Begriff des .dmeem]r; IJ.Otxela" (artstiindiger Ehebruch), 
um Athenagaras vor dem Vorwurf montanistischer Schwärmerei 
zu schützen, dahin ab, daß damit die zweite Ehe nicht als absolut 

--.---------- ---··· --~----- ---------- ··--··---- ·-·-·· .. ·---· ... - ------

') Diese Übersetzung des "ev:rree:rrfJ>" trifft wohl besser den Sinn als "an
ständiger Ehebruch" und ist auch nabegelegt durch das später gebrauchte 
":raeaxexalvpp&oq". 

2) '0 rae lJdmeo> (sei. )'apoq) e~ee:rrfJ> icm !lotxda. ''0> rae äv &:rro

A.tlon, Cf''}Oi, T~V yvvaixa QVTOV1 xai )'0/liJOll äi.J.J]I't pOIXÖ.Tal1 oilrE U:rrOlVEIV E:TriT(!EifCAJV 

~> e:rravoi rt> r~v :rraetJe1•lav, ollre e:rrtyapelv. '0 yae a:rroouewv tavrcJV rij> :rreoriea> 

yvvatXO!; xai Et' rilh•l'}XE, /IOIXO; EOTIV :rraeaxexalVIIPEI'O> naeaflali'WI' /IEV T~V xeiea 

roii Bwii, Ört EV aexli 0 Beo> i'va äl•lJea E:rrJ.aoe xai plaJ• yvvalxg, A.uwv lJe 
Tljv o&exa :rreo> o&exa xara -rqv tVWOIV :rreo> pl~w Ei> TOV!; yevov• XOIVWI'{av. 

Migne, P. gr. VI 966s. 
3) Brunnquell 6. Möhler 281f. Bardenhewer, fatrologie', Frei

burg 1894, 107. Kihn, Patrologie I 177. 



§ 2. Die Apologeten. 15 

l'i·rhoten bezeichnet werde 1). Die andereu 2) fassen die .zweite 
Elw· als solc!Je, die zu Lebzeiten der beiden Gatten nach erfolgter 
:-'o·lwidung· eingeg·angen wir·d und die vom Verfasser Yollständig 

1 ... ·hoktt werde. 
Jrlt kann 1uielt keiner dieser Erkliit'llllW'II ganz. mit voller Ah-

11 ··i~ 1111 g· der auderen, anschließen. Vielmel11· glaube ich, dau heiue 
111 1·t•rhinden sind. M. E. ist wit .lldm:eo~ yapo~" auch die uaclt 
olo·lll Tode des einen Gatten geschlossene Ehe zu verstehen. Denn 
olo·r S:ttz: "Cl~;uugo~ eiJ'neem]~ lart !wtxfia" wei:;t zu deutlich Le
.;nllllers durch den Gegensatz zu .tcp' ["i. yapcp" auf jede zweite 
1-:1 11 • hin. Und die Einwendung, die angeführte Schriftstelle zeige, 
olaJj uur von Wicdervereheliehung bei Lebzeiten beider Gatten die 
1 :,·d•· sei, ist nicht stichhaltig, znmal der Autor bei der unmittel
l•an·n Auslegung des Verses die beiden Begriffe .ano.kvEtJ'" und 
.hrl)'tJ,tuiv" durch das ovre-ovu trennt und sowohl das Entlassen 
ab aw·h das Wiederheir~ten, jedes für sich genommen, als ver ... 
l•olPn hetmchtet. Ebenso soll man den Satz: ;o yue anoategoiv 
iut•rin• rij~ neoriQa.; ytJvat)tO~ xal el rif}vYJXE potx6.: lort naeaxexa

l•·Nii''o~" nicht auch von der zweiten Ehe nach dem Tode der 
o·r,;lt•n Frau interpretieren dürfen. Vielmehr sei der Sinn: • Wer 
-i..It \'On seinem Weibe scheidet und eine andere heiratet, ist ein 
Elwlllwhet' und bleibt auch dann ein versteckter Ehebrecper, wenn 

') Die Stelle aus Möhler möge hierher gesetzt werden: "Athenagoras 
.. a~o:t, um das Unsinnige des Vorwurfs wegen enormet• Geschlechtsausschweifung 
und Jllutlchnudc den Heiden einleuchtender ,zu machen, die Christen hielten 
... gnt' tlie zweite Ehe nur für anständigen Ehebruch. Diese Stelle Leg. e. 83 
go•wiihrl uns überhaupt eine kllll'll Anschauung von der ethischen und ästhe
ll,..•ht•u Bett·achtungsweise der erste'n Kirehe über das Eheband . . . So hoch 
;ao·hll•te die Kirche die jungfräulicbll Unbefleektheit des Leibes,, daß, wenn 
~.1ir;;w-mrclr -in---dcr,- eheHehctt-BemetDßeltaft- ,.untergegangen- war" d!)nnoch in 
ol··r tlunufliislichkcit des und zwar einzigen geknüpften Ehebandes die Ehr
Jun•hl und , gewissermaßen die Idee in Erinnerung erhalten werden sollte. 
Ein 1\lontanist würde aber nicht ao, sonder11 geradezu gesagt haben: die zweite 
t:tu• 1~1 schlechthin verboten.' _Überdies mochte die Tendenz seiner Schrift, 
''"' ihm gebot, die Sitten der Christen im schönsten Lichte darzustellen, ihn 
lo-~t·hl zu sulchet• Übertreibung in1 Ausdrucke ffthren. Diese lag hier um so 
no~h•·r, als Ath. im Geiste der ersten Kirche sprach, die das enthaltsame Leben 
"''I \·orzilglichem Lobe auszeichnete, und eine zweite Ehe um so weniger zu 
( .. t ... u geneigt war, als sie darin ni(Jht bloß ein Zeichen der Unenthaltsamkeit, 
'"ndo•t·u auch bei ihrem Zartsinne eine feine VeriAtzung der dem ersten Gatten 
.:•·1· •loten Treue erblickte." 

') Zenger 164f. Binterim (VI, 1) 1201. Cigoi 61. 
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sein entlassenes Weib gestorben ist; denn die zweite Ehe war un
gültig und hört durch den Tod des entlassenen Weibes allein nicht 
auf, es zu sein" 1). Bei dieset· Auslegung ist doch gar zu sehr unsere 
heutige Anschauung von Ehe und Ehes<l1eidung in den Schrifl
steller des zweiten Jahrhunderts hineingetragen, und zudem steht 
diese Interpretation im Witlerspruch mit dem Texte. Denn das 
.xal cl Ti-/JI'1JXt" ist sieher vorzeitig zu dem .. a.noaueäw" und .lorfv", 
und der Satz muß daher auch auf die zweite Ehe nach dem Tode 
der ersten Frau ausgedehnt werden. Freilich klingt dann das 
.aJroareewv" etwas sonderbar. Aber Athenagaras meint eben, 
auch über das Grab hinaus bleibe die Ehe noch bestehen und 
erst durch die Wiedervermühlu,ng sage man sieh vollständig von 
der ersten Gattin los 2). 

Anderseits muß ieh mich jenen anschließen, die in dem 
.d•.n(!Fm)c; fJOtXda" bzw. "naeu'Xt:'XaluppAJ•oc; ftOtx6c;" ein absolutes 
Verbot ausgedrückt finden. Denn die Ausdrücke "tdmee:rc~c;" und 
.:rcCI.!J'l'Xt:'Xalvpfth•oc;" beziehen sich nur auf die römischen Gesetze, 
nach welchen die Wiedervet·heir-atung sowohl nach der Scheidung 
als auch selbstverständlich nach dem Tode des einen Gatten er
laubt war. Die weltlichen Gesetze, will also der Vet·fasser sagen, 
gestatten und schützen die zweite Ehe, die christliche Lehre aber 
sieht darin einen Ehebmch, der nur durch das weltliche Gesetz 
schön bemäntelt wird und so nach außen hin, in der Öffentlich
keit, den Schein rler Wohlanständigkeit gewührt. Da wir nun in 
der Stelle ein striktes Verbot jeder zweiten Ehe, auch der nach 
dem Tode des einen Ehegatten, ausgesprochen sehen, so können 
wir allenlings Athenagaras nicht mehr gan.z von dem Vorwurf 
montanistischet· Strenge freisprechen. Aber wir vermeiden dadurch 
eine andere Klippe. Wenn nämlich Möhlers Meinung richtig wäre: 
Die Chl'isten hielten sogar die zweite Ehe- er denkt dabei natür
lich an die Ehe nach dem Tode des einen Ehegatten ·-- nm für 
einen anständigen Ehebruch, aber doch nicht schlechthin für ver
boten, so wär.en wir gezwungen, dem Athenagaras die Anschauung 
beizulegen, daß er auch die Witiderverehelichung noch bei Leb.:. 
zeiten des andern Eheteils nur füt· einen .ansttinrligen Ehebruch", 
aber doch für erlaubt hält. Wir hätten dann statt des Rigoristen 

1) Cigoi 6, im Anschluß an Zenger 155. 
2) Vgl. Binterim (VI, 1) 121 und Bardenhewer, Patrologie' 107: 

"Die Ehe wird durch den Tod nicht völlig aufgehoben, und insofern sie noch 
besteht, wird sie durch die zweite Ehe gebrochen." 



§ 2. Die Apologeten. 

··iuen Lnxi~ten.- Denn daß Athenagoras auch an eine Wiederver
loiudung noch bei Lebzeiten der geschiedenen Frau denkt, geht 
klar aus der beigefügten Steigerung "xal el rliJv!]xtv" hervor. 

So können wir also die Exegese dieses Apologeten dahin 
111 ,.;alliiiiCI1f'assen, daß er in dem Texte Mk 10, 11, sowie in dem 
1 :4·richle von (]er Erschaffung des Menschen - rlieser Hinweis 
t.'·igl, dalil Ath. die ganze von der Ehescheidung handelnde Pel'ikope 
l"'i l\lk h1:w. Mt im Auge hat- (lie absolute Einheit und Unauf
lü:-dirhkeit der Ehe, sogar nach dem Tode des einen Ehegatten, 
au,.;gesprochen findet. Daher kann er den Fall des Ehebruchs 
1 ollstiillllig· übergehen. Wenn sich aber der Verfasser mit dieser 
,\ 11 ,.;1e~uug in offenbaren Widerspruch setzt mit 1 Kor 7, 39 und 
llü111 7, il b, so ist eben zu bedenken, daß wir keinen Exegeten 
ror uns haben, und daß in den ersten christlichen Jahrhunderten 
di,• zweite Ehe als Unvollkommenheit angesehen und in manchen 
1\:irehen sogar mit einer Buße belegt wurde 1). 

lll. Auch Theophilus (t um 185), Bischof von Antiochien, 
11111f1 erwühnt werden. Im dritten Buche (c. 13) seines Haupt
\\'! •rkes: "Über den christlichen Glauben" 2) führt er bei Schilde
nlllg' tler hohen Sittlichkeit der Christen Mt 5, 32 an 3), zwar ohne 
l·:rkliimng, doch so, daß er den zweiten Halbvers voranstellt. Da
durrh ist, selbst wenn die Umstellung unabsichtlich geschah, an
gt·zeigt, daß die Einschränkung "naeexTO\; l6yov noevda!:" nicht 
a111·1i zu Mt 5, B2b gehörig gefaßt wird, da man schwerlich die
""lbe aus dem folgenden Satze heraufziehen kann. Theophilus 
1\'ill also seinem heidnischen Freunde gegenüber sagen: auch die 
atl:i der ehelichen Gemeinschaft entlassenen Frauen, aus welchem 
t; nuule dies auch immer geschehen sein mag, si'nd nach unserer 
I.PIII'e noch an den Gatten gebunden. Und wer sich mit einer 
~okhen vermählt, begeht dieselbe Sünde, als wenn er mit einer 
nnch in ehelicher Gemeinschaft mit ihrem Manne lebenden Frau 
~id1 ved'ehlt. Ja, selbst die Entlassung der Frau, welche nicht 
;tut' Urund des Ehebruchs geschieht, halten die Christen für sünd
ll;tll, weil man dadurch das Weib der Gefahr aussetzt, sich· in 
du ehebrecherisches Verhältnis einzulassen. Wenn wir dann noch 

') Vgl. J. Fahrner, Zweite Ehe, K H I 1241. 
~) Gerichtet an seinen Freund Autolykua, der sich spöttische. &llller~ 

kungcn über das Christentum erlaubt hatte. 
") '0 yapwv a:noA6AUflEI''YJV a:no avlleo> flOtXdJEt1 xai b'o d.n-o.lv~t _ )'VI'IÜHfl. 

.lu!!rno• Uyov :noevEiar; :notEi aln;~v potxwfJij!'at. M igne, P. gr. VI 114.(). 
Nout .. t. Abband!. Ill, 1/3. Ott, Auslegung über die Ehescheidung. 2 
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hinzuhalten die Bemerkung des Autors im 15. Kapitel, daß die 
Christen die Monogamie 1} bewahren, so mußte in dem heidnischen 
Leser Autolykus 2} die Anschauung erweckt werden: 1. Die Christen 
halten an der einmaligen Ehe fest, 2. die Yerbindung mit einer 
Geschiedenen ist nach ihrer Lehre Ehebruch und 3. selbst die 
Scheidung ist Sünde, wenn kein Ehebruch vorliegt. Daher ist der 
Schluß berechtigt, daß Theophilus an der ab~oluten Unauflöslich
keit der Ehe festhält 

§ :-l. Tatians Diatessaron. 

Tatian der Assyrer (t um 175), als Schüler Justins in Rom 
Chl'ist geworden. trat (wahrscheinlich i. J. 172) wieder aus der 
Kirche aus. Er stiftete die gnostische Sekte der Enkratiten, welche 
die Ehe als Teufelswerk verwarfen. Nach seinem Abfall 
verfaßte er seine Evangelienharmonie, das Diatessaron. Das Werk 
fand frühzeitig, besonders in der syrischen Kirche, weiteste Ver
breitung und war hier das ganze dritte Jahrhundert hindurch der 
ausschliefllich gebrauchte Evangelientext Leider ist uns dieses 
auch für unsere Aufgabe wichtige Werk nicht mehr im griechischen 
(Kihn) oder syrischen (Bardenhewer) Urtexte erhalten. Eine teil
weise Wiederherstellung des Textes ermöglichen hauptsächlich zwei 
spätere Bearbeitungen: eine lateinische, welche durch den um 
54G zu Capua geschriebenen codex Fuldensis der Vulgata über
liefer·t wmcle, und eine ambische, welche zwar viel jüngeren Da
tums ist ( verfaßt von Ibn et-Tabih, t I 04:3), aber dem Urtext ent
scldetlen näher steht. Die arahisehe Bearbeitung gab Aug. Ciasca 
nach zwei Handschl'iften mit lateinischer Überj>etzung i. J. 1888 
heraus. Nach dieser 3) geben wir den lateinischen Text der Stellen 
über die Ehescheidung. 

1) Im Sinne von einmaliger Ehe und im Gegensatz. zu jeder zwei
ten Ehe. 

2) Dieser kennt ja nicht die andcrn SteHen des NT über Ehe und Ehe
scheidung, besonders nicht Mt 19, 91 welch letztere sich ungleich schwerer 
mit der absoluten Unauflöslichkeit der Efte auch bei Ehebruch vereinbaren 
läßt als Mt 61 32. 

11) Die lateinische Bearbeitung (Cod. Fuldcnsis ed. Ranke, Marburg und 
Leipzig 18681 92) weicht von Mt 19, 3-12 der Vg. nicht ab; in der Rekon
struktion von Tatians Diatessaron, welche Th. Zahn auf Grund der Ephräm
schen Erklärung und anderer meist syrischer Quellen gibt (~'orschungen zur 
Geschichte des neutestamentlichen Kanons I. Teil, Erlangen 1881, § 46 S. 166) 
steht Mt 191 9 überhaupt nicht. 



§ 3. Tatians Diatesaaron. 10 

Mt 5, 31 f.: Dictum est: Quicumque dimiserit uxorem suam, 
dd ei Iibell um repudii. Ego autem dico vobis: Quia omnis, qui 
dimiserit uxorem suam, absque fornicationis causa, iam facit eam 
111ocrhari, et qui dimissam duxerit adulterat 

Die Perikope über die Ehescheidung = Mt 19, 3--11 und 
~I k JO, 2-·12: (Mk 10, 2) Et accesserunt ad eum Pharisaei, ten
tautes et interrogantes illum: Licetne viro uxorem suam dimittere? 
:1. Dixif: Quid vobis praecepit Moyses? 4. Dixerunt: Moyses per-
111isil nobis, ut, si quis voluerit, scriberet libellum repudii, et di-
111itteret uxorem suam. 5a. Respondit Jesus, et dixit illis: (Mt 19, 4b) 
Non legistis hoc: Qui fecit ab initio, masculum et feminam fecit 
eos? 5. et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem et matrem 
et adhaerebit uxori suae, et erunt ambo corpus unum: 6. itaque 
iam non sunt duo, sed unum corpus. Quod ergo Deus coniunxit, 
ltomo non separet. Dixerunt ei Pharisaei: Cur Moyses acquievit, 
ul daretur libellum repudii, et dimitteretur? 8. Ait illis Jesus: 
1\loyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores 
resh·as: ab initio autem non fuit sie. 9 a. Dico vobis: Quicum
que dimiserit uxorem suam sine fornicatione, et aliam 
duxerit, exponit eam adulterio. (Mk 10, 10) Et ingressus 
domum, iterum discipuli eius de eodem interrogaverunt eum. 
II. Et ait illis: Quicumque dimiserit uxorem suam, et 
aliam duxe!'it, exponit eam adulterio. 12. Et si mulier 
dimiserit vii·um suum, · et alteri nupserit, moechatur, 
t.Mt l~, 9b) et qui dimissam duxerit moechatu1·. 10. Dixe
runt ei disdpuli eius: Si inter virum et uxorem est talis culpatio, 
11011 expetlit homini uxorem dueere. 11. Dixit illis: Non omnes 
rapiunt verlmm istud, nisi is, cui datum est 1). 

Bildet diese arabisch-lateinische Übersetzung hier in dieser 
l'l~rikope die genaue Wiedergabe 2) des ursprünglichen Textes, dann 
~i11tl damit wichtige Aufschlüsse gegeben über die Exegese Tatians 
um\ besonders über die Entwickelung der Ehescheidungsfrage in 
dPr orientalischen Kirche. Der Verfasser war offenbar bestrebt, 
die Texte der vier Evangelisten, hier des Mt und Mk möglichst 
\'01\stündig aneinander und ineinander zu reihen. Natürlich mulilte 
t.•r dann kleine Anderungen vornehmen. .So holt er, nachdem· er 
die Frage der versuchenden Pharisäer nach Mk ohne das ,qua-

1) Tat.ian.i evangeliorum harmon.iae arabice ed. Aug. Ciasca, Romae 18881 

JCtb, 45b, 46a. 
:!) Im allgemeinen ist das nicht ~er Fall. V gl. etwa Z ahn 1 in : R E V 66 7. 

2* 
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cunque· ex causa' bei Mt· gegeben, diesen Zusatz riäch, indem er 
(Mk 1 0, 4) beisetzt ,si quis voluerit'. Am auffallendsteh und von 
'weittragendster Bedeutung sind aber die Abweichungen in Mt 19, 9 
und Mk 10, 11. In diesen Versen wird das .,auf den M:inn sich 
beziehende ,pmxiiw.t' ( moechatur), hzw. ,,wtx/imt in' uvr~v· (adulte
rilllll eommittit super eam) beidemal mit ,exponit eam adulterio' 
nach Mt 5, 32 wiedergegeben. Jn Mk 10, 12 .,aber, wo ,,uotxiimt' 
(moeclJUtm) sich mif das Weib bezieht, bleibt es unverändert 
stehen. Dadurch ist ein prinzipieller Unterschied aufgestellt zwischen 
Mann und Weib hinsichtlich der Ehescheidung und zwar zum 
Nachteile des Weibes. Der Mann nämlich br·icht darnach niemals 
selbst die Ehe, auch wenn er naeh Entlassung des unschuldigen 
Weibes eine andere Verbindung eingeht (es sei denn, daß er eine 
Entlassene heiratet); er wird nm mitschuldig an dem Ehebruch 
seiner I<'rau, die er ,sine fornicatione' entlassen hat. Hat er sie 
aber - so muß man notwendig schließen - ,ex causa fornicationis' 
entlassen und eine andere geheimtet, dann ist er schuldlös; m. a. W. 
dem Manne wird nach diesem Texte die Wiedervei·heiratung nach 
Entlassung der Ehebrechel'in gestattet. Ganz anders aber stellt es 
mit der Frau. Ihr geg·enüber wird die strikte Unauflöslichkeit 
der Ehe festgehalteiL Sie kann nach Mk 10, 12 in keinem Falle 
den .Mann entlassen und einen an<lern heiraten, ohne Ehehreeherin 
zu weruen; und wenn sie selbst von ihrem Manne entlassen eine 
neue V erLintlung· eingeht, so fst <las Ehebruch. 

Diese ganz unchristliehe Rechtsungleichheit zwisehen Mann 
m1d Weib hat sicherlieh ihl'e Quelle in den heidnisdt-oriontalischen 
Ansclmuungen. Im Orient galt und gilt die Frau, als minderwertig. 
Die Polygamie ist erlaubt, nicht aber die Polyandl'ie. Der Mann 
darf also mehrere Frauen haben,· nich~ aber do.s Weib mehrere 
Männer; · daher kann beim Mann nur von Ehebruch die Rede sein, 
wet1n er mit der· Frau eines anderen verkehrt;· das verheiratete 
Weib aber wird immer Ehebrecherin, \Venn es sich einem andern 
Manne hingibt. Dieser tief. eingewm:zelten Anschauurig gegenüber 
hatte offenbar das Christentum in d .. n ersten Jahrhunderten einen 
gewaltigen Kampf zu führ.en, besonders in den Zeiten, da durch 
die Bekehrung größerer Volksmassen der sittliche Ernst geloekert 
-wurde. Und nicht im ersten Ansturm konnte hierin die christ
liche Idee siegen 1), ähnli~h wie beim Kampfe geg·en das Sklaven-

1) Vgl. unten die Stellung des Basilius und besonders die scharfen 
.Wortß Gregors von Nazinnz; 
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wL·,;etl. Unser Autor, selbst Orientale, stand offenbar unter dem 
llaune dieser orientalischen Anschauung und konnte sich nicht 
da \'oll losreißen. Scheinbar bot ja auch der Text der Evangelien 1) 

,.j 11 u Beredüigung dazu durch die Matthäuszusätze, die bei Mk, 

11 ,, \'Oll I \Veibe die. Hede bt, fehlen; und auch die Anderung rles 
.111,wrl1al11r' Mt 19, 9 und Mk 10, 1~ in ,exponit earn adulterio' 
Ia;.( uicht sehr fern, da es fast wörtlich und vielleicht im Urtext 
•'attz wöt'llich aus Mt 5, 32 entlehnt war. 
I"' 

Wenn uuu aber in dieser Textge!:italt de!:i Diatessaron die 
al,,.;ulute Unaul'löslichkeit aufgegeben wird, so dürfen wir doch 

11 i,·ltl übersehen, daf.1 damit noch nicht ein Tmditionszeugnis füt· 
tlit! .\ul'lii:·dicltkeit der Ehe zur Zeit Tatians gegeben ist. Denn 
Taliau Iwt ja, mag diese Anderung auch von ihm stammen, die 
Ehe i'thcrhaupt v~rboten, um so mehr die Wiedervermählung nach 
tlt·r TretlltULJg. Ja, wie wir aus Clelllens Alexandrinus (Stromata 111, 6) 
··r,.;elwu, haben rlie Tatinner mit Mt 19, 10 (man beachte die Über
.~1'1 zuug von ,rllrfa' [causa] mit culpatio !) iht· Eheverbot begründet. 
Fr"ilielt für die spätere Zeit, wo das Diate:>saron Tatians auch in 
..!rri,.;llidr-urtltoduxeu Kreisen die Stelle det· einzelnen Evangelien 
vt·rlrat, ruuiJte die Ehescheidung!:iperikope in dieser lt'ass~mg ver
),.iu;.pri:,;vull wirket!. M. E. ist damit der exegetische Grund ge
lt·gt l'ür die laxe Scheidnngsdisziplin, wie wir sie im 4·. Jahrhundet"t 
i11 der griechischen Kirche finden ~). 

~- Kapitel. 

Lateinische Schriftsteller. 

§ 4. · Tertullian. 
Unter den lateinischen Schriftstell~rn der aufblühenden christ

lidren Literaturperiode haben ~ir an erster Stelle den größten 
und genialsten zu nennen, Tertullian (t nach 220 oder erst um 240). 

Die Erklärung, welche Tertullian zu unseren Stellen des NT 
~ihl, müssen wir ausführlicher behandeln, da sein Standpunkt 
tlitrehaus noeh nicht klar liegt. Vielmehr wird T. von den einen 
l·:rkliirem als Zeuge der absoluten Unauflöslichkeit der Ehe ange-

') Auch beim hl. Paulus heißt es nur vom Weibe ausdrücklich, daß 
,., nnl'h ucr Trennung ehelos bleiben soll (1 Kor 7, 11), daß es gebunden 
lol••ihn bis zum Tode des Gatten (1 Kor 7, 39 und Röm 7, 2 f.). 

~) Man vergleiche die rechtliche Bestimmung über die Ehescheidung 
hui Dnsilius. 
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führt, während andere bei ihm die Erlaubnis zur Wiederverheira
tung bei Scheidung wegen Ehebruchs ausgesprochen finden 1). Um 
zu einem sicheren Urteil über die Meinung dieses Schriftstellers 
zu kommen, ist vor allem auch darauf zu achten, daß wir bei 
Tertullian zwei Lebensperioden zu unterscheiden haben, die ortho
doxe und die montanistische. 

Am eingehendsten behandelt Tertullian "' unsere Schrifltexte 
Adv. Marcionem IV, 34. Doch bevor wir an diese Schrift heran
treten, die (entstanden um 207) schon in die montanistische Zeit 
fällt, müssen wir die Stellen aus den orthodoxen Schriften ins 
Auge fassen, welche für die absolute Unauflöslichkeit der Ehe 
und im Falle des Ehebruchs nur .für Scheidung von Tisch und 
Bett sprechen sollen. Besonders ist es die in der Schrift .de pa
tientia" c. 12 vorkommende Stelle, welche in folgendem Wort
laut angeführt wird: At enim cum oinnem speciem salutaris disci
plinae gubernet (sei. patientia), quid mirum, quod etiam poeni
tentiae ministrat, solitae lapsis subvenire, curn disiuncto matri
monio ex ea tamen causa, qua licet seu viro seu feminae 
ad viduitatis perseverantiam sustineri, haec exspectat, haec 
exoptat, haec exorat, poenitentiam quandoque inituris salutem? 
Quantum boni ulrique confert! Alterum adulterum non 
facit, alterum emendat 2). So allerdings muß das .disiuncto 
matrimonio" als bloße Trennung von der äufileren Lebensgemein
sehart mit Verbot der Wiederverheiratung gedeutet werden. Nun 
aber ist die wahrscheinliche Lesart: • alterum a d alterum". 

')Die erste Meinung ist vertreten von: Jäger ll~ff.; Zenger 157ff.; 
Binterim {VI, 1) 129ff.; Möhler 782; G. Ludwig, Tertullians Ethik, 
Leipzig 1885, 136f.; Geffoken 19f.; Cigoi 11 ff.; Fabrner 20f. Die zweite 
hat als Verteidiger: Launoi 826 mit Berufung auf Maldonat; den Ver-· 
fasser des "theologisch-statistischen Versuchs über die kirchliche Gewalt in 
Ehesachen", Frankfurt-Leipzig 1791, 193 f.; Werk meister 69 f.; Zhishrn an, 
Eherecht der oriental. Kirche, Wien 1864, 734 A. 3; Huschke 45ft. A. 37; 
Greve 204 vgl. dagegen aber auch 212. 

~) Öhler, Quinti Septimi Florentis '(_ertulliani, quae superaunt omnia I 
(Lipsiae 1853) 608; nach der neuasten Ausgabe: Quinti Septirni Florentis Ter
tulliani opera III ex recensione Aem. Kroyrnann (Vind. et Lips. 1906) 18 s. 
lautet die Stelle: atenim cum omnem speciern salutaris disciplinae gubernet, 
quid mirum, quod etiarn paenitentiae ministrat Y solita lapsis subuenire, haec 
expectat, haec exoptat, haec exorat paenitentiam quandoque inituris salutorn. 
quanturn boni utrique confert, cum disiuncto matrimonio - ex ea tarnen 
causa, qua licet seu uiro seu feminae a diuiduitatis perseuerantia sustineri -
alterum adulterum non facit alterum cmendat. 
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J)enn nach Aem. Kroymann, dem letzten Herausgeber dieser Schrift, 
haheu die Lesart "ad alterum" Codex Paterniacensis (saec. XI), 
t :. Montepessulanus (saec. XI), C. Flo1·entinus N (saec. XV), C. Flo
n·uliuus F (saec. X V) und die erste Ausgabe des Rhenanus, während 
• adultenun" erst durch die dritte Ausgabe des Rhen. belegt werden 
buu. Nach dieser Textüherlief'erung, sowie aus inneren Gründen-
dit· Antlerung von "ad alterum" in "adulterum" ist ja viel leichter 
m crklii.ren --halte ich "ad alterum" für die ursprüngliche Lesal'l 1) • 

. \her seihst in dieser Fassung scheint die Stelle für die Unauflös
lil'hkeit der Ehe auch im Falle des Ehebruchs - denn dieser Ehe
;-;rhcidungsgrund ist mit dem .ex ea tamen causa qua licet" ge
ult'iut - zu sprechen. Auch so ist man leicht versucht, schon 
au:; dem "ad viduitatis perseverantiam sustineri" 2) mit Fahrner (20) 
die l'llicht zur Ehelosigkeit herauszulesen. Und selbst das ;alte
rulll arl alterum non facit" (den einen läßt sie nicht zur zweiten 
t.:tw schreiten) könnte man noch als Verbot der Wiederverheira
tung deuten. Denn es wird ja von einem Gute gesprochen, das 
bt·idPH Teilen verschafft wird, und dies könnte man in der Ver
hiudcrung der durch die Wiederverheiratung inkurrierten Sünde 
,.;,•lwn. Dagegen sehe ich mich gezwungen, durch eine andere 
Stdle, welche ebenfalls noch in dm· orthodoxen Zeit geschrieben 
ist utttl die El'laubnis zur Wiederverehelichung nach der Trennung 
au,;spricht, auch diese Stelle zugunsten der vollständigen Auflösung 
dl'r 8he auszulegen. Die betreffende Stelle findet sich in der 
s .. hrift an seine Gemahlin a) (II, 1) und lautet: .Jetzt wende ich 
ruit·h im Hinblicke auf die menschliche Schwäche zu einer zweiten 
.\rt vuu Hatschlägen. Dazu fordern mich die Beispiele einiger 
Fraueu auf, welche bei dem_ ihnen durch Scheidung oder 
durch den Tod des Mannes gebotenen Anlaß zur Enthalt
satllkeit nicht nur die günstige Gelegenheit zu einem so 
;.: ru flen Gute unbenützt vorbeigehen ließen, sondern auch nicht 
t•iumal bei ihrer Wiedervermählung der Vorschrift eingedenk zu 

') Vgl. auch Kommentar bei Migne, P. lat. I 1268. 
") Die von Kroymann gegebene Abänderung dieser durch die Codizes 

I' MN F belegten Lesart in "a diuiduitatis perseuerantia sustineri" scheint mir 
nicht annehmbar. 

") In dieser Schrift, "nach der Absicht des Verfassers eine Art Testa· 
llll'nt für seine Gattin, macht TertuJ!ian im 1. Buche derselben Vorstellungen, 

_tm Falle seines Ablebens sich nicht mehr zu vermählen . . . Sollte aber seine 
Vun;tcllung nicht durchgreifen, so besteht er wenigstens im zweiten darauf, 
daß sie keine gemischte Ehe mit einem Ungläubigen schließe" (Möhler 72~). 
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sein füt· gut fanden, daß sie vor allen Dingen ,nur im Herrn' 
heiraten sollten" 1). In diesen Worten ist meiner Ansicht nach 
der Standpunkt des Tertullian vollständig klar ausgesprochen. Er 
stellt die Eheseheidung· (divortium) ~) auf g·leiche Stufe mit der 
dureh den Tod erfolgten Trennung der Ehe. In beiden Fällen 
em pfi eh! t er, die günstige Gelegenheit zur Enthaltsamkeit, diesem 
gi'Oßen, abet· allerding·s a11ch schwe1· zu erring&lden Gute, zu er
greifen, verbietet aber nicht die Wiederverheira~ung. Dies geht 
m. E. kla1· aus der Gegenüberstellung von .oceasio" und .disci
plina" hervor. Als Pflicht schärft er nur ein, bei Wiedervennäh
lung, welche in beiden Fällen erlaubt ist, mit einem Christen die 
neue Ehe zu schließen a). Hier finden wir nun auch den Sehliissel 
zur Erklärung der ersten Stelle. Das .ad viduitatis perseverantiam 
sustineri" ist darnach nicht als Gebot zu fassen, sondern als Ge
legenheit zur Keuschhei~, als Befreiung von der Leistung der ehe
lichen Pflicht; ebenso wird auch durch das "opportunitatem tanti 
boni" das in dem Nichteingeh~n einer neuen Ehe gelegene Gut 
bestimmt als jenes, welehes in der Bewahrung der witwenhaften 
Keuschheit als soleher besteht. Wir haben also als exegetisehes 
Resultat aus beiden Stellen: Tertullian erklärt die in Mt 5, 32; 
19, 9 scheinbar ausgesprochene und erlaubte Ehescheidung im 
Falle des Ehebruchs als Trennung dem Bande nach und nicht als 
bloße Aufhebung der äußeren J..ebensgemeinschaft. 

1) Nunc ad secunda consilia convertamur, respectu humanae infirmitatis, 
quarumdam excmplis admonentibus, quae divortio vel mariti excessu oblata 
continentiac oecasione, non modo abiecerunt opportunitatem tanti boni, sed 
ne in nubendo quidem rursum diseiplinae meminisse voluerunt, ut in domino 
(1 Cor 7, 39) potissimum nuberent. Öhler I 683. 

2) Natürlich ist hier nur an Scheidungen auf Grund des Ehebruchs zu 
denken; denn nur in diesem Falle sind sie erlaubt, wie aus dem 2. Kap. 
desselben Buches hervorgeht: divortium prohibet (sei. dominus) nisi stupri 
causa. Ebd. 686. 

ß) Daß diese Schlußfolgerung richtig ist, ersehen wir, wenn wir in diesem 
Kapitel weiterlesen: Nam quanto grandis est continentia carnis, quae viduitati 
ministrat, tanto si non sustineatur, ignoscibih videri potest. Difficilium enim 
facilis est tune venia. Quanto autem nubere in Domino perpetrabile eat, uti 
nostrae potestatis, tanto culpabilius est non obscrvare, quod possis. Eo acce
dit quod apostolus de viduis quidem et innuptis, ut ita permaneant, suadet, 
cilm dicit, cupio autem omnes meo exen.lplo persaverare: de nubimdo vero 
in domino, cum adicit, tantum in domino, iam non suadet, sed exerte iubet. 
Igitur in ista maxime specie, nisi obsequimur, periclitamur, quia suasum im
pune quis neglegat quam iussum. Ebd. 684. 
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Nun können wir zu dem Ahschnitt in de'r Schrift gegen 
"an·il)u übergehen, welcher allerdings denen, die Tmtullian als 
f, 11 ;;1·11 der absoluten Unauflöslichkeit anführen wollen, einen 

h: 110 tell" bietet, "über dessen Lösung man nicht einig wird" 1). 

p,1- :,:aule Werk gegen Mareion, .ohgleith aus seiner· monta-
11i-li"l'licu Zeit stammend, gehö!'t zu den besten Leistungen Ter
t11Jiiat•"· Es ist ein wahrer Schatz christlicher Gelehrsamkeit und 
,.j 11c Bildungsschule für chr·istliche Apologetik . . . Selbst in exe
,.:1'1 j,wlier Beziehung hat das 4. und 5. Buch hohe Wichtigkeit" t). 
~al'h diesem Urteil Möhlers verdient die hier gegebene Jnterpre
l.tlilltt Tertulliai1s besondere Beachtung, zumal in derselben die 
;UI.~,;le uns erhaltene exegetisch-polemisehe Behandlung der ntl 
:-itelle11 über die Ehescheidung vorliegt. 

Der Verfasser verfolgt (IV, 34) den Zweck, den Einwand 
oll',; ~lardon zu widerlegen, als bestände zwischen dem Alten und 
~etwu Bunde auch darin ein Widerspruch, dafa Christus die Ehe
,;dteidung verbiete, Moses aber dieselbe erlaube. Zugleich aber 
lt·rbiudet er damit eine Apologie del' Ehe, indem er den Einwand 
olo·~ t:eguers mit dem Scharfsinn eines gewandten Advokaten als 
Walle gegen dessen Lehre von der Unerlaubtheil der Ehe benützt. 
IJa Mareion das Matthäusevangelium nicht annimmt als .eiusdeo1 veri
lali,; et einsdem Christi", so sucht ihn Tertullian aus der von jenem 
:-•·lh,;L angeführten Lukasstelle (16, 18) zu widerlegen durch fol
~wude Erklärung derselben: Jesus verbietet hier nicht vollständig 
1111d für alle Fälle die Ehescheidung, sondern nur bedingungsweise, 
ll;itlllit·h dann, wenn einer aus dem Grund seine Gattin entläßt, um 
•·i1w andere zu heiraten, m. a. W. wenn das Verlangen, eine an
tlt·re zu heiraten, die Ursache zur Entlassung der ersten Frau ist. 

Zu Lk 16, 18b: Auch hier ist .dimissa" als solche zu 
fa:'sen, die aus demselben Grunde, nach welchem die Scheidung 
11il'hl erlaubt ist, entlassen 'wurde. Diejenige· aber, welche 
uicht rechtmäßig entlassen wurde, ist einer Unentlasse-
111'11 gleichzuachten, und daher ist derjenige, der sie hei
ratet, ein Ehebrecher. Denn die Ehe bleibt bestehen, 
wenn sie nicht rechtmäßig gelöst wurde. Wenn aber die 
~:lte noch besteht, ist (Wieder-)heiraten Ehebruch. Zu
"autmenfassend schließt dann Tertullian die Argumentation aus 
dt·r Lukasstelle: Christus hat so, wenn er bedingungsweise das 

. EHtlas:,;en des Weibes verboten hat, es nicht vollständig verboten, 

') Cigoi 12. ~) Möhler 721. 
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und was er nicht vollständig verboten, hat er dort erlaubt, wo der 
Grund, weshalb er es verboten hat, fehlt 1). · Also kennt Tertullian 

1) Der Wichtigkeit halber geben wir hier die ganze ausführliche Stelle 
im Urtext: "Sed Christus diuortium inhibct dicens: ~ui dimiscrit uxorem 
suiun et aliam duxerit, adulterium committet, [et] qui dimissam a uiro duxerit, 
aeque adulter est, - ut sie quoquc prohibeat diuortium, inlicitum facit rc
pudiatae matriruonium -- Moyses uero pcrmittit repudium in Deuteronomio: 
si sumserit quis uxorem et habitauerit cum ea, et euenerit non inuenire 
eam apud eum gratiam, eo quod inuentum sit in illa impudicum negolium, 
scribet liiJellum repudii et dabit in manu eius et dimittet illam de domo 
sua (XXI, 1). uide~ diuersitatem legis et euangelii, Moysi et Christi"Y plane. 
non eniru recepisti illud quoque euangelium eiusdem ueritatis et eiusdem 
Christi, in quo prohibens diuortium propriam quaestionem eius absoluit: 
Moyses propter duritiam cordis uestri pr·aecepit Iibell um repudii dare; a 
primordio autem non fuit sie; quia scilicet qui marem et feminam fecerat, 
erunt duo1 dixerat, in carne una; quod deus itaque iunxit, homo non 
disiunxerit. hoc enim responso et Moyai constitutionem protexit, ut sui, et 
crentoris institutionem direxit, ut Christus ipsius. sed quatenus ex bis reuin
cendus est, qune recepisti, sie tibi occurram, ac si meus Christus [tuus :) nonne 
et ipse prohibens diuortium et parem tarnen gestans eius, qui marem et fe
minam iunxit, excusauerit potius quam destruxerit Moysi constitutionem Y sed 
ecce sie tuus sit iste Christus contrariuw docens Moysi et ereatori, ut, si non 
contrariuru ostendero, meus sit. dico enim illuw condieionaliter nune fecisse 
diuortii prohibitionem, si ideo quis dimittat uxorem, ut aliam ducat: qui 
dimiserit, inquit, uxorem et aliam duxerit, adulterium conunisit, et qui 
a marito dimissarn duxerit aeque adulter est, ex eadem utique causa dimissam, 
qua non lieet dimini, ut alia dueatur; inlieite enim dim.i.seam pro indimi8118 
dueens adulter est. manet enim matrimonium quod non rite diremptum est; 
manentc [autem) matrilnonio nuberc adulterium est. ita si condicionaliter 
prohibuit dimitterc uxorem, non in totum prohibuit, et quod non prohibuit 
in totum, permisit alias, ubi causa cessat, ob quam prohibuit; et iam non 
contrarium Moysi docet, cuius praeceptum alicubi conseruat, nondum dico 
confirmat. aut si omnino [non) negas permitti diuortium a Christo, quomodo 
tu nuptias diriruis, nec coniungens marem et feminam nec alibi coniunctos ad 
sacramentum baptismatis et eucharistiae admittens, nisi inter se coniurauerint 
aduersus fructum .nuptiarum, ut adue•·sus ipsum creatorem Y certe quid taciet 
apud te maritus, si uxor eius commiserit adulterium Y habebitne illam Y sed 
nec tuum apostolum sinere [scis] coniungi prostitutae membra Christi. habet 
itaque et Christum adsertorem iustitia diuortii. iam hinc confirmatur ab illo 
Moyses ex eodem titulo perhibims repudiu~, quo et Christus: si inuentum 
tuerit in muliere negotium impudicum. nam ct in euangelio Mathei: qui 
dimiserit, inquit, uxorem suam praeter causam adulterii, facit eam adulterari. 
atque ita adulter censetur et ille, qui dimissam a uiro duxerit. ceterum praeter 
ex causa adultcrii nec creator disiungit quod ipse scilicet coniunxit, eodem 
alibi Moyse constituente eum, qui ex compressione matrimonium fecerit, non 
posse dimittere uxorem in omne tempus. quodsi ex uiolentia coactum matri
monium stabit, quanto magis ex conuenientia uoluntarium Y aicut ex pro-
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aud1 nach dieser Erklärung der Lukasstelle einen Grund, auf wel
cheil hin die Ehe .rite" gelöst werden kann, so daß die Wieder
' erlwiratung kein Ehebruch ist. 

Dagegen meint Cigoi (13): "Hier redet er vom Ehebande im 
;&ll,:e 111einen, das so lange ungelöst bleibt, bis es rechtmäßig gelöst 
\I inl, was dann stattfand, wenn die Ehe #wegen trennender Ehe
lti11t!emisse, die schon im Alten Bund aufgestellt waren (Lv 18, 7 -18) 
.d,; llll!:;-t~iltig erkannt wurde, wenn der ungläubige Teil mit dem 
r:lü11oigen nicht zusammenwohnen wollte ( 1 Kor 7, 15), wenn der 
,.j 11e Gatte starb." Für diese Schlußfolgerung jedoch bietet der 
Text uud der Zusammenhang gar keinen Anhaltspunkt; vielmehr 
l<iJjt sich aus der Frage an Mareion: "certe quid faciet apud te 
111aritus, si uxor eius commiserit adulterium? habebitne illam" klar 
··r,;ehen, daß Tertullian den Ehebruch als rechtmäßigen Scheidungs-
1-(rtllld im Auge hat 1). Dies wird vollständig außer Zweifel ge
stellt, weil gleich darauf Mt 5, 32 selbst zitel't wird und zwar, um 
die volbtündige Übereinstimmung zwischen Moses und Christus 
darzulegen, mit der Bemerkung, daß auch im Alten Bunde die 
Jo:rlaulmis zur Ehescheidung nur für den Fall des Ehebruchs ge
golten habe: "ceterum praeter ex causa adulterii nec creator dis
inugit, quod ipse scilicet coniunxit." Kurz, Tertullian ist der Mei-
11uug, daß Christus mit Mt 5, :32 bzw. 19, 9 unmittelbar Bezug 
genommen auf die Bestimmung des Moses, diese aufrecht erhalten 
urttl bestätigt hat, daß also auch das .eo quod inventum sit in 
illa (rnuliere) impudicum negotium" gleichbedeutend ist mit .ex 
causa adulterii". Also gibt es nach Tertullian im Neuen Bunde 
dieselbe vollständige Ehescheidung wie im Alten und aus dem
selben Grunde. 

phutioo auctoritate: uxorem iuuentutis tuae non dimittes. habes itaque 
Chrlijtum ultro uestlgia ubique creatoris ineuntem tarn in permittendo repudio 
'luam in prohJbendo; habes etiam nuptiarum, quoquo uelis latere, prospecto
n•m, quas nec separari uult prohibendo repudium nec cum macula haberi 
1unc permittendo diuortium. erubeece non coniungens quos tuus quoque 
Chrl~tus iunxit, erubesce etiam disiungens eine eo merito, quo di!liungi uoluit 
1!1 tuus Christus. Kroymann 111 632-636. 

1) Diesem Schlusse kann man unmöglich ausweichen. Denn nach der 
oht•n zitierten Frage fährt Tertullian fort: "Scilicet neo tu um apostolum sinere 
t•uniuugi prosti tu tae membra Christi. Habet itaque et Christum assertorem 
austilla divortii." Daraus ist ersichtlich, dllß unser Schriftsteller wie schon 
llormas 1 Kor 6, 16 auch auf die ehebrecherische Gattin anwendet und den 
•n•ilercn Verkehr mit ihr verbietet. 
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Diese unsere Anschauung aber müssen wir wieder gegen 
-cigoi ( 13) verteidigen, der sagt, in der Mt 5, 32 erläuternden 
Stelle Tertullians dürfe das "praeter ex causa adulterii nec creator 
disiungit" nicht so ängstlich gepreßt werden, a.J,s ob nJan darunter 
die Auflösung des Ehe~andes mit Berechtigung ZU!' Neuheirat ver
steheil müßte. Die kurz darauf folgewie Bemerkung: "Habes 
nuptiarum quoquo velis prospectorem, LJ.Uas ~ nec separari vult, 
prohibendo repndium, nec nnn macula haheri, tune perrnittendo 
divortium" beweist, daß Tertullian eine gänzliche und eine teil
weise Auflösung des Ehebandes unterschied, die erstere bei der 
christlichen Ehe für unstatthaft, die letztere nur im Falle des Ehe
bruchs für erlaubt hielt. Darauf pemerken wir: Die erklärende 
Stelle bezieht sich nur mittelbar auf Mt 5, 32, unmittelbar aber 
auf Dt 24, 1, wie der Ausdruck "creator" deutlich zeigt. Sie 
rn u_ß also von der vollständigen Trennung verstanden werden, da 
man im AT keine Trennung der äußeren Lebensgemeinschaft 
kannte. Daß aber der zum Beweise angeführte Satz keinen Grund 
zu der von Cigoi gemachten Unterscheidung bietet, geht aus dem 
Zwecke hervor, den der Verfasset· damit verfolgt, besonders wenn 
wir noch den unmittelbar vorausgehenden Satz: "Habes itaque 
Christum ultra vestigia ubique ineunlem tarn in permittendo re
pudio, quam in prohibentlo" mit in Betracht ziehen. Beide Sätze 
sind direkt gegen Mareion gerichtet; der erste (bei. uns der zuletzt 
ang·eführte) weist dessen Einwa.nd zurück, als ob zwischen deni AT 
und dem NT betreffs der Ehescheidung ein Widerspruch bestehe, 
und sagt sogar ausdrü('klkh, dafj Christus das "repudium" erlaube, 
der zwei le wendet sieiJ gegeu die Lehre MarciOilil vou der U ner
laubt!teit der Ehe und will nur sagen, daß Christus in jedem Falle, 
sowohl wenn er die Trennung (wegen Ehebruchs) erlaubt als auch 
wenn er sie verbietet, ein Beschützer der Ehe ist. 

Hierher gehört noch die Erklärung, die Tertullian zu 1 Kor 7, 10 
gibt (V, 7): Paulus habe damit das Repudium erlaubt, weil er es 
ja nicht vollständig verboten habe und zugleich auch die Ehe ge
stärkt, deren Trennung er zuerst v~rboten hat, und ctie et· im 
Falle der Trennung wieder hergestellt \Vissen wollte 1). Doeh 
glaube ich nidü, daß man aus dieser Stelle die absolute Unauf-

1) Atquin et apostolus, cum praecipit mulierem a uiro non discedero 
aut, Ei discesserit, manerc innuptam aut reconciliari uiro, et repudium per
misit, quod non in totum prohibuit, et matrimonium confirmauit, quod prima 
uetuit disiungi, et si forte disiunctum, uoluit reformliri. Kroymann III 594. 
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j."1,.,Jid 1keit dor .Ehe schließen k;mn 1); denn die T1·ennung tler Ehe, 
\ 011 der hier die Rede ist, kann nicht wegen Ehebmchs erfolgt 
_,.j 11 , weil .sie ja ursprünglich: verboten w~I~. Also findet Tertullian 

111 d•~ll \'Oilt Apostel ~rwühnten Eheseheidungen die wegen Ehe
t.1wlt:l ttieht mit inbegriffen. 

Datnit ltahen wir die Stellung unseres Scltriftstellers in de1· 
, r,lo·tt Zt~it eingehend genug behandelt und zwar mit dem Resultat: 
l»i•· l•:he ist im Falle des Ehebmchs auflösbar, und Wiederverehe
j1, huttg· ist kein Ehebruch. 

Anders tritt uns Tertullian gegenüber in der Schrift .de 

111"nog·;mlia". Dem rigorosest('ln Montanismus huldigepd stellt er 
,j,. 11 l:nmdsatz auf: Gott mteilt anders als die Menschen, so. daß 
.i•·ol•· Zulassung eines zweiten Mannes von Gott Ehebruch genannt 
wird. Daher ·ist ihm jede Vermischung mit fremdem Fleische, 

111 a;.: die Trennung auf was immer für eine Weise erfolgt sein, 
J<lwbnwlt ~). Konsequenterweise muß Tertullian nun Mt 5, 32 so 
, ·rk J;.irC'II, daß auch das wegen Ehebruch entlassene Weib keine 
l·:lu• mehr eingehen kann. Aber obwohl ihr die Wiederver
lwiraltutg verboten wird, ist doch nach Tertullians Ansicht das 
l·:lwband durch das .repudium" ebenso wie durch den Tod zer
ri,;,- ... n, und die Entlassene ist in keiner 'Veise mehr an ihren 
o·r-l•·tt Mann gebunden. Wenn sie daher wieder heiratet, dann 
.;Cutdi:.d sie nic!lt geg·en jenen, •sondern gegen sich selbst a). Um 
lliil diPser rigoristischen Anschauung, jede zweite Ehe sei ein Ehe
lnliC'It, die Paulusstelle 1 Kor 7, 39 in Einklang zu bringen, welche 
, "" t!Pn Psydlikern ( d. i. tlen Katholiken) als Beweis für die Er
l.tllhllu~il der zweiten Ehe rmgefüllrt wir·d, erklärt er sie dal.tin, 
, Ia h tlie hier erwähnte Ehe, welche durch uen Tod des einen 
'J', ·ilt·~ gelöst \Vo1·den sei, eine heidnische Ehe ist; wenn nun der 
lthl'rlubende Teil zur.n Christentum ül;>ertritt und dann heiratet, so 
;.:iiL diese Ehe, nicht als zweite, !:lPPdern flls erste .und ist erlaubt, 
'''·il ul(m ja. ,erst· nach 4er Bekehrun·g von einer Ehe im eigent
lio·ltPII Sinne reden k~nn. Lebt aber der heidnische Eheteil noch, 

') Vgl. Cigoi -13 f. · 
') Deus taliter censuit citra .quam homines, in totum ... alterius viri 

aol111issio ndulterium proauntietur ab eo .... Adulterium est, euro quoquo 
"'""" oli~iunctis duobus alia caro, immo aliena miscetur, de qua dici non 
l'"ll·~t: llacc est caro ex carne men et hoc os ex ossibus meis. c. 9 .. Ö h le r I 774 s. 

") Tnm repudio rnatrimonium dirirnente quam. rnorte non tenebitur ei, 
nli pcr· quod tenebatur, abruptum est . . . Neque enim in illurn .delinquit, 
••·LI in scmetipsum. Ebd. 776. 
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dann darf der andere, selbst wenn er geschieden ist, auch nicht 
nach der Bekehrung heiraten 1) 

Wenn wir so Tertullian selbst in keiner Periode als Zeugen 
für die Unauflöslichkeit des Ehebandes im F.._alle des Ehebruchs 
anführen können, so gibt er uns doch ein Zeugnis dafür an die 
Hand, dafil auch zu seiner Zeit die dogmatisch richtige Auslegung 
der von der Ehescheidung handelnden Schriftte~te· sich fand. "De 
monogamia • c. 9. sagt er nämlich: "Daher wird man ohne allen 
Grund behaupten, Gott wolle nur bei Lebzeiten des Mannes nicht, 
dafil sich die Geschiedene mit einem anderen Mann verbinde, als 
ob er es nach dem Tode desselben wolle; wenn sie einmal nicht 
mehr gebunden ist nach dem Tode,. dann ebenso auch nicht bei 
Lebzeiten desselben" 2). Also wurde gegen Tertullian eingewendet, 
dafil zwar nicht nach der Scheidung, (und wie aus'dem Zusammen
hang ersichtlich, ist damit jede Scheidung, auch die im Falle des 
Ehebruchs gemeint) wohl aber nach dem Tode des einen Ehe
gatten die Wiederverheiratung erlaubt ist, m. a. W., dafil also die 
Ehe wohl durch den Tod, nicht aber durch Scheidung gelöst werde. 

Bei der Beurteilung der Exegese des Tertullian ist zu er
wägen, dafil sie vor allen Dingen apologetische Zwecke verfolgt. 
Unter diesem Gesichtspunkt mufl sie daher gewürdigt werden. 
Daraus erklärt und entschuldigt sich auch einigermafilen die total 
falsche Auffassung von Lk 16, 18: Durch den Einwand veranlafilt 
begeht Tertullian den grofilen Fehler, statt die Matthäusstellen aus 
den Parallelstellen zu erklären, Lk 16, 18 dahin zu interpretieren, 
dafil auch hier nur bedingterweise die Trennung und Wiedel·ver
heiratung verboten sei. Doch scheint e1· selbst die ~chwäche seiner 
Argumentation erkannt zu haben, da er ja nicht bei der Abwen
dung des Einwandes stehen bleibt, sondern, psychologisch ganz 
erklärbar, selbst zum Angriff übergeht mit den vom Gegner ge
botenen Waffen. In seiner. späteren Zeit vollends, wo er trotz 
der klaren Aussprüche des hl. Paulus die zweite ·Ehe schlechthin 

1 ) Si autem acceperis uxorem non delinquisti, quia ante Iidern soluto 
ab uxore non numerabitur post fidem secund\t uxor, quae post fidem proxima 
est ... Itaque mulier, si nupserlt, non delinquet, quia nec hic· secundua ma
ritus deputabitur, qui est a fide primus ... solutus ab uxore per mortem 
utique, non per repudium facta aolutione, quia repudiati11 non permitterat 
nubere. c. 11, Ebd. 779. 

2) Itaque sine causa dices deum vivo marito nolle repudiatam alii viro 
iungi, quasi mortuo velit, quando si mortuo non tenetur, proinde nec vivo. 
Ebd. 776. 



§ 6. Cyprian, Novatian und Lactantius. ·81 

verbietet, mufä sich eben die Exegese unter seiner gewandten Feder 
der bereits fertigen Anschauung eingliedern. Er beweist seine Lehr
,;ülze nicht mehr aus der Hl. Schrift, sondern trägt sie in die
~t'lhe hinein. 

§ 5. Cyprian, Novatian und Lactantius. 

I. Cypri an (t 258) ist zwar in seiner literarischen Tätigkeit 
,.;ehr von Tertullian abhängig, in unserer Frage jedoch scheint er 
uif'hl in den Fußstapfen seines "Meisters" zu wandeln. In seinem 
Werke: Ad Quirinum (früher meist: Testimoniorum libri adversus 
Judaeos genannt) fafät er in dem später beigefügten dritten Buche 
~anz allgemein seine Anschauung über Ehe und Ehescheidung in 
die Worte zusammen: ~Das Weib soll nicht vom Manne gehen, 
oder wenn es sich getrennt hat, bleibe es unverehelicht", und 
fültrl dann 1 Kor 7, 10- selbst an 1). Da sonach Cyprian die 
~lalthiiusstellen und die daraus sich ergebenden Schwierigkeiten 
111 it keinem Worte erwähnt, so kann auch kein bestimmtes Urteil 
ahgl'geben werden über seine Stellung zu diesen Schrifltexten, 
doeh liißt sich vermuten, dafä unser Kirchenvater, weil er sein 
lJ rtcil in der Ehescheidungsfrage dem ersten Korintherbriefe ent
uimmt, obwohl ihm doch die diesbezüglichen Stellen in den Evan
~dien nicht unbekannt sein konnten, überhaupt in diesem Punkte 
dm· klaren Lehre 'des hl. Paulus folgt, welche keine Spur von 
Au •nahme kennt. Sicher spricht dieses Zeugnis mehr für als 
geg-en die absolute Unauflöslichkeit der christlichen Ehe. 

II. Nova ti an ( t um 25 7). U n'ter den opera dubia et spuria 
t:ypriani findet sich die Schrift de bono pudicitiae. Nach C. Wey
lll:HJ 2), A. Demmler 3) und G. Landgraf und C. Weyman 4) ist 
Novatian, der gelehrte römische Priester, welcher unter Papst 
Comelius (251-·253) als Gegenpapst ~uftrat, der Verfasser .. 

In diesem Werke 5) findet sich eine ~ehr schöne Stelle über 
das Eheband. Auf- die Erschaffung des Weibes hinweisend sagt 
der Verfasser von der Ehe : • Es werden zwei in einem Fleische 
sPin, damit wieder eins werde, was eins war." Und aus dem 

') III, 90 ed. Hartel I C 8 E L (1868) 176. 
2) Hist. Jahrb. XIII (1892) 737-748. 
") Theol. Q. Scl1r. t.XXVI (1894) 223-271. 
•) Vgl. Novlltians Schrift de cibi~ iurlaicis (Archiv für lat. Lexikogr. 

und Ornmm. XI. Jahrg. 2. Heft) Leipzig 1898. 
")Nach D~;~wmler (236) ist daSBelbe bald nach der Bischofswahl No· 

\'lltlans, d. i. naoh Miirz 251 am Anfang der Volueianiacbetl Verfolgung verlaßt. 
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Wort des .Apostels Paulus (Eph 5, 23): ,Der Malln ist das Haupt 
des Weibes' zieht· er die Sehlußfolgerung: "Wie das Haupt eines 
anJern nicht zu (bestimmten) , Gliedern passen kann, so passen 
auch nicht zu einem ft·emden Haupte Glieder, die nicht die seinigen 

" sind; das Haupt gehört eben zu seinen Gliedern, und die Glieder 
zu ihrem Haupte. · Beide hängen durch ein natürliches Band in 
gegenseitige!' Eintracht zusammen, damit nicht bei Entstehung 
einer Zwiet!'acht infolge der Trennung der Gli~der der göttliche 
Bund gebrocher1 würde" 1). Aus der irrealen Wendung geht her
vor, daß 1ler Bund durch die Trennung nicht gelöst werden kann. 
Freilich scheint Novatian hier in erster Linie 1 Kor 7, 10 f. im 
Auge zu haben; weil el' aber gleich im ersten Sutze des folgenden 
Absehnittes mit Beziehung auf die MattMusperikope 19, 3-9 sagt, 
daß nur im Falle des Ehebruchs die Entlassung des Weibes ge
schehen dürfe 2), so kann man wohl mit ziemlicher Sicherheit 
schließen, daß auch durch diese Trennung das .natürliche Band" 
der Ehe nach seiner Ansicht nicht gelöst wird, daß also Novatian 
an der absoluten Unauflöslichkeit der Ehe festhält 3). Exegetisch be
merkenswert ist, daß der Autor die Unversehrbarkeit des Ehebandes 
ans Eph 5, 23 ableitet. Dogmengeschichtlich ist dieses Zeugnis 
besonders wet'ivoll, weil es von einem einflußreichen Mitglied des 
römischen Klems stammend die Auffassung dieser Kirche in der 
Ehescheidungsfrage wiedergibt; natürlich möcllte man wünschen, 
daß es gerade deshalb noeh bestimmter lautete. 

lll. Lactantius (t um 330) kommt in seinem Hauptwerke.: 
Divinne institutioues (VJ, 2B) auf ~he und Ehescheidung zu spreehen. 
Die Stelle lautet: .(Bei den Christen) ist es nicht so, wie dies 
dureh das Staatsgesetz bestimmt ist, daß nur dat=,' Weib als Ehe
b!'echerin angesehen wird, welches noch· einen andern Mann, hat, 

1) Ed. Rartel III 16 ~ .. 
2) Haue sententiam Christus ,quando uxorem dimitti non nisi ob adul

terium dixit interrogatus tantum honorem pudicitiae dedit. Ebd. 17. 
") Auffallend ist auf den ersten Blick der am Schlusse des Kapitels 

stehende Satz: adulter cnim non !labet excu~tionem aut habere potuit, quia 
ducere licebat uxo1·em (ebd. 18). Doch ist unter "adulter" nicht ein wegen 
Ehebruchs getrennter Gatte zu vorstehen, sondern der Unzüchtige überhaupt, 
wie der Zusammenhang und die .. vorausangeführten- Schrifttexte (1 Thcss 4, 3; 
l Kor ß, 16; 9, 18) zeigen. Der Unzüchtige, will der Verfasser sagen, hat 
keine Entschuldigung für seine Sünde, er kann sich nicht berufen auf die 
Begierlichkeit des ;Fl(:lisches, da es ihm ja nach christlicher Lehre erlaubt ist, 
in rechtn1äßiger Ehe· zu leben. 
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witl11·end der Mann, auch wenn er mehrere Weiber hat, sich nicht 
tle::; Ehebruchs schuldig macht. Das göttliche Gesetz verbindet 
zwei so 2;ur Ehe, d. h. zu einem Fleische mit gleichem Rechte 
tür heide Teile, daß jeder als Ehebrecher gilt, der die körperliche 
\'l'rhindung auseinanderreißt" Nach eingehender Begründung dieses 
J'uuktes fährt der Verfasser dann fort: • Damit abet· keiner die 
~iitlliehen Vorschriften umgehen zu können glaube, ist noch bei
(!l'l'i'lgt, um jeder Verdrehung, jed~m Anlasse zum Betruge vorzu
lu•ugen: Ehebrecher ist, wer eine vom Manne geschiedene Frau 
lwiratet, sowie der, welcher seine Frau, ohne daß sie sich des 
Ehebruchs schuldig· gemacht hat, entläßt, um eine andere zu 
heiraten" 1). 

Der Verfasser tr-itt also in erster Linie den laxen Anschau
ungen des öffentlichen Rechtes entgegen, wonach dem .Ehemanne 
keine so festen Schranken gezogen sind hinsichtlich der ehelichen 
Treue als dem Eheweibe; . demgegenüber stellt er fest, nach· christ
lil'hem Gesetz ist der außereheliche Verkehr des Mannes ebenso 
Ehebmch wie der des Weibes. Darauf zeigt Laktantius, daß man, 
11111 sein Verlangen nach einem fremden Weibe zu befriedigen, 
uil'hl etwa das göttliche Gesetz durch Trennung der bisherigen 
Ehe umg·ehen könne. Zum Beweise dafür gibt t;Jr an Mt 5, 32 b; 
1 !I, !l in dem oben zitierten freien Wortlaute. Darnach wird im 
Falle des Ehebruchs der Frau die Entlassung der·selben und höchst
wallrscheinlich auch die Wiedervermählung wenigstens dem un
:il'hllllligen Manne gestattet. Denn da Mt 19, 9 ohne jeden Hin
wPi:i auf andere ntl Stellen, die keine Ausnahme erwähnen, 
augeführt ist und zudem durch das finale • ut" eine noch m~gere 

Verhinllung von .dimittere" und .ducere" gegepen ist als durch 
da~ richtige .• et", so kapn der vorurteilsfreie Leser, zumal wenn 
ihm die anderen von der Ehescheidl}ng hand.elnden Stellen. nicht 
htJkannt sind, schwerlich der logischen Schlußfolgerung entgehen; 
also ist es im Ausnahmefalle des crimen adulterii kein Ehebruch, 
"•·ine ~'rau zu entlassen, um eine andere zu heiraten 2). Vielleicht 

') ... adulterum esse, qui a marito dimissam du~_erit, et euin, qui 
pi'Rolor crimcn aduiterii uxorem . dimiserit, ut alteram · du.cat. Brllndt 
CA E L XIX (1890) 568. 569 s. . 

2) Man beachte besonders auch, daß durch diese Schriftstelle "jedeJ; 
\'t•rd1·chung und jedem Anlasse zum Betruge" sollte vorgebeugt werden. L. 
lwtrnchlct nlso Mt 19, .9 als klares und unzweideutiges Schriftwort Das ist 
11ln•r unmöglich voin Standpunkt der absoluten Unautiöslichk~it der Ehe' au~: 

Nt•utoat. Abhandl. m, 1/S. Ott, Auslegung üb•r die Ehescheidung. 3 
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weist das "ut" auch hin auf die Erklärung Tert.ullians zu Lk 16, 18 
und zeigt so die Abhängigkeit des Laktantius von diesem Schrift
steller in der Ehescheidungsfrage, ein weiterer Grund, dafl dieser 
ebenso wie jener die Wiedervet·mählung nach d~r Trennung von 
dem ehebrecherischen Gatten erlaubt. Dies wird endlich noch 
bestätigt durch die Stelle des von Laktantius selbst hergestellten 
Auszuges aus den theologischen Institutionen (Epjtome divinarum 
institutionmn). In diesem Werke, .das nicht sowohl ein bloßes 
Exzerpt als vielmehr eine kurzgefa&te Neubearbeitung" 1) ist, wird 
die Erklärung zu Mt 5, 3~ bzw. Hl. 9 mit folgenden Worten ge
geben: .Daher· befiehlt er (Christus), das Weib nur, wenn es des 
Ehebruchs überführt i»t, zu entlassen, so dnfä niemals das Band 
des Ehebundes gelöst wird, außer wenn die Untreue dasselbe ge
brochen hat" 2). Cigoi meint zwar (22) zu dieser Stelle, daß 
"vinculum matrimonii dissolvere" aueh von der bloßen Trennung 
der äußeren Lehensgemeinschaftheiden Kirchenvätern und Kirchen
schriftstellern gebraucht werde, aber er bleibt den Beweis für 
diese Behauptung schuldig. Denn wenn er hinweist, daß im 
10. Kanon des Konzils von Frejus im Jahre 796 .resoluto iugali 
vinculo" in diesem Sinne vorkommt, so ist doch noch. lange nicht 
der Schluß berechtigt, dafil ein Kirchenschriftsteller, der fast 500 
Jahre früher schrieb, das .resolvere vinculum" ebenso gebrauchte 3). 

Gewiß wird auch hier nicht von Edaubnis zur Wiederverheiratung 
gesproehen, aber hei ruhiget· Prüfung der beiden Auflerungen 
muß man doch sicherlich zugeben, daß dm·aus mit viel größerem 
Rechte die vollständige AuflösJichkeit der Ehe im Falle des Ehe
bruchs abgeleitet werden kam1, als die absolute Upauflöslichkeit. 
In exegetisch-kritischer Hinsicht ist des Laktantius Stellung in der 
Ehescheidungsfrage besonders 4eshalb zu beanstanden, weil er 
einseitig nur die Matthäustexte heranzieht, ohne die übrigen ntl 

1) Bardenhewer, Patrologief' 180. 
2) Ideo praecipit ·non dimitti uxorem, nisi crimine adulterii revictam, 

ut nunquam coniugalis foederis vinculum, nisi quod perfidia ruperit, .resol-
vatur. c. 01 ed., Brandt 748. l 

") Noch weniger beweiskräftig, ja sogar irreführend ist Cigois Hinweis 
auf eine Stelle im Synodalschreiben von Gangra (um 343). Diese Synode 
richtete sich nämlich gegen die Hyperaszese gewisser Irrlehrer, welche mön
chisches Leben zur Pllicht machten und die Ehe verboten. Sie sagt nur, daß, 
durch solche Lehren verführt, viele Frauen und Männer sich von ihren Ehe
gatten trennten und, weil sie nicht enthaltsam sein konnten, in dill Sünde 
des Ehebi'Uchs fielen. Vgl. Mansi II 1097 f. 



§ 6. Clemens. Bfi 

Stellen zu berücksichtigen. Es hängt das wohl mit seiner Un
kenntnis der biblischen Bücher 1) zusammen. 

3. Kapitel. 

Die alexandrinische Katechetenschule. 

§ 6. Clemens. 
Giemens von Alexandrien (t um 215) .beweist eine Ver

lnnilheil mit der Hl. Schrift, die später nicht übertroffen worden 
j,;l" t). Doch verliert sich seine Auslegung sehr oft weit ins 
.\lp;lische 3). 

In seinen arewflare'ir;, • Teppichen", in denen er neben den 
11 wnnigfachsten Gegenständen auch die wichtigsten Fragen der 
:\(UJ·nl 4), Ehe und Ehelosigkeit' behandelt, gibt er zu den Schrift
,;ll'llen über die Ehescheidung folgende Erklärung: • Weil die Schrift 
w heiraten rät 5) und nie gestattet, sich der ehelichen Gemein
,;l'haft zu entziehen, stellt sie direkt das Gesetz auf, du sollst dein 
\V eib nicht entlassen außer im Fall des Ehebruchs. Für Ehebruch 
aher hält sie die Wiederverheiratung bei Lebzeiten des einen oder 
autleren der Getrennten ... Wer ein entlassenes Weib heiratet, 
brit"ht die Ehe, und wenn einer seine Frau entläßt, macht er sie 
zur Ehebrecherin, d. h. er zwingt sie, die Ehe zu brechen. Aber 
uil'hl nur der sie Entlassende ist schuld daran, sondern auch der, 
wekher sie aufnimmt, da er der Frau Gelegenheit gibt zur Sünde. 
Denn wenn er sie nicht aufnähme, würde sie zu ihrein Mann 
zurütkkehren" 'i). 

1) Vgl. Hieronymus, Comm. in Gal. ad 4, 6; Ep. 84, 7. 
2) Kutter, ,Clemens Alexandrinus und das NT, Gießen 1897, 7. 

") Möh ler (41ij) wirft die Frage auf, wie dies geschehen konnte, da 
o.•r doch die echte Art der Interpretation kannte, und gibt darauf die Antwort, 
.,tlnß dies damals der herrschende Geschmack der Zeit war". Auch Kutter (151) 
ruull, obwohl er Clemens eine wissenschaftliche Exegese rundweg abspricht, doch 
tul(eben, daß er "bedeutende hermeneutische Grundsätze geltend gemacht hat". 

4) Ernesti, Die Ethik des T. Fl. Clemens von Alexandrien, Pader
hurn 1 !lOO, S. V, nennt Clemens den "Begründer der christlichen Ethik als 
WiKMonschaft". 

•) Im Sinne von 1 Kor 7, 2 und im Gegensatz zu Irrlehren, welche die 
•:Iw verbieten. 

'') Strou1. II 23; ed. Stä hlin (Die griechischen christlichen Schrift
•tt•.llcr tlcr ersten drei Jahrhunderte XV [Leipzig 1906]) 193: "On 66 rafl~iv 'lj 

;·l'u<ri/ Ol!IIPovÄ.dm ov66 ii.tplotao{)a{ :!fOTB Ti'jo ovCvrla• BlfiJ(!Elf~l, ävr&X(!Vo VOflo{}n~i· 

"•H'•x ti.noÄ.voBiö rvvai'xa nÄ.~v ~z "'~ E:!ft Ä.O)'tp :!fO(!Veia•"· fiOIXBlav lle 'lj)'Eital '1'0 
•• 
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Clemens sagt also klar und bestimmt, das Weib darf .nur
bei Bhebruch entlassen werden, aber auch in diesem .F'all darf 
keine Wiederverehelichung bei Lebzeiten der beiden Geschiedenen 
stattfinden; nur der Tod des einen der beiden g~trennten Gatten 
macht die zweite Ehe des anderen cdaubt. Für diese Erklärung 
stützt ~ieh Clemens offenbar auf Ilöm 7, 2 f. 1) und I Kor 7, :19. Die 
Matthäusstelle &, 32 und die Worte des hl. Paulus sind also in 
unmittelbaren Zusammenhang gebracht, erstere wird aus den 
letzteren erklärt oder vielmehr vervollständigt. Es ist daher ganz 
unberechtigt, wenn Launoi meint, Clemens verbiete nur den nicht 
wegen Ehebruchs Getrennten die Wiederverheü·atung 2), sondern 
gerade für diesen Ausnahmefall der erl::mbten Trennung wird das 
Verbot der Wiedervermältlung geltend gemacht a). Auch wird dem 
geschiedenen Mann kein Vorteil vor· der entlassenen .F'rau ein
geräumt. 

Die Auffassung des Launoi seheint aber· doch einigermaßen 
gestützt zu werden durch die Erklärung, die der Alexandl'ineP zu 
Mt 5, 32 unmittelbar gibt. Denn er faßt das "anoA.F.A.vplv'YJ" im 
zweiten Halbvers zunächst von einer solchen, die nicht wegen 
Ehebruchs entlassen ist, weil er ja auch dem Entlassenden das 
Verbrechen der .F'rau mitaufbürdet Aber Clemens will eben hier 
überhaupt nicht die Grenze ziehen, wann ein Ehebruch vol'liegt, 
sondern nur zeigen, inwiefem derjenige, der eine Entlassene heiratet, 
sich dieser Sünde schuldig mach't. . Direkt kann nm das Weib 
die Ehe· brechen, mitschuldig aber wird auch der, welcher sie 
entlassen hat, weil er sie dadurch tw an g, andei'swo die Befrie
digung des Geschleehtsll'iebes zu suelten, sowie der, welcher sie 
aufnimmt und ihr dadurch Anlaß zm Sünde gibt. 

Wichtig ist femer noch eine andere Stelle in d~n • Teppichen", 
weil sie sowohl die Ansicht,. da& auch bei EheJ!ruch keine zweite 

emrfillal Cwi•TO,; fJo.Tieov ~wv XBXW(}IO!IWWV ••. ,ö d./r dnoJ.eJ.vpiv'l~ J.a,t{JaJ•wv· 

yvvaixa f101XäTal 1
1 q>IJOlv, ,iav1 ya(! ,ns; a;roJ..uou yvvaixa, f101Xärat alm}v' 1 'tovrsotw 

avayx&Cet /IOIXEVfJfjl•at. ov f101'0V {)8 ö anoluoas; ai'rws; ylverru TOVTOU, äJ.J.a xal & 
Jra(!a.3s$apEI'O> aimJ1' 1 aq>O(}/IlJI' :/lQ(}EXWV lOÜ tl/ltpfljOat lfl yVVQIXf' el ya(! fl-~ 

Mxotro, avaxtl!"J'BI :/l(!O> ~(JV m·de!l. 
1 ) Das ",uo1xeim• ~yeira1" (scl.yea'1'~) weist deutlich auf ufJ-otxaJ.i,·xl!'lflarioEI." 

~) Regia in' matrimonium potestas 820 :. Nompo si praoter forni'Cationis 
oausam matrlmonio coniungatur. SI quis nutom Clemcntem non sie intelligat, 
posterior pars pcriodi primae cum pcriodo·prima non bene convoniret: poneretur 
exceptio. et etatim atiferretur. Launoi macht dabei die falsche Voraussetzung, 
daß· mit der erlaubten Trennung auch die zweite Ehe gestattet ist .. 
• · Q) .'Vgl. Geffcken'2t. · · · " 



§ 6. Clemens. '17 

Ehe erlat~lt sei, bekräftigt, als auch noch andere beachtenswerte 
S<'hlüsse für die Exegese des Clemens und der alexandrinischen 
Schule überhaupt zu unseren Schrifttexten ziehen läßt. Zu Mt 19, 9 
1111d l\Ik 10, 10 sagt nämlich Clemens: Durch die Frage, welche 
tliP A poste I stellten uud nach deren Beantwortung durch den 
llt·rm sie in die Wortö ausbrachen: 8 wenn es so mit dem Weibe 
,;lt'lit, dann ist es gut, nicht zu heiraten" (Mt 19, 10), wollten sie 
1·rfahren, ob Jesus zugebe, ein anderes Weib zu heiraten, nachdem 
da:; e1·ste des Ehebruchs überführt und entlassen worden sei. 
Darnach fügt also der Verfasser die beiden Parallelstellen zu einer 
Syuop:;e zusammen, und zwar so, daß er nach Mt 19, 9 die 
~larkusstelle 10, 10--12 einschiebt. Die Antwort des Herrn den 
ihu \'ersuehenden Pharisäern gegenüber war also den Aposteln 
nidtl klar und vollständig genug und sie fragen nochmals aus
drüeklieh, ob derjenige, der sein ehebrecherisches Weib entlassen 
habe, wieder heimten dürfe. Christus antwortete ihnen nun ganz 
lll':;timmt, nämlich Mk 10, 11 f.: 8 Wer immer seine Frau entlälH 
nnd eine andere heiratet, bricht die Ehe an ihr; und wenn eine 
Frau ihren Mann entläßt und sich mit einem anderen verheiratet, 
bridtl sie die Ehe." Darauf sprachen die Apostel: "Wenn es so 
mit de111 Weibe steht, dann ist es gut, nicht zu heiraten" 1). Auf
fallellll ist der Zweck, den Clemens die Apostel bei ihrer Frage 
<llt d!'ll Herrn verfolgen läßt, nämlich zu erfahren, ob man nach 
1-:ntla,.;,.;ung des ehebret:herischen Weibes wieder heiraten dürfe. 
\\'ir haben gesagt, die Apostel hielten (natürlich im Sinne des 
1 :lt·u~t·w.:) cle11 Bescheid Christi an die Pharisäer nicht für voll
-liiudig geuug. Uud das deshalb, weil nach unserer Meinung 
itt tle111 damals in Alexandrien gebrauchten Texte des 
.\latlhii.usevan~liums statt des Verses 19, 9 in unserer 
l~t•uli[.l'en Fassung der Vers 5, H2 wiederholt war. Diese 
llypothese ist hauptsächlich veranlaflt durch die . Exegese, die 

1) Clemens will an der Stelle, aus welcher wir. Obiges gefolgert, nicht 
o•uu· ErkUirunll unserer Schrittstellen v.on der Ehescheidung geben, sondern 
,[j,• ll'l'lehro (der Marcionlton und Tatiltnor) wldorlegon, woleho die Ehe 
.. ·lth•t•hlhin vorbieten jedenfalls mit Berufung auf Mt lll, 10. Der Text lautet: 
·1;; tli ,oo'• :ruvrt·• xweovotv xrl.' (Mt 19, 11 f.) ovx foaotv öu flna rqv 'l'oii d.noora

",·,.,, ~•jotv nv{)uftb•wv nvwv ön ,lav oiirw> fJ ~ alrla rij> yvvatx6>, ov OVflrpiee• 

•·:i oidJur:.rr•t• ynftijoat'· ·c6re o. XV(!tO> EfPYJ • ,'ll~ mll•rt> ;cweoiiotv '1'01' .!6yov roiirov, 
,j,ii ,.[.; Mdurru'. müm yae ol ;~rv••{}avoflEI'Ot fla{)Eiv ~{Jov).~{)YJoav, Ei ovrxweei 

"'"";'l'(o)llOdot)> EJit 1rOQVEir~ yuvatxoq xai exfJlYJIJEloYJ• hieav Yiifla•. StrOJil. 111 6; 
N.l. Stählin 219 .. 
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Ot·igenes zu diesem MattMusabschnitt gibt. Aber aucll Clemens 
läßt ausdrücklich den Herrn kurz vor der oben angeführten Stelle 
zu den Pharisäern sagen: "Wegen der Hartherzigkeit hat euch 
Moses dies vorgeschrieben; habt ihr aber nicht gelesen, dafl Gott 
zu den ersten Menschen sprach, seirl zwei in einem Fleische? 
Daher macht der, welcher sein Weib entläßt aufler ·auf Grund 
der Unzucht, dieselbe zur Ehebrecherin" 1). Frenich hätte. man 
aus dieser frei zitierten Schriftstelle allein den weittragenden Sc:hlufl 
nieht ziehen dürfen, aber zur Bestätigung unserer Ansicht kann 
sie beigezogen werden. Wenn diese Textgestalt wirklich dem Alexan
driner vorlag, dann ist die Frage, die die Apostel stellen, sehr 
naheliegend und durch die Synopse ist eine leicht faßliche und 
dogmatisch richtige Erklärung zu Mt 19, 9 (bzw. 5, 32) gegeben. 
Daraus aber müssen wir noch weiter folgern, dafl in Alexandrien 
(jedenfalls schon vor Clemens, vielleicht durch Pantänus) die Frage 
nach der Ehescheidung eing·ehend exegetisch behändelt worden ist, 
und dalil man dadurch die Lösung der Schwierigkeit gesucht und 
gefunden lJat, dalil Mt 1 n, 9 als unrichtige Lesart ausgeschallet und 
an dessen Stelle Mt 5, H2 als ursprüngliche Lesart angenommen 
wurde. 

~ 7. Origenes. 

Uuter allen Kirchenvätem hat vielleicht Ol'igenes (t 254 
oder 255) am meisten für das Verständnis der lll. Schrift gear
beitet. Sein Matthüuskonunentar, den er nach 24-4 verfaflte, ge
hört zu den gediogendsten seiner Schriften. Von dem ganzen 
Werke, das 25 Bücher Ulul'aflte, besitzen wir leider .nut· noch ein 
Drittel griechisch (Buch 10-17, enthaltend Mt 1i3, 36-22, 33) 
und etwa die zweite Hälfte des Ganzen (Buch '12-25, enthaltend 
Mt 16, 13-27, 63) in einer alten lateinischen Übersetzung von un
bekannter Herkunft. Der Passus von der Ehescheidung (Mt 19, 3--11) 
wird behandelt im 14. Buch. Von der ausführlichen, ja weit
schweifigen Erklärung können wir natürlich nur die wichtigsten 
Stellen, welche den Standpunkt des Velofassers in der Eheschei
dungsfrage charakterisieren, herausgreifen. Besonders müssen wir 
die allegorh;che Deutung, welche er der Stelle giht, übergehen. 

Erklärung zu Mt 19, 3-6: "Sie (die Pharisäer) sahen nicht 
ein, wie tadellos und weise er ihnen geantwortet, zuerst zurück-

1) • , • WOU 0 1boJ.vrov T~V yvvaixa XWl?L' loyov noeve{ao 7f016i aVf~V 

potxev{Hjvat. Ebd. 217 f. 
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weisend die Entlassung wegen jeder Ursache, dann die Frage 
betreffs des Scheidebriefs beantwortend. Denn er sah, daß nicht 
jede Ursache ein berechtigter Ehescheidungsgrund r:;ei und daß der 
l\laun mit dem Weibe zusammenleben müsse als dem schwächeren 
(iefiiße (1 Petr 3, 7), sie in Ehren haltend und die Bürde ihrer 
Siinden tragend (Gal 6, 2); . und mit dem Hinweis auf die Stelle 
in der Genesis beschämt er die auf ihre Kenntnis der Bücher 
Mosis stolzen Pharisäer, indem er sagt: habt ihr nicht gelesen, 
dal.l der Sehöpfer am Anfang sie als Mann und Weib machte, 
und zugleich ihnen durch das Wort: .sie werden zwei in einem 
Fleische sein" die aus dem ,d~ oaexa p.iav' folgende Lehre gibt: 
Dahm· sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Auch in 
dem Worte : was Gott verbunden, soll der Mensch nicht lösen, 
ist verboten, das Weib wegen jeder Ursache zu entlassen" 1) •• 

Origenes findet also in dem Hinweis auf die Genesis nur das 
aus~.resproehen, daß man das Weib nicht wegen jeder Ursache 
entlassen darf. 

Zu v. () im besonderen: "Zwar steht hier das Wort: ,Was 
1 iull verbumleB usw.' als den Pharisäern g·egeuüber g·esagt. Man 
ki\nule es abe1· aueh gegen Mächtigere als die Pharisäm· unwellllen: 
Was also Gott vereinigt hat, soll durclJ nicbts meht· getrcnul 
ll'l'l'den, dnreh keine Gewalt noch Macht; denn mächtiger ist Gott, 
1\'t·klter sie vereinigt hat als alles, was sich denkeu und aus
,.;prechen läßt" ~). 

Diese Stelle wollte man als sicheren Beweis füt· die absolute 
lluaul'lüslichkeit der Ehe deut Bande wteh gellenrl utucheu. So 
srltrcibl 13ntnn!fUell 11): "~~olglich kaun das Eheband aueh nicht durch 
den Ehebruch g·elöst werden, weil keine Macht und nichts imstande 
i,;l, sclbes zu lösen." Ahnlieh argumentieren Zenger 4) und Cigoi 5). 

So weitgehende Schlüsse aber darf' man hieraus allein nieht ziehen. 
( lrigenes weist vielmehr nur die jüdischen und römischen Ehe
sdwiduugen zurück. Doch ist damit die Trennung wegen Ehebruchs 
uidtl ausgesehlossen, da ja Gott in diesem Fall dieselbe erlaubt. 
Denn daß Origenes dort, wo er sagt: nicht jede Ursache berechtige 

') Migne, P. gr. XIII 1225. 
2) 'E1•raüUa ftEV o~v yeyea:nt:at :lf(!Ot; rovt; .Pa(!toalot>t; J.eyoftEVOV ro' ;'0 0. fJEo0 

01'1'f~W$EV1 O.'VI~(!W:!Wt; fUi Xlll(!t\;Üw1• liyotro t'J' av :ll(!Ot; TOVt; fPa(!tOatWV X(!EtlTOI'Qt;, 

'() 01~1' 0 fJEot; ovvi(;w.;El', fl.l]t'Jiv XW(!t\;ifw, ft~TE aezo], fl~TE l.;ovo{a' lOXII(!OTE(!Ot; 

)'Ii!! o ot•Cd•.;a• fJEo• mivrwv, wv äv &voflaoat 1:tt; vo~oat; aimi t'JvvrJOfi. Migne, P. gr. 
XIII 1232. 

") Beweise 11. 4) Neuer Versuch 173f. 5) Die Unauflöslichkeit 18 f. 



40 I. Die vornizäuische Literatur. 

zur Elietrennung, nur von der Trennung der äußeren Lebensge
meinschaft spreche, hier aber von del· Tt·ennung dem Bande nach, 
diese Unterscheidung ist ungerechtfertigt. An beiden Stellen redet 
der Alexandriner nur von der Trennun~, ohne überhaupt die 
Frage nach der Erlaubtheil det· zweiten Ehe zu erwähnen. 

Zu v. 7 f.: Das Gesetz des Moses legt Origenes zuerst alle
gorisch aus und deutet es auf das Verhältnis Christi zur Synagoge 
(seinem er:Sten Weibe) und zm Kirche (seinem zweiten Weibe). 
Dann aber knüpft er wegen de:S Wortsinnes ( c5~d n)v Uetv) mit 
Beziehung auf das .neo.: n)v axA.lJ(!Oxaebiay" daran die Bemerkung, 
daß es auch im NT einige ähnliche Gesetze gebe, die nicht als 
Ideal gelten würden, sondem der menschlichen Sclnväche entgegen
kämen. Als solche macht er geltend mit Anführung der Schrift
stellen (1 Kor 7, 2 f. :i9) die Erlaubnis zur Ehe überhaupt und 
zur zweiten Ehe nach dem Tode des einen Ehegatten. Hierauf 
fährt er fort: .Ja sogar gegen die Schrift haben auch einige von 
den Kirchenvorstehern gestattet, daß das Weib noch bei Lebzeiten 
des Mannes heimte. Diese haben zwar gegen die Hl. Schrift ge
handelt, in der geschrieben steht: ,Das Weib ist gebunden solange 
der Mann lebt' (1 Kor 7, 39) und ,also wird das Weib Ehebrecherin 
heißen, wenn sie eines anderen Mannes ist bei Lebzeiten ihres 
Gatten' (Röm 7, 3), aber doch nicht ganz ohne Grund. Denn es 
ist wahrscheinlich, daß dieser· ~erkehr (av,uneet~poea, also nicht 
Ehe nennt Origenes dieses Verhältnis) erlaubt wurde, um Schlim
meres zu verhindern gegen das von Anfang an aufgestellte 
Gesetz" 1). 

Origenes hält also die Wiedervermählung der, Geschiedenen 
nach der Lehre des Völkerapostels absolut für schriftwidrig; er 
gibt ebensowenig eine Ausnahme an, wie Paulus selbst, sagt aber 
auth nicht, weshalb in dem erwähnten Fall die Trennung der 
Frau erfolgt war. Diesen letzten Umstand benützen nun die Ver
teidiger der Auflöslichkeit der Ehe 2), um zu behaupten, daß "diese 
Bischöfe das Heiraten auch in anderen Fällen als. in jenen der 
Unzucht gestattet haben mufflten" (W e~meiste•·); denn im Falle 
det· Unzueht lasse ja auch Origenes die Trennung vom Bande zu. 
Dies gehe aus seiner Erklärung hervor, die er zu Mt 19, :9 gebe. 
Diese lautet: "Vielleicht wird einer von den Juden, die es wagen, 

1 ) Migne, P. gr. XIII 1245. 
0) Erasmus von Rotterdam, Nov. Test. cum adnot. Opp. VI (Ludg . .170~) 

693; Werkmeister 71. 
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die Lehre unseres Erlösers anzufeinden·, einwenden, Jesns habe 
111 it den Worten: ,Jeder, der seine Frau entläflt auflet· dem Falle 
der Hurerei, macht sie znr Ehebrecherin' die Entlassung der Frau 
l!iJellSO wie Moses gestattet ... urid der Ausdruck: . ,ön eveev lv 
wh!l äoxtJ~OI' neäy~a' sei gleichbedeutend mit ,ujj .l6ycp rij~ noe
,.~(u.;', wodurch mit Recht die Frau vom Manne geschieden werde. 
Aber einem solchen gegenüber ist zu sagen, dafJ ofl"enbar, wenn 
11ach dem Gesetz die Ehebrecherin gesteinigt werden sollte, das 
,t'iox!J~OV neä.y~a· nicht in diesem Sinne zu fa:;sen ist. Denn bei 
Elle!Jruch oder bei einem gleich großen Verbrechen darf nicht 
der Scheidebrief geschrieben und in die Hände der Frau gegeben 
~rerdeu. Im Gegenteil, denn Moses nennt wohl jeden Fehler 
etwas Schändliches; und wenn etwas dergleichen an der Frau 
voll dem Manne gefunden wurde und sie deshalb keine Gnade 
rnehr vor ihrem Mam1 fuml, .so wird der Scheidebrief geschrieben 
nud die Frau aus dem Hause des Mannes entlassen. ,Im Anfange 
aber :war das nicht so.' Darauf sagt unser Erlöser, durchaus 
uil'hl gestattend wegen eines anderen Verbrechens die Ehe zu 
libeu als nur allein, wenn die Frau des Ehebruchs ühert\.i.hrt ist, 
da~ Wort: ,Wer seine Frau entläßt außer dem Falle der Unzucht, 
111aclrt sie ehebrechen.' Man könnte nun fmgen, ob er hindert, 
diP Frau zu entlassen, wenn sie zwar nicht der Unzueht überführt 
i,.;l, somlem -- man verzeihe das Wort ·- der Giftmischerei oder 
Tütung des von ihnen erzeugten Kindes oder son!'!t eines Mordes. 
\V enn sie ferner zwar· keine Unzucht treibt, aber dabei ertappt 
wird, wie sie das Haus des Mannes .beraubt und plündert, dürfte 
rnau l'mgen, ob man eine solche nicht mit Recht entlasse, da der 
l•:rlöser verbietet, die Frau zu entlassen, ausgenommen den Fall 
dl'~ Ji:lrebruchs. Jn beiden Fällen nämlieh scheint es etwas unge
r·l'iutl, aber ich weiß nicht, ob es in Wahrheit so ist. Denn 
,;olelre Fehler zu ertragen, welehe scheinbar schlimmer sind als 
l•:ltebrueh und Unzucht, das wird uns widersinnig dünken. Ander
sl'it~ gegen den in der Lehre ausgesprochenen Willen des Erlösers 
zu lmllcleln, das wird wohl übereinstimmend jeder als gottlos 
lwwichnen. 

Jch führe nun an, warum er nicht sagte: Niemand entlasse 
sl~iuc Fmu ausgenommen den Fall der Unzucht, sondern vielmehr: 
, Wer immer seine Frau entlassen wird ausgenommen den Fall 
der Unzucht, der macht sie ehebrechen.' Denn der, welcher seine 
Frau entläßt, ohne daß ·sie Unzueht getrieben hat, macht sie 
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offenkundig, soviel auf ihn ankommt, zur Ehebrecherin. Wenn 
sie nämlich ,bei Lebzeiten des Mannes als Ehebrecherin gilt, falls 
sie einen andet·en Mann nimmt' (Röm 7, 3), derjenige aber, der 
sie entlassen, ihr Anlaß gibt zm zweiten Ehe, dann .macht er sie 
demgemäß zur E!Jebrecherin. Oh die überführte Giftmist:herin 
oder Mörderin eine Entst:huldigung hat, magst du selbst entscheiden. 
Denn auch durch andere Ursachen als durch Entiassung kaun der 
Mann seine Frau zur Ehebrecherin machen : weun er sie mehr 
als notwendig tuu lätit, was sie will, ihr Freundschaften gestattet 
mit Mäunem, welche sie will; denn oft entstehen aus der Einfalt 
det· Männer solche Fehltritte der Frauen . . . Auch dmjenige, 
welcher i:iit:h von i:ieiner Frau enthält, macht sie oft zur Ehe
brecherin, weil er ihr Verlangen nicht erfüllt, selbst wenn er das 
unter dem Vorwande der Frömmigkeit und Enthaltsamkeit tut. 
Und vielleicht ist der mehr schuldig, der dadurch, soviel auf ihn 
ankommt, sie zur Ehebrecherin maeht, daß er ihr Verlangen 
nieht erfüllt, als der, welcher sie -- ausgenommen im Fall der 
Unzucht - entläßt wegen Giftmiseherei, Mord oder sonst einem 
sehr schweren Verbret:hen. Wie aber die Frau Ehebrecherin ist, 
auch wenn sie noch bei Lebzeiten des ersten Mannes wiederzu
heiraten scheint, so tritt auch der, weleher eine Entlassene zu 
heiraten seheint, in kein eheliches, sondern vielmehr nach dem 
Ausspruehe unseres Erlösers in eio. ehebrecherisches Verhältnis" 1). 

Diese Stelle -- wir haben sie deshalb vollständig wiederge
geben, um dem Leser ein selbständiges Urteil zu ermöglichen -
soll nach Erasnms, Launoi, dem Verfasser des theologisch-stati
stisehen Versuchs über die kireilliehe Gewalt in Ehesachen, und 
·Werkmeister, der sieh hauptsächlich auf Toumely beruft, klar 
für die vollständige Ehescheidung im Falle des Ehebruchs sprechen, 
also mit El'iaubnis zur Wiederverehelichung. Denn "Origenes gibt 
den Juden oder Jüdischgesinnten, die zwisehen der von Moses 
und von Christus verstatteten Ehescheidung keinen Unterschied 
erkennen wollten, nur diese Besonderheit an, dafl Christus selbe 
allein des Ehebruehs halber erlaubte; in '-des Moses Gesetze aber 
auch andere Ut·saehen stattfanden. Wäre bei den Christen der 
Scheidung ein Verbot, eine andere zu heimten, beigefügt gewesen: 
hätte er einen so wiehtigen Unterschied nicht anmerken müssen; 

1) ... wonee ~6 fiOil.alir; EOfiV rvv~, xäJ• ~ ox II ;•apEioUat dv~el, tlt CwJ•lOo 

wii neorieov· ovrwr; xai rll'~l? tloxwv ;'OftEiv rl.7lOAEA11ftEVI]V, OV )'UftEi xa-,;a l~V 
-roii ow-rijeo• ~ftWv dn6ipaotv, öoov r•o•xevtt. Migne, P. gr. XIII 1245. 124Rf. 



anstatt daß er den Gegnern hierin die von ihnen angegebene 
Gleichheit einräumte?" 1) Diese Meinung stützt sich also auf ein 
argumentum e silentio, und dieses wird deshalb als beweiskräftig 
geltend gemacht, weil Origenes das Verbot der Wiedervermählung 
für die wegen Ehebruchs Geschiedenen ausdrücklich hätte angeben 
111 üssen. Hiergegen wendet man ein, Origenes habe hier nur 
den Gnmd der Scheidung und damit das Verhültni::; zwischen 
-,::, rn.,.P Dt ~4. 1 und :JW(]I'tia Mt 5, 3:2; 1 ~. U im Auge {Cig-oi 18); 
er setze als bekannt voraus, daß man wisse, im Christentum sei 
nur Absonderung und nicht Ehescheidung und eine zweite Ehe 
prJaubt (Jäger 29); er spreche nur von der Entlassung, nicht 
aber von einer neuen Heirat bei Lebzeiten des anderen Ehegatten, 
welche er schon im vorhergehenden als einen Fehler verworfen 
habe, und am Schlusse noch einmal derselben widerspricht 
(ßrunnquell 14). Ich erkenne diese Argumente zwar als berech
tigt an, glaube aber doch nicht, daß damit vollständig die geg-
11erische Meinung widerlegt wird. Denn es bleibt immer noch 
die Frage: W_arum verbietet Origenes, wenn er wirklich die 
absolute U nauflöslichkeit der Ehe vertritt, nicht ausdrücklich die 
Wiederverehelichung auch für den Fall der Unzucht i' Das müßte 
er doch tun, da nach Mt 19, 9 die zweite Ehe nach Entlassung 
der ehebrecherischen Gattin erlaubt scheint. Der Grund, warum 
dies unterlassen wird, ist nach meiner Ansicht in dem von 
( lrigenes gebrauchten Schrifttext zu suchen. Die alexandrinischen 
Bibeltexte hatten, wie schon bei Giemens bemerkt, eben an Stelle 
von Mt Hl, 9 in unserem Wortlaut den Vers Mt 5, 32 wieder
holt~). Denn hätte Origenes die richtige Fassung des Verses 19, 9 

1) Theol.-stat. Versuch 179 f. 
2) Zur Begründung meiner Behauptung beachte· man, daß Origenes in 

der ganzen ausführlichen Behandlung der Stelle immer nur Mt 6, 32 in der 
Fassung: ,ör; liv throlvott -.:~v rt•vaixa av-.:oii XQ(!EX7:0!; l&rov lfO(!Jidar;, :n:oui av-.:~v 

1 ra~zwt?fi1'a'' wiedergibt; ja er findet diese Lesart sogar auffällig und recht
fertigt sie dahe~:; und endlich sagt er nach Anführung des Wortes: ,Von An
lang war es nicht so' (Mt 19, 8) ausdrücklich: "Da raut sagt Christus (.umi 
rui•ra): Wer sein Weib usw." Dies wäre in einem so ausführlichen Kom
mentar, wo Vers für Vers behandelt wird, unmöglich, wenn nicht der Text 
dur Schrift selbst diese Lesart hat. E. Hau tsch (Die Evangelienzitate des 
Origenes, Leipzig 1909, 61) nimmt zu unserer Frage keine Stellung; nur hin
•ichtlieh des Zusatzes: ,xal o O.n:oAEAV/tEVfjV rafl~Oa>, flO!;tä-.:at 1 meint er, es bleibe 
zwoifclhaft, ob Origenes denselben in Mt 19, 9 gelesen. habe; denn wenn auch 
die Schlußworte seiner Exegese in Verbindung mit Röm 7, 3 auf denselben 
ltinwifl~f'ln Q(l ~:;.fJ.i ~a~ tinf"h RP.hl" wnhl möalif".h. rtaR OriuenP.R hiAr. wiA oft.. 
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vor sich, dann hätte dem scharfsinnigm1 Geiste der scheinbare 
Widerspruch dieser Stelle mit· den Paralleltexten, besonders mit 
den von ihm selbst zitier·ten Aussprüchen des hl. Paulus, nicht 
entgehen können, und als Exeget hätte et· unbedingt diese Schwierig
keit anführen und Stellung zu ihr nehmen müssen. Abm· in 
seinem Matthäustexte war eben schon Jie Schwierigkeit be
seitigt. Denn Mt 5, :32 läßt sich leiCht mij allen anderen 
Paralleltel(ten vereinigen, wenn man, wie es die alexandrinische 
Schule tut, den Nachdruck auf das ,:nou:'i' legt und daTin die 
Mitschuld des Mannes an dem Ehebruch ausgesprochen findet, 
~den die außer dem Fall des Ehebruchs entlassene Frau durch 
. die Wiederverehelichung auf sich lädt. Nur wenn der Text der 
Schrift selbst nicht die Erlaubtheil der Wiedervermählung nach 

.. der- Entlassung wegen Ehebruchs nahe legt, · braucht der Exeget 
das Verbot nicht ausdrü~,:klich auch für ·diesen Fall zu erwähnen, 
wenn er es allgemein aufgestellt hat 1). So kann man mit Recht 
schließen, daß Origenes die Paulusstellen (1 Kor 7, 39 un'd Röm 7, 3) 
vollständig allgemein faßt, die für all'e Geschiedenen, auch für die 
wegen Ehebruchs Getrennten gelten, und daß er nur im letzteren 
Falle den Mann von der Mitschuld am weiteren Ehebruch der 
Frau nach Mt 5, ~:ll (bzw. 19, 9) freispricht. Das legt besonders 
die Stelle nahe: .Ob die überführte Giftmischerio oder Mörderin 
eine Entschuldigung- hat oder nic~tt. magst du selbst entscheiden." 
Denn zu .Eutschultliguug" ist otl'eribar zu ergänzen "für den 
nach der Entlassung durch die Wiederverheiratung inkurrierten 
Ehebmch", insofem ·'sie n~imlich dafür aueh ihren ersten Mann 
verantwortlich machen könnte. Da aber Origenes diese Verbrechen 

Worte Christi aus den Paralleleu (Mt 51 32 oder Lk 161 18) entlehnt habe. 
Dieses Urteil ist dahin richtig zu stellen, daß Origcnes nicht nur Mt 10, 0 b 
aus Mt 5, 32 entlehnt hat, sondern daß er überhaupt Mt 19, 0 in der 1•'assung 
Mt 5, 32 und daher jedenfalls mit dem Zusa~z: "xal· o .d.ifol: raH· f'otxära'" 
vor sich hat. Eine scheinbare Schwierigkeit bietet die· alte lateinische Über
setzung des Kommentars. Dort wird nämlich als das von Anfang an geltende 
Gesetz, gegen welches die J{irchenvorsteher t;ehandelt haben, Mt lO, 0 im 
richtigen Wortlaut angeführt:. "Dico autem voois, quod quicunquo dimiserit 
uxorem nisi ob causam fornicatiouis, et aliam duxerit moechatur (Migne, P. gr. 
XIII 1245!.). Doch halte ich dafür, daß dieser Vers vom Übersetzer 
oder von einem Abscbreiber eingefügt ist. 

') Vielleicht hat Ol'igenes bei der uns verloreo gegangenen Erklärung 
von Mt 5, 32 ausdrücklich das Verbot der Wiedervermählung nach Trennung 
wegen Ehebruchs geltend gemacht und konnte es daher hier uni so eher 
übergehen. 
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dt•llt l~llehrueh gleieltgestellt und der Frau keine Entschuldigung 
"t•wiiltrt wissen möchte, su mufl er dod1 in jedem Falle eine .. 
Srltuld anuehmen, ~tämlich die des Ehebmchs; nur soll die Frau 
diPselbe allein tragen. Auch in der Erklärung zu Röm 7, 3 be
harrt unser Exeg·et unabweislich auf dem Satze, die ~'rau steht, 
,.;ol:i 11ge der Mann lebt, unter dessen Benschaft und kann sich 
kl·inem anderu verbinden, von einer Ausnahme . ist keine Rede 1). 

\V eiter ist noch zu bemerken, daß auch die Stellung, die 
( lrigenes gegenüber .dem "JtO(]veia" einerseits und dem .aaxiJ,uov 
·""~!!lil'fW." anderseits einnimmt, von seinem Standpunkt aus berech
tigt ist; ob sie abe1· überhaupt haltbar ist, darüber werden wir 
uns an anderer Stelle zu entscheiden haben. Wenn der Alexan
drinet· jedoch Mord, Diebstahl und Giftmischerei als schwerere 
\'erbrechen ansieht und daher auch bei diesen die Trennung er
lauben möchte, so beachtet er dabei ni<:ht, dafl diese nicht unmit
telbar gegen das Wesen det· Ehe gel'ichtet und daher relativ 
kleiner sind. Doch läßt gerade diese Ausführung das feine exe
getische Gefühl des Origenes erkennen. Er zeigt nämlich. welche 
Srlnderig·keit in der praktischen Durchführung· sich bietet, wenn 
111:1 n die Matthäuszusätze als Exzeption faßt. Denn dann ist 
die Trennung von Tisch und Bett einzig und allein im Fornikations
l';tlle erlaubt, in jedem andern .Fall aher, wie Origenes ausdrück
lidl crklürt, schriftwidrig. Wir werden darnur noclt spület· zu 
,.;pret.:hen · kommen, wenn wir Jie Stellung behandeln, die das 
Trieutm· Konzil in der Ehescheidungsfrage einnimmt. 

Das Urteil über Origenes glauben wir dahin zusammenfassen 
zu köni1en, daß derselbe eine seinem Texte entsprechende und 
zwat· dogmatisch richtige Erklät;ung gibt, daß er aber für die Lö
,.;wtg der exegetischen Schwier-igkeiten· nichts tun konnte, weil eben 
sdn Schrifttext die Hauptschwierigkeit überhaupt nicht mehr bot. 

~ H. Kirchenrechtliche Bestimmungen über die Ehe· 
scheidung in der ältesten Zeit. 

Als Zeugbisse füt· die A11slegung unserer Schrifttexte in diesem 
Zeilahsdmitt müssen noch einige kirchliche Kanönesbeigezogen werden. 

I. An erster Stelle ist der 48: apostolische Kanon 2) zu er-

') Si viventern adhuc priorem virum voluerit mulier relinquere, et alii 
:~~•einri, adultera sine dubio appcllabitur. Mign·e, P. gr. XIV ·-t070; • 

· 2) Über Ursprung, Geschichte und Literatur der apostolischen Kanones 
vgl. Bardcnhewer, Patrologie• 307ff. 314. Drey (Neue Untersuchungen 
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wähnen : "W erm ein Laie sein Weib entläßt und eine andere Frau 
heiratet, oder eine von einem andern Manne Entlass.ene nimmt, 
soll er ausgeschlossen werden" 1). Dieser Kanon, der jedenfalls 
eine seinem Zwecke als kirehenrechtliche Bestimmtmg entsprechende 
Umgestaltung von Lk 16, 18 ist, hält wie diese Schriftstelle selbst 
jede Wiedm·verheiratung der Geschiedenen für verboten. Daß der Aus
druck ,dnolelvflivrj' den Gegensatz zu der gesetzlich geschiedenen 
Frau involviere und damit die Zulässigkeil der Ehetrennung aus 
gesetzlichen Gründen andeute, ohne speziell des Ehebruchs zu et·
wähnen, wie Zhishman ~) mit Berufung auf den griechischen 
Kanonisten Balsamon meint, läßt sich durchaus nicht ersehen. 
Ja, gemde von einer rechtlichen Bestimmung verlangt man Klar
heit; und wenn der Gesetzgeber eine Ausnahme zulassen will, 
dann muß er sie auch ausdrücklich anführen. 

Il. Im Anfange des 4·. Jahrhunderts hat sich die Synode von 
Elvira in Spanien a) eingehend mit scheidungsrechtlichen Fragen 
beschäftigt und ihre Meinung in folgenden Kanones niedergelegt: 

C. VIII : Item 4} foemiuae, quae nulla praecedente causa 
reliquerint viros suos et alteris se copulaverint, nec in finem 
accipiant communionem. 

C. IX: Item foemina fidelis, quae adulterum mariturn reli
querit fidelem et alterum ducit prohibeatur, ne ducat, si duxerit, 
non prius accipiat communionem, nisi quem reliquit de saeculo 
exierit, nisi forsitan necessitas infirmitatis dare compulerit. 

C. X : Si ea quam catechumenus reliquit, duxeril maritum, 
polest ad fontem lavacri admitti, hoc et circa foeminas catechu
menas erit observandum. Quodsi f\1erit fidelis, quae ducitur ab 
eo, qui uxorem inculpatam relinquit, et quum scierit illum habere 
uxorem, quam sine causa reliquit, placuit in finem huiusmodi 
dad cmnmunionem. 

über die Konstitutionen und Kanones der Apostel, Tübingen 1832) zählt unsern 
Kanon zu den ältesten. Beine Quelle ist unbekannt; vgl. auch Hefele, KG 
J2 816 A. 4. 

') Er Ttr; laixor; T~v lavToii yvmixa lxpu~w,, lTieav Mßn ~ narl &'llov 
anolElVftEVf/)' aqJO(}ICioiJw. Can. Apost. hrsg. von Lauchert, Freiburg und 
Leipzig 1896, 7. 2) Eherecht 108. 

") Das Konzil ist, wie Duchesne in den Melanges Renier, Paris 18871 

160 nachgewiesen, um das Jahr 300 anzusetzen. 
') Der vorausgehende 7. Kanon lautet: Si quis forte fidelis post lapsum 

moechiae, post tempora oonstituta acta poenitentia, denuo fuerit fornicatus, 
placuit nec in fincm habere eum communioncm. 
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C. XI: Intra quinquennii autem tempora si graviter fuerit 
infimwta, dandum ei baptismum placuit non denegari. 

C. LX V: Si cuius clerici uxor fuerit moechata et scierit eam 
111 aritus suus moechari et non eam statim pmiecerit, nec in finem 
,u..-ipiat eommunionem; ne ab his qui exemplum bonae conver
,;aliouis esse dellent, ab eis videanlur seelerum magi::;teria pmcedere. 

C. LXX: Si eum conscientia mariti uxor fuerit moechata, 
placuit nec in finem dandnm ei communionem; si vero eam reli
querit, post dceem annos aceipiat eommunionem, si eam cum 
,;dret adulterum aliquo tempot·e in domo sua retinuit 1). 

Wie überhaupt die Kanones dieser ersten spanischen Synode, 
welche vielleicht auch textlich nicht genau überliefert sind, den 
Ii:rklürern keine geringen Schwier·igkeiten bieten, so auch die an
gl'führten über die Ehescheidung. Mit Recht weist Hefele zu K. 8 
die Meinung 2) zurück, "es sei hier nur an den Fall zu denken, 
wo eine gläubige Frau ihren ungläubigen Mann ohne Grund 
\'erlasse, denn einen gläubigen Mann durfte sie ja aus gar keinem 
Grunde verlassen, um einen andern zu heiraten". Es ist also hier 
nicht an das "Privilegium Paulinum" (1 Kor 7, 12ff.) zu denken, 
;;ondem wie der folgende Kanon (9) zeigt, müssen beide Gatten 
<lls christlich angenommen werden. Der Kanon bezieht sich sonach 
auf l Km 7, 10. "Warum aber der Beisatz: ,ohne Grund'?" Der 
Verfasser der· Konziliengeschichte beantwortet diese seine Frage 
dalJ:n: "Es ist damit nicht. g·esagt, daß es Fälle gebe, wo es er
laubt sei, den Gatten zu verlassen und einen andern zu heiraten; 
sondern es soll nur für den Fall eines grundlosen Verlassens 
eine höhere Stmfe angesetzt werden, während im folgenden Kanon 
fiir den Fall eines nicht ganz grundlosen Verlassens (wenn näm
lirh der Mann ein Bhebrecher) eine etwas geringere Strafe ange
droht ist." Diese Antwort ist zu unbestimmt. M. E. kann, ja 
IIIUfil man mit Rücksicht auf das ,adulterum maritum' in K. 10 
g-anz bestimmt sagen: bei ,pulla praecedente causa' ist zu ergänzen 
, l"ornicationis', mithin ist dieser Ausdruck gleich ,excepta causa for
nieationis' (Mt 5, 32) 3). Die Konzilsväter haben also im Hinblick 
auf den Ausdruck ,non ego, sed Dominus' (1 Kor 7, 10) in dieser 

') Hefele KG P 168f. 186. 187. 
2) Vgl. Aubespine bei Mansi II 38. 
") Ganz verfehlt ist es sicher, wenn Binterim glaubt (Katholik II (1821) 

~2.G), "causa" sei gleich "iudicium" und zu übersetzen: "ohne vorhergebende 
Enli!cheidung (des Bischofs)." 
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Paulusstelle das ,excepta causa fomicationis' aus Mt. 5, :~2 beige
fügt, m. a. W. sie haben der Frau erlaubt, sich vom ehebreche
rischen Manne zu trennen. Die Wiedervermählung zu Lebzeiten 
des Mannes ist aber der Frau in jedem Falle.._ verboten. Auch 
nach der Trennung vom ehebrecherischen Manne muß sie ehelos 
bleiiJen (nach 1 Kor 7, 10), weil sie nach Röm 7, 2f. und 1 Kor 7,39 
an den Mann gebunden ist, solange er lebt. ~ 

Auf Grund dieser Exegese der ntl Stellen haben die Väter 
die Frau, welehe nach Entlassung des Mannes wieder heiratet, 
von der Kommunion ausgeschlossen. Nur trat in der Strafe inso
fem eine Milderung ein, als man diejenige, die .ihren Mann wegen 
Ehebruchs entließ und entl~ssen durfte, nach dem Tode des ersten 
ehebrecherischen Mannes sowie bei eigener Todesgefahr zur Kom
munion wieder zuließ, während man jener, die sieh vom unschul
digen Gatten trennte und wieder heimtete, die also eine doppelte 
Schuld auf sich geladen, überhaupt die Kommunion, selbst in der 
Todesstunde. verweigerte. Hiermit dürfte der exegetische und 
kirchenrechtliche Gehalt der Kanones 8 und H klargestellt sein. 

Ungleich schwier·iger sind die wsammengehörigen Kanones 
10 und 1 J. Hefele nimmt an, data die Abteilung zwis.·hen beiden 
nicht an der rechten Stelle steht. Sie besprechen nümlich zwei 
voneinander verschiedene Fälle, von denen jeder wiedet· zwei Unter
abteilungen hat. 

1. a) Wenn ein Katechumenus seine (noch ungetauf'te) Frau 
(ohne Grund) vel'lassen und diese einen andern geheiratet hah 
so darf sie dennoch getauft werden. 

b) Ebenso wenn eine Katechumena ihren no~h ungetauften 
Mann (ohne Grund) verläßt und dieser wiedet· heiratet, so darf 
er getauft werden. 

Bis hierhet· geht der erste Hauptfall, der von der Wieder
verheiratung des unschuldig verlassenen Teiles handelt, und damit 
sollte c. X schließen. Das Folgende aber behandelt die Frage, 
ob jemand den widerrechtlich verstoßenen Eheteil heiraten kÖnne. 

Hier wird festgesetzt : " 
2. a) Wenn eine Getaufte weiß, daß einer seine Frau. un

rechtmäfäig verstof3en hat, und sie heiratet ihn dennoch,· so darf 
sie erst auf dem Todbette wieder kommunizieren. Warum ? Als 
Christin muß sie wissen, dafi nach 1 Km· 7, 12 der Christ (und 
als solcher gilt hier auch der Katechum~ne) seinen -B()Ch ungläubigen 
Eheteil nieht verstoßen darf, wenn dieser mit ihm fortleben will. 
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b) Wenn aber eine Katechumenu einen solchen heiratet, 
der seine Frau unschuldig verstoflen hat, so wird iht· die Taufe 
auf fünf Jahre (weiterer Probezeit) verschoben, und nm wenn sie 
:;ehwer erkrankt, darf sie vorher getauft werden." 

.Auf diese Weise" glaubt Hefele .den Sinn dieser beiden 
,.;o viel besprochenen und so viel bestrittenen Kanones am klarsten 
um! richtigsten bestimmt zu haben" 1). 

M. E. aber sind besonders gegen die Erklämng des ersten 
Teiles (1 a u. b) Bedenken zu erheben. Der· Wortlaut allerdings 
scheint Hefele recht zu geben, der mit Herbst 2) und Binterim a) 
Jas .polest ad fonlern lavacri admitti"·auf .ea", auf die vom Kate
dmmenen Entlassene, welche wieder heiratet, bezieht. Nach den 
:;trengen Regeln der Grammatik wäre das .ea" des vorausgehenden 
Nebensatzes auch Subjekt des folgenden Hauptsatzes. Aber darf 
und mufl man diese strengen Regeln auf das Latein dieser Ka
nones anwenden? Ich glaube vielmehr, daß als Subjekt des fol
~enden Hauptsatzes das .catechumenus" aus dem Relativsatze zu 
entnehmen ist, daß man vor .polest" etwa ein .ipse" zu ergänzen 
hat. Zu dieser Annahme bestimmen mich folgende Gründe: Schon 
an und für sieh steigt, wenn von Katechumenen und Zulassung 

1) Gams, Kirebengeschichte Spaniens 11 1 (Regensburg 1864) 62 er
klärt die beiden Kanones folgendermaßen: ad c. X. "Ein Katechumene ver
läßt seine Gemahlin und nimmt eine andere (Heidin). Diese kann in das 
Katechumenat und in die Kirche eintreten, denn sie hat von der Heiligkeit 
und Unaufiöslichkeit der Ehe· nichts gewußt. Oder eine Katechumenin vcr
lällt ihren (heidnischen) Mann. Dieser kann zur Taufe gelassen werden; denn 
uuch et• hat die Natur der christlichen Ehe nicht gekannt. Aber anders ge
Mtaltet sich die Sache, wenn die zur (zweiten) Ehe Genommene eine Christin 
ist, und wenn sie weiß, daß der Mann seine Ft·au ohne Grund verlassen hat. 
Dann handelt es sich darum, ob sie am Ende des LebenR die Kommunion 
empfangen oder nicht empfangen soll. Aber es wurde beschlossen, iht• am 
Ende die Kommunion zu gewähren (ad c. XI). Sonst dauert das Katechu
menat nur zwei Jahre (c. 42). Bei einer Frau aber, welche einen Mann zu 
Lebzeiten von dessen rechtmäßigen Gemahlin geheiratet bat, soll es fünf Jahre 
dauern, weil sie auch gegen die heidnische Sitte und das Naturgeseu gesün
digt. Wird sie aber während der fünf Jahre Probe- und zugleich Bußzeit 
krank, so muß sie getauft werden." Ganz unrichtig ist hier sicherlich der 
ers.te Satz. Denn von einer Heidin, die einen. Katechumenen, welcher seine 
erste Frau entlassen, geheiratet haben und zur. Taufe zugelassen werden soll, 
ist absolut nicht die Rede. Gams hat sich durch den zweiten 'feil des Ka
nous irreführen lassen und danach den ersten Teil gebildet, ohne genauer 
auf den Text zu achten. 

2) Tübinger Qu.-Schr. 111 (1821) 27. 8) Katholik II (1821) 426 . 
.r .. ~ ....... ._ A .. 1 ...... ..:11 lfl 1/Q _Ot.f. J.nulaoonnoo i~hAr rliA F.liAfilftlu~irlunll. 
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zur Taufe die Rede ist, unwillkürlich der Gedanke auf, daß eben 
diesen Katechumenen die Zulassung zur Taufe gewährt werden 
soll. Daß aber die .ea", welche scheinbar auch Subjekt des Haupt
satzes ist, eine Katechumene (oder Heidin) ist,._ wird nicht aus
flrücklich gesagt und muß erst aus dem Nachsatz geselllassen 
werdeu. Man beachte besonders: Im Fall 1 a wird von Zulassung 
zur Taufe gesprochen; nun heißt es sogleich im unmittelbaren 
Anschluß: .hoe et circa foeminas catechumenas erit observandum"; 
ist da nicht det· zunäcltstliegende Gednnke der, da& diese weib
lichen Katechumenen zur Taufe zuzulassen seien? Folgt man da
gegen der Übersetzung Hefeles, so sagt man sich verwundert beim 
Lesen des Zusatzes: Ja, von Frauen . ist doch schon bisher die 
Rede gewesen, und man ist gezwungen, den Zusatz: .hoc et circa 
foeminas catechumenas erit observandum" nicht auf diese 
weibliehen Katechumenen. sondern auf die von diesen entlassenen 
{~ngetauften) Männer zu beziehen, die wieder geheiratet haben. 
Wenn letzteres richtig, dann wäre aber doeh sicherlich die Aus
drucksweise höchst ungeschickt. Und endlieh: das "catechumenus" 
und "foeminas catedmmenas" soll doch offenbar in diesem Kanon 
irgendwie betont und hervorgehoben werden. Das kann aber 
nach der Auffassung Hefeles nil'ltt der Fall sein; ja die Ausdrücke 
wären sogar überflüssig und zwecklos. Denn warum soll gerade 
die von einem Katechumenett entlassene und sich wieder ver
mählende Frau zur Taufe zugelasseil werden? Gilt das nicht viel
mehr auch von jener' ungetauften Frau, die von einem Christen 
entlassen und zm zweiten Ehe g-csehr-itten ist? In letzterem Falle 
würde ju erst recht das sogenannte pdvilefl'ium Pau}inum in Kraft 
treten. Und scblieftlich det· dritte mögliehe Fall: Die Frau ist 
von einem Heiden entlassen, ltat wieder geheiratet und will Christin 
werden; soll dieser vielleieht die Taufe \'erweigert werden? Doch 
gewiß nicht. Die mtio legis verlangt dm·um eine andere als die 
streng grammatikale Auslegung. Diese wird leicht erreicht durch 
Ergünzung eines das "catechumenus" wieder aufnehmenden "ipse" 
im Hauptsatz. Der Sinn des Satzes ist &mm folgender: Wenn ein · 
Katechumene seine I<' rau entläflt, und diese wieder heiratet, .so 
kann er trotzdem ZUI' Taufe zugelassen werden. Ebenso kann die 
weibliche Katechumene, deren Mann nach der Entlassung sich 
wieder vermählt hat, die Taufe empfangen l). 

1) Mit diese1· Auffassung stimmt auch die Erklärung überein, die Ga-: 
briel de l' Aubespine (Aibaspinaeus), der ausgezeichnete Kenner des kirchlichen 
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Der Kanon ist sonach nichts anderes als eine kirchenrecht
liehe Bestimmung zu· Mt 5, 32: wer sein Weib excepta causa for
nicationis entläßt, der macht sie zur Ehebrecherin. Es war jeden
falls dlll'eh praktische Fälle die Frage nahegelegt worden, wie mit 
Kalecbumenen, die sich gegen diesen Ausspruch CIH"isti verfeltlten, 
zu verfahren sei, ob sie von der Taufe ausgeschlossen oder zu 
derselben zugelassen werden sollten. Die Synode entschied sich 
fiit· die Zulassung, aber nur in dem Falle, wenn infolge der Wieder
,·ermählung des entlassenen Eheteils an eine Aussöhnung nicht 
mehr zu denken war. War dagegen det' entlassene Teil noch 
ledig, so mußte· wohl, wie Aubespine meint, der Zulassung zur 
Taufe \vomöglich die Versöhnung und Wiederaufnahme vorange
g-angen sein. Die Konzilsväter haben in diesem Punkte die beiden 
Geschlechter vollständig gleichgestellt und damit Mt 5, 32 auch 
auf die Ehefrauen ausgedehnt. · 

In der Erklärung des zweiten Teiles von K. 10 und des 11. 
Kanons (2 a u. b) stimme ich Hefele bei; nicht aber in der Be
g-ründung. Der Verfasser der Konziliengeschichte hält die geschie ... 
deue Ehe für eine gemischte; der Maun, den die Cltristin heimtet, 
soll Christ oder Katechumene sein, die von diesem aber grundlos 
entlassene Frau eine Ungläubige. Dieser zweite Teil des Kanons 
:-;oll sieh beziehen auf 1 Kor 7, 12 ff. Das glaube ich nicht. Denn 
oh der Mann, der die Christin zm· zweiten Ehe nimmt, Christ 
oder Katechumene oder Heide, die von ihm entlassene l''mu Heidin 
mkt· Christin ist, darüber wird nicht die geringste Andeutung ge
tnaeht. Darum gilt füt· den Interpreten flie Reg·el: ubi Iex non 
dislinguit, neque nos distingwwe debemus. Das privilegium Pau
litmm ist also willkürlich herangezogen. Vielmehr steht diese 
Enlseheidun~ in Beziehung zu Mt 19, 9; darauf weist deutlich das 
.inculpntum uxorem" und das .sine causa" hin. Die Konzilsväter 
:-;l'lten in det· Verbindung zwischen dem Manne, der seine erste 
Fmu .sine causa fornicationis" entlassen, und dessen zweiter Frau 

Altet·tums und der alten Konzilien, in seinenNotnein concll. Eliberit. (Pa•·is't623) 
zum 10. Kanon gab (abgedruckt bei Mansi II 39). Diese lautet: Huiusce ca
uuuis pcrdifficilis cst sententia, cuius hunc sensum e~so suspicor: si inculpatam 
muliercm catechmnenus reliquit et rP.pudiarit, ad baptismum non prius nd
mittatur, quam relictam receperit et domum reduxerit: si vero ea sit in alte
rjus potcstate, ut quae post repudium alteri coniuncta sit, qui ea1n repetere 
nequit, non cst baptismo. privandus. Atque eadem iudicii forma in catecb.u" 
mcnaR observanda est, quae nulla satia legitima ex Clii.Usa viroa reliqttissent, 

4• 
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ein ehebrecherisches Verhältnis, das zu bestrafen ist. Freilich -
und das ist das Auffallende - wird. die· Strafe nur über die Frau 
verhängt und nicht, wie man in erste!' Linie vermuten sollte, über 
den Mann, der doch eine doppelte Schuld auf sidtgeladen. Warum 
das r Und wanun wird diese Strafe nur verhängt über jene Christin, 
die einen Mann heiratet, der seine erste Frau .sine causa" (scl. for-
nicationis) entla"'sen hat P " 

Wir kommen damit auf zwei exegetisch und kirchemechtlich 
wichtige Fragen: ob Jtiimlieh die Väter des Konzils eine unbe
dingte Gleichstellung un~ Gleichberechtigung zwischen Mann und 
Frau in eherechtliehen Dingen ve1·treten und ob sie Mt 19, 9 (bzw. 
5, :12) im Sinne der ftbsoluten Unauqösliehkeit der Ehe auch im 
Ehebmehsfall erklären? Zur Beantwortung müssen wir noch die 
Kanones fi5 und 70 beiziehen. Aus denselben ist klar ersichtlich, 
daf.i clie Entlassung del'l ehebrecherisehen Weibe's nach Mt 5, H2 
(I H, !I) uicht HUI' el'lauhl, sondern dem Manne untm· strenge!' 
Strafe geboten war 1). Diese Bestimmung wurde offenbar gegeben 
jm Hinblick auf Prv 18, 22 und 1 Ko1· G, J 5. Aber gilt das auch 
umgekehrt vom Weibe dem ehebreeherisehen Manne gegenüher? 
M. E. nieht, vielmehr neluue id1 an, daß, wie bereits oben er
wähnt, die Frau den ehebreche1·ischeu Mann zwar entlassen durfte, 
nicht aber entlassen mußte. Diese Annahme ist zwar aus einem 
argurnentunt e ;;ilentio gesehlossen; nher dieses ist um so stich
haltiger, als in diesem Falle keine ühnlichen Sehriftstellen wie 
Prv 18, 2~ und 1 Kor 6, 15 zu Gebote standen, mit denen man die 
Pflicht zur Entlassung· hätte begründen können. Besonders kommt 
aber dabei noclt in Betraclit, dafl im e1·sten Teil des 10. Kanons 

' und im Kanon G!l, wo von der Bestmfung des Ehebmchs über-
haupt die Rede ist t), ausdrücklich die Gleichsteliung zwischen 
Mann und Weib im betreffenden Punkte angegeben ist. Die Tnter
pretationst·egeln aber fordern, daß besondere Bestimmungen, die 
nur bei einzelnen Ge:>etzen angegeben sind, auch nur für diese 
gelten, für die anderen aber nieht. Daher ist es höchstwahr
scheinlich, daß die Konzilsväter von Elv~a eine vollständige Gleich
stelhmg zwischen Mann und Weib nicht vertraten. Das gilt aber 

1) Vgl. oben bei Hormas. 
2) Der Kanon lautet: SI quls fortc habans uxorem semol fucrit' Iapsus, 

placult cum qulnquennlum agere debere poonltentiam et sie reconclllarl, nlsl 
nQCessitas inflrmitatis cocgerlt ante tcmpus dari communionem; hoc et circa 
fo.emlnas observandum. Hefele P 187. 
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nicht nur in dem Punkte, wo es sich handelte um Entlassung des 
ehebrecherischen Gatten, sondern auch - was ungleich wichtiger 
ist -- in bezug auf die Wiederverheiratung naeh Entlassung des 
ehebrecherischen Gatten. Der Frau wird die Wiedervennählung nach 
Entlassung des Ehebrechers verboten unter Ausschlufl von der 
!II. Kommunion bis zum Tode des entlassenen Ehebrechers (c. IX). 
Nicht aber wird vom Manne gesagt, daß er uach der Entlassung 
der Ehebrecherin nicht mehr heiraten darf, soudem nur, daß die 
~he mit ihm verboten ist, wenn er seine u 11 sch u I d i ge Frau ent
lassen hat (c. X). Daher ist es höf'hslwahrseheinlich, daß die 
Väter dieses Konzils den Männem nach Entlassung ihrer ehe
hreeilel'isehen Frauen, zumal (lie Entlassung so strenge geboten 
war, die \Viederverbinduug erlaubt, wenigstens nicht verwehrt 
hahetJ. Denn hätte das Konzil die absolute und unbedingte Un
auflösliehkeit der Ehe festgeltalten oder festhalten wollen, dnnu 
ltiilte dies in erster Linie den Männem gegenüber geltend gemacht 
werden müssen, weil der Heiland Mt 19, 9 diesen die Edaubnis 
zur Wiedervermählung zu geben scheint, wenn sie ihre Frauen 
,ob fomicationeru" entlassen haben, und weil keine ähnlichen Stellen 
wie Röm 7, 2 f. und 1 Kor 7, 39 die Bindung des Mannes an das 
Uesetz des Weibes bei Lebzeiten desseihen ausspreehen. 

lll. Einen bedeutenden Fortschritt in der Ehescheidungsfrage 
im Sinne der Entwicklung zur absoluten U nauflösliehkeit der Ehe 
hriugt die Synode von Arles in Gallien (314-). Da Papst Silvester I 
(:~14,-335) vier Legaten abgeordnet und Kaiser Konstantin ,sehr 
viele Bischöfe aus verschiedenen und fast zahllosen Gegenden nach 
Arles berufen hatte" (Eus. H. e. X 5), gilt dieses Konzil als 
abendländische Generalsynode 1). Die Entscheidungen sind deshalb 
um so wichtiger und weittragender. 

Der Kanon 10 lautet: De bis qui coniuges suas in adulterio 
cleprehendunt, et iidem sunt adulescentes fideles et prohibentur 
uuhere, placuit, ut inquantum possit consilium iis detur, ne viventi
bus uxoribus suis licet adulteris alias accipiant 2). Die versammelten 
Väter verbinden also die Matthäus- und Paulusstellen und halten 
prinzipiell den strengen Standpunkt fest, die Wiedervermählung 
sei auch nach Entlassung der Ehebrecherio dem Manne zu deren 
Lebzeiten verboten, Das zeigt deutlich der Ausdruck: "et prohi-

1) Hefele, K G P 201f.; über die Zeit der Synode vgl. Funk, Klr
chengeschic;:htliche Abhandlungen und Untersuchungen I 362 ff. 

2) Hefele ebd. 210. 
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bentur nubere". In der Praxis freilich ist man nachsichtiger,· da 
die Durchführung der absoluten Unauflösliehkeit der Ehe gegen
über den laxen Volkssitten u11d den zivilrechtliehen Anschauungen 
auf unüberwindliche Sehwierigkeiten gestoßen wüte. Man begnügte 
sich daher, dem Manne, wenn er noch juug ist, nur den eindring
liehen Hat zu geben, unverehelicht zu bleiben, solange die ent
lassene Ellehreeherin lebt. Der Wert dieser Eotscheidung liegt 
darin, datl lliet· dem M anu e gegenübet· die ahsolute Uuauflöslich
keit der Ehe prinzipiell und, soweit die Verhiiltnisse gestatten, 
auch praktisch vertrete11 wird, uicht bloß dem Weibe gegenüber, 
wie in den Kanones von Elvira. Daher bedeutet tlie Stellung des 
Konzils von Arles in der Ehescheid4ngsfrag·e nicht etwa, wie 
Fahrner 1) meint, einen Rüeksduitt, sondern einen erheblichen 
Fortschritt. 

II. Abschnitt. 

Blütezeit der patristischen Literatur. 
1. Kapitel. 

Griechische Väter(mit Ausschluss der lntiochener) und Ephräm der Syrer. 

§ 9. Basilius der Große. 
Als dem Christentum nac)! den blutigen Verfolgungen im 

römischen Reiche die Gleichberechtigung mit der heidnischen Staats
religion (:{1~1), bald sogar der ofl'enkundige Vorrang zugestanden 
worden war, machte die christliche Kirche mächtige Fortschritte. 
Natmgemäß hielt mit dem äußeren AufscbwUI-ig der innere Geist 
nicht gleiehen Schritt. Viele traten weniger aus Überzeugung als 
des irdischen Vol'teils wegen zum Christentum übee. Diesen viel
fach ungebildeten, an heidnische Sittenlosigkeit gewöhnten Massen 
gegenüber die ganze Strenge des christlichen Sittengesetzes zur 
Durchführung zu bringen, mußte auf gewaltige Schwierigkeiten 
stoßen. In dieser Übergangszeit fand, begünstigt durch das welt
liche Gesetz 2), in der orientaUseben Kir~he auch eine laxere An
schauring über Ehe und Eheseheidung Eingang. Leidet· sind uns 
keine Zeugnisse aus der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts über 
die einschlügigen Stellen des NT erhalten a). Erst Basilius der 

') Geschichte der Ehescheidung 23. 2) Vgl. Fahrner, ebd. 26ff. 
") Die Kommentare, die hier in Betracht kämen, sind nur noch in 

wenigen Bruchstücken vorhanden, so der Lukaskoruruent11r des Eusellius, der 
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Oroße (t 379) gibt uns einen Einblick in die Ehescheidungsfrage 
seiner Zeit. 

Seine Exegese zu unseren ntl Schrifttexten über die Ehe
,.;l'hcidung·, welche hauptsächlich in den drei sogenannten kano-
11isehen Bl'iefen (1~8. 199, 217) niedergelegt ist, bietet, weil vei·
rui:;wht mit der aus laxen Anschauungen herausgewachsenen Kir
l'heudisziplin, für die klare Erhenntnis seines Standpunktes in der 
l•:ht•st:heidung-sfrage manche Schwierigkeiten. Dauer erklfirt es sieh, 
daü llltlll Basilius sowohl füt· als gegen die absolute Unaullöslieh
keit der Ehe ins Feld führt. Nur wenn wir scharf trennen zwischen 
seiner Exegese und der geltenden Gewohnheit, können wit: zu einem 
bestimmten Hesultate gelangen. Wit· werden in der Darlegung 
werst die hauptsächlichsten Stellen anführen und daran eine kri
tische Sichtung schließen. 

Im 188. Briefe lautet der ~1. Kanon: • Der Ausspmch des 
llerrn gilt gemäfä der logischen Konsequenz sowohl für die Männer 
als für Frauen, dafä es nämlieh nicht erlaubt ist, sich von der 
Ehe zu scheiden, ausgenommen im: Fall des Ehebruchs (t-t'J e~üvm 
yupov e~ia,rauiJat naeexror; l6yov noevelar;). Die Gewohnheit aber 
verhält sieh uieht so ( ~ be avv~&eta ovx oürwr; lx.u), sondern für 
die Frauen finden sich viel strengere Bestimmungen, da es beim 
Apostel heißt: ,Wer einer Hure anhängt, wird ein Leib' (1 Kor 
Ii, J() ), und bei Jeremias (3, 1): ,Wenn ein Weib mit einem an
deren Manne Umgang pflegt, so soll es nicht zu ihrem Manne 
zurückkehren, sondern befleckt, verunreinigt es sich' und wiederum: 
. \Ver eine Ehebrecherin behält, ist töricht und gottlos' (Prv 18, 22). 
Die Gewohnheit dagegen befiehlt, daß die Männer, welche die Ehe 
brechen und Hmerei treiben, von ihren Frauen behalten werden 
sollen. Daher weiß ich riicht, ob die, welehe mit einem ent
lassenen Manne ztisammenwohnt, als Ehebrecherin gelten kann. 
Die Schuld ist ja auf seiten der Frau, die den Mann entlassen hat; 
denn warum trennte sie sich von der Ehe? Wollte sie empfan
gene Schläge nicht dulden? Es wäre doch besser gewesen, als 
sieh vom Ehegatten zu trennen. Oder erträgt sie den Verlust an 
Ueld nicht? Auch das ist kein gerechter Vorwand. Wenn er 
abet· selbst in Unzucht lebte, so haben wir diesbezüglich in der 
kirchlichen Gewohnheit keine Bestimmung (sei. daß sie ihn näm-

Matthäus- und I,u~'llskommentar des hl. Athana~ius, die Kommen~are des 
Arianers Theodor, Bischofs von Heraklea in Thrazien (t um 35.6) über Mat~ 
thäus und die Briefe Pauli. 
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lieh entlassen dürfe); ja die Frau darf sich nicht einmal vom 
ungläubigen Gatten tremien, sondern muß bleiben wegen tl!'JS un
gewissen Ausgangs. Denn ,wie weißt du, Frau, ob du den Mann 
retten wil·st' (l Km· 7, 16). Daher ist die, wel<;!te entlassen hat, 
eine Ehebrechel'in, wenn sie zu einem anderen Manne geht; der 
aber, weleher entlassen wurde, ist der Verzeihung würdig, und 
die, welthe mit ihm zusammenlebt, wird nicht verurteilt. Wenn 
aber der Mann, der ::;idt von seinet· F't·au trennte,~ zu einer nndern 
ginge, ist er selust Ehebrecher, weil er sie zur Ehebrecherio macht, 
und die mit ihm zusammenlebt, ist Ehebreeher·in, weil sie einen 
fremden Mann an sich gezogen ( <5t6n al.Mrewv U.vbea neo~ eavr~v 
flBriarr;aev)" 1). 

Der 21. Kanon des 199. Briefes heißt: • Wenn der Mann mit 
der Frau zusammenlebend gleichwohl sich mit det· Ehe nicht be
gnügt und in Unzucht fällt, so verurteilen wir einen solchen als 
Unzüchtigen (n6evov ~etvoflev), spannen ihn aber länger in die 
darauf gesetzten Strafen. Wir haben aber keinen Kanon, welcher 
ihn des Ehebruchs schuldig erklärt, wenn er mit einer Ledigen 
sündigt, weil zwar die Ehebrecherin, wie die Schrift sagt, befleckt 
sich verunreinigt, und daher nicht zu ihrem Gatten zurückkehren 
soll, und weil der, welcher eine. Ehebrecherin bei sich behält, 
töricht und gottlos ist; wenn aber der Mann Unzucht treibt, so 
vel'liert er seiner Frau gegenüber nicht das Recht der ehelichen 
Beiwohnung. Dahet· soll zwar die Frau den Mann, der von seinem 
unzüchtigen Wandel zurückkehrt, wieder aufnehmen, der Mann 
aber soll seine verunreinigte Frau aus dem Hause stoßen. Auch 
dafüt· ist der Grund nicht leicht anzugeben, aber so ist die herr-

• I 

sehende Gewohnheit" 2). 

Im 77. Kanon des 217. Briefes ist endlich gesagt, daß zwar 
.der, welcher die rechtmäßig ihm angetraute Frau entläßt und 
eine andere heiratet, nach dem .Ausspruch des Herrn des Ver
brechens des Ehebruchs schuldig ist"~), aber nach der Bestimmung 
der Väter bereits im 7. Jahre wieder in die Gemeinschaft der 
Gläubigen aufgenommen werden soll, a)to als .n6e,·o~" verurteilt 
werde; denn nach dem Kanon 58 und 59 4) desselben Briefes 

1) Migne, P. gr. XXXII 677. 680. 2) Ebd. 721. 
9l '0 flb•rot Xat:alt/l:lftlVWV f~V VO/tl/tW> OVffj) .OVVaqn'Jeioav )'VVOixa, Xat 

hieav o~va;v6flEVO> xara J:~V roii Kvelov a:lf6tpaon•, Tcji J:fj> flOlXEia> lJ1iox6imt 

xelftart, Ebd. 804 f. 
') Ebd. 797. 
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wurde der Ehebrecher 15 Jahre vom Sakramentenempfang ausge
schlossen, der Unzüchtige · 7 Jahre. 

Aus diesen Stellen wollen wir nun zunächst die kirchenrecht
Ji,~hen Bestimmungen feststellen und auf ihren exegetischen Gehalt 
prüfen; denn auch als kanonisehen Clesetzen mußte ihnen eine 
hestiunnte Exegese zur Grundlage dienen. Vor· allem tritt uns 
darin die Redttsungleichheit der Eheg·atlen entgegen. Die Frau 
dar!' ihren Mann nicht einmal wegen Ehebrudts 1) eutlas::;en, und 
wenn dieser selbst sie verläßt und sich mit anderen Frauen ver
geht, dad' sie nieht zur Wiedervermählung schreiten; denn sie 
muß ja den von der· Unzucht zur·ückkehremleu Mann wieder auf
uehmen. Also die Frau ist gebunden, solange der Mann lebt. 
Somit ist der Frau gegenüber die ganze Stl·enge des christlichen 
Ehegesetzes, wie es Christus und Paulus ausgesprochen, geltend 
gemacht worden, und zwar noch mit der Ven;chärfung, daf.l sie 
den Ehebrecher nicht einmal entlassen durfte. Ande1·s ist es beim 
Manne. Er verliert nie, auch nicht als Ehebrecher, seiner Frau 
gegenüber das Recht auf die eheliche Beiwohnung. Und wenn 
die Gattin ihn verläßt, und er sich mit ejper anderen verbinrtet, 
ist er verzeihungswürdig, und die zweite Frau wird nicht verurteilt, 
also wurde diese Ehe als gültig und erlaubt angesehen. Daraus 
dürfen wir wohl auch mit Recht schließen, daß der Mann, welcher 
seine Gattin wegen Untreue entlassen mußte (nach Prv 18, 22), 
w einer neuen Ehe schreiten durfte. Denn auch in diesem Falle 
lriigt ja die Frau die Schuld, da sie ihm die eheliche Beiwohnung 
mit ihr unmöglich machte. Daher scheint die Bestimmung des 
77. Kanons, wonach der, weichet· nach Trennung von seiner· recht
mäßigen Gattin zur zweiten Ehe schreitet, als Unzüchtiger· bestraft 
wird, nicht auch den zu treffen, der sich von seiner ehebreche
rischen Frau lossagte. Da auch der, welcher in der Ehe verblei
bend sieh mit ledigen Weibern abgibt, nur als .nogvo~" gilt, so 
wird nach dem Gewohnheitsrecht zum .potxo;" und als solcher 
bestraft nur, wer sich mit verheirateten Frauen vergeht 2). In 
zweifacher Beziehung ist also der· Mann begünstigt, insofern er 
zur Wiedervermählung schreiten darf, wenn die Frau an der 
Trennung schuld ist, und insofern seine Vergehen gegen die ehe-

. 1) Auch nach dem Ehegesetze Konstantins konnte sich die Frau nicht 
wegen Ehebruchs des Mannes scheiden, vgl. Fahrner 27. 

~) VgL Zhishman 582f.; Silbernagl, Das Eherecht u. d. Ges. der 
griech. Kirche, München 18621 30. 
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liehe Treue, wenn sie mit Lerlig·en geschehen, nur als Unzucht 
angesehen und bestraft werden. Bejde Begünstigungen haben ihren 
tiefsten Grund in der dominierenden Stellung, welche der Mann 
im Orient überhaupt der Frau gegenüber einoahm. Diese An
schauungen wurden dann durch die vielen Namenchristen, die im 
4. Jahrhundert aus Utilitätsrücksichten zu dem vom Kaiser prote
gierten Christentum übertraten. auch in das Ki~henrecht hinein
getragen. Die erste Bevorzugung scheint man dann dadurch e~e
getisch gerechtfertigt zu haben, daß man die Matthäusstellen, be-' 
sonders 19, 9, von der vollständigen Trennung mit Erlaubnis znr 
Wiedervermählung verstand, aber nur für den Mann, und diese 
Erlaubnis auf alle Fälle ausdehnte, ~vo die Frau, wie hier, die 
Trennung herbeiführte, zumal nach dem strikten Wortlaut die 
übrigen ntl Schrifttexte nicht dagegen sprechen ; denn diese sagen 
nur, daß der Mann sich nicht trennen, nicht die Scheidung ver
schulden und dann eine zweite Ehe eingehen darf (Mk 10, 11 ; 
Lk 16, 18), daß der Mann keine Entlass~ne heiraten soll (Mt 5, 32b; 
Lk 16, 18b) und daß das Weib unverehelicht bleiben soll (1 Kor 
7, 11) bei Lebzeiten des Mannes (1 Kor 7, 39; Röm 7, 2 f.). Da
gegen eutbehrt die zweite Begünstigung, daß der Gatte, der sich 
mit einer ledigen Person verbindet, nach dem Gewohnheitsrechte 
nur als Unzüchtiger· gilt und nicht als Ehebrecher, jeder exe
getischen Grundlage, da. er ja ausdrücklich, wie B. selbst angibt 
(~ 17 c. 77), von der Seilritt Ehebrecher genannt wird (Mt und 
Mk twtxfi.rat, Lk ,ttotxevu). 

Bevoe wir nun an die Zusammenstellung der Exegese des 
Basilius selbst gehen, müssen wit· noch einige StelJen aus seinen 
Schrifteu anführen. wo diese ohne Vermischung mit dem Gewohn., 
heitsrecht niedergelegt ist. So lautet der 48. Kanon des 199. 
Briefes: .das vom Manne enllassene Weib muß meiner Ansicht 
nach bleiben (sei. unverheiratet); denn wenn der Herr sagt: ,Falls 
eiuer seine Frau eutläßt, ausgenommen des Ehebruchs halber, 
macht er sie zur Ehebrecherin', so schließt er sie dadurch, daß 
er sie Ehebrecherin nennt, von· einer V EiJ·bindung mit einem andern 
aus. Denn wie könnte der Marm als Ursache des Ehebruchs für 
schuldig erklärt, das Weib aber für unsehuldig angesehen werden, 
das vom Herrn wegen der Verbindung mit einem anderen Ehe
brecheriu genanut wird" 1). Femet· sagt Basilius in seinen Moral
vorschriften Regula 73: "Der Mann darf sich nicht vom Weibe 

1) Mignc, P. gr. XXXII 732. 
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trennen, noch das Weib vom Manne, wenn nicht der eine Eheteil 
der Unzucht überführt ist, oder in seiner Frömmigkeit gehindert 
wird." Nach Anführung von Mt 5, 31 f.; Lk 14, 26; Mt 1 !), 9 und 
1 Kor 7, 10 1) fährt er dann fort: "Es ist nicht erlaubt, daß der, 
welcher sein Weib entlassen hat, eine andere heiratet, noch darf 
die vom Manne Entlassene von einem andern zum 'Veibe ge
nommen werden" 2). Endlich ist noch hinzuweisen auf das 5. Ka
pitel det· Hom. VII in Hexaemeron H), wo Basilius das Eheband 
eiu Bund der Natnl' uenut (o rij~ fJJVoew~ beop6~), das die Frau 
aus keinem Vorwand lösen dürfe, mag der Mann auch ~in Schlä
~·er oder Trunkenbold si:lin. 

Basilius hält denmach in seiner Exegese gegenüber der Ge
wohnheit vor alleni. fest, daß Mann und Frau gleichberechtigt 
sind,· daß wie der Mann, so auch der Frau das Recht zustehe, 
den untreuen Eheteil zu entlassen. Aber jetzt entsteht die wichtige 
Frage, glaubt der große Kappadocier, daß auch nach dieser be
rechtigten Trennung die Wiedervermählung verboten sei P Aus
drücklich mit besonderer Erwähnung des Falles der Unzucht, sagt 
er es nicht, soudem ohne nähe1·e Bestimmung heißt es, der Mann 
darf. nach Entlassung des Weibes nicht heiraten utHl das vom 
Manne entlassene Weib darf nicht von einem anderen zm Gattin 
geuommen werden (reg. 75), sondern muß bleiben, weil sie dadurch, 
daß sie Ehebrecherin genannt wird, von einer Verhindung mit 
eiuem anderen ausgeschlossen wird (can. 48). Dazu erklärt Batz 1), 

iu den Moralvorschriften sei offenbar nur die Regel aufgestellt, 
womit also noch eine Ausnahme bestehen könne, ja Basilins ge-. 
»lehe dem geschiedenen Manne ausdrücklich die Edaubnis zur 
Wiedervermähluug zu. Allein man muß die herrschende Gewohn
heit und die persönliche Meinung des Kirehenvaters wohl aus-

1) Bezüglich des Wortlautes der Schriftstellen ist zu bemerken, daß sie 
von unsm·em heutigen Texte etwas abweichen und sich mehr an die Rezepta 
lln~chlicllen; besonders zu erwähnen ist als Abweichung bei Mt 5, 32: "B, 
li1• u:coA.i•on , .. abrov .. ·l•otxäotfw" und bei Mt 1 !l, !l: 11 t l p~" und der Zusatz 
"xai o &:n:oJ.ElvpivYJV ')'Uft~oa<; !l'OtXätat". 

2) "Ou ov l!Ei Ö.vd!!a a:r;o yvYatxo>, 1) ')'ttl•aixa u:n:o a1•bao~; zweiCeotfat, Ei 
,111) H> äv l:n:i :n:oeveü1 &J.cjl, Ii el<; T~v {hooi{JEWI' xwi.VIJTa< .•. öu ovx i~eouv, 
r<:i a:n:ol.t'•oavn .. ~" lavwjj yvl•aixa, ya,tteiv älJ.Yjv,' OVrE T~V &:n:oJ.Elv/liVYJV &:n:o avdeo>' 
iril!'l' yar•elofJat. Mi g n e, P. gr. XXXI 849 f. 

") Migne, P. gr. XXIX 160. 
4 ) Harmonie der neuesten bayerischen Ehescheidungsgesetze mit Schrift 

und Tradition, Bamberg und Würzburg 1809, 23. 
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einanderhalten. Denn das letztere tut Basilius als Interpret des 
Gewohnheitsrechtes; und gerade da~urch, daß er die Wiederver
heiratung nach der Gewohnheit verzeihungswürdig (avyyvwar6~) 
nennt, geht hervor, dafl er sie für seine Person Ull.d nach biblischen 
Grundsätzen als unerlaubt betrachtet. Und ferner ist zu beachten, 
dafl die Regula 75 ein geschlossenes Ganze bildet. Da aber· im 
ersten Teile nur von der erlaubten Entlassung, jm zweiten von 
verbotener Wiedervermählung die Rede ist, so liegt doch die 
Annahme sehr nahe, daß das Verhot in erster Linie für die gelten 
soll, denen die Trennung erlaubt wm·, da sonst ja schon die 
Trennung verboten ist. Damach macht Basilius also gerade für· 
den l•'all der Trennung· weg·en Uuzucht das Verbot der Wieder
verehelichung geltend, und zwar für beide Teile. Dies wird noch 
bestätigt durch den 48. Kanon ; denn hier wird besonders betont, 
dafl auch die Frau verantwortlich sei für den nach der Entlassung 
durch eine neue Ehe begangenen Ehebruch, und nicht nur der 
Mann, der sie ohne Grund entlassen hat. Aber damit ist doch 
der natürliche Schlufl gegeben, dafl im Falle der berechtigten 
Entlassung die Frau eben allein die Schuld für ihr weiteres Handeln 
zu tt·agen l1at. Daher glaube ich mit Recht annehmen zu können, 
dafl des Basilius persönliche Stellung zur Frage der Ehescheidung 
dogmatisch richtig, dafl er persönlich das absolut strenge Ver·bot 
der Wiedervermählung bei Lebzeiten beider Getrennten aufrecht 
hält, nur kann er es als Disziplinürgesetz gegenüber der herr
schenden Gewohnheit nicht zur Durc·hführung bringen. Freilich 
eine Lösung der exegetischen Schwierigkeit wird nicht versucht, 
sondern Mt 10, 9 wird ohne jegliche Erklärung a~" Beweis für 
die strenge Unauflöslichkeil der Ehe angef'ührt. 

Anschlieflend an Basilius geben wir die Exegese, welche in 
dem Buche "über die Unversehrtheil der Jungfrauen" zu unseren 
Schrifttexten sieh findet. Zwar unter den Schriften des groflen 
Kappadociers aufgeführt, wird dieses Bueh wegen seiner Minder"; 
wertigkeit als entschieden unecht bezeichnet. Doch stammt es· 
sicher aus dem vierten Jahrhundert. C.. 

Der Verfasser vertritt die absolute Unauflöslichkeil der Ehe 
bei Lebzeiten beider Gatten. So ist nach ihm diese der Grund, 
warum die Jungfrau, welche sich Gott vermählt hat, keine Ehe 
mehr eingehen kann, weil Gott unsterblich ist 1). Besonders deut
lich lautet eine Stelle am Schlusse von Kap. 41 und die Fort-

1) C. 39; Migne, P. gr. XXX 748. 
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setzung in Kap. 42 mit folgendem Wortlaut: .Hörst du nicht, 
daß auch der, welcher eine Entlassene heiratet, die Ehe bricht? 
Denn wenn sie auch entlassen ist wegen einer Schuld, so lebt 
doch noch ihr Mann. Warum also belä:;tigest du die Entlassene? 
Warum läßt du keine Zeit weder der Frau, damit sie die Fehler, 
welche ihre Entlassung veranlatiten, bessere an sich, noch dem 
Manne, der sie entlassen, damit er, der Gebesserten sich erbarmend, 
dieselbe wiedet· zu sich nehme als sein eignes Glied, sondern raubst 
vielmehr die Gelegenheit zur Besserung, wenn du bei Lebzeiten 
des Mannes die Entlassene heiratest? Laf3 sie doch zu ihrem 
lebenden Manne zurückkehren und als gebesserte Frau wieder 
aufgenommen werden, oder laß sie gestraff werden für den Anlaß, 
welchen sie dem Manne zur Entlassung bot! Da· du sie aber, 
noch bevor ihr die Sünde, welche zu ihrer Entlassung führte, 
re(·ht zur Erkenntnis kam, zur Ehe rissest, machst du sie unvor
sichtigerweise zum Sündigen noch tollkühner; und indem du 
immerfort bei Lebzeiten ihres Mannes mit ihr als mit einem 
fremden Weibe im Ehebruch lebst., bestärkst du sie unklugenveise 
in ihrer Neigung, die eheliche Treue zu verletzen" (evxoA.ov ~e 

1l(JO~ TU lv -r:fi OVflßuhau matOflUTU UT01lW~ aaxwv) 1). 

Wie aus dem Ausdruck "r.d lv rjj avflßuvaet maioflara" her
vorgeht, kann mit dem .~,· ahiav" kein anderes Vergehen gemeint 
sein als die Verletzung der ehelichen Treue, der Ehebruch. Aber 
trutztlem bleibt die Getrennte das Weib ihres Mannes, ein Glied 
von seinem Leibe und wird Ehebrecherin heiflen, wenn sie sich 
zu Lebzeiten ihres Gatten wieder vermählt. Die Wiedet·vermählung 
wird also nach der Trennung wegen Ehebruchs verboten, und zwar 
auch dem unschuldigen Teile; denn der Mann soll ja die Ge
besserte wieder aufnehmen, folglich muß er selbst unvermählt 
bleiben. Der Beweis für das Verbot der Wiederverehelichung 
gründet sich hauptsächlich auf Mt 5, 32, wobei das .a1loleÄ.vf-'EVtJ" 
des zweiten Halbverses auf die wegen Ehebruchs Entlassene ange
wendet wird, mit Her·anziehung der paulinischen Texte als Er
grinzung, daß nämlich beide sich wieder versöhnen sollen (1 Kor 
7, 10 f.) oder enti~altsam leben müssen bis zum Tode des einen 
Eheteiles (l Kor 7, 39 und. Röm 7, 2f.). Leider aber wird auch 
von diesem Exegeten die Schwierigkeit, die Mt 1 ~. 9 bietet, 
übergangen. 

1) Ebd. 762. 
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§ 10. Gregor von Nazianz und Asterius von Amasea. 
I. Von Gregor von Nazianz (t 390) interessiert uns be

sonders die 37. Homilie zu Mt 19, 1-12. Auch dieser Kirehen
vater wendet sich wie Basilius in rhetori~ch wir'kungsvoller Weise 
gegen die Gewolmlwit, die den Mann vor dem Weibe bevorzugt: 
"Dieses Geset~ billige ich durchaus nicht, nicht lobe ich rlie Ge
wohnheit. Männer waren die Gesetzgeber, daruii1 ist das Gesetz 
gegen rlie Frauen gerichtet . . . Betrachtet die Gleichheit in der 
Geset~gebung. Einer ist rlet· Schöpfer des Mannes und des 
Weibes, ein Staub beide, ein Bild, ein Gesetz, ein Tod, eine 
Auferstehung. Unsere Geburt verdanken wir ebensogut dem Manne 
wie dem Weibe . . . Christus hat beide durch sein Leiden errettet. 
Für den Mann ist er Fleiseh geworden ebenso wie für das Weib; 
für den Mann ist er gestorben, und das Weib hat er durch seinen 
Tod erlöst. Aus Davids Stamm ist er entsprossen, aber von 
einer Jungfrau wurde er geboren . . . Es wer·den also zwei in 
einem Fleische sein, und das eine Fleisch soll gleiche Ehre haben. 
Paulus macht in einem Gleichnis die Enthaltsamkeit zum Geset~. 

Wie und auf welche Weise? ,Dieses ist ein großes Geheim nis1 

ich aber sage . in Christus und der Kirche . . . ·In diesen Worten 
scheint er die zweite Ehe zu mif.lraten (:naean:eiaßat T~v dqa~-tiav). 

Wenn nämlich zwei Christus, dann auch zwei· Märmer, zwei 
Frauen; wenn aber ein Christus, ein Haupt det· Kirche, dann 
auch nur ein Fleisch. Die zweite Ehe soll ferngehalten werden. 
Wenn man nbe1· schon das Zweite fernhält, wer spricht dann 
noch vom Dritten. Das Erste ist Gesetz, das Zweite Nachsicht, 
das Dritte wider das Gesetz. Wer noch darüber hinausgeht, ist 
schweinisch, und nicht viele Beispiele der Schlechtigkeit hat ein 
solcher. Das (mosaische) Gesetz gestattet zwar aus jeder Ursache 
den Scheidebrief zu geben, Christus aber nicht wegen jeder Ursache, 
sondern er erlaubt nur, sich von der Unzüchtigen zu trennen, 
alles andere aber befiehlt er, geduldig zu ertragen" 1). Nach dem 
letzten Satze ist klar, daß Gregor nurl. im Falle des Ehebruchs 
die Tremn~ng erlaubt. Daß aber dann ilie Wiedervermählung ge
stattet ist, läßt sich nicht mit voller Bestimmtheit, wie Launoi 
(8:30) meint, daraus ableiten, daß bei der Gegenüberstellung des 

1) '0 f!EY YO!JO> xara :~Täaav aldav TO Q;]TOCJUlCJIOY M~wat. Xetaroq ~B ov 
xara :~Täaav ahlav· aÄla CJV)'XWI?EI f!Ev 1101'01' xwelt;w{}at njq :1TOI?Y7J>1 Ta ~t älla 
mivra qJtJ.oaotptlv xddJtt. Migne, P. gr. XXXVI 289. 292. 



§ 10. Gregor von Nazianz und .Asterius von .Amasea. 68 

alten und neuen Gesetzes' nur auf den Unterschied des Ent1assungs
grundes Rücksicht genommen und dort die weitere Ehe erlaubt 
war. Denn von einer Wiederver·mählung ist unmittelbar hier 
nicht die Rede. Aber immerhin mulil selbst Cigoi (35) zugeben, 
daß die Stelle nicht bestimmt genug lautet, und wenn man be
deukt, daß Gregor kmz vorher von einer erlaubten zweilen Ehe 
spricht, so liegt doch der Schluß nüher, dafl er auch nach der 
Trennung wegen Ehebruc:hs die Wiederverheiratung gestattet, zu
mal er die Paulusstellen gm· nieht erwähnt und den Text (Mt 19, 9) 
wie sein Freund Basilius jedenfalls in unserem heutigen Wort
laut hat 1). 

li. Während man über die Stellung Gregors in der Ehe
scheidungsfrage noch im Zweifel sein kann, spricht sich ~terius, 
Metropolit von Amasea in Pontus (t um 410), meiner Ansicht 
nach klar für die vollständige Trennung mit Erlaubnis zur Wieder
vermählung aus. 

In seiner Homilie zu Mt 19, 3 ff. sagt er: "Die Erschaffung 
(von Mann und Weib) selbst zeigt als Zweck die Vereinigung und 
nieht die Trennung, und der erste Brautführer ist der Schöpfer, 
da er die ersten Menschen nach der Erschaffung durch das Band 
der Ehe vereinigte; und so gab er den kommenden Geschlechtern 
die Ordnung des Zusammenlebens als eine unverletzliche (dna
eairnro"), welche sie als Gesetz Gottes ehren sollen. Die aber 
miteinander ve1·bunden, sind nicht mehr zwei, sondem ein Fleisch. 
,Was also Gott verbunden, soll der Mensch nicht lösen.' Dieses 
wmde dann zu den Pharisäem gesagt: ,Höret nun ihr, die ihr in 
diesen Dingen die r·einsten Krämer seid, die ihr eure Frauen wie 
die Kleider weehselt, die ihr die Ehebette so oft und so leicht 
wie die Kramläden aufschlagt, ... die ihr viele als Witwen zurück
lasset, während ihr noch am Leben seid - seid überzeugt, daß 
die Ehe nur durch den Tod und den Ehebruch zerrissen wird 
(:n~lath1re ön ya!Jo~ thwaup ftO'VCfJ xai !JOtXelq. btaxomemt}.' Daher 
soll man sich nicht sorglos und unbekümmert trennen, da man 
seine Frau als Lebensgefährtin und nicht als Dieneriu für wenige 
Tage genommen. Wenn sie sich aber des Ehebruchs schuldig 

1) Wenn Cigoi den 144. Brief an Olympius herbeizieht, um Gregor 
als Zeugen für die Unauflöslichkeit anzuführen, da hier für einen bestimmten· 
Fall die Ehescheidung (d;rotm:iatoJ•) als durchaus den christlichen Gesetzen 
widersprechend genannt werde, so kann nicht von einer Trennung wegen 
Ehebruchs die Rode sein, weil dann ·das 1tbzoataatov~ erlaubt ist.. 
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macht und so einen bereehtigten Grund zur Entlussung bietet, 
dann ist der Mann zu loben, der die Hinterlistige flieht und zer
haut die Fe8sel, die ihn an die Giftschlange bindet. Denn der· 
Zweck der Ehe ist zweifaeh, die wechselseitige ._Liebe und die Er
zeugung von Kindern. Beide Zwecke aber werden durch den Ehe
brueh vereitelt" 1). 

Naeh dieser Stelle muß man wohl schlie~en, daß Asterins 
mit Berufung a4f Mt 19, 9 dem Manne die weitere Verbindnng 
nach Entlassuug der untreuen Gattin erlaubt; denn wenn er auch 
.nichts von dee Wiedervermählung naeh der wegen Ehebruchs er
folgten Scheidung erwähnt" (Cigoi 37), so stellt er doch diese 
Trennung auf gleiche Stufe mit der durch den Tod erfolgten, und 
das solchen gegenüber·, die ihre Frauen wie die Kleider wechseln. 
Wenn wir nun diese Auslegung absolut vom dogmatische~ und 
exegetischen Standpunkt aus abweisen müssen, so brauchen wir 
deswegen durchaus nicht mit Binterim (114) dem hl. Bischof die 
Autorschaft dieser Homilie abzustreiten und sie auf einen Arianer 
gleichen Namens zurückzuführen; man darf eben nicht außer acht 
lassen, in welcher Zeit Asterins lebte und welche Ansehauungen 
sich auch in das Kirchenrecht eingeschlichen hatten. 

§ 11. Epiphanius. 

Epiphanius (t 403) hat si~h in der Exegese dmch seine für 
die Einleitungswissenschaft wichtige Schrift • über di~ Maße und 
Gewichte" große Verdienste er·worben, da sie auch den. Kanon 
der atl Bücher und die Geographie Palästinas behan elt. ' 

Für unsere Zwecke kommen einigeSteilen in ileinern .Arznei
kasten" (:rravaewv) in Betracht. Haeres. 59 c. 4 sagt er: .Beim 
Volke (im Gegensatz zu den Klerikern) kann es erlaubt werden, 
daß diejenigen; welche sich mit dem ersten Weibe nicht begnügen 
können, nach dem Tode der ersten eine zweite sich nehmen. 
Zwar steht der, welcher nur eine Frau hatte, bei der ganzen 
Kirche in gröfaerem Ansehen; jener aber, der sich mit einer nicht 
zufrieden geben ka!ln" darf nach dem '~de derselben, (auch) wenn 
Trennung erfolgt war wegen irgend eines Vorwandes, wegen Un
zucht, Ehebruchs oder sonst eines schlimmen Fehlers, eine zweite 
Gattin nehmen, oder das Weib einell.iweit(m .. Mann, . ohne daß ihn 
das göttliche Wort schuldig spricht, noch auch, daß· er von der 

1) Migne, P. gr. XL 237. 
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Kirche und dem ewigen Leben ausgeschlossen wird. sondern wegen 
der Schwäche duldet man es, nicht damit er zwei Frauen habe 
auf einmal, wenn nämlich die eine noch am Leben ist, sondern 
von der einen gelöst eine zweite, wenn es beliebt, rechtmäflig 
heirate" 1). Im 6. Kapitel heißt es dann weiter: • Das erste Weib 
niwmt der Mann aus Gottes Anordnung, das zweite wegen der 
menschlichen Schwäche; und hat er sich noch öfter verbunden, 
so hat man immer Nachsicht gegen seine Schwachheit. Denn 
(der Apostel) sagt: ,Die Frau ist gebunden an das Gesetz, solange 
ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, dann ist sie 
frei, zu heiraten, wen sie will', und erklärt so Freiheit von der 
Sünde ohne alle Widerrede" 2). Von den Ebioniten endlich sagt 
Epiphanius, dafl sie, wenn einer nach der Trennung der ersten Ehe 
eine andere. eingehen will, sowohl die zweite und dritte und sie~ 

L>ente gestatten; denn alles gehe bei ihnen schamlos zu 9). 

Wenn man alle diese Äußerungen ins Auge faflt, dann glaube 
ich kaum, daß man noch Epiphanius als den laxesten der Griechen 
in der Ehescheidungsfrage be~eichnen kann 4). Diese Auffassung 
hat nur dann einen Stützpunkt in dem Texte, wenn man an der 
dunklen Stelle: Tfj pt{j. aexeaOijvat u).wrqnaan EVEXEV TtVO~ :rreocpa
aew~ xrl., vor evevev ein 1} nach Petavius ergänzt oder mit Jäger 5) 

·das "reA.evrrJaaan" übersetzt: .Die für ihn tot ist, indem sie 
usw." Anderseits aber darf man den Text auch nicht dadurch 

1) ~E~eou ÖE Tri) J.aci) öt' ao{Jivetav Öta{Jaoui.Ceoaat xai fl~ dvvqbbra;; bri 
rfi newrn yaperfi on}vat, devrle~ peta Oavarov rij;; newrq;; OV!'aq;lJijvat, Kai 6 
piv fltav eoxqxrut; EI' enaivqJ pell;ovt xai Ttflfi naea näow b,xJ.qotal;opwott; b•un
aexet' o ÖE fiTJ Övvqßei;; rrj fttl[. aexeo{}ijvat nÄ.evrqoao11 t!•exiv TII'O;; neo
q>cioero;; ~ noevela;; ;; fiOIX,F.ia;; ~ xaxij;; alrla;; xroetopo{i YBVOftEVOV 
ouvatp-ß&m Öevde~ yvvcuxi ~ yvvq Öevriecp avöei o~x aluärat 6 {)eio;; .t&yo;;, oMJe 
ano rij;; exxJ.qoia<; xai 7:ij;; Croij;; rl1f0Xf1(!VTW, äUO. 6tapaoraCet 6ta rö ao{hvi;;, 
ovx lva 6vo rvvaixao i1ri 1:0 avro ox,oiq En :~rBetovoq;; ftta;;, ri.U' · d:!ro !4täo a:~ro

ox,e{)el;;, 6evrie~ ll•vOfltlJö d 'I:VX,OI OV!'aq;bfj, ~).,.j Toiirov d äyto;;- A&yo;; xai ~ ay{a 

Oeov EXXAflola, ,ftaAtora el rvrxavet d TOtoüro;; Ta äJ.J.a svJ.aP~· xai Xafa VOfiOJI 
{)eov :~roJ.mvopevo;;. ed. Dindorf II (Lipsiae 1869/62) 662f. 

2) Ebd. II 666; man vei:gleiche auch folgende Stelle im 21. Kap. der. 
Expoi!ttio fidei, welche den Schluß dos "Arzueikastens" bildet: tl IJi Tt;; 'l'elev
n/oaoq;; lij;; avroii yvvatxo;; 1'J avlJeo;; 'I:I!ABVT:~OaVJO;; rij;; 7:11'0;; '}'VVatxo;; ttpierat 
6evrie~ ovvaq;~ijvat ~ 6ev'fiecp, pna Oavarov Toii :~rewrov, ;; Tfj;; 1reoor7J•· Ebd. 
III 682. 

11) El xai fJeJ.~oeti n;; 'I:OV :~rewrov ra/4011 8ta/;evyvvoDat, erlecp 66 OVVtlHTI!
(1/}at E"treiHOVOIV. navm rae nae' av'foi;; adiroo ttplerat äxet xai IJsvrieov xal 
1:elrov "al ip8&pov yapov. Haar. SO. c. 18 ed. Di.1;1dorf II 111. 

4) Fahrner 32. 6) Untersuchung 166. 
'\l' .. uf-ooi /& ... l,.,nill TTT 1/Q ()f.f. A.~u•la.,.nnr-. ~;1. ..... .Ji ... V.l.acu•'ha.1'..:1nn,., 
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~rklären und für die Unauflöslichkeit geltend machen wollen, daß 
man mit Klee 1) einfach statt ~ ein ovx als ausgefallen iinfügt. 
Nach meiner Meinung gestattet Epiphanius auch an dieser dunklen 
Stelle., so wie sie uns vorliegt, mag sie nun g6lfälscht sein oder 
nicht - eine auffallende Konstruktion weist sie ja ganz entschieden 
fi.Uf -,, nur nach dem Tode des einen Ehegatten dem andern die 
~weite Ehe, auch für den Fall, dafl sich die Gatten vorher getrennt 
hatt~;Jn. Freilich gilt dann die Bestimmung des Epiphanius in erster 
Linie für den schuldigen Eheteil, dafl dieser nämlich nach dem 
Tode des andern Ehegatten wieder heiraten darf2); denn fü1· den 
Unschuldigen wäre dies doch wohl selbstverständlich, da ja nach 
dem Tode · des einen Gatten die zweite Ehe überhaupt gestattet 
ist. Darauf scheint auch das ,YOf.lcp avvacpfHjvat' hinzuweisen, also 
in einer rechtmäfligen Ehe, nicht aber in einem unerlaubten, un
keuschen Verhältnis, wie es in der Ehe schon geschehen war. 
Es nämlich ohne weiteres nur von dem unschuldigen Teile zu 
verstehen - so Zhishman 3), der allerdings vor dem Tode 
die zweite Ehe nach dieser Stelle gestattet sein läflt -, dazu bietet 
der Text keinen Anhaltspunkt. Soviel zu dieser Stelle allein. 

Noch mehr aber wird unsere Auffassung bestätigt durch die 
anderen Äußerungen, die wir angeführt haben. Wie hätte Epipha
nius 1 Kor 7, 39 so sehr betonen dürfen, wenn er auch nach der 
Trennung die Wiedervermählung. erlaubt und als Trennungsgrund 
nicht nur ,nogvda' und ,potxeta', sondern überhaupt ,~a~dJ alrla' 
gelten läflt? Wie könnte er sich für eine solch laxe Anschauung 
direkt auf das .göttliche Wort" berufen? Gerade der Umstand, 
daß ein Mann wie Epiphanius, der eher engherzig ,zu nennen ist, 
den Begriff der ,noevda' in den Matthäusstellen so weit faflt, muß 
uns in unserer Frage vorsichtig machen. Und zudem käme Epi
phanius mit sich selbst in Widerspruch, da er den Ebioniten es 
ja zum Vorwurf macht, dafl sie nach der Trennung zur· zweiten, 
dritten und siebenten Ehe schritten. Denn hier kann er nicht 
den Nachdruck auf die oftmalige Vermählung überhaupt legen, 
sondern nur darauf, dafl sie nach de1.C.TJ·ennung geschal• weil 
er ja selbst nach 1 Kor 7, 39 nicht nur die zweite, sondern auch 
die öftere Vermählung nach dem Tode des einen Eheteils erlaubt. 
Daher kann Epiphanius nach der Trennung nur dann eine neue 
Ehe gestatten, wenn der eine der getrennten Ehegatten gestorben 

') Die Ehe. Eine dogmat. archäol. Abhandlung, Mainz 18331 34. 
2) Vgl. Brunnquell 7.11. Binterim (VI 1) 111. ~) Eherecht 8.03. 
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ist, und zwar gilt dies für Mann und Weib, für den schuldigen 
und unschuldigen Teil in gleicher Weise 1). 

§ 12. Cyrill von Alexandrien und Ephräm der Syrer. 

I. An die Griechen, welche keiner eigentlichen Schule ange
hörten, müssen wir noch Cyrill von Alexandrien (t 444) reihen. 

Seine Stellung in der Auslegung rler von der. Ehescheidung 
handelnden ntl Schrifttexte ist unzweideutig ausgedrückt in einem 
Fragment zu Mt 5, 31 f. in Verbindung mit einer Stelle aus der 
Sdu·ift: .lleei rij~ lv nvevftatt xai O.J.YJfht~ :n:eoaxvv~aew~ :xal lareeia~." 

Zu Mt 5, 31 f.: .Derjenige, der eine züchtige Frau fortschickt, 
gibt ihr die Möglichkeit, einen andern zu heiraten, was Ehebmch 
ist geradeso, wie wenn die eheliche Gemeinschaft nicht gelöst ist. 
Denn nicht Scheidebriefe lösen bei Gott· die Ehe, sondern die un
~reordnete Handlung" 2). Demnach betrachtet Cyrill die Ehe durc~ 
den Ehebruch vollständig und vor Gott gelöst, und daher kann 
wohl nach seiner Anschauung eine neue Ehe von beiden Teilen 
eingegangen werden. Dies wird m. E. ausdrü<~klich und zwar dem 
schuldigen Ehegatten im 8. Buche der erwähnten Schrift gestattet. 
Hier heißt es nämlich: "Die aus berechtigten Gründen von ihrem 
Manne Getrennte, welche die Schändung durch einen anderen 
Mann geduldet hat, sich zur rechtlichen Gattin zu nehmen, ist 
nicht klug, sondern vielmehr ganz ~nd gar töricht" a). 

Wie Cigoi 4) dazu kommt, aus dieser Stelle herauszulesen: 
.Im Falle des Ehebruchs dasWeih nicht zu entlassen, hält Cyrill 
für unklug und töricht, deutet aber in keiner Weise an, daf3 die 
Geschiedenen eine neue Ehe schlief3en dürfen" ist mir vollständig 
unbegreiflich. Denn es ist doch nur von der Vermählung mit 

1) Zum gleichen Resultat ·kommt A. Condamin, Bt. :f:piphane a-t-il 
admis Ia legitimite du divorce pour adult~re Y (Bulletin de litt. eccl6s. pubi. 
par l'Inst. cath. de Toulouse [1900] 16 tf.) bei BAgm üller, Lehrbuch des 
kath. Kirchenrec~1ts •, Freiburg 1909, 666 A. 6. 

~) ·o ·T~Y OWijJ(!OYI1 ex{JO.V.wv bidwotv aVTli l!detaY ä.Urp yapfJt'HjYat, Ö:rree 
eoriv eldo• IIOIX,Eia•, woavei ll~ J.vfJElofJ' ov~vrla•• ov rae TQ !Jenovdta ~raea Uscjj 

Avet TOY yapov, dll' .q äTono' neä~''· Migne, P. gr. LXXII 380. Auch in 
seinem Kommentar zu Malachins kommt Cyr. bei Erklärung von Kap. 2, 14 f. 
auf das Eheband zu sprechen und ti'!hrt 1 Kor 7, 27, Mt 6, 32 und Mt 10, 7· 
8. 4 u. 6b an, doch ohne Erklärung. Migne, P. gr. LXXII 324f. 

") Tijv rae sn' alTiat> Bvl&yot> dvdeo> 6teax.owtopBvfJY xai dvaTJ.äoav v{Jet'l' 
""'" vcp, iTiecp YYIJOidV :tfOteioDat OVYOIXOY, ·ovx aotpaU,' pälJ.ov d6 xai eloa:tra'l' 
dpaiJ&,. Migne, P. gr. LXVIII 684. 

•) Die Unauflösbarkeit 40. 
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einer wegen Ehebruchs Entlassenen die Rede. Und da diese Ver
bindung nur als unklug und ganz töricht bezeichnet ist, so wird 
sie doch immerhin als erlaubt 1} und gültig angesehen, was auch 
aus dem "yv~ow1• :noteim9at ovvotxov" klar sich ergibt. Wenn aber 
der schuldige Teil wieder sich verheiraten darf, . dann um so mehr 
der unschuldige. Cyrill erklärt mithin nach den Matthäusstellen 
(5, 32 und 19, 9) im Ausnahmefall die Wiedervermählung für ge
stattet und zieht die Einschränkung ,:naeexro,; J.6yov :noevela,;' bzw. 
,ftq l:ni :noevdq.' auch. zum zweiten Halbvers. 

II. Ephräm (t 373), der bedeutendste syrisehe Schriftsteller, 
soll die ganze Hl. Schrift in Kommentaren erklärt haben. Der 
uns interessierende Kommentar zum Dia~essaron (ins Lateinische über
setzt von dem Mechitaristen Aucher, herausgegeben von Moesinger) 2} 

bietet aber leider zu unsern Texten keine eigentliche Erklärung. 
Aus der Perikope Mt 1 ~. 3 ff., welche Ephräm kurz wiedergibt, zieht er 
vielmehr nur den Schluß, daß die Gesetze, welche wegen der Herzens
härte gegeben wurden, im NT aufgehoben sind 3). Mt 5, 31 f. wird 
überhaupt nicht erwähnt. Zu den einschlägigen Paulusstellen wer
den ebenfalls nur ganz kurze Zusätze g·egeben. So lautet Röm 7, 2: 
,Nam sicut quae sub viro est mulicr, alligata est legi' viri sui, 
donec vixerit vir; und 1 Kor 7,11: ,Q~od si discesserit, manere 
innuptam' si puritatem sibi elegerit; ,aut viro suo reconciliari' 

1) Zwar wird an die zitierte Stelle Prv 18, 22 als Begründung angefügt: 
'0 rae xadzw,•, rp1Jolv, p.otzaUlJa, acpewv xai äosßfJt;, doch legt Cyr. offenbar 
auf das ,äoeßfJ•' gar keinen Nachdruck; denn hätte er die Wiederverheiratung 
als gottlos und dahm· verboten bezeichnen wollen, so hätte er nicht Iias ,äq>ewv•, 
sondern das ,J.aeß~•' herausziehen und besonders betonen müssen. 

2) Nach Resch, Außerkan. Paralleltexte zu den E~angelien, Leipzig 
1893, 43 ruht dieser Evang.-Komm. auf münd!. Vorträgen Ephräms und ist aus 
den schriftlichen Aufzeichnungen eines seiner Schüler auf uns gekommen. 

") "Venerunt et accesserunt, ut eum interrogarent: Licetne alicui dimlt
tere uxorem suam Y (Mt 19, 3- 9). Respondit eis et dixit : "Non lioet." Diount 
ei: "Moyses permisit nobis; cur ergo non licet ?" Moyses, ait, propter duritiam 
cordis vestri permisit vobis, sed ab initio creationis hoc non fuit. Itaque ex 
hoc uno praecepto patet, quod ea quae proJt!er duritiam cordis populi per 
Moysen constituta sunt, abrogari oportebat, quia populus cordi~ duri permu· 
tatus est cum populo, qui fidem Abraham amabat. Nam quod dixit: "Non 
occides, non adultarabis etc.", etiam ante legem observabatur. In lege haec 
praedicabantur, sed per Evangelium perficiebantur. Omnia enim mandata 
Iogis, quae certis ex causis eis datne et apud eos introductao sunt, cessarunt, 
non ac si antiquum destrueretur sed ut novum confirmaretur." Evangelii con
cordantis expositio facta a s. Ephraemo in Latinum translata a J. B. Aueher 
mechitarista, ed. Moesinger, Venetiis 1876, 162. 
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non autem alteri tradi 1). Da in beiden Kommentaren die 
schwierigen Matthäusstellen gar nicht et·wähnt sind, so lassen sich 
für ihre Auslegung keine Schlüsse ziehen. 

2. Kapitel. 

Die antiochenisf.he Exegetenschule. 

§ 13. Johannes Chrysostomus. 
Da von dem reichen exegetischen Schatze Diodors von Tar

sus, der die Blütezeit der antiochenischen Exegetenschule begrün
dete und nach dem Zeugnis des Leontius von Byzanz die ganze 
Hl. Schrift in Kommentaren erliiutel'te, nur noch spärliche Reste 
erhalten sind, so müssen wir den bedeutendsten Repräsentanten 
dieser Schule auch an erster Stelle behandeln, Johannes Chry
sostomus (t 407). 

Die Frage über Ehe und Ehescheidung hat Chrysostomus 
sehr eingehend im Anschluß an die Letreffenden Schriftstellen be
handelt. Er "ist der erste, von dem wh· sowohl zu den Matthäus
texten als auch zu denen des heiligen Paulus eine eigene Exegese 
haben in seinen Homilien zum Matthäusevangelium (verfaßt und 
gehalten zu Antiochien um 390) und zum 1. Korintherbrief (ver
faßt und gehalten 392). Ferner kommen noch in Betracht drei 
Homilien, welche ausschließlich über Ehesachen handeln, und die 
Schrift von dem jungfräulichen Stand, deren weitaus größerer Teil 
(c. 24-84) auch der Form nach nichts anderes ist als eine sehr 
einläßliche Erklärung des Kapitels 1 Kor· 7. Bei dem umfang
reichen Material müssen wir die Darstellung möglichst einschränken. 
Wir werden daher nur die unmittelbaren Erklärungen iu den Ho
milien zu Mt und 1 Kor etwas ausführlicher wiedergeben und kur;~: 
erläutern, während wir uns aus den beiden übrigen Schriften mit 
einigen wichtigeren Stellen begnügen. Ejn kritisches Resümee 
wird dann das Ganze abschließen, bei dem vor allem die Frage 
im Vordergrund steht: dürfen nach Chrysostomus die wegen Ehe
bruchs Getrennten zur zweiten Ehe schreiten oder nicht. Denn 
gerade in diesem wichtigsten Punkte stehen sich die Kritiker dia
metral gegenüber. 

1) S. Ephraemi S. Comm. in epp; D. Pauli nunc primum ex Armeno 
in Lat. sermonem a patribus Mechitaristis translati, Venetiis 18931 18. 60. 
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Exegese des Chrysostomus. 

I. Zu Mt 5, 31 f. • Es bestand ein altes Gesetz, daß der
jenige, der seine Fmu aus was immer für einer Ursache haßte, 
sie entlassen und eiue andere statt jener heii'aten durfte. Dies 
befahl aber das Ge;;etz !lieht einfachl1in zu tun, sondern nm, nach
dem man det· Frau eiueu Scheidebrief gegeben hatte, so daß sie 
nicl1t mehr zu ihm zur·ückkeht·c!l könne, damtl. we11igstens die 
l<'igur ( TO oxt]l.t'l) det· Ehe bliebe." Der Scheidebrief hatte den 
Zweck, zu verhindern, daß alle die Weiber untereinander wechselten, 
• was sicher Ehebruch gewesen wäre". Das ganze Scheidungsgesetz 
sollte einet· "viel größeren Bosheit" steuern. "Denn hütte er 
(Moses) sie gezwungen, auch die Gehaßte zu behalten, dann hätte 
sie der Mann in seinem Hasse getötet . . . Deshalb ließ er das 
kleinere Übel zu, um das größere zu verhüten. Daß dieses Ge
setz nicht eben das beste war, höre aus der Rede des Herrn: 
,Um euret· Herzenshärte hat Moses das Gesetz gegeben ... ' Da 
er (Christus) selbst allen Zorn aufhob, nicht nut· den Mord ver
bietend, sondern auch das bloße · Ef'zünien, so führte er leicht 
dieses Gesetz (des N B) ein . . . Beachte, dafl et· überall nur vorn 
Manne spricht . . . Denn der eine, wenn er auch keine andere 
nimmt, wird dadurch eines Verbrechens schuldig, daß er jene zur 
Ehebrecherin macht. Der andere aber wird dadmch zum ·Ehe
brecher, daß er eine fremde· Gattin nimmt. Denn damit er 
nicht die ganze Schuld auf den Entlassenden werfe und dadurch 
die Frau trotziger mache, verschließt et· ihr auch die Türen dessen, 
der sie aufnehmen will durch die Worte: ,Wer eine Entlassene 
heiratet bricht die Ehe,' und zwingt sie, auch wider ihren Willen 
züchtig zu sein, und vermauert ihr den Zugang zu jedem andern 
Manne." Darauf betont Chrysostomus die guten Wirkungen dieses 
Gesetzes für den häuslichen Frieden: .Die, welche weiß, daß es 
unumgänglich notwendig ist, entweder den ersten Mann zü be,. 
halten oder aus dem Hause des Mannes entlassen, keine andere 
Zuflucht mehr zu haben, wird wider i[tren Willen gezwungen, den 
.Gatten zu lieben. Wenn er (ChristuS) aber nieht zu ihr spricht, 
wundere dich nicht, denn sie ist das schwächere Gefäß. Deshalb 
hat er doch, sie übergehend, in der Drohung, welche an die Män
ner gerichtet ist, auch ihrem Leichtsinn vorgebeugt" 1): 

In dieser Erklärung will man die absolute Unauflöslichkeit 

1) Hom. 11, Migne, P. gr. LVII 259. 
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der Ehe ausgesprochen finden 1). Dagegen muß bemerkt werden,' 
daß Chrysostomus hier nur ~on der unrechtmäBig Entlassenen 
spricht, da er ja sowohl den entlassenden Mann als auch den, 
der eben jene Entlassene aufnimmt, schuldig spricht. Das ,d.no
liJ.vflivt/' in Mt 5, 32b wird also auf diejenige bezogen, die aufler 
dem Fall des Ehebruchs entlassen wurde. Daher kann man diese 
Stelle nicht für die Unauflöslichkeil im Falle det· Untreue der 
Uatliu g-eltend maeheu. Auf diese .Ausnahme" kouuut Ghrysosto
wus erst im Folgenden zu spreeheü mit den Worten: .Er läflt 
ihm einen Fall der Eutlassung übrig, da es heißt ,ausgenommen 
wegen Ehebruchs'. Und dies läuft wieder auf das Gleiche hinaus. 
DeHH wenn er befehlen wül'de, auch diejenige bei sich zu behalten, 
welche sich· mit vielen abgegeben hat, so würde dies abermals 
zurn: Ehebrueh führen. . . Nur um einer und keiner anderen 
Ursache willen erlaubt er, sie zu entlassen" 2). 

Der Sinn dieser etwas dunklen Stelle scheint mir für die 
absolute Unauflöslichkeit nicht günstig zu sein. Sicher ist, daß 
nur im Falle der ,.noeveia', gefaßt als Unzueht in der Ehe, also 
Ehebruch, die Entlassung erlaübt ist. · Abet· ist das nur eine Tren
nung der äußeren Lebensgemeinschaft? Zweck derselben soll die 
Verhinderung des Ehebruchs sein, dafl .die Tat - offenbar der 
abermalige geschlechtliche Verkehr der untt·euen Gattin mit einem 
anderen Manne 8) -- nicht zum Ehebruch werde". Also ·wird 
durch die V erstoßung der ehebrecherischen Gattin die Ehe so ge
trennt, dafl der Verkehr mit der Entlassenen kein Ehebruch mehr 
ist. Damit scheint indirekt zugestanden, daß nach einer solchen 
Scheidung das Band der Ehe zerrissen, die Wiedervermählung 
erlaubt ist. 

1) Brunnquell 20f. Zenger 276. Cigoi 46f . 
. ~) Kai )'cl!,) Kal TOVTqJ xamlii':TfaVBI T!,)O:TfOJ' Eva aqJI!osci>,;, tl:llWV' lla!,)BXTO> 

ldyov no!_)Vtia0" inei n&.lw Bi> TO avTO nE!_)I/oraTO, El ya!,) ix6l6VoB xal noUoi0 

ovyywop6V1JII xadxe1v lv~ov n&.lw el> flOIXElav TO n!_)ayfla xaTioT!_)upev ••. evi T!,)dncp 

14dvcp ovyzwec&v exp&.Ue~v avt~v, e-riecp "€ oMevi. Ebd. 260. 
") Ci goi (47 f.) meint: "Die Fortsetzung der ·ehelichen Gemeinschaft 

mit dem treulosen Weibe wäre erneute!' Ehebruch und Begünstigung desselben; 
denn ein solches Weib hat die Eigenschaft einer Hure und ist unrein; wer 
sich aber an eine Hure hängt, wird nach den Worten des Apostels mit ihr 
e·in Leib und darum der Mann. verunreinigt, der mit seinem unreinen Weibe 
Umgang pflegt." Doch glaube ich kaum, daß Chrysostomus dies "Ehebruch" 

·genannt hätte. Denn dann hätte er annehmen mü88en, daß durch Verkehr 
mit dem fremden Manne eine Ehe 'mit ihn;t zustande. gekommen wäre. 
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li. Zu Mt 19, 3ff. 

V. :3: .Die Pharisäer wissen, daß Jßsus das Verbot der Ent
lassung in der Bc;.rgpredigt gegeben, aber statt eu fragen, warum 
er es gegeben, lassen sie es vielmehr unerwähnt und stellen die 
Frage, ob es überhaupt erlaubt sei; damit er entweder mit sich 
selbst, wenn er sich nicht mehr seiner Bestimmun~ erinnerte, oder 
mit Moses in Widerspruch käme. 

V. 4 und 5: Auf' die Frage:· ,Ist es erlaubt' antwm·tete er 
nicht sogleich: ,es ist nicht erlaubt', damit sie nicht in Verwirrung 
und außer Fass1,1ng gerieten, sondern bevor er die Entscheidung 
gab, stellte er die Sache klar durch den Hinweis auf die Er
schaffung, indem er zeigt, daß sein Vater das gleiche befiehlt, und 
daß er mit seinem Gebot nicht in Widerspruch mit Moses stehe, 
sondern genau mit ihm übereinstimme. Beachte, daß er seinen 
Satz nicht nur aus der Schöpfuugsgeschichte, soudem auch aus 
dem Gebote Gottes selbst bestätigt. Denn er sagt nicht bloß, daß 
Gott nur einen Mann und eine Frau geschaffen, sondern daß· er 
auch befohlen habe, der Mann soll der einen Frau anhangen. 
Hätte er erlauben wollen, die eine zu entlassen und eine andere 
zu nehmen, dann hätte er nach Erschaffung eines Mannes viele 
Frauen geschaffen. So aber zeigt er durch die Art der Schöpfung 
sowohl als auch durch sein Gebot, daß nur ein Mann mit einer 
Frau zusammenleben dürfe, und· daß sie sich nie trennen sollen. 
Und beachte, was er sagt: ,Der Schöpfer hat von Anfang an sie 
als Mann und Weib erschaffen', d. h. sie stammen aus einer 
Wurzel und sind zu einem Leib geworden. Dann, um sie vom 

' Ml.!-rren wirler das Gesetz abzuschrecken und es zu befestigen, sagt 
er nicht: , Trennet euch also nicht', sondern: , Was Gott verbunden 
hat, soll der Menseh nicht trennen'. Führest du Moses ·an, so ich 
den Herrn des Moses und gründe mich auf die Zeit; denn von 
Anfang an hat Gott sie als Mann und Weib gemacht und dieses 
Gesetz ist älter, wenn es auch scheint, es sei ·erst von mir einge
führt, und mit vielem Nachdruck ist es &egeben. Denn Gott führte 
den Mann nicht nur zur Frau, sondern befahl ihm auch, Mutter 
und Vater zu verlassen. Und er bestimmte nicht nur, zu ihr zu 
gehen· (l.Weiv), sondern mit ihr verbunden zu sein ("oÄÄJ]t?i]vat), 
so daß der Ausdruck selbst die Unauflöslichkeit ( TO a!5t&onaowv~ 
zeigt. Auch damit nicht zufrieden, forderte er noch eine engere · 
Verbindung; denn er sagt: Die zwei werden ein Fleisch sein. 
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V. 6: Nachdem er das alte in Tat und Wort gegebene Ge
setz in Erinnerung gebracht hat, legt er es auch selbst autoritativ 
aus und stellt sein Gesetz auf mit den Worten: ,Also sind sie 
uieht mehr zwei, sondern ein Fleisch.' Gleichwie es unerlaubt ist, 
den Leib zu teilen, so ist es auch ungerecht, sich von der Frau 
zu trenneiJ. Und nicht ging er blofl soweit, sondern er führte 
Gott selllst an: ,Was Gott also ... ' Dadurch zeigt er, dafl eine 
solche Handlung gegen die Natur und gegen das Gesetz ist, gegen 
die Natur 1), weil ein lt,leisch geteilt wird, gegen das Gesetz, weil 
ihr selbst euch untersteht, das zu tun, obwohl es Gott zusammen
gefügt und befohlen hat, es nicht zu trennen. 

V: 7 und 8: Dem Einwurf, den die Phal'isäer aus dem Ge
setze Moses erhoben, begegnet Jesus, der ja das Gesetz selbst ge
geben hatte, dadurch, daß er die ganze Schuld auf die Juden 
warf. Die etwaige Gegenfrage aber: woher wei.flt du, daß Moses 
dies ,wegen unserer Herzenshiirte' befohlen, sd111itt Jesus dadurch 
ab, daf.J er sich auf das alte Gesetz bemfend sagte: ,von Anfang 
an war das nicht so'. Denn wäre das Gesetz Moses besser ge
wesen, dann. wäre nicht am Anfang jenes gegeben worden. 

V. 9: ,Daher sage ich euch, wer seine Frau eutläflt au.fler 
wegen Ehebruchs und eine andere heiratet, bricht die Ehe.' Nach
dem er ihren Mund geschlossen, gab er mit Autol'ität sein Gesetz. 

V. 10: Die Jünger wurden sehr verwitTt, was Mk andeutet, 
indem er sie allein fragen läßt; denn jetzt erkannten sie das Ge
sagte besser als vorher, da das alte Gesetz durch Einwurf und 
Widedegung klarer gestellt war; denn es schien ihnen sehr be
schwerlieh, ein Weib voller Bosheit zu haben und zu ertragen 
eine unbändige Bestie, die für immer an sie· gebunden sei. Daher 
sagten sie: ,\Venn es sich so .. .' D. h. wenn sie zu dem Zwecke 
vereinigt sind, um eine Einheit zu bilden, oder wenn sich der 
Mann darin eine Schuld zuzieht und sie nie ohne Schuld entlassen 
kann, dann ist· es leichter, gegen die Begierliehkeil der Natur und 
gegen sich selbst zu kämpfen als gegen ein böses Weib" 2). 

Diese Erklärung zur Matthäusperikope ist im ganzen 3) brauch-

1) Vgl. hierzu die Stelle in der 13. Homilie zum Römerbrief: "So groß 
waren die Konzessionen, daß sogar weniger, als das Naturgesetz verkündet, 
das Geschriebene forderte. Denn das Naturgesetz befahl, daß ein Mann un
unterbrochen mit einem .Weibe zusammenlebe." Migne, P. gr. LX 612. 
.. ~) Horn. 63, Migne, P. gr. LVIII 696ff. 

8) Verfehlt ist die Erklärung des ,neteatovu>', als wollten die Pharisäer 
Jesus mit sich selbst oder mit Moses in Widerspruch bringen. 
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bar, ja vorzüglich und eines Chrysostomus würdig. Auch scheint 
die Interpretation von Vers 4--8 vollständig für die absolute Un
auflöslichkeit der Ehe zu sprechen, so daß sie von Zenger 1), Bin
terim ~) und Cigoi 3) zum Beweise hierfüt· ohne {ledenken angeführt 
wird. Aber dagegen fällt der Umstand schwer ins Gewicht, daß 
gerade Vers 9, der doch für sich beh·achtet, so wie er im grie
chischen Texte steht, für die Auflöslichkeit der ~he bei Ehebruch 
spricht, ohne jede Erklärung. als Jesu autoritatives Gesetz wieder
gegeben wird. Dieses argumentum e silentio für die Auflöslich
keit der Ehe im Falle des Ehebruchs wird meiner Ansicht nach 
nut· durch ganz klat·e Gegenbeweise, die ausdrücklich auf diesen 
Fall Bezug uehmeu. lJi.nfällig. Denn Chrysostomus mußte als . . 
Exeget, wenn er die strikte Unauflöslichkeit des Ehebandes be-
haupten wollte, gerade diesen Vers damit zü vereinbaren suchen. 

III. Erklärung zu 1 Kor 7, 10f. 

V. 10: 8 0a er (Paulus) ein von Christus ausdt·ücklich (!?17rw~) 
gegebenes Gesetz vorbringen will, daß man nämlich außer dem. 
Fall des Ehebruchs sein Weib nicht entlassen dürfe, deshalb sagt 
er: ,Nicht ich, sondern der Herr.' Was gebietet also der Herr 
den Vermählten( ,Das Weib .. .' (10 und 11). Da nämlich so
wohl der Enthaltsamkeit willen (V. 5), als auch aus anderen Vor
wänden und geringfüg·igen Ursachen ( !},· (.lllas- :neocp&oets- >~at 

1-uxeorpvxlas-) Trennungen vorkamen, so sagt er, diese wären ur
spt·ünglich besser unterblieben; sei es nun einmal geschehen, so 
bleibe das Weib mit dem Manne verbunden, wenn auch nicht 
durch den ehelichen Verkehr, so doch dadurch, daß es keinen 

• andern Mann nimmt" ( el xal t-t~ rfi t-tl~ei, cUld rcjj f-t'Y}t}iva lreeov 
:naeetaayayeiv aJ•t}ea ). 

Hier muß besonders darauf . hinglilwiesen werden, daß aus
drücklich nur solche Ehescheidungen vom Apostel ,gemeint sein 
sollen, die nicht wegen Ehebruchs erfolgt sind. Diese Einschrän
kung ist dadurch veranlaflt, daß nach Chrysostomus die Ehe im 
Falle des Ehebruchs getrennt werden c.,soll, um nämlich weiteren 
Ehebruch zu verhindern, während diese Trennungen besser nicht 
geschehen wären. Daher ist diese Stelle viel eher für die 
vollständige Ehetrennung bei Ehebruch beweisend als für die se
paratio a thoro et mensa, wenigstens ist damit das Argument, 

1 ) Neuer Versuch 279f. 
u) Ehescheidung 46. 

2) Denkwürdigkeiten (VI 1) 141. . -
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das man aus 1 Kor 7, 10f. gegen die scheinbar nach Mt 19, 9 
gestattete Wiedervermählung bei Trennung wegen Ehebruchs an
führt, zunichte gemacht. Dies scheint auch daraus hervorzugehen, 
dafl es heiflt, sie (die getrennte Frau) solle dadurch mit dem 
Manne verbunden bleiben, dafl sie keine andere Ehe schliefH; 
deun hiermit ist der Schlufl nahegelegt, daß es auch noch eine 
andere, vollständige Trennung gibt, nämlich die durch die ehe
liche Gerneinschall mit einem a11dern (also durch Ehebruch) her
beigeführte. 

Zu V. 12 fl'.: "Was sagst du ( Wenn et· ungläubig ist, soll 
er mit seinem Weihe beisammen bleibeu, wenn er aber ein Un
züchtiger ist, dann nicht JUehr r Und doch ist Unzucht eine ge
ringere Sünde als Unglaube. Allerdings ist Unzucht leichter, aber 
Gott verfährt mit den Seinen sehr schonend ... " Im Falle des 
Ung·laubens besteht .Hoffnung, dafl der verlorene Teil durch die 
Ehe gerettet werde, hier (bei Ehebruch) aber ist die Ehe schon 
gelöst (lxü c'Je o rapoq; ~c'JIJ c'Jw.UJ.vuu) . . . Denn wie wird sie 
(die Ehebrecherin), da sie den Mann vorher verschmäht hat und 
sich einem andern hingab und die Gesetze der Ehe zerstörte ( roii 
yatJOV rd IJlxaw. d(j?aviaaaa), den Beleidigten zurückrufen, der zu
dem auch als Fremder ihr gegenübersteht (:n:eoq; wvrotq; xat rov 
!JfVOVta wq; ~ivov).. Ferner gilt hier: "nach dem Ehebruch ist der 
Gatte kein Gatte mehr (:n:altv lxei fteV ftEltl l~V :n:oeveiav 0 av~e 
ovx lauv av~g); dort aber, auch wenn das Weib Götzendienerin 
ist, ist das Recht auf den Mann nicht vernichtet. • -... Wenn 
der ungläubige Mann die gläubige Frau Tag für Tag schlägt und 
Streit anstiftet wegen ihres Glaubens, dann ist es besser, sich zu 
trennen; "denn dann gibt er die Veranlassung wie der Ehebrecher" 1). 

Richtig wird hier darauf hingewiesen, da.ß Ehebruch, weil 
gegen das Wesen der Ehe gerichtet, eine relativ schwerere Sünde 
ist als der ·Unglaube,· und daher letzterer als solcher nicht berech
tigt, die eheliche Gemeinschaft, aufzugeben. 

Ob nach erlaubter Trennung vom Ungläubigen die Wieder
vermählung gestattet ist, wird nicht gesagt. Diese Frage ent
scheidet sich je nach dem, was bei Scheidung wegen Ehebruchs 
gilt. Denn beide Arten von Scheidungen werdi:m als gleichbe
rechtigt gegenübergestellt, haben also auch die gleichen Rechts
folgen. D9ch werden gerade hier für die wegen Untreue erfolgte 
Scheidung die stärksten Ausdrücke gebraucht: .Die ~he ist schon 

1) Hom. 19, Migne, P. gr. LXI 154 ff. 



76 II. Blütezeit der patristischen Literatur. 

getrennt", .der Gatte ist nicht mehr Gatte.", so daß man nicht 
leicht nur an eine Trennung der äußeren Lebensgemeinschaft den
ken kann. Viel näher liegt der Schluß, daß Chrysostomus damit 
wit·klich die Trennung des Ehebandes bezeichnet., 

IV. Stellen aus den drei Homilien über die Ehe 
und aus der Schrift über die Jungfräulichkeit. 

Wichtig ist besonders die zweite Homilie • de libello repudii", 
weil sie die in den eigentlichen Homilien zum 1. Korintherbrief 
übergangenen letzten Verse des 7. Kapitels (39 f.) behandelt. 

Zu 1 Kor 7, :~9: • ,Die Frau ist gebunden an das Gesetz', 
also darf sie sich nicht trennen bei Lebzeiten des Mannes, noch 
mit einem andern Manne verkehren, ncich eine zweite Ehe schlie
ßen. Beachte, mit welcher Genauigkeit er· im Gebrauche der 
Worte ist. Nicht sagte er (der Apostel) nämlich : Sie soll zu
sammenleben mit dem Manne, sondern was r ,Die Frau ist ge
bunden ... ' Daher ist eine solche, auch wenn sie den Scheide
brief gegeben und das Haus verlassen und zu einem andern Manne 
gegangen ist, an das Gesetz gebunden und ist Ehebrecherin. · Wenn 
also der Mann seine Fmu entlassen oder die !<'rau den Mann ver
lassen will, so sollen sie sich erinnern an dieses \Vort; sie sollen 
glauben, Paulus sei da und trete ihnen entgegen mit den strengen 
Worten: ,Die Frau ist gebunden an das Gesetz.' Und wie die 
entlaufenen Sklaven, auch wenn· sie das Haus verlassen haben, 
die Kette nachschleppen, so tragen auch die Frauen, selbst wenn 
sie. den Mann verlassen haben, das Gesetz als Kette mit sich, 
welches sie des Ehebruehs anklagt, anklagt auch die, welche sie 
nehmen, indem es sagt : Der Marin lebt noch und 'diese Tat ist 
Ehebruch . . . Und wann ist es ihr erlaubt, eine zweite Ehe ein
zugehen ? Wann ? Wenn sie von der Kette frei ist, wenn der 
Mann gestorben ist . . . Auch wenn sie tausend Scheidebriefe hätte, 
sie bleibt gebunden durch das Gesetz des Ehebruchs" 1). 

Diese Erklärung, welche besonders für die absolute Unauf
löslichkeil der Ehe sprechen soll, ist durt:haus nicht überzeugend. 
Denn es ist nur von solchen !<'rauen die Rede, die nicht wegen 
Ehebruchs entlassen sind, weil sie ja nicht entlassen werden 
sollen, was aber nach Chrysostomus bei Unzucht geschehen muß. 
Nur den Ausdruck: .xä1• neo~ ä.Uov neoaOJJn, rcp v6prp biderat" 
könnte man zur Not für die Unauflöslichkeit des Bandes auch im 

') Mig:ne, P. gr. LI 218f. 
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Falle des Ehebruchs auslegen, da der Konj. Aor. vorzeitig ist, also 
.auch wenn sie schon zu einem andern gegangen (sei. und fleisch
lich mit ihm verkehrt hat), ist sie doch noch an das Gesetz ge
bunden". Doch scheint dies nicht von Chrysostomus intendiert. zu 
sein. Vielmehr glaube ich, daß einfach gesagt werden soll, die 
entlassene Frau wird durch die Verbindung mit einem andern des 
Ehebruchs schuldig. Ausschlaggebend dafür, dafl auch im Falle 
des Ehebruchs nur eine separatio a thoro et mensa zugelassen 
ist, kann diese Stelle nicht sein. Noch weniger aber jene: "Viel
mehr weder dem einen noch· dem andern darf man eine solche 
zusprechen. Die Ehebrecherio ist nämlich keines Gattin. Denn 
sie hat das Bündnis mit jenem zertreten" 1). Hieraus schließt 
Fahrner 2), "daß (rtach Chr.) das Eheband auch nach einer 
wegen Ehebruchs etwa vorgenommenen Scheidung noch Bestand 
hat". Ist dieser Schluß berechtigt? Er wäre es, wenn es sich 
hier um eine bereits wegen Ehebruchs entlassene Frau handelte. 
Ist das der Fall? Im Vorausgehenden ist gesagt, daß man seine 
Frau nicht entlassen und keine Entlassene heiraten soll. Gerade 
<laraus geht aber meiner Ansicht nach hervor, daß hier eine nicht 
wegen Ehebruchs getrennte Frau gemeint ist, die erst durch die 
Verbindung mit dem andern zur Ehebrecherin wird, also nicht 
schon vorher dieses Vergehen auf sieh geladen hat. Und wenn 
wirldich Chrysostomus auch dann noch das Eheband für ungelöst 
hält, müflte er richtiger sagen: sie ist nicht des zweiten Mannes 
Frau, weil sie noch die des ersten ist. Denn die Erklärung bei 
Cigoi 8) : "Sie ist nicht des ersten Mannes Weib, weil er sie 
nicht zum Weibe haben, mit ihr nicht in ehelicher Gemeinschaft 
leben will; sie ist nicht des zweiten Mannes Weib, ·weil es ihr 
nicht erlaubt ist, bei Lebzeiten des ersten Mannes eine neue Ehe 
zu schließen" ist unhaltbar, weil man das Wort "yv1•1}" in einem 
doppelten, ganz verschiedenen Sinn nehmen müßte, einmal in der 
Bedeutung von .Lagergenossin" und das andermal in der Bedeu
tung von • rechtmäfliger Gattin". 

Weiter unten weist dann Chrysostomus die Witwen, die wie
der heiraten wollen, hin auf das: ,,ttovov lv Kt~elcp' und mahnt sie, 
keine befleckten Männer und solche, die auf Unzucht ausgehen, 
in ihr Haus zu nehmen. .Denn da viele Frauen oft nach dem 
Tode ihrer ersten Mäimer, nachdem sie sich zuerst zum Ehebruch 
verführen ließen, auf diese Weise die zweiten Männer einführten 

1) Ebd. 221. ")Geschichte der Ehescheidung 33. n) Die Unauflösbarkeit 48. 
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und noch andere schändliche Wege aussannen, deshalb fährt el' 
fort: ,nur im Herrn'" 1). Hieraus müßte man die absolute Unauf
löslichkeit der Ehe schließen bei Lebzeiten beider Gatten, wenn man 
das •J.lotx.wfJeiaat :ne6ueov" vorzeitig zu .u).evl1Ja&vu.ov äv<5ewv" 
fassen dürfte; denn dann würde diese Stelle besagen : Trotz ihres 
Ehebmchs haben es die Fmuen für selbstverständlich gehalten, 
daß sie erst nach dem Tode der ersten Männer zur zweiten Ehe 
scht·eiten könnten. Allein der Zusammenhang - Chr. redet ja 
von Witwen - und das folgende .oilt:w" weisen darauf hin, daß 
es nm vorzeitig ist zu .ela~yayov" und dann zu fassen ist als 
Verkehr mit vet·heirateten Männern, weil man sonst ni.cht von 
Ehebmch reden könnte. Daher scheint hier eine Unsitte gerügt 
zu sein, welebe sich aus dem Bewußtsein ·entwickelte, die Ehe 
werde durch den Ehebruch wirklich und vollständig getrennt. 
Man scheute sich nicht, um den Preis des Ehebruchs einen Gatten 
von seiner Gattin loszureißen, um sich dann ehelich mit ihm ver~ 
binden zu können. Zu bemerken ist, daß Chry::;ostomus nur die 
sündhafte Weise des Zustandekoromens der Ehe tadelt, nicht aber 
die Ehe selbst als ehebrecherischen Verkehr oder fortgesetzten 
Ehebruch brandmarkt. ,._ 

Auch in der dritten Homilie (.quales ducendae sunt uxores") 
findet sich ein Abschnitt, welcher auf vollständige Trennung der 
Ehe im Falle des Ehebruchs mit Erlaubnis zur Wiedervermählung 
hindeutet. Chrysostomus ermahtll die heiratslustigen Männer, zu 
dem hl. Paulus zu gehen und die von diesem gegebenen Ehe
gesetze zu lesen, und nachdem sie erkannt hätten, was er befiehlt, 
wenn die Frau schlecht, falsch, dem Trunke ergeben, schmäh
süchtig, töricht oder mit anderen solchen Fehler~ behaftet ist, 
dann über die Ehe nachzudenken. "Wenn du nämlich", fährt der 
Kirchenlehrer fort, •. erkennst, daß er dir die Erlaubnis gibt, sie 
zu entlassen, sobald du einen von diesen Fehlern an ihr findest, 
und eine andere zu heiraten, dann sei guten Mutes und glaube 
dich frei von aller Gefahr; wenn er aber dies nicht zuläßt, viel
mehr befiehlt, sie außer dem Fall des ~hebruchs zu lieben, auch 
wenn sie mit all dit~sen Fehlern behaftet ist, und sie bei dir zu 
behalten, dann sichere dich so, als müßtest du einmal alle Schlechtig-

"1) 'E:ne&lJq rae :noAAal :noAAa'"'" yvvaixe,, TWV :netf)TWJI TEAEVT'70tlVTWV dvllewv, 
po•xevfJeioai :neoreeov, oihw TOV> boJieov• eimjyayor, xal T(!O:nov• lJeeov• p•aeov• 
e:nevoqoav, l!&a TOVTO bc~yaye ,f:lOVOV ev KvelCfJ'· Ebd. 224. 



. A 13. Johannes Cbrysoatomull. ?0 

keit der Frau ertragen" 1). Allerdings wird auch. hier 'nicht aus
drücklich die Wiedervermählung nach der Trennung wegen Ehe
bruchs gestattet, aber, da gesagt ist, daß bei den andern Fehlern 
es nicht erlaubt ist, die Frau zu entlassen und eine andere 
zu heiraten, so liegt der Schluß, daß man es im Falle des Ehe
l))'uchs dürfe, fast unabweisbar nahe. 

In seiner Schrift "De virginitate" hebt Chrysostomus öfters 
seinem Zweck entsprechend das Lästige der Ehe hervor. So sagt 
er im 29. Kapitel 2) anschließend an Mt 5, 32 und 1 Kor 7, 4, 
dafl Paulus den Mann der Frau mehr unterordne als einen ge
kauften Sklaven; denn dieser könne sich loskaufen. • Der Mann 
ist gezwungen, selbst wenn er das allerlästigste Weib hat, die 
Knechtschaft zu ertragen, und kann sich keine Befreiung und 
keineri Ausweg aus der Sklaverei verschaffen." Derselbe Gedanke 
kehrt im 40. Kapitel 3} wieder, nur auf die Frau einem schlechten 
Manne gegenüber angewendet: "Erdulde die ganze Knechtschaft, 
wenn er gestorben ist, dann erst wirst du frei sein, solange er 
lebt, mufl man eines von beiden tun, entweder ihn bessern ... 
oder ertra~en;" \Venn sie sich aber doch trenne, müsse sie nach 
1 Kor 7, 11 Enthaltsamkeit üben oder sich versöhnen. Will sie 
letzteres nicht ~un, dann bleibt ihr kein Ausweg, als den Tod des 
Mannes abzmvarten. Hier . gibt C:hrysostomus schon die ganz 
gleiche Exegese, wie 10 Jahre 4) später. in den Homilien zum Ko
rintherbrief. Man darf daher nicht den Fall des Ehebt·uchs mit 
inbegriffen glauben - denn er wird bei der Aufzählung der Fehler 
des Mannes· nicht genannt -, noch unter .Sklaverei" das Ehe
band, das Recht auf den Leib des Gatten verstehen, dem nie ein 
'.gänzliches Ende" gernacht werden könne 5). 

Zum Schlusse sei noch auf eine Stelle im 55. Kapitel 6) hin
gewiesen, wo Chrysostomus von dem Übel spricht, einen reichen 

\ 

Mann zu haben. Er sagt: .Die Frau muß, wenn der Mann auch 
schwelge und liederlich sei und eine Menge Huren in ihr Ehebett 
bringe, alles ertragen und zufrieden sein oder das Haus verlassen." 
Hier ist also wirklich Ehebruch gegeben, und die Frau ist vor die 
Wahl gestellt zu ertragen oder .das Haus zu verlassen ; daß sie 
aber im letzteren }'all nicht wieder heiraten darf, ist nicht erwähnt, 
was bei Trennungen außer dem Fall des Ehebruchs immer geschieht. 

1 ) Migne, P. gr. LI 227. 2) Migne, P. gr. XLVIII 662. 0) Ebd. 562. 
4) "De virginitate" ist verfaßt im Jahre 381. 
5 ) Zenger 291; vgl. auch Cigoi ,,7. 0) Ebd. 677. 
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Zusammenfassende Kritik. 
Wie aus den Einzelerklärungen zu ersehen ist, spricht sich 

Chrysostomus gerade über den Hauptpunkt unserer Erörterung, 
ob die Wiederverehelichung nach Trennung \v'egen Ehebruchs er
laubt ist oder nicht, nie klar aus trotz .seiner so ausführlichen 
Interpretation der einschlägigen Schrifttexte. Nit·gends sagt er be
stimmt und ausdrücklich, dafl bei Ehebruch auch die Wiederver
mählung erlaubt, aber ebensowenig, dafl sie verboten sei 1). Wenn 
man aber vorurteilsfrei die einzelnen Ausführungen und Ausdrücke 
prüft, so liegt es doch viel näher, dafl nach Chrysostomus im Fall 
des Ehebruchs die Ehe vollständig gelöst werden kann. Ferner 
mufl man bedenken, dafl Chrysostomus als Homilet von der Kanzel 
aus diese Erklärungen gibt; er ?urfte daher nicht vor dem Volke 
so stark den Ehebruch als völligen Scheidungsgrund mit Erlaubnis 
zur Wiedervermählung hervorheben, da er ja sonst seine Zuhörer 
indirekt aufgefordert hätte, sich um den Preis dieser Sünde von 
den gehaflten Ehegatten loszureiflen. Und wenn der hl. Kirchen
lehrer wirklich auch bei Ehebruch die Unauflöslichkeit der Ehe 
vertreten hätte, so hätte doch diese Meinung für uns vom exe
getischen Stundpunkt aus wenig Bedeutung. Denn er führt ja 
nicht einmal die Hauptbeweisstellen für die völlige Unauflöslichkeit 
des Ehebandes aus den anderen Evangelien an, geschweige dafl 
er eine Lösung der scheinbar~n Widersprüche gibt. Eine Be
hauptung ist eben immer nur soviel wert, als man Beweise dafür 
beibringt. Gerade bei einem Exegeten von der Bedeutung des 
Chrysostomus müflten wir doch wenigstens einen Versuch zur 
Lösung der schwierigen Frage verlangen, wenn anders er wirklich 
die absolute Unauflöslichkeit der Ehe festgehalten hätte. Wenn 
wir alle diese Gründe zusammenhalten, müssen wir wohl zu dem 
Schlusse kommen: Chrysostomus hat die Matthäusst.ellen in dem 
Sinne genommen, den sie eben füt· sich betrachtet zu haben schei
nen, dafl nämlich die Ehe durch den Ehebruch und durch ihn 
allein getrennt wird. 

~ 

§ 14. Theodoret von Cyrus. 
Die letzte Leuchte der antiochenischen Schule war Theodoret, 

seit 423 Bischof von Cyrus (t um 458). Seine Anschauung in 
der Frage der Ehescheidung ist niedergelegt in den Kommentaren 

1) Der Verlasser des theol.-stat. Versuchs meint sogar (181): "Chrysosto
mus scheint seine eigene Meinung mit Fleiß zurückbehalten zu haben." 
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zum Römer- und 1. Korintherbrief, sowie in seiner Apologie, be
titelt: .Heilung der heidnis(:heu Krankheiten oder Erkenntuis der 
evangelischen Wahrheit aus der heidnischen Philosophie." 

Exeg~se zu Röm 7, 2 f. : • Das Gesetz nennt Ehebrecherio 
uicht diejenige, welche nach dem Tode ihres Gatten einen anderen 
ehelicht, sondern diejenige, welche noch bei Lebzeiten ihres Mannes 
sieh mit einem andern verbindet; diese nämlich befiehlt er, zu 
bestrafen, da sie frevelt gegen das Gesetz der Ehe. Klar ist also, 
dati nach dem Tod~ des Mannes die Witwe eine andere gültige 
Ehe eingehen kann, ohne ,gegen das Gesetz zu verstoßen. Zwar 
wußte auch Paulus, daß das Gesetz (des Moses) die Er!aubnis 
gab, bei Lebzeiten beider die Ehe zu trennen, wenn sie nicht ge
nehm war, aber er hatte auch des Herrn Lehre wohl gehört, 
welche erklärte, des Moses Gesetz sei wegen der Herzenshärte det· 
Juden gegeben, das Naturgesetz aber habe das nieht bestimmt; 
denn einen Mann und ein Weib, heißt es, . hat Gott erschaffen 
und so das Gesetz der Ehe in der Erschaffung aufgestellt" 1). Aus 
dieser Erklärung läßt sich ersehen, daß Theodoret die Ehe nach 
dem Naturgesetz als unauflöslich betrachtet. 

·Zu 1 Kor 7, 10 f.: .Er (Paulm;) erinnert an die evangelische 
Lehre. Der Herr sagt nämlich in den hl. Evangelien: ,Jeder, der 
seine Frau entläflt, ausgenommen im Fall der Unzucht, macht sie 
zur Ehebrecherio'; deshalb hat er beigesetzt: ,Nicht ich, sondern 
der Herr.' Die Bestimmung aber.: ,sie bleibe mwerheiratet oder 
söhne sich mit dem Manne aus' ist nicht entgegengesetzt jener: 
,Entziehet euch nicht, wenn nicht elwa aus gegenseitiger Überein
stimmung.' Denn jenes ist gesagt für die, welche nicht wegen 
eines anderen Vorwandes sich trennen, sondern nur der Enthalt
samkeit halber. Hier stellt er für jene. die Norm auf, welche über 
andere Dinge in Streit geraten sind, und sucht das unzerreitil':" 
bare Band (aef!ayi] Cev;v.hJv) zu schützen. Nachgebend aber der 
Schwachheit, legt er den Getrennten Enthaltsamkeit auf, und da
durch hindert er die Zerreißung der Ehe ("wlvwv T~v wii ya}lov 
dwiyeau•); denn da er verbietet, mit einem andern sich zu ver
binden, zwingt er beide Teile, zur früheren Ehe zurückzukehren" 2). 
Diese Exegese stimmt mit der seines Lehrers Chrysostomus voll
ständig überein. Auch Theodoret findet hier das Gesetz Christi 

1) Migne, P. gr. LXXXII 113. 
0) Ebd. 276; vgl. auch: "Das Compendium der häretisch~n Fabeln" 

Kap. 26: :neei ra14ov. Migne, P. gr. LXXXIII 636ff. 
Neutest. Abhandl. Ill, 1/S. Ott, Auslegung übor die Ehescheidung. 6 

I 
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(Mt 5, 32 bzw. 19, 9) wiederholt, aber auch er glaubt, daß hie1· 
der Apostel nur solche Trennungen im Auge hat, die nicht er
laubt sinrl uud darum das Band nicht lösen. Denn die Trennung 
wegen Ehebruchs schliellst er aus, da er ja ausdrücklich sagt, daß 
durch das Gebot der Enthaltsamkeit die Zerreißung der Ehe ver ... 
hin1iert werde, also kann die Trennung ·nicht schon wegen Untreue 
erfolgt sein. Ganz unrichtig ist darum die MJinung Cigois 1), 

daß nach Theodoret .die Vorschrift des Apostels ... zunächst von 
der Entlassung um des Ehebruchs willen, die. zur Neuheirat nicht 
berechtigt" zu verstehen sei. Diesen f.:all behandelt unser Exeget 
vielmehr eig·ens im 9. sermo seiner Apologie. Er sagt: "Da der 
Weltschöpfer bei Erschaffung der Menschennatur im Anfange einen 
Mann und ein Weib bildete, verbietet ·er auch die Auflösflng der 
Ehe und läßt nur einen Grund zur Auflösung gelten, der das 
Band wirklich trennt (ro !5ta..l.vetv änayoeevet rov YllftOV, flLUV 
Je flOVrJV ii.cpoe!'~v Jw..l.vaew~ f!Jwxe, r~v d..l.rJßw~ Jwanwoav r~v 

Cet!y..l.rJv). ,Jeder nümlith,' sagt er, ,1ler sein Weib entläßt außet· 
im Fall der Unzucht, macht sie zm Ehebrecherin, und der eine 
Entlassene heiratet, bricht die Ehe.' Dadurch gebietet er, alle 
Fehler rler Frau zu ertragen, mag sie geschwätzig sein, dem Trunke 
ergeben oder sehr geneigt zum Schelten und Schmähen; wenn sie 
aber die Gesetze det· Ehe übertritt und zu einem andern hinsieht 
(neoq ereeov 1~at), dann legt dieses die Verpflichtung auf, das Band 
zu trennen (rn..l.txavra ..l.vuv xe..l.evet r~v Cevy..l.nv) 2). 

Theodoret unterscheidet also zwischen der bloßen Trennung 
der Ehegatten (1 Kor 7, 10f.) und der Trennung der Ehe selbst. 
Letztere ist nur im Falle des Ehebruchs 3) möglich, aber dann 
muß sie auch geschehen. Zwar wird nichts von 'der Erlaubnis 
zur Wiedervermählung en~ähnt. aber diese ist selbstverständlich 
gegeben, wenn das Band wirklich getrennt ist. Im übrigen gilt 
hier dasselbe, was bei Chrysostomus gesagt wurde. 

§ 15. Viktor von Antiochien. 
Viktor von Antiochien gilt nach een neuesten Forschungen 

als einer der besten Exegeten iler patristischen Zeit 4). Der uns 

1) Die Unauflösbarkeit 41. ~) Migne, P. gr. LXXXIII 1063. 
0) Denn wenn auch der schwache Ausdruck: ":>r(Hl> tTBf!OI' 13ol" gebraucht 

wird, Ist wahrscheinlich doch die Tntsünde, nicht die bloße Bogierdo gemeint. 
') Vgl. M. Faulhaber, Die Prophetcn-Katenen, in: Biblische Studien 

IV, 2 und 3 (Frciburg 1899) 107 ff. 133. 
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interessierende Markuskommentar ist in verschiedenen Rezensionen 
ed1alten, die aber alle auf einen Urahn zurückgehen; zwar wird 
derselbe gerade in der besten Redaktion bei J. A. Cramer 1} dem 
Cyrill von Alexandrien zugeschrieben, aber es bleibt doch sicher, 
daß Viktor der Verfasser ist. Das Werk ist keine selbständige 
Erklärung, sondern, wie im Prologe ausdrücklich angegeben, sollen 
die Auslegungen der bewährtesten Lehrer zusammengefußt werden. 
Namentlich wmden die Homilien des hl. Chrysoslomus zu Mat
thäus benutzt. Über die Abfassungazeit sind die Meinungen geteilt 2). 

Zu Mk 10, 2--9 gibt .Viktor fast wör·tlich die Auslegung des 
hl. Chrysostomus wieder, die wir darum übergehen können. Nur 
die Erklärung zu Vers 10-12 müssen wir aufnehmen, da sich 
dieselbe bei seinem Lehrer nicht findet. Sie lautet: • Wenn auch 
durch Scheirlung die Frau vom Manne getrennt ist, so bleibt sie 
dennoch durch das ursprüngliche Band an ihn !{ebunden. Darum 
wird die Verbindung {des Mannes) mit einer anderen bei Lebzeiten 
jener Ehebruch genannt; und ebenso bei der Frau. Ehebrueh ist 
nämlich das Zusammenleben mit einer, die nicht die eigentliche 
Gattin ist. Nicht mit seiner eigenen Gattin aber lebt zusammen, 
wer seine eigene Frau entlassen hat. Deshalb br·icht er die Ehe 
an ihr, d. h. an der zweiten, welche er noch l_1inzugenonunen hat 
zu der, welche noch durch ein natürliches Band mit ihm verbun
den Wal'. Desgleichen lebt aber auch die Feau nicht mit dem 
eigenen Manne zusammen, wenn sie den eigenen entlassen hat" a). 

Aus dem Zusatz .bei Lebzeiten" ersieht man, daß der Exeget 
zur Erläuterung des Evangelientextes auch die Paulusstellen bei
zieht. Um so auffallender· dagegen ist es, daß er das ,/lfJ ln'i 
:noeveiq.' bei Mt 19, 9 ganz übergeht. . Man darf daher nicht ohne 

1 ) Catenae Graec. Potrum in Nov. Test. I (Oxford 1844) 259-447. 
2) Kihn (Patrologie li 239) meint, daß der Kommentar um die Mitte des 

5. Jahrhunderts herausgegeben sei; B.ardenhewer (Patrologie• 471) läßt ihn 
"vielleicht noch im 5. Jahrhundert" zusammengestellt sein; N. Bonwetsch 
(RE XX 607) endlich sagt, daß V. "vielleicht noch der Zeit um 550 angeb.örc". 

") El Hai .,;tji xwetofitji, 'l'fl"'• 15tateei.,;at ävßeo•, ä.Ua Tfl ll; äexii• ov(;evl;u 
cltStal(!f.lO> som·. ßta miiro IIOIXEla1' ixcUeoe 7:0 Ot•(;evyvvoOat neo• ä.U'lv (;WOI]> 
ixelvtJ•· xal in I yvvatxo• ß6 1:0 loov • fiOIXEla 15i ionv n) u Mlq. ovveivat • (diese 
Stelle ist verstümmelt, re ist statt rfi gesetzt und l"i ist ganz ausgel~sen; vgl. 
den sonst übereinstimmenden Kateneutext zu Mt 191 9 bei Cramer I 151) oiix 

llllt~ 68 ovveurl, tpi]OIV, 8mv lMav anolmwv, ßta roiiro. '"''Xärat in' auT~v, Tovrionv 
brl f5evfieav1 f}v enetoayet rfl xa1:a rpVOIV a{miJ OVVEijlfiEVll' 7:0 ßs avro xai ~ yvvq 
oux lßlcp OVVEOHV a•·l5el, iav T01' li5tov xaraJ.lnn . . Cra Ul er I 374. 

6* 
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weiteres annehmen, d&ß Seheidupgen wegen Ehebruchs mit ein
geschlossen sind; denn das müßte, besonders wenn die Stelle 
exegetischen Wert haben sollte, ausdrücklich gesagt werden. Nur 
den Satz: .deshalb bricht er die Ehe an ihr, d. h. ~~der zweiten ... " 
könnte man zur Not dahin interpretieren, daß auch im Falle des 
Ehebruchs des Mannes das natürliche Band nicht gelöst werde, 
insofern der Verfasser ihn, obwohl er eine zweite Frau hinzuge
nommen hat, als noch mit der ersten durch ein "natürliches Ban!} 
verbunden betrachtet; doch bleibt es zweifelhaft, ob dies beab
sichtigt ist. Wahrscheinlicher soll nur gesagt werden: Weil er 
noch mit der ersten Frau durch ein natüt·liches Band verbunden 
ist, deshalb begeht et· durch die Verbindung mit der zweiten 
Ehebruch. · 

Daß diese Stelle, selbst wenn der Verfasser die absolute Un
auflöslichkeit des natürlichen Bandes auch bei Ehebt·uch festhalten 
wollte, füt· die Entwicklung der Exegese dieser Stellen ohne Ein
fluß blieb, geht klar aus einer Katenenstelle zu Mt 19, 9 hervor. 
Hier wird nämlich die Erklärung des Viktor r.u Mk 10, 10fl'. 
gröfltenteils wiederholt, nur mit dem folgenden die Matthäusex
zeption erklärenden Zusatz: • Die Unzüchtige natürlich zu entfer
nen, das läßt Christus zu, weil sie offenbar das natürliche Band 
gelöst hat und dies nicht mehr vom Manne geschieht" 1). Aus 
dieser Stelle läßt sich klat· ersehen, daß der Autot· -- vom Ka:
tenensammler wird sie dem Apollinaris 2) zugeschl'ieben -- d~s 

natürliche Eheband zwar nicht dureh blofle Scheidung, wohl aber 
durch den Ehebruch der Frau getrennt werden läßt, also die ab
sohlte Unauflöslichkeit der Ehe nicht festhält Zwar wird die 
Erlaubnis zur weiteren Ehe .nach Entlassung der Unzüchtigen nicht 
ausdrü<;klich gegeben, aber diese ist eben schon durch Mt 19, 9 
selbst nahegelegt 

Die Erklärung, daß durch den Ehebruch als solchen die Ehe 
bereits getrennt ist, und dies nicht erst durch die Entlassung von 
seiten des Mannes geschieht, scheint auch einen Fingerzeig zu 
bieten, wie die Antiochener überhaupt() den scheinbaren Wider-

1) T;JV flWTOl noevsvoaoav anoonjvai ovrxweEi & Xeion$•. ÖTI 81} dil.ivOEV 

QVftJV Tqv 'fVOt1eqV OV,EV~IV, xal ovxeri {mo TOV ävdeo• TOVTOV ylvETal. Crarucr I 161 r. 
2) Apollinaris der Jüngere war ein sehr fruchtbarer Exeget (in sanctas 

scripturas innumerabilia. scrihens volumina, Hier. Dc viris ill. c. 104). 
8) Chry~ostomus sagt ja ebenfalls: "durch Ehebruch ist die Ehe schon 

getrennt" und Thcodoret: daß dies der "einzige Grund sei, der das Band wirk
lich trennt". 
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spruch zwischen Mt 19,9 einerseits und Mk 10, 11 und Lk 16, 18 
anderseits lösten. Denn nach dieser Auslegung konnte trotz des 
MattMuszusatzes ohne alle Einschränkung gesagt werden: ,Jeder, 
der sein Weib entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe', 
weil ja im Falle des Ehebruchs der Mann sein Weib nicht im 
eigentlichen Sinne entläßt, sondem das Weib sich selbst bereits 
durch die unzüchtige Tat getrennt hat. Bezüglich der Erklärung 
Viktors ist noch zu erwähnen, daß ,ln' nvn]v' (Mk 1 0, 11) auf die 
zweite Frau bezogen ist, während die meisten Neueren es wohl 
mit_ Recht auf die entlassene erste Frau beziehen. 

§ 16. Spätere griechische Zeugnisse. 
Unter den gewaltigen Glaubensstreitigkeiten, welche im 4. 

und 5. Jahrhundert im Orient geführt wurden, hatte der griechische 
Geist seine Kraft und Frische mehr und mehr erschöpft 1). Wäh
rend aber auf dogmatisch-polemischem Gebiete immerhin noch 
Hervorragendes in den späteren Zeiten geleistet wurde, wie die 
Namen Leontius von Byzanz (6. Jahrh.), Maximus Con.t'essor 
(7. Jahrh.) und Johauues Dumuszcuus (H. Juhrh.) zeigeu, hörle 
mit Cyrill und Theodoret die r::elhstiimlige exegetische Forschung 
mit einem Schlage auf. Nach der Vorschrift des l!J. Kanons der 
TruBanisehen Synode (692) zog man bei der Erklärung der Hl. 
Schrill die Exegese der· grotien Kirchenväter eigenen Forschungen 
vor. Für biblische Textkritik lr.ltte man überhaupt das Verstünd
nis verloren und auch an der biblischen Einleitung und Herme
neutik, wozu die Antiochener den Grund gelegt hatten, wurde 
nicht weitergebaut Nur die eigentliche Exegese wurde in den 
exegetischen Katenen und in zusammenhängenden Kommentaren 
weitergepflegt Unter den Exegeten des 6.-8. Jahrhunderts sind 
zu nennen: Prokapins von Gaza, . Olympiodor, Kosmas lndiko
pleustes, Gregorios von Agrigent, Maximus Confessor, Anastasius 
Sinaita und Johannes Damaszenus, doch bieten ihre Schriften, 
soweit sie noch vorhanden sind, keine Erklärung zu unseren Schrift. 
stellen 2). Erst n1it Photius wurde die Pflege der Exegese wieder 
eifriger betrieben, welche dann im Zeitalter der Komnenen mit 

1) Vgl. bei Krumbacher .(Geschichte der byzantinischen Literatur~, 

München 1897) den Abschnitt: Theologie (bearbeitet von A. Ehrhard) be-
sonders den Artikel: Exegese 122 ff. 

2) Nur Johannes Damaszenus hat in seinem Kommentar der Paulusbriefe 
zu 1 Kor 7, 16 eine Stelle aus Chrysostomus genau wiedergegeben ohne selb
ständige Erklärung. Migne, P. gr. XCV 624. 
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Theophylakt .von Bulgarien und Euthymius Zigabenus ihre höchste 
Blüte erreichte. Zwar gehört dieses Zeitalter nicht mehr zur 
eigentlichen patristischen Periode, doch glauben wir, die Zeugnisse 
über die Auslegung unserer Schrifttexte aus dieser Zeit hier an
fügen zu dürfen, weil sie ja doch größtenteils auf die Erklärung 
der grol3en Bxegeteu des ~- und 4. Jahl'lmnderts, besonders des 
Chrysostomus zurückgehen. 

I. Trullanum (fiU2). Diese Synode nimmt in ihrem 87. Kanon 
Stellung zur Ehescheiduugst'rage. Derselbe lautet: 'H rov Ö.1•bea 

xara.tmoiiaa, ~~o,xa).ir; lam•, el bz' ä)..tov ~Mh, xard rov feeov. xa1 

{)üov BaaiAetol', f.x njr; 'Ieeepiov :rzeocprJreiar; äewra roiiro dva).e.;ri

pevov. Ört lav ')'EVl]Wt ')'V1'~ avf5v1 lriecp, ovx e:rztarebpet :rzeor; rov 

fi~f5ea at•rijr;, d).).a fUUO'Of.AEVrJ fUav{)~aerat (3, 1). xa/ :rzaAtV' 0 EXWV 

potxo.).{ba ärpewv xa1 daeß~r; (Prv 18, 22). el oDv cpavfi roii dvbeor; 

d).6ywr; dvaxwe~aaaa, o pe1• avyyvwprJr; lar1v ä.;wr;, ·~ bf. l:rzmpiwv· 

~ ,jf_ avyy1'WflrJ rovrcp 1Z(!Or; ro XOt'VWVetV rfj fXXArJaiq. f5o{h}aerat. 0 
flEVWt xaraAt,U1Z(l1'W'V T~V VOfltpwr; O.VlqJ avvacp1'hiaav yvvaixa, xat 

ÜE(!UV U')'Of.AEVOr; xara ~~V WV XV(!tOV a:rzoq..•aatV TqJ rijr; potxeiar; 

v:rzoxetrat xeipart. xexavovtaat yae :rzaea TWV :rzari(}WV ~1uiw, rovr; 

TOIOVTOVr; f'VtUVl:OV lZ(!OXAa{w•, f5tETtO.V ElZU'H(!OiiafJat, T(!lt:Tiav v:rzo:rzt:rzlet'V, 

xa/, rq} lßl56pcp avviaraaßat wir; :rzwroir;, xa/, ovrw rijr; :rzeoacpoeii.r; 

xara.;wvafJat 1). Diese Bestimmung stellt sich dar in ihrem ersten 
Teile als eine gekürzte Wiedergabe des von Basilius im 188. Briefe 
(Kanon 9) angegebenen, aber auch von ihm bekämpften Gewohn
heitst·echtes, wonach die Frau zu Lebzeiten ihres entlassenen 
Mannes immer Ehebrecherio wird, wenn sie sich mit einem an
deren verbindet, während der Mann, dessen Weib s\ch unrecht
mäßig getrennt hat - und das wäre auch der Fall, wenn der 
Mann Ehebrecher ist -- der Verzeihung würdig ist, wenn er wieder 
heiratet. Der Schluß des Kanons ist nicht, wie Fahrner 2) 

meint, eine Erneuerung des c. 17 der Synode von Mileve (402), 
sondern stimmt fast wörtlich mit dem 77. Kanon des 217. Briefes 

-riberein, nur daß hier die einzelnen Bußstationen erwähnt wer
den, während dort einfach von 7jährig"" Buße gesprochen wird. 
Die Entlassung der Frau wegen Ehebruchs ist nirht mit einge
schlossen. Zur exegetischen Würdigung können wir auf das bei 
Basi!ius Gesagte verweisen. 

11. Unter tlem Namen des Ökumenius, Bischofs von Trikka 
in Thessalien, exegetischen Schriftstellers urn 600, liegen viel jüngere 

') Mansi XI 980f. 0) Geschichte der Ehescheidung 34. 
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Kommentare über die Apostelgeschichte, die Briefe Pauli und die 
katholischen Briefe vor, die aber echte Reste seiner Schriften 
bergen 1). 

Erklämng zu 1 Kor 7, l \J f.: Zuerst weist der Verfasser darauf 
hin, der Apostel habe durch das: ,ovx lyw all' o ;n)f!w~· das vom 
Herrn ·ausdrikklich gegebene Gesetz in Et·innerung bringen wollen, 
daß keine Trennung der Ehe erfolgen soll, außer im Falle des 
Ehebruehs (mv ll~ ylyvea{)at ~talf!EOtV naet:xro~ l6yov noevela~). 

Die dann erwähnte Trennung, sagt er, sei bes:;er nicht erfolgt; 
nachdem sie aber einmal geschehen sei, soll die Frau bleiben, da 
sie noch einen Mann hat, wenn auch nicht der leiblichen Vereini
gung nach, so doch der Gesinnung nach und dadurch, daß sie 
keinen andern Mann zulasse. ,Und der Mann entlasse sein Weib 
nicht', wenn nicht etwa auf Grund der Unzucht hin; denn dies 
ist das Gesetz Christi 2). 

Zu dieser Auslegung meint Cigoi 3), daß dem Weibe, auch 
wenn es sich wegen Ehebruchs des Mannes getrennt habe, Ent
haltsamkeit vorgeschrieben werde, und daß auch der Mann nach 
Entlassung des ehebrecherischen Weibes nicht wieder heiraten 
dürfe; letzteres sei, wenn auch nicht ausdrücklich gesagt, doch 
daraus zu schließen, daß die Frau, die vom Manne getrennt ist, 
als solche angesehen werde, die ihren Mann noch hat. Cigoi übet·
sieht jedoch, daß der Verfasser im engsten Anschluß an Chry
sostonms von s.olchen Trennungen spricht, die besser nicht ge
schehen wären, bei denen also nicht Ehebruch als Scheidungsgrund 
gedacht ist, weil bei Ehebruch die Trennung geschehen soll. 
Auch aus dem Satze, das Weib habe trotz der Trennung noch 
einen Mann der Gesinnung nach und dadurch, daß es keinen 
andern Mann zulasse, geht klar hervor, daß nicht schon Ehe
bruch det· Trennungsgrund gewesen ·sein kann. Und weiter ist 
daraus ersichtlich, daß der Verfasser durch Ehebruch die · Ehe 
vollständig getrennt werden läßt, m. a. W. die ganze Auslegung 
stimmt mit der des Chrysostomus dem Sinne nach überein. Sie 
bietet keinen Anhaltspunkt, daß im Fornikationsfalle die Wiederver
mählung verboten, sondern läßt vieln)ehr a,uf das Gegenteil schließen. 

III. Theophylakt, Erzbischof von Achrida in Bulgarien, kom:
mentierte in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts mehrere 
Bücher des AT und fast das ganze NT. Dei" Kommentar zu Mt 

1) Vgl. F. Diekamp, KH II 1201. 
~) Migne, P. gr. CXVIII 721!. a) Die Unauflösbarkeit 94. 
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ist auf Veranlassung der Kaiserin Maria verfaßt; die Abhängigkeit 
von Chrysostomus liegt klar zutage. 

Erklärung zu Mt 5, 31 f.: Der Befehl des Moses, die Geha.filte 
zu eritlassen, sollte die Ermordung verhüten. Cbristus aber ver
bietet dem Manne, die Frau ohne Grund zu entlassen. • Wenn 
er sie nämlich mit gutem Grund entläßt, d. h. weil sie Ehebrecherio 
ist, dann ist er schuldlos; wenn aber nicht wegel\. Ehebruc~s (sei. 
die Entlassung geschieht), dann ist er schuldig; denn er zwingt 
zum Ehebruch. Aber auch der, welcher eine solche (mvTfJJ') auf
nimmt, ist Ehebrecher; sie würde nämlich, wenn er sie nicht auf
nähme, zu ihrem Manne zurückkehren" 1). Das • ravr1Jl'" weist 
ganz bestimmt hin auf das unmittelbar vorher genannte Weib, das 
.xwek noevela~" entlassen wurde. D~fä nur rlieses gemeint ist, zeigt 
auch der Beisatz, es würde wieder zu seinem Manne zurückkehren. 

Die Auslegung zu Mt 19, 3ff. und 1 Kor 7, tOff. ist nur 
eine gekürzte Wiedergabe aus den Erklärungen des hl. Chrysosto
mus. Zu erwähnen ist nur, daß der 9. Vers - weil die Quelle 
gar keine Erklärung gibt - also umschrieben wird: .Ich aber 
sage euch, daß das hurerische Weib mit Recht entlassen wird, 
weil sie Ehebrecherio ist ( Ön r~v noevevfJeiaav rvvaixa xalov lx~ 
ßaUetv, cb~ ,UOtxall<5a); wenn man eine Züchtige (fl~ noevevfJeiaav) 
entläßt, wird man schuldig an ihrem Ehebruch" 2); ferner. dala die 
Erklämng von 1 Kor 7, 10 ausdrücklic:h mit dem Beisatz wieder
gegeben wird, die Entlassung sei wegen andere.r Ursachen und 
nicht wegen Ehebruchs geschehen 3). 

In der Erklärung von Mk 10, 10 ist das ,ln' avr~v' wie 
bei Viktor auf die zweite Frau bezogen; der • Ausnaqmefall" bleibt 
unerwähnt 4). Dagegen ist bei Lk 16, 18 die Exzeption als selbst
verständlich eingefügt: nä~ 0 tlllOAVWV l~V rvvaixa UVTOV. llU(!EXTO~ 

lorov noevela, b1JA.a<5~ xai ra,uwv ldeav ,uOtxevet 5). Daher 
glaube ich, daß Theophylakt die Wiedervermählung nach der 
'frennung wegen Ehebruchs erlaubt. 

IV. Euthymius Zigabenus, Mönch des Klosters rij~ IleetUmov 
bei Konstantinopel, bezeichnet als ersterl den Aufschwung, den die 

1) Migne, P. gr. CXXIII 19T; die Stelle weist unverkennliche Ähnlich
keit auch mit der Erklärung des Clemens Alexandrinus auf. 

2) Migne, P. gr. CXXIII 352. 
0) Migne, P. gr. CXXIV 644; Cigoi (99) sagt dagegen unrichtig, daß 

Theophylakt ,;keinen Fall ausnehme, in welchem es erlaubt wäre, nach Schei
dung von. neuem zu heiraten". Daher ist seine ganze Argumentation nichtig. 

4) Migne, P. gr. CXXIII 596f. 6) Ebd. 972. 
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Theologie im Zeitalter der Komnenen nahm. In seinen Evangelien
kommentaren schließt sich Enthymius vorzüglich an Basilius, Gre
gor von Nazianz und Chrysostomus an. Der Matthäuskommentar 
bildet die Grundlage des Ganzen und ist daher ausführlicher an
gelegt, während besonders bei Mk und Lk einfach auf die Parallelen 
bei Mt hingewiesen wird. Zu den Erklärungen der Paulusbriefe 
benützt er dieselben Quellen, namentlich Chrysostomus. 

Erklärung ~u Mt 5, 32: Christus befiehlt, die Gattin nicht 
zu entlassen, außer im Fall der Unzucht; Unzucht aber wird hier 
der Ehebruch genannt. • Außer dem Fall des Ehebruchs ( ~txa l . .n.) 
macht nämlich einerseits der, welcher seine Frau entläßt, sie zur 
Ehe~recherin, wenn sie sich einem andern verbindet, anderseits 
begeht der, welcher die vom andern Entlassene heiratet, mit einer 
fremdi:m (Gattin) Ehebruch. . . Da er auf diese Weise die Schuld 
des Ehebruchs vorhält sowohl dem, der ohne Grund sein Weib 
entläßt, als auch dem, welcher die vom anderen Entlassene hei
ratet, befestigt er den Frieden unter den Gatten" 1 ). 

Durch die Hemusstellung des .bixa AOJ'OV :rweveiw;" und die 
Anfügung der- beiden Sätze mit ftEv-bi im ersten Teile sowie durch 
das xaf.-xai und das .-r~v anoleAVftEVYJV" im zweiten wird deutlich 
gezeigt, dafl der Ausnahmefall auch zu Mt 5, 32b gezogen ist, 
daß also nur derjenige Ehebruch begeht, der eine nicht wegen 
dieses Verbrec:hens Entlassene heiratet; mithin wird die Ehe bei 
Trennung wegen Ehebruchs als vollständig gelöst betrachtet. 

Zu Mt 19, 9 sagt Etithymius: .mag einer ·eine Unentlassene 
heiraten oder eine Entlassene, er bricht die Ehe . . . Nur die be
fiehlt (Christus) zu entlassen, welche Unzucht oder Ehebruch 
getrieben wegen der Verwcchselung der Nachkommenschart" 2). 

Durch den zweiten Satz wird gezeigt, daß im ersten Satze nicht 
an eine wegen Ehebruehs Entlassene zu denken ist. 

Bei Mk 1 0, 11 versteht Euthymius ebenfalls das ,ln• avt~v' 
von der zweiten Frau (Jwtxevu neo,; avr~v bY)lall~ l~V l.neioaxwv) 
und macht noch die Bemerkung, daß bei Mt dasselbe auch zu 
den Pharisäern gesprochen werde und hinzugefügt sei, wann die 
Entlassung geschehen müsse. Ebenso verweist er auch bei 
Lk 16, 18 auf die Matthäusstelle, wo Christus auf die Frage der 
Pharisäer, .ob es dem Manne erlaubt sei, sein Weib aus jedem 
Grunde zu entlassen, ausfuhrlieh (nlareiav l~V a.n6xetotv) geant-
wortet habe" 3). ' 

1 ) M igne, P. gr. CXXIX 217. ~) Ebd. 517. 8) Ebd. 825. 1037. 
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Zu 1 Kor 7, 10 führt Euthymius Mt 19, 6 und 5, 32 an und 
sagt, die Frau, welche sich getrennt habe, soll keinen anderen 
heiraten wegen der Eifersucht; wenn sie es dennoch tue, breche 
sie nach des Herm Worten die Ehe 1). Hiero.. ist, wie aus den 
Evangelien hervorgeht, nicht von einer Trennung wegen Ehebruchs 
die Hede, da in diesem Falle die Ehe als vollständig getrennt be-
trachtet wird. .. 

So wunle ah;o aller Wahnwlwinlichkeit nach vo11 den grie
chist·hen Exegeten des 11. u11d 1~. Jahrhundetts der Ehebrueh 
als Grund zm vollständigen Treunung der Ehe gelten gelassen 
und, da sie dies im engsten Anschluß an Chrysostomus tun, fin
den wir unsere Ansicht bestätigt, da~ auch dieser Kirehenleluer 
keinen gegenteiligen Standpunkt vertritt. Somit t·eicht die laxe 
Anschauung, welche die griechische Kirche von der Unauflöslich
keit des Ehebandes noch heute hat, bis ins 4. Jahrhundert hinauf, 
in kirchemechtlicher Hinsicht von Basilius, in exegetischer von 
den Antiochenern und Cyrill von Alexandrien vertreten. 

3. Kapitel. 

Lateinische Väter. 

§ 17. Hilarius von Poitiers. 

Während sich im Orient unter Führung der Antiochener die 
exegetische Wissenschaft zu imponierer~der Höhe emporschwang, 
fand auch im A6endlande diese Disziplin mehr und mehr syste
matische Pflege. Bahnbrechend war hier die exegetische Tätig
keit des großen Bekümpf'ers der Arianet·, des Bi~chofs Hilarius 
von Poitiers (t B66). Von ihm besitzen wir, für unsere Zwecke 
besonders wichtig, den ältesten lateinischen Matthäuskommentar 2). 

1) Comm. in Pauli epp. ed. Kalogeras, Athen 1887, 350. 
0) Erwähnt seien hier auch die um 330 geschriebenen vier Bücher Evan

gelien (Evangeliorum libri quattuor) des Gains Vettius Aquilinus Juvencue, eines 
spanischen Presbyters. Sie sind eine Art Evangelienharmonie in 1-Iexameterll. 
Für unsere Zwecke kommen in Bctt•acht I. I C,., 531-635 (= Mt 6, 31f.) und 
1. 111 v. 464-481 (= Mt 19, 3ff.). Doch läßt sich daraus nur ersehen, daß 
der Verfasser im Falle des Ehebruche die Entlassung der Frau erlaubt, und 
daß die Wiedervermählung nach Entlassung der züchtigen Gattin Ehebruch 
ist. Ob die zweite Ehe nach Entlassung der Ehebrecherin erlaubt oder ver
boten ist, läßt sich nicht entscheiden. Die Stellen lauten: Mt 6, 31 f.: "Praeci
piunt ueteres si quis connubia rumpit Seribere discidium, iuris feralia uerba 
Bola uiri recte discedet adultera tectis Ast aliae maneant naw casti iura pu-



§ 17. Hilarius von Poltiers. 

Erklärung zu Mt 5, 31 f.: • Während das Gesetz die Freiheit 
erteilt hatte, die Ehe zu trennen (das Repudium zu geben) durch 
einen Scheidebrief, l~gte jetzt die Lehre des Evangeliums dem 
Gatten nicht nur auf, friedfertig zu sein, sondern sie machte ihn 
auch verantwortlich für das Verbrechen seiner zum Ehebruch ge
nötigten Gattin, wenn sie sich durch die Trennung gezwungen 
sieht, einen andern zu heiraten, indem sie keinen audem Grund 
zutn Aufgeben der ehelichen Uelllciusdtaft gelten Hi.lät, als diesen, 
wenn sich der Mann durch den Umgang mit seinet· entehrten 
Gattin beflecken würde" 1}. -

Hilarius verbietet also, sich von seinem Weibe zu scheiden, 
und erklärt den Mann schuldig des Ehebruchs, den die Entlassene, 
durch (lie Begiel'lichkeit gezwungen, bei Wiederverehelichung be
geht. Hat aber das Weib die eheliche Treue bereits verletzt, 
dann ist der Mann nicht nur zur Entlassung berechtigt, sondern 
sogar dazu verpflichtet, da er sich durch den weiteren Verkehr 
mit ihr beflecken würde (nach 1 Kor 6, 16). Weiter aber aus dieser 
Stelle für den letzteren Fall die vollständige Trennung der Ehe 
abzuleiten 2), fst im Texte nicht begründet. Denn der Ausdruck 
.desinendi a conjugio" ist zu dieser Interpretation zu schwach 
und scheint mir vielmehr nur das Abstehen vom ehelichen Ver
kehr zu bezeichnen. Ferner spricht die Betonung der Schuld 
des Mannes, wenn seine Gattin erst durch die Entlassung zu einer 
ehebrecherischen Verbindung getrieben wird, für das Gegenteil, 
nämlich für die Unauflöslichkeit der Ehe auch im Falle des Ehe
bruchs, freilich· auch nicht mit Bestimmtheit. 

Zu Mt 19, 3 ff.: Hinweisend darauf, daß nach V. 4 Gott 
selbst die Worte gesprochen habe, welche in der Genesis dem 
Adam in den Mund gelegt _:werden, fährt er fort: .Aber wir, fol
gend dem Ansehen des Apostels, welcher dieses (die Ehe) als ein 
großes Geheimnis bezeichnet hat: er aber fasse es in Christus und 
in der Kirche (Eph 5, 32), übergehen diese Stelle, wie sie ist, 
unberührt. Doch ermahnen wir den Leser, so oft er sich mit 
dieser Frage beschäftigt, die Kraft der Worte, mit welchen der 
Herr antwortete und welche die Jünger gebrauchten, sorgfältig 
sich zu vergegenwärtigen und des Paulus Meinung über· diesen 

doris Auetore amittet mulier deserta marito." Mt 19,9: "Nam temere exsoluet 
casti qui iura cubilis Alteraque illius thalamis sociabitur uxor Crimen adul
terii populo sub teste subibit", ed. Job. Huemer, CSEL XXIV (1891) 29. 98. 

1) C. 4 n. 22. Migne, P. lat. IX 939f. ") Launoi 828, Batz 21f. 
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Gegenstand in Erwägung zu ziehen, mag er ihn mit Stillschweigen 
übergehen oder bisweilen unter anderen Stellen behandeln" 1). 

Wenn Hilarius in der Matthäusperikope ein Geheimnis aus
gesprochen findet, das er sich nicht zu enthülleu getraut, so könnte 
er bei seinen hermeneutischen Grundsätzen wohl auch den alle
gorisch-mystischen Sinn im Auge haben, wie der Hinweis auf 
Eph 5, 32 anzeigt; doch glaube ich, daß ihm ip erster Linie der 
Literalsion ein .großes Geheimnis" ist. Denn dies geht aus 
der Mahnung an den Leser hervor, den Zusammenhang und die 
Lehre des hl. Paulus über diesen Gegenstand sorgfältig zu erwä
gen. Dann aber kann die Schwierigkeit für ihn nur in V. 9 liegen; 
m. a. W. Hilarius glaubt nach dem Zusammenhang und der Lehre 
des Völkerapostels die Unauflöslichkeit der Ehe bis zum Tode des 
einen Gatten annehmen zu müssen, während dieser Vers für die 
Auflöslichkeit im Falle des Ehebruchs zu sprechen scheint. Er 
fühlt die Schwierigkeit, kann sie aber nicht lösen. Daher wird 
man wohl mit Recht Hilal'ius als Traditionszeugen für die abso
lute Unauflöslichkeit der Ehe anführen, wenn er auch die Schwie
rigkeit nicht löst, noch zu lösen sucht. Trotzdem muß vom exe
getischen Standpunkt aus ihm das Verdienst zuerkannt werden, 
daß er die Schwierigkeit erkannt und herausgestellt hat und daß 
er zur Lösung hinweist auf den . Zusammenhang und die Lehre 
des hl. Paulus. ·, 

§ ·18. Ambrosius. 

Ambrosius (t 397) verfolgt in seiner Exegese wie überhaupt 
in seinen Schrillen hauptsächlich praktische Ziele. Auch in der 
Ausleguug det· ntl Texte über die Ehescheidung, welehe in seinem 
Lukaskommentar niedergelegt ist, tritt det· paränetische Zug stark 
in den Vordergrund. Wegen ihrer klassischen Schönheit werden 
wir dieselben fast ungekürzt wiedergeben.- Erklärung zu Lk 16, 18: 

2) .zuerst glaube ich über das Gesetz der Ehe reden zu 
müssen, um dann das Verbot der Ehescheidung zu behandeln. 
Manche glauben nämlich, jede Ehe sei von Gott angeordnet, 
besonders weil geschrieben steht: ,W~s Gott verbunden, soll der 
Mensch nicht lösen.' Also wenn jede Ehe von Gott ausgeht, 
dann darf keine Ehe gelöst werden. Wie konnte aber der 
Apostel sagen: ,Wenn der Ungläubige sich trennt, soll er sich 
trennen ( 1 Kor 7, 15) ?' Hierdurch gibt er sowohl. in wunderbarer 

') C. 19 n. 31 ebd. 1043. 
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Weise zu erkennen,· daß er bei den Christen keinen Grund zur 
Ehescheidung gelten lassen wolle, als auch zeigt er, daß nicht 
jede Ehe von Gott angeordnet; denn christliche Frauen verbinden 
sich nicht nach göttlichem Rechte mit Heiden, das Gesetz nämlich 
vet·bietet es. • 

4) "Entlaß daher deine Frau nicht, damit du nicht dadurch 
zu erkennen gibst, daß Gott nicht der Stifter deiner Ehe ist. 
Wenn du den Charakter anderer ertragen und verbessern 
mußt, um wieviel mehr den deiner Frau. Höre, was· der Herr 
gesagt hat: ,Wer seine Frau entläßt, macht sie zur Ehebrecherin.' 
Da es nämlich ihr nicht erlaubt ist, bei Lebzeiten ihres Mannes 
eine ru1dere Ehe zu schließen, kann es geschehen; daß die Be
gierde zur Sünde sie überwältigt. Daher trifft den Urheber des 
Fehltrittes auch die Schuld. Wohin soll die noch Zeugungskräftige 
sich mit den Kindern wenden? Wohin soll der zitternde Fuß die 
schon betagte Gattin führen? Du bist grausam, wenn du die 
Mutter verstoßest und die Kinder behältst, mn zugleich mit der 
Gattenliebe auch die Kindesliebe zu verletzen. Du bist grausam, 
wenn du wegen der Mutter auch die Kinder fortschickst, da viel
mehr die Kinder beim Vater die Schuld der Mutter wieder auf
heben müßten. Wie gefährlich ist es, ein junges schwaehes Weib 
der Verführung auszusetzen! Wie pflichtvergessen, dein greises 
Weib zu vel'lassen, deren Jugendblüte du gebrochen! Soll etwa 
det· Kaiser den Veteranen entlassen ohne Gnadensold als unrühm
lichen Kämpfer und ihn seines Landes verweisen; soll der Guts
herr den dur·ch Arbeit entkräfteten Bauern von der Scholle jagen? 
Ist ein Betragen, welches gegen Untergebene unbillig ist, gegen 
uie Gleichgestellte billig?" 

5) "Du entläßt also deine Frau, als wenn du dazu befugt 
wärest, ohne ihr Verschulden und glaubst, es sei dir erlaubt, weil 
menschliche Gesetze es nicht verbieten; aber Gott verbietet es. 
Der du den Menschen gehorchest, fürchte Gott! Höre das Gesetz 
des Herrn, dem auch die Gesetzgeber unterworfen sind: , Was Gott 
verbunden ... ' " 

6) "Ein solcher zerstört nicht nur das Gtl setz des Himmels, 
sondern gleichsam ein Werk Gottes. Willst du denn, ich bitte 
dich, deine Kinder noch zu deinen Lebzeiten einem Stiefvater an
vertrauen; . oder sie, während ihre Mutter noch gesund ist, einer 
Stiefmutter unterstellen? Gesetzt, die von dir verlassene Frau 
heiratet nicht. Und sie konnte dir, ~em Ehemanne, mißfallen, 
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die dir, dem Ehebrecher, noch die Treue bewahrt? Sie heiratet; 
Diese Notwendigkeit gereicht dir zur Schuld. Und wa.s du für 
Ehe hältst, ist Ehebrueh 1}. Denn was macht es aus, ob du dich 
offen des Verbrechens bekennst, oder den Eh~bruch durch eine 
scheinbare Ehe bemäntelst, außer daß es nur noch schwerer ist, 
das Verbt·echen zuü1 Gesetz zu machen, als es heimlich zu ver
üben." 

7) • Aber vielleicht sagt einer: Warum hat Moses befohlen, 
den Scheidebrief zu geben und die Gattin zu entlassen? Wer so 
redet, ist ein Jude, wer so redet, ist kein Christ. Und weil er 
den Einwurf bringt, der dem Herrn gemacht wurde, soll ihm auch 
der Herr antworten: ,Wegen eurer Herzenshärte .. .'(Mt 19, 8). 
Moses, sagt er, hat es gestattet, aber· Gott hat es nicht befohlen. 
Von Anfang an aber bestand das Gesetz Gottes. Was für ein 
Gesetz Gottes? ,Der Mensch wird Vater und Mutter verlassen .. .' 
Gn 2, 24 (Mt 19, 5 ). Wer also sein Weib entläßt, der teilet sein 
Fleisch, trennt seinen Körper." 

8) .Diese Stelle aber zeigt, daß, was geschrieben ist wegen 
dm· menschlichen Gebrechlichkeit, nicht von Gott geschrieben ist. 
Daher sagt aueh der Apostel: ,Ich ve1·künde, nicht ich, soudem 
der Herr, das Weib soll vom Manne sich nicht trennen' (1 Kor 7, lO). 
Und weiter unten sagt er: ,Den übrigen sage ich, nicht del' Herr: 
Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und er verliißt sie ( et 
I"elinquit eam)' (I K01· 7, 12). .Daher, wo eine gellliscltte (im pur·) 
Ehe besteht, gibt es kein (ausdt·ück\iches) Gesetz Gottes. Und er 
fügt bei: ,Wenn del' Ungläubige sich tl'ennt, trenne er sich.' Eben 
damit verneint tlel' Apostel, dal3 nach göttlichem Rechte jede Elte 
gelöst werde; aber auch er hat es nicht befohlet{, noch hat er 
dem Entlassenden die Berechtigung dazu gegeben, sondern er hat 
nur die Schuld hinweggenommen von dem Entlassenen" 2}. 

Zur Vervollständigung und Klärung der Auffassung des Am
brosius unseren Schrifttexten gegenüber seien noch zwei Stellen 
aus seinen Reden "über Abraham" (I, 4·) angeführt. Sie lauten: 
.Aber auch eueh ermahne ich, ihr M~nner, besonders euch, die 
ihr nach der Gnade Gottes strebt, niefit zu verkehren mit einem 
buhlerischen Weibe (,wer sich mit einer Buhlerin verbindet, wird 

1) Pone, si repudiata non nubat: Et haec viro tibi debuit displicere, 
cui a du ltero fidem servatY pone, si nubnt: necessitas illius tu um crimen est 
et coniugium quod putas adulterium est. Ed. Schenkel, CSEL XXXII 394. 

2) Ed. Schenkel, CSEL XXXII 392-3{)6, 
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ein Leib') und nicht euren }'rauen dies als Veranlas<;ung zur Ehe
scheidung zu geben. Niemand lasse sich täuschen von den mensch
lichen Gesetzen. Jede Unzucht ist Ehebruch, und nicht ist dem 
Manne erlaubt, was dem Weibe verboten ist. Vom Manne wird 
dieselbe Keuschheit verlangt wie vom Weibe. Und was immer 
an einer, wekhe nieht rechtliche Gattin ist, begangen worden, 
das wird als Verbrechen des Ehebruchs bestraft" 1). Ferner (1, 7): 
"Lernet also ... die weise Zucht der Enthaltsamkeit. Keinem ist 
es erlaubt, ein Weib zu erkennen, außer seine Gattin. Daher ist 
dir das Recht zur Ehe gegeben, damit du nicht in einen Fallstdck 
fällst und dich mit einem fremden Weibe versündigst. ,Du bist 
gebunden an das Weib, suche keine Lösung' (1 Kor 7, 27), denn 
es ist dir nicht erlaubt, bei Lebzeiten des Weibes ein anderes zu. 
heiraten" 2). 

Diese Erklärungen sprechen die Unauflöslichkeit der Ehe 
nach göttlichem Gesetze aus. Denn die von Gott angeordnete 
Ehe darf' nicht. getrennt werden. Ambrosius beleuchtet die Be
rechtigung dieses Gesetzes durch den Hinweis auf die schlimmen 
Folgen det Eheseheidnng. Die Bestimmung des Moses war nur 
eine Lizenz, die, der menschlichen Schwäche Rechnung tmgend, 
fiir die Christen keine Geltung mehr hat. Zwar darf die Frau, wie 
der Beisatz "olme ihr Verschulden (sine crimine)" anzeigt, propter 
crimert entlassen werden, womit sicher (ler l~hebruch gemeint ist, weil 
ja gemahnt wird, man solle durdt chebrechet·h;ehen Verkehr keinen 
Anlaß zur Ehescl1eidung geben. Aber auch wenn das Verbrechen 
des Ehebruchs vorliegt, darf doch keine neue Verbinnung ge
schlossen werden. Dies geht ans dem Abschnitt 7 hervor. Denn 
hier ist g·esagt, daß das entlassene Weib eines Mannes, der sich 
nach der Scheidung mit einem anderen Weibe verbunden und so 
zum Ehebrecher geworden ist (adultero !), durch eine Neuheirat 
ein Verbrechen (natürlieh Ehebruch) begeht, das aber jenem ersten 
Manne zur Last fällt, weil nach Mt 5, 32 den Urheber dieses Fehl
tritts auch die Schuld trifft. Also. ist trotz des vom Manne be
gangenen Ehebruchs das Eheband nicht getrennt. Freilich gilt 
das Verbot dm· Wiedervermählung zunächst nur von dem un
~dmldig entlassenen Weibe. Aber da "alles, was dem Weibe 
verboten, auch dem Manne unerlaubt ist", so muß man notwen
dig schließen, daß auch dem unschuldigen Manne, d. h. dem, der 
seine Frau wegen Ehebruchs entlassen hat, die weitere Ehe bei 

1) Migne, P. lat. XIV 431. ') Ebd. 442. 
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Lebzeiten der Ehebrecherin untersagt ist. Wenn aber dieses Ver
bot füt· den unschuldigen Gatten gilt, dann um so mehr für den 
schuldigen. Das erg·ibt sich aus dem zweiten zitierten Abschnitt 
der Schrift .De Abraham". Denn mit dem: .~uche keine Lösung, 
es ist dir nämlich nic\Jt el'iaubt. bei Lebzeiten der Frau eine an
dere zu heiraten", scheint nach dem unmittelbar vorausgehenden 
Satze direkt auf den Fall des Ehebruchs Bezug ~enommen zu sein, 
in dem Sinne: .Du datofst nicht glauben, da& du wieder heiraten 
kannst, wenn dein Weib sich wegen deiner Untreue getreunt hat." 
Auffallend könnte es vom streng exegetischen Standpunkt aus er
scheinen, daß Ambrosius Mt 19, 9 überhaupt nicht erwähnt und 
auch bei Anfülu·ung von Mt 5, 32 das ,excepta causa fornicationis' 
wegläßt, geschweige, daß er direkt diesen .Ausnahmefall" näher 
erklärt. Aber dies hängt mit seiner Auslegungsmethode zusammen, 
die mehr den moralischen Inhalt in den Vordergrund stellt, ohne 
sich eingehender mit dem Texte oder den textlichen Schwierig
keiten zu befassen. 

Als Gesamturteil über die Exegese des gToßen Mailändet' 
Kirchenlehrers sei gesagt: Die Auslegung zeigt den testen Charakter, 
der mutig die Sittenlehre der Kirche den weltlichen Gesetzen gegen
über zur Geltung bringt, den liebevollen Hirten und den formvoll
endeten Homileten. 

§ 19. Ambrosiaster. 

Ambrosiaster (Pseudo-Ambl'Osius) wird der unbekannte alte 
Verfasser eines sehr beachtenswerten Kommentars über die pauli
nischen Briefe genannt, den man bis ins 15. und ) 6. Jahrhundet'l 
dem Ambrosius zuschrieb. Seit Erasnms bemüht man sich ver
gebens, die Persönlichkeit dieses Exegeten zu ermitteln 1). 

Kihn 2) vertritt die Ansicht, daß der Kommentar aus antio
chenisrh-pelagianischen Kreisen stamme und hält Pelagius selbst 
für den Verfasser, ja er glaubt sogar, daß der Ambt·osiaster zu 
den 3 ersten paulinischen Briefen identisch sei mit dem sonst nicht 
erhaltenen Kommentar des Theodor '\9n Mopsvestia . 

. ') Vgl. Amb1•osiaster-Studien (Kirchengesch. Abhandlqngen, herausgeg. 
von M. Sdralek, 8. Bd., Breslau 1909): 1. Jos. Wittig, Filiastrius, Gau
dentius und Ambrosiaster; 2. W. Schwierholz, Hilarii in epistola ad Ro
manos 1. I; 3. H. Zeuschner, Studien zur Fides Isaatis; 4. U. Scholz, Die 
Hegesippus-Ambrosius-Frage. 

~) Patrologie U 361-366. 



I 19: .Ambrotia~ttel'. 

Erklärung zu 1 Kor 7, tof.: "Nachdem er zu den Unver
heirateten und Witwen gesprochen, redet er zu den Verheirateten 
durch den Mund des Herrn. ,Die Frau trenne sich nicht vom 
Manne, wenn sie sich getrennt hat, bleibe sie unvermählt.' Dahin 
lautet der Rat de:; Apostels, sie solle, wenn sie sieh wegen des 
sf'lllechten Verkehrs des Mannes getrennt hat, von nun an unver ... 
heiratet bleiben. ,Oder sich mit ihrem Manne aussöhnen.' Wenn 
sie aber nicht enthaltsam leben kann, weil sie nieht gegen das 
Fleisch kämpfen will, möge sie sich mit dem M::,tnne aussöhnen; 
denn nicht ist es der Frau erlaubt, zu heiraten, wenn sie ihren 
Mann Unzucht halber entlassen hat, oder wegen Abfall vom Glau. 
ben, oder weil er aus unerlaubter Zügellosigkeit die eheliche Bei
wohnung sucht. Denn für den schwächeren Teil gilt nicht das 
gleiche Recht wie für den Stärkeren. Wem-:~ jedoch ihr 'Mann 
vom Glauben abfiel oder die eheliche Beiwohnung mißbrauchen 
will, dann darf sie wedet· einen andern heiraten, noch auch t:u 
ihm zurückkehren. ,Und der Mann entlasse sein Weib .nicht.' 
ln Gedanken aber wird ergänzt ,außer im Fall der Unzucht' (Sub
auditur autem, excepta causa fomicationis). Und deshalb fügt er 
nicht hin :Zu wie bei der Frau: da:lil er nach der Trennung so 
bleibe, weil der Mann eine andere Gattin nehmen darf, wenn er 
die erste als Sünderio entließ ( quia viro licet ducere uxorem, si 
dimiserit uxorem peccantem); denn nicht ist det· Mann auf die 
gleiehe Weis.e an das Gesetz gebunden, wie das Weib; der Mann 
ist das Haupt des Weibes" 1). 

Nach der Anschauung des Verfassers stehen also die beiden 
Ehegatten nicht gleichberechtigt gegenüber .. Während der Mann 
nach der Entlassung seiner untreuen Frau wieder heiraten darf, 
ist dem Weibe auch im Falle des Ehebruchs nur die Trennung, 
nicht aber die Wiederverehelichung gestattet. Diese Bevorzugung 
des Mannes vor der Frau, welche dem Geiste des Chr·istentums 
vollständig widerspricht, ist dadurch veranlaßt, daß unser Exeget 
aus Mt 5, 32 und besonders 19, 9 die Erlaubnis zm· Wiederver
mählung ableiten zu müssen glaubt im Falle der fornicatio, wozu 
er auch den geistigen Ehebruch, den Gla~ensabfall, und den 
Mißbrauch des ehelichen Verkehrs rechnet. Aber weil hier ·nur 
vorn Manne die Rede ist und der Verfasser in den Paulusstellea 
Röm 7, 2f. und 1 Kor 7, 39 den Fall des Ehebruchs mit einge-

1) Migne, P. lat. XVII 218. 

Neuteot. Abband!. lU, l/3. Ott, Auslegung über die Ehescheidung, 7 
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schlossen und die in 1 Kor 7, 11 a erwähnte Trennung in erster 
Linie als solche wegen ,fornicatio' faßt, so läßt er diese Erlaubnis 
zur Wiedervermählung nur vom Manne gelten, gestützt auch auf 
die falsch verstandene Stelle: ,der Mann ist das Haupt des Weibes' 

' ~ 

(Eph 5, 23) und darauf, daß bei 1 Kor 7, 11 b der Zusatz fehlt: 
,quod si discesserit, manere sie.'. Er begeht dann die Inkonse
quenz, daß er trotzdein aus denselben Matthäusstellen die Er
laubnis für das Weib zur Trennung a thoro et me~sa bei Unzucht 
des Mannes ableitet. Ferner scheint die Erlaubnis zur Wieder
vermählung nur dem unschuldigen Manne gestattet zu sein. Sonst 
käme nämlich der Verfasser mit seiner Erklärung von 1 Kor 7, 11 a 
in Verlegenheit. Denn worin sollte die Versöhnung bestehen, 
wenn die getrennte un,schuldige Gattin ·"nicht gegen das Fleisch 
kämpfen" will, der ehebrecherische Mann aber von seinem etwaigen 
Recht Gebrauch macht und zur zweiten Ehe schreitet, was doch 
in. den meisten Fällen geschehen würde? Unser Exeget ist also 
bestrebt, die Unauflöslichkeit der Ehe möglichst festzuhalten und 
sie soweit auszudehnen, als es seine Auffassung von Mt 19, 9 zu
läßt 1). Der Versuch ei,ner solchen Harmonisierung der Matthäus
und Paulusstellen ist immerhin anerkennenswert, er zeigt jedoch 
einen Exegeten, der sich streng an den Wortlaut hält, aber dabei 
den Geist des Ganzen etwas zurückschiebt. Sonst zeichnet sich 
diese Auslegung durch bündige Kürze und Klarheit aus. 

Besonders muß hier noch darauf hingewiesen werden, daß 
der laxe Standpunkt des Verfassers in der Ehescheidungsfrage die 
Anschauung von ~ihn bestätigt, daß der Kommentar auf die an
tiochenische Schule zurückgehe. Vielleicht finden wir hier in der 
klarsten und kürzesten Weise die Exegese der Antiochener über 
die von der Ehescheidung handelnden Stellen des NT wiederge
geben, und diese Auslegung wäre dann identisch mit dem von 
Basilius erwähnten und bekämpften Gewohnheitsrechte; wenigsteus 
stimmt letzteres mit der Exegese Ambrosiasters überein 2). 

') Cigoi (15) sagt zu dieser Erklärung des Ambrosiaster: "Selbst für den 
Fall, daß der hl. Ambrosius der VerfllllBer wäre, t_önnte die angeführte Stelle 
unbeschadet der Traditfn von der Unauflöslichli:eit der Ehe bestehen. Der 
hl. Kirchenvater kann dabei die bürg,erlichen Divortialgesetze im Auge gehabt 
haben" Diese Erklärung ist ein ganz _grober Verstoß gegen jede Hermeneutik. 
Denn wenn eine Auslegung zur Hl. Schrift gegeben wird im engsten Anschluß 
an den Wortlaut, dann will der VerfaBSer das göttliche Gesetz darlegen und 
nicht das bürgerliche. · 

2) Vgl. oben S. 57f. 
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§ 20. Chromatius von Aquileia und Innozenz I. 

I. Von Chromatius, Bischof von Aquileia (um 387 bis um 407) 
sind 18 Traktate über das Matthäusevang·elium (Mt :~. 15-17; 
5. G) et·halten, wahrscheinlich Reste einer homiletischen Bearbei
tung des ganzen Evangeliums. 

Erklärung zu Mt 5, 32: .In allen Dingen verbessert unser 
Herr und Heiland die Bestimmungen des Gesetzes." Den Juden 
ist durch Moses die Erlaubnis gegeben worden, wegen jeder Ur
sache den Scheidebrief zu geben, .nicht weil es rlet· Sinn des Ge
setzes so forderte, sondem weil die ungezügelte fleischliche Lust 
des Volkes das Gesetz in seiner volleu Strenge nicht halten 
konnte", wie dies die Antwort Jesu den Pl~al'isäern gegenüber 
zeigt (Mt 19, 8). .Jetzt aber hebt unser Herr unrl Heiland nicht 
mit Unrecht jenes Privileg auf und erneuert die Vors~hrifl seiner 
alten Bestimmung. Er befiehlt nämlich, daß das keusche Band 
der Ehe durch ein unauflösliches Gese_tz gewahrt werden solle, 
indem er darauf hinweist, daß das Ehegesetz von ihm selbst ur
sprünglich gegeben worden sei. Er selbst sagt nämlich: ,Was 
Gott verbunden zur Einheit, soll der Mensch nicht löseti' (Mt 19, 6). 
Darauf verurteilt er sowohl die schlechte Gewohnheit der Juden 
als auch das törichte Unterfangen der Manichäer ... indem er 
sagt: ,außer dem Fall des Ehebruchs· sei es nicht erlaubt, das 
Weib zu entlassen, wodurch er klar zeigt, daß der gegen Gottes 
Willen handle, der sich erkühnt, die von Gott geschlossene Ehe 
durch unerlaubte Ehescheidung zu verletzen; daher mögen sie 
wohl wissen, welch schwere Schuld vor Gott die sich zuziehen, 
welche in ihrer ungezügelten Lust und Begierde, ausgenommen der 
Unzucht wegen, ihre Weiber entlassen und dann zu andern Ehen 
schreiten wollen. Wenn sie glauben, ungestraft dieses zu begehen, 
weil es durch weltliche Gesetze erlaubt scheint, so wissen sie nicht, 
daß sie nur noch schwerer sich vergehen, weil sie die mensch~ 
Iichen (Gesetze) den göttlichen vorziehen . . . Aber wie es Unrecht 
ist, eine Gattin mit reinem und keuschem Lebenswandel fortzu
schicken, so ist es anderseits erlaubt, die Ehebrecherio zu ent
lassen, weil sie sich selbst des Zusammenlebens mit dem Gatten 
unwürdig gemacht hat, da sie es gewagt, durch die Sünde gegen 
ihren eigenen Körper den Tempel Gottes zu verletzen" 1). 

1) 'l'racl. X in Matthaeum; Migne, P. lat. XX 350f. 
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Diese Auslegung ist, soweit sie das Ehegesetz überhaupt be
trifft, gut und brauchbar, aber für den .Ausnahmefall" scheint sie 
die Auflösung der Ehe mit Erlaubnis zur Wiedervermählung zu ver
treten. Zwar spricht Chromatius am Schluß nur v.on der Entlassung, 
aber dm·eh die weiter oben gebrauchte Wendung: .absque forniratio
nis causa dimissis uxoribus in alia volunt transire coniugia • legt ee 
doeh die Erlaubnis zur zweiten Ehe fornicationis caU<>a dimissis uxori
bus sehr nahe 1). Ferner b!'ingt unser Exeget keinen andern. Schrift
text, worin die absolute Unauflöslichkeil der Ehe mit Bestimmtheit 
ausgesprochen ist. A nch der Umstand deutet auf die Erlaubnis 
zur Wiedervermählung, daß ~uf das ,facit rnoechari' (Mt 5, ::!2) 
kein Gewicht gelegt wird; denn die . Betoimng der Schuld des 
Mannes bei Entlassung außer dem Fall des Ehebruchs weist immer 
schon darauf hin, daß das ehebrecherische Weib für die nach der 
Entlassung eingegangene Verbindung die Schuld allein zu tragen 
hat, daß also auch im Falle des Ehebruchs keine erlaubte zweite 
Ehe geschlossen werden darf. 

II. Hier müssen wir eine Entscheidung des Papstes InnozeQz I 
(402-417) einfügen, die unsere Schrifttexte betrifft. · 

Von Bischof Exsuperius von Toulouse unter anderem auch 
über solche befragt, welche mittels eines Scheidebriefes die Ehe 
lösen und eine andere schließen, gab der Papst folgende Erklärung: 
.Diese sind ofl'enbar beiderseits Ehebrecher. Die, welche bei Leb
zeiten der Gattin, mag es auch scheinen, als ob die Ehe getrennt 
sei, zur zweiten Ehe schreiten, müssen als Ehebrecher gelten und 
zwar so, daß auch die Personen, welche mit jenen sich verbinden, 
selbst des Ehebruchs schuldig gelten nach dem ~usspruch des 
Evangeliums: Qui dimiserit uxorem suam et duxerit aliam moe
chatur; siiniliter et qui dimissam duxerit moechatur. Daher sind 
sie alle aus der Gemeinschaft der Gläubigen auszuschließen". 2). 

1) Man beachte, daß durch den Abi. abg, die beiden Begriffe des Ent
lasseng und Wiederbeirateng noch enger verbunden sind als durch das "et" 
in Mt 191 9. 

0) "Quos. in utraqua parte adulteras diise manifestum est. Qui vero 
vel uxore vivente quamvis dissociatum videatur esse coniugium ad aliam co
pulam festinarunt, neque possunt adulteri non vidcri, intantum, ut etiam hae 
personae, quibus tales coniunctae sunt, etiam ipsae adulterium commisisse vi
deantur." Ep. VI c. 6, Migne, P. lat. XX 500 f.; vgl. Ep. ad Victricium c. 13: 
Si eniw de omnibus haec ratio custoditur, ut quaecunque vivente viro alteri 
nupserit habeatur adultera, neo ei agendae poenitentiae · licentia concedatur 
nisi unug ex eis defunctus fuerit. Migne, P. lat. XX 479. 
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Diesem Zeugnisse, das in seiner allgemeinen Fassung sicher 
auch den Fall des Ehebruchs einschlieflt, scheint ·nun allerdings 
ein Satz aus dem 36. Brief an Probus 1) zu widersprechen; der
selbe lautet: • statnimus fide catholica suffragante, illud esse eon
iugiurn, quod erat primitus gratia divina fundatum; eonventumque 
secundae mulieris, priore super;stite, nec di vortio eiecta, nullo 
pacto ·passe legitimum." Da diese Stelle, wenn man das .nec" 
mit "und· nicht" übersetzt, in vollständigem Widerspruch stehen 
würde mit der ersten Erklärung, so mufl "nec divortio eiecta" im 
konzessiven Sinne gefaflt werden: .auch nicht, wenn sie durch 
das Divorlium entlassen ist" 2). Was den Wert dieser Entschei
dung anbelangt, so liegt derselbe nicht auf dem exegetischen -
der "Ausnahmefall" wird ja überhaupt nicht erwähnt -- sondern 
auf dem dogmengeschichtlichen und. kirchenrechtlichen Gebiete. 

§ 21. Hieronyinus. 
Hieronymus (t 420) nimmt in seinem Kommentar zu Mt 

und in zwei Briefen Stellung zu unseren Schrifttexten. 
Erklärung zu Mt 19, 3 ff. 3): .Der Herr richtet so seine Ant

wort, daß er die Schlingen übergeht, indem e1· die Hl. Schrift 
zum Zeugnisse anführt und das Naturgesetz und die erste Be
stimmung Gottes der zweiten entgegensetzt, welche nicht durch 
Gottes Willen, sondern nur notgedrungen der Sünder wegen ge
gepen wurde." 

V. 4: .Da er sagt: ,masculum et feminarn', zeigt er, daß 
die zweiten Ehen zu meiden sind. Nicht sagt er nämlich : mascu
lum et feminas ... sondern ,masculurn et feminam', damit nur 
mit einem Weibe die Ehe gesehlossen würde." 

V. 5f.: • ,Es werden zwei in einem Fleische sein': Der 
Lohn der Ehe ist, daß aus zwei Körpern einer wird. Die Keusch
heit hängt mit dem Geist zusammen, also entsteht auch ein Geist." 
,Was also Gott verbunden, soll der Mensch nicht lösen;' .Gott hat 
sie verbunden dadurch, dafl er Mann und Weib zu einem Fleische 
machte; dieses kalm ~er Mensch nicht lösen, aufler Gott allein. 

1) Migne, P. lat. XX 602f. 
~) Vgl. Moy 1 Das Eherecht der Christen, Regensburg 18331 276 A. 462; 

Fahrner 41. 
~) Bei Mt 6, 32 verweist Hieronymus auf diese spätere Stelle, "wo Jesus 

ausf.iihrlicher diesen Punkt behandelte, daß Moses den Scheidebrief zu geben 
befohlen wegen· der Herzenshärte der Gatten, nicht die Trennung gestattend~· 
sondern den Mord verhütend". Migne, P. lat. XXVI 39. 
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Der Mensch trennt, wenn er aus Verlangen nach einer zweiten 
Gattin die ersle entläßt; Gott, der auch verbunden hat, trennt, 
wenn wii· mit Zustimmung (der Gattinnen), um Gott zu dienen ... 
so die Gattinnen haben, als hätten wir keine" ('k:gl 1 Kor 7, 5. 29). 

V. 8: Gott kann sich nicht widersprechen dadureh, dafil 
et· ein Gesetz gibt und es später durch ein anderes aufhebt. 
Moses hat nur, um Mord und Haß zu verhin<4Jrn, den Wider
spruch geduldet (diseordiam indulget·e). Diese Bestimmung ist 
naeh dem Apostel (1 Kor 7) der Rat eines Menschen, kein Befehl 
Gottes. 

V. 9: "Die Unzucht allein ist es, welche die Liebe zur 
Gattin unterbindet; ja da sie ein Fleisch zerteilt und sich durch 
die Unzueht von ihrem Manne getrennt ·hat, darf sie nicht behalten 
werden" (nach Prv 18, 22). "Wo immer also Unzucht vorliegt 
und Verdaeht der Unzucht, kann das Weib ungehindert entlassen 
werden. Und weil es hätte vorkommen können, daß einer der 
Unschuldigen Schmach zugefügt und sich wegen der zweiten ehe
lichen Verbindung gegen die erste verfehlt hätte, darum muß er 
die erste zwar entlassen, er darf aber bei Lebzeiten derselben keine 
zweite haben 1 ). Was er nämlich sagt, hat den Sinn: Wenn du 
nicht weg·e_n der Lust, sondern wegen der Schmach die Gattin 
entläßt, warum setzt du dich trotz der unglückliehen Erfahrungen 
in der ersten Ehe von neuem der Gefahr aus. Ebenso weil es 
geschehen kann, daß nach demselben Gesetze aueh die Gattin dem 
Manne den Scheidebrief gibt, so ist dieselbe Kautele vorgeschrie
ben, daß sie keinen zweiten Mann nehme. Und weil die Buhlerin, 
wenn sie schon einmal Ehebreeherin war, die ~chrnach nicht 
fürchtet, so wird für den zweiten Mann bestimmt, daß er bP.i Ver
ehelichung mit einer solchen des Verbrechens des Ehebruchs schul
dig sei." 

V 10: .Eine schwere Last ist darum das Weib, wenn 
man es außer wegen Unzucht nicht entlassen darf", sondern trotz 
aller Fehler wohl oder übel ertragen muß . . . "Da also die 
Apostel die schwere Last, eine Gattin Zli, haben, sehen, machen sie 
ihrem Herzen Luft und sagen: ,Wenn also .. .' 2). 

1 ) Ubicunque est igitur fornicatio et fornicationis suspicio, libere uxor 
dimittitut·. Et quia polerat accidere, ut aliquis calumniam faceret innocenti 
et ob secundam copulam nuptiarum veteri crimen impigeret, sie priorem di
mittere iubetur uxorem, ut secundam prima vivente, non habeat. 

2) Migne, P. lat. XXVI 134f. 
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Hier seien auch sogleich die Stellen aus den beiden Briefen 
angeschlossen. Der erste, an dP-n Priester Amandus gerichtet, soll 
unter anderm die Frage beantworten, "ob eine Frau, nachdem 
sie den ehebrecherischen Mann oder Sodomiten verlassen und 
einen andern, der Begierliehkeil des Fleisches nachgehend, ge
nommen hat. ohne Buße in der kirchlichen Gemeinschaft bleiben 
könne, bei Lebzeiten desjenigeh, den sie zuvor -verlassen •. Die 
Entscheidung des hl. Hieronymus lautet: "Antworte der Schwester, 
welche .Auskunft von uns sucht, nicht unsere, sondern des Apostels 
Ansicht" (Röm 7, 1--3 und 1 Kor 7, 39). "Alle Entschuldigungen 
also abschneidend bestimmt. der Apostel sonnenklar, da€1 die Frau 
bei Lebzeiten des Mannes Ehebtecherin sei, wenn sie einen andern 
heiratet (apertisFime definivit, vivente viro adulterum esse mulierem 
si alteri nupserit). Solange der Mann lebt, sei er auch Ehebrecher, 
Sodomit, bedeckt mit allen möglichen Lastern und von der Frau 
wegen dieser Frevel entlassen, gilt er als ihr Gatte, und sie darf 
keinen andern Mann nehmen. • Auch hat der Apostel dies nicht 
aus eigener Lehrautorität gesagt, sondern Christus sprach in ihm, 
er folgte den Worten Christi, welcher im Evangelium sagt: , Wer 
sein Weib .. .' (Mt 5, 32). Beachte, was er sagt: "Wer eine Ent
lassene geheiratet hat, ist Ehebrecher, mag sie selbst den Mann 
entlassen haben oder vom Mann' entlassen sein ; Ehebrecher ist, 
wer sie genommen hat ... " "Also diese Schwester tue Buße ... 
aber sie kann auch nicht zu ihrem ersten Manne zurückkehren, 
das verbietet das AT" (Dt 24, 1 ff.) 1). 

Im zweiten Briefe ad Oceanum (de morte Fabiolae) 2) heißt 
es: "Der Herr hat befohlen, daß die Gatt\r nicht entlassen werden 
dürfe, außer im Falle der Unzucht, und wenn sie entlassen sei, 
unverheiratet bleiben müsse; wa11 den Männern geboten, das gilt 
folgerichtig auch für die Frauen. Denn nicht darf nur das ehe:
brecherische Weib entlasseq werden, während der ehebrecherische 
Mann zu behalten ist. , Wer iinmer einer Buhlerin anhängt, bildet 
einen Leib'; also auch diejenige, welche mit einem unreinen und 

1) Ep. 66 ad Amandum; Migne, P. lat. XXII 562f. 
~) Fabiola hatte ihren Gatten wegen seines auSBebweifenden Lebens

wandels entlassen; "weil sie aber die Strenge des Evangeliums nic)).t gekannt, 
in welchem den Frauen bei Lebzeiten ihrer Männer jede Entschuldigung zur 
Wiederverheiratung abgeschnitten wird, h11t sie (durcn ihre zweite Ehe) eine 
Wunde unvorsichtigerweise empfangen, während sie viele Wunden des Teufels 
vermied". 
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befleckten Manne lebt, wird ein Leib mit ihm. Anders lauten die 
Gesetze der Herrscher, anders die Christi. . . Was bei uns den 
FraUen nicht erlaubt ist, ist in gleicher Weise auch den Mfmnern 
nicht erlaubt" 1). 

Aus diesen Erklärungeil zu unsern Schi~lltexten ist sofort 
ersidttlidt, dati Hieronymus mit aller Entschiedenheit jede Wieder
verbindung des -einen Eheteils zu Lebzeiten des andern verbietet. 
Im Gegensatz zu Ambrosia!:iter . hebt er ausdrücklich die Rechts
g\eidtheit vou· Mann und Weib hervor. Bei f'ornicatio. gleichbe
deutend 111it adulterium, muß die Trennung geschehen, aber die 
Wiedervermählung sowohl des schuldigen wie des unschuldigen 
Teile!:i ist unbedingt untersagt. Mit Recht macht Hieronymus zum 
Beweise hierfür die Paulusstellen (Röm 7, 2 f. und 1 Kor· 7, 39) 
geltend. Auch den Nachsatz: ,Wer eine.Entlassene heiratet, bricltt 
die Ehe', versteht unser Exeget in erster Linie von der wegen 
Ehebruchs Entlassenen. Aber trotzdem war sich Hieronymus über 
den Grund des Verbotes der zweiten Ehe bei Lebzeiten beider 
Gatten nicht klar. Nach ihrn wurzelt es nicht in der absoluten 
Unauflöslichkeit des Ehebandes ~), sondern dasselbe ist vielmehr 
nur eii1e Vorsichtsmaßregel, damit nicht bei EI:Jtlassung wegen 
falschen Verdachtes des Ehebruchs durch die zweite Ehe die erste 
verletzt würde. Diese Begründung ist natürlich verfehlt und liegt 
den Schrifttexten vollständig fern. Sie entspringt zwar einem an
erkennenswerten Streben, verdankt aber ihre Eutstehung mehr 
eineru augenblicklichen Einfall, als einem ernsteren, tieferen Nach
denken a). Auch das muß hervorgehoben werden, daö Hierony-

') EJ>. 77; M igne, P. lat. XXII 691; vgl. auch Adv . .1ovinianum I 10; 
Mig.ne, P. lat. XXIII 223. 

2) Das Eheband hält H. meiner Ansicht nach im Falle des Ehebruchs 
für getrennt, und zwar beeinflußt von griechischen (antiochenischen) Vätern. 
Denn durch die Begründung: die zweite Ehe sei verboten, damit nicht bei 
unbegründetem Verdacht durch die zweite Ehe die erste verletzt werde, gibt 
er stillscnweigend Zll, daß man bei wirklich vorliegendem Ehebruch durch 
die zweite Ehe sich nicht mehr gegen die erste verfeble, daß also das Ehe
band getrennt ist. Diese Unklarheit über del Grund des Verbotes ist auch 
diE< Veranlassung djlzu, daß Hieronymus bei dem bloßen Verdacht des Ehe
bruchs die Trennung zuläßt. 

") Dies wird begreiflich, wenn man bedenkt, daß Hieronymus seinen 
Matthäuskommentar in 14 Tagen (in duabus hebdomatibus: Comm. in Matth. 
praefatio; Migne, P. lat XXVI 20) diktierte. Die Oberflächlichkeit erhellt be
sonders aus dem Satze: "Warum setzest du dich trotz rler unglücklichen Er
fahrungen in der ersten Ehe. von neuem der Gefahr aus" (scL nach der 
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mus keine Lösung der textlichen Schwierigkeit von Mt 1 !), 9 vei:
sucht. Gleichwohl aber hat unser Exeget das groäe Verdienst um 
die Auslegung der schwierigen Matthäusstelle, mit aller Entschieden
heit und Bestimmtheit, wie keiner vor ihm, besonders aus den 
Paulusstellen das Verbot der Wiedervermählung auch im Falle 
des Ehebruchs abgeleitet und geltend gemacht zu haben. Bemer
kenswert ist auch die Auslegung von Mt 19, 8, insofern Hierony
mus in dem atl Scheidungsrechte nicht eine Lizem:, noch weniger 
ein Gesetz Gottes, sondern nur den Rat eines Menschen sieht 1). 

§ 22. Augustirius. 

Unter allen Kirchenschriftstellern des Morgen- und Abend
landes hat keiner die christliche Lehre über Ehe und Ehescheidung 
gründlicher behandelt als der große Kirchenlehrer von Hippo (t 430). 
Seine Anschauung war für die Folgezeit in der kirchlichen Wissen
schaft sowohl als in der Gesetzgebung von bestimmender Bedeu
tung, weil niemand vor Augustin die Unauflöslichkeit des Eheban
des exegetisch und ·spekulativ so eingehend begründet und nach
gewiesen hat. Darum verdient die augustinische Auslegung der 
in Frage kommenden Schrifttexte auch in unserer Arbeit eine ge
naue Prüfung und Würdigung. 

Die Texte über Ehe und Eheseheidung behandelt Augustinns 
in einer Heihe von Schriften, welche über die ganze Zeit seiues· 
sehriftstellerischen Schaffens sich verteilen. Da sich aber in seiner 
Exegese eine allmähliche Entwicklung vol'findet, so werden wir 
die einzelnen Erklärungen in ehronologischer Reihenfolge anführen 
und daran eine abschließende Kritik und Würdigung anfügen. 

Zuerst wird die Frage nach der Ehescheidung von Augllstin 
erörtert in seiner Schrift über die Bergpredigt aus dem Jahre 393. 
Hier gibt er folgende Er·klärung. 

Zu Mt 5, 31: Moses befiehlt nicht,. das Weib zu entlassen, 
sondern nur im Falle der Entlassung schreibt er den Scheidebrief 
vor. Dieser bezweckt, den ersten unüberlegten Groll zu besänftigen. 
Dadurch, daß Moses die Entlassung zu verzögern sucht, solange 
es bei der Herzenshärte der Juden möglich ist, gibt er zu ver
stehen, daß· er ,die Trennung überhaupt nicht wolle. 

Trennung); denn dieses Argument könnte doch ebenso a_uch noch angewendet 
werden, wenn die Ehebrecherin gestorben ist. · . 

1) Ähnlicil auch Aiu.broaius,. vg!: ·oben ,:s. 94. 
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. Zu Mt 5, 32 a: Der Herr aber erklärt, um den Damm, den 
Moses zur Verhinderung der leichtfertigen Entlassung durch Auf
stellung des Scheidebriefes aufgerichtet, noch zu verstärken, dafl 
man einzig und allein im Falle der fornicatio ~nr Entlassung des 
Weibes berechtigt sei. Aber als Ehebrecher gilt auch der, welcher 
eine vom Manne wegen dieses Verbrechens Entlassene heiratet. 
Als Grenze für die letztere Bestimmung gibt der hl. Paulus den 
Tod des Mannes an (Röm 7, 2f.). Der Völkerapostel selbst hält 
dieses Gesetz aufrecht nicht als seinen Rat, sondern als Befehl 
des Herrn. Denn 1 Kor 7, 10f., woran noch als Ergänzung hin
zuzufügen ist: "ut si dimiserit, non ducat aliam, aut reconcilietm· 
uxori", gilt eben für den Fall der Entlassung wegen fornicatio 
und verbietet dem einen Eheteil, gleichviel ob Mann oder Frau, 
bei Lebzeiten des andern wieder zu heiraten, auch wenn dieser 
wegen fornicatio entlassen wurde. Das Recht in Ehesachen ist 
vollständig gleich zwischen Mann und Weib, dies erhellt auch aus 
1 Kor 7, 4. Darum darf auch das Weib den Mann nur im For
nikationsfalle entlassen. Doch ist die Entlassung wegen fornicatio 
nicht geboten, sondern nur gestattet. Denn wenn der Heiland 
den Mann zwingt, seine Frau zu behalten, wenn keine fornicatio 
vorliegt, so zwingt er ihn doch nicht im Falle der fornicatio sie 
zu entlassen, sondern er erlaubt es nur, ebenso wie auch jene, 
welche nach Röm 7, 2 f. bei Lebzeiten des Mannes nicht heiraten 
darf, es nach dem Tode desselben zwar tun kann, aber nicht mufl. 

Ferner wirft Augustin hier die Frage auf, ob der Begriff 
,fornicatio' nur im Sinne von fleischlicher Unzucht (stuprum) 
zu fassen ist, oder ob er auf jede .unerlaubte Handluqg, wie Götzen
diepst und Habsucht, und daher auch jede Übertretung des Ge
setzes wegen einer unerlaubten Begierde ( omnis transgre&sio l~gis 

propter illicitam concupiscentiam) ausgedehnt werden muß. Zur 
Beantwortung der Frage zieht er 1 Kor 7, 12-15 bei und geht 
folgendermaßen vor: Christus erlaubt nur im Falle der forni~atio 
die Entlassung; der Apostel aber gestattet, auch den ungläubigen 
Gatten zu entlassen. Denn die ganz\. Perikope, das Privilegium 
Paulinum, ist bloß als Rat des Apostels zu fassen, wie jener an 
die Jungfrauen (1 Kor 7, 25 f.), nicht aber als Befehl. Darum ist 
die Nichtbeobachtung keine Sünde. Wenn nämlich der Apostel 
nur mahnt oder rät, die ungläubige Gattin nicht zu entlassen, so 
sagt er damit indirekt doch, daß es erlaubt sei. Daher muß auch 
der Unglaube unter den Begriff der fornicatio fallen und dies 
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deswegen, weil der Götzendienst, den die Ungläubigen treiben, 
fornicatio ist. Weiter schlie.flt er: Wenn Unglaube fornicatio ist, 
und Götzendienst Unglaube, und Habsucht Götzendienst (nach' 
Eph 5, 5), dann ist unzweifelhaft auch Habsucht fornicatio. Wer 
aber kann irgendwelche unerlaubte Begierde mit Recht von der 
Gattung der fornicatio trennen, wenn Habsucht fornicatio ist? 
Daher ist der Begriff fornicatio ganz allgemein zu fassen (gene
ralem et universalem intelligere cogimur) und von jeder uner
laubten Begierde, durch welche wir. vom Gesetze Gottes abirren, 
zu verstehen. 

Zu Mt 5, 32 b: Hier kann die Frage auftauchen, ob ebenso 
wie der, weichet· heiratet, auch die, welclie er heiratet, die Ehe 
bricht. Denn der Befehl, unverheiratet zu bleiben oder sich mit 
dem Manne auszusöhnen, gilt für den Fall, da.fl sie sich vom 
Manne trennte. Es ist aber ein gro.fler Unterschied, ob man ent
läßt oder entlassen wird. Wenn sie nämlich selbst den Mann 
entlassen hat und einen anderen heiratet, dann scheint die Be
gierde, eine andere Ehe einzugehen, der Grund zur Entlassung des 
Mannes gewesen zu sein, und dies ist zweifellos ein ehebreche
rischer Gedanke. ·wenn sie aber vorn Manne, mit dem sie weiter 
zusammenleben wollte, entlassen wurde, dann ist Ehebrecher sicher, 
wer sie heiratet, nach dem Ausspruch des Herrn; ob aber auch 
sie dieses ~erbrechens schuldig wird, ist ungewi.fl. Gleichwohl 
kann noc~eniger eingesehen werden, wie bei der gegenseitigen 
Zustimmung, mit welcher Mann und Frau sich verbinden, der eine 
Teil Ehebrecher sei und der andere nicht. Dazu kommt: wenn 
jener dmoh die Verehelichung mit einer, welche vom Manne fort 
ist, die Ehe bricht, mag sie auch nicht entlassen haben, sondern 
entlassen worden sein, so macht doch sie selbst jenen zum Ehe
brecher, was der Herr ebenso verbietet. Das zusammenfassend 
ergibt sich: mag eine entlassen worden sein oder entlassen haben, 
sie mu.fl unverheiratet bleiben oder sieh mit dem Manne aus
söhnen 1). 

Augustinus schlie.flt also den Ausspruch des Herrn bei Mt 5, 32 
mit den Paulusstellen (1 Kor 7, 10f. und Röm 7, 2f.) zu einem 
Ganzen .zusammen. Darnach ist für beide Eheteile, den Entlassen
den und Entlassenen, ohne Bevorzugung d.e~ Geschlechtes die 
Wiederverheiratung nach der Trennung wegen fornicatio, in wel-

1) De sermone Domini in monte c. U. 16; Migne, P. lat. XXXIV 
1248 f. 1261 ff. 
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ehern Falle sie erlaubt, aber nicht geboten ist, solange untersagt, 
bis der eine Gatte gestorben ist. Und ebenso begeht jene Person 

·einen Ehebruch, die sich mit einem der getrennten Ehegatten bei 
Lebzeilen des anderen ver·bindet. Zu beachteq, ist, da& Augustin 
hier noch nicht dieses Verbot der Wiedervermählung begründet 
IUit dem Hinweis auf die Unauflöslichkeit des Ehebandes, wodurch 
dann die langen Beweise, womit er es ~ür jedjn Teil in jedem 
Falle geltend macht, einfach weggefallen wären. Die Ausdehnnng 
des Begriffes ,:roeJ•~;iri' (fornicatio) auf jede sündhafte Begierde, 
welche sicher verfehlt ist und das ganze Institut der Ehe unter
graben würde, schränkt Augustin selbst wieder in seinen Retrak
tationen (verfaLit 427) ein, indem er erklärt, es sei eine sehr dunkle 
Frage, ob man unter fornicatio. am:h den geistigen Ehebruch, 
der in jeder Sünde liegt, verstehen darf; dagegen sei die Ent
lassung zweifellos erlaubt bei Unzucht (propter is.tam [fornicatio
nem], quae in stupris committitur) 1). 

Zum Abschluß kommt die augustinische Exegese in dieser 
ersten Periode durch die Erklärung oder, besser gesagt, Umschrei
bung, welche der Kirchenlehrer von Mt 19, 9 in seinem um 3n4 
geschriebenen Werke rontra Adimantum (3, 2) gibt: .Dico autem 
vohis, quieunque dimiserit uxorem suam nisi ob causam fornica
tionis, facit eam moechal'i: et ipse si alteram duxerit, adulterium 
comrnittit" t). · Augustin zieht also Mt 5, ::l2 zur Erklärung von 
1 !}, !J bei uud br·ingt den ersten Teil von 1 n, 9 zum Abschluß 
durch das ,facit eam moechari' aus 5, 32. Somit faflt er das 
,nisi ob fornicationis eausam' als Exzeption, aber nur zum Be
griffe .dimittere" gehör·ig, während der zweite Te\l: ;,et ipse si 
alteram duxerit, adulterium committit" vollständig allgemein auch 
für den Fomikationsfall geltend betrachtet wird 3). 

Eine Weiterentwicklung· in der Erfassung des d_ogmatischen 
Inhaltes unse1er Schriftstellen gibt Augustin in dem Buche: 8 De 

1 ) I, 19; ed. Knöll, CSEL XXXVI 93. 
2) Ed. Zycha, C SE L XXV 119. 
8) Cornelius a Lapide (Comm. in Mat.U:t. [ed. Ant. Padovini] II [Au

gustao Taurinorum 1896] 103) meint, daß Augustin hier die Exzeption auf 
.beido Teile beziehe "tarn ad id quod sequitur quam ad id, quod praecessit", 
so daß sich bei Anwendung auf den Fornikationsfall der Sinn ergebe: "ergo 
qui dimittit ob fornicationem et aliam ducit, non moechatur quidem dimittendo 
forniciariam, moecbatur tarnen aliam ducendo." Aber hier wird ja gerade 
·der Ausnahmefall wenigstens als solcher nur auf das dimittere und nicht auf 
das aliam (lucere bezogen. 
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bQno coniugale" c: 7 (verfa.Dt 401). Hier erklärt er, data das Ehe
band durch die. Menschen nicht getrennt werden kann und fühl't 
dies. zurück auf den sakramentalen Charakter der Ehe 1). 

In der Schrift: .• De fide et operibus" aus dem Jahre 413 
offenhart uns dann der große Kirchenlehrer, welche Schwierigkeit 
für die absolute Unauflöslichkeit der Ehe auch im Ehebruchsfalle 
die Matthäusstellen, besonders Mt .19, 9 bieten. 

Im 19. Kapitel sagt er nämlich, dafä man denjenigen, der 
seine auf dem Ehebruch ertappte Gattin entläfat und eine andere 
heiratet, nicht mit dem gleichstellen dürfe, der ohne diesen Grund 
die Ehe trennt und sich wieder verheiratet. Denn die Schrift 
dl·ücke sich darüber, ob auch der, dem es sicher erlaubt 
ist, die Ehebrecherin 2) zu entlassen, bei Wiedervermäh
lung doch als Ehebrecher gelte, so dunkel aus, daß sich 
nach seiner ..;\nsicht ein jeder verzeihlicherweise hierin 
irren könne 3). 

In der 19. Homilie zum Johannesevangelium (aus dem Jahre 
416) gibt Augustin als Grund, warum die Ehebrecherio entlassen 
werden dürfe, an: diese habe ja vorher, dadurch dafä sie die ehe
liche Treue nicht bewahrte, gezeigt, daß sie seihst nicht mehr 
Gattin sein wolle 4). 

1) Quod (vinculum coniugale) nequaquam puto, tantum valere, nlsi 
alicuius roi maioris cx hac infirma mortnlitatc hominum quoddam sacra
mentum ndhiberetur, quod descrentibus hominlbus ntque id disHolvere cu
pientibus, inconcussum illis maueret ad poenam. Siquidcm interveniente di
vortio non nboletur illa confoederntio nuptialis: ita ut sibi coniuges sint etiam 
separati; cum illis autem adulterium committant, quibus fuerint etiam post suum 
repudium copulati, vel illa viro, vel ille mulieri. Ed. Z y c h a, C 8 E L XLI 197. 

2) Damit ist auch bereits der Begriff der fornicatio eingeschränkt und 
darunter nur der fleischliche Ehebruch verstanden. 

") Quisquis etiam uxorem in adulterio deprehensam dimiserit, et aiiam 
duxerit, non videtur aequandus cis qui cxcepta causa adulterii dimittunt et 
ducunt: et in i,psis di vinis sententiis ita obscurum est utrum et iste, cui qui
dem sine dubio adulteram licet dimittere, adulter tarnen habeatur, si alteram 
duxerit, ut, quantum existimo, venialiter ibi quisque fallatur. Ed. Zy eh a, 
C 8 E L XLI 81. Die letzten Worte: ,·,existimo venialitAr ibi quisque fallatur" 
wurden vielfach unrichtig übersetzt (falli = sündigen); dadurch CJ;ltstand die 
Meinung1 Augustins Stellung sei in dieser Frage schwankend, er halte die 
Wiedervermählung nach Entlassung der Ehebrecherin nur für ein verzeihungs
würdiges Vergehen und "neige so zu einer milderen Praxis" (Fahrner 38). 
Cigoi (61 f.) bekämpft zwar diese Ansicht, erschwert sich dies aber dadurch, 
daß er selbst an der unrichtigen Übersetzung festhält. 

') Migne, P. lat. XXXV 1469. 
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Einen wichtigen Fortschritt in der augustinischen Erklärung 
unserer Schrifttexte bringt das Jahr 419. Durch die Einwendungen 
eines gewissen Pollentius 1) - Augustinus · nennt ihn • frater dilec
tissimus" und .frater religiosus" -- gegen die.,Erklärung, welche 
in der Auslegung der Bergpredigt zu unseren Schriftstell1m gegeben 
wurde, sieht sich Augustinus genötigt, die }t,rage über· die Ehe
scheidung noch einmal ausführliehst in einer eigenen Schrift: • De 
coniugiis adulterinis" zu behandeln. Und weil sein Gegner haupt
sächlich aus Mt 19, 9 die Auflöslichkeit der Ehe mit Erlaubnis 
zur Wiederver.mählung im Falle des Ehebruchs ableitet, muß er 
hier besonders diese Stelle eingehend erörtern und sie in einem 
die absolute Unauflöslichkeit nicht beeintr·ächtigenden Sinne er
klären. Den Ausgangspunkt zu den Erörterungen Augustins bildet 
immer die Exegese des Pollentius. Darum werden wir diese 
zuer·st kmz wiedergeben. 

Pollentius geht von Mt 19, 9 aus; hier findet er die Auflös
lichkeit der Ehe im Falle des Ehebruchs ausgesprochen. Denn 
• warum hat der Herr den Fall des Ehebruchs eingeschaltet und 
sagt nicht vielmehr allgemein: Jeder, der seine Frau entläßt und 
eine andere heiratet, bricht die Ehe, wenn auch der Ehebrecher 
ist, der nach Entlassurig der ehebrecherischen Frau eine andere 
heiratet?" 2) Wenn aber hier auch nur vom Manne die Rede ist, 
so gilt die Erlaubnis doch in gleicher Weise von der Frau nach 
Entlassung des ehebrecherischen· Mannes. Darum kann die Be
stimmung des Apostels Paulus (l Kor 7, 10f.) nicht von solchen 

') Unrichtig ist die Ansicht Fahrners (39), als ob oich Augustinus gegen 
zwei Zeitströmungen wende, von denen die eine, sich einseitig auf Mt 19, 9 
stützend, bei der Trennung wegen Ehebruchs die Wiederverheiratung zwar 
der Frau, nicht ~ber dem Manne verbiete, die andere aber auch der geschie
denen Frau, ebenso wie dem Manne, erlaube, zu einer nouon Verbindung zu 
schreiten. Vielmelll' begegnet Augustin einzig der Meinung des Pollentius, der 
aber aus Mt 19, 9 sowohl für den Mann, der die ehebrecherische Frau ent
laBBen hat, als auch für das Weib, das sich vom ehebrecherischen Mann 
trennte, das Recht zur Wiedervorheirat.ung ableitet; nur gibt er den Frauen 
dt'n guten Rat, sie sollten, obwohl sie wüßteQ, daß die Wiedervermählung 
ihnen nach Entlassung der ehebt·eeherischen Mli.nner erlaubt sei, dennoch von 
einer neuen Ehe abstehen wegen der Schmach, weil man nämlich ~agen wird, 
sie hätten nur deshalb den Mann entlassen, um einen andern zu heiraten. 

0) Cur ergo, inquis, interposuit Dominus causam fornicationis et non 
potins generaliter· ait: Quicunque dimiserit uxorem suam et aliam duxerit 
moechatur, si et ille moechus est, qui dimissa fornicante muliere alteram ducit Y 
I, 9; ed. Zyeha, C SE L XLI 366. 
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gelten, die sich wegen Ehebruchs ihrer Männer getrennt haben; 
denn nur dann darf die Frau nicht heiraten, wenn sie wegen einer 
andern Ursache als Ehebruch die Trennung herbeigeführt hat 1}. 
Um endlich seine Erklärung mit Röm 7, 2 f. und 1 Kor 7, 39 in 
Einklang zu bringen, sagt Pollentius, das der ehebrecherische Teil, 
mag es Mann oder Frau sein, eben für tot gelte~). 

Weil nun Ai.lgustin den Hauptstützpunkt der Exegese seines 
Gegners, den Beweis für die Auflöslichkeit der Ehe aus Mt 19, 9, 
nicht sicher und logisch scharf zurückweisen kann, greift er die 
gegnerische Interpretation auf einer andern Seite an, nämlich in 
der Auslegung von 1 Kor 7, 10f. tmd sucht sie in Widerspruch 
mit anderen paulinischen Stellen zu bl'ingen und so durch folgen
den Beweisgang ad absurdurn zu führen : 

Wenn man den Ausspruch des Apostels auf solche Trennungen 
anwendet, die nicht wegen fornicatio erfolgt sind, dann übersieht 
man, daä ja in diesen Fällen die Trennung überhaupt verboten 
ist. Durch diese Auslegung ist man aber gezwungen, den Auß
spruch des hl. Paulus dahin zu verstehen, daä auch außer dem 
Fall der foi'nicatio die' Trennung erlaubt sei. Denn derjenigen, 
welche im Falle der Trennung vom Manne unverheiratet bleiben 
muß, wird nicht die Erlaubnis zur Trennung genommen, sondern 
nur zur Wiederverheiratung, ja die Trennung wird ihr vielmehr 
u~ter der Bedingtmg, daß sie unverheiratet bleibt, erlaubt. Wenn 
die~ aber wirklich so ist, dann wird den Frauen, welche enthalt
sam sein wollen, die Erlaubnis dazu erteilt, ohne die Zustimmung 
des Mannes abzuwarten, so daß das Wort: ,das Weib trenne sich 
nicht vom Manne' nur fü'r solche Vorschrill zu sein scheint, welche 
nicht Enthaltsamkeit wählen können, sondern nur eine Trennung, 
bei der es ihnen erlaubt ist, zu einer anderen Ehe zu schreiten. 
Den Frauen aber, die keinen Beischlaf mehr wünschen und die 
eheliche Gemeinschaft nicht ertragen wolleu, ist es erlaubt, auch 
ohne irgendwelchen Grund der fornicatio ihre Männer zu ver
lassen und nach dem Ausspruch .des Apostels unverehelicht zu 
bleiben. Und ebenso ist es den Männern gestattet, welche ent
haltsam sein wollen, ihre Frauen auch ohne deren Zustimmung 
zu verla,ssen und unverheiratet zu bleiben 8). 

1) Videtur enim tibi tune a viro diseedentem feminam nubere non de
bere, si nulla viri fornieatione eonpulsa diseesserit. I, 1; ebd. 34 7 t. 

2) Sie intelligendum existimas, ut si vir fuerit fornieatus pro mortuo 
deputetur et uxor pro mortua. 11, 2 i ebd. 383. 8) I, 1; ebd. 348 f. 
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Bei dieser Erklärung aber kanunt man in Widet·spruch mit 
1 Kor 7, 2-5. Denr;~ wie könnte. es wahr sein, daß der ·eine 
Gatte nur mit Zustimmung des andern enthaltsam sein darf? Und 
wenn es der Frau erlaubt ist, den Mann zu entlassen und unver-... 
heiratet zu bleiben, dann hat nicht der Mann sondern sie selbst die 
Gewalt über ihren Leib 1). Daher nlllß die Paulusstelle 1 Kor 7, 10 f. 
von solchen Trennungen verstanden werden, w~lche wegen for
nictüio geschehen sind, weil sie nach Mt 5, 32 nur in diesem Falle 
erlaubt werden. Der Apostel hat diesen Grund unerwähnt ge
lassen. weil er sehr bekannt ist 2). Auch deshalb kann die Tren
nung zum Zwecke der Enthaltsamkeit nur mit Zustimmung des 
m1dern Eheteils erfolgen, weil man durch die T:rennung den, der 
nicht enthaltsam leben will, zum Ehebrecher machen würde, was 
der Her-r verbietet 3). 

Mit diesen Schlußfolgerungen hat Augustinus nachgewiesen, 
daß das 'Veib, auch wenn es vom Manne wegen fornicaHo sieh 
getrennt hat, unverheiratet bleiben muß nach 1 Kor 7, 10 f. und 
sich so einen festen Standpunkt gesichert. Nun kommt er durch 
einen Syllogismus mit dem Beweise der Gleichheit der Geschlechtet· 
nach 1 Kor 7, 4 als Untersatz zu dem Schlusse: also darf auch 
Mt 19, 9 nicht so verstanden werden, als ob der Mann .. welcher 
seine Gattin wegen fornicatio entläßt und eine andere heiratet, 
nicht Ehebrecher wird. 

Hierauf gibt Augustin folgende Erklärung zu Mt 19, 9: 
"Ich glaube. daß der Herr hier nur das erwähnen wollte, 

was ein schwereres Verbrechen ist. Denn wer kann leugnen, daß 
darin ein schweretw Ehebruch liegt, wiederzuheiraten nach Ent-

. I 

lassung der nicht ehebrecherischen Frau, als nach Entlassung der 
Ehebrecher-in? Nicht weil letzteres kein Ehebruch ist, soudem 
weif er leichter ist, wenn man nach. Entlassung der Ehebrecherin 
wieder heiratet. Eine ähnliche Ausdrucksweise nämlich gebraucht 
auch der Apostel Jakobus (4, 17), wenn er sagt: ,Wer Gutes zu 
tun weiß und es nicht tut, der sündigt.' Oder sündigt er etwa 
dadurch nicht, daß er, auch wenn er Gutes nicht zu tun weiß, 
es deshalb nicht tut? Gewiß ist es sdhde; aber das ist schwerer, 
wenn er es zu tun weiß und dennoch nicht tut. Aber jenes ist 
deshalb nicht überhaupt keine Sünde, weil es eine leichtel'e ist. 
Um also beideH zusammenzufassen: wie jeder, dm· seine Frau auöer 
dem ~'all der fornicatio entläßt und eine andere heiratet, J!.'hebruch 

1) I, 2; ebd. 3491. 2) I, 6; ebd. 361 f. II) I, 4; ebd. 361. 
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begeht, so sündigt auch jeder, der Gutes zu tun weiß und es nicht 
tut. Aber wie man hier nicht mit Recht behaupten kann: also, 
wenn ich es nicht zu tun weiß, sündige ich nicht - es gibt näm
lich auch Sünden aus Unwissenheit, wenn sie auch geringer sind, 
als die wissentlich begangenen -- so kann man auch dort nicht be
haupten : also, wenn ich wegen f'ornicatio entlasse und eine andere 
heirate, breche ich nicht die Ehe: Es begehen nämlich auch die
jenigen Ehebruch, welche nach Entlassung der ersten Frau wegen 
fornicatio eine a_ndere heiraten; aber freilich einen geringeren als die, 
welche nicht wegen Ehebruchs entlassen haben und wiederheiraten. 
Wie also gesagt werden kann: Wer Gutes zu lun weiß und es 
nicht tut, der sündigt, ebenso kann auch gesagt werden: Wer 
seine Frau, ohne daß fomicatio vorliegt, entläßt und eine andere 
heiratet, begeht Ehebruch. Wie wir also, wenn wir sagen: Jeder, 
der ein vom Manne nicht. wegen fornicatio entlassenes Weib heiratet, 
ist Ehebrecher, unzweifelhaft wahr reden und dennoch nicht jenen, 
welcher eine wegen fornicatio Entlassene heiratet, von diesem V er
brechen freisprechen, sondern ohne Bedenken beide als Ehebrecher 
betrachten, · so nennen wir auch den, der außer dem Fall der 
fornicatio seine Frau entläßt. und eine andere heiratet, einen Ehe
brech~r, und deshalb lösen wir dennoch denjenigen, welcher wegen 
der Ursache der fomicatio entläßt und eine andere heiratet, nicht 
von der Makel dieser Sünde. Beide nämlich, wenn auch den 
einen mehr als den andPren, erkennen wir doch als Ehebrecher. 
Denn wer wäre so töricht, den nicht für einen Ehebrecher zu 
halten, welcher eine vom Manne wegen fornicatio Verstoßene 
heiratet, während er den Ehebrecher nennt, der eine heiratet, 
welche nicht wegen fornicatio entlassen ist? So sind also diese 
beiden Ehebrecher. Wenn wir daher sagen: Jeder, der ein nicht 
wegen fornicatio . vom Manne entlassenes Weib heiratet, bricht 
die Ehe, dann sprechen wir zwar von dem einen derselben, aber 
trotzdem sagen wir deshalb nicht, dafl der, . welcher eine vom 
Manne wegen f'omicatio Entlassene heiratet, kein Ehebrecher sei: 
ebenso, da diesfl beiden Ehebrecher sind, ist es sowohl jener, 
welcher seine }'rau praeter causam fornicationis entlii.&t und eine 
andere ,heiratet, als auch der, welcher propter causam fornicationi:=; 
uxore dimissa sich mit einer anderen verbindet; kurz, wenn wir 

·von dem einen derselben lesen (sei. dafl er Ehebrecher ist), dann 
dürfen wit· dies nicht so fassen, als ob der andere deshalb nicht 

Neuteet. Abhudl. lll, 1/S. Ott, An.o\eguog über cüe Ehescheidung. 8 
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als Ehebrecher bezeichnet sei, weil der eine ausdrücklich so ge
nannt ist 1). 

Augustin faßt also hier den Ausdruck ,nisi ob fornicatio
nem' ~) im Gegensatz zu seinet· ft·üheren Erklärung negative, als ., 
ob Christus hier n u t" von der Entlassung praetet· causam forni-
cationis >:;preche, während er VOll der Trennung propter causam 
fornicationis überhaupt nicht reden wolle. " 

Hieran reiht Augustin den Beweis für die absolute Unauf
löslichkeit der Ehe aus den Parallelstellen bei den andern Evange
listen. Nach Anführung von Mk 10, 11 f. und Lk 16, 18 betont 
er das ,quicunque' hzw. ,omuis, qui' und schließt daraus, daß 
audt der nieht ausgenommen sein könne, der seine Frau wegen 
fornicatio entlassen und eine andere geheiratet habe, sondern 
ebenfalls Ehebrecher sei"). .Daher wenn wir im Evangelium nach 
Mt lesen: ,Quicunque dimiserit uxorem nisi ob fornicationem ... 
et aliam duxerit, moechatur', dürfen wir nicht sogleich glauben, 
jener sei kein Ehebrecher, welcher · propter causam fornicationis 
entlassen hat und eine andera heiratet, sondern müssen es noeh 
bezweifeln, bis wir das Evangelium nach den andern Evangelisten, 
von welchen dieses er·zählt wird, befmgt haben.• Mt gibt nur 
einen Teil, Mk und Lk aber, den Mt gleichsam erklärend, das 
Ganze, damit der volle Sinn deutlich hervortrete 4). Daher kann 
das, was bei Mt weniger klar ist, weil er nach ausdrücklicher Er-

1) I, 9; ebd. 355 ff. 
2) Den Wortlaut betreffend macht der Kirebenlehrer die Bemerkung, 

daß er nach dem · griechischen Texte mit praeter causam fornieationis zu 
geben sei (aut quod magis in g•·aeco legitur: praeter (I, 11; ebd. 359). Ferner 
sagt er zu Mt 5, 32, daß die Lesarten schwanken zwischen ,quicunque' und 
,omnis, qui'; ,excepta causa fornicationis', ,praeter causam fornicationis' und 
,nisi ob causam fornicationis'; · ,solutam a viro' und ,dimissam a viro'; do!Jh 
habe das auf den Sinn keinen Einfluß. Einige Kodizes, griechische sowohl als 
auch lateinische, hätten den Zusatz: ,qui dimissam a viro duxerit, moechatur' 
überhaupt nicht in der Bergpredigt, weil er schon in dem ,facit eam moechari' 
enthalten sei; "wie nämlich wird die Entlassene Ehebrecherin, wenn nicht 
auch der, welcher sio heiratet, Ehebrecl)er wfd" Y Er selbst hat die Lesart: 
,Quicunque dimiscrit uxorem suam, excopta causa fornicationls, faoit eam moo
chari; et qui solutam a viro duxllrit, mucchatur (f, 10; ebd. 368). Dm·ch die 
Hervorheb11ug: in der Bergpredigt stehe in manchen Handscht•iften der Zu
satz nicht, darf man wohl schließen, daß Augustin den Halbvers 19, !l b hat 
und als gut verbürgt annimmt, wenn er ihn auch nie im Zusammenhange 
n1it 19, 9 a anführt. 

a) I, 9 ; ebd, 368. ~) r, 11 ; ebd. 359 f, 
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wähnung der einen Spezies (von Ehebrechet·) über die andere 
gesehwiegen, aus den andern Evangelisten erkannt wet·den 1). Also 
haben nach Augustin die heiden anderen Evangelisten (Mk und Lk) 
die dunkle Matlhäusstelle erklärt uud vervollständigt. 

Was den Begritl' "f'ornicatio" betrifft, so greift Augustin wie
det· deu in seiner Erklärung zm Bergpredigt gegebeuen auf uml 
versteht darunter jede Art von fornicatio, sowohl die fleischliche 
nl:ö" auch die g·eistig·e, wozu aueh der Unglaube zu red111en ist 2). 

Zu Röm 7, 2 t~ und 1 Kor 7, :.HJ: Gegenüber der Anschauung 
des Pollentius, Ehebruch sei gleichbedeutend mit Tod, macht 
Aug·ustin geltend: Dies ist den Worten des· Apostels ganz ent
gegenge::;etzt. Nm den physischen Tod hat der hl. Paulus im 
Auge. Des Pollentins Auslegung drängt notwendig zu dem Schlusse, 
daß sich das Weib durch Ehebruch 3) vom Gesetze des Mannes 
losreißen kann. Damit ergibt sieh die absurde Folgerung, daß 
man die Ehebreeherin heiraten darf, ohne Ehebrecher zu werden, 
ja sogar, was noch ungeheuerlicher ist, daß nicht einmal die Frau 
Ehebrecherin wird, welche sich durch Ehebruch von ihrem Manne 
·getrennt hat und dann wieder heiratet, weil nümlich der erste 
Mann, welcher noch lebt, nicht mehr ihr Gatte ist. Pollentins 
selbst zieht zwar diese Konsequenz nicht 4), aber sie ergibt sieh 
unbedingt aus den Voraussetzungen ( quod quidem non ipse sentis, 
sed hoc sequitur i!la, quae sentis). Darum ruft Augustin seinem 
Gegner zu: "Ändere also die Voraussetzungen, wenn du die Kon
sequenzen vermeiden willst und sage nicht, unter dem toten 
Manne und dem toten Weibe sei an dieser Stelle auch der bzw. 

1) I, 11; I, 0; ebd. 360. 367. 2) I, 26; ebd. 378 t. 
") Pollentius faßt nämlich "fornicatio", soviel sich ersehen läßt, im 

Gegensatz zu Augustinus nur im Sinne von fleischlieber Unzucht, Ehebruch. 
Überhaupt tritt .die Neigung, die Trennung auch bei anderen Vergehen als 
bei Ehebruch zu gestatten, meistens nur dort hervor, wo man die Wieder
verbindung bei Lebzeiten des andern Gatten absolut verbietet; sobald man 
aber schwankt, ob nicht doch in dem Ausnahmefall die zweite Ehe erlaubt 
ist, oder diese schlechthin gE'stattot, dann versteht man unter fornicatio (:rrnevtla) 

nur den Ehebr·uch im eigcntliehen Sinne. So wollte schon Origenes die Er
Jauhnis zut• Trennung auch bei andcrn schweren Verbrechen zulassen, doch 
hielt ihn. der stril!te Wortlaut der Hl. Schrift ab (vgl. S. 41). Siehe auch die 
Ausführungen über die Exegese des Eplphanius S. 66. 

') Er ist also der Meinung, daß nur der unschuldige Teil nach der 
Trennung vom ehebrecherischen Gatten wieder heiraten darf, nicht aber der 
schuldige. Damit bleibt er, wie Augustin richtig bemerkt, in seinen Schluß
folgerungen auf halbem Wege stehen. 
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die Unzüchtige zu verstehen." Oie Frau kann keines zweiten 
Mannes Gattin werden, wenn sie nicht aufgehört hat, die des ersten 
zu sein. Sie hört aber auf, Gattin des e1·sten (Mannes) zu sein, 
wenn ihr Mann stirbt, nieht aber, wenn er Unzucht tr·eibt. Daher ... 
wird die (;auiu ob eausam fornieationis er!aubtenveise entlassen, 
aber das Baud mit dem ersten Manue bleiLt bestehen. Deshalb 
wird des Ehebruchs schuldig, wer eine selbst ".wegen Ehebruehs 
Entlassene l1eiratet 1) • 

• Mag auch der Ehebrueh ein Tod sein, .nicht des Leibes, 
sondem, was schlimme1· ist, der Seele, so spricht der Apostel doch 
nieht Yon ctiesem Töcle, wenn er sagte: ,Quoll si mortuus fuerit 
vir· eins, cui vult nubat' ( 1 KOl' 7, ß9), sondern nur vom leiblichen 
Tode. Denn wenn dmch den Ebebi·uch des Gatten das eheliche 
Band gelöst. wird, dann folgt jene Ungereimtheit ... , daß auch die 
Frau dureh Unkeuschheit von diesem Bande gelöst wird; wird sie 
aber gelöst, dann wird sie frei vom Gesetze des Mannes. Daher· 
(quocl insipientissime dieitur) wird sie nicht Ehebrecherin, wenn 
sie sieh mit einem anderen Manne verbunden, weil sie durch ihren 
Ehebruch befreit wurde vom ersten Manne. Wenn dies aber so 
weit von der Wahrheit abweicht, daß es kein, ich sage nicht 
ehristliches, sondem menschliches Gefühl zuläßt, dann ist die Frau 
in der Tat gebunden, solang·e iht· Mann lebt, d. h. um deutlicher 
zu reden, solange ihr Mann das Leibesleben besitzt" 2). 

Die ganze Auslegung zusan1meufassend gibt (ler Kirchenlehrer 
von Hippo folgende Aneinanderreihung und Verbindung der ein
fochliigigen Sehrilltexte: ",Die Gattin trenne sich nieht vom Manne, 
wenn sie sieh aber gelrennt hat•, niirnlieh weg~n der Ursadre, 
bei der· die Trennung erlaubt ist, ,bleibe sie unverehelicht oder 
söhne sich mit ihr·em Manne aus' (l Kor 7, 19 f. ). ,Die Frau 
nämlich ist bei Lebzeiten des Mannes an das Gesetz gebunden 
und wird, solange der Mann lebt, Ehebrecherin geriannt, wenn sie 
mit einem anderen Manne. zusammenleben wird' {Röm 7, 2 f.); 
,denn die Frau ist gebunden, solange cter Mann lebt' (1 Kor 7, 39). 
Daher ,wenn ctie. Frau ihren Mann entlassen hat und einen andern 
heiratet, bricht sie die Ehe' (Mk 1~, 12), und ,wer eine vom 
Manne Entlassene heiratet, lwicht die Ehe' (Lk 16, 18b). Deshalb 
dar·f nach demselben Befehl des HetTn ,auch dee Mann seine Frau 
nicht entlassen' (I Kor 7, 11 ), denn , wer seine I'' rau entläßt außer 
im Falle der fomicatio, macht sie zur Ehebrecherin' (Mt 5, 32). 

1 ) II, 4; ebd. 384 f. 2) n, 5; ebd. 386 r. 
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Aber wenn er sie wegen dieser Ursache entlassen hat, dann bleibe 
er aw.:h selbst so (nämlich: nn verheiratet); denn ,jeder, det· seine 
Frau entlü.E!t und eine ander·e heiratet, bricht die Ehe' (Lk Hi, 18)" 1). 

So ist also nach der augustinischen ExegesP jede Wieder
verheiratung naeh der Trennung wegen l'onlieatio bei Lebzeiten 
beider Galten absolut ver·boten, sowohl dern sehultlig-en wie dem 
unsrhulrlig·en EheteiL Und um die Berechtigung dieses strikten 
Verbotes auch aus Vernunftgründen zu bestärken, macht et· den 
fruchtbaren Gedauken geltend, welch schreckliehe Folgen die Er
laubnis zur 'Viedervenniihlung nach der Trennung wegen fornicatio 
mit sieh brüchte; denn dann würden die .Münner, welche am; un
zühligen anderen Gründen ihre Franen nieltt mehr et·tmgeu können, 
lernen, ihre Gattinnen zum Ehebruch zn zwingen, datuit ihnen 
nach Lösung des ehelichen Bandes durch fornicatio ·erlaubt sei, 
andere zu heimten 2). Auf die Einwendung des Pollentius femer: 
das Gesetz, dafl der, weleher nach Entlassung der ehebrecherischen 
Frau sich nicht mehr· mit ihr aussöhnen wolle, zm Enthaltsamkeit 
gezwu1,1gen sein solle, sei zu hart, ja unmenschlich, entgegnet 
Augustinus: · daun müsse man konsequent auch den Eltebruch dem
jenigen gestatten, dessen Gattiu die eheliehe Pflieht wegen einer 
langen und unheilbaren Krankheit nicht leisten könne 11}. 

Den Scbluflstein zu seiner Exeg·ese legt der gro.E!e Kirchen
lehrer in seinem "Verke: "De nuptiis et coneopiscentia" (ebenfalls 
aus dem Jahre A· l D) durdt die schm·fe Betonung der Unanflöslielt
kcit des Eheban des und die Zurückfiilming derselben auf den 
sukralltenl alen Charakter der Ehe. Seine Wol'le lauten: "Det· 
Apostel sagl: ,MüJmcr liebet elll'e I•' rauen wie Chl'istus seine Kirche 
liebt· (Eph 5, :!5) .• Die Wirkung dieses Sakramentes ist es zweifel
los, cla.E! .Mann und ~Veib, durch die Ehe vereint, solange sie leben 
unzertrennlich beieinander bleiben, und es nicht el'laubt ist, aufler 
im Falle der fornicatio, daß ein Gatte sich vom andern trenne. 
Denn dies wi1:d in Christus und in der Kirche fest angeno11nnen, 
da& der Leb~nde von der LibAnden nie dmch eine Scheidung ge
trennt werde. Die Beobachtung dieses Sakramentes ist in der 

1) I, 21; ebd. 372 ff. 
2) II, 17; ebd. 404 f. In dieser Form führt Augustin diesen Gedanken 

an, und nicht in der seblimmeren Fnssuug, daß die Männer sich selbst du1·ch 
Ehebruch trennen, weil dies von ihm schon oben als "nwnstruosum" be
zeiehnct wurde, das "nullus huinanus sensus admittit", und weil Pollentius 
nur dem unschuldigen Gatten die Wiedervermählung erlaubt. 

H) II, 10; ebd. 392 tf. 
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Stadt unseres Gottes, auf seinem heiligen Berge, d. h. in der Kirche 
Christi und bei den gläubigen Eheleuten so streng, daß es, wenn 
die Frauen auch heiraten oder geheiratet werden zur Erzeugung 
von Kindem, trotzdem nicht gestattet ist, die Unfruchtbare zu ... 
entlassen, um eine ander·e Fruchtbare zu heiraten . . . So sehr 
bleibeu die Rechte der einmal eingegangenen Ehe be~tehen, dalil 
die voneinander Getrennten mehr unter sich G<~tten sind als mit 
jenen, wekhe sie heiraten. Ja, sie könnten mit andern nicht Ehe
brecher sein, weün sie nicht gegenseitig Gatten blieben. Et·st beim 
Tode des Mannes, mit dem eine wahre Ehe bestanden, kann eine 
wahre Ehe geschlossen werden mit dem, mit welchem man bisher 
in ehebrecher-ischer V erbinduug gelebt hat. So bleibt also unter 
den Lebenden ein gewisses eheliches· Verhältnis 1), welches weder 
die Trennun"g, noch die Verbindung mit einem andern vernichten 
kann. Es bleibt aber zur Strafe des Verbrechens, nicht ad vin
eulum foederis, wie auch die Seele des Apostaten, die gleichsam 
sich \'Oll der Ehe mit Christus getrennt hat, auch wenn sie den 
Glauben verloren, doch das Sakrament des Glaubens nicht v.erliert, 
wekhes sie im Bade der Wiedergeburt empfangen hat" 2). 

Encilieh gibt A ugustinus noch eine wichtige Korrektm zu 
seiner Exegese in seinen Retraktationen. Außer· der bereits er
wähnten Einschränkung des Begriffes fmnicatio nimmt er nämlich, 
veranlaßt dnrch Prv 18, 22, die Ansicht zmück, als sei im Falle 
der Unzucht die Trennung nur· erlaubt, nicht geboten 3). Damit 
hätten konsequenterweise auch gro&e Anderungen in der übrigen 
Auslegung erfolgen müssen, doch geht Augustin nicht weiter 
darauf ein. -

' Die Berechtigung zm Kritik der augustinischen Exegese gibt 
uns der Heilige selbst in seinem Werke: .De trinitate III prooem. 2" 4), 

') Quiddam coniugale; eine andere Handschrift hat: quoddam vinculum 
coniugale. 

2) I, 10; ed. Vrba et Zycha, CSEL XLII 222f. Der Vergleich mit 
dem Taufcharakter findet sich auch in: De coniugiis adult. II, 5: Sicut enim 
manente in se Sacramento regenerationis, excommunicatur cuiusquam reus 
criminis, nec illo Sacramento cnret, etinmsi'-nunquam reconcilietur Deo: ita 
manente in se vinculo foederis coniugalis, uxor dimittitur ob causam forni
cationis, nec carebit illo vinculo, etiamsi nunquam reconcilictur viro; carebit 
autem, si mortuus fuerit vir eius. Reus vero excommunicatus ideo nunquam 
carebit regenerationis Sacramento, etiam non reconciliatus, quoniam nunquam 
moritur Deus. Ed. Zycha, C SE L XLI 386. 

a) I, 19; ed. Knöll, CSEL XXXVI 93. 
') Migne, P. lat. XLII 869. 
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indem er sagt, er wünsche allen seinen Schriften nicht bloß fromme 
Leser, sondern auch freimütige Kritiker. Und gerade unsern Fall 
belreffend gesteht Augustinus, et· habe diese Frage über die Ehe 
zwar, soviel in seinen Kräften stand, durdtgearbeitet und be
sprochen, aber er wisse wohl, dafl sie sehr dunkel und venvic:kelt 
sei; er wage nicl1t zu behaupten, daß er alle ihre Knoten gelöst 
habe, not.:h lösen könne 1). 

Verlehlt ist vor allem die Auslegung von 1 Kor 7, 101'., als 
ob der Apostel duhei nm die in Mt 5, 32 erlaubte Trennung wegen 
foruit.:atio erwähnen wolle. Die mit mehr Dialektik als scharfer, 
zwingender Logik gezogene Folg·erung: da der Apostel nur die 
Wiederverheiratung· verbietet, erlaubt er die Trermung, ist unhalt~ 
bar. Denn wenn der hl. Paulus post fadurn zm· Verhütung des 
gröfleren Übels die Wieder·vennählung verbietet, sagt er noch 
lange nicht, dafil die Trennung im betreffenden Fall erlaubt ge
wesen sei. Übet·haupt hätte Angustin diese ganze Erklärung fallen 
lassen müssen, nachdem er in den Retmktationen im Falle des 
Ehe:lr·uchs die Trennung· gebietet. Denn dann würe er wie die 
Griechen gezwungen, gerade diesen Fall auszuschließen, weil der 
Apostel klar zeigt, daß er die Trennung. nieht haben will. Ja, 
dann hätte aueh keine Aussöhnung mehr stattfinden dürfen, weil 
das Zusammenleben Sünde sein muß, wenn die Trennung ge
boten ist. 

.Mit der Abweisung der Exegese zu 1 Kor 7, lO f. ist auch 
dem Argum~nt, welches Augustin als· Übergang zut· Erklärung 
von Mt 19, !) benutzt, die Grundlage entzogen. Da nämlich der 
Obersatz nidtl in der bestimmten Fassung haltbar ü;t, verliert 
auch die Schlußfolgemng iht·e Stringenz. Freilich soll damit nicht 
gesagt werden, daß aus· 1 Kor 7, l Of. überhaupt kein Beweisgrund 
gegen des Pollentius Erklärung von Mt 19, 9 hergenommen wer
den könne. 

Was die Exegese zu Mt 19, 9 selbst betrifft, so. ist vor allem 
beachtenswel't und lobend anzuerkennen, daß Augustin die Schwierig
keit voll erfa&t und als der erste der Exegeten, wenn wir von 
den Alexamll'inern absehen, eine Lösung versucht. Allerdings sind 

') His ita pro meo modulo pertractatis atque discussis quaestionem 
tamen de coniugiis obscurissimam et implicatissimam non nescio. Nec audeo 
profiteri, omnes sinus eius vel in hoc opere vel in alio adhuc explicasse vel 
iam posse si urgear, explicare. De coniug. adult. I, 26; ed. Z y c h a 1 C S E L 
XLI 379. 
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auch seine beiden Auslegungen nur Lösungsversuche, keine be
friedigenden Lösungen. Aber für den Wert derselben und die 
Geistesgröße des Bischofs von Hippo zeugt am besten der Um
stand, daß die bedeutendsten Exegeten der späteren Zeit, wie wir 
sehen werden, sich einem dieser Lösungsversuche"'anschlossen. Doch 
müssen wir die augustinische Exegese zu diesem schwierigen Vet·se 
als unhaltbar abweisen. Der erste Lösungsversuch, wobei das 

" ,nisi ob fornicationem' exzeptiv gefaßt, aber nur auf das ,dimittere' 
bezogen ist, als ob damit die sogenannte Scheidung a thoro et 
mensa gemeint sei, "wird durch den einfachen Wortlaut so be
!;!timmt zurückgewiesen, daß er nur durch die Verlegenheit, eine 
bessere Erklärung zu finden, begreiflich wird" 1). Auch der Zu
sammenhang läßt diese Auslegung nicht zu. Denn die Fragesteller 
hätten, wenn wirklich eine Exzeption von Christus gemacht wurde, 
dies nicht anders verstehen können, als daß für diese Ausnahme 
eine separatio a vinculo erlaubt sei, weil der Begriff .Scheidung 
von Tisch und Bett" den Zuhörern vollständig unbekannt war. 
Der biet· eingeschlagene Weg der Tt·ennung der beiden Satzglieder 
scheint Augustin selbst nicht befriedigt zu haben, und so wurde 
er zu dem anderen Lösungsversuche gedrängt. Doch auch diesem 
können wir nicht beipflichten. Denn die Worte: ,nisi ob forni
cationern' können in dieser Fassung, besonders wenn man ·noch 
als Parallele das ,excepta causa fornicationis' Mt 5, 32 beizieht, 
nicht rein negative, sondern nur exceptive genommen werden. 
Und selbst wenn man die Worte im negativen Sinne faßt, so daß 
nicht logisch zwingend bei Affirmation für die Aussage das Gegen
teil folgt, so konnten doch die Pharisäer und die Juden überhaupt 
keinen anderen Schluß ziehen als den: bei fornicatio ist das 
divortium wie wir es bisher gehabt habe.n, d. · h. mit Erlaubnis 
zur Wiedervermählung gestattet. Die Bemerkung, C:hristus wolle 
nur das gröfiere Verbrechen brandmarken, weist Chemnitz richtig 
zurück mit den Wor·ten: .Neque enim proposita erat quaestio, 
utrum ex illegitimis divortiis gravius peccatum sit, sed quaestio 
erat de causis legitimis divortii" 2). Die Heranziehung vollends 
des Jakobuswortes (4, 17) ist deshalb vlert'ehlt, weil die Auslegung 
selbst unrichtig ist und nur durch den Ausdruck .peccata igno
rantium" verfänglich wirkt. Wenn wir nämlich sagen: Die Sünden 

') J. Grimm, Leben Jesu V~ (Regensburg 1900) 261 A. 1. 
0) Examen Concilii Tridentini De matrimonio can. 7; ed. Reuss, Be

olini 18611 499. 
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aus Unwissenheit sind geringer, dann fassen wir "Unwissenheit" 
nicht im strikten Sinne, sondern in der Bedeutung von • unge
nauem Wissen". Wenn aber eine verkehrte Tat wir·klich aus 
absoluter Unwissenheit entspringt, dann kann die Unwissenheit 
selbst sündhaft sein, die Tat aber ist nur materielle Sünde. 

Aber wenn so Augustinus auch keine Lösung der eigentlichen 
Schwierigkeit geben konnte, so hat er doch fast alle. und zwar 
die wichtigsten Momente, welche .gegen die Auflösung im Forni
kationsfalle sprechen, herau::;gefunden und angeführt. Anerkennens
wert ist vor allem det· Grundsatz, daß die Paralleltexte bei Mk 
und Lk, welche gar keine Ausnahme kennen, uns davon abhalten 
müssen, bei Mt 1 fl, 9 eine solche anzunehmen; ferner die bestimmte 
Erklämng, daß nach Rörn 7, J f. und 1 Kor 7, 39 nur der· Tod 
des einen Teiles den anderen vom Gesetze der Ehe befreie und 
ihm die Erlaubnis zur Wiederverheiratung gebe. Besondet·s wert
voll ist dann der Hinweis auf die Folgen, die sich aus der Er
laubnis zur zweiten Ehe nach det· Trennung wegen Ehebruchs 
ergeben wüt;den. Dieser Gedanke ist meiner Ansicht nach der 
beste Gegenbeweis gegen die Schlußfolgerung aus Mt Hl, 9: Die 
Ehe sei bei Ehebruch auf'lösbar; denn dies kann, wie der Kirchen
lehrer treffend und schön bemerkt, kein menschliches, geschweige 
christliches Gefühl zulassen. 

Großes hat also Augustin für die Auslegung det· von der 
Ehescheidung handelnden Schdfttexte geleistet; ahel' dennpch liegt 
das Hauptverdienst dieses hervorragenden Geistes in der Exegese 
der ntl Schrifttexte über die Ehescheidung, wie ja auch in seiner 
übrigen exegetischen Tütig-keit, nicht so sehr in der historisch
grammatischen Erklärung der einzelnen Stellen, sondern vielmehr 
in der Erfassung ihres Gesamtinhaltes und in der Herausarbeitung 
und spekulativen Durchdringung ihres dogmatischen Gehaltes im 
Sinne der Unauflöslichkeil des Ehebandes. Denn • Verdienst des 
Bischofs von Hippo ist es, dem Prinzip der Unauflöslichkeit, ·das 
man bislang bloß durch Berufung auf die bekannten Aussprüche 
der HI. Schrift zu stützen suchte, eine wissenschaftliche Grundlage 
gegeben zu · haben. Freilich hatte schon Ambrosius in seinem 
Kommentar zu Lukas I. VIII, 9 durch die Zusammenstellung 
des evangelischen Ausspruchs: ,Onmis qui dimittit uxorem suam 
et. ducit alteram, moechatur' und des Wortes Pauli: ,sacramen
tum hoc magmun esse de Christo et Ecclesia', den Gedanken 
nahegelegt, dafl der Grund der Unauflöslichkeil in dem sakramen-
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talen Chm·akter fler Ehe zu suchen sei; doch hat eigentlich erst 
Augustinus diesen fi·uchtbaren Gedanken ausgebeutet und die Be
ziehungen zwischen det· Unauflöslichkeit und der Ehe als Sakra
ment - im niehttechnischen Sinne -- festgestellt und in die rich
tige Beleuchtung gebracht. Dnrcb Aufstellung 'ä.ieser Theorie hat 
Augustinus dem slreug kirchlichen Scheidungswesen die feste 
Operationsbasis geschall'en, von der aus dasselbe, .. wenn auch nur 
allmählich und mühsam, so doch sicher die entgegenstrebenden 
Anschauungen und Gewohnheiten der J'ömischen und genuanischen 
Völker des Abeudlandes beeinflussen und schließlich über·winden 
sollte" 1). 

lm Ansehlnf3 an Augustin sei hier det' Kanon 8 der 11. Syn
ode von Karthago (407) erwähnt. Diese Synode stand wahr
scheinlich selbst unter dem Einflusse des großen Bischofs von 
Hippo 2), und ihre Stellungnahme in der Ehescheidungsfrage hat 
sicherlieh sehr dazu beigetragen, der nugustinisehen L,ehre zum 
Siege zu ved1elfen. Der Kanon lautet: "Placuit ut secundum evan
gelieam et apostolicam disciplinam neque dirnissus ab uxore neque 
dimissa a marito alteri eoniungatm, sed ita maneant aut sibimet 
recondlicnlur; quod si eontempserint, ad poenitentiam redigantur, 
in qua eausa legem imperialem petendum est promnlgari" 11). Diese 
Entscheidung hat sicher in ihrer allgemeinen Fassung auch und 
vielleicht in erster Linie solehe itn Auge, die wegen Ehebruchs sieh 
getrennt haben, und hält dureh Verbindung der Evangelienstellen 
mit den PanJustexten die absolute Unauflöslichkeil der Ehe fest. 
Wie seiHver aber die praktisehe Durehführung war, geht daraus 
hervor, daß die weltliche Gewalt zur Unterstützung angerufen 
wit·d. Die Bedeutung dieses Kanoris ergibt sich daraus, daß das 
Konzil von Trient bei der endgültigen Entscheidung der Ehe
scheidungsfrage auf denselben zurückgreift: ihn erweitert und 
präzisiert. 

') Fahrner 30 f. 
2) Hefele, K G IP 07. 
") Bru ns, Canones ap. et conc. saec. ~V-VII (Berolini 1839) I 186. 

In c. 6 C. 32 q. 7 erscheint dieser Kanon als c. 17 Conc. Milev. nach Pseudo
Isidor. 
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III. Abschnitt. 

Niedergang der patristischen Literatur 
im Abendland. 

Wie im Orieute, so macht sich auch im Okzidente ein Nie
dergang des wissenschaftlichen Strehens nach der ersten Hiilfle 
des 5. Jahrhunderts fühlbar. Sdwffenskmtl und Sdtafl'eHsfreude 
sind erlahmt. Die Hauptarbeit liegt in der Sammlung uud Ver
wertung dessen, was frühere Jahrhunderte geleistet haben. In der 
exegetischen Literatur gelangt die allegorisch-mystische Deutung 
mehr und mehr zur AlleinhetTschaft. Für unsere Frage finden 
sich nm· geringe litemrische Zeugnisse. 

§ 23. Pseudo·Hieronymus und Pseudo·Primasius. 

J. Pelagius, der bekannte Häresiareh (t 417), hat vor -tiO 
einen Kommentm· zu den Paulusbriefen verfalilt. Augustin nennt 
das Werk: in Pauli apostoli epistolas expositiones lm;\'issilllas (De 
peceatorum meritis Jll, !). Mit dem Verschwinden des Pelagianis
mus im Abendland schien auch dies Vverk versehwunden1 bis nach 
mehr als tausendjähriger Vergessenheit zuerst Bellarmin und dann 
ausführlieber Gamier den unter dem Namen des hl. Hieronynms 
überlieferten, aber· schon von Erasmus als uneeht erkannten Paulus
komrnentar für des Pelagius Vver·k erklärte, das aber von C.:assiodor 
und seinen Sehülern im antipelngianisclteu Sinne purgiert worden 
sei. Dagegen erhob in neuerer Zeit Klaseu 1) Einspruch und er
klät·te den Pseudo-Hieronylllus für ein unverfälschtes und unver
stümmeltes Original einer pelagianischen Exegese, dessen Autor 
nicht Pelagius, sondern im Kreise jene•· auf der Grenze vom Pela
gianismus zum Semipelagianismus stehenden Mönche zu suchen 
ist. Die eirJgehendste Arbeit über den fraglichen Punkt hat Hein
rieb Zimmer (Pelagius in Irland, Texte und Untersuchungen zur 
patristischen Literatur, Berlin 1901) geliefert mit folgendem Resul
tat (2 I 2): ein pelagianischen Anschauungen nicht feindlich gegen
überstehender Mann hatte in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts 
noch vor Unterdrückung des Pelagianismus in eine ihm gehörende 
Handschrift der Paulusbriefe aus dem Pelagiuskommentar sich 
Noten beigeschrieben. Diese Handschrift fiel Ende des 5. oder 

1) Theologische Quartall!cf!rUt LXVII (1886) 234-317. 631-577. 
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Anfang des 6. Jah1·hunderts in die Hände eines Mannes, der den 
Pelagiuskommenlnr nicht mehr kannte, dem aber die adnotntiones 
brevissimae zusagten, und die er daher als Kommentar heraus
sehrieb. Ein anderer endlieh \·ermutete, daß diese adnotationes 

~ 

wohl von Hieronymus he1-rübren. 
Erklftrung zu 1 Kor 7, I 0: Die Ehen dürfen dmehaus nicht 

wegen irgendwelcher Ursache getrennt werden (~niugiis minime 
causa aliqua dimittendis). .Er (Paulus) verbietet die Entlassung, 
aus welchem Grund es aueh geschehe, damit nieht mit andern 
neue VedJindungen eingegangen werden nach der Gewohnheit der 
Juden, welehe der HeJT unt~rsagt rnif den \V orten: ,Quieunque 
dimiserit uxorem suam excepta eausa fornieationis, et aliam ctuxe
rit, moeehatm'." 

Zu 7, 11 : "Wenn sie (die Gattin) aus irgendwelchem Grunde 
sich getrennt hat, hei1;ate sie keinen anderen oder söhne sich mit 
ihrelll Manne aus, wenn sie will; denn dies ist offenbar besser, als 
einen andet·en zu heiraten" 1). 

II. Den dem Primasins von Hadrumet (t um 5GO) beige
legten Konunent.m· hült Zinnüer ebenfalls für eine und zwar anti
pelagianisehe Bearbeitung des Pelagiuskommentars. Er identifiziert 
ihn mit dem von Cnssiodor in seinem Werke: .De institutione 
divinarum litternrum" c. 8 an erster Stelle genannten lateiuisehen 
Gesamtkommentar zu den Paulinen und will trotz des Wider
spruchs Cassiodors den Papst Gelasius für den Verfasser halten 2). 

Die Erklärung zu l Kor 7, 10 f. lautet: .Hier wird direkt 
zu den Vet·heirateten gesproehen, dal3 sie iht·e Frauen nicht 
entlassen und nmlet·e schönere oder t·eiehei·e heir;aten düt·fen, 
wie die Juden tat~n. ,Das Weib soll sich nicht vom Manne tren
nen.' ,Wenn einer seine Frau entläßt, ausgenommen im Falle 
des Ehebruchs, macht er sie zur Ehebreeherin' (Mt 5, 32). ,Wenn 
sie sich getrennt hat, bleibe sie unverehelicht.' NieiJt so soll sie 
sich trennen, daß sie einen andern heiratet: wenn sie sich aus 
irgend einem Grund getrennt hat, heirate sie keinen nndern. ,Oder 
söhne sieh mit ihrem Manne aus. Und der Mann entlasse sein 
Weib uieht.' Denn es ist besser, wenn sfe zu ihrelll Manne zurück
kehrt, als wenn sie einen andern heiratet." 

Zu 1 Kor 7, 39 heißt es von der Witwe, sie sei frei vom 
ehelichen Bande nach dem Gesetze; wenn sie auch dann nic-ht 

1) Migne, P. lat. XXX 726. 
") Vgl. Zimmer a. a. 0. 121-123. 207f. 
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enthaltsam sein könne, so möge sie heiraten, wen sie wolle, aber 
nur in Christus 1). 

Kritisch ist zu diesen Er·klärungen zu bemerken: in beiden 
wird gesagt, daß das Weib, welches sich aus irgend einem Grunde 
vom Manne getrennt hat, unverheiratet bleiben soll, daß es besser 
sei, sich mit. seinem Manne auszusöhnen, als einen anderen zu 
lteiraten. Sieherlieh darf der letzte Satz nicht so verstanden wer
den, als ob die Wiedenrerheiratung nm· widerraten sei. Das 
würde dem Vorausgehenden widersprechen und wäre ein solch 
starker Laxismus - es bezieht sich nämlich auf solche Frauen, 
die sieh nus irgend einem Gmnde getrennt haben -, wie er 
von einem christlichen Schl'iftstellet·, der die Aussprüche Jesu in 
den I<~vangelien kennt, nicht angenommen werden darf. Ob frei
lich .die Wiedervermählung, ·besondet·s den Männern, auch im Falle 
der Tt·ennung wegen Ehebruchs ver·boten ist, das läßt sich nicht 
mit Sicherheit feststellen. Die Et·kliirung zu 1 Kor 7, 10 bei 
Pse~ldo-Hiemnymus scheint eher dagegen zu spr·P-chen. Die Stel
lung des Pelagius und der beiden von ihm abhängigen Schrift
s~eller krinn man wohl et·st dann entscheiden, wenn aus ander
weitigen Quellen der echte Pelagiuskommenta!' rekonstr·uiert 2) ist, 
und zwar aus den Zusätzen und Auslassungen, die sich in Pseudo
Hieronymus und Pseudo-Primasius finden. 

§ 24. Opus imperfectum in Matthaeum. 

Die 54 Homilien zu Matthäus, das sogenannte opus imper
fedurn in ~atthaeum, welehe unter den Schriften des hl. Chry
sostomus aufgeführt werden, sind nnch den neuesten Forschungen 
von Paas 3) in der Zeit der Völkerwanderung zwischen 400-500, 
und zwar in einer der Donauproviuzen entstandep und einem 
arianischen Gotenbisehofe Maximinus, dem Gegner des Ambrosius 
und Augustinus, zuzueignen. Das leider lückenhafte Werk - es 
erstreckt sich über Kap. 1-13 und 19~25 - bietet einen sehr 
l?eachtenswerten Kommentar zum ersten Evangelium, und nach 
Et·:1smus von Rotterdam ist der Verfasser ein "homo eruditus et 

') Migne, P. lat. LXVIII 621. 624. 
~) Nach Kihn (Patrologie II 366) beschäftigt sich A. Bouter (The Com

mentary of Pelagius on the cpistles of paul. Tbc problem of restoratlon, Lon
don 1907) mit dieser Arbeit. Der Text ~oll in den Tcxh and Etudies erscheinen. 

3) Theod. Paiu, Das Opus imperfectum in Mattha,eum, Tübingen 1909. 
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faeundus et in divinis literis sie exercitatus, ut ... hac in parte 
non eedat Clu·ysostomo" 1). 

Erkliirung zu Mt 5, :12: Als Moses die Söhne braels aus 
Äg·ypten gef'iilnt, waren diese zwar der AbstamuJLmg· nach Israe
liten, der Sitte naf·lt alJcr Ägypter. Daher gcsc~hah es, daß nach 
Art der· Heiden der· Manu die Frau hafHe. Und weil es ihm nieht 
erlaubt war, jene zu entlassen, so war· er berejt, sie zu löten 
oder, wenn er sie aus Furcht vor dem Gesetze nicht tötete, dann 
plagte er ";ie mit unablü";";igen Martern. Daher befahl er (Moses) 
den Sdreidebrief zu geben, nieht weil er (an sich) gut war, son
dern weil er ein Heilmittel bot gegen sehlimmere Übel, damit sie 
nicht, weil da::; Bö::;e verboten, das Sr:hlitnmere täten. Also der 
Zweck des Gesetzes, den Scheidebrief zu geben, W<H' die Verhinde
rung rles Mordes. Aber gibt es nur einen Mord der Tat n::wh 
uml nieht audt der Gesinnu11g 11udt P Wie nämlich der, welcher 
seinem Br·uder olmc Grund ziünt, ilm, wenn er ihn auch nidtt 
wirklich töten kann, doch in seine)ll Herzen tötet, so hat. auch 
der, welclter nadt einem Weib verlangt, auch wenn er es nicht 
lJek0111111en hat, mit il1111 in seinmn Herzen die Elle ge!Jrodten, 
~veil seiue AlJsidtt zwar verhindert, aber nicht gehc.;sert worden 
ist. So lötet auch der, welcher sein Weib haßt, ausgenommen 
der Uuzucht wegen, mtd zwar so haßt, daß er· es entläßt, ja dnß 
er, wenn er nieltt die Erlaubnis zm· Entlassung ltiltte, es wirklich 
töten würde, dasselbe in seinem Her·zen und bei Gott, weil er den 
Willen zu. morden lmt, wenn ~r auch die Tat des Mordes nicht 
begeht . . . Wenn derjenige, der seinem Bmder ohne Grund zümt, 
des Gerichtes sdiUldig wird, wie soll derjenige nicht selmldig wer
den, der ol111e den Grund der Unzucht die Gattin' so haßt, daß 
er sie sogar entläflt r Aber du sagst: Viele Fehler hat meine 
Frau. Was macltt es? Bist du ohne Fehler? Wenn wir nämlich 
die Fehler Fremder ertr·agen müssen nach dem Ausspruch des 
Apostels (Gal G, 2), um wieviel mehr dann die unserer Frauen? 
Wenn einer, der eine Frau ansieht r11it Verlangen nach ih1·, die 
Elte int Herzen mit ihr schon geLrochen lmt, wie sollte der nicht 
wegen Ehebruchs vel'llrteilt wer!len, 'det· durch die Entlassung 
seiner li'rau Anlaü zum Ehebruch gegebeu hat, so daß sie mit 
einem anderen und der andere mit ilu· die Ehe bricht r Denn 
der Christ darf nicht nur nicht sielt selbst beflecken, sondeJ:n auelt 
anderen keine Gelegenheit zm Beileekung geben. Andernfalls fülll 

1) Im Vorwort bei Migne, P. gr. LVI 601f. 



§ 24. Opus imperfectum in Matthaeum. 127 

das Verbrechen der anderen als Sünde auf den selbst zurück, der die 
Ursache des Verbrechens gewesen ist. Beachte auch, dafl der, der 
nach dem Gesetze (des Moses) den Scheidebrief gibt, vier Sünden 
begeht: 1) weil er vor Gott als Mörder dasteht; 2) weil et· eine 
Keusche (non fornicantem) entlassen lwt; :i) weil er sie zur Ehe
Lrecherin und 4-) auch den zmn Ehebrecher gemadtt hat, der sie 
aufnimmt. Nichts aber von dem begeht der, welcher das Gebot 
Christi beachtet. hat 1). 

Zu Mt 19, 9: "Alles wird <lureh dieselben U t·sachen, wodurch 
es entsteht, wieder zunichte gemacht. Die· Ehe nämlich kommt 
nicht durch den V e.rkehr·, sondern durch den Willen zustande, 
und daher wird sie auch nieht dul'Ch körpel'liehe Trennung, son
dern durch die des Willens aufgelöst. Deshalb ist derjenige, wel
cher seine Frau entläßt und keine andere heiratet, noch ihr Gatte. 
Denn, wenn er auch dem Körper nach gelreimt ist, bleibt er doch 
noch dem \\7illen nach verbunden. 'Venn er also eine andere 
genommen hat, dann entläfH er sie vollständig (cum ergo aliam 
acceperit. tune plene dimittit). Also nidtt, wet· entläßt, bricht die 
Ehe, somler·n wer eine andere heiratet. Wie abm· der gnmsam 
und ruchlos ist, der eine Keusche entläßt, RO ist töl'icht und gott
los jenet·, welcher eine Buhlerin behält. Denn ein Beschützer 
ihrer St:handtat ist der, welcher das Verbrechen seiner Frau ver
h(;imlic!tt" 2). 

Nach diesen beiden Erklümng·en glaube ich sicher annehmen 
zu müssen, rlafr dieser Exeget die AuflösliciJkeit der Ehe im Falle 
des Ehebruchs vertritt. Denn in Mt 5, 32 b faßt er das ,dirnissam' 
von einer, welche nicht wegen Ehebruchs entlassen ist und, wenn 
et' zu Mt 19, 9 auch nicht ausdr·ücklich sagt, daß man nach der 
Entlassung der ehebrecherischen Frau wieder heiraten darf - das 
scheint ja die Schriftstelle selbst zu tun -, so führt er doch auch 
nichts dagegen an, sondern gibt sogar mit klaren Worten zu, daß 
die E~e vollständig getrennt werden kann, so dafl die beiden Ge
trennten nicht mehr Ehegatten sind, und dies geschieht durch die 
Verbindung mit einer anderen Person, durch Ehebmch. Zu be
merken isL, daß dieser Exeget die Erklärungen der bed~utendsten 
Kirchenväter, so des Chr·ysostomus, des Origenes und des Ambro,. 
sius benutzt und geschickt und selbständig verarbeitet. 

• 1) Hom. XII; Migne, P. gr. LVI 696f. 
'~) Hom. XXXIII; ebd. 802. 
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§ 25. Gregor der Große und Isidor von Sevilla. 

f. Die Ansicht Papst Gregors I (t 604) über Ehescheidung 
ist in zwti Briefen niedergelegt. In der Epistula ad Theoctistam 
Patritialll heiC!t e:;: Er selbst, alle b Lltolischen Bisehöfe und die ganze 

Kirche belegen die mit dem Anathem. welehe behaupten, die Ehe 
könnte au;; religiösen RCwk:;ichten (8intritt in qen Ordensstand) 

gelöst werden; dies hat das menseltliehe Gesetz erlaubt, 1las gött
lielw aber verboten. • Die Wahrheit selbst sagt: , Was Gott ver
bunden, soll der Mensch nicltt lösen', und ebenso: Nicht ist es 
el'lanbt, die Gattin zu entlassen, ausgenorwnen im Falle der Un

zueltt. Wer also widerswieht diesem göttlichen Gesetzgeberi' Wir 
wissen, Jaß gescltrieben steltt: ,Es werden zwei zu einem Fleische.' 
'Venn also Mann und Frau ein Fleisch sintl, und um der Religion 

willen lüßt der Mami seine Frau oder· die Frau den Mann in der· 
Welt zurliekbleiben oder vielleicht gar zn Unedauhtem schreiten, 
was ist das für eine ,conver·sio', bei d.er ein und d~sselbe Fleisch 
teils die Enthaltsamkeit übernimmt, teils in· der Befleckung ver
lwrrl ?" Daher ist es Nlaubt, wenn beide Enthaltsamkeit üben 
wollen; wenn aber der eine Teil sieh weigm-t, dann ist es nicht 
gestattet, die Ehe zu trennen (dividi coniugium non ·licet) nach 
1 Kor 7, 4 1). 

Eine ähnliche Entscheidung gibt Gregor in einem Briefe an 
seinen Kanzler Hadriah : Dieser wird aufgefordert auf die Be
schwerden einer gewissen Agathosa hin, ihr Mmm sei ohne ihre 
Zustimmung in ein Kloster eingetreten, nachzuforschen, ob die 
Frau nicht selbst das Gelübde der Keuschheit gemacht oder nicht 
vorher Unzucht getl'ieben habe, "weswegen dem 'Manne erlaubt 
ist, seine Gattin zu verlassen". Ist beides nicht der Fall, dann 
soll der Mann, selbst wenn er schon tonsuriert ist, zurückkehren, 
.damit nieht seine ,conversio' der in der Welt. zurückbleibenden 

Gattin Anlaß zum Verderben werden kann". "Denn wenn auch 
die weltlichen Gesetze vorschreiben, der ,conversio' halber könne 
auch gegen den Willen des einen von beiden die Ehe gelöst wer
den, so erlaubt dies doch das göttlic~ Gesetz nieht. Denn aus
genommen der Unzueht halber darf der Mann seine Frau nieht 
verlassen, weil nieht, nachdem dureh die Vollziehung der Ehe 

(= matl'imonium consunnnatum) Mann und Weib ein Körper 

1 ) Epist. XI 27; cd. Ewllld et Hat·tmnnn, Mon. Germ. bist., Gregot·. I 
Papae Registr. Epist. Il 289t. 
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geworden sind, der eine Teil den Ordensstand wählen und der 
andere in der Welt zurückbleiben kann" 1). 

In beiden Br·iefen verbietet der Papst in erster Linie die 
Trennung der Ehe durch einseitigen Klostereintritt Da aber aus 
ftt•r Begründung klar lwt·vot·geht, daß die;;elhe nur als Trennung 
Jer iiu.IJeren Lebensgemeinschaft zu fassen ist, wobei der in der 
Welt zurückbleibende Gatte nieht wiedet· heiraten darf, und da 
der Papst mit Berufung auf Mt u, :l2 nur bei IJ nzucht diese ein
seitige Trennung zulüßt, so ergibt sieh, daß auch die nach dem 
Matthiluszusatze gestattete Trennung nur als sepamtio a thoro et 
111ensa zu gelten h::tt. Greg·or hält also die absolute Unauflöslieh
keit tles Ehebandes fest, und al::; innereil U mnd derselben betrachtet 
er das durch die Konsummalion der Ehe bewirkte .Eintleischsein" 
der Eheleute nach Mt 1 \), 5. 

Il. Isidor vo11 Sevilla (t ()iJ()) kommt auf unsere Frage in 
seinem Werke "De ecclesiasti<:is oHieiis" ( II, 20) zu sprechen. Er 
nennt die Ehe ein .co11iunctionis insepambile sacramentum"; wie 
die Kirche nieht voa Christus getrennt wet·den kann, so auch 
nicht das· Weib vom Maune ~). Dm·an wird wörtlidt angefügt die 
Erkliimng des Pseudo-Hieronymus zu 1 Kor 7, 10 und der erste 
Teil derjenig·en des hl. Hieronymus zu Mt 19, \:J, in welchem es als 
Pflicht angegeben ist, die Unzüchtige zu entlassen (nach Prv 18, 22), 
da .sie das eine Fleiseh auseinandergerissen und sich durch die 
Unzucht getrennt hat". So wie die Stelle gegeben ist, lautet sie 
zweifelhaft, und Launoi u) meint, Isidor erlaube eine Neuheirat 
im Fornikationsfalle. Doeh die Berufuqg auf Hieronymus, der 
ganz klar die Wiederver·mählung nach der Trennung wegen Ehe
bruchs verbietet, macht wahrscheinlich, da& Isidor sich auch in 
diesem Punkte an den groflen Exegeten anschließt, obwohl er 
gerade den die Wiederverheiratung verbietenden zweiten Teil der 
hieronymianischen Erklärung wegläflt. Betreffs der Unauflöslich
keil des Bandes bei Hieronymus und Pseudo-Hieronymus vergleiche 
man das oben Gesagte. 

§ 26. Konzilsentscheidungen. 
I. Die Synode von Angers (Andegavum) in Gallien (453) 

bestimmt im G. Kanon, dafl diejenigen, welche sich mit fremden 
Frauen zu Lebzeiten deren Gatten • nomine coniugii • verbinden, ex-

1) Ebd. 300 f. 2) Migne, P. lat. LXXXIII 812f. 
2) Regia in matrimonium potestas 838. 

lJ .............. A l.l.. ..... dl TTl 1/Q nt-4- AnclAt1'1\Y'If"'' ,;}..,,. ~ia Ti!luurt>lu:~oiffnYHJ' 0 
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kommuniziert sein sollen 1). Da keine Ausnahme angegeben wit·d, 
hält die Synode wenigstens sicher fest, daß das Weib nm nach 
dem Tode iht·es Mannes wiedet' eine eigentliehe Ehe eiugehen knnn. 
Faltrnet· glaubt, dafil auch die oben schon als J 0. 2) Kanon des 
Konzils von Arles angeführte Bestimmung, welche theoretisch den 
strengen Standpunkt f{>sthült, it~ diese spätere Periode gehöre. 

li. Ungefähr um dieselbe Zeit fallen die zwei itjschen Synoden~) 
nnler Pntricius. Die erste sagt (K. 19), daß eine Cltrislin, welche 
ihren i·e('htnJiif3igcn Mann vedasscn nnd sieh ehebrecheriscltel'weise 
mit einem anderen Manne verbunden hat, exkommuniziert werden 
soll ·1). Widttiger noch ist die Entseheidung der 2. Synode. Ka
non 2tj lautet: "Höre das Wort de~ Herm: wer einer Buhlerin 
anhüngt, winl ei11 Leih (lllit ihr); eheuso: die Ehebrechet·in soll 
ge;:;teinigt werden, d. h. auf Gr·und dieses Verbrechens soll sie 
sterben, damit diejenige aufhört zu waehsen, welche nicht aufhört 
die Ehe zu Jwedten; ebenso: \\'enn eine Frau die Ehe gebrochen 
hat, diese ke!trt doch woltl nicht zu ihrem Manne zurüek P ebenso: 
nicht ist es dem Manne erlaubt, seine Frau zu entlassen, aufiler 
wegen des Grundes der fomicalio, das ist soviel, als wenn er 
sagt wegen dieses Grundes; wenn er daher (dann) eine andeJ'e 
heimtet, wird man dies ehensowenig verbieten, wie nach dem Tode 
der ersten" 5). 

Wenn wir diese beiden Kanones zusammenhalten, so ergibt 
sieh eine auffallende Übereinstimmung dieser Entscheidungen über 
uie Ehe mit dem Gewohnheits1.~echte, das wir bei Basilius gefun
den, und mit der Exegese de;; Atubrosiaster. Nach Kanon 19 der 

') Hi quoque, qui alienis uxoribus superstitibus ipsarum maritis, no
mine coniugii abutuntur a communione habeantur extranei. Mansi VII 902. 

0) Fahrner (4~) schreibt irrtümlich 24. Kanon. 
") Die erste soll zwischen 450-456 gehalten worden sein, während fii1· 

die zweite kein bestimmtes Datum angeg·eben ist; nach Thomas Moore fallen 
beide in die letzten Lebensjahre des hl. Patrici us <t 4 65); vgl. Hefe l e, K G 
li 2 585. 

') Mulim· Christiana quae acceperit virum honestis nuptiis, et postnw
dum discesserit a primo et iunxel'it se adulterio (al. adultero), quae hnec fecit, 
excommunjonis sit. Man s i VI 517. l 

") Audi dominum dicentem: Qui adhaeret me1·etrici, unum cm·pus 
efficitur. Item: adultera lapidetur; id est, huic vitio moriatur, ut rlesinat 
crescere, quae non desinit moechari. Item: si adulterata fuerit nmlier, num
quid revertitut• ad virum suum priorem? Item: non licet viro dimittere 
uxorem nisi ob causam fornicationis, ac si dicat ob haue causam; unde si 
ducat alteram velut post mortem pl'ioris non vetant. Mansi VI 526. 
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ersten Synode wird nämlich allgemein der Frau die Wiederver
mählung nach der Trennung verboten, und da keine Ausnahme 
angegeben ist, so gilt dies wahrscheinlich auch für den Fall des 
Ehebruchs. In Kanon 26 der 2. Synode wird klipp und klar dem 
Manne die Erlaubnis gegeben, nach Entlassung seines ehebreehe
rischen Weibes wieder w heiraten. Und diese Bestimmung ist 
für unsere Zwecke um so wichtiger. weil sie im Kanon selbst 
exegetisch begt·ü1ulet wird. Man zog- aus dem Satze: ,Wer seine 
Frau, ausgenommen den Fall des Ehebruchs, entläßt und eine 
andere heiratet; bricht die Ehe', den Schluß: wer seine Ft:au 
im Falle des Ehebruchs entläßt und eine andere heiratet, bricht 
die Ehe niclJt, uud dies ist darum auch nicht verboten. Auch 
seheint naeh der Meinung der versamrnellen Väter, ebenso wie 
nach der Exegese der Antiochener, die Entlassung der Ehebr·echerin 
geboten zu sein, da man 1 Kor 6, 16 auch anf das ehebrecher-ische 
Weib bezieht und auf die Strafe, die im AT auf Ehebruch ge
setzt war, hinweist. Ja, die BhebreJwt·in gilt, wenn sie auch nieht 
mehr gesteinigt wird, füt· den .Mann als tot, und damit hatte man 
die Lehre des hl. Paulus (Rörn 7, 2 f. und 1 Kor 7, 39), daß das 
Eheband bis zum Tode bestehen bleibe, entkräftigt 1). Eheuso 
läßt sich aus dem Fr·agesatz die Auslegung zu 1 Ko1· 7, 10 ersehen, 
daß nämlich hier nicht ein Weib gemeint sei, welches sieh dlll'eh 
Ehebruch getrennt hat, da dieses sicher nicht mehr zu seinem 
Manne zurückkehren wenle 2). 

Was nun die erwälmte Übereinstimmung betrifft, so i::-~t diese 
wohl nicht zufällig, sandem deutet auf ein Abhängigkeitsverhältnis. 
Dies ist um so wahrscheinlicher, als nach Zimmer a) im christlichen 
Irland frühzeitig griechische Studien eifl'ig betr·ieben und daher 
sicher auch die. Kenntnis der griechischen Kirchenväter weit ver
breitet war, vielleicht weiter als die Kenntnis der lateinischen 
Literatur; auch Ambrosiaster war unter dem Namen des Hilar·ius 
in Irland bekannt. 

1) V gl. oben S. 111 die Exegese des Pollentius. 
2) Wenn Hefele (K G IJ2 587) den Kanon dahin zusammenfaßt: "Eine 

Ehebrecherin muß zu ihrem ersten Mann zurückkehren", so ist dies nicht 
nur unvollständig, sondern nuch unrich1ig. Denn durch das "numquid" wird 
eine rhetorische Frage mit negativem Sinn eingeleitet, und zudem wäre damit 
ein Widerspruch gegeben mit dem Schlußsatz, da einerseits die Frau zurück
kehren müßte, anderseits der Mann eine andere heiraten darf. 

") Pelagius in Irland Ii ff. bes. A. und 1171f. 

9* 
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III. In dem gleichen laxen Sinne trifft die Synode von 
Vennes (Veneticum) in der Bretag·ne (4G5) im 2. Kanon die An
ordnung: diejenigen, welche ihre !<'rauen, es sei denn wegen Un
zucht, entlassen untl ohne Erweis des Ehebruchs andere heiraten, 
sind \'On det· Kommunion anszusehließen 1). ...Wahrscheinlich hat 
das Konzil, wie das .probatione adullerii" nahelegt, die Entlassung 
des Weibes mit Beziehung auf die Erklärung des.. hl. Hieronymus 
auch bei bloßem Ver·dacht gestattet; dagegen ist bei Nachweis des 
Verbt·echeus im Gegensatz zu diesem Kirchenvater auch die Wieder
vermählung des unschuldigen Mannes erlaubt. 

IV. Iu den Anfang des 6. Jahrhunderts fällt die Synode von 
Agde (506) in Südgallien, welche die Auflöslichkeit der Ehe noch 
mehr begünstigt. Der 25. Kanon enthält nämlich die Bestimmung: 
.Saeculares qui coniugale consortium nulla graviori culpa 
dimittunt vel etiam dimiserunt et nullas causas discidii proba
biliter proponentes pl'Opterea sua matrimonia dimittunt, ut aut 
illicita aut aliena pmesumant, si, antequam apud episcopos com
provinciales discidii causas dixerint et, priusquam iudicio damnen
tnr, uxores suas abieeerint, a communione ecclesiae et sancto 
popnli coetu pro eo, quod fidem et coniugia maculant, excluden
tur" t). Die Ausdrüeke .nulla gmviori culpa" und "nullas causas 
probabililer proponentes" lassen schließen, daß von der Exkom
munikation jene verschont bleiben, welche wegen eines schweren 
Vergehens ihre Frauen entlassen ltaben ; nur muß die Angelegen
heit der Entscheidung der Komprovinzia.lbischöfe unter·breitet und 
beim Ger·ichte die Verurteilung der Frau erwirkt werden. Die 
Synode duldet also neben dem adulterium noch andere Scheidung-s-, 
gründe, und zwat· ist an eine vollständige Scheidung, wobei der 
Mann wieder heiratet, zu denken, wie die Sätze: • ut aut illieita 
aut aliena praesumant" und "pro eo, quod fidem et coniugia ma
culant" zeigen. 

V. Die Synode von Orleans (533) erklärt c. 11, daß die 
(gesetzlich) geschlossenen Ehen bei eintretender Krankheit durch 

1) Eos quoque, qui relictis uxoribus t,uis, sicut in Evangelio dicltur, 
excepta causa furnicationis, sine adulterii probutione alias duxerint, · stutuimus 
a communipne similiter urcendos: ne per indulgentiam nostram praetm·missa 
peccata alios ad licentinm erroris invitent. Mansi VII 963. 

2) Druns, Cano,les II 161; Mnnsi VIII .320 läßt vor graviori(e) culpa 
das nulln nach einigen Handschriften aus; vgl. die verschiedeneu LesBI'ten 
im Corp. iu1·. can. c. 1 C. 33 q. 2. Der Zusammenhang tord~rt jedenfalls 
eine Neiation: nulla, sine oder absque. 
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einen entgegengesetzten Willensenlsehluü nicht gelöst werden sollen, 
und beclroht den Zuwiderhandelnden mit rler Exkommunikation 1). 

Aus all diesen Zeugnissen geht l!ervOI", daß die absolute Un
auflöslkhkeit det· Ehe in dieser Periode nicht allgemein fest15e
halteu wurde. Gewiä lwtte die Ersel!einnng ihren letzten Grund 
in den laxen Ansehauungen der einzelnen Völker. Daß aber dieser 
Ulllstand auch auf weite kirchliche Kreise einen der streng·en Doktrin 
wenig günstigen Einfluä übte, ist schwerlich in Abrede zu stellen . 
.Meiner Ansicht nach sind diese Kanones nicht nur det· Ausfluß 
einer klugberechnenrlen Praxis 2), sondern auch eine Folge der 
Exegese der Matthäusstellen, in welchen man bei Ehebruch die 
Auflöslichkeit der Ehe ausgesprochen fand. 

1) Contraeta matrimonia accedente infirmitate nulla voluntates contrarie
tate solvantnr. Qnod si qui cx coLiugibus fccerint, noverint se eommunione 
privandos; ed. F. M a assen, Coneilia aevi Merov., Mon. Germ. hist., Han
nover 1893, 63. 

') Vgl. Fahrner 59. 



Zweites Buch. 

Exegese des Mittelalters und der 
Neuzeit. 

I. Abschnitt. 

Die mittelalterliche Exegese. 
§ 27. Die Literatur vom Ausgang des 7· bis zur 1. Hälfte 

des 12. Jahrhunderts. 
Die Exegese dieser und der folgenden Periode bis zum 

16. Jahrhundert kennzeichnet sich durch ihre Abhängigkeit von 
den alten KirchenschriftsteHern; es ist die Exegese im Geiste der 
Vätet·. Und da man sich im Abendlande hauptsächlich an Augusti
nus und Hieronymus anschloß, so ist die Auslegung der von der 
Ehescheidung handelnden Schrifttexte eine der strengen Unauf
löslichkeitsdoktrin günstige. 

1. An erster Stelle ist zu nennen Be da, der' Ehrwürdige. 
Seine Meinung über die Ehescheidung ist unzweideutig in seinem 
Markuskommentar 1) niedergelegt. Zu Mk 10, 11 sagt er: .Bei 
Mt ist es vollständiger geschrieben: Quieunque ... 1 ~. 0. Nur 
einen fleischlichen Grund gibt es also, die Unzucht, und einen 

1 ) Unter den Sch1·iften Bedas wird auch ein Matthäuskomment.ar 
genannt, der ihm aber fälschlich zugeseilrieten (vgl. SC:hönbach, Wie
ner Sitzungsbericht 146 (1 !102,'3) 3 ff.) und auch in dem seiner Kirchen
geschichte angeschlossenen Verzeichnisse seinllr Schriften nicht aufgeführt wird 
(vgl. Migne, P. lat. XCV 289 f.). In demselben wird zu Mt 5, 32 wörtlich 
nach Augustinus der Begriff fornicatio auf jede sündhafte Konkupiszenz aus
gedehnt;. dagegen ist die Erklärung zu Mt 19, 1 identisch mit jener Bedas zu 
Mk 10, 11, jedoch fehlt der die Wiedervermählung verbietende Schlußsatz; 
Migne, P. lat. XCII 28. 85f. 
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geistigen, die I<'nrcht Gottes, seine Gattin zu entlassen, was viele, 
wie wir lesen, der Religion wegen getan haben. Kein Grund aber 
steht im Gesetze Gottes genau und ausführlich geschrieben (per
f'wri pta), naeh welehem man zu Lebzeiten <let· Entlassenen eine 
andere heiraten dal'f" 1). Bedu zieltt also das ,ubi ob fornicatio
uem' jedenfalls mit Hücksi<:ht auf Ml 5, :-:!2 uur zu . dem ersteH 
Satzglied und gibt wit dem perseribere kurz und sehön seine 
Meinung dahin zu erkennen, dafil zwat" nach Mt l!l, ~ bei Ehe
brueh die Wiederver·heiratung erlaubt scheint, dafil aber die 
Parallelstellen dagegen sprechen. 

2. Sed ulius Sc:ottus (8.-U. Jahrh.) hat neben Expositiun
<:ulae in arguruel!turu sec:. Mt, Mk, Lk t) ein umfangreiches Collec
taneum zu Mt geschrieben, das aber noeh nicht gedruekt ist, sowie 
Colledanea in onmes B. Pauli epistolas 3). Die Auslegung zu L Kor 
7, 10 f. stimmt fast wörtlich überein mit der des Pseudo-Primasius. 
Aus det· Erklärung von 1 Kor 7, 12ff. geht hervor, daß der· Ver
fasser untet" fomieatio auch den Unglauben versteht. Die Ent
lassung causa fornicationis ist daher erlaubt, nicht geboten; die 
\Viedervermählung nach der Trennung wird wahrscheinlieh unter
sagt, da das ,sei·vituti subiedus• (v. 15) durchaus nieht auf das 
Eheband bezogen wird 4). 

B. Aus der Mitte des ~l. Jahrhunderts stammt de1· Matthäus
komrnentar des Benediktinermönches Christian Druthmar zu 
Co1·bie in der Pikardie. Der Verfasser zeidmete sich durch Ge
lehrsamkeit und seltene Sprachenkenntnis aus, was ihn zu einer 
selbständigeren Exegese befähigte a). 

Zu Mt 5, il2: "Einfach ist das Gebot des Herrn: \Venn einer 
selbst wegen Ehebruchs (seine Gattin) entlassen hat, auch dann 
darf er keine andere nehmen, solange jene lebt, noch jene einen 

') Migue, P. lat. XCII 230. 

") Migue, P. Jat. 0111 271-290; dieselben bieten nichts für unsere 
Zwecke. 

") Zeck, K L XI 41 f. ~) Migne, P. lat. 0111 141. 
") Die Methode, welche Dl'llthmar im Gegensatz zu den gleichzeitigen 

Exegeten einschlug, gibt er selbst im Prolog zum Matthäuskommentar an 111it 
den Worten: studni autem plus hißtorieum sensum sequi quam spiritalem, 
quia itTationabile mihi videtur spiritalem intelligentiam in libro aliquo quae
rer~, et historicnm penitus ignorare: cum historia fundamentum omnis in
telligentiae sit, et ipsa primitus quaerenda et amplexanda et sine ipsa perfecte 
ad aliam non possit transire; Migne, P. lat. CVI l262f. 
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anderen. Wenn er sie aber rechtmäßig auf richterlichem Wege 
getötet hat 1), dann kann er eine andere nehmen" 2). 

In der Erklärung zu Mt 1 U, U b (bei Mt 1 U, 9 a weist der 
Vel"fasser nur auf 1 Kor 7, 4f. hin) wird ein dreifacher Ehebruch 
bei Entlassung der Frau unterschieden: Der Bhebruch de-s ent
lassenden Mannes, weil er Ursache des Ehebruchs de1· Frau ist; 
derjenige de1· Frau, welehe sich nicht enthüll und nicht zu ihrem 

• Gatten zurückkehrt, und der Ehebruch desjenigen, der die Ent-
lassene heiratet 3). 

Druthrnar versteht also unter .dimissa" in erster Linie tlie 
nicht wegen Ehebruchs Entlassene, jedenfalls, weil er voraussetzt, 
dafl die Ehebrecherio getötet wird. Daß er aber auch bei Trennung 
wegen Ehebruchs keine Wiedervermählung weder dem unschuldigen 
noch dem schuldigen Teile bei Lebzeiten beider Gatten erlaubt, 
erhellt unzweifelhaft aus der Erklämng zu Mt 5, 31. 

4. In demselben Kloster lebte gleichzeitig mit Druthmar der 
hl. Paschasins Hadbertus (t wahrscheinlich 865). In seinem 
ziemlich ausführlichen Kommentar zum ersten Evangelium sagt er 
zu Mt 5, 32 a: Wer immer das Ehebündnis wegen irgendeiner 
Angelegenheit oder wegen eines sittlichen oder körperlichen Fehlers 
verachtet und, was Gott verbunden hat, trennt, der zwingt die 
schwächere Gattin, mit einem anderen Unzucht zu treiben; und 
der wird selbst die Ursache jenes Verbrechens, welcher sie durch 
die Entlassung zur Ehebrecherin macht. Einst gab es mehrere 
Entlassungsursachen: Aussatz, Unfruchtbarkeit, Gehässigkeit, Un
zucht usw. Christus aber erlaubt "nur bei Unzucht die Entlassung; 
und weil nur durch jenen Fehler die eheliche Treue und das ehe
liche Verhältnis zuvor gebrochen, darum macht er sil:l nicht zur 
Ehebrecherin, sondern sie ist selbst die Ursache ihres Vergehens 
und der Ehetrennung. 

Zu Mt 5, 32 b: Derjenige, welcher die Entlassene heiratet, 
bricht die Ehe, weil jene nach dem Apostel unverheiratet" bleiben 
oder sich mit ihrem Manne aussöhnen mufl (1 Kor 7, 10f.). 
Daraus erhellt, dafl auch der Mann,· der sie entlassen hat, wenn 
jene wieder zurückkommt, keine andere \.zur Frau nehmen kann. 
Aber aU<.h die Frau selbst wird Ehebrechel"in, wenn sie wieder 

1) Die überführte Ehebrecherin wurde nämlich nach deni weltlichen 
Gesetze mit dem Tode bestraft. Vgl. Hinkwar von Reims, De divortio 
Lotharii et Tetbergae; Migne, P. lat. CXXV 650U. 

_2) Migne, P. lat. CVI 1310. 9) Ebd. 1413. 
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l~eiratet. Denn wenn jene, welche sieh wegen Ehebruchs vom 
Manne getrennt hat, sich nicht mit einem andern verbinrlen darf, 
dann um so weniger, wenn sie entlassen wunle. In beideu Fällen 
ist es keinem der Getrennten, solange Leide leben, erlaubt, sith 
mit irgendeinem arHlern zu verbinden. Denn rlie Trennung, mag 
·sie immerhiu. wegen EheLruths von irgendeiner Seite allsgel!en, 
geschieht deunodr uidlt ex imperio, sondern wird nm· ex indul
gentia rechtlich geduldet. Weil daher der Wille des einen Teiles 
die geschlechtlithe Verbindung versagte und das Vergehen de:;; 
anderu dies herbeiführte, so müssen sie ohne Zweifel Leide ohne 
weitere Geschlechtsverbindung bleiben, wenn sie sich nicht gegen
seitig aussöhnen, weil es ihnen vorher, wenn sie wollten, erlaubt 
war, sieh nicht zu Irenneu 1). 

Die Auslegung des Paschasins zu Mt l 'J, H können wir über
gehen, weil sie im eugslen Anschluß an Augustin (De couiug. adult.) 
gegeben wird; der· Verfasser· deutet aber die eigentliche Interpre
tation seines großen Gewährsmannes nm klll'z an und legt das 
Hauptgewicht auf den Beweis aus den Parallelstellen. Auch Hie
ronyrnus und Ambrosius sind benutzt t). 

Beachtenswert urid in gewissem Simre eine Fortbildung der 
Exegese unserer Schl'ifttexte ist die zu Mt 5, 3~ b herangezogene 
Erklärung zu 1 Kor 7, l 0 f. Diese Stelle wird zwat· im AnschlLiß 
an Augustin ohne weiteres auf den Fall des Ehebruchs !Jezog·en, 
aber Paschasius läßt durchblicken, daß gemde nath dem Worte 
des Apostels von einem Gebot, die Ehebrecherin zu entlassen, 
nicht gesproehen wer·den kann. Doch ist seine Ansicht in dieser 
Beziehung schwankend, da er unter Hinweis auf Prv 1 ~. 2::2 zu 
Mt Hl, 9 schreibt: .non exist!mo leve esse, si merett·ix retineatur, 
et abutatur se in duabus partibus; cum iam, quia adultera est, 
nulli esse videtur legitima uxor" 3) •. 

5. Zu den wissenschallliehen Gegnern des Paschasins im 
Abendmahlstr·eit gehörte Hrabanus Maurus, Abt zu Fulda, 
später Erzbischof. von Mainz (t 856). Die reiche exegeti.sche Tätig
keit dieses Mannes beschränkt sich fast ausschließlich auf die Zu
sammenstellung der Väterstelle11. So gibt er in seinem Matthäus
kommentar, dem frühesten exegetischen 'Verke, zu Mt 5, 32 die 
Erklärung des hl. Hieronymus wieder, und ebenso zu Mt. 19, 9; 

1 ) Migne, P. lat. CXX 262f. 
~) Ebd. 660 ff. II) Ebd. 620; vgl.· die Auffassung des Chrysostomus. 



1B8 I. Die mittelalterliche Exegese. 

nur fügt er hier noch die des Beda hinzu 1). Bezeichnend für die 
Art seiner Kommentare ist die Erklärung zu 1 Kor 7, lOf.; er 
reiht nämlich an die laxe Auslegung des Ambrosiastet· ohne jegliche 
Bemerkung· eine Stelle aus Augustin (De sernt. Dom. in monte) 
an, welche die absolute Unauflösliehkeit de'f Ehe vertritt und 
keinem der C:atleu die Wiederverbindung erlaubt 2). 

ti. In dem Kommentar zu den Paulu!lbriefel), weleher unter 
den Schriften des Haimo von Halberstadt bei Migne aufgeführt 
wird a), ist 1 Kor 7, I 0 f. in der erweiterten Form gegeben: "His 
autem qui Htatrimouio iu11di sunt ... praecipio non ego, ex mea 
sententia, sed Dominus in Evangelio, uxorem a viro nou discedere 
exc:epta causa fornieationis. Quod si discesserit causa fornicationis, 
innupta maneat aut viro suo reconcilietur" ·1); es wird also die 
absolute Unauflöslicltkeit der Ehe festgehalten. 

7. Denselben strengen Standpunkt in der Ehescheidungsfrage 
vertritt im 10. Jahrhundert Hatto, Bischof von Vercelli (t !)60) 5). 

Sein Kommentar zu den paulinischen Briefen verrät lllehr Selb
stündigkeit al.s andere aus diesem Zeitraum. Bei Erklärung von 
1 Kor 7, ·1 0 f. schließt der Exeget aus dem ,si discesserit', daß 
Paulus hier nur eine erlaubte Trennung im Auge haben könne, 
nämlich die, welche aueh Christus gestatte ob causam fornicationis; 
ebenso sei bei ,et vir uxorem ne dimittat' zu ergänzen: ,excepta 
eausa fornir·ationis'. Weiter folgert Hatto aus diesen Wor·ten, daß 
zwischen Mann und Weib in dieseu1 Punkte keine Rechtsungleichheit 
bestehe, und weist die Anseham~ng Ambrosiasters zmück 'l Auch 
bei 1 Kor 7, 39 betont er, daß nur durch den Tod, nicht aber 
durl'h Ehebnwh das Eheband gelöst werde 7) und 111acltt anschlie
ßeud daran den V ersuch, das Gebot Christi und fiauli mit dem 
Gesetze des AT (Dt ~4, 2--·i) in Einklang zu bringen. 

H. In Oberitalien wirkte um dieselbe Zeit im gleichen Sinne 
Hatltel'ius, Bischof von Verona (t 974). In seinen Präloquien 
(11, 3) sagt ee nämlich: "Untet· welchem Titel immer, sei es wegen 
des Kindersegens, aus Abscheu gegen die Unzucht oder aus Ab
neigung gegen Armut (die Gatliunen) verstoßen werden, soviel 
--·------ . ··-·· - ·-· I.. 

1) Migne, P. lat. CVII 812. 1018. •j Migne, P. lat. CXII 66. 
") Ob dieser oder Remigius von Auxerre der Verfasser ist, steht noch 

nicht fest; vgL Denifle, Quellenbelege 18 f. 
') Migne, P. lat. CXVII 544. 
s) Nach Denifle, Quellenbelege 25; Jos. Schlecht (K H I 394) gibt 

als Todestag den 31. Dezember 961. 
6) Migne, P. lat. CXXXIV 362. 7) Ebd. 360. 
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vermag der Treuschwur und das der Ehe eigene Sakrament, dafl 
auch die Entlassene keines anderen als des Entlasse~den Weib 
sein kann, daß aber die Neugeheiratete, mag sie noch so heilig, 
keusch, angesehen und züchtig sein, in W altrheit doclt ah; Ehe
brecherin gilt und daß der, welcher von der andem {fier Ent
lassenen) geheiratet wird, ebenfalls Ehebrecher ist (nach Mt 5, 3~) ... 
Merke, während die Entlassung sonst ganz und gar verboten ist, 
wird sie nur bei der Ursache des Ehebruchs erlaubt, weil eben 
die Gattin durch den Ehebruch sehon das Baud gebroehen und 
so aufgehört hat, ein Fleisch zu sein" 1). Hiernach führt Hatherins 
die Unauflöslichkeit der Ehe auf den sakramentalen Charakter 
zurück; doch scheint seine Exegese nach den Wendungen: "iam 
rupit vinculum, iam desiit esse una caro" von den Griechen beein
flußt zu sein. 

9. Im 11. Jahrhundert verteidigte Lanfranc, Erzbischof von 
Canterbury (t 1089), der sich besonders als dogmatischer und 
exegetischer Schr·iftsteller hervol'tat, die absolute Unauflöslichkeil 
der Ehe. In seinem Kommentar zu den Paulusbriefen erg-ünzt er· 
zu 1 Kor 7, 11 nach ,discesserit' .scilicet interveniente legitima causa; 
non enim aliter licet" und gibt in der Anmerkung an: .Discedere 
non potest excepta causa fornicationis." Den gleichen Standpunkt 
vertritt Lanfranc in einem Briefe an Thomas, Erzbischof von York. 
Auf die Anfrage, wie es mit denen stehe, welche ihre eltebreehe
risehen Gattinnen entlassen und andere heiraten wollten, antwortet 
er mit Berufung auf Mk 10, 11 f. und Lk 16, 18: "In hi:-l verbis 
Dominicis luce cla!'ius liquet, quia vivente viro vel uxore exlraneam 
copulam quaerm·e nulli eorum lieet" t). 

lO. ·Der hl. Bruno, Stifter des Kartäu~erordens {t 1 101), 
faßt in seinem Kommentar zu den Paulusbrief(m die in l Kor 
7, 10f'. erwähnte Trennung als solche wegen Ehebruchs. Das 
Gebot sei unvollständig gegeben, weil es hinreichend bekannt war. 
Die Wiedervermählung nach solcher Trennung ist verboten a). 
Obwohl er aber bei dem Satze: ,Et vil' uxorem non dintittat' aus
drücklich et·g·änzt: "nisi ob fornicationern, quam si propler hoc 
dimisel'it, maneat innuptus vel uxori reconcilietm", fügt et· doch 
ohne jede Abweisung mit einem bloßen "tarnen" die Meinung 
Ambrosiasters unter dem Namen des hl. Ambrosius an. 

1) Migne; P. lat. CXXXVI 194 f. 
2) Migne, P. lat. CL 175f. 518. 
8) Migne, P. iat. CLIII 157. 
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11. In der e1·sten Hälfte des I~. Jahrhunderts stand in Deutsch
land det· Mystiker Hupert von Deutz (t 1 135) in hohem An
sehen. Unsere Frage betrefl'end sagt er zu Mt 5, 3:2: .Es gibt 
nur einen Grund, weswegen man (die Gattin) aueh widet· ihren 
Willen und, wenn sie noeh zusammenwohnen"'\vill, entlassen darf, 
nämlieh rlie Unzucht. Oentl diese Ursache allein befreit dich von 
der Schuld, sie Zlll' Ehebt·echm·in gemacht :.m haben, wenn ein 
anderer sie heiratet, weil sie schon, bevül' du sie entlassen, Ehe
brechel'in wm·" 1). 

Da die Perikope Mt 1 n, 31f. in seinem Kommentare über
gangen ii't, mag als Ergänzung eine Stelle aus seinem Werke 
De trinitale Pl operibus (II, f1) dienen: .Igitur sola fornieationis 
causa recte coniugntontm excusantur divortia, ita t::uuen, ut aut 
pennnneant sie, aut reconcilielltur, qui ab invicem discessere pro 
huiusmodi causa" t). Hupert verbindet also Mt 5, 3~ (19, 9) mit 
1 Km 7, 10 f. und vertt·itt die absolute Unauflöslichkeit der· Ehe. 

12. Den gleic;heu Standpunkt hält endlieh Herviius von 
Bourgdieu 0. S. B. (t 1150) fest. In seinem Kommentar zu di:m 
Paulinen ergiinzt er gleichf~tlts zu 1 Kor 7, 10 f. das ,exeepta causa 
t'Ol'nieatiouis' aus Mt 5, :H und befiehlt der getrennten Gattin 
Enthaltsamkeit. Könne sie nicht enthaltsam sein, so sei es besser, 
sich mit ihrem Manne auszusöhnen als wieder zu heiraten, auch 
wenn der Mann sich nicht gebessert habe; doch werde sie da
durch des Verbrechens des Mannes teilhaftig 3). Damit verwickelt 
sich diese Exegese in einen offenkundigen Widerspruch; denn 
Paulus hütte die Aussöhnung nicht anraten bzw. befehlen können, 
wenn ctm· unschulctige Teil sieh dadmch der Sünde sclmldig macht. 
Die Griechen entgingen diesem Widerspruche, indern sie die Ko
rintherstelle nicht auf Trennungen wegen fornicatio bezogen. 

Sonach halten alle Exegeten dieses Zeitraumes unter dem 
offenkundigen Einfluß Augustins an der strikten Unauflöslichkeit 
der Ehe auch im Falle des Ehebruchs fest. Doch liegt der Wert 
dieser Zeugnisse mehr auf dem dogmengeschiehtliehen als auf dem 
exegetischen Gebiete, da füt· die Auslegung der schwierigen Mutthüus
stellen keine neuen Gesichtspunkte aufgezeigt werden. 

Audcrs verläuft die Entwicklung der Ehescheidungsfrage auf 
dem der Praxis zugekehrten kirchenrechtlichen Gebiete. Hier stößt 

1) Comm. in Mt I. V; Mlgne, P. lat. CLXVIII 1414 f. 
11) Mlgne, P. lat. CLXVII 283. 
n) Migne, P. lat. CLXXXI 877. 8811. 
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das Prinzip der absoluten Untrennbarkeit des Ehebandes auf be
deutende Hindernisse, die nur alhnühlieh überwunden werden 
konnten. Daher finden sich in diesem Zeitraum verschiedene Be
stimmungen, die einer laxen Scheidungsdisziplin das Wort reden 1). 

Vom exegetischen Standpunkte ans ruuä der 10. Kanon der Synode 
von Friaul (79G) ·unter dem bekannten Patriarchen Paulinus von 
Aquileia erwähnt werden. Er bestimmt, dafl dm·ch den Ehebrueh 
das Band der Ehe zwm· gelösf werde, der unschuldige Mann aber erst 
nach dem Tode der Ehebrechel'in zur zweiten Ehe sch1·eiten dürfe; 
der Ehebrecherin wi!·d auch nach dem Tode des Mannes die wei
tere Verbindung untersagt. Dieser Kanon ist besonders deshalb 
wichtig, weil er auf die Schwierigkeit von Mt 19, H eingehend er
klärt: .Sed quoniam in medio ambiguus interponitur sermo, i. e. 

1) So die Synode von Verberie (766) c. 2. 6. 9. 10. 11. 17. 18 [ed. 
Boretius, Mon. Germ. Leg. sect. II, Cap. Reg. Franc. I 40f.), die Synode 
von Compiegne (757) c. 9. 11. 16. 19 [ebd. 38f.), Poenit. Theod. li 12 § 6 
(= Greg. c. 82) (ed. Wasserschleben, Die BuBordnungen der abendlän
dischen Kirche, Halle 1861, 213 (170)), Ps.-Theod. c. IV [19) § 18. 23. 24 
[cbd. 682f.]. Schwaulccnd sind: Die Ent~cheidung des P. Gmgors li (715 
bis 731) an Bonifatius [ed. Dümmler, Mon. Germ. bist. Epist. III Epist. 
Merow. et Karo!. aevi 275 ff.), Kanon 9 der Synode von Soissons (744) (ed. 
B o ret i u s, l. c. 30), Kanon 36 det· römischen Synode (1:!26) unter P. Eugen II 
[Mansi XIV 100!1), cp. 42 d. B. Fulbert von Qhartres <t 1028) [Migne, P. 
lat. CXLI 223i, Kanon 16 der Synode von Bourges (1031) (Mansi XIX 505), 
Kanon 9 der Synode von Tours (1060) (Mansi XIX 928); die absolute 
U n auflös Ii c h k e i t vertreten: Kanon 10 der Nationalsynode von Hereford 
(673) [Mansi XI 1034), P. Grego1· li in seiner Insti'Uktion für die nach 
Bayern abgeschickte Gesandtschaft (ed. J. Merkel, Mon. Germ. bist. Leg. III, 
Aud. Leg. Baiuw. 451 ff.), P. Zacharias in seinem Schreiben an Pipin (74 7) 
(ed. W. Gundlach, Mon. Germ. Epp. III Epp. Merow. et Karol. aevi I 479ff.], 
P. Stephan in seinem Bl'iefe an die englischen Mönche (754) [Mansi XII 559f.], 
Marten 24 (= Arelat. I c. 10) 37 (Wasserschleben, BuBordnungen 287. 
290), Theod. li, 12 § 6 (= Greg. c. 67) [ebd. 213 (168)), Kanon 10 der Synode 
von Friaul (796) [M ansi XIII 849), Admonitio generalis Karls d. Gr. (789) 
(ed. Boretius, Mon. Germ. L c. 56], die Synode von Paris (829) l. III c. 2 
[Mansi XIV 596) = c, 20 des Wormser Reichstags (829) (ed. Boretinset 
Krause, Mon. Germ. Leg. sect. li Capitul. Reg. Franc. li 26. 27. 46), Ka
non 3 desselben Reichstages [ebd. 18), Hinkmar von Reims: De div. Loth. et 
Tetbergae Renp. II. IV [Migne, P. lat. CXXV 642. 646. 651], De nuptiis 
Stephani ep. 22 [Migne, P. lat. CXXVI 145 t.], die Synode von Tribur (895) 
c. 46 (ed. Boretinset Krause I. c. 239f.), Gerbert (P. Silvester II t 1003) 
ep. 197 [Migno, P. lnl. CXXXIX 258), dio Synode von Reims (1040) e. 12 
[Mansi X(X 742), ule Synode von Rouen (1072) c. Hi [Mansl XX 381.) und 
die Synode von Szaboles (1092) e. 13 [Mansi XX 706t.]. Näheres siehe 
Fahrner 62-120. 



I. Die mittelalterliche ExegeM. 

ms1 ob fornicationem, quaeri nimirum potest, utrum ad solam 
licentian1 dimittendi uxorem, ;qui dimiserit. uxorem nisi ob forni
cationelll', an etiam ad utrUinque dictnm refertur, hoc est ad 
aliam, viveute illn, ac('ipiendnm, quasi dixerit: Qui dirniserit uxorem 
suam et alialll, nisi ob fomicationem, duxerlt, moechatur." Die 
Lösung wird unter Berufung auf die Autorität des hl. Hier·onymus 
(Comm. in l\It 1 ~. fl) nml ofl'enLar gestützt auf JHe Stellung des 
,nisi ob fomicationem' mit den Worten gegeben: "Cuius nimirum 
seusum sag·atiter explomntes, in promptu ni!JilouJinus patuit, ad 
solalH dimitteudi uxore111 liceutinm pertiner·e" 1). Aus der Abhängig
keit von Hieronymus erkliirt sich auch die Meinung, als sei durch 
Ellebrudt das Band der Ehe wil·klich getrennt. 

Besollliere Verdienste um die Durchführung der strengen 
Sdwidung,;tlisziplin haben die Päpste, Kal'l der Grafie und Hinkmar 
von Reims. Mit delll Ende tles 11. Jahrhunderts, und besonders 
seitdein Gratian unter Anführung einer Reihe von Traditionszeugen 
im Dict. ad c. J G C. :l~ q. 7 zu dem Schlusse gekommen: 
"His audoritatibus eviclentissime monstmtur, quod quicunque causa 
fornicationis uxorem Slialll cHmise!'it, illa vivente ali11:m ducere non 
poterit et ::;i duxCJ·it, reus aclulterii el'it", hat die laxe Hichtung
au('h in Ge::;etzgebung uud Pr·axis allen Boden verloren. 

~ ~8. Die Exegese der Scholastik. 
Das Hauptaugenmerk der scholastischen Schriftauslegung wnr 

nicht so sel.u· auf eine philologi~eh genaue, als auf eine theologisch 
fruc!Jt.bare Exege::;e im engen Anschluß an die Vüter gerichtet. 
ln der Erklärung del' · Schrillstellen übel' die Ehescheidung ging 
man daher LegTeifliehenveise auf Augustinus zurüclt. 

Da die Auslegung der meisten Scholastiker, wenigstens dem 
Sinne nach, übereinstimmt, so werden wir ihre Exegese in einem 

. Gesamtbild zusammenfassen. Verwertet sind dabei die Erklärungen 
von Pehus Lombardus (t 11ü4) ~), vom Vedasser der Quaestiones 
super epistulas Pauli a), von Hugo a S. Cal'o (t nach 1260) 4), Albertus 

1) Mansi XIII 840. 
') Sent. IV dist. 31, 2. 35, 4. 5. 39, 4; \iigne, r· Iat. CXCII 918. 929. 

935 f.; Conun. in 1 Kor 7; Migne, P. lat. CXCI 1590 f. 
") Quaestio 59. 60; Migne, P. lat. CLXXV 525; Verfasser ist wahr

scheinlich Walt.cr H nach 1180), Prior ·von St. Viktor, nicht Hugo von St. 
Viktor; vgl. Dcnitltl, Quellenbelege G5f. 

4) Comm. in Matth. (Venetiis 1703) Postillae VI 20r. G3v; Comm. in 
1 Kor Postillae VII 89v. 
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Magnus (1280) 1), Thomr.s von Aquin (t 1274) 2), Bonaventura 
(t 1274) 8), Papst Benedikt XI (t 1 H04) 4), Nikolaus von Lyra 
(t 1840) 5), Alfons Tostalus (t 145f1) n) Utl(l Diouysius Ricke! 
(t 14-71) 7). Im Anschlusse uaran g-eben wir die zwei neueu 
Lösungsversuche von Durandus nnd Paul vou Burgos. 

Exegese zu Mt fi, H~: Unter "uxor" ist (lie rechtmäßige, legi
time Gattin zu verstehen (Albertus Magnus). Der BegTiff "fomi
eatio", ·wor-unter Petrns Lombardus im Ansdtlusse an Augustin 
ueben Ehebruch auch Unglauben und jede schwere Sünde, Hugo 
a S. C:aro und Dionysius Ricke! leibliehe und geistige Unzucht 
yerstehen, wird eingeschrünkt auf adulterium. Das Wort ist ge
braucht wegen der Ähnlichkeit det· Zwecke: denn der Ehebrecher 
hat keinen andern Zweck im Auge als Befriedigung der Sinnenlust. 
Jede Au.sdehnung auf andere Sünden ist zurückzuweisen, weil man 
dadurch nicht gegen die Ehe selbst sündigt, und weil die Ehe
scheidung dann oll eintreten würde (Albertus M., Thomas, Alfons 
Tost.). Anderseits wird aber unter .fornicatio" doch nicht bloß 
Ehebruch, sonderi1 auch Sodomie, Bestialität und Selbstschändung 
vet·standen (AII'ons Tost.). Jst Ehebruch erwiesen, dann kann der 
schuldige Teil entlassen werden. Jedodt ist dies nur eine 'l'renuung 
(let· üuf.Jeren Lehensgemeinschaft (quoad thorum et cohabitationem), 
keine Trennung des Ehebundes. Wiedervermählung ist darum bei 
Lebzeiten beidet· Gatten absolut verboten (Petms L., Verfasser der 
QuneHtiones Huper epp. Pauli, Hugo, AlbertuH M., TltomaH, Benedikt XI, 
Bonaventura, Nikolaus v. L., Alfons Tost., Ricke!) und zwar nach 
dem Nnturg·cset;~, lßonaventura). Diese Trennung von Tisclt uud 
Bett m uf.J gescheheu, wenn die Gattin sich nicht bes::;ert (Petrus L., 

') Comm. in Matth. (Parisiis 1893) XX 206 f. 690; Comm. in Mk 10, 11 
XXI 688 ;' in IV sent. dist. 35 a 10 XXX 356, 

') S. th. III Suppl. q. 62 V (Romae 1887) 333ft.; in IV scnt. dist. 
3o q. 1 a. 1. 2; dist. 39 q. 1 a. 6 VII 2 (Parmae 1868) 989 f. 992; Comm. in 
Mt 6,32; 19, 9; in 1 Kor 7, 10f. X (Parmae) 62. 176; XIII 203. 

~) In IV scnt. dlst. 36 q. 1 concl. q. • concl. q. 5; Comm. in Lk 16, 18 
IV (ad Claras Aquas 1889) 781. 785 VII 415. Duns Scotus geht in seinem 
Kommentar zu den Sentenzen auf unsere Schrifttexte nicht ein. 

•) T1·act. in Mt 51 32, Venetiis 1603, 217 U. 
, r.) Postilla (ed. Basileae 1606-1508) V 21 v. 68v f.; VI 42v f. 

'') Comm. in sec. partem Matth. q. 261 Opp. XIX (Venetiis 1696) 196; 
Comm. in quint. pnrtem Matth. q. 70 ff. XXII 104 H. 

7) Ennarationes in quartuor Rvv., Colon. 1532, 20. 66; in omnes Pauli 
epp. Comm., Colon. 1632, 46. 
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Albertus M., Thomas), zur Vermeidung von Argernis (Alfons Tost.); 
sie darf aber nicht her·heigeführt we)'(leu 1. wenn der Mann selbst 
Ehebi·eeher ist; 2. wenn er seine Gattin ausliefert; 3. wenn die 
Gattin int Glauben, ihr Mann sei tot, einen andern geehelicht hat; 
4. wenn sielt ein freu11ler· l\lann in specie proprii viri bei ihr· ein
sdtleieht; ii. bei V.ergewaltigung; (). nach der Aussölmung unrl 
7. bei gemisthten Ehen, wenn sich nachträglidl, der Unglüubige 
bekehrt (Albedus M.). 

,Facit eam moechari': Dadurclr, daß der Mann der Gattin, 
die aus Fur('ht vor der Begierliehkeil die Ehe geschlossen, die 
eheliehe Ptlieht uidtt leistet, gibt er ihr· Anlaß zum Ehebl'Ueh 
(Albertus M., Thoruas, Benedikt XI); doch braueht der Ehe
brueh nicht unbedingt zu geschehen, denn die entlassene Gattin 
kann enthaltsam sein; es scheint dies aber vorausgese~t (Alfons 
Tostatus). 

Die SL:hwierigkeit in Mt 1 !J, !J wir·d dadurch zu lösen gesucht, 
daß ,nisi ob fornicationenr', als Exzeption gefaßt, nur auf das 
dimiUere hezog·en wird. nieht aber auch auf ·das aliam ducere 
(Hugo, AllJeitus M., Thornas, Bonaventum, Ricke!). Nikolaus von 
Lyra meint, dieser Vers sei unvollständig wiede!'gegeben und fol
gendemrauen zu ergänzen: "Quicunl{ne dimism·it uxorem suam nisi 
ob foruir:ntionem, peceat et facit eontra legem ntatrimonii. ,E:t 
aliam duxerit' hoc est tlietum si dimissa uxore propter fomicatio
nem alium duxeril, rnoeehatur." Zum Beweise dafür stüt~t er sieh 
auf Mt 10, !) b. A111 ausführlir;hsten Leweist Alfons Toslatus die 
absolute Unauflösliellkeit des Ehebancles. Zuerst führt er fünf 

. Gegengründe an : 
l. Niemand ist zu immerwährender Keusehheit verpfliehtet, 

wenn er sie nicht ausdrücklich oder stillschweigend gelobt. Dies 
wäre aber nach der gebotenen Trennung von der unverbesser
lichen Ehebrecherin der Fall; also darf man wenigstens bei solcher 
Saehlage wieder heiraten. 

2. Der Sünderin darf mart keine grölilere Gelegenheit ZUI' 

Sünde geben. Die Ehebrecherin aber kann nach Entlassung noeh 
weniger enthaltsam sein als in der Eh~, also scheint sie zur zweiten 
Ehe schreiten zu dütfen. 

:1. Die Eheg·atten sind nm zur Leistung der ehelichen Pfliclrl 
und zum Zusammenleben verpflichtet. Beides wird dunh das 
Divortium aufgehoben; also ist die Frau vollständig vorn Gesetzt 
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des Mannes gelöst und umgekehrt ebenso der Mann (Röm 7, 2 f. 
1 Kor 7, 3\l); mithin ist die Wiederverheimtung erlaubt 1}. 

4. Nach Mt 19, 9 ergibt sich: Wenn die Gattin im Ehe
bruehsfalle entlassen wird, und der Mann wieder heiratet, dann 
bricht er die Ehe nicht; also ist dies ein matrimonium verum. 

5. Das ntl Divortium ist an die Stelle des atl Repudiums 
getreten; dort aber konnten Mann und Frau wieder heiraten, also 
ist a~ch nach dem Divortium die neue Ehe erlaubt 2). 

Bei der Entgegnung auf diese Beweisgründe geht der spa
nische Exeget wie Augustin von 1 Kor 7, 10 f. aus. Das Apostel
wort bildet seinen stärksten exegetischen Stützpunkt für die Un
auflöslichkeit der Ehe irn Falle des, Ehebruchs. Ferner macht 
Tostatus geltend, daß niemand aus der Sünde Vorteil ziehen dürfe, 
was aber der Fall wäre, wenn die Ehebrecherin wieder heiraten 
könnte; auch weist er hin auf die sehlimmen Folgen: es würden 
niimlich auch solche Ehebruch tt·eiben, die es sonst unterließen. 
nur um andere Ehen eingehen zu können. Im einzelnen wit·d 
dann erwidert: 

Ad 1. Niemand ist ohne Gelübde direkt zu immerwährender 
Keuschheit verpflichtet, jedoch kann man es sein per accidens 
z. B. bei einer unheilbaren Krankheit, welche die eheliche Bei
wohnung unmöglich macht, bei feindlieber Entführung. Und das 
trifft auch für den Fall zu, wenn der Mann sich nicht mehr aus
sölmen kann. Im Anschlusse daran bekämpfl Tostalus die Er
klärung des Ambrosiaster: Im NT haben Mann und Frau in bezug 
auf die Ehe gleiches llecht; das geht schon aus den Worten des 
Apostels (1 Kor 7, 1 0) hervor: ,His qui matrimonio iuncti sunt, 
praecipio', weil Mann und Frau in der Ehe vereinigt s~ml. Der 
Apostel redete abgekürzt, weil er das Gebot des Herrn und dessen 
Sinn erklären wollte. Zwar ist auch schon im Worte des Herm 
(Mt 5, 32 b} gesagt: .etiam si dimittatur causa fornicationis, non 
licet mulieri transire ad alium virum, neque viro superducere aliam 
uxorem" ; weil aber Christus ausdrücklich nur vom Manne ge
sprochen hat, .ideo expressit Apostolus id quod Dominus tacuit, 
de muliere". 

1 ) Einen ähnlichen Einwand bringt Quaestio 60 in 1 Kor 7,10: Quae
ritur, an coniugium maneat adhuc scl. post divortium; si maneat tune vir 
hnbet potestatem corporis suae uxoris, et e converso. Solutio: Manet, et po
testatem habet, sed non potest uti hac potestate, nisi reconciliatio facta fuerit; 
Migne, P. lat. CLXXV 626. 2) A. a. 0. q. 76 XXII 111ff. 

Neutest. A bhandl. III, 1/3. Ott, Auolegung über die Ehescheidung. 10 
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Ad 2. Das Divot"tium wird nicht gegeben als "occasio fomi
candi", sondern als .eorrectiva poena fornicantis". Wenn aber der 
entlassene Teil nicht dmeh die in der Strafe liegende Schande 
von der Unzucht abgehalten wird, dann würde er auch in der 
Ehe nieht davon aLgehalten wer·den. Daher ist es besser, wenn 
tler eine Gatte allein zugrunde geht, als wenn er auch den andern 
zugrundt> riehtet dmch Zustimmung oder V eranlailBung oder Ver
nachlässigung der Strafe, wenn er strafen und bessern könnte. 

Ad :J. Zwar wird man dmch das Divortium von jeder ehe-. 
liehen Pflicht entbunden, aber daraus folgt nicht, daß zwischen 
den Gatten die Ehe aufhört, .quia ultra aclus coniugales est vin
culum matrimoniale, quo tenentur couiuges, ne aliis eadem faciant,· 
quae inter se ipsos faciunt". 

Ad 4. Das Argument entspringt einem falschen Verständnis 
det· Stelle; mag es nämlich auch scheinen, als sei nur ein Schluß
satz vorhanden, so muß man ihn doch in zwei nuseinanderlegen: 
"qui dimiserit uxorem quocunque modo dimittat etiam non acci
pieudo aliam, nisi causa fornicationis, (supple) peccat, et qui 
dimiserit uxorem suam, sive propter fornicationem, sive propter 
aliam causam, si aliam duxerit, moechatur". Daher irren jene, die 
nm einen Schlußsatz machen, wie der Apostel klar zeigt, daß 
nämlich nach der Trennung wegen Ehebruchs keinem der Gatten 
erlaubt ist, zu einer anderen Ehe zu schreiten. 

Ad 5. Tostatus führt die Unte1·schiede zwischen dem atl 
Repudium und dem ntl Divortiunt auf, um zu beweisen, daß das 
Divortium nicht an die Stelle des Repudiums getreten ist und 
zwar: 1. weil es nieht aus denselben Beweggründen zugestanden 
wird; das. Repudium wmde erlaubt wegen der Herz~nshärte, das 
Divortium wird ge~eben zur Besserung der Unzüchtigen; 2. weil 
es nicht denselben Personen gestattet ist; jenes war nur den 
Männern gegen die Frauen, dieses wird beiden Gatten erlaubt; 
3. weil es nicht wegen derselben Ursache eintritt; denn das Re
pudium wurde wegen jeder Ursache gegeben, das Divortium aber 
nur im Fornikationsfalle erlaubt; 4. weil nicht dieselbe Regel und 
Ordnung eingehalten wird; nach dem ~epudium nämlich konnte 
das Weib, das einen andern geheiratet hatte, nicht mehr zum 
ersten Manne zurückkehren, auch wenn dieser wollte und der 
zweit.e gestorben war oder sie verlassen hatte (Dt 24, 1 ff.); nach 
dem Divortium jedoch kann der unschuldige Teil sich mit dem 
schuldigen aussöhnen, wenn immer er will; 5. weil der Mann das 
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Repudium auf eigene Autorität hin gab, das Divortium abe1· nur 
auf die Autorität der Kirche hin geschieht; 6. weil nach dem Re
pudium sowohl dem Manne als dem Weibe die Wiedervermählung 
erlaubt war, nach dem Divm'tium aber keiner der Gatten wieder 
heiraten darf. 

Damit schließt Toslatus seinen Beweis für die absolute Tin
auflöslichkeit der Ehe. Auffallend ist, daß hierzu die beiden 
Parallelstellen (Mk 10, 11 f. und Lk 16, 18), die doch viel deut
licher als 1 Kor 7, 10 f. die absolute U ntrennbarkeit der Ehe au'::i
sprechen, gar nicht beigezogen we.-den. Den Grund für diese 
Tatsache gibt uns wahrscheinlich Quaestio 44. Hier behandelt 
der spanische Exeget die Frage, zu wem Mt 19, 9 gesprochen sei 
und kommt m: E. mit Recht zu dem Schlusse: diese W orle seien 
überhaupt nicht zu den Pharisäern, sondern zu Hause bei der 
nochmaligen Erörterung der Frage zu den Jüngern gesprochen, 
also identisch mit Mk 10, 11. Denn Mt sage nicht, daß sie an 
die Pharisäer gerichtet sind; und wenn er auch eine fortlaufende 
Rede darzustellen scheine, so dürfe doch ergänzt werden.· daß 
Christus aufhörte, zu den Pharisäern zu reden, und daß er, von 
den Jüngern über diesen Punkt gefragt, diesen antwortete. Tosta
lus faßt also Mk 10, 11 als Parallele von Mt 19, 9 im striktesten 
Sinne. Er muß darum konsequenterweise das ,,u1} lnt noevEiq.' in 
Mk 10, 11 (und wohl auch in Lk 1G, 18) ergänzen und damit auf 
diese Stellen als Beweisgründe für die ausnahmslose Tinauflöslich
keit des Ehebandes verzichten. 

1 Kor 7, 10f. wird wie von Tostalus so auch von den 
übrigen Scholastikei·n im engsten Anschluß an Mt 5, 32 und 19, 9 
erklärt und gerade von Ehetrennungen wegen fornicatio verstanden, 
indem man nach ,Non discedere' das ,nisi ob fornicationem' und 
nach ,Quod si discesserit' ein .propter hanc causam" ergänzt. Paulus 
habe diese Ausnahme weggelassen, weil sie ganz bekannt war 
(Hugo a S. Caro, Thomas, Nikolaus v. L., Rickel). Als nähere 
Erklärung führt Nikolaus v. L. noch bei: Wie sich die Frau nicht 
zu trennen braucht von ihrem Manne in der Hoffnung auf seine 
Besserung, so kann sie nach der Trennung sich wieder mit ihm 
aussöhnen, und das muß sie tun, wenn sie nicht enthaltsam 
leben kann. 

Während sich so die Scholastik in ihren Hauptvertretern 
mit der vorgefundenen Erklärung der MattMusstellen zufrieden 
gibt, versucht Durandus a Sancto Porciano (t 1334), einer der 

10 * 



148 1. Die mit~elal terlicbe Exegese. 

größten Epigonen der Geistesriesen des 1:3. Jahrhunderts, eine 
neue Lösung der exegetisehen Sehwierigkeit bei Mt 5, B2 und 1 ~. 9 1). 

Zuerst weist er hin auf den gewöhnliehen Ausweg, die Ex
zeplion nur zum ersten Glied zu ziehen, er~bt aber sofort den 
Einwand, clies sei nicht recht klar; denn wenn man den zweiten 
Teil wegläßt, dann hat die Exzeption überhaupt keinf:ln Sinn ineht·. 
Sobald man nämlieh sagt: Wer immer sein Wei~ entläßt, ausge
nommen im Fall des Ehebruchs, brieht die Ehe, dann ist das 
falsch, weil der Mann wegen der Entlassung seiner Frau allein 
noeh kein Ehebreehm· ist. Deshalb maeht der Text bei Mt 5 und 
19 Seh wiel'igkeit in dieser Sache, weil er von der Verwerfung des 
Repudiums den Fall des Ehebruchs .ausnimmt. Und so seheint 
es nach jenem Texte, daß Christus die Entlassung· der Gattin nicht 
mißbilligt hat, welche im AT wegen Ehebruchs geschah, ~ondern 

nur jene, die aus anderen Gründen erfolgte. Da es also im AT 
naeh Entlassung der Gattin wegen Ehebruchs dem Manne erlaubt 
war, eine andere Frau zu nehmen, so würde es nach den er
wähnten Texten scheinen, daß dasselbe noch jetzt erlaubt sei. Die 
Texte jedoch des hl. Markus, "qui fuit abhreviator Matthaei", und des 
hl. Lukas sagen ausdrücklich, daß man nach Entlassung des Weibes 
keine andere Gattin heiraten kann ohne irgendwelche Ausnahme; 
auch der hl. Paulus läßt keine Ausnahme zu. Nach 1 Kor 7 
und Röm 7 wird das Eheband nicht gelöst, außer durch den Tod 
des einen Gatten, aus welehem Grunde immer die Entlassung ge
schieht. 

"Was also wird man zum Texte des hl. Matthäus .sagen, 
welcher den Fall des Ehebruchs ausnimmt? Man kann, ja muß 
schlechthin sagen, daß dies wahr· ist in dem F~ll, in .welchem 
Christus spricht, auch wenn die Ausnahme auf den ganzen Aus
spruch zu beziehen ist, weil bei der Entll:!.ssung wegen Ellebruchs 
nach dem alten Gesetze die Ehebrecherin gesteinigt wurde, · und 
wenn . dies im neuen Gesetze eingehalten würde, wie es tatsächlich 
an manchen Orten geschieht, dann würde es dem Manne nach 
Entlassung der ehehrecher·ischen F(au erlaubt sein, eine andere 
zu heii·at.en, und trotzdem hätte er nicht mehrere Frauen, weil 
die erste Entlassene gesteinigt würde und so durch deren Tod 
das Eheband mit ihr gelöst wäre. Aber weil der Herr nicht 
billigte, daß die Ehebrecherin gesteinigt wird nach Jo 8, deshalb 
haben vielleicht Mk und Lk in ihren Aussprüchen vom Scheide-

" T Tn M~• <Hot ~" o. 2. 10 (ed. Antverpiae 1549) 380v. 
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brief den Fall des Ehebruchs nicht ausgenommen; denn wenn die 
wegen Ehebruchs Entlassene nicht gesteinigt oder sonstwie getötet 
wird, dann ist es dem Manne nicht erlaubt, eine andere zu deren 
Lebzeiten zu heiraten." 

Nach die::;er Erklärung ist Durandus der Meinung, Christus 
habe diese Ausnahme zugelassen unter der Voraussetzung, daß 
das mosaische Gesetz, welches die Tötung der Ehebrecherin ge
bietet, noch in Geltung sei, und so trotz der Ausnahme doch die 
Unauflöslichkeil des Ehebandes zu Lebzeiten beider Gatten, wenn 
auch nur indirekt, festgehalten. Und zwar ist dies an beiden 
Stellen des MattMusevangeliums der Fall; also wird auch bei 
5, 32 der Nachdruck nicht auf das ,facit' gelegt, und ebenso kann 
und muß Durandus konsequent die Exzeption auch zu 5, 32 b und 
19, 9 b ziehen und die ,dimissa' als eine nicht wegen Ehebruchs 
Geschiedene fassen, weil die Ehebreeherin ja getötet wird, also 
nicht mehr zur Ehe genommen werden kann. Die allgemeine, 
ohne jede Ausnahme gegebene Bestimmung ü):ler die Ehescheidung 
bei Mk, Lk und Paulus ist nicht direkt auf Christus zurückzu
führen,· sondern nur eine notwendig sich ergebende Weiterbildung 
des Gebotes Christi, veranlaßt durch die Mißbilligung der Todes
strafe für das ehebrecherische Weib (Jo 8, 1·-11). · 

Gewiß kann auch diese Erklärung nur als Lösung·sversuch 
angesehen werden, nicht als Lösung der Schwierigkeit. Denn 
Christus will deutlieh nach dem ganzen Zusammenhang im Gegen
satz zu dem mosaischen Gesetz das Gesetz des Evangeliums dar
legen. In diesem aber ist das Gebot, die Ehebrecherin zu töten, 
nicht aufgenommen, also kann der Heiland es auch nicht zut· not
wendigen Voraussetzung für seine Bestimmung machen. Aber als 
Lösungsversuch ist diese Harmonisierung geistreich und anerkennens
wert. Mit vollem Rechte wird ferner die herkömmliche Erklärung, 
obwohl von den größten Theologen vertreten, als unhaltbar ab
gewiesen, was dem Verfasser das Zeugnis eines selbständigen, 
klaren und entschlossenen Denkers (doctor resolutissimus !) gibt. 
Aber eingedenk des obersten Grundsatzes jeder gesunden Kritik 
wird nicht nur niedergerissen, sondern auch wieder aufgebaut, 
und in diesem Falle m. E. auf festerem Boden. 

Wieder auf andere Weise sucht Paulus, Bischof von Burgos 
in Spanien (t 1435), die Schwierigkeit von Mt 19,9 aus dem Wege 
zu räumen in seinen Additiones zur Postilla des Nikolaus von Lyra. 
Er geht von der Überzeugung aus, die Ehe sei zwar nicht nach dem . . . . ' 
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Naturg·esetz, noch nach dem Gesetze der Heiden, noch nach dem bür
gerlichen und göttlichen Rechte, wie es im AT gilt, wohl aber nach 
dem evangelischen Gesetze, welchem sich das kanonische Recht an
schließt, unauflöslich; er gibt dann zu Mt 19, 9 folgende Auslegung: 

Dieser Vers .ist nicht unvollständi'g, soneern klar kündet er 
die Wahrheit. Man niuß aber hierzu wissen, wie dort (in der 
Additio zu Dt ~4) g·esagt wurde, daß es durchaus nicht im AT 
erlaubt war, der Gattin den Scheidebrief zu geh~n, außer wegen 
der Schändlichkeit der Unzucht, wie die Wahrheit des Verses dort 
bezeugt. Jedoch nach der Lehre . der Pharisäer, welche oft die 
Gebote Gottes aufhoben, wegen ihrer falschen Überlieferungen, 
behauptete man, das Repudium sei noch aus vielen anderen Grün
den erlaubt, sogar allein nach der Willkür des Mannes. Die Un
richtigkeit dieser Lehre zeigt Christus an dieser Stelle, wenn er 
er· klärt : ,Ich aber sage euch: Wer immer seine Frau außer wegen 
Unzucht entläfllt und eine andere heiratet, bricht die Ehe.' Hieraus 
ergibt sich der offenkundige Schluß a contrario sensu, daß der
jenige, der seine Frau wegen Unzucht entläßt, auch wenn et• eine 
andere heiratet, nicht die Ehe bricht, was deshalb wahr ist, weil 
der Scheidebrief aus der rechtmäßigen im Gesetze bestimmten Ur
sache, nämlich wegen Unzucht erlaubt war . . . Was aber beige
fügt wird: , Und wer eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe', 
wird offenbar auf jene bezogen, von der er unmittelbar vorher 
spricht, nämlich von der nicht wegen Unzucht Entlassenen; denn 
eine solche Entlassung ist nich.tig, weil gegen die im Gesetze ge
gebene Bestimmung, und so bleibt das Band zwischen der so ent
lassenen Gattin und dem ersten Manne bestehen, und konsequenter
weise bricht der zweite, indem er sie heiratet, die Ehe. Diese 
Wahrheit aber vorausgesetzt braucht man nichts zu ergänzen noch 
einzufügen, außer nur jenes, was aus dem Verse nach den! klaren 
Sinn genommen herauszulesen ist. Auch das, was die Postille sagt, 
daß die entlassene Gattin ebensowenig von. einem andern Manne 
geheiratet werden kann, wie der Mann nach der Entlassung eine 
andere heiraten kann, weil das Band in gleicher Weise auf beiden 
Seiten bestehen bleibt, kann offenb~ nach dem alten Gesetze 
keine Walu·heit beanspruchen, nach welchem zwar mehrere Frauen 
erlaubt oder gestattet waren, nie aber mehrere Männer" 1). 

Nach Paulus von Burgos wäre also mit Mt 1 ~), 9 nichts an
deres als eine Erklärung von Dt 24, 1-4 geg·enüber den laxen 

1) Additio 1. 2 zu Mt 191 9 Postilla (ed. eiusd.) V 60v. . 
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Auslegungen der Pharisäer gegeben. Diese Meinung ist aber sicher 
unhaltbar, weil nach dem Zusammenhang deutlieh ersichtlich ist, 
daß Christus hier sein Gesetz, das Gesetz des Evangeliums im 
Gegensatz zu der Bestimmung des Moses aufstellt 1). Mit Recht 
wird ferner von Mattbias Döring (t 1469), Provinzial der 
sächsischen Franziskaner, der in seinen Entgegnungen (Heplicae) 
auf die Additiones die Ansichten des Nikolaus von Lyra unbedingt 
aufrecht erhalten will 2), die Grundlage dieser Auslegung zurück
gewiesen, daß nämlich im AT von Moses nur die Unzucht als 
berechtigter Ehescheidungsg-rund zugegeben worden sei, und trklä!'t, 
der Scheidebrief war nach dem Wortlaut von Dt 24 .erlaubt .non 
solum propter fornicationem, sed etiam propter quamcunque foe
ditatem". Ferner wird von diesem Exegeten die Unhaltbarkeit der 
Ansicht nachgewiesen, als sei nur nach dem evangelisehen Gesetze, 
nicht aber nach dem Naturgesetz die absolute Unauflöslichkeit 
der Ehe festzuhalten. Denn Christus habe sich bei Aufstellung 
seines Gesetzes ausdrücklich auf das durch Adam .inspirante Deo" 
promulgierte Naturgesetz berufen, also habe die Unauflöslichkeil 
des Ehebandes nach dem evangelischen und kanonischen Rechte 
ihren Ursprung im Naturgesetze a). 

11. Abschnitt. 

Die humanistisch-reformatorische Exegese 
und das Konzil von Trient. 

1. Kapitel. 

Stimmen gegen die absolute Unauflöslicbkeit der Ehe vor dem Konzil. 
§ 29. Erasmus von Rotterdam. 

Eine nicht zu im,terschätzende Förderung erfuhren die bibli
schen Studien durch die von den Humanisten eifrigst betriebene 
Sprachwissenschaft. In Deutschland war es besonders der sprachen
kundige Erasnms von Rotterdam (t 1536), det· durch seine grie~ 

chisehe Textausgabe und durch seine Annotationes zum NT der 
philologisch-historischen Exegese mächtige Impulse gegeben hat. 

') Vgl. Alfons Tostatus in quint. partem Mt q. 66: "Christus statuit ibi 
ius novum et non asseruit, quid esset de iure antiquo". A. a. 0. 99v, 

2) Hoberg, K L IX 326. 8) Postilla V 61v. 
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In der Auslegung unserer Schrifttexte bildet die Stellung 
dieses Gelehrten einen Wichtigen Wendepunkt, da er mit der tra
ditiouellen kirchlichen Lehre von der absoluten Unauflöslichkeit 
der Ehe brach. In seinen Paraphrasen zum NT (ausgearbeitet in 
deu Jahren 1517 -~H und einzeln im Drue-ke el'schienen) geht 
Bm~mu~ noch vorsichtig zu Werke und ~pricht seine Ausicht noch 
nicht oifen aus, läßt sie aber schon klar durchblicken. So fügt 
er bei Mt 5, 32 zu der Exzeption die von den G;·iechen entlehnte 
Erklämng bei: .iam uxor esse desiit, quaP. se miscuit altel'i viro", 
Und wenn er den zweiten Halbvers umschreibt: .At.que is qui 
sie repudiatam duxerit, non uxorem ducit sed adulteram", so hat 
er jene nicht wegen Ehebruchs Entlassene im Auge, zieht also die 
Exzeption auch zu 5, 32 b, wie der Zusammenhang zeigt. Fornicatio 
versteht Erasmus nur vom· eigentlichen Ehebruch (= stuprum) 1). 

Noch deutlicher ist die Paraphrase zu Mt 19, 9: "Wisset 
dahel', daß jeder, der aus welchem Grunde auch immer seine 
Frau fortschickt und eine andere heiratet, sowohl selbst die Ehe 
bricht, als auch dem Weibe Anlaß zum Ehebruch bietet, wenn 
nicht etwa die Entlassene durch Ehebruch die Entlassung· vel'
schuldet hat. Denn die, welche sich einem andern Mann hinge
geben, hat schon aufgehört, Gattin zu sein und sich des ehelichen 
Rechtes beraubt, dadurch, daß sie das Fleisch geteilt hat, welches 
nach dem Willen Gottes eines und ungeteilt sein sollte. Abel' 
wenu man aus solchen Gründen, wie ihr es fort und fort tut, 
seine Gattin entläßt und sich mit einer anderen verbindet, so ist 
das keine Ehe, sondern Ehebruch. Und wer eine so Entlassene 
heiratet, führt nicht seine Gattin heim, sondern eine fremde und 
daher schließt er keine Ehe, sondern begeht Ehebroch. Aber die 
Hauptschuld an diesen Übeln fällt auf das Haupt des Entlassenden"~). 

Im Sinne der Auflöslichk~it erklärt Erasmus, den Griechen 
folgend, auch 1 Kor 7, 10f., indem er zu v. 10 die Exzeption aus 
Matthäus beisetzt, die Trennung in v. 1 f aber wegen anderer 
Ursachen als Ehebruch geschehen sein läßt a). 

Mit offenem Visier kämpft er gegen die Unauflöslichkeil dm· 
christlichen Ehe in seinen Annotatio~es zum 1. Korintherbrief. 
Hier erklärt er: .Oder scheint es billig, daß ein Gatte gezwungen 
wird, mit einer Gattin zu leben, die mit Verbrechen befleckt ist, 

1 ) Paraphrases in NT I (ßerolini 1778) 61 f. 
2) Ebd. I 201; vgl. die ähnliche Paraphrase zu. Mk 101 11 f. ebd. I 464. 
S) Ebd. III 402. 
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die er weder veranlaflt hat, noch heilen kann, mit welcher das 
Leben kein Leben ist; oder wenn er sich trennt, gehalten wird, 
seine ganze Lebenszeit als Beraubter, Verlassener und gleichsam 
Entmannter hinzubringen i' Mag es billig- sein, dem det· die Schei
dllllg" veranlaßt hat, das Recht zu einer neuen Ehe zu nehmen. 
Warum wird der g·estraft, der nichts ve1·schuldet hat, aufler daß 
er unglückseligerweise das Weib geheiratet hat i' Aber wet· hat 
jemals gehört, daß rlas Schicksal bestraft wird, wenn es unver
schuldet bt, und gar durch göttliches Gesetz. Was heiflt das 
anders, als demjenigen zu seinem Unglück noch ein anderes hin
zufügen, dem man es erleichtern sollte" 1). 

Diese seine Ansicht sucht Erasmus dann durch folgende 
Beweise zu stützen. Als Argument gegen die herkömmliche 
Auslegung von Mt 5, 32 im Sinne blofler Trennung der äuflereu 
Lebensgemeinschaft weist er hin auf die Erklärung anderer Lehren 
der Bergpredigt und fragt: "Warum nehmen wir in allem übrigen 
eine (weitere) Interpretation an 2), nur- bei dem einen, dem Divor
tium, sind wir so streng, dafl wir mehr noeh die Worte Christi 
einschränken. Während nämlich jener dem Gatten einen Rechts
grund zur Entlassuug der Frau übrig gelassen, beschränken wir 
diesen auf vielerlei Weise. Zuerst wird nur eine solche Trennung 
erlaubt, ut postea vivat castratus et orbus. Endlich pressen wir 
die Exzeption dahin, dafl sie dem Gatten nicht das Reeht zum 
Repudium einräumen, sondern ·dafl er sie durch die Entlassung 
nicht zur Ehebrecherin machen wird, da er· sie ja schon als Ehe
brecherin entläflt. Divortium indes nenne ich nur das wahre und 
zu jener Zeit allein bekannte, bei welchem es nach Entlassung 
der ersten Frau erlaubt war, eine andere zu heiraten" 3). 

Den Grund, daß die Juden nm ein Divortium mit Erlaubnis 
zur Wiedervermählung kannten, also auch das bei Ehebruch ge
stattete nur als ein· solches verstehen konnten, macht Erasmus 
noch schärfer geltend zu Mt 19, 3-9. Hier führt er aus: .So 
fmgten sie (die Pharisäer) Christum, ob es erlaubt ·sei, aus jed
weder Ursache das Weib :m entlassen? Das schränkt Christus 

1) Annotationes in NT, Basileae 1619, 326. 
2) So sagt er im Nachfolgenden: "Vetat (sei. Christus) inibi ne iuremus 

omnino, vetatque multo severius quam divortium, et pluribus verbis inculcat, 
et tamen ob treis drachmas iuramus passim, sie excusantes, non est iurandum 
temere. Cur non item, non est divertendum ab uxore temereY Vetat ille 
irasci, mox subiicimus temere"; ebd. 329. 

3) Ebd. 328 f. 
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ein auf die eine Ursache des Ehebruchs, nicht weil es keine an
deren Vergehen gibt, die schwerer sind als Ehebruch, sondern 
weil der Ehebruch seinem ganzen Wesen nach der ehelichen Ver
bindung entgegen ist. Die Ehe macht aus zwei eines, und diese 
Verbindung trennt der Ehebruch. Also Chri~us läßt für die Sei
uigeu nur einen Scheidungsgrund zu, nicht entzieht er aber den 
Juden, was Moses ihnen weg·en ihrer Herzenshärte erlaubt, wenn 
er in Abrede stellt, daß es von Anfang an so ge,vesen ist. Wenn 
der Mensch, wie er geschaffen wurde, geblieben wäre, nie wäre 
unter ihnen ein Divortium vorgekommen. Christus, die Seinigen 
wieder berufend zur ursprünglichen Unschuld, will kein Divorlium, 
weil er keine Hartherzigen will, und doch sieht Paulus der mensch
lichen Schwäche nach, indem er sehr häufig das Gebot des Herrn 
mildert. Warum soll dasselbe nicht der römische Bischof tun ? 
Wenn ferner aus derselben Stelle eingewendet wird: ,Was Gott 
verbunden, soll der Mensch nicht trennen', so kann dies ohne 
große Mühe gelöst werden. Das verbindet Gott, was rite ver
bunden wird, das trennt Gott, was rechtmäßig getrennt wird ... 
Aber die Kirche, sagt man, billigt das Divortium, aber unter der 
Bedingung, daß heide unverehelicht bleiben. Ich beschwöre dich, 
ob an dieses Divortium Christus dachte. Von Juden wird er ge
fragt, den Juden antwortet er. Aber diese kannten kein andet·es 
Divortium als jenes, welches das Recht, die Entlassene zurückzu
fordern, nahm und das Recht, eine andere zu heiraten, gab (Dt 
24, 1 fl'.) . . . Wenn Christus von dem eigentliehen Divortium ge
sprochen hat, woher kommt t'Ü.t· uns die neue Art des Divortiums, 
das mehr dem Namen als det· Sache nach ein wahres Divortium 
ist" 1). Auffallend ist, daß Erasums weder hier noch sonst den 
Wortlaut von Mt 19, 9 selbst. in erster Linie als Beweis seiner 
These anführt. 

Zur Entkräftung der Beweise für die strikte Unaut'löslichkeit 
der Ehe aus den Paulnsstellen führt der Gelehrte folgendes aus: 

Zu Röm 7, 1-3: "Paulus handelt hier überhaupt nicht vom 
Divortimn, sondern legt den Juden nur ein Gleichnis vor aus ihrem 
eigenen Gesetze, womit er sie belehrtc.und überzeugt, daß sie nach 
Abschaffung des mosaisehen Geseb~es durch das Evangelium nicht 
gehalten sind an die Zeremonien des Gesetzes, da sie sich dem 
neuen Bräutigam Christus verbunden. Auch ist es nicht notwen
dig, daß sich ein Gleichnis oder eine Parabel in allem deckt ... 

') Ebd. 329 f. 
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Es genügt, wenn sie soweit übereinstimmen, daß sie das erklären, 
wozu sie beigezogen werden . . . Übrigens wenn einer die Hede 
des hl. Paulus nach dem Wortlaut pressen will, dann dürfle man 
nicht einmal die Ehebrecherio entlassen. Er nimmt nämlich nichts 
aus. Ferner dürfte es scheinen, dati Paulus auch nicht passend 
dem Juden zu diesem Zwecke das mo~aische Gesetz zitiert, da. 
das Gesetz erlaubt, wegen jedet· beliebigen Ursache zu entlassen, 
nur gebe man den Scheidebrief. Es ist also klar, daß Paulus hier 
das Divortium nicht ausgeschlossen hat, weil das Gesetz selbst es 
offenkundig el'laubt, dessen Zeugnis er anführt." 

In der gleichen Weise fertigt Erasmus die Stelle 1 Kor 7, iW 
ab: .Auch hier behandelt Paulus nicht die Angelegenheit des 
Divortiums, sondern ermahnt· gemäß jener Zeitverhältnisse, daß 
die, welche frei sind von der Ehe, besonders die Witwen, denn 
auf ihre Sache scheint er zurückzukommen, von der Ehe abstehen 
sollen . . . Und dennoch verpflichtet er nicht hierzu, sondern be
stimmt nur, daß die, welche nicht verheiratet sind, wenn sie 
heiraten wollen, sich mit einem Christen verbinden" 1}. 

Die Stelle 1 Kor 7, 10 f. dünkt unserm Gelehrten die aller
seh werste: "1. weil Paulu8 nirgends die Exzeption des Evangeliums 
beigefügt, hat Ambrosius (Ambrosiaster !} angeraten, überall solle 
man sie ergänzen, damit der Apostel nicht in Widerspmch komme 
mit den Vorschriften seines Herrn. Ferner scheint Paulus hier 
nicht schwere Verbrechen im Auge zu haben, welche dem Ver
gehen des Ehebruchs g·leichkommen oder dasselbe übersteigen, 
sondern leichtere Beleidigungen, weswegen besonders bei den Grie
chen häufige Ehescheidungen vorkamen. Das ergibt sich aus dem, 
was folgt: ,aut viro suo reconciliari.' Es söhnen sich nämlich 
diejenigen aus, welche irgendeine menschliche Beleidigung trennt. 
Und es versöhnt sich die, welche beleidigt hat, nicht die, welche 
beleidigt worden. Wenn sie mit Recht sich getrennt hat, warum 
befiehlt er jener, sich auszusöhnen, welche vielm~hr zu versöhnen 
war? Weil gegenseitige Beleidigungen vorlagen, aber geringe, ver
bietet er, dal3 sie nicht gleich im Anfang sich mit einem andern 
.Manne verbinde und sich die Rückkehr zum er·sten Manne ab
sehneide, sondern unverheiratet bleibe, ob vielleicht für beide ein 
Weg zur Aussöhnung sich zeige. Ferner spricht der Apostel hier 
nur vom Weibe, weil dieses Geschlecht bei den Juden kein Recht 
zur Entlassung hatte. Den Mann ermahnt er nur, die Frau nicht 

1) Ebd. 332. 
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wegen derartiger Beleidigungen zu entlassen. Nicht fügt et· aber 
bei, daß er nach der Entlassung ledig bleibe oder sich mit seiner 
Gattin wieder aussöhne. Dies hat nämlich Ambrosius (Ambro
siaster !) hervorgehoben, wenn auch Augustinus will, daß in allem 
dem Mann und der Frau gleiches Recht ztrstehe; er behauptet 
dies zwar eifrig und stan_dhaft, es findet sich aber nichts, wodurch 
er e:; überzeugend nachweist. In Wahrheit w~iß ich nicht, ob 
Paulus in diesem Teile nicht seitlern Gesetze Tribut gezahlt hat, 
das zwar dem Manne erlaubt wegen jeder beliebigen Ursache eine 
andel'e Gattin zu nehmen und auch der männlichen Eifersucht 
ein grausames Heilmittel gestattet, dem Weibe aber nichts der
gleichen zugesteht . . . Es scheint also, daß Paulus verboten hat, 
dafl die Frau nicht wegen gewöht1licher Beleidigungen den Mann 
verlasse; ist es aber geschehen, so enthalte sie sich der zweiten 
Ehe, damit sie zur ersten naeh beiderseitiger Aussöhnung· zurück
kehren könne. Denn nicht legt er dar, daß die vom Manne Ge
trennte unverheiratet bleiben soll, wenn der Mann sich weig·ert, 
sondern er will dies lieber, als daß durch eine neueingegangene 
Ehe die alte aufgehoben werde." 

Nach diesen Ausführungen glaubt also Emsmus, daß der 
Apostel von der Festigkeit des Ehebandes keine andere Autfassung 
habe als die laxen jüdischen Ausleger des mosaischen Gesetzes, 
daß er auch bei Trennungen wegen gewöhnlicher Beleidigungen 
die zweite Ehe nicht absolut verbiete, sondern Enthaltsamkeit nur 
anrate, um so die Aussöhnung noch zu ermöglichen, also ganz 
analog dem mosaischen Gesetze. Und demgemäß zieht Erasmus 
dann auch den Schluß, daß Paulus bei neugeschlossenen Ehen 
schon aus Zank, Haß, gegenseitiger Abneigung mit' Rücksicht auf 
die daraus entspringende Lebensgefahr "anders geantwortet hätte 
und manches gemildert hätte von der Strenge seines ersten Rates 
und seine Worte schonender uns ausgelegt hätte, als wir sie aus
legen", wenn ihm ein solcher Fall vorgelegt worden wäre 1). 

Endlich führt Erasmus noch an : "Wenn aber einer urgiert, 
Paulus handle hier von dem Fall des Ehebruchs, warum nimmt 
er nicht aus, was der Herr ausnimmt~ ja warum fügt er bei, was 
der Herr nicht beifügt? ,Sie bleibe unvermählt.' Warum ver
bietet er dem Manne, daß er entläßt, dem Christus erlaubte, die 
Ehebrecherin zu entlassen" 2). 

1 ) Ebd. 333. ~) Ebd. 334. 
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Wenn auch die Schlusse, die Erasmus zieht, abzuweisen sind 
- ganz und gar verfehlt und dem Geiste des hl. Paulus wie dem 
Wortlaut der Stelle widersprechend ist die Erklärung zu 1 Kor 7, 1 l : 
1ler Apostel stehe hier auf dem Standpunkt des mosaischen Rechts--, 
so muß doch anerkannt werden, daß die Einwände gegen die 
absolute Unauflösliehkeit der Ehe sehwer ins Gewieht fallen. Denn 
cler Umstand, daß die Juden kein anderes als das vollständige 
Divortiurn kannten 1),. wird für alle Exegeten, welehe nach den 
Matthäusstellen nur eine Trennung der äußeren Lebensgemeinschaft 
im Falle des Ehebruchs zugestehen wollen, eine unübersteigbar·e 
Schwierig·keit bieten. Auch das muß zugegeben wet·den, daß sich 
aus den Paulusstellen kein strikter Beweis für die absolute Un
auflöslichkeit führen läßt, weil eben die Exzeption nicht erwähnt ist. 

§ 30. Die Reformatoren. 
Mit der laxen Auslegung der SchrifUexte über die Eheschei

dung dureh einen Gelehrten von der Bedeutung des Erasrnlis 
wurde gegen die kirchlich strenge Scheidung·sdoktrin ein gewaltiger 
Stoß geführt. Besonders eifrig wurde die Anschauung dieses 
Humanisten von den Reformatoren aufgegriffen, die ja überhaupt 
der menschlichen Schwäche sehr entgegen kamen. Und zudem 
stand Erasmus der Religionsneuerung anfangs nicht ablehnend 
gegenüber 2). 

Luther, der 1519 in einer Predigt auf den 2. Sonntag nach 
Epiphanie noch die bereits von Augustin (de gen. ad litt. IX, 7 
n. 12) aufgeführten drei Güter der Ehe, das Gut des Sakraments, 
des Vel'bündnisses der Treue und der Naehkommenschaft, festge
halten 3), riet schon 1520 der Frau, welche ihrem Manne keine 
Kinder erzielen und sich nicht enthalten könne. die Scheidung zu 
erbitten, um einen andern heiraten zu können i. er lehrt, daß 

1) Dieser Grund war für Erasmus in erster Linie für seine laxe Aus
legung bestimmend; vgl. seine Unterwerfung unter das Urteil der Pariser 
thool. Fakultät unten S. 164 A. 4. 

") Vgl. Funk, Kirohengeschichte 6 4401. 
") Weim. II 166 ff.; IX 213 ff.; auch in J.uthers Vorlesung über den 

Römerbrief (1616/16) [ed. J os. Fi cker, Leipzig 1908, 69 f.] steht nichts von 
einer erlaubten Ehescheidung. So heißt es zu Röm 7, 3: "hoc addat, ut osten
dat, de qua ,lege viri' Joquatur, sc. non quam vir ponit, quia huius trans
gressio non facit adulteram, sed de lege coniugali, que est, ut non sit 
alterius viro vivente". Luther versteht also unter "Iex viri" nicht das mo
saische, sondern das natürliche (christliche) Ehegesetz, 
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Christus das Divortium im Fornikationsfalle zulasse und niemand 
zwinge, unverehelicht zu bleiben 1).. ln seiner Predigt über die 
Ehe vom Jahre 1523 zählt der Reformator drei Scheidungsgründe 
auf: Impotenz, Ehebruch und hartnäckige Verweigerung der ehe
lichen Pflicht, und erlaubt immer die Wielierverehelichung, bei 
Ehebmch sogar dem schuldigen Teile, nur solle er in ein fremdes 
Land fliehen~). v 

Eine eigentliche Exegese zu unsern Stellen gibt Luther in 
der Auslegung von 1 Kor 7 (15~:-3) und in der Erklärung der 
Bergpredigt (1532). Zu 1 Kor 7, 10 f. heißt es: .Es redet aber 
der Apostel von eyner ursach des scheydens, nemlich von zorn, 
wenn man und weyb nicht mug·en miteynander eyntrechtig leben, 
dafl sie in haß und hadder leben . . . Das gibt der text klar, da 
er spr·icht: sie sollen sich versunen . . . V{o aber versunung ge
potten wirt, da wirt zorn und uneynickeit an zeyget . . . Wie? 
wenn eyns nicht wolt sich mit dem andern versunen und schlechts 
abgesondert bleyben, und das ander kund nicht halten, must eyn 
gemalh haben, was sollt das selbe thun? ob sichs möcht verendern? 
Anttwort: Ja on zweyfl'el, denn weyl yhm nicht gepotten ist keusch 
zu leben und hatt auch die gnade nicht, und seyn gemalh will 
nicht zu yhm und nympt yhm also den leyb, des er nicht ent
peren kau, wird yhn Gott nicht dringen zum unmüglichen umb 
eyns andern frevel willen, und mus thun, als were yhm seyn 
gemalh gestorben" a). 

In der Erklärung zu Mt ~. 31 f. wird die Ehescheidung ganz 
dem weltlichen Gericht unterstellt, • weil der Ehestand gar ein 
weltlich eusserlich ding ist wie weih, kind, haus und hoff und 
anders, so zur öberkeit regiment gehöret". Auf dre Frage nach 
den Ehescheidungsgründen sagt Luther: • Christus setzet hie und 
Mt 19 nur diese einige, die heisset der ehebruch ... denn durch 
den ehebrlich hat er (der Ehebrecher) sich selbst von seinem ge
mahl gescheiden und die ehe zertrennt, die er nicht trennen noeh 
scheiden sol, und damit den tod verwirckt, also das er für Gott 

1) De captivitate babyl. Weim. VI 668 f. 
~) Opp. Luthel'i V (Witebergae 1664) "t21 f.; zu Mt 19, 9 wird gesagt: 

"Hic vides, quod adultel'ii causa Christus divortium admittat, ut utra persona 
insons fuerit, se permutare queat, quom enim dicit adulterium committere 
eum, qui sua nulla fornicationis causa repudiata, alteram duxerit, satis indi
cat cum non committere adulteri!lm, qui sua propter fornicationem repudiata, 
alteram duxerit. 

") Weiln. XII 119. 
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schon todt jst., ob in gleich der Richter nicht todtet. Weil nu 
hie Gott scheidet, so wird das ander teil los und frey, das es 
nicht verbunden · jst sein gemalh, so bmchig an jm jst worden; 
zu behalten, es wolle es denn gerne thun ... doch als denen die 
Christen sein wollen, zuraten, were es viel besser, das man beide 
teil ermanet und reizet, das sie bey einander blieben und das un
schuldige gemahl sich gegen dem schuldigen (wo sich demutigt 
und bessern wolte) versünen liesse und jm aus Christlicher liebe 
vergeh ... 

Über diese ursach des ehebruchs jst noch eine, wenn ein 
gemalh das ander verlesst, als da eines aus lauter mutwillen vom 
andern leufft . . . Einen solchen buhen solt man nicht allein haus 
und hoff, sondern auch das land verbieten und das ander teil, 
wo er nicht wollt widder komen, wenn er erforddert und lang 
genug nach jm geharret were, nur frissch frey sprechen" 1). 

Mit Luther stimmen die übrigen Reformatoren in der Zu
·lassung der Trennung des Ehebandes überein, wenn sie auch be
züglich der einzelnen Scheidungsgründe verschiedener Meinung sind. 

Melanchthon (t 1560) betrachtet zwa.r (in seiner Erklärung 
zu Mt 5, 32) die Ehe als nach dem Willen Gottes unauflöslich 2), 

erlaubt aber die Wiederverheiratung bei Ehebruch und böswillige1· 
Trennung, doch nur dem unschuldigen Teile. Im ersteren Falle 
beruft er sich auf den Matthäustext, welcher das Divortium zu
lüßt; denn wäre dem unschuldigen Teile keine andere Ehe ge
stattet, wie der Papst sagt, dann wäre dies ein Divortium dem 
Namen, nicht der Sache nach, und zudem wäre es dann nicht 
nötig g·ewesen, den Fall des Ehebruchs auszunehmen; für letzteren 
stützt er sich auf 1 Kor 7, 12 ff. (Privilegium Paulinum) a). 

Calvin (t 1564), der bedeutendste Exeget unter den Refor
matoren, gestattet nur bei eigentlichem Ehebruch die Trennung mit 
Erlaubnis zur Wiedervennählung, und zwar für beide Teile. Seine 
Erklärung zu Mt 5, 32 (Lk 16, 18) lautet: 

.Mögen sich auch Mann und Weib nur durch gegenseitige 
Einwilligung verbinden, so schließt sie doch Gott durch ein unauf
lösliches Band zusammen, damit es (ihnen) nicht frei stände, sich 
zu trennen. Doch fügt er eine Ausnahme bei: ,Nisi ob fornicatio
nem'. Mit Recht wird nämlich das Weib entlassen, welches treu-

') Weim. XXXII 376 ff. 
2) Annotationes et conciones in Ev. Mattb. C R XIV 602. 
") Ebd. 603 f. 
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los die Ehe verletzt hat, weil durch seine Schuld das (Ehe)Band 
gebrochen und so dem Manne die Freiheit ge~eben ist. ,Facit 
eam moet.:hari': Weil der Scheidebrief bewirkte, daß das Weib, 
vom ersten Gatten gelöst, zu neuer· Ehe schritt, so wird mit Recht 
der als Ver·msacher (sei. des Ehebruchs) venw:teilt, der die Gattin, 
die ihm durch g·öttliehen Willen verbunden, anderen gegen Recht 
und Gesetz preisgibt" 1). .. . 

Ahnlieh sagt Calvin auch zu Mt 19, 9 (.Mk 10, 11): Die Ex-
zeption ist beigefügt, weil das Weib durch den Ehebruch sich 
gleichsam als faules Glied vom Manne abschneidet und ihn so 
frei macht. Ausdrücklich verwirft er hier auch die Scheidung 
wegen Kr-ankheit. Und währ·end Luther immer als Grund für die 
Wiederverheiratung die Unmöglichkeit, enthaltsam zu leben, gel
tend macht, weist der Genfer- Reformator diesen Einwand in fol
genden trefflichen Worten zmück: "Wenn einer entgegnet, die, 
welche nicht keusch leben könnten, hätten ein Heilmittel nötig·, 
damit sie nicht brennen : so sag·e ich, daß das kein Heilmittel ist, 
welches außerhalb des Wortes Gottes gesucht wird, und ich füge 
noch bei, daß ihnen nie das Geschenk der Enthaltsamkeit fehlen 
wird, wenn sie dem Herrn ihre Leitung anvertrauen, weil sie be
folgen, was jener vorgeschrieben hat." Die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau vertritt Calvin ausdrücklich: .zu bemerken 
ist aber, daß das Recht beider Teile gemeinsam ist und gegen
seitig, wie auch die Verpflichtung zur Treue gleich und gegenseitig 
ist. Denn wenn der Mann au~h in anderen Ding·en das Vorrecht 
hat, in bezug auf das Ehebett ist er der Gattin gleichgestellt: er 
ist nämlich nicht der Herr seines Körpers. Wenn also ein Ehe
brecher sich von der Ehe losgemacht hat, dann •ist die Gattiu 
frei." Daß auch dem ehebrecherischen Teile die Wiedervermählung 
erlaubt wird, geht daraus hervor, daß Calvin die Exzeption zu 
Hl, 9 b ergänzt. Die Erklärung zu dem Halbvers lautet: .Dieser 
Teil ist sehr schlecht von vielen Interpreten ausgelegt worden. 
Allgemein und ohne Ausnahme glaubten sie nämlich sei die Ehe
losigkeit vorgeschrieben, so oft die Scheidung stattgefunden hat. 
So wurde die Verpflichtung zur Ehe~sigkeit gefordert, wenn de1· 
Gatte die Ehebrecherio entlassen hat. Als ob in Wahrheit darin 
die Freiheit des Repudiums liege, nur von seiner Gattin getrennt 
zu leben ; als o!J nicht Christus in diesem I<'all das erlaubt, was 
ohne Unterschied die Juden nach ihrer Willkür sich anzumaßen 

1) Harmonia Evang. Joannis Calvini C R XLV 180 f. 
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pflegten. Es lag also darin ein ganz grober Irrtum: denn wenn 
Christus den des Ehebruchs schuldig spricht, der eine entlassene 
Gattin heiratet, so muß das sicher auf die unerlaubten und eigen
mächtigen Trennungen eingeschränkt werden." 

Die Auslassung der Exzeption bei Mk wird damit erklärt, 
als wolle der Heiland hier nur die damals eingerissene Verderbt
heit tadeln, daß man nach willkürlichen Scheidungen beiderseits 
zm neuen Ehe schreitet 1). 

Bei der Erklärung von 1 Kor 7, 10 findet es Calvin auffällig, 
daß Paulus nicht wenigstens den Fall des Ehebruchs ausnimmt; 
deun es ist nicht wahrscheinlich, daß er etwas von der Lehre 
Christi zurückbehalten wollte. Deshalb scheint er es verschwiegen 
zu haben, weil er nur nebenbei von diesen Dingen handelnd, mehr 
darauf bedacht war, die Korinther auf die Erlaubnis und das 
Verbot des Herrn zu· verweisen, als alles bis ins einzelne zu ver
folgen. Denn wenn man etwas kurz zu lehren sich vorgenommen 
hat, dann genügt die allgemeine Lehre; die feineren Ausnahmen 
sind mehr Sache einer breiten und exakten Behandlung. Was 
die in v. 11 erwähnten Trennungen betrifft, so sind darunter 
solche zu verstehen, die nicht wegen Ehebruchs erfolgen. Wenn 
Paulus befiehlt, das Weib, das vom Manne sich getrennt hat. soll 
unverheiratet bleiben, so gibt er damit nicht zu, daß die Tr·enmmg 
e!'laubt sei, noch gestattet er, daß das Weib vorn Manne getrennt 
lebe, sondern wenn ·sie aus dem Hause verstoßen, wenn sie ent
lassen wUI'de, dann soll sie nicht einmal dadmch von seiner Macht 
sich befreit glauben; denn nicht steht es in der Gewalt des Mannes, 
die Ehe aufzuheben. Er erlaubt also hier den Frauen nicht die 
willkürliche Trennung von den Männern oder das Verbleiben außer
halb des Hauses der Gatten, sondern behauptet, daß auch die, 
welche von den Männern nicht wieder aufgenommen werden, ge
bunden bleiben, damit sie sich nicht mit andern Männern ver~ 

hinden 2). 

Diese Exegese sucht, wenn wir sie auch nicht annehmen 
können, wenigstens dem Wortlaut gerecht zu werden --mit Aus
nahme der Erklärung von 1 Kor 7, 11, wo das ,discesserit' gleich 
"abiecta sit" gefafat wird - und bietet in der Auslegung vün 1 Kor 
7, 10 m.. E. einen wirklichen Fortschritt. Denn von der Auffassung, 
daß die Übergehung des Ausnahmefalles als auffallend ·}lezeichnet, 
··---. - .. ----

1) Ebd. 630 f. 
2) Comm. in 1 Cor C R XLIX 409 t. 



162 ll. l>ie humanistisch-reformatorische txegese und das konzi1 von Trient. 

nicht aber als selbstverständlich ergänzt we~ mufl (tamquam 
notissima}, bis zu jener, daß Paulus überhaupt eine solche Aus
nahme nicht gekannt hat, ist nur ein kleiner Schritt, zumal die 
Erklärung dieser Auslassung, wie sie Calvin gibt, durchaus verfehlt 
ist, da ja Puulus die das ehelil'he Leben betreffenden Lehren ;dem
lieh eingehend l.Jelmudelt. 

Entschieden rninrlerwertiger und dem Tex~ der Matthäus
stellen vollständig widerspreehend ist die Erklürung· Zwinglis (t 1531 ), 
der den Ausualunefall Jes Ehebruehs uur als Beispiel gef'aßt wissen 
will, mit dem die gleich schweren uml noch schwereren Verbrechen 
mit inbegriffen sind, weil es Sitte der Hebräer ist, unter dem ge
ringeren Fehler auch alle ähnliehen und sehwereren zu verstehen 
und auszudrücken 1). 

Noch weiter geht Butzer (t 1551) ~). Er sagt zu Mt 19, n: 
Christus antwortet über das Divortium, über welches er gefragt 
worden. Gefragt wurde et· über jenes, nach welchem beide Gatten 
neue Ehen schließen. Dieses erlaubt er im Falle des Ehebruchs 
und darum ist unzweifelhaft, daß naeh Entlassung der Ehebreche
rin die Neuheirat erlaubt ist. Gegen diese ofl'enkundige Waln·
heit kann nicht Röm 7, iJ und 1 Kor 7, H9 angeführt werden. 
Denn der Apostel spricht von der eigentlichen Gattin, welche 
Gattin sein kaun .und sein darf .. Wenn aber einer das Repudium 
gegeben worden ist, dann hat diese aufgehört, Gattin zu sein. 
Ebensowenig kann man 1 Kor 7, t t entgegenhalten, weil hier 
von der die Rede ist, welche. aus einem anderen als dem ge
rechten Grunde sich vom Manne getrennt hat. Noch törichter ist 
es aber, gegen die Auflöslichkeit rler Ehe Mt 1H, 9b: ,Qui repu
diatam duxm·it moechatlll'' geltend zu machen. Denn wie Christus 
Mt 19, 9 a nur jenes Repudium verurteilt, welches aus einem an
dem Grunde als dem des Ehebrud1s jener geschickt wurde, welche 
noch Gattin sein will und sein kann, so spricht er Mt 1 !), 9 b nur 
jenen des Ehebruchs schuldig, welcher eine aus einem andern 
Grunde und darum ungereeht Entlassene heiratet und zwar in 
fraudem prioris connubii. Denn mag eine gerecht oder ungerecht 
entlassen sein, wenn ihr keine Hoffrlotmg bleibt, zu ihrem ersten 
Mann zurückzukehren, so sündigt der, welcher sie heiratet, durch
aus nicht. Weshalb also immer eine Frau entlassen wurde, wenu 

1) Annotationes in Mt opp. lat. IV (Turici 1836) 228. 345. 
2) Zur Exegese Butzars vgl. A. Lang, Der Evangelienkommentar M. 

Butzars und die Grundzüge seiner Theologie, Leipzig 1900 (Studien z. Gesell. 
der Thcolo~~;ie und Kirche II 2). 
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sie ihr erster Mann nicht mehr aufnehmen will, dann ist ihr die 
Wiedervermählung von Christus nicht vet·sagt und nicht ist Ehe
brecher, wer eine solche heiratet 1). 

Zudem wollte Christus nur zeigen, was den Auserwählten 
l1insiclülieh des Divortiurns erlaubt i:-;t, keineswegs aber festsetzen, 
wie die Schlechten zu leiten sind. Unter .uxor" in Mt l9,U ist 
die Gattin im eigentlichen Sinne zu verstehen, welehe mit dem 
Maune verbunden ist und die Pflichteil det· Gattin erfüllt. Wenu 
also eine aus irgend einem Grunde nicht (~attin seiu kann oder 
sich vorher getrennt hat, so daß sie gar nicht entlassen werden 
kann, so bezieht sieh offenbar die Antwort Christi nicht auf eine 
solche. Wenn damm eine nicht Gattin sein will oder sein kann, 
so ist der Gatte, auch wenn kein Ehebmeh vorliegt, frei und die 
Neuheirat wird nicht verboten durch das Wort Cht·isti. Denn es 
ist nieht g·ut, daß der Mensch allein sei 2). 

1 ) Haec veritas est Dominum hic de eo divortio respondisse, de quo 
fuerat rogatus, rogatus autem fuerat de eo, post quod, uterque coniugum no
vas nuptias inibat. De hoc ergn cum responderit, et ipsum negans in aliis 
casibus, commisso adultol'io admiserit, dubital'i non n,otest, repudiata adultera, 
licere .aliam duce1·e. Contra haue Clu·isti apmtam veritatem, inconsiderate 
adducunt illud Rom 6 (Y 7 !) ot 1 Cor 7 ,Mulier alligata est viro, ipso vh•ente'. 
Do uxo1·e enim Apostolus loquitur, quao id quod dicitur, esse potest atquo 
permittitur·. Nam cui missuu1 repudium est, uxo1· esse desinit . . . Nihilo 
consultius ot illud obiiciunt: ,si discesserit, innupta maneat aut reconcilietur 
vh·o.' Nam hic de ea loquitur, quae uxor esse possit ot permittetur, quae 
citra causam iustam ultro a viro divertit . . . Multo vero adhuc stultius 
obiiciunt, quod hic sequitur ... ,Qui repudiatam duxerit etc.' Nam ut Chr. re
pudium hic tantum damnat, quod alia quam adulterii causa missum ei fuerit, 
quao velit et possit uxor esse, ita cum solum adulterii reum facit, qui ob 
aliam causam, eoque non legitime repudiatam talom duxerit, in fraude111 sei. 
prioris connubii . . . Sive lgitur iuste sive iniuste repudiata aliqua fucrit, si 
nulla ei spos sit, ad virum priorem revertendi, cupiat autem pio vivere, maritu
<JUC opus habeat, ducens eam haudquaquam peccabit . . . Utcunquc igitur 
rcpudiata aliq11a fuerit, si eam prior maritus recipere nolit, Chr. nequaquam 
negare ei nuptias voluit. Enarrationes perpetuae in sacl'B quatuor evangelia ... 
per M. Bucerum, Argentorati 1630, 163v. 

2) Quia igitur conatat Christi regnum non esse de hoc mundo dubium 
non est, voluisse bis quae hic respondit, Dominum, ut et alias solitus fuit, 
indicare tantum, quid electis circa divortium liceat ... ac nequaquam statuere 
aliquid de gubernandis malis . . . Notandum autem quod ait: ,Quicunque J"e
pudiaverit uxorem suam.' Nam de uxore duntaxat, hoc Domini dictum acci
piendum est. Uxor autom quid sit nemo est, qui nesciat nimirum quae viro 
sit iuncta et officio uxoris inserviat. Si qua igitur vel casu aliquo, uxor 'esse 
nequeat, aut certe ante discesserit, ut repudiari non possii, quis non videat, ad 

11* 
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Solche Erklärungen mu&ten natliflit:b: zumal sich auch noch 
das schlechte Beispiel mancher Priirlikanten beigesellte, rlie Heilig
keit der· Ehe furchtbar schädigen. 

§ 31. Kajetan und Ambrosius C(Jltharinus. 
Zwar hatte Inan auf katholischer Seite gegen die laxe Auf

fassung des Scheidungsgesetzes sogleich· Stellung genommen, indem 
die theologische Fakultät de1· Pariser Universität~ irn Jahre 152fi 
vier Propositionen des Erasmui:i 2), soweit sie die Auflösliehkeit 
der Ehe mit Erlaubnis zur Wiedervermählung bei Ehebruch zn 
vertreten scheinen, mit Berufung auf 1 Kor 7, 10f. verUI·teilt a). 
Erasmus unterwarf sich wenigstens äußerlich 1). Aber trotzdem 

talem, hoc Christi responsum non pertinere '? • • • Quare si qua, uxorem agere, 
vel nolit, vel non possit, etiam non intereedente adultcrio, liber pius ruaritus 
est ueque hoc Domini djcto, a nuptiis sccundis arcetur. Ebd. 163 r. 

1) Als Exeget wirkte bis 1526 an der Pariser Hochschule de1· bedeu
tende Gelehrte Fnber Stapulonsls (t 1636), der zwa1' wegen seiner kühnen 
Krit.ik sich mehrfache Zensm·en zugezogen hatte, aber, wenigstens in seinem 
Matthäus-Kommentar, in tmse1·er Frage die strenge Unauflösliohkeit vertrat: 
Quod si permittat (sei. dimittere uxorem) fornicationis causa, non sie Lamcn 
permittit, ut facta t·epudätione, quamdiu uterque vivit, alter uxorem ducere 
et alters nubere possit ... quia, ut ait dominus in Marco, deus eos coniunxit, 
quos homo separare nequaquam aut rlebet aut potest (Comm. in Ev. sec. 
Matth. (Basilea 1623] 26r vgl. Conun. in 1 Kor [Basileae 1623) UOv). Da
gegen führt Salmerun diesen Exegeten als Vertretet• der Auflöslichkeit det· 
Ehe wegen Ehebruchs an er6tm· Stelle an (Salmeroni Conun. iil NT VIII 
(Colon. 1602] 376). 

~) Dieselben lauten: 1) Quae lllteri vh·o sui fecit copiam, iam uxor esse 
desiit et matrimonii ius ademit sibi divisa came, cum Deus unam et indivi
duam esse voluerit. 2) Inter Evangelicos una dumtaxat causa dirimit con
iugium, hoc est violata coniugii fides. ·3) Uxor quae sui • corporis copiam 
fecit alter!, iam etiamsi non repudietnr, desiit esse uxor, et maritus qui sui 
corporis copiam fecit alienae iam ante divortium maritus esse rlesiit. 4) Quem
admodum ignis nisi caleat, ita coniug·ium nisi ex duobus fiat unus, ex tribus 
aut quatuor una caro fieri non potest. Vgl. Tournely, Praelectiones theol. X 
(Colon. 1766) 236. 

") Hae propositiones, quatenus per eas praetendi videtur matrimonium 
per adulterium dissolvi, quantum ad vinculum, haeretica sunt. Eet enim 
vinculum matrimonii Iure divino indisso~bile ut ad Corinthios scribens 
Apostolus demonstrat. Tournely ebd.· 

·•) Quamquam auteJn non possum explicare nodum, quomodo Christus 
loquens ludaeis sentiat de divortio, quod manente coniugii vinculo, tantum 
separat ab usu matrimonii, cum illi non aliud nossent repudium, quam unde 
lit ius cum alia contrahendi; tamen ita tempero sermonem, ut quod dico di- · 
rimi matrimonium ac fieri divortium, de separatione thori posse intelligi, 
""'' nllnm n<lmi~""o vP.rhum. auo ius faciam iterandi coniugii. Tournely ebd. 
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wurde die Auflöslichkeit der Ehe wieder auf katholischer Seite 
und zwar von zwei bedeutenden Gelehrten aufgegriffen und ver
treten, von Kardinal Kajetan und Ambrosius Catharinus. 

Kajetan 0. P. (Thomas de Vio t 15:34) sagt in seinem 1527 
verfaßten Kommentar zu Mt 5, 3~: Na('h dem Zusammenhang ist 
das .dimittere" von der vollständigen Entlassung zu verstehen, denn 
von einer solchen spricht das (jüdische) Gesetz. Während das 
alte Gesetz für die EntlassungsgTünde ein weites Feld Iiefl, schränkt 
Jesus dieselben auf die fleischliche Unzucht ein, weil sie allein dm· 
Ehe direkt entgegen ist. Wer .absque causa fornicationis" seine 
Gattin entläflt, gibt ihr Gelegenheit zum Ehebruch und verschuldet 
so zwei Übel, den Ehebrueh der Frau und den ihres Mannes. 
Zu Mt 5, 32 b muß ohne Zweifel die Exzeption ergänzt werden. 
Aber trotz dieser Auffassung will Kajetan aus dieser Stelle allein 
nkht folgem, daß das Gesetz des NT dem Manne die vollständig-e 
Eullussung der el1ebrecherischen ~'rau el'luubt, weil dieser Text 
nicht das ganze Gesetz des NT bildet. Ander·seits hält er nach 
dem Texte die Entlassung aueh nicht für verboten und uner·laubt, 
d. h. so uner·laubt, daß damit noch vereinbar ist, wenn nach 
einem andern Texte dieselbe ver·boten ist; also meint er, der Text 
sei auf den :fornikationsfall angewendet, ganz indifferent, könne 
weder für noch gegen die Erlaubnis, die Ehebrecheriu zu entlassen 
(natürlich vollständig), geltend gemacht werden; es müsse also 
zwm· gesehlossen werden : Wer seine Frau wegen Ehebruchs ent
läßt, der maeht sie nieht zur Ehebreeherin, dagegen bleibe unent
sehieden, ob dies erlaubt oder unerlaubt sei 1). Doeh mahnt Ka
jetan schon hier: "C:onsidera prudens lector evangelii texturn: et 
teipsum evangelio non evangeliurn tuo commoda sensui." 

Offen spricht sich Kajetan für die Erlaubnis zur Trennung 
und zur Wiedervermählung bei Ehebruch des Weibes aus in der 
Erklärung zu Mt 19, 9: • ,Quicunque dimiserit' totaliter. Von einet· 
solchen Entlassung war nämlich die Rede. Denn ,uxorem dimit
tere' ohne irgend einen Beisatz bedeutet nicht dimittere secundum 
quid (puta quoad thorum), sondern simplicitet· et absolute, quod 
est dimittere totaliter, und es steht test, daß betreffs der abso
luten Scheidung von den Pharisäern die Frage gestellt war und 
Moses von dieser spricht. · ,Uxorem suam nisi ob f'ornicationem 
et aliam duxerit (in uxorem) moechatur.' Dieser Text erklärt den 
als Ehebrecher, der beides tut, nämlich die nicht ehebrecherische 

1) Comm. in quattuor evangelia (Apud Iod. Badium Ascensium 1632) tBr. 
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Frau entläfH und eine andere heiratet. Und der Grund, wamm 
dieses Ehebruch ist, ist kurzgesagt der, weil das Band mit der 
ersten Entlassenen noch fortbesteht. Was aber mit dei11 sei, der 
die ehebreeherische Gattin entläßt und eine andere heiratet, dar..: 
über sagt dieser Text nichts. Uud wenn ~.du mich bedrängend 
einwirfst, die Worte Jesu sind nicbt überflüssig und dadurch, daß 
sie die Unzucht ausnehmen, bezeichnen sie etw~s, was dem ent
gegengesetzt ist, das· bei andern Ursachen eintritt, so gestehe ich 
das zu.. Uud wenn du weiter drängst, jenes Entgegengesetzte ist 
nichts anderes, als daß der, welcher wegen Ehebruchs sein Weib 
entläßt und eine andere heiratet, nicht die Ehe bricht, dann ant
worte ich, das zeige der Text an nach dem klaren Sinn der Stelle; 
aber weil ich nicht wage, mieh der Unmenge von Doktoren und 
kirchlichen Entscheidungen entgegenzusetzen, deshalb sage ich, der 
Text bestimmt nichts über den, der die Ehebrecheriu entläßt. 
lch verstehe also dieses Gesetz Jesu Christi dahin, dem Christen 
ist es el'laubt, seine Gattin wegen der von ihr getriebenen fleisch
lichen Unzucht zu entlassen, und er kann eine andere Gattin 
nehmen: salva semper ecclesiae definitione, quae hactenus non 
apparet . . . Aber nicht wollest du daraus ableiten, daß auch die 
Frau den unzüchtigen Mann entlassen kann. Denn Jesus Christus, 
welcher wahrer Gott ist, hat dies nicht erlaubt; auch bestellt 
kein gleiches Verhältnis, wie offen steht; auch nicht im alten Ge
setze konnte die Gattin den Gatten entlassen" 1). 

Hiemach stimmt Kajetans Erklärung vollständig überein mit 
der des Ambrosiaster (welche der Ka1·dinal aber noch dem hl. 
Amhrosius zuschreibt), wie er selbst zu seiner Verteidigung an
führt: "Nec ergo sum primus qui intellexi evangelii textum, quo
niam ante annos mille beatus Ambrasins sie intelligens, idem do
cuit." Zur Beg·ründung des Rechtsunterschiedes zw.ischen Mann und 
Frau will Kajetan auch den Zusatz bei Mt 10, 11: ,in eam' gel
tend machen, weil er im v. 12, wo vom Weibe die Rede ist, fehlt 2) 

und dem er viel zu hohe Bedeutung beilegt 3). Um die Auslassung 

') Ebd. 64. ~ 
2) Nach Anführung des Rechtsunterschiedes sagt er nämlich: unde et 

absolute snbiungitur, quod moechatur: quum de viro ininste dimittente uxo
rem et ducente aliam non dixerit moechatur, sed moechatur adversum illam 
dimissam. Comm. in Mc (edit. eiusd.) Ofi v. 

11) Multum enim refert, moechBI'i vel moechari in illam: moeehatur 
enim absolute, qui fornicationem eommittit, moechatur autem in illam, qui 
fornicationem committit in iniuriam illius. Ebd. 96. 
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der Exzeption bei Mk zu erklä1·en, sagt Kajetan, ohne die Trag-
. . 

weite dieser Exzeption zu berücksichtigen, einfach: .quia quod unus 
Evangelista dicit, alius quandoque tacet, et quod unus tacet, alius 
supplet." 

Die Verteidigung seiner Ausicht gegenüber uen Paulusstellen 
führt Kajetan ähnlicl~ wie Erasmus; nur macht er 1 Kor 7, 10f. 
als Begründung seiner Anschauung. die Bevorzugung des Mannes 
betreffend, geltend: Die Worte: ,Uxorem a viro non discetlet·e• 
sind absolut gesprochen. Wenn sich daher das Weib .in aliquo 
casu rationabili" getrennt hat, dann bleibe sie unverheiratet. Da
gegen ist in den Worten: ,et vir uxorem non dimittat' nur das 
Allgerneine enthalten und Paulus verschweigt hier die Exzeption 1). 

Der Vergleich Röm 7, 2 f. ist hergenommen aus dem mo
saischen Gesetz, welches aber mittels des Repudiums auch bei 
Lebzeiten ·des Mannes vom Gesetze desselben befreit. Paulus gibt 
also nur die Regel, überg·eht aber die Ausnahmen ~). 

1 Kor 7, 39 bringt Kajetan mit dem Privilegium · Paulinmi1 
in Zusammenhang und meint, daß so dieser Vers nach seinem 
Wortlaut mit der gewöhnlicheil Erklärung jeuer Worte (7, 15) iu 
Widerspruch stehe. Aber nach der üblichen Erklärung bezögen 
sie sich auf die christlichen Ehen. Doch wahrscheinlicher seien 
sie als allgemeine Regel zu verstehen, die eine Ausnahme zulasse a). 

Auffallend ist vielleicht, daß Kajetan auch in den beideu 
zuletzt angeführten Paulusstellen, wo doch imme1· nur von der 
Frau die Rede ist, trotzdem blofl die Regel ausgesprochen finden 
will, da er sie auch ohne Ausnahme gefaßt mit seiner Meinung 
hätte vereinbaren können. Dies erklärt sich aber damit, dafl er 
bei Röm 7, 2 f. das jüdische Ehegesetz beigezogen glaubt und bei 
1 Kor 7, 30 auch das Privilegium Paulinum nach seiner gewöhn
lichen Auslegung unterbringen will. Sonst brauchen wir zur Wür
digung nichts zu sagen, sondern können auf die Kritik zu Am
brosiaster verweisen 4). 

1 ) Comm. in 1 Cor (edit. eiusd.) 61 v. 
2) Comm. in Rom (edit. eiusd.) 20 r. 
a) Comm.' in 1 Cor (edit. eiusd.) 63v. 
•) Wie Erasmus wurde auch Kajetan von der theologischen l<'akultät 

Paris zensuriert. Vgl. Caietani opuscula omnia III (Romae 1670) 123 r tract. XV: 
Responsionum ad quosdam articulos nomine theologorum Parisiensium editos: 
Artieulus itaque primus est: Licitum est viro, uxore fornicante ducere a!iam. 
Secundus est: Non est eadem libertas uxori, quae viro. Artieuli lsti non eunt 
mei; neuter enim invenitur assertius in libris meis: ut patet in comment. super 
Mt 191 ubi duntaxat disputavi de hac materia, et reliqui diffiniendam ab Ecclesia. 
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Noch schärfer als Kajetan und unabhängig· von ihm 1} ver
tritl dessen Ord,ensgenosse Ambrosius Catharirms (t 1553) die 
Auflöslichkeit cter Ehe, obwohl er sonst des ~ardinals heftigstet· 
wissenschaftlicher Gegnet· ist 2). In det· :t.weyen Auflage~) seiner 
1535 zuerst et·schieueueu Annotationes in C.ommentaria Caietaui 
schlielilt dieser bedeutende Theologe im Gegensatz zu Kajetan 
schon aus Mt 5, :~ l f. auf die Auflöslichkeit de~ Ehebandes i111 
Fornikation:-~falle mit folgender Argumentation: In Mt 5, Hl ist 
sicher von der vollständigen Trennung quoad viuculum die Rede. 
Da nun dieses Divortiurn von Gott verboten wir·d ,excepta cau!:ia 
fornicationi::>', so folgt klar, daß es .ex causa fornicationis" gestattet 
ist. Von der ,excepta causa fornicationis' entlassenen F'rau wird 
. ein Zweifaches gesagt: 1) wer sie entlassen, macht sie zur Ehe
brecherin; 2) wer sie heiratet, bricht die Ehe. Daraus aber scheint 
.zu folg·en: wer die Frau .ex causa fornicationis" entläßt,· macht sie 
weder zur Ehebrecherin, wenn sie sic~1 mit einem andern ver
bindet, noch wird der Ehebrecher, der sie heiratet 4). 

Den Hauptbeweisgrund für seine These nimmt Catharinus 
natürlich auch aus Mt Hl, 9. Aus diesen Worten gehe, wenn er 
sich nieht heftig täusche, kla1· und evident hervor, daß jener, der 
seine Frau, ohne daß Ehebruch vorliegt, entläßt und eine andere 
heiratet, die Ehe bricht, daß er sie aber nicht bricht, wenn Ehe
bruch vorliegt. Groß sei die Kraft der Partikel "nisi", welche in 
der Regel exzeptiv ist (und nicht wie Augustinus meint, negativ), 
so daß man jenen Satz nur da~Jin verstehen könne: wer dies tut 
(scl. seine Frau wegen Ehebruchs entläßt und wieder heiratet), 
bricht die Ehe nicht. Zudem wäre der Zusatz, rein negativ ge
fa·ßt, überhaupt überflüssig 5}. Die Auffassung, es •sei bloß von 
einer Trennung a thoro die Rede, wird deshalb abgewie.sen, weil 
es ja noch andere Gründe zu solcher Scheidung gebe 6). · 

---'--·-- -···----

1) Ausdrücklich sagt Ambr. Cath.: "non potui in hoc jpso reprehendere 
Caietanum, cum etiam multo antequam ille scripsisset ea commentaria in ean
dem interpretationein ego venissem." Annotationes in comm. Caietani denuo 
multo Iocupletiores et co.stigatiores redditae, Lugduni 1642, 604 f. 

2) Vgl. Jos. Schweizer, Ambrosius Satharii:ms Politus, Münster i. W. 
11110, 60-711. 101. 

") In der el'fiten Auflage, die den Titel führte: "Annot. in excerpta 
quaedam de commentat•iis Rev. card. S. Xisti dogmata" hli.tte er diesen Punkt 
nicht berührt: "de dimissione uxoris causa adulterii au.dio miratos esse non
nullos, quod in prima o.nnot. mearum editione minime htinc articulum tetigi." 
Ebd. 1100. •) Ebd. 601 f. 6) Ebd. 503 f. ") Ebd. ii05. 
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Gegen Ambrosiaster und Kajetan vertritt Catharinus mit 
Berufung auf Augustin und die sententia communis den Stand
punkt der Rechtsgleichheit zwischen Mann und Frau, so daß auch 
die Frau den Mann wegen Ehebruchs entlassen und zur neuen 
Ehe schreiten dürfe. Die Paulusstellen spritchen niclJt dagegen; 
in Höm 7 und 1 Kor 7 sei nur die Regel angegeben ; wie mau 
in 1 Kor 7, 11 b, wo vom Manne die Rede ist, die Exzeption er
gänzen müsse, so ebenfalls in v. 11 a, dm· von der Frau handelt 1). 

Auffallend ist, daß Ambrosius Catharinus die Auflöslichkeit 
der Ehe nicht nur aus rein exegetischen Gründen, durch die Mat
thfi.ustexte gleichsam gezwungen, vel"teidigt, sondern daß er diese 
Meinung auch durch G·ründe ·der Billigkeit stützt. Ausgehend von 
der Anschauung, der Mann dürfe nicht mehr mit der ehebreche
rischen Frau zusammenleben, erklärt er: Es sei unbillig, daß 
jemand ohne eigene Schuld, ja sogar durch fremde Schuld und 
infolge eines ihm selbst zugefügten Unrechtes ein eheloses Leben 
führen müsse; die Enthaltsamkeit sei Rat, aber nicht Gebot 2). 

Eingehender noch als in den Annotationes behandelt Am
brosius Catharinus die Ehescheidungsfrage in der Abhandlung: de 
matrimonio 3) quaestio ultima: An propter crimen adulterii alter 
coniunx ita liberetur a vinculo ut possit novas nuptias contrahere ~). 
Sowohl in der Widerlegung der. Gegner als in der Verteidigung 
der eigenen Ansicht gehö1·t diese Schrift unstreitig zu dem Besten, 
was für die Auflöslichkeit der Ehe geschrieben worden ist.. Die 
in den Annotationes vorgebrachten Gründe gegen die absolute 
Unauflöslichkeit der Ehe werden ergänzt, besonders durch folgende 
Argumente: Mk (10, 11) deutet durch den Zusatz ,super illam' fein
sinnig an; daß auch er den Ehebruchsfall von dem allgemeinen 
Gebot ausgenommen wissen will; denn da die Ehebrecherio selbst 

' ) 

1) At divus Ambrosius et Caietanus faterentur hoc de muliere, non 
autem econverso de viro in causa fornicationis. Sed hi habent contra se 
Augustinum et communem sententiam, quae ait in huiusmodi marem et foe
minam ad paria indicari. Quamobrem dici polest quod ibi regula ponitur a 
Paulo, nec propterea prohibetur exceptio ex verbo Christi, videlicet cum causa 
fornicationis adest. Ebd. 508. 

2) Ebd. 505. 
u) Zugleich mit nndern Traktaten gedruckt, Romae 1551/52, 225-291). 
') Aus der ganzen Abhandlung geht hervor, daß es damals heftige 

Debatten über unsere Frage gegeben hatte: ."Audi vi ego disputationem hac de 
re longam, et ibi quot capita, tot fuere sententiae. Nec enim ulla omnibus 
satisfaciebat, quaelibet autem paucis." Ebd. 2117. 
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das Recht auf den Leib des Mannes verloren, kann dieser· gar 
nicht mehr gegen sie sündigen; also kann Mk diesen Fall nicht 
mit eingeschlossen haben. Das \•quicunque' (Mk, Lk: omnis qui), 
dm·ch welches nach Augustin au~h der Fornikationsfall mit einge
schlossen sein soll, steht auch hei Mt, wo Q.ieser Fall ausgeschlossen 
wird. Wenn man sich füt· die absolute Unauflösliehkeit auf das 
Vorausgehende, besonders auf Mt 19, 7. 5 btjmt'en wolle, so sei 
zu bedenken, daß det· Mann die Ehebrecherin nicht auf die eigene, 
sondem auf die Autorität Christi hin entlasse, und daß (was all
gemein l!ugestanden werde) eine Entlassung im Ehebruchsfalle 
erlaubt ist und zwar eine solche, daß die Gatten nicht mehr zwei 
in einem Fleische sind und die Pflicht des Mannes .adhaerendi 
uxoris suae" aufgehoben ist. Aueh in Röm 7, 3 und 1 Kor 7, 39 
gibt der Apostel nur die Regel, da ja nach der gemeinsamen 
Lehre der Doktoren die Frau den Ehebrecher entlassen und ihm 
die eheliche Pflicht verweigern kann, also im Ehebruchsfalle nicht 
mehr an das Gesetz des Mannes gebunden ist 1): 

Scharfsinnig weist Catharinus hierauf2) die bisherig·en Lösungs
versuche zurück. Der Ausweg Augustins, als ob Christus hier 
(Mt. 19, \.l) über den Ehebruchsfall überhaupt nichts sagen wolle, 
ist deshalb unhaltbar, weil Christus ja ausdrücklich gefragt wor
den sei, ob die Entlassung wegen jeder Ursache erlaubt ist; um 
nun diese ganze Angelegenheit zu erledigen, habe Christus zuerst 
die J:l.egel gegeben und von der Regel den Fornikationsfall ausg·e
nomrnen. Gegen die gewqhnliche Auslegung (Thomas) macht 
Catharinus geltend: hier werden aus einem zwei Sätze gemacht, 
was ohne Vet·gewaltigung des Wortlautes nicht geht Und selbst 
wenn man das zugeben wollte, so müßte doch wenigstens das 
eine Prädikat ,moechatur· zu beiden Sätzen gezogen werden. Aber 
auch das geht nicht; denn wer seine Gattin nur entläßt, selbst 
außer dem Ehebruchsfall, · der bricht noch nicht die Ehe. Die 
Auffassung des Nikolaus von Lyra, statt ,moechatur' im ersten 
Satze .peccat" zu ergänzen, wird entrüstet mit deri Worten zurück
gewiesen: .At si liceat ita scindere unum contextum sermonis Do
mini, et supplere quod velis, nihY est absurdum, quod def'endi 
non possit." Gegen Durandus, dem auch Petrus de Palude gefolgt 
sei, wird gesagt: Christus gibt ein allgemeines Gesetz; darum 
kann er keine Vot·aussetzung aus dem mosaischen Gesetze machen, 
zu mal wenn diese bald aufgehoben werden soll; auch hätten 

1) Ebd. 276-280. 2) Ebd. 283-286. 
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daun noch andere todeswürdige V erbrechen ausgenommen werden 
müssen. 

In diesem Abschnitt wird noch eine andere Auslegung ange
geben, die in der· neuesten Zeit von Joseph Grimm, Lehen Jesu 
(V, 249 ff.) näher ausgebaut wurde: Christus habe, um nicht allzu 
rigoros zu erscheinen, den Pharisäern wegen ihret· Herzenshürte 
noch erlaubt, bei Ehebruch den Scheidebrief zu ~chreiben ; zu 
Hause aber habe et· (nach Mk) keine Ausnahme mehr zugestan
den 1). Mit Recht wird von Catharinus dagegen geltend gemacht, 
daß bei Lk 16, 18, wo ausdrücklich Juden und Pharisäer ange
redet seien, der Satz in derselben Fassung wie bei Mk stünde. 

Den Hinweis auf die schlimmen Folgen, welche die Erlaubtüs 
zur Wiedervermählung im Ehebruchsfalle mit sich brächte, wird 
damit begegnet, daß es nicht billig sei, ein an sich gerechtes Ge
setz deshalb aufzuheben, weil es durch die Schlechtigkeit der 
Menschen miläbraucht werde, zumal die strenge Anschauung ja auch 
schlimme Auswüchse zeitige 2). 

Für seine Auffassung der Matthäusworte im Sinne der Auf
löslichkeit des Ehebandes gibt Ambrosius Catharinus aufler dem 
Wortlaut vier Gründe an 3): 

1) D,ie Antwort muä der Frage entsprechend interpeetiert 
werden. Die Pharisäer aber fragten über das Divortium, das zur. 
Wiedervermählung berechtigt; darum muß auch die Antwort Christi 
von diesem Divortium verstanden werden. 

2) Solange die Ehe besteht, kann der Mann deshalb keine 
neue Verbindung eingehen, weil nach 1 Kor 7, 4 der Mann kein 
Recht über seinen Leib hat. sondern das Weib und umg·ekehrt. 
Nach allgemeiner Leht·e aber kann der Mann die Ehebrecherin 
entlassen, so daä diese kein Recht mehr über seinen Leib hat. 

:=l) Der .Ehebruch ist direkt den drei Gütern der Ehe ent
geg·engesetzt: der ehelichen Treue, dem Gute der Nachkommen
schaft und dem Gute des Sakraments. 

4) Der Mann würde durch fremde Schuld in die schlimmste 
Lage kommen, er dürfte einerseits die Ehe mit der unverbesser-

1) Respondent ergo quidam alio modo dicentes Dominum cavisse sibi 
a pharisaei~, nc a principio videri posset nimio rigorosior, et ideo excepissc 
causam fornicationis, dans licentiam mittendi libellum repudii ad eorum du
ritiarn. At quando seorsum liberiu~ locutus est apud Marcum, nullam ex
ceptionem fecit de fornJcatione. Ebd. 2S4. 

2) Ebd. 283.. 8) Ebd. 287 f. 
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Iichen Ehebrecherio nicht fortsetzen, anderseits keine neue ein
gehen. Die Ehe wäre darum für den Unenthaltsamen kein Heil
mittel, sondern ein At·gernis, und es wäre doch wirklich zu ver
wundem, wenn es für d~- der nicht sündigen wolle, keinen Aus
weg gebe, die Sünde zu vermeiden, und <las wegen eines andem 
~"t·eveltat. 

Aber obwohl Ambrosius Catharinus so in ßieser Abhandlung 
die Auflöslichkeit der· Ehe viel schar-fsinniger und vollständiger 
begründet als in den Annotationes, geht er doch in dem Resultat 
wieder einen bedeutenden Schritt zurück. Er will nämlich hier 
gleich Ambrosiaster und Kajetan nur noch den Mann \'Om Ehe
bande mit der Ehebrecherin freisprechen; er gibt im Sehlußresul
tate sogar ausdrücklich die in der Beweisführung noch aufrecht 
erhaltene Auslegung, als ob auch in -1 Kor 7, 11 a das ,excepta 
causa tornicationis' zu ergänzen sei, wieder auf 1). Wie schon in 
den Annotationes wird auch hier die Wiedervermählung erst nach 
Dispenserteilung durch Bischof oder Papst erlaubt~). 

In seinem Kommentar zu den Paulusbriefen endlich geht 
Ambrosius Catharinus noch weiter zur·ück, indem er seinen Stand
punkt nm noch ganz schüchtern verteidigt. Nach Hinweis auf 
die Meinung Ambrosiasters, der von Augustin bekämpft wird, 
schließt er nämlich mit den Worten: "Denique, ut tandem finiam, 
totus hic locus est admodum difficilis. ltaque Iibenter ego sen
tentiam Ecclesiae absolutam intelligerem. Scr·ipsi tamen de hac t·e 
alibi accuratius. Neque hic tacebo, Erasmum parum sobrie, imo 
valde petulanter de his in annotationibus suis scripsisse" 3). 

Gegenüber dieser laxen Auslegung· 1) der von der Ehescheidung 

') ... concludet·em primo quidem de muliere id quod onmes dieuni ... 
Secundo concluderem in viro: Heere ei primum dimittere et plenum divortium 
facere cum uxore ex causa fot•nicationis. . . Tertio concluderem, quod si ma
ritus ex causa fornicationis suam dimiserit, et aliam duxerit, proprie loquendo 
non moechatur, non adulterat. Ebd, 291 f. vgl. 280f. Wenn darum Fährner 
(249) hinsichtlich der Annotationes schreibt: "Cath. bringt die Anschauung 
des Ambrosiaster reiner zum Ausdruck als Kajetan", so übersiebt er einmal, 
daß Kajetan sich ganz genau an Ambrotaster anschließt, dann, daß gerade 
in den Annotationes Cath. diese Anschauung noch bekämpft. 

0) Ebd. 292; Annotationes 610. 
") In omnes Pauli et alias septem can. epp. commentarii (Parisiis 1665) 

164; zuerst sind diese Kommentare in Venedig 1561 gedruckt, also gleich
zeitig mit "De matrimonio", worauf offenbar verwiesen wird. 

') Kajetan und Ambrosius Catharinus bildeten natürlich Au~nahmen 
unter den katholischen Theologen; die übrigen katholischen Ausleger hielten 
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handelnden Schr·ifttexte mußte die Kirche energisch Front machen, 
wenn nicht das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe in Frage 
gestellt werden sollte. Dies geschah auf dem Konzil von Trient. 
Die Erörterungen über die Unauflöslichkeil der ehristliehen Ehe 
bildeten mit die wichtigsten und interesHantesten Partien nicht nur 
de1· 2:-J. Sitzuug, sondern des ganzen Konzils. 

Wir haben, unserer Aufgabe entsprechend, das Hauptaugen
merk auf die exegetische Seite der· Verhandlungen zu richten, wie 
sie in den vorberatenden Versammlungen der Theologen zum Aus
druek kam. Doch müssen wir auch die Entscheidungen und ihre 
Tragweite kurz behandeln. 

2. Kapitel. 

Die Verhandlungen über die Ehescheidung auf dem Konzil zu Tri6ßt 1). 

§ 32. Vorberatungen der theologi minores. 
Von den unterm 4. Februar 1563 d~n Theologen unter

breiteten Propositionen lautete die dritte, welche der· zweiten 

an der ahsoluten Unauflöslichkeit der Ehe fest. So schreibt z. B. J o h. Ga
gnaeus (t 1549), Parisiensis academiae rector et ecclesiae cancelariu~, obwohl 
Hurter (Nomenclator lit. tbeol. k~th. II", 1483) von ihm sagt, daß er in seinen 
Evangelienkommentaren "libenter Caietanum plus aequo carpit et Ambr. 
Catharinum laudat" (vgl. auch Schweizer, Ambr. Cat.h. 75) zu Mt 191 9: 
"Hic notanda sunt multa. Primum quod non licet dimittere uxorem nhii for
nicariam: secundo, quod non sie dirnittitur neque ita est verum divortium, ut 
liceat viro dimissa fornicaria alteram ducere, cum expresse Christus dicat et 
aliam duxerit moechatur. · Neque valet quod hic Bucerus, quod hoc intelli
gitur, qui aliam duxerit priore repudiata sine causa legitima cum expresse 
Christus loquatur de eo, qui eam dimittit ob fornicationem. Quod licitum 
quidem facit, sed ita tamen vinct.us manet, ut aliam superinducere nequeat. 
Nam si hoc non intelligeret Christus, non responderent discipuli: ,Si ita' 
Mt 19, 10." Zu Mi\: 10: "Cum sicuti et Mt 19 eadem sit Pbarisaeorum inter
l'Ogatio quae et illic, sei. viro ne uxor~w .dimittere liceat indubie certum est 
responsionem factam a Cllristo eandem esse sei. ,qui.cunque d. ux. a. nisi ob 
forn. et aliam d. m."' In quatuor ss. J. Christi evangelia ... facillima clarissi
maque scholia ... per J. Gagneium ... cura D. J. Benedicti emendata, Ant
verpiae 1669, 71 r. 144V. Der Exeget will also offenbfr die Exzeption nur 
zu "dimittere" bezogen wiBSen, da er das ,et aliam ducit' sogar als Beweis 
nimmt für die absolute Unauflöslichkflit im Fornikationsfall. Anzuerke:qnen 
ist, daß er zur Begründung seiner Auffassung die Antwort der Jünger gel
tend macht; auffallen muß dagegen, daß nicht Mk 10, 11 als Beweis ange
führt, sondern die Mattbäusexzeption als selbstverständlich beigefügt wird. 

') Schon auf. dem Unionskonzil von (Ferrara-) Florenz 1439 kam die 
Frage über die Ehescheidung, wenn auch nur ganz nebenbei z:ur Sprache, 
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Abteilung der theologi ~inores zufiel 1): .Licere post repudiatam 
uxorem causa fornicationis iterum contmhere, vivente priore uxore 
(erroremque esse extra illam causam fornicationis divortium fa
cere)" t). Die hieran sich schließende Diskussion ist für unsere 
Zwecke von besonderer Bedeutung, weil lijer vor allem die exe-
1l·etischen Fragen zur Besprechung konunen mußten und kamen. 

Als erster sprach von den Theologen am,17. Februar Pe
trus de Soto 0. P. 9}. Er erklärt die A1chauung, der Mann könne 
na.eh Entlassung der Ehebrecherin wie r heiraten, für häretisch, 
wenn auch diese Frage in der Kirche e was zweifelhaft gewesen 
sei, wie man aus Augustinus und Origenes ersehe. Jetzt aber sei 
die Frage auf Grund von Röm 7, 2f., 1 Kor 7, 39, Mk 10, 11 f., 
Lk 16, 18 dahin entschieden, daß es in keinem Falle erlaubt ist, 
wiederzuheiraten. In 1 Kor 7, 11 ist der Fornikationsfall mit 
eingeschlossen, ja gerade diesen Fall hat Paulus im Auge. Denn 
wenn er sagt: ,quod si discesserit', setzt er voraus, daß sich das 
Weib mit Grund, nämlich wegen Ehebruchs, getrennt hat, da es 
sonst ihm nicht erlaubt ist, nach Belieben ohne Grund sich .zu 
tr·ennen nach 1 Kor 7, 4 f. In Mt 19, 9 sprach Christus zu den 
Pharisäern, bei denen der Scheirlebrief im Gebrauche war. Nicht 
so sprach er zu den Aposteln, wie Mk und Lk berichten. Nach 
Mt 19, G bzw. Mk 10, 10 ist die Ehe ein Sakrament unc:l ein über
natürliches Band und kann daher durch keine Ursache gelöst 
werden. Die Exzeption ist in Mt 19, 9 mithin nach Thomas nm 
auf das erste Satzg·Iied, nicht auch auf das zweite zu beziehen, 

und als Resultat kann die Bestimmung Eug. IV decr. pro Armen. angesehen 
werden: "Quamvis autem ex causa fornicationis liceat tho~i sepurationem fa
cere, non tamen aliud matrimonium contrahere fas est, cum matrimonium 
vinculum legitime contracti perpetuum sit." Denzinger, Enchir." 165. Weiteres 
siehe Cigoi 131 ff. 

1 ) Zu dieser zweiten Klasse der Theologen gehörten: Petrus Sotus,· ord. 
praed. hispanus.- Antonius DemochaJ•es, cler. secul.,gallus (Anton de Mouchy 
doct. paris.). - Jakobus Hugonis, ord. m. de observ. gallus. - Joannes Ra
mirez, ord. min. observ. hispanus. - Melchior Cornelius, cler. saec. lusitanus. -
Matthaeus Guerra, cler. saec. cosentinus. - Robertus Fornier, cler. saec. gallus. 
- Georgius Hierard, cler. saec. gallus. -'Benedictus Arias, cler. saec. hispa
nus. - Didacus de Sarra, ord. trinit. .hispanus. - Gaspar Vilalpando, cler. 
saec. procur. epi Abulensis. - Adrianus Veneius, ord. praed. (Theologe des 
Bischofs von Nikosia). -- Angelus Florentinus, ord. praed. (Theologe des 
ersten Präsidenten, Ercole Gonzaga). - Petrus Martyr, ord. praed. - Cor
nelius Dirias, ord min. o:je observ. venetus. Theincr· Il 233. 

2) Theine!' Il 232. ~) ·Ebd. 244. 
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so daß es erlaubt ist, ob causam fornicationis das Weib zu ent
lassen, nicht abet· ein ander·es zu heiraten 1). 

Antonius Demachares erlaubt .fornicationis causa" die 
Entlassung det· Fmu, nicht aber die Wiedenrermiihlung. Wie er die 
Sehwierigkeit von Mt 19, 9 löst, läßt sic·h nieht ersehen. Den 
Einwand, durch das Verbot der Wiedervermählung b_estrafe man 
den unschuldigen Mann, begegnet er mit dem Hinweis, daß ein 
soleher ja nicht gezwungen sei, seine Gattin zu entlassen, und 
macht darauf aufmerksam, daß, wenn dem Manne, dann auch 
dem Weibe die Wiederverbindung gestattet sei. Auch 1 Kor 7, 10f. 
wird für die absolute Unauflöslichkeil geltend gemacht, sowie be
sonders die Tradition 2). 

Jacobus Hugonis dehnt fornicatio auch auf die geistige 
Unzucht aus. Zur Lösung der Schwierigkeit von Mt 19, 9 macht 
er auf die Erklärung des Hilarius aufmerksam, daß JMan die vor
ausgehenden und nachfolgenden Worte in Betracht ziehen müsse. 
F'erner solle man nicht an dieser Stelle allein haften bleiben, son
dern sehen, was die anderen Evangelisten sag·en. Aus der Ver
g·leichung ·folgert er dann, Christus hat hier nur die Juden ange
redet, welche schlechten Sinnes waren und unfähig, die Voll
kommenheit des evangelischen Gesetzes zu fassen. Bei Mk und 
Lk redet er die Apostel an. Bei Mt also wollte· er nur alle an
eiern (Entlassungs-) Ursachen wegnehmen und allein als (Entlassungs-) 
Urund fornicatio übrig lassen. Wenn sie (die Juden) die Worte 
des Herrn andet·s verstanden haben, möge das zu ihrem eigenen 
Verderben gereichen. Daß das die Absicht Christi gewesen sei, 
zeigt Mk 4, 11, wo er sagt: Euch ist es gegeben, das Geheilunis 
cles Wortes Gottes zu verstehen. Klar ergibt sich nämlich, daß 
Christus anders die Apostel angeredet hat, anders die Juden. 
Deshalb hat er bei Mk und Lk allgemein gesprochen 3) •. 

Ferner zieht Hugonis dann die Traditionszeugnisse bei und 
schlie/ilt: .Divortium apud Christianos esse a thoro solum non au
ten1 ita, ut possint transire ad secundas nuptias." 

Diese Ausführungen will P. Schanz 4) dahin verstehen, daß 
Hugonis bei Mt eine Ausnahme zugunsten der Juden annehme, 
ein den Juden allein zugestand~nes Privileg, daß sie nach Ent-

1 ) Le Plat, Monumentorum ad bist. conc. Trid. ampl. collectio V (Lo
vanii 1781f87) 687 f. 

2) Theiner' II 244 f. 3) Ebd. 246. 
~) Sakramentenlehre, Freiburg -1893 1 702 A. 
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lassung der ehebrecherischen Gattin wider heiraten dürflen. In 
der Tat scheinen einige Ausdr·ücke hierfür zu sprechen. Doch 
nach dem ganzen Zusammenhange kann ich dieser Meinung nicht 
beipflichten. Ich halte vielmehr dafür, daß auch Hugonis der ge
wöhnlichen Erklärung folgend hier nur ~ine Scheidung a thoro 
erlaubt sieht. Denn vorher führt er den Beweis, daß auch im 
Alten Bunde die Wiederverheiratung eigentlid}, nicht erlaubt ge
wesen sei, sondern nur die Entlassung. Wenn er also sagt, 
Christus lasse als Grund zur Trennung nur fornicatio übrig, 
so meint er höchstwahrscheinlich nur als Grund zur Trennung 
von der äußeren Lebensgemein~haft, ohne Erlaubnis zur Wieder
vermählung. Ferner, wie ist bet der Schanzschen Auffassung der 
Satz verständlich: • Wenn die Juden die Worte des Herrn anders 
verstanden haben, so möge es ihnen selbst zum Verderben ge
reichen", wenn ihnen wirklich die Wiederverheiratung erlaubt wm· r 
M. E. läflt sich dieser Satz im Zusammenhalt mit der zitierten 
Murkussteile nur so deuten, daß Christus zwar nur die Entlassung 
erlauben wollte, sich aber wegen der schlechten Gesinnung der 
Juden undeutlich ausgedrückt habe, so daß diese auch, aber irrtüm
lich und zu ihrem eigenen Verderben, Qie Erlaubnis zur Wieder
vermählung nach der Trennung wegen Ehebruchs herauslesen 
konnten 1). Damit ist diese Auslegung auch schon gerichtet. Denn 
Christus hat nie bei einer so praktischen Frage unverständlich 
geredet und g-leichsam absichtlich seine Zuhörer in Irrtum geführt. 
Und zudem übersieht diese Exegese vollständig, daß in Lk 16, 18 
ausdrücklich die Pharisäer anger·edet sind. 

Sehr eingehend behandelt J o h an n es Ra mir e z unsere Schrift
texte. Ausgehend von 1 Kor 7, 10f., Mk 10, 1t K und Lk 16, 18, 
in welehen Stellen er immer im ersten Teile die erlaubte Ent
lassung, also die wegen fornicatio erfolgte, behandelt glaubt, bei det' 

..trotzdem die zweite Ehe verboten sei, gibt er zuerst zu Mt 5, 32 
folgende Erklärung : ~Hier ist darauf aufmerksam zu machen, dafl 
beim zweiten Teil die Exzeption fehlt, welche er gleich wohl dem 
ersten Teil beigefügt hat; indem er damit lehrt, dafl es keine 
Ursache gibt, weswegen das entla~ene Weib von einem andern 
geheiratet werden kann, also die Ehe nicht gelöst war, wenn auch 
Ehebruch begangen worden ist. rerner ist ZU beachten, daß im 

1) In diesem Sinne ist vielleicht auch die oben angeführte Bemerkung 
des Petrus de Spto zu verstehen: Christus habe anders zu den Pharisäern 
und andet•s zu den Apostein tl'lll'edet. 
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ersten Teile gesagt wird: ,er maehl sie zur Ehebrecherin', nieht 
er bricht die Ehe, weil von dem die Rede ist, weleher nur; ent
lassen, nicht abet· eine ander·e geheiratet hat, so daß damit nur 
bezeichnet ist die separatio a thoro; wenn diese1· also wegen mi
derer Ursachen entläßt, als wegen Ehebruehs, dann macht er sie 
zur Ehebrecherio: er ist die Ursache, dal3 die Frau die Ehe bricht. 
Aber wenn es wegen fornicatio geschehen ist, macht er sie nicht 
zur Ehebrecherin, weil sie selbst schon aus eigenem Antrieb Ehe
brecherin war. Darum ist der formale Literalsion wahr und 
ebenso auch del', welcher aus dem Gegenteil folgt 1). 

Hieran reiht Ramirez die Beantwol'tung der Frage, warum 
Jesus nur den Fall der Unzucht ausgenommen habe, da auch der 
Unglaube ( = Abfall vom Glauben) Entlassungsgrund sei, und gibt 
als ersten Grund an, weil Christus nur von dem fortdanemden 
Divortium haudele, welches hlof.~ bei Unzucht zugestanden werde. 
Denn wenn der Ungläubige zum Glauben zurückkehrt, kehrt er 
auch zur früheren Ehe zurück; als zweiten, weil die fornicatio 
leichter ist als Unglauben; wenn es aber bei dem leichteren Fehler 
erlaubt ist. dann viel mehr noch bei dem schwemren 2). Danu 
sehliefist R. die Erklärung dieser Stelle mit den Worten: "Also 
lehrt et· betreffs des Divol'tium, daß dieses nieht in der Aus
dehnung zu verstehen 'ist, wie sie glaubten, daß ihnen nämlich 

1 ) Theiner li 247. 
2) Quaeritur forte, cur excepit solam causam fornicatiouis, cum sit 

etiam infidelitas prima causa, quia tt·actat de divortio perpetuo, cuius sola 
fornicatio causa esse potest. Infidelis etiam si redeat ad fidem, redit etiam 
ad pristiuum coniugium; secunda causa, quia fornicatio est, levat eam, qua 
infidelitas si ergo hoc conceditur in leviori, multo magis in graviori; ebd. 
Dieser Text ist sicher verstümmelt. Infidelitas ist nicht der erste, vorzüg
lichste Entlassungsgrund, weil sonst logisch das "etiam" nicht stehen dürfte; 
dailer ist vor "prima Cliusa" ein Unterscheidungszeichen zu setzen und vielleicht 
auch "causa divortii" zu ergänzen (="da auch der Glaubensabfall Scheidungs
grund ist"); mit "prima causa", das dem "secunda causa" korrespondiert, fängt 
die Beantwortung der Frage an. Ebenso gibt das "secunda causa, quia for
nicatio est, levat eam, quam infidelitas" keinen Sinn; ich glaube daller, daß 
das Komma (est, levat) zu streichen und statt "levat eam" etwa "levior"- als 
Prädikatsadjektiv zu fornicatio zu setzen ist. Daß so der richtige intendierte 
Sinn gewonnen wird, ergibt sich aus dem folgenden Satz. Zu bemerken ist 
hierzu noch, daß R. forni~atio nur als Ehebruch im eigentlichen Sinne faßt 
uncl den Begriff nicht auch auf die geistige Unzucht, den Abfall vom Glau• 
ben, ausdehnt, obwohl er auch in diesem Fall die Trennung gestattet. 

Neute•t. Abhond\. lll, 1/~. Ott, Auoiegung ö.bor <lie Ehescheidung. 12 
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erlaubt wäre, eine andere zu heiraten, sondern daß sie unver
heiratet bleiben müßten" 1). 

Zur Markusperikope wird gesagt: Hier ist zu beachten, wer 
die Fragenden sind, nämlich die Pharisäer; was sie fragen, über 
den Seheidebriet'; und was sie beabsichtigen, nämlich ihn zu ver
suchen. Deshalb antwortet er ihnen nicht "'offen, sondern gibt nur 
das Prinzip an, aus dem sie selbst die Schlußfolgerung ableiten 
können. Das Prinzip ist: ,es werden zwei in einem Fleische sein'; 
wenn aber ein Fleisch, dann ist nicht erlaubt, zum zweitenmal 
zu heiraten; zweitens zeigt der Herr die Unauflöslichkeil (mit den 
Worten): ,Was Gott verbunden, soll der Mensch nicht lösen'. Also 
antwortet er den Pharisäern etwas dunkel. Doch zuletzt von den 
Jüngern über diesen Punkt gefragt,· nicht um ihn zu versuchen, 
sondern um zu lernen, spt;ach er klar und bestimmt: in keinem 
Falle sei es erlaubt, eine 'andere zu heiraten. Denn Ehebruch 
wird begangen, wenn dies geschieht, also bleibt das Band 2). 

Unmittelbar zu Mt 19, 3 tf. übergehend fährt R. fort: .Hieraus 
können wir aueh erkennen, wie diese Stelle zu erklären ist: Phari
säer sind es nämlich, welche mit der Absicht, ihn zu versuchen, 
fragen; deshalb spricht unser Erlöser dunkel, doch so, daß die 
Wahrheit erkannt werden kann; denn er sagt ein Zweifaches, 
wovon das Zweite bestimmt lautet, da er sagt: ,wer eine Entlassene 
heiratet, bricht die Ehe,' also bleibt das Band, das Erste wahr 
ist: ,Wer seine Frau entläßt auf!er im Fall des Ehebruchs und 
eine andere heiratet, bri<:ht dje Ehe·. Denn diet:ier Satz ist nicht 
zu verbinden, sondern man muß das letzte Glied trennen. Daher 
ist der Sinn: wer entläflt außer im Fall des Ehebruchs, moechatur, 
daraus folgt ex opposito: wenn einer im Fall des .Ehebruchs ent
läßt, non moechatur. Moechari wird auch gebraucht für das, was 
er sagte bei Mt (5, 32): facit eam moechari; und wieder: wenn 
der Entlassende eine andere heiratet, dann bricht er die Ehe, was 
auch immer die Entlassungsursache war" 8). 

Den Ein wand Kajetans, es sei nur von der Entlassung quoad 
vinculum die Rede, lälät R. gelten, erklärt aber Christus habe 
negativ geantwortet, es sei nicht eriaubt quoad vinculum zu ent-

1) Ergo et circa divortium docet illud tantum esse accipiendum, quod 
ipsi credebant, ut sei. ipsis liceret aliam ducere, .sed oportere lpsos manere 
inuuptos, ebd.; auch hier muß. unbedingt, um einen Sinn zu gewinnen, vor 
dem tauturn ein n o n eingeschaltet werden. 

2) Theiner II 247. 0) Ebd. 247f. 
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lassen. Zum Beweise sucht er die bereits oben verwendete Er
klärung, die Ausnahme gehöre nur zum ersten Gliede, durch den 
ähnlich gebildeten Satz zu illustrieren: Wer seine Kirche verläßt 
außer wegen Schwachheil und sich einer anderen anschließt, be
geht Ehebruch; hier sei die Exzeption uur zum ersten Teile zu 
ziehen; denn nieht bezeichne man deshalb jenen nieht als Ehe
brecher, der wegen Schwachheit die Kirche verläßt und einer 
anderen sich anschließt. Und nochmals auf Vers 6 hinweisend, 
macht R. weiter geltend, daß die Juden die erste Antwort Jesu 
wirklich au<:h negativ, absolut verbietend gefaßt hätten, wie ihre 
cl:uauf erfolgte Einwendung zeige: Cur ergo Moyses praecepit dari 
li bell um repudii; und Christus habe dies bestätigt, indem er er
widerte: Wegen eurer Herzenshärte usw. und hinzufügte: Von 
Anfang an war es nicht so d. h. gab es keine solche Erlaubnis; 
hieraus erhellt auch, daß Christus damals nicht das Sakrament 
einsetzte, weil er hier kein neues Gesetz gab, sondern vielmehr 
dessen ursprüngliche Vollkommenheit wiederherstellte. Auch die 
Apostel hätten, nach ihrer Entgegnung zu schließen, die Worte 
Christi in diesem Sinne aufgefaßt, und wenn die Außerung Christi: 
Nicht alle fassen dieses 'Vort, voll erwogen wird, dann werden 
auch wir dasselbe darunter verstehen 1). 

Diese Erklärung bietet viel Gutes. Anerkennenswert ist, daß 
hier zum ersten Mal die noch heute übliche Auslegung von Mt 5, 32 
strikte durchgeführt wird,' indem der Exeget auf das ,facit eam 
moechari' und auf die Auslassung der Exzeption in 5, 32 b beson
deren Nachdruck legt. Freilich soll damit nicht gesagt werden, 
daß diese Erklämng absolut richtig ist. Ein wirklicher Fortschritt 
für die Exegese der Matthäusperikope liegt sodann in der Hervor
hebung und Betonung des Verses 6 sowie in dem Hinweis, ·daß 
die Juden tatsächlich die ihnen gewordene Antwort als negativ 
gefaßt haben, und daß Jesus diese ihre Ansicht bekräfligte. Die 
Auslegung freilich von Mt 19, 9 ist unhaltbar. Zu dem Versuch, 
der uns hier zum ersten Mal begegnet, durch ähnliche Sätze die 
Auslegung annehmbarer zu machen, muß gesagt werden, daß dies 
zu keinem Ziele führen kann; denn entweder sind die Sätze nicht 
vollständig gleich gebaut oder sie müssen logisch korrekt auf den 
Ausnahmefall angewendet, ebenfalls zur Negation des Prädikats 
führen, wie dies auch bei dem angeführten Satze der Fall wäre, 
wenn es auch R. nicht zugeben wilL Daß in dem angeführten 

1) Theiner li 248. 
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Beispiel dann ein falscher Sinn herauskommt, geht nicht auf einen 
Fehler in der SchlufHolgeruug zurück, sondern zeigt, daß der Satz 
selbst unlogisch ist; die Ausnahme darf hier überhaupt nicht stehen. 

Auch M a tth ä u s G u er r a erlaubt • ob fornicationem corpo
ralern vel spiritualem" die Entlassung der Gattin, aber keine Wieder
vermählung bei Lebzeiten derselben. Do~ legt er bei Mt 5, 32 
nicht so sehr aul' das ,faeit eam moechari' Gewicht, sondern wie 
auch bei 19, 9 auf den zweiten Halbvers: ,Und 'wer eine Entlas
sene heiratet, bricht die Ehe', den er natürlich vollständig allge
mein faßt, und sehließt dann aus der Gleichheit der Rechte zwischen 
Mann und Weib, daß auch dem Manne die Neuheirat nicht er
laubt sein könnte. Im Alten Bunde, führt er weiter aus, war es 
zur Vermeidung größerer Übel erlauQt, den Scheidebrief zu geben, 
wie auch in den Str' aten die Buhlerinnen geduldet werden. Das 
evangelische Gesetz aber hat das mosaische und das Naturgesetz 
ver·vollkommnet und wieder auf den status irmocentiae zurückge
fühl't ... es sagt nämlich der Herr: wegen eurer· Herzenshärte hat 
Moses erlaubt, die Gattin zu entlassen, ich aber sage eueh ... 1). 

I<'erner weist G. noch hin auf die Parallelstellen und auf einige 
Tmdition::;zeuguisse. 

Einen von den erwähnten Exegeten abweichenden Standpunkt 
nimmt Didacus rle Sana ein. Er neigt mehr zur Exegese 
Kajetans. Zuerst zeigt er, daß man im alten Gesetze niemals ge
zweifelt habe, ob man nach der Entlassung dm· Gattin wiedm· 
heiraten dürfe, wenn man auch bi::;weilen gezweifelt ·habe, aus 
welcher Ursache _es (die Entlassung) erlaubt sei. Man könne nieht 
das Wort des Herrn dageg·en einwenden: ,Im Anfange war es 
nicht so.' Denn das beziehe sich auf den status innocentiae. Daß 
die Ehe im Anfang kein Divortiurn zuließ, das hab~ seinen Grund 
nicht in dem Wesen der Ehe selbst, sondern darin, daß das Weib 
nicht sündigen, noch etwas anderes begehen konnte, weshalb das 
Divortium erfolgen mulMe. Auch aus Dt 24, 4 könne nicht hier
gegen geltend gemacht werden, daß die zweite Ehe unerlaubt ge
wesen sei, denn ,aborninatio' werde nicht als Sünde gefaet; sonst 
hätte sich ja das Weib, nachdem es~.Buße getan, wieder mit dew 
ersten Mann aussöhnen können, was aber überhaupt nicht geschehen 
konnte. Nachdem die Sache so liege, könne aus Mt 19, 9 nicltt 
himeichend festgestellt werden, was hier der Herr gewollt habe; 
"denn der Herr wurde gefragt über die Entlassung, welche, wie 

') Theiner II 248. 
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gesagt, miteinschlofl, dafl man eint: andere heiraten könne. Er 
wurde gefragt, ob es wegen jeder Ursache (erlaubt wäre) ; 
er antwortet, nicht wegen jeder Ursache sei es erlaubt: wegen 
welcher als.o? wegen keiner, sagt er, aufler der Ursache der for
nicatio. Also ist es wegen Ehebruchs erlaubt, zu entlassen und 
eine andere zu heiraten. Denn Regel ist es, dafl die Ausnahme 
die Regel für das Gegenteil bestätigt. Darum kann man, soweit 
diese Worte in Betracht kommen, in dieser Sache zweifeln; auch 
Aug'ustinus hat gezweifelt und Amhrosius." Doch will sich auch 
D. bereitwilligst der kirchlichen Enbcheidung anschlieflen 1). 

Trotz dieser Stellung des Didacus de Sarra ging doch als 
Resultat der Verhandlungen der theologi minores 2) folgender Kanon 
(VI) hervor: Si quis dixerit, propter adulterium alterins coniugum 
posse matrimonium dissoh•i, el utrique coniugum, vel saltem inno
centi, qui causam adulterio non dederit, licere novare coniugium, 
ne4ue moechari eum, qui dimissa adultera aliam duxerit, neque 
eam, quae dimisso adultero, alii nupserit: anathema sit a). 

§ :3:1. Die Beratungen der Konzilsväter und die 
endgültige Entscheidung. 

Nach der voll den theologi minores vorgesehlagenen Fassung 
des Kanons Vl sollte die Unauflöslichkeil der Ehe auch im Forni
kutionsfnlle einfach zuru Dogma el'hoben werden. Doch stieß diese 
l•'ormulierung schon in der erstell Lesung (:::!4-.---31. Juli 156:1) auf 
Widerspruch. Einige Väter wollten den Kanon ganz, andere we
uigstens das "anathema" gestrichen wissen, manche wollten ihn 
nur in die Lehre aufgenommen sehen 4). Besonders wmde gegen 
denselben vorgebracht: .quia ferit Graecos et Ambrosium" 5). Um 
dem abzuhelfen, wurde von dem Bischof von Segovia, Martinus 

1) Theiner II 249 f. 
2) Außer den erwähnten Theologen sprachen noch in unserer Frage: 

Melchior Cornelius, Benedict Arias und Gaspar Villalpando (Theiner II 244. 
248. 260); doch sind uns ihre Reden nicht zugänglich. 

u) Theiner II 313. 
4) Unrichtig ist die Behauptung Fahrners (262)1 daß "fast sämtliche 

Väter" eine mildere Fassung verlangten; es waren nur ungefähr 46, während 
gegen 67 den Kanon billigten und verteidigten. Die Meinung der übrigen 
Väter - es sprachen ungefähr 160 - läßt sich nicht sicher erkennen. T h e i
ner II 314-334. 

6) Cretensis = Bischof von Creta, Petrus Landus (t 1683)1 Theiner li 
316; mit Ambrosius ist natürlich Ambrosiaster gemeint. 
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de Ayala (t 1566), der Vorschlag gemacht, die Unauflöslichkeil 
der Ehe im Falle des Ehebruchs nicht schlechthin zum Dogma zu 
erheben, wohl aber denjenigen mit dem Anathem zu belegen, der 
die Kirche wegen dieser Lehre des Irrtums zeihe. . Er braehte 
daher an Stelle des vorliegenden Kanons [olgenden in V Ol'schlag·: 
Si' quis dixerit ecclesiam enasse dicentern, non dissolvi matri
mmlium quoad vineulum per fomicationem: anathema sit 1). In 
dem gleichen Sinne wurde auch folgende Abänderung in Amegung 
gebracht: "damnari eos, qui dicunt, ecclesiam non posse id pro

. hibere, videlicet ob fornicationem non ducendo aliam uxorem • 2). 

Dieser letztere VOl'schlag geht noeh weiter als der erstere, da e1: 

auf der Voraussetzung beruht, das Verhot der zweiten Ehe nach 
der Sch~idung wegen Ehebruchs sei kein göttliches, sondern nur 
ein kirchliches. Dagegen wurde anderseits ein ausdrücklicher Zu
satz verlangt, wel~her die Lehre von der Unauflöslichkeil der Ehe 
als eine evang·elische bezeichnet 11). Da also keine Einigung zu er
zielen war, so wurde der Kanon nochmals mit den Abänderungs
vorschlägen der· Väter ") an die theologi minores verwiesen. Von 
dort wurde er als Kanon VII und zwar in wenig veränderter Gestalt 

nur statt "licere novare coniugium • ward das bestimmtere: 

') Theiner II 321; zum vorliegenden Kanon VI bemerkte Segovius: 
"placet quoad materiam non autem quoad dispositionem; nam textus evangelii 
ab Ambros.io, Basilio, Origene, Hilario et Gregorio magno intellectus fuit de 
separatione quoad vinculum: et quod Augustinus dixerit non licere di wittere 
uxorem, et ratio eius potest fncile · solvi ab Ambrosio, quia Paulus loquitur 
de recessu uxoris a viro, dicens eam mauere innuptam; altct·ius autem ratio
nis est vir, quia maim·is libertatis est quam nmlier" (ebd. 320); vgl. auch 
Alyphanus = Bischof von Alife in Untcritalien, Jae. Gilb~rtus de Nogueras 
(t Ende 1666, spätestens Januar 1667), welcher auch noch die Zeugnisse des 
Tertullian, Lalitanz und Gregor II gegen den Kanon geltend macht (T h e i · 
ner II 332). 

2) Mutinensis = Bischof von Modena, Aegidius de Fuscariis, 0. Praed. 
prof. theol. (t 1664). Theiner II 322. 

'') Clodiensis = Bischof Jac. de Nachiantibus von Chioggia bei Vene
dig, 0. Praed. <t 1669): In VI declaretur scriptura Evangelii qulle de hoc 
loquitur. Theiner Il 320. 

~ . 
4) Diese lauten: In VI 11011 ponatur anathema, ne feriatur Ambrosius, 

et alii, qui contrarium tenent; praesertim graeci, qui non sunt omnino reii
ciendi ab ecclesiastica unione. - Item dicatur de viro, non autem de muliere, 
cum de hoc a nullo sit dubitatum. - Et ibi, ab innocenti, addatur, viro, 
quia hoc nulla lege conceditur mulieri. - Et ibi, novare, dicatur, cum alia 
contrahere. - ltem- damnentur ii, qui dicunt, ecclesiam non posse i.d prohi
hArA_ 'l'heiner II 334. 
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"Heere altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere" ge
setzt 1} - zum zweiten Male den Vätern vorgelegt (7. Aug. 1563). 

In dieser zweiten Lesung (11.-23. Aug.) wurde sogleich in 
der ersten Beratung eine Wendung der Dinge herbeigeführt durch 
die Petition der Gesandten Venedigs, welche eine Abänderung und 
Milderung des Kanons wünschten. Sie begründeten ihre Bitte mit 
dem Hinweis, dalil zu den Untertanen Venedigs viele Griechen 
zählten, welche sich zwar· den vom Apostolischen Stuhle geaetzten 
Kirchenvorständen unterordneten, aber doch an den Gebräuchen 
der griechischen Kirche festhielten. Es sei aber bekannt, daß die 
Griechen nach dem sehr alten Gebrauche ihrer Väter die Wieder
verheiratung nach det· Trennung wegen Ehebruchs erlaubten. Wenn 
man sie nun mit dem Anathem belege, so könnte das leicht zum 
völligen Abfall vorn Apostolischen Stuhle führen. Sie schlugen 
daher eine solche Fassung des Kanons vor, daß er, wie der von 
dem Bischof von Segovia bereits in der ersten Lesung vorgelegte, 
nur die mit dem Banne belegte, welche sagen, die Kirche irre, 
wenn sie die Ehe auch durch den Ehebruch nicht dem Bande 
nach getrennt werden läßt 2). Diese mildere Fassung fand nun 
auch bei der Mehrzahl der Väter Anklang; 69 Väter wünschten, 
dalil man der Bittschrift Venedigs Gehör schenke; 30 weitere 
brachten eine mit dem Kanon der Venetianer im wesentlichen 
übereinstimmende Formulierung in Vorschlag. Nur 12 Väter wollten 
den von den theologi minm·es vorgelegten Kanon beibehalten 3). 

Aber trotzdem herrschten noch über den Wortlaut Meinungsver
schiedenheiten. Besonders wünschten viele Väter einen Zusatz, 
der die Lehre als solche des Evangeliums kennzeichne!). Sechs 
Väter sprachen sich dagegen aus"). Erwähnenswert ist noch die 

1) Tbeiner II 336; Fahrner (263) meint unricbtig, der Kanon sei 
unverändert geblieben. 2) Thein er II 338. · · ") Ebd. 369: 

•) Unrichtig sagt Fahrner (264), daß namentlich der Kardinal von 
Lothringen einen ausdrücklich dahingehenden Vermerk forderte; dieser er
klärte vielmehr nur: poNset etiam addi ·iuxta scripturas. Erst der Patriarch 
von Jerusalem, Antonius Helins (Elio) (t 1676), verlangte ausdrücklich einen 
diesbezüglichen Zusatz (Hierosolymitano placet annotatio card. Lotharlngi in 
VII si" addatur ex dictis sacrae scripturae. Theiner II 338f.); noch bestimmter 
forderte der Bischof von Lugo in Spanien, Franciicus de Guado (t 1676)1 

den Zusatz in dem Wortlaut: Si quis dixerit ecclesiam errare intelligendo 
verbum Matth. (Theiner II 366); Neamensis vielleicht = Naxiensis = Erz
bischof von Naxos, Antonius lustinianus, 0. Praed. (t 1671) möchte sogar den 
Zusatz haben: patrum antiquorum traditione (T-helner II 360). 

6) Theiner II 369. 
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in dieser Lesung vertretene Anschauung, die Texte der Hl. Schrift 
könnten im Sinne eines verbietenden Ehehindernisses gefaßt wer
den, so daß die zweite Ehe nach der Trennung wegen Ehebruchs 
zwar unerlaubt, nicht aber ungültig sei 1). Der General der 
Augustiner sprach sich dahin aus, daß man dem Kanon übel'iwupl 
kein Anathem beifüge, .vraesertim quia doctores, qui sunt columnae 
ecclesiae, fuerunt contrariae opinionis et tanto npgis, quod onmes 
textus, qui loquuntur non posse alteri nubere propler fornicatio
neuJ, semver lol{uuntUl' de mulieribus". Ferner führt er noch 
eine Äußerung Innoeenz III an: .Ex f'ornicatione matrimonii 
credo vinculurn non dissolvi, licet contrarium consuerit praede
cessor noster" t). Das Ergebnis dieser Lesung war, daß der Kanon 
in folgender Fassung an die dritte Lesung überging·: Si quis dixe
rit ecclesiam errare, quod iuxta evangelicam et apostolicam doctri
nam a) pwpter adulterinm alterins coniugum matrimonium non 
posse dissolvi docuit, et utrumque vel etiam innocentem, qui cau
sam adulterio non dedit, non posse, altero coniuge vivente, aliud 
matrimonium contrahere; moecharique eum qui dimissa adultera, 
aliam duxe1·it et eam, quae dimisso adultei'O alii nupserit : ana
thema sit 4). 

In dieser 3. Lesung (7 .-- 10. Sept.) wmde noch in bezug 
auf die Hedaktion dmch den Kardinal von Lothr·ingen, Charles Guise 

') Granatensis = Bischof von Granada, Petrus Guerrero de Logrofw 
(t 1576): VI quamvis sit verus et ipso credat, quod prolytitum est a scrip
tura propter fornicationem aliam d,ucere tarnen a scrip~ufa non habetur irri
tatio, quia non omnis prohibitio causat irritationem, . utputa post votum sim
plex, contrahens facit contra prohibitionem, tamen matrimonium non est 
irritum. Similitor potcst stare, quod Christus prohibuerit propter fornicatio
nem aliam ducere, tamen non propter hoc sequitur, quod trritaverit. Thei
ner II 340. Fahr·ner (252) scheint irrtümlich diese Äußerung bereits in 
die erste Lesung zu verlegen. 

2) Theiner II 368; gemeint ist die Äußerung lnnocenz 111 in c. 7 X 
4, 19 ,Quanto te', welche sich bezieht auf die Entscheidung Coolestins 111 
(1191-98) ,Laudabilem' c. 2 Comp. · II 31 20, nach der eine christliche Frau, 
deren Mann zum Heidentum abgefallen ist und wieder geheiratet 'hat, eben
falls zur neuen Ehe schreiten kann. Die Ausgabe von Baluzius (Mi gne, P. 
lat. CCXIV 58tl) liest irrtümlich (vgl. F1.1i-edberg, Corp. iur. can., 6bserv. 
ad v. "Praedecessor" in decretali "Quanto te") den Plural: licet quidam 
praedecessorum nostrorum sensisse aliter videantm·. 

") Dieser Beisatz Ist aus dem 8. Kanon der 11. Synode von Karthngo 
herübergenommen und war von I~aventinus = Bischof von Faänza, Joh. 
Bapt. Sighisellus (t 1575), in der 2. Lesung in Vorschlag gebracht worden 
(Theiner II 366). 4) Theiner II 386f. 
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(t 1574), die Änderung· ues .docuit" in .docuit et doeel" uud 
des .matrimonium" in .matrimonii vinculum" vorgeschlagen. Im 
übrigen fand der Kanon nun fast allgemeine Billigung. Nur die 
Bischöfe von Granada und von Segovia wandten sich gegen den 
Kanon; ersterer mit der Begründung "non tantum propter Graecol:i 
sed quia damnantur etiam plures ss. putres" 1), letzterer mueht 
außerdem rioch geltend: aus diesem Kanon gehe hervor, daß 
dieses Dogma aus der Hl. Schrift ge::;chöpft ist, was nicht klar 
sei; er schlägt daher die Fassung vor: Si quis dixel'it ecclesiarn 
errare et propter et contra divinas scripturas etc. 2). Fernet· \rel'

langt der Ordensgeneral der Jesuiten die frühere strengere Fassung: 
ponatur, ut prius erat a). 

In der 4. Lesung (26.-27. Okt.) sodann verharrte nur noch 
der Bischof von Granada auf seiner entgegengesetzten Meinung; 
außerdem wurden noch einige formelle Änderungen vorgeschlagen 4). 

Endlich ging der Kanon (VII) in der 24. Sessio in folgender am 
11. November 1563 feierlich bestätigten Fassung aus dem Konzil 
hervor: Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum docuit et docet iuxta 
evangelicam et apostolicam doctrinam propter adulterium alterius 
coniugum matrimonii vinculum non posse dissolvi et utrumque 
vel etiam innocentem, qui causam adulterio non dedit, non posse, 
altero coniuge vivente, aliud matrimonium contrahere; moechari
que eum, qui dimissa adultera, aliam duxerit, et eam, quae di
misso adultero, alii nupserit: anathema sit 5). 

Mit dieser Definition war die traditionelle Lehr~:) der Kirche 
über die Ehescheidung festgelegt und der laxen Strömung die 
Spitze· abgebrochen. Weil aber von den Heformatoren außer dem 
Ehebruch noch andere Trennungsgründe aufgeführt wurden, so 
erhoben die Väter auf dem bereits in der 1. Lesung gemachten 
Vorschlag des Kardinals von Lothringen hin 6) noch den weiteren 
Kanon (V) zum Konzilsbeschluß: Si quis dixerit propter haeresim 
aut molestam cohabitationem aut effectatam absentiam a coniuge 
dissolvi posse matrimonii vinculum: anathema sit. 

1) Theiner II 392. 2) Ebd. 394. ") Ebd. 396. 4) Ebd. 427-429. 
6) Richter-Schulte, Can. et decreta conc. Trid., Lipsiae 1853, 215f.; 

vgl. Palla vicini: Historia Concilii Tridentini l. XXIII 8 n. 9 (Augsburg 1769) 

III 295. Die Abstimmung betreffend vgl. Theiner II 463-475. 

") Der Kanon wal" nach der Absicht des Kardinals gegen drei Propo
sitionen Calyins gerichtet (Theiner II 314); dieser muß also in seinen spä
teren Werken einer laxeren Scheidungsdisziplin gehuldigt haben als in seinen 
oben behandelten Kommentarien; vgl. Fahrner 247 t. 
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Was nun die Tragweite des Kanon VII betrifft, so ist vor 
allem die Meinung entschieden abzuweisen, als sei derselbe eine 
blotie Disziplinarvorschrift, die nach den Zeitverhältnissen geändert 
werden könne 1). Dagegen spricht sowohl der "\Vor.tlaut selbst 
als auch die Beifügung des "anathema". Der Kanon hat vielmehr 
dogmatischen Chantkter. Aber es ist woh~ zu beachten, was zum 
ausdrücklichen Dogma erklärt ist. Dogma ist, nicht die Unauf
löslichkeil der Ehe selbst im Ehebruchsfall, wohl aber die Unfehl
barkeit der Kirche, wenn sie lehrt, dati die Ehe selbst bei Ehe
bruch unauflöslich ist, m. a. W. die Lehre von der Unauflöslich
keil der Ehe ist nicht de fide, wohl aber eine propositio fidei 
proxima ~). 

Zur Begründung dieser Meinung verweisen wir besonders 
auf den Wortlaut und die Geschichte des Kanons, weil ja die 
Väter von der direkten Definierung des Satzes abgegangen sind. 
Aber wenn so die Unauflöslichkeil der Ehe im Falle des Ehe
bruchs auch nicht förmlich deklariertes Dogma (formelles Dogma) 
ist, so ist sie dot:h indirekt als evangelische und apostolische Lehre 
von der Kirche authentisch erklärt; und damit ist dem Exegeten 
die Richtschnur und die Schranke für die Auslegung der Matthäus
texte gezogen. Doch ist wohl zu beachten, dati mit dem Kanon 
keine Erklär n n g der Stellen selbst gegeben ist, etwa als ob sie 
auf den Fornikationsfall angewendet im Sinne der separatio a 
thoro et meusa gedeutet werden müßten. Der Kanon lätit hierin 
dem Exeget~n vollkommen freien Spielraum, die Schwierigkeit zu 
lösen. Ja, m. E. hat sich die Kirche vielmehr~'ndirekt gegen die 
Erklärung der Matthäusstellen im Sinne der se ratio a thoro et 
mensa ausgesprot:hen, da sie im 8. Kanon bes immte: Si quis 
dixerit, Ecclesiam el'!'are, cum ob multas causas separationem 
inter coniuges quoad thorum seu quoad cohabitationem ad certum 
incertumve tempus fieri posse decernit: anathema sit. Denn wenn 
Mt 5, 32 und 19, 9 nur in diesem Sinne erklärt werden könnte, 
dann rnütite nach den Regeln der Hermeneutik fornicatio der 
einzig zulässige Grund zu einer solchen partiellen Scheidung sein 8). 

~ 

1) Diese Ansicht vertraten P. Sarpi, Launoi, A. Braun, Batz, Socber, 
Dolliner; vgl. Cigoi 149f. 

") Vgl. Specht, Die dogmatische Tragweite des Kanon 7 der 24. 
Sitzung des Konzils von Trient, in: Passauer MonatssQhritt XII (1902) 730 ff. 

~) Mit Recht sagt Fr. Wer n er, Über den neutestamentlichen Ebe
;cheidungsgrund, Regensburg 1845, 71f.: "Bedeutet no!?vda den Ehebruch ·und 
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3. Kapitel. 

Die Kontroversen nach dem Konzil zwischen Ghemnitz, Bellarmin 
und Gerhard 1). 

§ 34. Martin Chemnitz. 

Martin Chernnitz (geb. 9. Nov. 1522, t 8. Apr·il 1586), Super
intendent von Braunschweig, erwarb sielt durch seine polemische 
Schrift: Examen Condlii Tridentini. in welcher er die einzelnen 
Dekrete des Konzils mit vielem exegetischen, historischen und 
dogmatischen Aufwand zu widerlegen sucht, einen Platz in den 
ersten Reihen der lutherischen Theologen des 16. Jahrhunderts 2). 

In der Bekämpfung des Kanon VII gibt C:hemnitz folgende 
Exegese zu dem die Ehescheidung behandelnden Schrifttexte 3): 

Zuerst geht er an die Feststellung· des Begriffes "divortium seu 
repudium" und weist aus Dt 24, Lv 21, Ez 44 und Jer 3 nach, 
dafl das Repudium oder Divortium, worüber die Pharisäer fragen, 
nicht nur eine Trennung· der äufleren Lebensgemeinschaft, soudem 
eine Lösung des Ehebandes ist, so daü eine neue legitime Ehe 
eingegangen werden kann. Auch das Verbum n"1:: = abschneiden, 
die Wurzel der hebräischen Bezeichnung für divortium, deute auf 
Lösung des Ehebandes. 

Die Einwendung Dietenbergers 1), den Juden sei die Wieder
vermählung nach dem Repudium erlaubt gewesen .non ratione 
di vortii", sondern weil sie überhaupt mehrere Frauen haben durften, 
erklärt er mit Recht als falsch, weit ja auch die Entlassene sich 
wieder verheiraten konnte, wie die augeführten Schriftstellen so
wie das Formular des bei den Juden gebräuchlichen Scheidebriefes 
zeigen mit dem Schluflsatz: "Concedo ei licentiam et potestatem 
ut pro libito suo vadat, quo voluerit: ducique possit ab omni 

ist die Exzepti.on parenthetisch zu fassen, so ist ohne exegetische Willkür, 
ohne Gewaltstreich nicht über den Gegensatz, in welchem dann die Stelle bei 
Mt mit dem Dekrete des Konzils von Trient c. 8 de sacr. matr. zu stehen 
kommt, hinausz·ugelangen." 

1 ) Natürlich nehmen wir bei der Darstellung derselben nur Rücksicht 
auf die eigentlichen exegetischen Momente. 

2) Hänsle in: K L III 115ff. 
6) Examen Decretorum Ooncilii Trideutini; ed. Preuß, Berolini 1~61, 

498 ff. 
4) Berühmter Theologe und Bibelübersetzer (t 1537); vgl. Greving 

in: KH I 1117f. 
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viro: nec eam quisquam prohibet·e pmesumat". Aber nicht nur 
aus dem AT erhärtet Cheumitz diesen Begriff, sondern auch aus 
der Antwor·t Christi: "Coniungit autem (Christus) Mt 19 Mk 10 
Lk 1() duo haec: uxorem dimittere et post divortium aliam ducere" 
und seitließt: Also ist divortium in der Antwort Christi in detn
selllen Sinn wie in der Frage der Phari~er zu fassen. 

Hierauf führt Chemnitz zu der eigentlic}len Erklärung der 
Matthüusstellen übergehend fort: "Diese Bestimmung des Divortiums 
werden wir anlegen an die Frage und Antwort. Es fragten näm
lich die Pharisäer, wegen welcher Ursache ein solches Divortium 
erlaubt sei. Hier gestehen wir gern, wepn Christus nur das ge
antwortet hätte, was Mk und Lk schreiben, dann wäre der Sinn 
kurz der: wegen keiner Ursache ist ferner mehr ein solches 
Divortium erlaubt, sondern was immer für eine Ursache dazwischen 
kommen kann, das Eheband kann nur durch den Tod gelöst wer
den. Aber es ist bei den Evangelisten allgemeine und notwendige 
Regel, daß die wahre Auslegung unrl der wahre Sinn zu suchen 
und zu nehmen ist aus der Vergleichung· der Berichte, welche bei 
den übrigen Evangelisten sich finden; so haben sie nämlich ihre 
gegenseitig (sich er·gänzenden) Werke überliefert, daß jenes, was 
der eine kürzer und dunkler gefaßt hat, der andere ergänzt und 
klarer entwickelt. Man muß also auch die Darstellung des Mat
thäus heranziehen, welcher nicht nur einmal, sondern an zwei 
Stellen zeigt, daß Christus zu verschiedenen Zeiten, da er die An
gelegenheit des Divortium behandelte, ausdrücklich die Ausnahme 
des Fornikationsfalles beigefügt hat. Daher sind jene Sätze. bei 
Mk uud Lk nieht eiufaeh allgemein, sondern mit jener Ausnahme 
(zu verstehen), welche der Apostel Mt, weil er pei jenen Unter
redungen Christi zugegen war, an beiden Stellen hinzugefügt hat. 
Denn es ist die wahrste Regel, daß dem Generellen durch das 
Spezielle derogiert wird. Der Sinn also der Antwort Christi, wie 
er sich aus der Vergleichung der Evangelisten ergibt, wird der 
sein: Nur im Falle des Ehebruchs ist ein solches Divortium er
laubt, wie wir es eben beschrieben haben; bei allen übrigen U !'
suchen aber ist es nicht gestatte~ daß der Mann seine Gattin 
entläßt und eine andere heir·atet; und da er erklärt, daß Ehebruch 
begangen wird, wenn man eine andere heiratet, zeigt er, daß Lei 
allen Scheidungen, aus was für Gründen sie immer geschehen, das 
Eheband bleibt, jene Scheidung ausgenommen; welche wegen forni
catio erfolgte. Denn die Beweise aus dem Gegenteil sind die allerein-
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leuchtendsten und festesten; weil also Clu·istus sa~t: Wer seine 
Gattin entlälät, ausgenommen im Fall des Ehebruchs, und eine an
oere heiratet, brieht die• Ehe, daher im Gegenteil: Wer seine 
Gattin wegen Unzucht entläßt und eine andere heiratet, bricht 
nieht die Ehe. Hoc certe luce meridiana clarins est." 

Gegen die Erklärung A ugustins, Christus habe l1ier nur die 
schwerere Sünde brandmarken wollen, bemerkt Ch. mit Recht: 
Die vorgelegte Frage handelte nicht davon, ob man bei ungesetz
lichen Ehescheidungen schwerer sündigt (sei. dureh Wiedervennäh
luug'), sondern ~on den gesetzlichen Gründen der Ehescheidung. 
Ferner wird an Beispielen aus dee HI. Schrift gezeigt, daß die 
Partikeln ,naeeY.nk' und ,el f-1.~' jene Verdrehung Augustins nicht 
zulassen. 

Die Ein wände gegen die Auflöslichkeit der Ehe bei Ehebruch 
aus Paulus sucht Ch. folgendermaßen zu entkräftigen: 

Röm 7, 2 f. ( 1 Kor 7, 39): "Dies legen die Bischöfe so aus, 
als ob Paulus lehren wollte, daß auch nicht nach dem gesetzlichen 
Divortium wegen Unzucht gestattet werden könnte, eine neue Ehe 
einzug·ehen bei Lebzeiten des andern Gatten. Aber P. behandelt 
an jener Stelle nicht ex professo die Lehre von der Ehescheidung, 
sondern aus der Lehre über die Ehe, welche eine unlösbare Ver
einigung ist, nimmt ee ein Gleichnis, soweit es zu seinem Zwecke 
paßt, und es ist kein Zweifel, daß die Ehe an und für sich nach 
der Anordnung eine solche Verbindung ist, für welche das Wort 
gilt: .sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch' und ebenso: 
, was Gott verbunden, soll der Mensch nicht trennen'. Und so 
wird gemäß der Anordnung das Band der Ehe nur durch den Tod 
gelöst. Und soweit diente jenes Gleichnis dem Zwecke des P. 
~twas anderes ist aber die Frage betreffs des Divortium, welches 
P. nieht als Gleichnis angereiht hat, weil es zu dem, was er an 
jenem Or-te behandelte, nieht nötig war". Als weiteren Grund 
führt Ch. wie Erasmus an, der Apostel spreche ja zu den Ge
setzeslmndigen, und im Gesetze sei sicher die zweite Ehe nach 
dem rechtmäßigen Divortium erlaubt gewesen. Also handle P. 
an jener Stelle vom Eheband, wie es an sich ist, abgesehen vom 
~'all der Ehescheidung. Denn er selbst entbinde 1 Kor 7, wo 
er jene Stelle, welche Röm 7 steht, wiederholt ( 1 Kor 7, 39) den 
Gläubigen im Falle der Trennung (von seilen des Ungläubigen) von 
der Knechtschaft und vindiziere ihm die Freiheit vom Ehegesetz 
des Ungläubigen, während jener noch lebt. 
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1 Kor 7, 10f.: .Die andere .Äußerung Pauli 1 Kor 7 scheint 
stärker in die Enge zu treiben; es wird nämlich vorher gesagt, 
er wiederhole das Gebot Christi von der Ehescheidung. Dann aber 
wird einfach ohne Ausnahme gesagt, das Gebot des Herrn sei: 
,Das Weib solle sich nicht vom Manne trennen .. .' Betrachten 
wir etwas nüher dietien Satz deti Panlus, besonders weil er ge
steht, er wiederhole das Gebot Christt'vmn Divortium. Christus 
umfaßt in seinem Gebote ein Zweifaches: 1)" wegen welcher Ur
sache die Ehescheidung nicht er·lanbt ist, so da13 rechtlieh eine 
andere Ehe eingegangen werden könne; 2) fügt ~r die Ausnahme 
vom Fall der Unzucht bei. Schauen wir, ob P. beide Teile des Gebotes 
umfaßt, oder ob man nur von dem einen Teile liest; und nicht 
werden wir mit Flunkereien operieren, sondern es aus den Worten 
P. selbst konstatieren. Zuerst nehmen wir das, was auch nach 
dem Geständnis der Gegner sicher ist. Mögen sie nämlich nach 
dem Divortium auch keine neue Ehe gestatten, das gestehen sie 
doch zu, daß wegen Unzucht der Mann seine Frau und die Frau 
den Mann. entlassen kann. In andern Fällen aber außer der Un
zucht sagt Christus, daß selbst die Entlassung nicht erlaubt ist. 
Denn Mt 5, 32 spricht er nicht von der vom Manne eingegangenen 
zweiten Ehe, sondern nur von ~der Entlassung: ,Wer immer sein 
Weib entläßt außer im Fall der Unzucht, macht sie zur Ehe
brecherin'. P. aber sagt 1 Kor 7: ich befehle, nicht ich, sondern 
der Herr: ,Das Weib soll sich nicht vom Manne trennen und der 
Mann entlasse sein Weib nicht'. Hörst du, daß P. nur von jenem 
Teile des Gebotes spricht, · welcher in andern Fällen, abgesehen 
vom Fall der Unzucht, die Entlassung selbst verbietet. Und in 
diesen Fällen sagt er richtig: nicht könne eine andere Ehe einge
gangen werden, weil es, solange das Eheband ut~ch nicht getrennt, 
Ehebruch ist. Nicht aber ist es Gebot des Herrn, daß der Maun 
wegen Unzucht die Frau weder entlassen dürfe, noch könne. Die 
Ausnahme des Grundes der fornicatio ist also in jenem Satze 
des P. nicht mit inbegriffen, weil er ausdrücklich erklärt, er spreche 
von jenen Fällen, bei welchen die Entlassung selbst unerlaubt sei. 
Wenn er aber hinzufügt: ,Si vero discedit .. .' zeigt er, daß vieles 
in Wirklichkeit geschieht, was re'chtlich nicht erlaubt ist. 

Zweitens zeigt das Wort von der Aussöhnung, daß P. nicht 
vom Fornikationsfall redet. Wenn es nämlich in der Schrift heißt: 
einer söhnt sich mit einem andern aus, dann wird· dieses eigent
lich nicht vom unschuldigen Teile verstanden, sondern davon, daß 
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der beleidigende Teil sich mit dem andern aussöhne . . . Weun also 
P. die Trennung des Weibes von einer wegen Unzucht des Mannes 
erfolgten vet·stehen würde, hätte er nicht dem Weibe als dem un
schuldigen, sondern dem Manne als dem beleidigenden Teile die 
Aussöhnung aufgetragen. 

Drittens: P. selbst ma1·ht gleich darauf dem verlassenen 
gläubigen Teile geg·enüber nicht das Gebot des Herrn geltend, er 
bleibe unverheiratet, sondern erklärt ihn für frei; also zeigt P. selbst, 
daß jene!· Satz nicht ohne alle Ausnahme zu ue!Jmen ist." 

Andere Ursachen der Trennung des Ehebandes als diese 
beiden nimmt Ch. nicht an. Ausdrücklicli wendet er sich gegen 
die von Zwing·li geg·ebene Erklärung 1). 

§ 35. Bellarmin. 

Gegen die Aufstellungen des Chemnitz trat neben anderen 2) 

der bedeutendste Kontroversist des 16. Jahrhunderts Robert Bell
armin S. J. (geh. 154~, t 1620) auf in seinem Hauptwerke: Dis
putationes de controversiis christianae fidei adversus huius temporis 

1 ) Talern explicationem existimo $ententiam Christi non admittere: prop
terea quia statua responsionis ex proposita quaestione diiudicandus est. 
Ita autem proponitur quaestio: An ex omni causa liceat dimittere uxorem. 
Ad quaestionem hanc Christus respondans non dicit: ex quavis causa licere: 
nec etiam dicit ex nulla causa licere: sed explicaturus, ex quiblls oausis 
liceat, ex quibus non liceat, solam fornicationis causam excipit: ex reliquis 
vero quibusvis causis pronuntiat vinculum ruatrimonii non sol vi, sed com
mitti adulterium, si fJat commixtio cum alia persona. Ebd. 497. 

2) Andrada hatte eine Gegenschrift bereit, als ihn der Tod 1676 über
raschte; sie erschien aber doch unter dem Titel: Defensio Trid. fidei cath .... 
adversus calumnias haereticorum et praesertim Martini Chemnitii, Ulissipone 
1578. Schon 1677 hatte Jodok Ravenstein sein Propugnaculuru conc. Trid. 
(Luvanii 1577) geschrieben. Im Jahre 1591 erschien des Gregor von Valentia: 
De rebus fidei hoc tempore controversis (vgl. H ä usle in: KL III 116). Letzterer 
huldigt in der Auslegung der gewöhnlichen Meinung der separatio a thoro 
et cohabitatione: "Quo loco Marous (1 o, 11) tamquaru Matthaei interpres, de
clarat, quomodo intelligi debeat exceptio illa, quam Christus apud Matth. 
facit inquiens: ,Quicunque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam 
duxerit, moechatur.' Debet enim haec exceptio referri ad solam dimissionem, 
ut sei. tantum per fornicationem liceat absolute et in perpetuum uxorem a se di
mittere, quoad thorum et cohabitationem; non auteru referri debet ea exceptio 
ad coniugium etiam cum alters, quasi hoc liceat, et non sit adulterium, 
quando prior propter fornicationem dil\lissa est." De indissolubili vinculo 
matril.uonii lib. unus c. III; Lutetiae Parisiorum 1610, 886; vgl. auch 
c. V 889. 
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haereticos, welches aus seinen berühmten polemischen Vor-lesungen 
erwuchs, die er am römischen Jesuitenkolleg· 1 ~ Jahre lang (157() 
-1589) gehalten. "Es ist !las aitsfültrlichste Werk, welches zur 
Verteidigung des katholischen Glaubens, namentlieh gegen die An
g-riffe der PI'Otestanteu, bis auf den heutigen Tag erschien, und 
hat sowohl durch die Erudition, die darin zutage tritt, als dmch 
die würdige von alle1· Schmälerung der "Gegner freie Polemik dem 
Verfasser unvergänglichen Ruhm gebracht" 1) ... Die Exegese un
serer Sehriftstellen und die Bekttmpfuug der gegnerischen Ausle
gungen findet sich im lib. un. de matrimonii sacramento c. 1 G 
-17 2). 

Zu Mt 5, R2: Die Worte: ,et qui dimissam duxerit adulterat' 
muß man entweder allgemein nehmen oder mit. der Exzeption; 
nimmt man sie allgemein, dann ist auch der ein Ehebreche1·, welcher 
die wegen Ehebruchs Entlassene heiratet; also war sie nicht ent
lassen quoad vinculum, sondern nur quoad thorum; denn jene1·, 
der sie heiratet, würde nicht die Ehe brechen, wenn jene nicht 
mehr an den ersten Mann gebunden wäre. Fügt man aber die 
Exzeption ein, dann ist die Ehebrecherin besser daran als die un
schuldige und keusche Gattin; denn sie ist frei und kann wiede1· 
heirat~n, die unschuldige unrl unrechtmääig Entlassene aber kann 
weder ihren ersten Mann haben, noch einen anderen heiraten. 
Es ist aber sehr absurd, daß das gerechteste Gesetz Christi der 
rechtmäßig Entlassenen einen Vorzug anweisen will vor der un
rechtmäßig Entlassenen. 

Die Einwendung, dieser Satz sei wohl allgemein, aber de1· 
Ehebrecherin sei die zweite Ehe verboten, nicht weil das Banrl 
nicht getrennt sei, sondern als Strafe für die Sünde, erklärt Bell
annin mit dem Wortlaut unvereinbar, weil dann die Ehe zwar 
unerlaubt und eventuell auch ungültig, nicht aber Ehebruch sein 
könnte. 

Bei der Erklärung von Mt 19, 9 sucht B. ähnlich wie Augustin 
sich zuerst einen festen Standpunkt zu schaffen und wählt zu 
diesem Zweck die Pal'Ullelstellen bei Mk und Lk. "Diese Worte", 
sagt er, "lehren allgemein: niem(!ls kann die geschlossene und 
konsummierte Ehe unter Gläubigen so getrennt werden, daß nwn 
eine andere Ehe schließen darf." Auf den Einwand: WP-nn man 
bei Mk und Lk die Exzeption nicht e1·gänzt, dann kommen diese 

1) Hefele in: KL II 286. 
2) Disputationes ... IP (I11golstadii 1591) 1619-1647. 
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beiden Evangelisten mit Mt in Widerspruch, macht Bellarmin zuerst 
geltend, die Evangelisten fügen zwar bisweilen etwas hinzu oder 
lassen etwas weg, was andere Evangelisten nicht hinzufügen oder 
nieht weglassen; die Auslassu11g· ist aber niemab derart, dau 
rler Satz dadurch l'alseh wird; denn 1lie Evangelisten hätten 
ja sonst die Mensehen getäuscht, denen sie ihr Evangelium über
liefert hätten, ohne der anderen Evangelisten Erwälmung zu tun. 
Zum. Erweis fügt er bei, daß Mk sein Ev~lllgelium nicht als Kom
mentar zu Mt verfaßt, ja dau et· es üher!IHUJ.It nicltt geschrieben 
hütte, wenn das Matthäusevangelium in den Händen der Römer 
gewesen ~iire; ebenso sei das Lukasevang·elium für solehe verfafät 
worden, welche die Bücher des Mt und Mk nqch nieht hatten. 

Mit dieser Erklärung ist einem Einwand aus Augustin das 
Tor geöffnet, der sagt: die Matthäusstelle sei dunkel und zweifel
haft, bis man die anderen Evangelisten beiziehe. Hierauf erwider-t 
Bellarm in: Augustin erklärt, nicht darüber muß man zweifeln, was 
Mt sagt, sondern darüber, was er· nicht sagt, ob nämlich auch der, 
welcher nach der Entlassung der Frau wegen Ehebrnchs eine an
dere heiratet, Ehebrecher ist, was die a11dem Evangelisten ganz 
klar ausgesprochen haben. Unsere Geguer aber wollen, daß wir 
darüber zweifeln, was Mk und Lk sagen, ob es so zu nehmen sei, 
wie es lautet,. nicht darüber, was sie nicht sagen. 

Nun ers~ geht Bellarmin auf den eigentlichen Einwand der 
Gegner ein und erklärt, es bestehe keiu Widersprueh zwisehen den 
Evangelisten. Denn aus den Worten des Mt dürfe nicht gefolgert 
werden: nicht jeder der sein Weib entläßt und eine ande1·e heiratet 
bricht die Ehe. f-lieran schlieut er nach Abweisung der Me.i.Jlung 
des Durandus 1) einen dreifachen Lösungsversuch der Schwierigkeit: 

1 ) Gegen Durandus erklärt Bellarm in: Christus habe nicht nm· den 
Juden, sondern auch den Christen sein Gesetz übergeben, und das evange
lische Gesetz gebietet nicht, die Ehebreeherin zu töten. Der Herr wußte wohl, 
daß es in der Kirehe vet•schiedene weltliehe Gesetze geben w~rde, nach wel
chen die Ehebrecherin bisweilen getötet werde, bisweilen nicht. Ferner 
wäre ja dann das Gesetz Rehr unvollkommen, da die Tötung auf mannigfache 
At·t verhindert werden könne (z. B. durch Flucht oder wenn die Schuld nicht 
nachgewiesen werden kann). Zudem heißt "zur Steinigung übergeben" nicht 
eigeutlich "die Gattin entlassen"; denn nicht wird entlassen, wer getötet wird. 
Endlich konnte das gar nicht fraglich sein, ob nach der Steinigung der ersten 
Frau eine andere genommen werden darf; also hätte Christus die causa !or
nicationis ,ebensowenig auszunehmen brauchen wie die causa mortis. 

Ne11test. Abhnndl. Ill, 1/3. Ott, Auslegung über die Ehescheidung. 18 
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1) Das Wort ,moechatur' sei getrennt auf beide Teile zu 
beziehen, und zwar 1.um ersten im Sinne von ,facit eam moechari', 
so doß also derjenige, der außer wegen Ehebruchs seine Frau ent
läßt und eine andere heiratet, einen doppelten Ehebruch begeht. 

~) Die Exzeption gehöre nur zu dimittere, mit welchem sie 
unmittelbar verbunden ist; sie sei also als P..arenthese mit irgend einer 
Ergänzung zu erklären, etwa gleich: jeder der. sein Weib entläßt 
(was nicht erlaubt ist außer· wegen Ehebruchs) und eine andere 
heiratet, bricht die Ehe. 

3) Das ,nisi ob fqrnicationem' sei negativ zu nehmen, so daß 
zwar bejaht werde, daß der, welcher außer dem Fall des Ehebruchs 
sein Weib entläfH und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, 
nichts aber von dem gesagt wer·de, der nach Entlassung der Ehe
brecher·in eine andere heiratet. 

Was die beiden ersten Lösungsversuche angeht, so sind sie 
wesentlich gleich und nnr der Fassung nach verschieden; den 
letzten von Augustin ( de adult. coniug·.) gegebenen hält Bellarmin 
für den besten. Ihn verteidigte er daher auch gegen die Einwen
dung des Kajetan und Katharinus, daß nämlich. dann die Bei
fügung des ,nisi ob fornicationem' umsonst und überflüssig sei, 
indem er erwidert: "Und doch hat der Herr rriit göttlicher Klug
heit so gesprochen; das erforderten nämlich Ort un.d Zeit. Denn 
der Herr antwortet an dieser Stelle den Pharisäern, welche ge
kommen waren mit der Absicht, ihn zu versuchen und in der 
Rede zu fangen; und weil .sie schon gehört hatten, daß er auf 
rlem Bel'ge (der Selig·keiten) manches gegen den Scheidebrief, der 
von Jioses im Gesetz zugestanden war, und konsequenterweise 
dann auch gegen die Polygamie gesprochen hatte, so fragten sie 
ihn, ob es erlaubt wäre, das Weib wegen jeder Ursache 7.U ent
lassen, um ihn natürlich durch die Fr·age dahin zu bringen, daü 
er etwas klar und bestimmt gege11 das Gesetz und das Beispiel 
der Väter rede. Darnm antwortet auch der HetT seinen Zu
hörern, da er sah, daß sie unempfänglich waren, präzis auf ihre 
Frag·e. Jene hatten gefragt, ob es erlaubt sei, die Fran zu ent
lassen, natürlich dem Bande nac~, wegen jeder Ursache. Det· 
Herr antwortet, es sei nieht erlaubt wegen jeder Ursache, und 
das erweist er damit, (daß er sagt) es sei nicht gestattet die 
Nicht-Unzüchtige zu entlassen und eine andere zu heiraten, was 
so deutlich wahr war, daß es auf keine Weise geleugnet werden 
konnte. Ob es aber erlaubt sei, die Unzüchtige zu entlassen quoad 
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vinculum und eine andere zu ehelichen, das wollte der Herr hier 
nic:ht bestimmt erklären, weil es :.m hoch war, als daß es von 
ihnen damals erfaßt werden konnte. Gleichwohl konnte aus dem, 
was der Herr von der er·sten Einsetzung der Ehe gesprochen 
hatte, auch dies leicht gesc:hlossen werden. Aber damit, daß der 
Herr ihnen keine Handhabe gab, seine Worte böswillig zu bekrit
teln, wollte er, daß sie selbst für sich diese Folgerung ziehen 
sollten, wie er es gemacht hat bei der Parabel vom Weinstock 
und sonst ott Und nichtsdestoweniger hat er kurz darauf (wie 
Mk 10 schreibt) zu Hause offen ausgesproche11: ,Jeder, welcher 
sein Weib entläßt und eine andere heiratet, bricht die Ehe.' Du 
siehst also~ daß die Worte de!-:i Herrn nichts Überflüssiges enthalten 
und daß die Worte der einzelnen Evangelisten sich nicht wider
sprec:hen. Eins nur könnte man gegen diese Auslegung einwen
den, daß wir freilic:~ bei solcher Erklärung aus dieser Stelle keinen 
Anhaltspunkt haben, daß das divortium quoad thorum wegen 
Unzucht des einen Gatten erlaubt sei. Aber das hat wenig Bedeu
tung, denn um diesen Satz zu sichern, genügt das Zeugnis Mt 5" 1). 

Chemnitz gegenüber gibt Bellarmin zu, daß die Pharisäer 
gefi'agt haben über die Entlassung quoad vinculum, negiert aber, 
daß die Antwort diese Entlassung· im Auge habe. Und wenn man da
gegen vorbringe, rler Herr habe dann die vorgelegte Frag·e nicht 
vollständig beantwort~t, so sei diese Konsequenz zu verneinen. Denn 
da in der vollständfgen Entlassung ein Zweifaches entlmlten !-:iei: 
die Entlassung des einen Teiles und die Erlaubnis, eine andere 
zu heiraten, so habe der Herr beides getr·ennt und das eine zuge
o.tanden, die Entlassung ui.imlich mit Einscl1ränkw1g auf den For
nikationsfall, das andere aber überhaupt aufgehoben. Untl das 
sei die Ursache, warum der Herr fast immer jene beiden (in der 
vollständigen Entlassung enthaltenen) Begriffe ausdrücklich setze, 
damit er zeige, daß er· das im Gesetze zugestandene Repudium 
teils billige, teils mißbillige. Damit hat Bellar1llin wieder die Er
klärung mit Hilfe der negativen Fassung der Exzeption verlassen 
und die andere aufg·enommen. Er zieht also, wie es zu seinem 
Zwecke paßt, die eine oder ander·e Auslegung herbei. Aber gerade 
darin besteht die größte Schwäche seiner Polemik, besonders des
halb, weil ja beide Erklärungen sich nicht etwa ergänzen, sondern 
vielmehr gegenseitig ausschließen. 

1) Ebd. 16l9-23. 
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Das Argument a contrario sensu sucht Bellarmin dadurch 
zu entkräften, daß er bei der Umkehrung des Satzes nicht die 
Schriftstelle sel!Jst hernimmt, sondern seine drei Erklärungen, und 
aus diesen dann die allerdings logisch richtigen Folgerungen zieht: 

Ad 1) erg·o qui propter f'ori1ieationem dimittit uxorem et aliam 
ducit, non moeehatur bis, sed tunturn s~nel, i. e. non moechatur 
dimittendo, sed solum aliarn accipiendo. ' 

Ad 2) ergo qui propter fornicationem dimittit uxorem et aliarn 
rlul'it, non peeeat dimitteudo, secl solum moeehatut· aliarn d.ucendo. 

Ad 3) Quieunque sine causa fornieationis dimissa uxore aliam 
ducit, moechatur, non rede infertur: Ergo qui propter fornicatio
nem uxore dimissa aliam ducit uuu moechatur, sed tunturn inferri 
potest: Ergo minus gTaviter tnoeehatm. Denn dieser l~hebruch 

ist erschwert durch ein Unredü gegen die erste Gattin. Femer 
will Bellarmiu dies (außer durch das von Augustiu beigezogene 
Beispiel des Jakobuswortes) dmch folgenden Satz erläutern: Wer 
nicht aus Not stiehlt, sündigt; hieraus darf man nicht folgern: 
also wer aus Not stiehlt, sündigt nicht, sondern: wer aus Not 
stiehlt, sündigt leichter; außer wenn es etwa die äußerste Not 
wat·, weil dies dann nicht nur nicht Sünde, sondern auch nicht 
Diebstahl genannt werden kann. Aber trotz dieser Erklärung 
macht dann Bellarmin seinem Gegner Chemnitz, weil er sagt, nach 
Augustin sei der Sinn der· Exzeption der, daß zwar diese schwerer 
sündigten, die ohne den Grund der Unzucht das Divort.ium herbei
führten, aber trotzdem a~eh .jene Ehebrecher seien, welche wegen 
Unzucht ihre Gattin entließen und eine andere heirateten, den 
heftig·sten Vorwurf: .er bleibe sich immer gleich, d. h. ein Schwindler 
und Lügner; denn Augustin schreibe nichts dergleichen, sondern 
nur, daß Christus im Evangelium des Mt mit Vbergelmng der 
anderen nur eine Art des Ehebmchs genannt habe, und zwar die 
schwerste, weil dies der Ort und die Zeit jener Unterredung mit 
den Pharisäern erforderte." Dieser Vorwurf ist nun freilich inso
fern berechtigt, als .Augustin wit·klieh nicht direkt die erwähnte 
Folgerung aus rler Matthii.usstelle zieht; cta er aber doch diese 
Erklämng implidte gihl unct l:lellaNnin selbst aus der Umkehrung 
der augustinischen Ausleg·ung dieselbe unmittelbar ableitet, so ist 
er sicher zu seharf und unget·echt. 

Auf die Einwendung femer, daß .nagexr6,;" und "ei fl·~" 

exzeptiv zu nehmen seien, erklärt Bellarmin, er könne nicht in 
Abrede stelleu, daß die Partikeln oft so gebraucht werden, aber 
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dennoch könnten sie auch anders gefaßt werden (z. B. Offb 9, 4, 

stehe "nisi" adversativ); aber auch wenn das Wort "nisi" exzeptiv 
genommen werde, so könnte es gleichwohl eine exceptio negativa 
sein, welche genügt für die Erklärung Augustins 1). 

Zu Röm 7, 1-3 und t Kor 7, 39: "Aus diesen Stellen fol
gern wir, daß niemals das eileliehe Band außer dureh den Tod 
getrennt wird, und daß es, weil es nicht getrennt wird, bleibt 
auch nach dem Divortium, aus welchem Grunde dies immer er
folgt ist." Gegen die Meinung, das Wort sei • regulariter non au
tem in casu" zu fassen, so daß der Sinn sei, das Band des Mannes 
mit dem Weibe dauere eigentlich und regelmäßig, wenn es näm
lich nicht · anderweitig g·elöst werde, bis zum Tode und werde 
dann erst gelöst (Kajetan, Erasmus, Calvin, Petrus Martyr, Butzer 
und Chemnitz), und gegen die dafür angeführten Gründe: 1) im 
Ges!!ltze, von welchem der Apostel spreche, sei das Band ja 
auch nicht nur durch den Tod gelöst worden; 2) der Ausdruck: 
,Quae sub viro est' besage, daß Paulus nur von der spreche, welche 
noch nicht entlassen und noch mit dem Manne zusammenlebe; 
:3) der Apostel scheine nicht so sehr darauf abzuzielen, daß das 
Band· dauere bis zum Tode, als vielmehr, daß es nach dem Tode 
nicht mehr fortdauere; 4) daß ein Gleichnis nicht in allen Stückeil 
übereinstimmen muß, führt Bellarmin die alten Ausleger an und 
erklärt hierauf erst allgemein, der Zweck des Gleichnisses sei, zu 
zeigen, daß das alte Gesetz verpflichtend sei bis auf Christus, und 
jetzt nicht mehr verpflichte; es sei daher erforderlich, .daß Mann 
und Frau durch kein Divortium oder Repudium. sondern allein 
durch den Tod vom Ehebande befreit werden könnten. Denn 
solange das Gesetz in Kraft stand, konnten die Juden nie dessen 
Joch abschütteln, auch wenn sie das Repudium zu geben und 
das Divortium herbeizuführen suchten, indem sie mit verschiedenen 
Gesetzen falscher Götter buhlten; also in der gleichen Weise: . so
la.nge der Mann lebt, kann niemals das Weib von dem Ehebande 
befreit werden, mag es auch mit noch .so vielen andern Männern 
buhlen. Auf die Begründungen entgegnet dann Bellarmin im ein
zelnen: 

Ad 1) Unter "lex" könne nach Theodoret und Ambrosius 
( Ambrosiaster !) auch das Naturgesetz oder das Gesetz des 
Evangeliums verstanden werden. Ferner sei es ja unter den 
Theologen eine Streitfrage, ob im Alten Bunde das Eheband 

1 ) Ebd. 1634-36. 
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gelöst worden sei bei dem Repudium oder nicht vielmehr die 
Wierlervermühlung· als das kleinere Übel gestattet gewesen sei. 
Die opinio communior Dodorum spreche für die negative Ansicht. 
Wurde aber das Band wirklich gelöst, dann kann die Paulusstelle 
nicht vom Htosaisehen Gesetz verstanden werden, weil sonst falsch 
wäre, was Paulus ::;agt: ,Vivente vit·o vocabitur adultem.' 

Ad ::!) Der A usdmck: ,(luae sub vti·o est, mulier· hezeidmet 
einfaeh tli(' \',,rlwirateh' (eoninj.latam), wekh('l" 'Name dt'lll \Veilw 
llh•hl \\ •'Hijl,'l \ 1\1' ill~ llildl II{' III l h\'1\l'lil\111 P.llk11111111l, \\ 1'1111 lfa~ 

1\h••IHnlll ""'hl ~·'"""~~I ""'': dh'" 1~1 t•r~~okhllkh nu~ d\1111 llll~··
ntoilwu S,•hlul~:-;uli!: ,l~'ihu· \"i\'t•uh• vil·o nw, ntlull.' (nh·ht: dum t•st 
suh virn ~..ulm· dum 110n l"l'lllHlinluJ·) und au::; I Kor 7, 3tl. 

,\d :1) l'uulus wollte uidtl uur zt>igeu, tlnta das Baud uiehlundt 
de111 Tode fortdauere, soudem auch, daß es dauere während des 
ganzen Lebens des andern Ehegatten; denn ersteres war an sich klar. 

Ad 4·) Das Gleichnis muß nicht in allem übereinstimmen, 
doch muß es übereinstimmen in dem, worin die Überzeugungs
kraft des aus dem Gleichnisse genommenen Argumentes liegt; die 
Überzeugungskraft des Paulinischen Argumentes aber fordert, daß 
wie das Band des Gesetzes, solange es in Kraft steht, auf keiue 
Weise gelöst werden kann, was immer fü1· eine Verletzung auch 
vorkommen mag, so auch das Ehehand fortdauere, quacunque inter
veniente fornicatione, solange der Gatte odl;lr die Gattin lebt. Und 
überdies ist 1 Km· 7, 39 das Wort absolut gebraucht und nicht 
als Gleichnis 1). 

Zu 1 Kor 7, 10 f.: • Hi€r haben wir eine unwiderlegbare Be
weisstelle. (scl. für die absolute Unauflöslichkeit der Ehe); dem1 
das Weib, von dem hier g·esagt ist: ,Si discesserit ... 'hat sich ent
weder getrennt .ex causa iusti divortii, ut fornicl}tionis, haeresis 
et quaecunque sit alia, vel sine tali aliqua causa." Dies letztere 
kaim nicht gesagt werden; denn Paulus hätte von einer solchen 
Frau nicht ge.;;agt: sie bleibe ehelos oder söhne sich mit de.m 
Manne aus, sondern sie bleibe ehelos bis sie sich mit dem Manne 
ausgesöhnt !tat, und kehr·e überl1aupt zu ihrem Manne zurück. 
Paulus konulc nämlich kein unhl(!·echtigtes Divortium erlauben 
gegen den ausdrücklichen Befehl des Herrn. Und wenn Paulus 
in demselben Kapitel nicht gestattet, daß die Gatten vom ehe
lichen Verkehr abstehen um des Gebetes willen und auf eine be
stimmte Zeit außer mit gegenseitiger Zustimmung, wie würde er 

1 ) Ebd. 1623-26. 
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erlauben, daß die Frau gegen den Willen des Mannes und ohne 
irgendwelchen gerechten Scheidungsgrund vom Manne getrennt 
bleibe. Er spricht also ohne allen Zweifel von einem Weib, wel
ches sich ,wegen irgend eines ger·echten Grundes getrennt hat. 
Und doch kann dieses sich keinem anderen verbinden, wie Paulus 
ganz klar sagt; also löst auch eine berechtigte Ehescheidung das 
Band der Ehe uicht, noch erlaubt sie den getrennten Gatten, zu 
einet· anderen Ehe zu schreiten." 

(j('~'!'ll diesü ~~rklüruug. glaubt Bellannin. könne nur der Ein
wuud orltolwn wtmku: wegeu titll> "reconciliari", welches nur t'üt· 
tlen ~dmldigeu Teil gelte, scheine es, dafl Paulus von der ehe
brecherischen Frau rede, welche :;ich nicht freiwillig vom Manne 
getL·mmt hat, sondern von ihm· verstaften wurde, dafl also nur 
dem schuldigen, nicht aber dem unschuldigen Teile die Wieder
ver;beiratung verboten sei. 

Dagegen wendet Bellarm in ein 1) der Ausdruck • discedere" 
könne nur dann gebraucht werden, weun das Weib selbst den 
Mann verlassen habe, nicht aber wenn sie verstoßen wet·de; 2) es 
besage ja dann das: ,Et vir uxorem ne dimittat' dasselbe wie der 
erste Befehl und wäre daher übelflüssig, wenn • mulierem a viro 
discedere" nichts anderes wäre als .eiici et dimitti a viro"; 3) wenn 
nur von der Ehebrecherin die Rede wäre, dann wäre das Gesetz 
unvollkommen. Was wäre dann mit jenem Weibe anzufangeu, 
welches sich wegen Ehebruchs des Mannes und nicht durch eigene 
Schuld getrennt hat? Die verschiedenen Ausdrücke • discedere" 
und "dimiltere" sind gebraucht, weil regehnäflig das Weib im 
Hause des Mannes ist und dahet· das Divortium von seiten des 
Weibes geschieht "discedendo ab eo, non eum ex domo eiiciendo", 
von seiten des Mannes aber, weil er in seinem Hause ist, "dimit
tendo, non recedendo". 

Auf den Einwurf' ferner, daß .reconeiliari" sich nur auf den 
schuldigen Teil beziehen könne, sagt Bellarmin mit Recht, dieser 
Ausdruek könne von beiden Teilen gebraucht werden und führt 
zum Erweise hierfür 2 Makk l, 5; 7, 22 an. 

Auf die ~rklämng de:; Chemnitz: wenn man zum ersten 
Teile die Exzeption ergänze, dann müsse es auch bei dem zweiten 
geschehen, weil sonst eine aequivocatio entstände, erwidert Bel
larmin, es sei keine aequivo~atio in den Worten des Paulus, son
dern eine Eklypsis, welche bei Paulus häufig vorkomme; es sei. 
nämlich der Sinn der Stelle: "Praecipio non discedere, scl. sine 
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iusta causa, llUOd si discesserit, videlicet causa inventa." Auf' den 
Hinweis endlich, daß Paulus ja bei den gemischten Ehen eine 
vollständig·e Trenuung zulasse, also dieses Wort nichl absolut ohne 
jede Ausnahme zu verstehen sei, bemerkt Bellarmin, ,dies gehöre 
überhaupt nieht hierher, weil Paulus hier von der Ehe unter Du
gläubigen spreche, iu hezug auf wekhe der BetT uichts vorg·e-
schrieben habe. "" 

Diese Erklül'llngeu und Widerlegungeu Bel1armins sind sicher
lich geistreich und zeugen vou vieler Erudition, aber vollständig· 
überzeugend oder gar befriedigend sind sie keineswegs und bieten 
daher den protestantischen Polemikern manche Handhabe für ihre 
Angriffe. 

§ ~6. johannes Gerhard. 

Unter den zahlreichen Werken, welche gegen Bellanuin er
sc!Jieucn 1), sind wohl am bedeutendsten die "Loci theologici" des 
Johannes Gerhard (t 1637). Sie sind für unsere Zwecke auch deshalL 
wichtig, weil sich ihr Verfasser auch als Exeget einen Namen er
worben hat 2). Die Ausführungen über Ehcscheiduug finden sid1 
Locus 2ü. Cap. 10. Sect. :~Art. ~ De pragmatalogia Divortii Mernbr. 
1--3 11). Wir können uatürlich nur die wichtigsten exegetischen 
Momente der sehr weitschweifigen Auseinandersetzung herausgreifen. 

Gerhard vertritt selbstverständlich die Auflöslichkeit der Ehe 
im !<'alle des Ehebruchs und stützt sich zum Erweise hierfür in 
erster Linie aul die beiden Malthäusstellen mit folgender Begründung : 

1) Die Partikeln "naeexrrk" und "el ll'l" sind exklusiv zu 
nehmen, also in dem Sinn: Quicunque praeter ullam aliam causa111 
quam adultet:ium dimittit uxorem, sive ab uxore sua divortium 
facit et aliam ducit moechatur; durchaus aber können sie nicht 

I 

komparativ gefußt werden, als oh es eine geringere Sünde sei, 
nach Entlassung der ehebrecherischen Frau eine andere zu heiraten, 
eine größere aber, wenn man die Frau ohne die Schuld des Ehe
bruchs entlasse und eine andere eheliche; von dem Unterschied 
der Sünden zu sprechen; kam Christus hier nicht in den Sinn. 
Zudem handelte die Frage von Q.en gesetzlichen Ehescheidungs
gründen. 

') "Das 17. Jahrhundert weist keinen bedeutenderen Theologen auf, 
der nicht mit einem Anti-Bellarmin in die Öffentlichkeit getreten wäre", 
Hefele in: K L II 286. 

2) Schrödelin: KL V 378. ") Edit. Tubingae (1762-78) XVI 125-282. 
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2) Jene Exzeption ist auch im folgenden Glied zu wieder
holen und auf den ganzen Ausspruch· Christi zu beziehen: • Qui 
dimiserit uxorem suam exceiJta fornicationis causa ille tum ipse 
moechatur, tmn etiam dimissam uxorem uwechari facit, et qui 
duxel'it dimissam sei. extra fornicationis causa moechatur, vide
licet ducendo alterins uxorern." 

3) Die Kraft der Exzeption ist die, daß nicht ge::;agt werden 
kann, der Gatte hreehe die Ehe durch eine neue Verbindung, wenn 
die Gattin wegen Ehebruch::; entlassen wird; denn es liegt im 
Wesen der Argumente a contrariis, daß sie das, was sie von dem 
einen behaupten, von dem amiern verneinen, und umgekehrt, was 
sie von dem einen verneinen, vo11 dem andem bejaher1. 

4) Der Grund, warum der Fall des Ehebruchs von dem all
gemeinen Verbot der Ehescheidung ausgenommen wird, kaun aus 
de~1 Verg·leith mit anderen Schriftstellen sowie ans der N atm· des 
Ehebruchs selbst gezeigt werden. Die Gatten sind nach Gn 2, ~4 
und Mt J 9, 6 .ein Fleisch"; aber die Gattin, welche Uuzucltt 
treibt, wird ein Fleisch mit dem Ehebrecher und der unzüchtige 
Gatte ein Fleisch mit der Buhlerin nuclt I Kot· Ii, lli; also hlei!Jt 
das Band der hl. Einlteit. 11icht meltr hestelteu, sondern es wird 
durch den Ehebruch elet.ld zerrissen; mithin kann die .l<.:lteLretlwriu 
entlassen werden. 

5) Bei Mk 10, 11 und Lk 1ü, 18 ist die ExzeiJtion au::; Mt 
zu ergänzen, weil das Kürzere durch das Längere erklärt werden 
muß und die allgemeine Regel durch eine irgendwo gegebene 
Exzeption beschränkt wird. 

Speziell zu Mt 5, 32 wird dann noch gesagt: Christus setzt 
seine Lehre nicht dem göttlichen Gesetze, sondern deu verbotenen 
Sitten der Pharisäer entgegen, welche wegen jeder Ursache ihre 
Ji,rauen entlassen hatten, und erklärt von dem allgemeinen Verbot, 
die Ehe, welche nach der J<~insetzung ein unlösliches Band ist, zu 
scheiden, nur den Fall des Ehebruchs für ausgenommen, weil 
dieser der Natur und dem Wesen der Ehe widerstreitet. 

Zu Mt 19, 9: Die Pharisäer haben bezüglich des wahren 
Divortiums (hoc est solutione matrimonii ql).oad vinculum) g-efmgt 
und Christus hat V. 9 plene et perspicue geantwortet und hat 
selbst die Definition des Divortiums gegeben, .quod sit ditnittet·e 
uxorern et aliarn ducere." 

Indem dann Gerhard nochmals nachweist, daß Christus an 
zwei verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeiten, da er ex pro-
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fesso nach dem authentischen Zeugen Mt diese Angelegenheit he
handelt, die Ausnahme beigefügt hat, schließt er: .ergo qui propter 
fornicationis causam uxorem dimittit et aliam ducit, non moeehatur" 1). 

In den fünf folgenden Paragraphen bekämpft Gerhard die Aus
legung Bellat'IIJim;: Eine Entlassung quoad thomm tantum ist kein 
waht·es Divol'lium, sondern uur .divortii spectrum ac divortiun1 
imaginarinm". Bei den Juden war nur d~ Divortium quoad viu-

• culum gebräuchlich; darüber haben die Pharisäer gefragt und voll 
ihm müssen daher auch die Worte Christi verstanden werden . 
• Hoc vero perquam absurdum est, de alia se pharisaeos interrogare, 
de alia Christum respondere!" Gegen den ersten Lösungsversuch 
Bellarmins zu Mt 1 !), 9 macht Gerhal'd geltend: Er stimmt nicht mit 
den Worten Christi überein. Nichts ist darin von eii1em doppel
ten Ehebruch enthalten, sondern Christus nennt absolute ac sim
pliciter den, der excepta causa fornicationis seine Frau entläßt 
und eine andere heiratet, einen Ehebrecher: Bellannin reißt die 
eine propositio Christi in zwei auseinander. 

Gegen die zweite Auslegung, wenn sie richtig gefaßt wird, 
uüllllich ·von der Trennung dem Bande nach mit Erlaubnis zur 
Wiederverheiratung, hat Gerhard nichts einzuwenden; die Form, wie 
Bellartllin aber den Vers wiedergibt, nennt er ein .Cadaver con
sequeutiae". 

Auf die dritte Lösung: .el tn]" negativ zu fassen, sagt Gerhard: 
sie widerspricht der ersteren; die Partikeln .:n:aeexr6r:;" und .el ~-t~" 
werden von dem Vulgatatext~ exzeptiv wiedergegeben und auch 
im Griechischen bedeuten sie eine Exzeption. Wenn Christus 
absolute et simpliciter das Divortium hätte verbieten wollen, dann 
hätte er die Worte der Frage in seiner Antwort wiederholt: Qui 
dimiserit uxorem suam xard :n:äam• alrin.v et aliam duxerit, moe
chatur. Und übrigens, wenn Christus verneint, daß äie Entlassung 
ohne den Grund der Unzucht erlaubt sei, so lehrt er damit eo 
ipso, daß sie erlaubt ist, wenn dieser Grund vorhanden ist 2). 

Die Paulusstelle 1 Kor 7, 10 r. versteht Gerhard wie Chemnitz 
nur von solchen Trennungen, welche nicht wegen Ehebruchs, son
dem wegen anderer • kleinerer Ur~chen geschehen sind; denn 
Zweck des Apostels ist es, den Leichtsiun zu zügelu, der bei Juden 
und Heiden hinsichtlich der Scheidungen üblich war. Zum Be
weis fiih1·t er die vier bereits von Chemnitz erwähnten Grüude 
an 3). Auf die Erklärung Bellarmins erwidert Gerhard: 

') Ebd. 126-128. 2) ·Ebd. 128--133. 11) Ebd. 134-136. 
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1) Das Wort "reconciliari" könne allerdings, soweit e!i den 
Akt der· Am:söhnung selbst betreffe, vom schuldigen und unschul
digen Teile gebraucht werden, aber den Anfang der Aussöhnung 
müsse der schuldig·e Teil machen 1}. 

2) Aus den Worten des Apostels kann nid1t g-efolgert werdeu, 
daß Paulus das uul.Jerechtigte Divorlimu billigt, auch weun Hmn das 
Wort von solchen Trenuungen \'ersteht. Denn der Apostel spricht 
uieht de iure, soudern de facto, uicl1t absolute, so11dem verg1eidts
weise ( compnmte); die Partikel "ij" ist 11icht immer disjunktiv ( ~w
Cwxwul), sondern bisweilen auch erklärend (dtaaacpl]rtX~) besonders 
bei Vergleichen. 

:3) Es ist absurd, zu sageu, det· Apostel spreche nicht von 
einer und derselben Entlassung in V. 10 und V. 11, sondern im 
m·sten von der unberechtigten Trennung, im letzten vm1 der be
rechtigten; in beiden Gliedern handelt der Apostel von einer und 
derselben Trennung, nämlich· von der, welche nicht wegen der 
berechtigten Ursache d. h. weg·en Ehebruchs geschieht, und zwar 
erklärt der Apostel zuerst, eine solche Trennung dürfe überhaupt 
uicht sta~tfinden; dann zeigt er das Heilmittel der Versöhnung, 
wenn ln Wirklichkeit eine solche Trennung geschehen ist, und 
fügt die Drohung der immerwähreriden Ehelosigkeit hinzu, wenn 
der ungerechterweise sich Trennende die Versöhnung· verweigert 2}. 

4) Nicht nur die Ehe der Gläubigen, sondern auch die der 
Ungläubigen ist "individua et indissolubilis eoniundio unius maris 
et unius foeminae ex institutione divina descendens"; es ist also 
falsch, daß der Herr nichts über die Ehe zwischen Ungläubigen 
g-esagt habe. Die Ehe zwischen den Ungläubigen ist eine wahre 
Ehe, und aus dem Wesen der wahren Ehe leitet der Herr ab, 
daß die Ehe unauflöslich sei außer wegen Ehebruchs. Wie. kann 
man also sagen, daß über die Ehe der Ungläubigen keine Vor-
schritt gegeben sei ? s) · 

Röm 7, 1 ff. erklärt Gerhard mit Erasmus, Kajetan, Chemnitz 
usw. ebenfalls als allgemeine Regel. Denn es ist etwas anderes von 
der Ehe an und für sich zu sprechen, wie sie nach der ursprüng
lichen Einsetzung ist, etwas anderes, von dem, was ist, wenn per 
accidens it·gend ein Laster hinzukommt; etwas anderes ist es vou 
dem zu sprechen, was regulariter et ordinarie geschieht, etwas 
anderes aber zu sprechen de casu exceptionis extraordinario. Zu 

I~ Ebd. 137. 

") Ebd. 137. 

2) Ebd. 162 f. 
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den von den erwähnten Exegeten beigebrachten Beweisgründen 
fügt er noch bei, Paulm; komme, wenn die Worte absolut gefaßt wer
deu wüßten, in Widerspruch 1) mit sich selbst, da er ja ( 1 Kor 
7, 15) in easu malitiosae desertionis dem unschuldigen Teile die 
Freiheit vom Gesetze des noeh lebenden Gatten zuspricht; 2) mit 
Christus, der doch im Fall der Unzucht die Lösung des Bandes 
erlaubt. Wollte man aber die Worte Qhristi Lei Mt nur von der 
Tremmng l1uoad tltor·uru et cohabitationem vetstehen, dann könnte 
man auch den Worten des Paulus Gewalt antun und erklüren, daß 
sie ohne jegliche Ausnahme und Einschränkung zu fassen sind, 
daß also dem Gatten nicht einmal erlaubt sei, die Ehebrecheriu 
zu entlassen l). 

Int einzelnen macht Gerhard noch gegen Bellarmin geltend: 
außer dem Zweck (nämlich zu zeigen, daß, wie die Gattin durch den 
Tod des Mannes vom Gesetze desselben befreit werde, so auch 
dmch den Tod Christi das alte Gesetz abrogiert sei) könne man 
höchstens noch schließen, daß ebensowenig wie die Juden durch 
den geistigen Ehebruch das Joch des Gesetzes nicht abschütteln 
konnten, die Ehebrecherin das Joch der Ehe durch die Unzucht 
abschütteln kann. Aber an dieser Stelle handelt es sich nicht um 
die Frage, ob die Ehehret:herin den unschuldigen Teil abschütteln 
kann oder darf, sondern darum, ob der unschuldige Teil die Ehe
brecherin abschütteln kann. Ferner könne daraus, daß im alten 
Gesetze dmch das Repudium das Eheband gelöst wurde, nicht g·e
schlossen werden, daß die Paulusstelle nicht von dem mosaischen 
Gesetze verstanden werden ·dürfe, es folge vielmehr nur das dar
aus, die Paulusstelle sei nicht so allgemein und so weit zu fassen, 
daß sie sich auch auf die durch das Divortium getrennte Ehe be
ziehe, sondern nur auf die noch bestehende. Das Argument end
lich, das Weib sei sowohl vor als nach dem Divortium ü:navc'Jeo~, 

erklärt Gerhard für eine petitio principii; denn wenn. auch derjenige 
noch lebt, dm· vor dem Divortium ihr Mann war, so ist er doch 
nicht mehr nach dem im Fornikationsfall erfolgten Divortium ihr 
Mann; auch kann die Ehebrecherin nicht zugleich (ein) Fleisch 
mit dem Gatten und dem Ehebr~cher sein 2). 

So sucht also Gerhard mit niCht zu verkennender Erudition und 
Gewandtheit nachzuweisen, daß bei Ehebruch wirklich eine Lösung 
des Ehebandes nach dem göttlichen Gesetze erfolg·e und daher 
eine neue Ehe eingegangen werden könne. 

1) Ebd. 158 f. 2) Ebd. 159 ff. 
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Zur kurzen Würdigung der exegetischen Beweh;gründe, welche 
in diesen polemischen Auseinandersetzungen vorgebracht werden, 
ist zu sagen: die von protestantischer Seite aus den Matthäus
stelle!l genommenen Beweise für die Auflösliehkeil der Ehe sind viel 
einleuelttender und überzeugender als jene von Bellannin im Sinn 
der absoluten Unauflöslichkeit vorgescltlagenen Erklärungsversuehe. 
Dagegen können vom Standpunkt der Auflöslichkeit aus nie die 
ganz allgemein gehaltenen Parallelstellen bei Mk und Lk befriedi
gend gelöst werden; und bezeiclmend ist es, daß Gerhard auf das 
von Bellarmiu vorgebrachte Argument, Zusätze und Auslassungen 
der einzelnen Evangelisten könnten nie derart sein, daf~ dadurch 
der ganze Satz falsch werde, gar nichts erwidert. Bei der Exe
gese der Paulusstellen (Röm 7, 1-3; 1 Kor 7, 10f. 39) gehen 
heide Parteien zu weit, wenn sie aus denselben mit absoluter Be
stimmtheit im Eifer der Polemik die Hiclttigkeit ihrer Ansicht be
gründen wollen; denn m. E. läßt sich weder die vollständige Un
auflöslichkeit der Ehe im Fornikationsfalle aus denselben mit un
abweisbarer Stringenz ableiten, noch viel weniger aber die Auf:. 
Iösliehkeil im Fornikationsfal:, da dieser einfach nicht erwähnt ist. 

111. Abschnitt. 

Die nachtridentinische Exegese bis zur 
Gegenwart. 

1. Kapitel. 

Die luslegung unserer Schrifttexte vom ausgehenden 16.-18. 
Jahrhundert. 

§ 37. Exegeten der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. 

Gestützt auf die Entscheidung des Konzils von Trient habeil 
die katholischen Theologen der Folgezeit fast ausnahmslos in der 
Ehescheidung·sfrage die absolute Unauflöslichkeil des Ehebandes 
zu Lebzeiten beider Gatten festgehalten. Durch den Gegensatz 
zur protestantischen Exegese gezwungen mußte man auf katholi
scher Seite diesen tief ins praktische Leben einschneidenden Kon
troverspunkt eingehend behandeln. Aber obwohl die bedeutend
sten Theologen und Exegeten ihren Scharfsinn an den schwierigen 
Matthilusstellen erprobten, so sind doch bis zum Anfang des 
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19. Jahrhunderts außer einigen Ansätzen keine ganz neuen Wege 
zur Lösung aufg·ezeig·t worden. Die r·eichlich aufgewandte Mühe 
fast dreier Jahrhunderte mußte sich begnügen, die vorgefundene 
Auslegung der Matthäustexte im Sinne einer Scheidung von Tisch 
und Bett näher auszubauen und so annehmbarer zu machen. Der 
l''ortschritt, den die Exegese die:se1· Zeit in unserer Frag·e erzielte, 
liegt t.huin, daß die Beweise für die absolute Unauflöslichkeit des 
Ehebandes aus dem Zusammenhang der Matthiusstellen und aus 
den Paralleltexten vervollständigt und stringenter geführt wurden. 

Joh. Suarez (Soarez}, Bischof von Coimbra (t 157~), der 
als Legat des Königs von Portugal dem Konzil von Trient bei
wohnte, beschränkt die Exzeption in Mt 19, 9 auf das erste Satz
glied und macht zum Beweise dafür außer den Parallelstellen die 
vorausgehende Unterredung mit den Pharisäern (bes. Mt 19, 8 h 
und 6 b} geltend. Die Frage der Jünger (Mk 10, 10} führt er ge
rade darauf zurück, daß sie sich wunderten, weil nach evange
lischem Gesetze überhaupt kein Repudium mit Erlaubnis zur 
Wiederverheiratung. gegeben werden kann 1}. 

Ausführlieh wird die Ehescheidungsfrage von Cornelius 
Jansenius d. Ä., Bischof von Gent (t 1579), behandelt. Dieser 
Exeget sieht das mosaische Gesetz über die Ehescheidung durch 
Christus in dreifacher Hinsicht vervollkommnet, 1) weil im NT 
IIUJ' wegen einer Ursache, wegen Ehebruchs, die Trennung eJ·
laubt ist, 2) weil auch die wegen Unzucht reehtmäßig Entlasselle 
uicht mehr heirat~n kann un? deshalb der Scheidebrief ganz auf
gehoben ist, 3) weil Mann und Frau nach Mt 5, 32 im Zusam
menhalt mit 1 Kor 7, 10 gleiches Recht in Ehesachen haben. 

Christus hat, obwohl auch andere Ursachen zur Trennung 
bereehtigen, nur den Ehebruch als Scheidungsgrund genannt, weil 
dieses Vergeben direkt der ehelichen Treue entgegengesetzt ist, 
die übrigen Gründe aber allgemeiner Natur sind und die Aufhe
bung jeglicher Gemeinschaft erlauben. Als Beweis, daß auch im 
Ehebmchsfalle das Eheband nicht gelöst sei, führt er neben den 
Paulusstellen besonders Mt 5, 32 b an; denn hier muß die wegen 
Ehebruchs Entlassene mit inbegritl(.n sein, weil sie sonst bessel' 
daran wäre, als die unschuldig entlassene Gattin. 

In Mt 19, 4-6 verbietet Christus das Divortium aus einer 
doppelten Ursache: 1) weil es geg·en die Natur ist, daß ein Fleisch 

1) Conuu. in ev. sec. Mt, Venetiis 1665, 94. 307f.; Comm. in Mk et Lk, 
Pal'isiis 1678, 140. 
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geteilt wird, 2) weil es gegen das Gesetz verstöfät, zu trennen, 
was Gott verbunden hat. Jansenius hält darum die Meinung für 
wahrscheinlich, daß auch im AT das Eheband durch den Scheide
brief nicht getrennt wmde, und erklärt jene Entlassung für Sünde. 

Mt 19, 9 ist nach Jansenius zweimal gesproehen, öffentlich 
und privatim. Dmch sie emeue1·t Christus die un;prüng·liche Be
stimmung Gottes und hebt die zu Gunsten der menschlichen 
Schwäche von Moses eing·eführte Erlaubnb auf. Die Worte, wie 
sie bei Mt stehen, machen eiue gewisse Schwierigkeit. Sie scheinen 
nämlich anzuzeigen, daß jener die Ehe nicht bricht, der wegen 
Unzueht die Gattin entläßt und eine andere heiratet. Doch ist 
diese Auffassung gegen die Hl. Schrift und- die übereinstimmende 
Lehre der hl. Väter. Daher ist der Sinn dieser Stelle: Wer immer 
sein Weib entläßt (was nicht erlaubt ist, außer· wegen fornicatio) 
und eine andere heiratet, bricht die Ehe. Das erhellt daraus, daß 
die beiden andern Evangelisten diese Exzeption, welche ausgelassen 
werden konnte, ausließen und absolut erklären, jeder breche die 
Ehe, der sein Weib entläßt und ein anderes heiratet, und daher 
auch der, welcher wegen Ehebruchs entläßt und wiederheiratet 
Mt fi.i.g·t diese Ausnahme bei, damit es nieht scheine, als ob der 
Herr im Widerspruehe mit Mt 5, 32 gar keinen Grund zur Ent
lassung der Gattin übrig lasse, und. weil die Pharisäer nicht nur 
gefragt haben, ob die Entlassung <ler Gattin überhaupt, soudern 
auch, ob sie wegen jeder U rsaclte erlaubt sei; uud <la dies Mt 
allein erwähnt, so gibt er aueh allein dementspreehend hier den 
einzigen vom Herrn noeh zugelassenen Grund zm Entlassung des 
Weibes an 1). 

Jansenius ist also de1· Meinung, daß Cltristus Mt 19, 9 ohne 
die. Exzeption gesprochen hat wie bei Mk und Lk, daß aber der 
Evangelist selbst, um einen Scheinwiderspruch mit Mt 5, 82 zu 
vermeiden, aus eigner Initiative dieselbe beigesetzt hat. Wenn 
wir ·nun dies auch nicht zugeben können, so ist doch sicher die 
Bemerkung des Jansenius richtig, daß der Zusatz mit der Frage 
cter Pharisäer •"ard näarJv alrim,• innig zusammenhängt. 

Eingehender noch als Jausenins beschäftigt sich Maldonat 
S. J. (t 158:3) mit unserer Frage t). Und wegen seines Ansehens 

1) Comm. in concordiam et totam historiam evangelicam I (Lov. 1572) 
292 ff.; III 233. 235. 237. 

2) Comm. in quatuor Evv. I (ed. Jansen, Moguntiae 1840-44) 167-
169; II 60-:-62. 
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- er gilt ja als einer der größten Exegeten - glauben auch wir 
ausführlicher dessen Auslegung zu rlen Matthäusstellen wieder
geben zu solleiL 

Daß Christus uur cineu Entlassung·sgrund ausnimmt, wülu·end 
die Kirche sed1s zulasse, führt Maldonat auf drei Gründe zurür·k: 
1) weil nm wegen Ehebruchs die Gattin absolut und für iwmer 
entlassen werde, so daß auch, wenn sich, die Entlassene bessert, 
Jer Gatte dieseihe nieht wieder zu nehmen bratkht, 2) weil der 
Mann die Ehel>reeherin, auch wenn sie bleiben und sich bessern 
will, doeh entlassen kann, wa:s bei andern Ursachen nicht der 
Fall ist, :1) weil die anuern Scheidungsgründe nicht in eigentlicher 
Beziehung zur Ehe stehen, sondern jeder Gemeinschaft zukommen. 

Eine Vervollkommnung des mosaischen Gesetzes ist in mehr
facher Hinsicht g·egeben: Christu:; befiehlt nicht die Tötung der 
Ehebrecherin, sondern erlaubt die Entlassung; er hebt den Scheide
hrief auf, damit die Männer weniger schnell zur Entlassung schrei
ten, wenn sie wissen, dafl weder ihnen noch ·der Gattin eine 
weitere Ehe erlaubt ist; die vielen Entlassungsgründe sind auf 
fornicatio eingeschränkt; im AT konnte dm· Mmm die Entlasseue 
nicht mehr zurückrufen, im NT ist es zwar nicht befohlen, aber 
gewünscht ( 1 Kor 7, 10); dort konnte nur der Mann die Frau 
entlassen, jetzt auch umgekehrt. 

Zu Mt 19, !) sagt Maldonat: Diese Stelle ist schwierig und 
bildet einen bedeutenden Kontroverspunkt zwischen Katholiken und 
Häretikern. Drei Ansichten bestehen über dieselbe: nach der 
ersten sei beiden wegen Ehebi·uchs getrennten Gatten die Wieder
verheinltung gestattet, nach der zweiteu nur dem unschuldigen 
Teile; die dritte von der Kirche immer vertl'etene und vom Komil 
von Trient festgestellte Ansicht aber lautete: "Christum ita per
misisse adulteram uxorem dimittere, ut nec uxori liceat alii nu
bere viro, neque viro aliam uxorem ducere, quamdiu vixerit uterque." 

Zm Begründung der kirchlichen Auslegung micht Maldonat 
außer dem Traditionsbeweis geltend: "Aus der Beweisführung, 
welche Christus an dieser · Stelle gebraucht hat, wird entweder 
nichts, oder eben diese Ansieht be\x!esen; zuerst argumentiert er: 
Gott habe nicht mehrere, sondern nur ein Weib für den einen 
Mann erschaffen. Daraus folgert er, man dürfe nicht mehrere 
haben, d. h. eine entlassen und eine andere heiraten. Die Be
deutung dieses Gmndes ist so weittragend, daß es auch nach der 
Entlassung der Ehebrecherin nicht erlaubt ist, eine andere zu 
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heiraten. Es macht nämlich keinen Unterschied, weshalb sie ent
lassen ist, da ein und derselbe Grund, keine andere zu heiraten, 
immer bestehen bleibt, weil für den einen Mann nur eine Fmu 
geschaffen wurde. Ferner beschränkt Christus nicht nur die vielen 
Gründe, weshalb die Juden ihre Gattinnen entließen, auf die eine 
!'ornicatio, sondern hebt auch den Scheidebrief, welcher nach seinem 
Worte wegen der Herzenshärte der Juden erlaubt war, überhaupt 
auf. Nach Christus ist es unter Christen nie gehört worden, daß 
der Scheidebrief gegeben wurde. tHeichwohl aber war das Geben 
des Scheidebriefes gleichbedeutend mit der Erlaubnis für den Mann, 
eine andere zu heiraten, und für das Weib, sich mit einem an
dem zu verbinden; also hat Christus mit der Aufhebung des 
Scheidebriefes auch die Befugnis zur zweiten Ehe für Mann und 
Weib aufgehoben. Und dieser eine Grund würde, wenn andere 
fehlten, übergenug unsere Ansicht erhärten. Auch würde, wenn 
Ber wegen Ehebruchs Entlassenen die zweite Ehe erlaubt wäre, 
das Absurdum sich ergeben, daß. die wegen Ehebruchs Entlassene 
besser daran wäre als die wegen Krnnkheit oder eines anderen 
Grundes ohne ihre Sehuld Entlassene, da die Ehebrecherin noch 
bei Lebzeiten ihres ersten Mannes eine zweite Ehe eingehen dür·fte, 
die andere nicht. 

Ferner besteht kein Zweifel, daß Christus deshalb erlaubt 
hat, die Ehebrecherin zu entlassen, damit die Männer nicht ge
nötigt wären, ein leidvolles Leben mit der Ehebrecherin zu führen, 
da diese· sich selbst durch ihren Ehebl'Uch des Zusammenlebens 
mit dem Gatten unwürdig gemacht hat. Dieser Grund reitht aber 
nkht soweit, dalil dem Manne die Neuheirat erlaubt sein kann; 
es genügt nämlich, daß er sich von der ersten befreien kann. 
Was daher die Häretiker einzuwenden pflegen, Christus habe den 
Gatten nichts zugestanden, wenn er nur unter der Bedingung, 
unvermählt zu bleiben, ihnen die Entlassung der Ehebrecherin ge
stattet, ist töricht und deutet auf Menschen, welche mehr auf die 
Gelüste des Fleisches als auf ein ehrenvolles ruhiges Leben sehen. 
Die guten Männer halten es für eine große Wohltat, wenn sie 
sich von der schlechten Gattin losmachen können, auch wenn 
ihnen keine zweite Ehe gestattet ist. Ja, den Umstand selbst, daß 
ihnen nicht erlaubt ist, eine andere zu heiraten, halten die Klü
geren für eine Wohltat, wie die, welche einmal Schiffbruch ge
litten, daß sie nicht mehr das Meer befahren dürfen. Denn ein 
größeres Gut ist es, eine schlechte nicht finden können als eine 

N • u t e • t. Ab b o. n dl, li!, 1/S. 0 t t, Au•legung über die Eheoeheidung. 14 
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gute finden können. Eine schlechte aber finden kann nur der, 
welcher überhaupt heiraten kann. Auch jener Grund, welchen 
Hieronymus 1) anführt, ist schwerwiegend: wenn den Gatten er
laubt wäre, nach Entlassung der ehebrechel'ischen Gattinnen an
dere zu nehmen, so würden täglich die, welche neue Gattinnen 
wollten, den ersten Gelegenheit zum Ehebruch geben, um nach Ent
lassung derselben andere zu heiraten. Dadurch hätte Christus 
die Disziplin des alten Gesetzes nicht befesflgt, sondern gelockert. 
Denn nieht einmal im alten Gesetze war für eine solche Willkür, 
die Gattinnen zu wechseln, soviel Raum gegeben, da die Ehe
brecherin nicht entlassen, sondern getötet wurde. 

Weiter scheinen mir die den Geist Christi nicht zu verstehen 
und seinen Sinn nicht zu erfassen, welche auf diese Weise seine 
Worte erklären. Wer sieht nämlich nicht, daß Christus, da er 
die evangelische Disziplin sehr festigen und das Eheband als un
löslich lehren will, nicht nur den Männern keine Befugnis zur 
Neuheirat gibt, sondern ihnen vielmehr einen Zügel anlegt, daß 
sie, wenn sie der Gattin nieht entbehren wollen, die Ehebreche
l"innen ertrügen und zu hcs:-;em, 11icht w entlassen suehtou. Dm· 
Wille ( :hrisli war niiwlich, dafa der· Uatte auch tlie l~ltchrecherin 

nicht entlasse, aber er wollte auf seinen Schmeez schonende Rück
sicht nehmen. Er erlaubte, nicht aber befahl er die Entlassung, 
damit entlassen könnte, wer wollte. 

Auch das, was Hieronymus bemerkt, bestätigt die Anschauung, 
daß Christus nicht sagte: weun die Entlassene heiratet, 8l"icht sie 
die Ehe, sondern "wer eine Eiltlassene heiratet, bricht die Ehe". 
Dies kann keinen andem Grund haben als den, weil Christus auch 
von der wegen Ehebruchs Entlftssenen spricht, von der er, weil 
sie schon Ehebrecherin war, nicht sagen wollte, sie bricht die Ehe, 
weil er nichts Neues gesagt hätte, sondern er sagt, daß wer immer 
eine (Entlassene) heiratet, die Ehe breche, um anzuzeigen, daß 
weder eine Entlassene einen anderen Mann nehmen, noch ein 
anderer Mann sie heiraten dürfe. Zudem kann nicht gezweifelt 
werden, daß diese Stelle aus andet·en Schrifttexten, wo übet· 
9-iesen Punkt gehandelt wird, zu e{klären ist. In den anderen 
aber wird immer absolut gesagt, es sei nicht erlaubt, daß die Ent
lassene heirate, wie auch bei Mt 5, 32, in welcher Stelle diese 
Worte: , wer eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe', wie wir 

') Ich habe bei Hieronymus diesen Grund nicht gefunden, wohl aber 
bei Augustin; vgl. oben S. 117. 



§ 37, Exegeten der 2. Hlllfte des 16, Jahrhunderts. 2ll 

nachgewiesen, ohne Exzeption zu verstehen sind. Femer erklären 
Mk und Lk, die denselben Hergang erzählen, daß jeder, der eine 
Entlassene heiratet, die Ehe bricht. 

Man kann keinen andern Grund ausdenken, warum Mt die 
fornieatio ausgenommen, Mk aber nicht, als den, weil Mt darlegen 
wollte, bisweilen sei die Entlassung der Gattin erlaubt, wenn sie 
nämlich Ehebrecherio sei, Mk aber zeigen wollte, nie sei es er
laubt, eine andere zu heiraten, auch wenn die erste wegen Ehe
bruchs entlassen sei. Auch jenes ist in den Worten des Mk der 
Beachtung wert, daß er sagt: adulteriurn committit super eam i. e. 
contra earn ... was er deshalb tut, um anzuzeigen, daß der G~ltte 
ehensowenig nach Entlassung der E;hebrecherin eine andere heiraten 
dürfe, als deshalb, weil sie gegen ihn Ehebruch begeht, er gegen 
sie Ehebruch begehen dürfe. Denn nicht ist es gestattet, in dieser 
Sache Gleiches mit Gleichern zu vergelten. 
• Stellen wir uns vor, Mt h;itte sein Evangelium nicht geschl'ie
ben; in der Tat können wir aus Mk und Lk keinen anderen Sinn 
herauslesen, als daß es niemals dem Gatten erlaubt ist, aus wel
ehet· Ut·sadte m· inunet· die Uat.lin entlassOll hut, eiuo andet·e zu 
heiraten, niemals der Frau, weshalb immer sie entlassen wurde, 
einen andern zu ehelichen. Keine Zweifel hätten Platz. So aber 
hat Mt geschrieben, doch dunkel, so daß über den Sinn und die 
Erklärung zwischen uns und den Häretikern debattiert wird. Wer 
sieht nicht ein, daß die Klugheit for·dert, die dunkle Matthäusstelle 
aus den klaren Worten des Mk und Lk zu interpretieren. Später 
als Mt schreiben Mk und Lk; glaubhaft ist es in der Tat, daß 
sie, ~as Mt dunkel sagte, klar und ohne alle Zweideutigkeit er
klären wollten. Sie sagten aber, es sei niemals erlaubt, nach 
Ent!assung des Weibes ein anderes zu heiraten. Das also muß 
festgehalten werden, was ohne Zweideutigkeit und gleichsam als 
Interpretation gesagt wurde. Das Zeugnis des Mt muß aus der 
Darlegung der beiden andern Evangelisten erklärt werden. Da
gegen so handeln wie die Häretiker, zeugt von keinem oder einem 
ganz verkehrten Urteil. 

Auch Paulus schrieb nach Mt den Brief an die Römer und 
an die Korinther; in beiden behandelt er die Frage, niemals fülut 
er die Exzeption an. Der hl. Paulus erörtert die Worte Christi, 
über welche wir hier verhandeln. Wer zweifelt, daß er die Ex
zeption beigesetzt hätte, wenn irgendeine vorhanden gewesen wäre, 
nach welcher die entlassene Gattin einen andern Mann nehmen 

!i. 
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könnte? So aber sagt er generaliter, universe et absolute, daß 
sie unverheiratet bleiben oder sieh mit dem Manne aussöhnen 
solle. Er spricht aber von der wegen Ehebruchs sich Trennenden, 
weil es in diesem Fall allein erlaubt war; sonst hätte es Paulus 
ihr nicht anheimstellen können, daß sie zwar getrennt vom Manne, 
aber ledig bleiben müsse, oder sich mit dem Manne aussöhne; 
sondern mit m1dern Worten hätte er befohlen, daß sie zum Manne 
zurückkehren mufl, da ihr nicht erlaubt waf, wegtm einer andern 
Ursache als wegen Ehebruchs getrennt vom Manne zu leben. Also 
eben jener Frau, welche weg·en Ehebruchs sich getrennt hatte, 
befiehlt er non ex sua, sed ex Christi sententia,· entweder ohne 
Ehe zu leben, oder sich mit dem ersten Manne auszusöhi1en." 

Endlich macht Maldonat noch geltend, daß bei der entgegen
gesetzten Ansieht die Leht·e Christi \}nvollständig wäre, weil Christus 
dann niehts darüber gesagt hätte, was der Fall wäre, wenn einer 
wegen eines andern Grundes als wegen Ehebruchs die Gattin ent
lassen und keine andere geheiratet hätte. Dagegeh sei die kirch
liche Ansicht vollständig: "Nam si ob aliam causam quam ob 
fornicationem dimiserit, quamvis aliarn non duxerit, moechatur, quia 
uxorem suam moechari facit, ut supra explicatur (5, 32). Si 
autem ob fornicationem dimiserit, et altemm duxerit. etiam moecha
tur, non quia adultemm dimisit, sed quia alteram duxit. Das Wort 
,rnoechatur' ist daher hier sowohl auf .den zu beziehen, welcher 
wegen einer andern Ursache als wegen Unzucht d.ie Gattin ent
lassen hat, als auch auf den, der nach Entlassung (der Gattin) wegen 
Unzucht eine andere heiratet, ·gleichsam als wenn er sagte: Qui
eunque dimiserit uxorem suam nisi ob fomicationern, moechatm: i. e. 
facit eam moechari, et quicunque alteram duxerit ( quacunque de 
causa priore dimissa) moechatur i. e. adulterium contra priorem 
uxorem committit." Um dann noch dem Einwand die Spitze ab
zubrechen, daß dann "et qui" ~tehen müßte statt des einfachen 
"et", erwidert Maldonat, daß nach dem hebräischen Sprachge
brauch das vorhergehende Relativum zu wiederholen sei. 

Im allgemeinen bringt so Maldonat gewichtige Gründe für 
die absolute Unauflöslichkeit der Eht vol', doch kann die Lösung 
der eigentlichen Schwierigkeit nicht befriedigen 1). 

i) Im einzelnen ist z. B. nicht zu billigen: aus super eam bei Mk eine 
Beziehung zum Ausnahmetall des Mt abzuleiten; die Erklärung von 1 Kor 
7, 11; die Betonung, daß Christus in erster Linie über die Entlassung ohne 
eintl zweite Heirat sich hätte äußern müssen. 
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Wichtiger noch als die Exegese Maldonais sind für die Ge
schichte der Ehescheidungsfrage die Erörterungen seines Ordens
genossen Salmeron (t 1585). Derselbe wohnte als päpstlicher 
Theologe dem Trieuter Konzil bei und griff in mehreren wichtigen 
Kontroversen tätig und bestimmend ein. Bei den Verhandlungen 
über die Ehe war er jener Abteilung der theologi minores zuge
teilt, welche die Frage über die Sakramentalität der Ehe zu er
örtern hatten 1). In seinem sechzehnbändigen Werke Ober das 
NT behandelt Salmeron sehr eingehend die Ehescheidungsfrage in 
sieben längeren Traktaten (V tract. ::19; VIII tract. 46-49 und 
XIV tract. 11. 12); besonders kommt für uw; V, 39 (De divol'liis 
et repudio) und VIII, 48 (De matrimonio in eausa fornicationis) in
Betracht. 

In der Erklärung von Mt 5, 32 weist et· die Auffassung·, als 
sei im Fornikatinsfall das Eheband lösbar-, hauptsächlich mit Be
rttfung auf den Wortlaut und die Parallelstellen zurüek (Mk 10, lüf.; 
Lk 16, 18; Mt tH, 6; Mt 19, 10; Röm 7, 2f.; 1 Kor 7, 10f. 39), 
die er einzeln erklärt. Bemerkenswert ist die Argumentation 
aus Mk 10, 10 f. und Lk 16, 18: Da die Evangelisten keine 
Ausnahme als notwendig beifügten, so ist ein Weg zu suchen, 
auf welchem sich diese Worte mit Mt vereinbaren lassen. Man 
darf nämlich nicht sagen, Mk und Lk hätten die Worte des Herrn 
weniger vollkommen berichtet, da sie eine Sache von solcher Be
deutung übergi11gen, oder sie llütten die Exzeption deshalb ausge
lassen, weil Mt dieselbe aufgenommen; sonst müßte man ja gleichsam 
annehmen, die Apostel hätten die Berichte unter sich geteilt oder 
gegenseitig zusammengetragen. 

Ferner zeigt Salmeron, dati .dimittere" nicht immer die 
Trennung quantum ad vinculum bedeute; denn 1 Kor 7, 11 sei 
zu: ,et vir uxorem non dimittat• zu ergänzen: vel maneat innuptus 
vel uxori reconcilietur, also .dimittere" von der dimissio a toro zu 
verstehen; ebenso kann in Mt 5, 32 b das dimissa nur diese Tren
nung bezeichnen, weil sonst kein Ehebruch inkurriert werden könne 2). 

Im Traktat 48 8) vervollständigt Salmeron den Beweis für 
die absolute Unauflöslichkeit des Ehebandes noch folgendermaßen: 
Wenn durch de'n Ehebruch des einen Teiles die Ehe gelöst würde, 
dann wäre der weitere Verkehr der beiden Gatten fornicatio, sie 

1) Theiner II 232. 
2) Comm. in Ev. Hiat. V (Colon. Agrip. 1602) 227 ff. 
8) Ebd. VIII 375 ff. 
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könnten sich nicht mehr miteinander aussöhnen, sondern müflten 
eine neue Ehe schlieflen. Ferner wäre jenes Wort Mt 19, 8 nicht 
wahr; deuu der Eheb.recher würde trennen oder die Ehebrecherin 
oder der Dämon, welcher zur Unzucht verführt. - Christus ant
wortet den Pharisäern auf ihre Frage, ob das Repudium erlaubt 
sei, es sei nicht erlaubt und von Anfang· an sei es nicht so ge
wesen, sondern die beiden Gatten seien ein unzertrennbares 
Fleisch; also wenn im Fornikationsfall die" Wied~rvermählung er
laubt wäre, wüt·de Christus sich selbst widersprechen, da er will, 
dafl jene nur ein Fleisch seien. 

Weiter verlegt sich Salmeron in dieser Abhandlung haupt
sächlich auf die Erklärung von Mt 19, 9 im Sinne der separatio 
quantum ad tm·um. Nachdem er zuerst die Einwände gegen die 
absolute Unauflöslichkeit dargelegtJ weist er die übrigen Erklärungs
versuche als unhaltbar· zurück. Die erste dieser abgewiesenen 
Auslegungen ist für unsere Aufgabe von Interesse, weil sie einen 
neuen beachtenswerten Lösungsversuch bildet. Von wem derselbe 
stammt, ist leider nicht gesagt; auch wird er nicht näher ausge
führt. Die Schwie.dgkeit soll dadurch überwunden werden, dafl 
man das ,p~ l:ni 1wevelq.' nicht mit .außer wegen Ehebruchs" über
setzt, sondern, wie der griechische Wortlaut auf den ersten Blick 
darzubieten scheint, mit .auch nicht bei Ehebruch". Freilich 
müßte auch bei diesem Lösungsversuch das nec et.iam in forni
catione als Parenthese gefaßt werden mit der Ergänzung: darf er 
sie entlassen. Der Gewinn di~ser Übersetzung aber besteht darin, 
daß dadurch diese Ergänzung, besonders wenn man sich die Frage 
der Pharisäer vergegenwärtigt. als selbstverständlich nahe gelegt 
wird, während bei der exzeptiven Fassung von ,p~ bei noevciq.• 
die Ergänzung nach dem Satzbau unnatürlich ist. Salmeron er
widert_ dagegen: diese Übersetzung wird widerlegt durch Mt 51 32, 
wo ,naee~To~ J.6ynv nogvela~' offenbar exzeptiven Charakter trage 1). 

Doch damit ist dieser Lösungsversuch durchaus nicht abgetan. 
Wit· werden später auf denselben zurückkommen und naeh
weisen; daß zwischen den Matthäuszusätzen 5, 32 und 19, H 

1) Quidam non satis idonee vident~ solvere dicenles quod hinc RJJUtl 

Matthaeum Graecum habetur ",,;/ bri 1I;OI}VEI~" significare, non quod interpretes 
vertit "nisi ob fornicationem" sed "n.ec etiam in fornicatione", ut verba ipsn 
Graeea prima facie porrigere videntur. Hoc enirn dissolvitur per verba Matthaei 
5, 32, ubi dieitur pet• exceptivarn m~nifestam 11na!1EXTo> l&rov nol}vsla>" 1. e. 
praeter causaru fornicationis, sive extra oausam fornieationis (ebd.). 
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nicht nur dem Wortlaut, sondem auch dem Sinne nach ein ganz 
bedeutender Unterschied besteht. 

Ebenso erklärt sich Salmeron gegen den Lösungsversuch des 
Paul von Burgos mit dem Hinweis auf den Gegensatz: ,Audistis 
- ego autem dico' (5, B 1 f.) und ,Moses ... permisit - dico autem' 
(19, 8 f.); doch will er für den Fall, daß Mt t 9, 9 an die Pharisäer 
gerichtet ist, was er mit Berufung auf Tostatus abweist, zugeb~n. 
daß diese das Wort als eine Erklärung des mosaischen Gebotes 
betrachten konnten, obwohl dies nicht vom Herrn intendiert sei. 

Desgleichen verwirft Salmeron die Auslegung des Durandus, 
welche auch von Petrus Paludanus 1) vertreten werde; denn dann 
wäre die Ausnahme ül>erhaupt nicht nötig gewesen, weil es klar 
ist, daß nach dem Tod der Ehebrecherin eine neue Ehe eingegan
gen werden kann. 

. Für seine eigene Auffassung br.ingt Salmeron folgende Gründe 
'\ror: Wenn irgend eine Redewendung zwischen zwei andere ge
stellt ist, so darf und kann sie nicht zur zweiten gezogen werden, 
weil sie schon bei der ersten ihren Zweck erreicht hat, und so paßt 
die Exzeption zur Entlassung der Frau . . . Darum darf der Beisatz 
nicht auf die Verbindung mit einer anderen Gattin bezogen werden. 
Anders wäre es, wenn man sagt: Quicunque dimiserit uxorem 
suam et aliam duxerit, excepta causa fornicationis; dann nämlich 
wäre sie zu beiden Teilen zu ziehen. 

Ferner: So oft eine Exzeption oder ein~ Redewendung· zwi
schen zwei entgegengesetzten Wendungen steht, kann sie, wenn 
zum ersten Teile passend, nicht zum zweiten gesetzt werden, weil 
sie eine entgegengesetzte, sich widersprechende Wirkung hervor
brächte. Wenn also die Exzeption der fornicatio zum Entlassen 
gehört . . . und "die Gattin entlassen" und "eine andere nehmen" 
gleichsam Gegensätze sind, so kann sie, weil zum ersten Tailfl 
passend, nicht zum zweiten gehören. 

Hierauf sucht Salmeron seine Erklärung durch ähnliche Bei
spiele zu erläutern: 

1) Wer immer die 40 täg-igen Fasten unbeachtet läßt, außer 
bei gerechter Dispensation des Bischofs, und sich betri11kt, der 
sündigt; also wer das Fasten außer acht läßt mit gesetzlicher 
Dispensation und sich betrinkt, sündigt nicht; das ist absurd. 

1) Ein Zeit- und Ordensgenosse des Durandus, der bereits vor Nikolaus 
von Lyra zu sämtlichen Büchern der Hl. Schrift ausführliche Kommentare 
verfaßte, die aber noch ungedruckt sind; vgl. Morgott in: KL IX 1321ff. 
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2) Wer ohne öffentliche Not den Bischofssitz verläßt und 
sich einen anderen um Geld erwirbt, treibt Simonie; also wer aus 
einer öffentlichen Not den Bischofssitz verläßt und einen anderen 
um Geld erwirbt, begeht keine Simonie. 

3) Wer ohne apostolische Dispens Bücher von Häretikem 
liest und deren Irrtümer in sich aufnimmt, ist Häretiker; also wer 
sie mit Dispens liest und die Irrtümer in sich aufnimmt, ist k~in 
Häretiker. ~ 

Wie also hier die Schlußfolgerung nicht richtig ist, so auch 
uicht jeue bei der Ehe, welche man aus den Worten des Herrn 
ableitet . . . Die Exzeption ist auf die Entlassung zu beziehen, so 
daß der Sinn ist: Qui dimiserit extra causam fornicationis, facit 
uxorem moechari. In casu autem t'ornicationis non facit moechari, 
quia ipse non dedit causam dimissae moechandi, cum iuste di
misedt; sed ipsa sibi, quae f«;>rnicando meruit iustam dimissim)ern, 
et ideo si accidat eam post dimissionem moechari, sibi et non 
marito est imputandum. Ubi quod sequitur: ,Et aliam duxerit 
moechatur. Et qui dimissam duxer-it, moechatur': absolute est 
intelligendum, i. e. sive in causa fomicationis sive extra illarn. 

Priuzipiell ist w dieser Erklürung zu sagen, der Zusat:~. ,nisi 
oh fornicationis' als solcher kann nur zu dem ersten Teile gehören, 
zu dew Entlassen, mag die Stellung sein, wie sie will; denn zu 
dew zweiten Teile gezogen würde der Satz lauten: "und wer
au.l.äer wegen Ehebruchs eine andere heiratet", was doch durch
aus keinen logisch vollständigen Sinn gibt. Die Hauptfrage ist 
die, ob der erste Vordersatz mit der Addition zu dem zweiten 
Vordersatz in einem inneren Zusammenhang steht, ob er, wenn 
auch formell ah; gleichwertig beigeordnet, doch logisch ihm nicht 
vielmehr untergeordnet ist (jeder, der, nachdem er seine Frau. 
nisi ob forn. entlassen hat, eine andere heiratet, bricht die Ehe), 
ode1· ob der erste Satz bzw. der Zusatz allein auf irgend eine 
Weise zu vervollständigen ist, so daß er für sich allein einen abge
schlossenen Sinn gibt, also: a) Wer seine Frau entlälat außer 
wegen Ehebruchs, der macht sie zur Ehebrecherin -- bzw. b) wer 
seine Frau entläßt, was nicht erlaubt ist außer wegen Ehebruchs. 
Nachdmu so der eigentliche Fragepm&t festgestellt und herausge
hoben ist, ergibt sich die Fehlerhaftigkeit der Argumentation Sal
merons von seihst; die beiden Argumente, wodurch er nachweisen 
will, daß die Exzeption nur zum ersten Teile gehört, sind über
haupt nutzlos, sind Lufthiebe, weil sie, da die Frage schon falsch 
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gestellt ist, gar nicbt den Kern der· Sache treffen. Die beigezoge
nen Sätze ferner können deshalb nicht als Analogiebeweis gelten, 
weil sie zwar formell gleichgebaut, inhaltlieh aber yersehieden 
sind. Denn während Entlassen und Wiederheiraten in einem in
neren Zusammenhang stehen, da die Wiedervermählung nur nach 
der Entlassung ge!:;ehel!en kann, enthalten die Vordersätze der 
Beispiele rein akzidentelle Bestimmungen, die in keinem notwen
digen Zusammenhang mit dem zweiten Vordersatz stehen, so daß 
die N aehsätze (er sündigt, treibt Simonie, ist Häretiker) von dew 
zweiten Vordersatz allein bestimmt werden. Die ganze Argumen
tation beruht auf sophistisehen Spitzfindigkeiten und ist log'isch 
unhaltbar. 

Außer diesem Lösungsversuch sehlägt Salmeron noeh einen 
neuen vor. Er geht von Mt 5, ;12 aus, wonach der, welcber seine 
Gattin außer wegen Ehebruchs entläßt, diese zur Ehebrecherin 
n~aehe. Dann zieht er daraus, daß Christus Mt 19, 9 nur sage, der 
Entlassende und sich Wiederverheiratende breehe "elbst die Ehe, 
ohne beizusetzen: und mache auch die Frau zur Ehebrecherin, den 
Schluß, der Heiland könne hier nnr denjenigen im Auge haben, 
der wegen Ehebruchs die Frau entläßt und eiue andere heiratet. 
Folglich müsse etwas zu ergiinzen sein, wie an anderen Stellen 
der Hl. Schrift. Salmeron ergänzt dann, um sein gestecktes Ziel 
zu erreichen, den Satz folgendennaßen: Quieuuque dimiserit uon 
ob aliarn causam nisi ob fornicationem. So stehe Mt im Einklaug 
mit Mk, Lk und Paulus und der Praxis der Kirche; denn daraus, 
daß der Einzelfall, wegen Unzucht zu entlassen (und eine andere 
zu heiraten), ausgeschlossen sei, ergibt sielt die allgemeine Regel, 
daß dies von allen gelte, welche ihre Gattinnen entlassen und an
dere heiraten, wie bei Mk und Lk ohne Ausnahme und Einschrän
kung steht. Denn, wenn das, was weniger mitinbegriffen scheint, 
inbegriffen ist, dann auch das, was mehr mitinbegriffen scheint. 

Diese Auslegung sucht Salmeron noch durch den Hinweis 
zu stützen: bei Mt 19, 9 werde deshalb nur von dem gesprochen, 
welcher wegen Ehebruchs sein Weib entlassen habe, weil nach 
Mt 5, :32 gerade in bezug auf diesen noch Zweifel bestehen konnte, 
ob ihm, dem die Entlassung ohne Schuld erlaubt sei nach Mt 5, 3:2, 
nicht auch die Wiederverbindung gestattet ist. 

Im Anschluß an diese Lösung bezeichnet Salmeron auch die 
eines andern Exegeten als nicht gewaltsam, der, ohne die Ergänzung 
von "non ob aliam causam~ zu machen, einfachhin behauptet, 
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daß das, was ausgeschlossen werde, als eingeschlossen, ja als 
allein eingeschlossen zu fassen sei; daß der Satz: "omnis qui exierit 
porta urbis, nisi armatus fuerit, punietm" so zu verstehen sei: Nur 
die, welche bewaffnet die Stadt verlassen, werden bestraft. Daher 
sei der Satz: ,qui dimiserit uxorem, nisi ob fornicationem, moe
chatut·' so auszulegen: qui dimiserit ob solam fornicationem et 
aliam duxerit, moechatur. 

Darauf ist kritisch zu sagen : der Weg, den Sahneron ein
schlägt, ist willkürlich, die Lösung des unbekannten Autors aber 
logisch unrichtig. 

Als weitere Erklärer unserer Stellen im 16. Jahrhundert sind 
noch zu nennen Thomas Beauxamis {t 1589), ord. carm. et doctor 
padsiensis 1), Em~nuel Sa {t 1596), Ribera und Barradius. Erstet·er 
zitiert als Lösung der Schwierigkeit die Auslegung Augustins {De 
adulterinis coniugiis I, !l) 2). Enümuel Sa stützt sich bei Erklärung 
von Mt 19, 9 a auf den Satz des Hieronymus: sie priorem iubetur 
dimittere, ut secundam prima vivente non habeat 11). Ribera 
{t 1591) schließt sich in seinem Kommentar zu Mal 2, 15 mit 
ausdrücklicher Berufung ganz an seinen Landsmann Paulus von 
Burgos an und sagt: "Die Pharisäer fragten über das Gesetz, wel
ches damals noch Geltung hatte; denn es war noch nicht abro
giert. Darum antwortet der Herr über eben dieses Gesetz und 
lehrt, daß man nach dem Gesetze nur wegen Unzucht den Scheide
brief geben dürfe; wird er aus anderen Grüqden gegeben, dann 
wird das Eheband nicht gelöst, sondern Ehebruch begeht, wer 
eine solche heiratet" 4). 

Ausführlicher behandelt wieder Barradius {t 1615) unsere 
Texte und den Beweis für die absolute Unauflöslichkeit der Ehe. 
Die Lösung will er außer durch Einschränkung der Exzeption auf 
dirnittere bzw. durch Ergänzung von moechatur im Sinne von 
moechari eam facit {nach Augustin, Contra Adimantum) noch auf 
folgende Weise erreichen: Ausgehend von der Anschauung, der 
Herr rede nur von der Entlassung quoad thorum et cohabitatio
nem, nicht aber von der quoad vinculum, was ja nur durch den 

1) Hurter, Nomenclator P 99. 
2) Comm. in Evangelicam Harmoniam sive eoncordiam ex antiquis eccl. 

Patribus congestum li (Lugduni 1693) 206 f. 
u) Scholia in quatuor Evv. ex selectis Doctorum sacr. sententiis collecta, 

Antverpiae 1696, 92. 
') In librum duodecim Proph. commentarii, Colon. Agrip. 1693, 792. 
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Torl gescl1ehen kann, läßt er den Herrn sagen: Der Gatte kann 
quoad vinculum die Gattin nicht entlassen. Dico autem vobis, 
quia quicunque dimiserit uxorem suam eo modo quo potest, sei. 
quoad thorurn et habitationem nisi ob fornicationem et aliam 
duxerit moecatur i. e. adulterat 1). Dieser Ausweg ist nichts an
deres als eine Petitio pf'incipii, weil das Zubeweisende vorausge
setzt wird. 

§ 38. Vertreter der Unauflöslichkeit der Ehe 
im 17. und 18. Jahrhundert. 

In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts (1602) erschien 
das große und berühmte Werk: De sancto rnatrimonii sacramento 
disputationum libri des Thomas Sanchez (t 1610). Unsere Frage 
wird I. X disp. 2 behandelt. Zuerst gibt Sanchez die gegnerischen 
!uslegungen mit ihren Beweisgründen, dann die Beweise' für die 
absolute Unauflöslichkeit des Ehebandes und endlich die Lösung 
der g·egnerischen Argumente. Im dritten Teile wird besonders 
geltend gemacht: Chf'istus hätte, obwohl nur von der Entlassung 
quoad thot·um sp1echeud, doch der Frage der Pharisüer, welche 
von der dimissio quoad vinculum handelte, Genüge geleistet. Denn 
da die dimissio quoad vinculum die Erlaubnis zur Entlassung und 
zur Wiederverheiratung in sich schließe, habe Christus beide Ent
lassungsarten getrennt; die erstere im Fomikationsfall zugestanden, 
die letztere aber vollständig verboten. Daher müßte das .,w) lnt 
noevtlf!.' 1) entweder nach Augustin negativ, oder 2) exzeptiv mit 
Einschränkung auf das "dimittere" erklärt, oder 3) mit All'ons Tost. 
uach der Exzeption ein .peccat" ergänzt werden~). 

Franziscus Luca Brugensis (t 1619), bedeutend als Bibel
kritiker und Kenner der biblischen Sprachen, Mitherausgeber der 
Antwerpener Polyglotte 3), kennzeichnet seinen Standpunkt in der 
Ehescheidungsfrage, indem er zu Mk 10, 11 schreibt: Zu Hause 
hat Christus den Zusatz weggelassen, um zu zeigen, ·daß in jedem 
Falle, auch nach Entlassung der Ehebrecherin, die Wiederver
mählung Ehebruch sei. Bei Mt aber, wo der Heiland öffentlich 
lehrt, fügt er den Zusatz bei, weil er entweder die schlimmste Art 
des Ehebruchs besonders verurteilen oder lehren wollte, wegen 

1) Barradii Comm. in Conc. et hist. ev., Moguntiae 1618, 308f. 
2) De s. matr. sacramento III (Norimbergae 1706) 322 f. 
") Hurter, Nomenclator P 194. 
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welcher Ursache zwar die Entlassung, nicht aber die Neuheirat 
erlaubt sei 1). 

Was Maldonat für die Exegese det· Evangelien, das wurde 
der Kanzler der Universität Douay Wilhelm Estius (t 1613) für 
die Auslegung der Paulusbriefe. Bezüglich der Matthäusstellen 
hält Estius an der her·kömmlichen Auslegung fest, in der Er·klä
rung von 1 Kor 7, 10 f. aber bringt er einen Fortschritt; er bezieht 
nämlich diese Stelle weder ausschließlich ~uf die Trennung wegen 
fornicatio, noch will er wie die Vertreter der Auflöslichkeit des 
Ehebandes gerade diese Trennung ausgeschlossen wissen, sondern 
schreibt: man könne die Worte, so wie sie lauten, ganz gut allge
lllein von jeder Trennung verstehen, so daß der Sinn sei: mag 
sie sich vom Manne freiwillig oder wegen dessen Ehebruch oder 
aus sonst einem Grunde getrennt haben, oder mag sie vom Manne 
wegen irgend einer Ursache, wie das bei Juden und Heiden üblich 
war, entlassen worden sein, sie darf sieh nicht wieder verheiraten, 
da der Herr ausdrücklich sagt: wenn die Frau ihren· Mann ent
läßt und einen andern heiratet, bricht sie die Ehe (Mk 10, 11). 
Den Einwand, man dürl'e diese Stelle nur von der erlaubten Tren
nung interpretiet·en, widerlegt Estius wie folgt: Der Apostel gibt 
der Frau nicht freie Wahl, bei jeder Trennung entweder unver
mählt zu bleiben oder· sich wieder auszusöhnen, sondern die dis
juuktive Redeweise hat versehiedene Fälle im Auge: die einen 
zwingen nämlich die Frau, unvermählt zu bleiben, die andem 
legen ihr die Pflicht auf, zurückzukehren; doch kann auch der 
Fall eintreten, \vo der Frau fl;eie Wahl bleibt. 

Zu Höut 7, 2 f. meiut Estius, Paulus berufe sich wahrscheiu
liclJ auf das im Paradiese gegebene Ehegesetz und nicht auf das 
des Moses; daher stützten sieh die Theologen mit Recht auf diese 
Stelle zum Beweise der U nauflöslichkeit des Ehebandes zu Leb
zeiten beider Gatten 2). 

Mit Estius stimmt in der Er·klärung der Paulusstellen Bene
dikt Justinianus S. J. (t 1622) ziemlich überein. Er sieht in 
1 Kor 7, 10 f'. zwar eine Anspielung auf die Matthäusstellen uud 
will die Ausnahme ergänzt wissen, doch beschränkt er das ,quodsi 
diseesset·it' nicht auf Trennungen \~eg·en fornicatio, sondern be:
zieht es sogar im Ansehluß an Ambrosiaster und Chrysostomus 

') In sacrosancta evv. commentarius, Antverpiae 16061 668; vgl. 77. 286. 
2) Estius, In omn. can. Apostolorum epp.; ed. Sausen II (Moguntiae 

1842) 266 ff.; I (1841) 180 f. 
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in erster Linie auf solche Trennungen, welche wegen Streit ent
standen sind 1). 

Jakob Tirinus S. J. (t 16H6) leitet aus Mt 19, 6 die Mono
gamie und die Unauflöslichkeil der Ehe als Nah.1rgesetz ab. Zu 
Mt 19, 9 sagl er: Mt wollte die Ausnahme im ersten Teile auf
nehmen, um zu zeigen, daß Christus plene ac solide den Phari
säern geantwortet habe, daß man nämlich nicht aus irgend einer 
beliebigen Ursache, sondern nur wegen Ehebruchs oder wegen 
eines anderen gleich schweren Vergehens das Divortium herbei
führen dürfe, das Divortium aber nicht quoad vinculum, sondern 
nur quoad thorum seu cohabitationem 2). 

Cornelius a Lapide S. J. (t 16B7) beschäftigt sich wieder 
eingehender mit unsern Matthäusstellen 3). Unter fornicatio ver
steht er wie Alfons Tostatus nicht nur eigentlichen Ehebruch, 
sondern auch Sodomie und überhaupt jeden unerlaubten Ge
schlechtsverkehr. Die augustinische Er·klärung dieses Begl"iffes 
wird abgelehnt, ebenso auch die Meinung jener, welche fornicatio 
= infidelitas nehmen (alii per forn. accipiunt infidelitatem). Damit 
ist l1öchstwahrscheinlich ein neuer Lösungsversuch angedeutet, 
nach dtnn die Matthäusstellen mit dem Privilegium Paulinum 
(I Kor 7, .12 ff.) zusammengebracht, identifiziert und dann im 
Sinne der vollständigen Lösung des Ehebandes ausgelegt wurden. 

Zm Erklärung, warum Christus nm die Unzucht ausnimmt, 
führt Comelius neben den von Maldonat gegebenen Grünelen auch 
den an: Christus habe hier eigentlich nur jene Scheidungen aus
S(:hließen wollen, welche wegen äußerer, keine moralische Schuld 
voraussetzender Gehreehen bei den Juden zu geschehen pflegten. 

Die Worte Mt 19, ~) sind zweimal gesprochen, zu den Pha
t·isüern und kmz darauf zu den Jüngern. Was die Auslegung be
trifft, so weist Cornelius zuerst die Erklärung des Paul von Burgos 
zmück und gibt dann die drei schon von Bellarmin zusammeng·e
stellten Lösungsversuche: l) das nisi ob fornicationem rein negativ 
zu fassen; 2) dasselbe als Exzeption auf das erste Satzglied zu be
schränken; 3) das moeehatur mit Beziehung auf Mt 5, 32 aufzu
lösen in ,facit eam moechari' und ,moechatur', gleich als ob es 

1) Justinianus, In omnes P. epp. explanationum I (Lugduni 1612) 467. 
4 78. 196. 

0) Tirini Comm. in S. Scripturam II (Augustae Vid. 1757) 120. 
") Comrp. in 4 Evv., ed. Ant. Padovani I (Augustae Taurinorum 1896) 

221 r.; n 102 r. 
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hiefle: Quicumque dimiserit nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, 
moechatur turn dimittendo nxorem, turn aliam ducendo. Zur Be
gründung det· letzteren Auslegung, welche Cornelius für die klarste 
und beste hält, führt er an: die hebräischen Verba im Kai sind 
oll durch Hiphil zu übersetzen d. h. aktiv durch eine doppelte 
Tätigkeit. Also: wer seine ]<,rau wegen Ehebruchs entläflt, bricht 
zwar nicht die Ehe durch die Entlassung, wohl aber durch die 
Wiedervenuählung. Als Analogiebeweis ~ird deP schon bei Sal
merau sich findende Satz angeführt: qui ieiunium violat sine dis
pensatione et se inebriat, hic peccat; terner wird hingewiesen auf 
Mt 5, 19, wo in dem Satze: ,Qui ergo solverit unum de mandatis 
istis minimis, et doeuerit sie homines' das .et" für .aut" gesetzt 
sei. Nach dieser Erklärung, meint er, sei die Exzeption im Ge
gensatz zu dem zweiten Auslegungsversuch auf beide Satzglieder 
bezogen, tam ad id quod sequitur, quam ad id quod praecessit. 
Aber, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, sind die beiden Lösung·s
versuche im wesentlichen vollständig gleich. Auch bei dem letzteren 
wird das ,nisi ob fornicationem' zu einem Satze vet·vollständigt 
und bleibt ganz ohne Beziehung zum zweiten Vordersatz, nut· wird 
formell das Prädikat nach dem zweiten Satzteil gesetzt. Doch 
läflt sich nicht verkennen, dafl dieser Lösungsversuch viel gewon
nen hat durch den Hinweis auf Mt 5, 19. 

Auf die Frage, warum gerade Mt diese Exzeption habe, ant
wortet Cornelius: "weil die Pharisäer zwei Fragen stillschweigend 
Christus vorgelegt hatten; die erste war, ob aus jedem Grunde 
die Entlassung des Weibes erlaubt sei, die zweite, ob nach der 
Entlassung der Gattin durch den Scheidebrief die Ehe gelöst un<l 
eine andere eingegangen werden könne - deshalb entl!eflen sie 
nämlich ihre Frauen, um andere zu nehmen. Chl'istus beantwortet 
also beide Fragen und zwar, wie es scheint, in zwei Sätzen: 
1) Wer immer seine Gattin entläflt imfler wegen Unzucht, bricht 
die Ehe; 2) wer immer eine andere heiratet, bricht die Ehe. Er 
hat nämlich mit dem Scheidebrief auch die Polygamie, die einst 
erlaubt war, aufgehoben. Daher ist hier das ,quicunque' in folgen
der Weise zu wiederholen: Quicunque dimiserit uxorem nisi ob for
nicationem, et quicunque aliam duxerh, moechatur. Mt hat hier, wie 
auch sonst Kürze anstrebend, das quicunque in Gedanken ergänzt 
und die beiden Antworten in einen Satz verschmolzen. Er wollte sie 
prägnant und gedrängt in einen Satz zusammenfassen. Daher be
wahrheitet sich hier das Wort: Dum brevis esse Jaboro, obseums fio. 
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Diese Begründung ist von vornherein verfehlt, weil die Pha
risäer die Erlaubnis zur Neuheirat nach der Entlassung als selbst
verständlich betrachteten. Ferne~· zeigt Cornelius hier deutlich, daß 
er die Exzeption nicht zum zweiten Vordersatze ziehen will. Daß 
endlieh das Streben nach KÜ.rze bei Mt die Veranlassung· war, die 
angeblichen zwei Sätze Christi in einen zu verbinden, ist deshalb 
unwahrscheinlich, weil die Parallelen bei Mk 10, 10 f. und Lk 16, 18 
vollständig . gleichgebaut und die beiden Begriffe des Entlassens 
und Wiederheiratens zu einem Satze verbunden sind. 

In der Erklärung von 1 Kor 7, 10 f. verläßt Cornelius wieder 
den von Estius und Justinianus gewonnenen Standpunkt und be
merkt gegen die Häretiker sowie gegen Erasrnus, Kajetan und 
Catharinus, daß der Apostel nur von der gerechten Trennung 
sprechen könnte, wenn der Mann Ehebrecher sei. Freilich will 
er dabei den Nachdruck auf gerecht legen; denn zu: ,Et vir uxo
rem non dimittat' fügt er· hinzu: sine gravi et iusta causa. Nam 
ob fornicationem et aliis iustis de causis licet dimittere 1). 

J ansenius der Jüngere (t 1638), Bischof von Ypern, der 
Vater des Jansenismus, geht in seinem Tetmteuchus zur Lösung 
der Schwierigkeit keine neuen Bahnen, gibt aber den herkömm
lichen Lösungsversuch in ansprechender Form 2). So sagt et· zu 
Mt 19, 9: Christus erneuert das ursprüngliche Ehegesetz Gottes 
und hebt die mosaische Erlaubnis auf. Das ,nisi ob fornicationem' 
(~-t~ enl noevd~, syrisch: non adulterum) ist entweder als bloße 
Restriktion zu fassen, oder als Exzeption nur zum ersten Gliede 
zu ziehen und als Purenthesis zu erklären in dem Sinne: was 
nm wegen fomicatio er-laubt ist. In keinem Falle aber darf man 
diese Worte zum folgenden ziehen. Auf diese Weise antwortet 
Chri§tus tacite auf die Frage der Pharisäer, daß durchaus nicht 
wegen jeder Ursache, sondern nur wegen Unzucht das Weib ent
lassen werden darf. Solange aber die Entlassene, sei sie Ehe
breeherin oder nicht, lebt, begeht der Mann durch Neuheirat Ehe
bruch, weil nach Augustin das Eheband bis zum Tode besteht. 
Die nähere exegetische Begründung übergeht Jansenius; er sagt 
nur nach Abweisung der protestantischen Auslegung, daß durch 
das Tridentinum jeder Zweifel in dieser Sache ausgeschlossen ist. 

1) Corneli us a Lapi de, Comm. in omnes Pauli epp., Antverpiae 
1692, 244. 

2) Tetrateuchus sive commentarius in s. J. Chr. evv. Ed. sec., Luvanii 
1659) 66. 227. 
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In dem kurzen Kommentar des Stephan Menochius S. J. 
( t 1655) wird gleichfalls die traditionelle Erklärung vorgetragen : 
Die GattiJ) kann nach Mt 5, 32; 19, 9 wegen Ehebruchs quoad 
thorum entlassen werden; 1 Kor 7, 10 gilt gerade für den Fall, 
daß sich die Frau vom Ehebrecher getrennt hat 1). 

Nach dem Oratorianer Bernh. Lamy 2) (t 1715) fülu·t der 
Herr alles wieder auf den er::;ten Anfang zurück; er befiehlt also, 
daß die einmal geschlossene Ehe nach d~n Naturgesetzen nicht 
mehr gelöst werden kann. Mit der Exzeption .fornicatio", unter 
welchem Namen auch der Ehebruch inbegriffen ist, werden aus
gesch1ossen die Ursachen, welche geringer sind als Ehebruch, jedoch 
so, daß die gleich schweren und schwereren Vergehen eingeschlossen 
sind. Gegen jene, welche aus Mt 19, 9 die Auflöslichkeit der 
Ehe herauslesen wollen, erklärt der Exeget: Christus erwähnt die 
Unzucht, nir:.ht als ob er gleichsam dem unschuldigen Teile das 
Recht einer neuen Ehe zugestehe, sondern nur, damit niemand 
glaubt, er müsse die Ehebrecherin behalten. 

Von den Exegeten, die im 18. Jahrhundert unsere Stellen 
behandeln, sind Alexander Natalis, Hardouin und Ca.lmet 
zu nennen. Sie bieten für unsere Frage nichts Neues. Alexander Nu
talis a) (t 1724) betrachtet das Eheband ratione sacramenti für· un
auflöslich; er beruft sich hauptsächlich auf den allgemeinen Wort
laut der Parallelstellen, welche den Matthäustext aufhellen, und 
zitiert die Auslegung rles Hieronymns und Augustinus. Denselben 
Standpunkt vertritt der durch die Herausgabe der . am weitest 
reichenden Konziliensammlung berühmt g·ewordene Jesuit Jean 
Hardouin (t 1729) in seinem erst 1741 erschienenen kurzgefaßten 
Kommentar zum NT 4). 

Auch der bedeutende Bibelforscher Aug. Calmet fi) (t 1757) 
und der nicht minder berühmte Dogmatiker Tournely ~>) (t 1729) 
weichen in der Auslegung unserer Stellen nicht von der her
kömmlichen Et·klärung ab; ersterer scheint sogar absichtlich die 
Schwierig·keit zu übergehen. 

') Menochii Comw. totius S. Scripturae 11 (Venetiis 1758) 210. 226. 340. 
2) Comm. in Harmoniam sive concord. 4 Evangelistarum, Venetiis 

1735, 132. 391. . ~ 
") Expositio s. Ev. sec. Mt, Parisiis 17691 38. 222. 
•) Comm. in. NT, Amsterdami 1741, 24. 67. 500. 
") Comm. lit. in omnes I. NT traditus a J. D. Mansi I (Wirceburgi 1787) 

361; vgl. Comm. lit. in onmes tum Vet. tum NT libros I, 2 (Augustae Vind. 
1734) 279 ff. ") Praelectioncs theol. X (Coloniae 1755) 213 ff. 226 ff. 
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§ 39. Vertreter der Auflöslichkeit der Ehe 
im 17. Jahrhundert. 

Der erste, der, abgesehen von den Protestanten, die Lehre 
des Tridentinum von der Unauflöslichkeit bekämpfle, wat· der 
abgefallene Erzbischof von Spalato M a r c u s An t o n i u s d e p o
minis '(t 1624) in dem Werke: De republica ecclesiastica, nnch 
seinem Übertt·itt zum Anglikanismus verfaßt (London 1 G 18). 

Hier erklärt er: "Wie Christus im Gespräche mit den Juden 
den Ehebruch als einzigen Scheidungsgrund anführte, weil dieser 
im mosaischen Rechte allein als gesetzmäßige Ursache anerkanut 
war, so hätte er, wenn ihm voll den Heiden eine diesbezügliche 
Frage vorg·elegt worden wäre, jeden von ihren vernünftigen Ge
setzen zugestandenen Scheidungsgrund gebilligt. Christus dentele 
an, daß jede Ehetrennung, die auf Grund des bürgerlichen Ge-: 
setzes erfolgte, den Charakter eines vollkommenen und wahren 
Divortium an sich trage und dem Gatten die volle Freiheit gebe" 1). 

Bemerkenswert ist an dieser Erklärung, daß nach derselben Chl'istus 
nur als. Interpret des mosaischen Gesetzes angenommen wird. 
Die weitere Schlußfolgerung ist natürlieh ganz willkürli('h, entbehrt 
jedes exegetischen Grundes und berücksichtigt die Parallelstelleu 
überhaupt nicht. 

Weitervertrat in England 2) der Puritaner John Milton, der 
Dichter des verlorenen Paradieses (t 1674), selbst in unglücklicher 
~~he lebend, die Auflöslichkeit der Ehe in verschiedenen Werken, 
besonders in den Schritlen: "The doetrine and Discipline of Di
vorce restored to the Good of both Sexes (WMl)" und .Jugdment 
of Martin Bucer concerning· Divorce". Hier verfoeht er die Mei
nung; daß das mosaische Ehegesetz, welches die Trennung ge-

1) Sicut Christus loquens cum Iudaeis unicam legit.imam divortii cau
sam attulit ipsam fornicationom, quia in lege Iudaeorum unica illa erat legi
tima, ita prorsus si gentiles eam quaestionern ipsi proposuissent, legitimum 
divortium ipsis illud dixisset, quod iustae et rationabiles ipsorum Ieges ad
probassent. - Christus innuit, omne divortium legitimum, quod lege publica 
fiat, esse verum et perfectum divortium cum vera et perfecta libertate con
iugis. V, 11 de republ. eccl. Pars 2 (Francof. 1620) 299 f. 

2) In England hatte nämlich auch nach dem Abfall von Rom das lca
nonische Recht von der Unauflöslichkeit der Ehe Geltung bis zum Jahre 1858, 
obwohl von den Reformatoren zahllose Versuche gemacht wurden, der Ehe
scheidung weite Bahnen zu eröffnen. Vgl. Adalb. Huhn, Die neuere Ge
schichte der Ehescheidung, München 1899, 6 f. 

Neutest. Abband\. Il\1 1/3. Ott, Auolegung üb~r die Ehescbeidunll. 1!'> 
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stattet, im neuen Gesetz nicht aufgehoben, und dafl der Sinn, 
den einige den Worten (h:s Herrn bei Mt beilegen, die Ehe könne 
nicht einmal bei Ehebruch getrennt werden, ein diabolischer sei; 
das Eheband dürfe gelöst werden, so oft den Gatten das Zusam
menleben aus irgendwelcher Ursache lästig falle. Milton .schließt 
sieh also, wie schon der Titel des 2. Werkes besagt, betreffs des 
Ehebandes vollstii.ndig a!l Martin Butzer an und erblickt, wie Ranke 
in seiner englischen Geschichte (lV 58) bem_yrkt, i111 der Ehe ledig
lich .einen Haushaltungsvertrag, eine von der Religion unabhän
g·ige Einrichtung" 1). 

Von gröflerer Bedeutung war es, als in Frankreich Joh. 
Launoy (t 1678), Doktor der Theologie an der Sm·bonne, in seinem 
größeren Werke: Regia in matrimonium potestas (zuerst fran
zösisch erschienen 1674) in die Fußstapfen des Markus de Dominis 
trat und neben anderen Irrtümet·n hezüglieh der Ehe auch deren 
Unauflösliehkeit mit Berufung· auf die Mattltäustexte in Abrede 
stellte. 

Zu Mt 5, 32: Hic, ut apparet, exceptio ponitur a Mosayca 
lege, in qua uxm· per repudii libellmn dimittebatur, non qumHl 
tormn tantum, sed etiam quoad coniugii vinculum. 

Zu Mt 19, 3---~l: Verborum Christi facilis et expeditus appa
rehit sensus, si cominus spectentur: interrogantes Christum Pha
risaei, respondens Pharisaeis Christus et a Christo facta, ut decuit. 
ad mentem interrogantium Pharisaeorum responsio. Ut ergo 
Pharisaei Christum de uxoris dimissiöne et quoad thorum et 
quoad vinculurn interrogabant; sie et Christum de eadem dimis
sione respondisse omnino credibile est ~). Hieran schließt dann 
Launoy eine Reihe von Zeugnissen der Kirchenschriftsteller, die wir 
schon an verschiedenen Stellen unserer Arbeit berücksichtigt haben a). 

Von protestantischer Seite, auf welcher natürlich allgemein 
die Auflöslichkeit der Ehe vertreten wurde, seien kurz die Erklä
rungen eines der bedeutendsten Gelehrten des 17. Jahrhunder·ts, 
des Arminianers Hugo Grotius (t 1645) erwähnt. 

') Vgl. Beilesheim in: K L VIII 1526ff. 
~) Launuii opp. omnia I, 2 (Colon. ~31) 826. 
") Als Gegner Launoys traten auf u. a. Dom. Galesius, Ecclesinsticn 

in matrimonia potestas, Rom 1677; Luillerius, In lib. Magistri Launoii, 
qui inscribitur: "Reg. in m. p." observationes auctore theologo Pnrisicnsi, 
Paris 1678; Gerbais, Traitii du pouvoir de l'Ecclise et des Princes sur l'em
pechement du mariage, Paris 16!1(). Vgl. Cigoi 178. 
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Er sagt zu Mt 5. 32: "stuprum iusta esse divortii causa 
dicitur." Daß Grotius damit die vollständige Ehescheidung bezeich
nen wollte, ergibt sich daraus, daß er aus dem Umstand, daß 
Christus nur einen Grund zur Ehescheidung zugestanden habe, 
schließt: Moses muß mit "T::l"T ..,,.,.V mehrere erlaubt haben, da 
Christus doch sagte, dieses Zugeständnis sei wegen der Hel·zens
härte der Juden gemacht worden. Also findet Grotius die Ver
vollkommnung nur in der Einschränkung der Ehescheidungsgründe, 
nicht aber in einer wesentlich anderen Trennung. 

Um den zweiten Halbvers mit der Auflöslichkeit in Einklang 
zu bringen, fügt er nicht einfach die Exzeption bei, sondern er
klärt, das kann nur von solchen gelten, welche die f~ntlassenen 

aufnehmen, ohne daß vorher alle Wege versucht wurden, die 
erste Ehe wiederherzustellen, was nach Paulus 1 Kor 7, 11 all
gemein zu geschehen hat. Grotius vertr·itt nämli<"h die An
sehauung·, daß bei gescheitertem AussölmuHg·sversueh die fle
tr·ennte wieder heiraten darf, ganz abgesehen vom Scheidungsgrund, 
m· läßt also mehrere Scheidungsgründe zu. Die Auslassung der 
Exzeption in den Parallelstellen erklärt er wie folgt: .Et haee 
eausa videri potest, cur Marcus 10, 11 et Paulus 1 Kor· 7, 10 hoc 
Cht'isti praeceptum commemorantes verbis utantur generaliter, 
nulla exceptione apposita: nimirum quia tales exceptiones, ex nn
turali aequitate venientes, tacite insunt legibus, quantmnvis gene
raliter pt·onuntiatis" 1). 

§ 40. Kontroversen über die Ehescheidung in der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. 

Die Anschauungen, die Launoy in seinem Werke vertreten, 
bega,nnen erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts nachhaltig·en 
Einfluß auszuüben, nachdem im Laufe des 18. Säkulums theore
tischer und praktischer Naturalismus die Ehe ihres christlichen 
Charakters entkleidet und so den Boden für die verderbliche Saat 
bereitet hatte 2). In die Fußstapfen Launoys trat der Verfasser 

1) H. Grotii, Annot. in NT; ed. Windheim I (Erlangae et Lipsiae 1755) 
108 f. 104. 112; vgl. zu 1 Kor 7, 11 II 405. 

2) Bereits Montei!quieu verteidigte in seinen 1721 erschienenen Lettres 
persanes (lettre 116, Paris 1832, 284 ff.) die Ehescheidung. Besonders eifrige 
Verfechter der Auflöslichkeit der Ehe waren die Enzyklopädisten: Voltaire 
(Dictionnaire philosophique s. v. Mariage, s. v. Adultere, s. v. Divorce; Oeuvres 
completes XX [Paris 1879] 27 ff., XVII 96ft. 409 ff.); · D'Holbach (Christia
uisme devoile, Londres 1767, 170 u. a. Unter den Verteidigern der kirch-

' c * 
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der Schrift: Du divorce (Paris 1789), worin bewiesen werden soll, 
daß die Auflösbarkeit· det· Ehe füt· Religion, Sittlichkeit und Staat 
erwünscht und förderlich sei. Noch weiter gingen die philoso
phischen, theologischen und politischen Traktate, welche darzutun 
suchten, daß rlie Kirche seit den ältesten Zeiten die Auflösung der 
Ehe aus wichtigen Gründen gestattete und daß die Konzilsväter 
von Trient die gänzliche Lösung der Ehe wegen Ehebruchs mit 
den Prinzipien der Religion ganz vereinbar fanden ~· 

In Deutschland erklärte sich gegen die ~ausnahmslose Unauf
löslichkeit der Ehe der anonyme Verfasser der Schrift: Kath. 
Antwort eines Katholiken auf die Frage : Ist. das Band der Ehe 
sogar ohne Ausnahme unauflöslich, wie die Kanonisten vorgeben? 
(1776); er legt das Hauptgewicht auf den Scheinwiderspruch 
zwischen Mt 5, 32 und 19, 9 einerseits und . Mk 10, 11 f. und Lk 
16, 18 anderseits. Dagegen erschien noch im gleichen Jahre die 
Schrift: J. S. A. christliche Beantwortung der unkatholischen Frage: 
ist das Band der Ehe unauflöslich i' Nun folgte die Abhandlung 
von Fr. H. Neubauer 2) (1785) und von dem Mainzer Professor 
Adam Braun, welche die Auflöslichkeit der Ehe verteidigten, aber 
in Polychronius Gußmann und J. P. Jacobi ihre Gegner fanden a). 
Besonders trat dann wieder der Verfasser des theol.-statist. V er
suchs 4) für die Lösbarkeit des Ehebandes in die Schranken. Vor 

liehen Doktrin, der absoluten Unauflöslichkeit, ist Rastignac zu nennen: Accord 
de Ia revelation et de Ia raison contre le divorce (1770). 

') Loi de divorce. Traite philosophique, theologique et politique de Ia 
loi du divorce, demandee aux etats ·generaux par Je Duc d'Orleans, ou l'on 
traite Ia question du Celibat des deux sexes et de causes morales de l'adultere 
1789; bei Roskovany II 19. 

2) Frage: ob ein katholischer Landesherr das Recht habe, gültig ge
schlossene und vollbrachte Ehen seiner katholischen Untertanen in gewissen 
Umständen auch in Ansehung des Landes zu trennen Y Grätz 1785; bei Ros
kovany II 21. 

:J) Braun, Dissertatio utrum Matrimonium vinculum et in casu adul
terii alterins coniugum ... iure divino an solum Iure ecclesiastico insolubile sit. 
- P. Gaßmann, Dissertatio biblio-critica de eo, quod in casu adulterii al
terius coniugum circa vinculum matrimonii ex lege divina iustum est; contt·a 
Ad. Braun. - J. P. Jacobi, lndissolubilitas vinculi matrimonii demonstrata 
ex Iure nat. et pos. div. contra Ad. Braun. Otese Schrillen sind abgedruckt bei 
Bin te ri m, Collectio dissertationum elegantiOI·um de matrimonii vlnculo ... , 
Dussedorpii 18071 und vom Herausgeber mit kritischen Noten versehen. 

4) Theologisch-statistischer Versuch über die kirchliche Gewalt in Ehe
sachen, 2. Teil: Untersuchung der kirchlichen Ansprüche in Beziehung auf 
die Unauflöslichkeit der Ehe, Frankfurt und Leipzig 1791. 
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allem kommt das 6. Kapitel in Betracht, in welchem der • Ver• 
ehrer der alten Kirche", wie sich der Autor selbst nennt, den 
Nachweis für die Auflöslichkeit des Ehebandes aus Schrift und 
Tradition zu führen sucht. Der Inhalt des groflen Kapitels (89 §§ 
S. 207-291) wird in die Wm·te zusammengefaßt: .Die Herme
neutik weiset uns an dem AT nichts, als nur ein Naturgesetz 
aus. Da auch Christus sich hierauf beruft: so ist seine Ansicht 
nur nach dem Inhalte desselben auszudeuten: und da die Stellen 
des NT gleichlautend ausgefallen sind: so müssen die unvollstän
digen aus den vollständigen erkläret werden. Vergeblich wendet 
man die Worte Pauli vor: denn die Stellen Matthäi geben nebst 
den Vernunftgründen den Ausschlag." Bei den Matthäustellen 
wird natürlich mit Berufung auf Erasmus hauptsächlich angeführt, 
dafu die Juden nur das vollständige Divortium mit Erlaubnis zur 
Wiedervermählung kannten (§ 37 S. 240). Im folgenden Kapitel 
wird dann die Lösung des Ehebandes auch auf andere Fälle als 
Ehebruch auszudehnen gesucht, wobei auch das Privilegium des 
hl. Paulus hereingezogen wird 1). 

~ls Vertreter der katholischen Lehre schrieben dagegen 
Peter Gallade 2) und J. M. Carriach H). Dieser Kampf dauerte 
noch fort mit gleicher Heftigkeit in der ersten Hälfte des 19. Jahr
hunderts. Auf der Seite det· Gegner der Unauflöslichkeit standen 
in erster Linie de Coninx, Leonhard Werkmeister, Jos. Batz, 
Socher, K. J. de Lassaulx und Gratz; die Unauflöslichkeil ver
teidigten besonders Jäger, Kistemaker, Brunnquell, Binterim, Ries, 
Hug, Aug. Scholz, Roskovany 4). Da die Verteidiger der Auf'lös
lichkeit immer wieder die alten Einwände vorbringen, so können 
wir sie ohne weiteres übergehen. Dagegen werden die Vertreter 
des katholischen Standpunktes, soweit sie exegetisch von Bedeu
tung sind, im nächsten Kapitel zur Sprache kommen. 

1) Das Kapitel lautet: Nachdem nun die Ehe nicht mehr lediglich un
auflöslich ist; so kommt zu untersuchen, ob die Auflöslichkeit sich nicht auf 
mehrere andere Fälle erstrecken möge, als nur auf Ehebruch. Die Einwen
dung aus de11 Vätern wird gehoben und ins Gegenseitige hinübergeleitet. 
Hermeneutik und V crnunftgründe stehen für die Ausdehnung auf gewisse 
Fälle, da sich hingegen die strengere Lehre mit ihrem schwankenden Un
grunde nicht behaupten, noch mit dem Staate wohl vertragen kann (292). 

· 2) Indissolubile vinculum matrimonii a fidelibus consummati etiam in 
causa fornicationis iure naturali ot evangelico stabilitum; bei Roskovany II 23. 

u) Dissertatio extemporanea in Can. VIII C. Trid. Sess. 24, Colon. 1793; 
pei Roskovany ebd. 

~) Näheres siehe Roskovany II 16-47 und Cigoi 179-186. 
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2. Kapitel. 

Die Exegese des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. 

§ 41. Die Deutung von noevela. im Sinne vorehelicher 
Unzucht. 

Sog·leich das erste Jahr des anbrechenden Säkulums brachte 
iu der Exegese der Matthäusstellen eine vollstäHdig neue An
schauuug. Obwohl von einem Vertreter d'er Auflöslichkeit der 
Ehe ersonnen, eeklärt sie die Matthäuszu;;ätze in einer Weise, 
daß damit die absolute Unauflöslid1keit der wirklich geschlossene_n 
und konsummierten Ehe sich vollkommen aufrecht erhalten lälilt. 
Der Kernpunkt der Lösung liegt darin, daß ,noevela' nur als 
Fleischessünde einer ledigen Person gefußt wird, also im gegebenen 
Falle als ein vor der Ehe bereits begangenes Vergehen. Weil 
nun nach jüdischem Gebrauche (Dt 22, 13 -22) die Ehe nur be
dingterweise, unter der Voraussetzung geschlossen wurde, daß die 
Braut noch Jungfrau sei, so lag, den Fall einer sündhaften ge
schlechtlichen Verbindung angenommen, gar keine Ehe vor, weil 
eben für diese Voraussetzung der Konsens fehlte; sie konnte daher 
ohne weiteres wieder getrennt werden. Der Urheber dieser Er
klärung, Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, Professor in Heidel
berg, sagt in seinem philologisch-kritischen Kommentar über das 
NT zu Mt 5, :H: "noeveta ist immer und also besonders da, wo 
es von dem ,uoqJia&at untersehieden wird, Hurerei, d. h. Befriedi
gung des Geschlechtstriebs olme den Willen, das Geschlecht fortzu
pflanzen und die erzeugten Kinder in elterlicher Fürsorge zu er
zieheu. Nie ... !Jedeutet noeveta Ehebruch, d. h. Befriedigung de;; 
Geschlechtstriebes zwischen Personen, welche schon mit anderen 
durch rechhniißige Heirat ... verbunden sind . . . Nach dem 
Worbinn ist hier weder von den Schril'tauslegem noch Gesetz
geLern uud Juristen irgend eine beabsiehtigte Beziehung oder Be
antwortmJg· zu suchen auf die Frag·e unserer Ehegerichte: ob 
wirklicher Ehebruch, und ob denn dieser allein von Jesu als Ehe
scheidungsgrm:d angegeben werde. Jesus redet nicht von Ehe
bruch als alleiniger Ursache; denn e~ redet von Hurerei und sagt 
niehts von Ehebruch. Jesns redet zu Juden nach· einet· eigenen 
gesetzlichen Sitte, welche wir nicht mehr haben. Der jüdische 
Ehemann durfte das Mädchen, welches er als Nichtjungfer fand, 
gegen welches er also sogleich bei der Verheiratung (- späterhin 
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wäre es nicht mehr eine noevela -) l6yov noePela, Klage vor
heriget·, unerlaubter (ihm verheimlichter) Befriedigung des Ge
schlechtstriebes mit einem andern hatte, ohne Umstände als Privat
mann von sich entlassen, selbst wenn sie noch unverlobt (~x 

22, 15 f.; Dt 22, 28) die Jungf~auschaft, rd nae{)ep[a die Zeichen 
des Hymens ... verloren hatte. Hatte sie erst als Verlobte gefehlt, 
so stund die Steinigung darauf. Von diesem unter den Juden 
einheimischen Gesetzesfall nun spricht Jesus und erklftrt, daß auch 
er dem Manne Lossagung von einem Mädchen, das mit einem 
andern sich heimlich schon durch die Tat selbst verbunden hat, 
zugebe, aber daß er auch nur in diesem Fall allein die Los
sagung, d. h. Privatscheidung ro änolvetv, zu gestatten für gut 
halte . . . Das Mädchen also, welches schon durch die Tat mit 
einem andern sich vet·bunden hatte, gehörte nach dem wesent
lichen, ohne alles positive und künstliche verständlichen Begriff 
von der Ehe, der Geschlechtsverbindung mit diesem an. Der 
Mann, den sie, wie wenn sie eine noch nicht Verbundene wäre, 
heiraten und so täuschen wollte, hatte daher ohne alle Umstände 
die Befugnis, sie als antizipier-te Frau eines andern von sich weg 
zu weisen und sich, weil er sie anders fand, als sie sich von ihm 
hatte erwarten lassen, von der Täuschung loszumachen." 

Im gleichen Sinne gibt Paulus von Mt 19, 9 folgende Um
schreibung·: "Wer seine Frau ( ein::;eitig und bleibend) entläßt, so 
daß er eine andere zm Frau nimmt, außer dem Fall, wenn er sie 
als eine vor seiner Heirat (durch verheimlichten Beischlaf) mit 
einem andern verbunden entdeekt, verletzt die eheliehe Verbind
lichkeit auf die gTöbste Weise." Mt 1 !!, 9 h wird ab Beifüguug 
aus 5, 32 erklärt. 

Trotz dieser Erklärung, welche die Hauptschwierigkeit gegen 
die absolute Unauflöslichkeit wegrüumt, tritt Paulus doch für die 
Auflöslichkeit der Ehe ein und meint: Christus "verbietet das da
mals gewöhnliche, oft leichtsinnige, den Mann zum Hausdespoten, 
die Frau zm· Sklavin entwürdigende Entlassunggeben des Mannes 
gegen die ~'rau; daher ist aus all diesen Stellen nichts geradezu 
auf die Gesetze, welche ein christliches Ehescheidungsgesetz anzu
nehmen habe, zu schließen. Schlüsse auf gerichtliche Eheschei
dungsgründe können aus Jesu Worten vom anoluetJJ1 wobei nur 
an die Entlassung als Privathandlung, an das viel mademere 
Scheiden aber historisch gar nicht zu denken ist, nur per analo
giam oder a minori ad maius gebildet werden." In bezug auf 
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den Eliebrudt erklärt Paulus ausdrücklich: "dafil dieser zu gel'icht
liclier Scheidung Grund sei, versteht 5ich von selbst, weil der 
Ehebruch die bislterige, nur wechselseitig· gültige Verbindlichkeit 
durch llie Tal aufhebt. Die auf EhelH"uch gegründete formelle 
Sdwidung ist dalter nichts anderes als die solenne Erklärung, dafil 
llie au sich das Paktum treuueride Tat vor Unparteiischen er
wiesen sei" 1). Der Gelehrte huldigt also hierbei dem bei den 
Protestanten fast allgemein angenommenen Grundsatz, dafil der 
Ehebrueh als solcher schon die Ehe trennt. "' 

ln einer etwas anderen Modifikation bringt zwei Jahrzehnte 
später der katholische Professor Gratz 2) in Bonn die Erklärung 
de::; Professors Paulus wiedet· vor. Hören wir ihn selbst: "Wir 
verstehen die::;e Worte von Hurerei im ledigen Stand. Iloeveia 
ist nämlich bei allen Profan-Skribenten Unzucht aufiler der Ehe; 
Unzucht in der Ehe heifilt fWlJßÜt. Selbst Mt unterscheidet 15, 19 
ttotxda und noe1'eia wohl voneinander. Nach dieser Bmnerkung 
hätte Jesus einen Exzeptionsfall in dem Ehescheidungsverbot ge
stattet, wenn nämlich der Mann beim ersten Beischlaf seine Frau 
nieht als Jungfer sollte befunden haben, oder wenn er auf andere 
Weise sollte erfahren haben, daß sie im ledigen Stande mit jemand 
uudem zu tun hatte. - Nun kommt aber zu bemerken, daf3 
weder Mk noch Lk in den Parallelstellen (JO, 11 und 16, 18) diese 
Exzeption anführen. Nach ihnen hatte Jesus die Ehescheidung 
geradezu untersagt. Hier entsteht nun die wichtige Frage, wie 
die Evangelisten miteinander auszugleichen sind. Wir können uns 
diese Frage nicht anders lösen, als wenn wir annehmen, Jesus 
hat absolut gesproehen, wie es Mk und Lk referieren. Mt hat 
den Exzeptionsfall aus dem Geiste der Lehre Jesu beigefügt. Mt, 
ein Apostel Jesu, drang tief genug in den Sinn seines Meisters 
von der Ehescheidung ein. Er wußte, daß die bei gewissen Ge
leg-enheiten gefällten allgemeinen Aussprüehe in der gehör·igen Be
::;ehriinkung zu nehmen sind. Er wußte auch die ~,älle mutwillig-et· 
oder gedrungener Ehescheidung wohl zu unterscheiden. Vielleicht 
hatte Jesns bei einer oder der anderen Privatgelegenheit z. B. 
Mk l 0, 11 vor seinen Jüngern über diesen Gegenstand sich näher 
verbreitet. Mt setzte daher nach ~iner apostolisehen Ansicht 

') Pa u 1 u s, Philologisch-kritischer Kommenta1· über das NT P (Lübcck 
1804) 683-685; II 2 794. 

2) Kritisch-historischer Kommentar über das Evangelium des Mt I (Tü
bingen 1821) 32!1 ff.; II 244. 
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oder erhaltenen Beleln·ung dem allgemeinen Ausspruche Jesu eine 
Beschränkung· bei, die ganz im Geiste Jesu lag. Ebenso nahm et· 

19, 9 von dem speziellen Falle mutwilliger Ehescheidung Anlaß 
zu sprechen, was in einem gewissen Falle, der nicht unter die 
mutwilligen Fälle zu rechnen ist, erlaubt sei. Über dieses Ver
fahren des Mt können wir uns nm so weniger befremden, als wir 
bei den Evangelisten Beispiele genug, besonders in Mt, haben, daß 
sie oft die zu verschiedenen Zeiten vorgetragene Lehre Jesu eng
stens miteinander verbinden. Nun verdient noch besonders er
wogen zu werden, was den Mt zu diesem Zusatze veranlaßt haben 
mag. Dadurch fällt wieder Licht auf die Sache selbst. Mt schrieb 
sein Evangelium für Judenchristen. Bei den damaligen Juden war 
es nun üblich, bei der Braut nach den Zeichen der Jungfrauschall 
zu fragen, und ein Bräutigam, der solehe in ~er ersten Nacht des 
Beischlafes nicht gefunden hatte, war berechtigt, seine Braut ihren 
Eltern zurückzugeben. Damit nun die Judenchristen die allge
meinen Aussprüche Jesu nicht mißverstehen und etwa glauben 
möchten, daß solche einem ehrlichen Bräutigam eine Hure auf
dringen, so sah er sich veranlaßt, durch einen Zusatz den Geist 
der Lehre Jesu näher zu bestimmen." 

Dadurch, daß Gratz das naeexr:o~ A. n. und el p.~ e. n. als 
apostolische Zusätze erklärt, sucht er dem Einwand zu begegneu, 
daß Christus doch von einer gültig eingegangenen Ehe rede. Denu 
auch nach Gratz versteht es sich von selbst, daß Christus ( 19, 9) 
eine gültig eingeg·angene Ehe vomussetze und daß der Zusatz 
eigentlich nicht l].ierher gehöre, weil eine ungültig eingegangene 
Ehe keine eigentliche Ehe ist. 

Höchst auffallend muß es erscheinen, und nur im Hinblick 
auf .den allgemeinen Zeitgeist der Aufklärung ist es verständlich, 
daß dieser katholische Gelehrte trotz dieser seiner Auslegung, nach 
welcher er doch die Worte Jesu vollständig absolut gesprochen 
sein läßt und sogar den Ausnahmefall in einer die strenge Un
auflöslichkeit nicht beeinträchtigenden Weise erklärt, doch der Auf
löslichkeit der Ehe das Wort redet und die Bestimmung der Kirche, 
welche dem, der seine Frau wegen Ehebmchs entlassen hat, eine 
Neuheirat verweigert, einen .Disziplinarpunkt, der ihr Ehre macht" 
nennt. Ja, zu Mt 5, 32 führt Gratz sogar aus: "Wenngleich Jesus 
absolut gesprochen haben sollte, wie Mk und Lk die Worte an
führen, so kommt es ungeachtet noch die Frage zu erörtern: ob 
eine nüchterne Exegese in diesem absoluten Ausspruch ein abso-
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lutes Verbot aller und jeder Ehescheidung zu finden habe? Jeder 
scharf forschende und logisch denkende Exeget wird hierauf 
leicht zu antworten wissen. Er wird bemerken, daß der allge
meine Aussprud1 Jesu bei .Mk und Lk bloß das frevelnde Dringen 
auf Ehescheidung, wo man sich von dem andern Teile keineswegs 
geh·ennt findet, als unmoralisch erklärt habe, daß dagegen der 
Fall a) wo man sich durch V ergehen des andern bereits getrennt 
findet, nicht berührt sei, sowie auch der Fall b) wenn die Haupt
bedingnisse der eingegangenen Ehe nicht ertUllt sind" 1). 

Zur Verteidig·ung der absoluten Unauflöslichkeit wird dieser 
l<~rklärungsversuch von Brenner in seiner Dogmatik verwendet. 
Die::;er Gelehrte gibt zuerst die Grümle für die Unauflöslichkeit, 
führt dann die Stelle Dt 2~, 13-22 an und macht dafür, daß 
Christus sich auf di.eselbe beziehe, folgende Gründe geltend: 

a) weil er nur die Hurerei als Entlassungsgrund gelten ließ; 
b) weil er mit besonderer Hinsicht auf das Gesetz und die 

Traditionen der Alten seine Bestimmung gab; 
c) weil, wenn dies nicht der Fall wäre, er sich selbst wider

sprochen haben würde, indem er die Ehe als schlechthin unauf
lösbar und dann doch wieder als auflösbar erklärte; 

d) weil er durch diese Auflösbarkeit die von ihm verworfene 
Herzenshärte der· Israeliten zum Teil in Schutz nähme und ein 
bloß menschliches V erfahren zm Würde eines Gesetzes im Reiche 
Gottes erhoben; 

e) weil er dann eine heilige, unantastbare Sache Gottes dem 
Mutwillen und der tierischen l.ust des Mensche.n bloßstellte. 

Doch legt sich Brenner nicht absolut auf diese Erklärung 
fest, sondern begründet auch die gewöhnliche A.uslegung im Sinn 
einer Trennung von Tisch und Bett 2). 

Der letzte bedeutende Vertreter· dieses Lösungsversuches ist 
Joh. Jos. lgn. Döllinger in seinem Werke: Christentum und Kirche 
in der Zeit der Grundlegung, Beilage 111. Mit der ihm eigeneu 
Erudition tritt er für die Anschauung ein, der von den Matthäus
zusätzen erwähnte Fall handle von der vorehelichen Unzucht, und 

') I 331. Zu bemerken ist noch, thß Gratz sich vollständig fast wört
lich an die Auslegung des Dr. Gartz anschließt, welche dieser Gelehrte in 
seinem Aufsatz: Ist nach der Schrift die Ehescheidung den Christen verboten 'i 
gibt. Archiv für das katholische Kirchen- und Schulwesen, vorzüglich in 
den rhein. B1:1ndesstaaten, 111, 3 (Frankfurt 1816) 33-46; bei Roskovany II 84 H. 

~) Spezielle Dogmatik II (Rottenburg 1831) 391 ff., bes. 398. 
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weist am Schluß in entschiedener Weise .das Verkehrte und Em
pörende" einer Auffassung zurück, .daß die einzelne, oft bald 
darauf bitter bereute Tat des Menschen eine Wirkung haben soll, 
die er oft gar nicht beabsichtigte und ein Verhältnis vernichten, 
ein Band zerreißen soll, dessen Eigentümlichkeit gerade darin be
steht, daß es als etwas objektiv real Gewordenes aUer mensch
lichen Willkür entzogen sein und unabhängig von dem wechseln
den Belieben, vom wandelbaren Willen des Individuums lebens
länglich bestehen soll" 1). 

Dieser Lösungsversuch hat sicher viel Bestechendes und würde 
auch eine wirkliche Beseitigung der Schwierigkeit der Matthäus
stellen herbeiführen. Aber es läßt sich nicht ersehen, warum 
,noeveia', da es sich doch sicher auf Ervath dabar bezieht, gerade 
voreheHebe Unzucht heißen soll und zudem nach dem ganzen 
Zusammenhang der Stellen an eine wirklich zu Recht bestehende 
Ehe zu denken ist. Auch sind die Stellen sicher nicht vom Evange
listen verändert oder ergänzt worden. 

§ 42. Die Erklärung der Matthäusstellen im Sinne voller 
Ehetrennung, jedoch mit Einschränkung auf jüdische Ehen. 

Die Erklärung des spanischen Exegeten Paul von Burgos (t 1405) 
tauchte im 19. Jahrhundert wieder in verschiedenen Variationen 
auf. Zuerst wurde dieselbe von Jäger 2) vertreten. Doch soll sie 
nach der Ansicht dieses Theologen nur einen Ausweg bilden, 
wenn man ,naeexro' A.. n.' und ,el fl~ e. n.' nicht überhaupt als 
spätere Zusätze der frühesten Christen erklären könnte, welche 
die Erlaubnis zur Entlassung im Fall des Ehebruchs rechtfertigen 
wollten. 

Zu Mt 19, 3 ff. wird gesagt: Moses hat nur wegen Unzucht 
die Ehescheidung er·laubt ( Schammais Ansicht!}; Jesus tritt auf 
des Schammai Seite und gibt ihm recht. Durch Mt 19, 9 wird 
nur das Gesetz d'es Moses erklärt, aber kein Gesetz für die Christen 
gegeben. .Die Entscheidung Jesu ist nicht als eine Antwort auf 
die Frage der Pharisäer zu fassen. Ihr denkt zwar (sagt Jesus), 
Moses hätte euch die Ehescheidung aus jeder Ursache erlaubt; 

1 ) Döllinger, Christentum und Kirche 2, Regensburg 18681 • 461 ff. 
2) Jäger, Untersuchung der Frage, ob die Ehescheidung nach der 

Lehre der Hl. Schrift und der Kirche ältesten Geschichte erlaubt sei oder 
_nicht, Arnstadt-Rudolstadt 18041 19ff. 47. 51ft. 57f. 
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aber ich sag~ euch (euch Pharisäern, die ihr mich fraget), daß 
(nach Moses) ein jeder, welcher seine Frau außer Unzucht von 
sieh scheidet und wieder heiratet, die Ehe bricht. Diese Antwort 
ist solehenmaeh nichts als eine Erklärung der mosaischen Verord
nung. Denn Jesus hatte zwei Fragen zu beantworten: 1) ist will
kül'liche Ehescheidung erlaubt und 2) wie ist des Moses Verord
nung zu verstehen? Auf die erste Frage antwortet er bestimmt, 
daß keine Ehescheidung erlaubt sei, und die zweite Frage ließ er 
nach der Stelle 1 !~, 9 zu schließen ebenfall~ nicht unentschieden." 

Bei Mt 5, 3~ aber will Jäger wegen der Tendenz der Berg
predigt diese Auslegung nicht gelten lassen und sucht daher eine 
andere Lösung der Schwierigkeit. .Man wird", sagt er, Bnaeh 
dem ganzen Zusammenhang des 5. Kap. bemerken, daß Jesus ein 
Ideal von Tugend und Vollkommenheit aufstellte und gewisse V er
ordnungen vor sich hatte, dui·ch deren Verbesserung er seinen 
Zweck zu erreichen suchte. - Jesus sagt soviel: Die Israeliten 
durften der Verordnung des Moses zufolge ihre Ehen wegen Un
zucht scheiden ; allein diese Verordnung schmeichelt der Sinnlich
keit und ist der mor~lischen Vervollkommnung entgegen. Daher 
sage ich euch, als den Anhängern meiner vollkommenen Lehre, 
daß ein jeder, welcher seine Frau von sich scheidet, sie zum Ehe
bruch verleite, weil nach meiner Lehre keine Ehescheidung erlaubt 
ist. - Jesus g·estattet auch nicht einmal wegen Unzucht eine 
Ehescheidung; denn es ist richtig, daß bei den lsr·aeliten die Ehe
scheidung nur wegen einer unzüchtigen Handlung erlaubt war 
und daß Jesus in einer Antithese jene Verordnung des Moses ver
vollkommnen wollte: so muß man eingestehen, daß er die Ehe
scheidung sogar weg·en Unzucht, also gänzlich untersagte. -Wäre 
dies nicht der Sinn, so wäre hier keine Antithese, keine Vervoll
kommnung der mosaischen Verordnung und die ganze Stelle ein 
fader Satz ohne Sinn und Nachdruck." 

Um nun auch den Text diesem Sinne atizupassen, will er 
das ,:naeexroc; loy. :n.', wie schon oben erwähnt, als späteren 
Zusatz erklären. Denn .es ist der Wahrheit und dem Geiste der 
christlichen Religion angemessener, eher diese Stelle als inter
poliert anzusehen ... , als durch di~ Annahme ihrer Echtheit einen 
Widerspruch in einer reinen moralischen Lehre zu geben. Doch 
auch angenommen, daß die Stelle nie interpoliert wurde ... , so 
muß sich doch ,:naeexroc;' auf eine Weise erklären lassen, die 
keinen Widerspruch und keine Unwahrheit gestattet. Um die 
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Schwierigkeit zu heben, setze man einmal statt ,naeexTo~' die 
Worte : ,nae' lx wii loyov noenia~· und nun werden wir einen 
Sinn haben ,per (illud) ex ratione fornicationis' oder ,per excep
tionem peractae fornicationis', wonach hier keine Ausnahme der 
Ehescheidung wegen Unzucht angetroft'en wird. Dmch Nachlässig
keit des Schreibers ist aus ,nae' ex rov - naeexrov' und daraus 
,naeexr6~' entstanden." 

B4:)i dieser Erklärung von Mt 5, :H werden ganz richtige Ge
sichtspunkte geltend gemacht, doch ist die Auflösung des ,naeexrof;' 
willkürlich. 

Gerade entgegengesetzter Anschauung ist der gelehrte Exeget 
.Leonhard H u g·, der in seiner Dissertation: ,De coniugii christiuni 
vinculo indissolubili' (Friburgi 1816) unsere Frage erörtert. Wäh
rend er nämlich die Perikope Mt 19, 3 ff. als das christliche Gesetz 
gelten lassen, aber im v. 9 wegen der verschiedenen Lesaden das 
,p,~ lnt noevelq.' überhaupt streichen will, glaubt er, dafJ Christus 
Mt 5, 32, wo die Lesart sicher ist, die Ausnahme das Fornikations
falles aus Nachgiebigkeit gegen den vorchristlichen Standpunkt 
noch zugelassen habe. · 

Vollständig· an Hug schließt sich Adalbert Maie r in seiner Er
klärung des 1. Korintherbriefes an. Er glaubt, die Ansicht sei ge
rechtfertigt, daß der Zusatz dort (Mt 19, 9) in allen Formen, welche 
die kritischen Zeugen aufweisen, ein durch Mt 5, 32 veranlafltes 
Glossem sei und der ursprünglichen Rede des Herrn nicht auge
gehöre. Zu Mt 5, 32 aber dann übergehend fährt er fort: .Die 
eine Stelle kann mit dem Zusatze neben der andern ohne den
selben bestehen, wenn angenommen wird, daß sich Jesus in der 
früheren Rede vorerst begnügte, seinen Zuhörern, welche die Ehe 
unter, dem mosaischen Gesetze eingegangen, gegen falsche Deu
tungen und laxe Anwendungen den wahren Sinn desselben einzu
schärfen, daß er dagegen bei einer spätem Gelegenheit die für 
seine neue Kirche geltende Vorschrift vorgetragen" 1). 

Die Meinung, daß beide Stellen nur für die Juden g·elten, 
vertritt D:miel Christoph. Ries 2). Er sagt: "Die im Evangelium 
des hl. Mt im Ehebruchsfalle buchstäblich zugelassenen Eheschei
dungen erstrecken sich höchstwahrscheinlich allein auf Juden da-

') Kommentar über den 1. Brief Pauli an die Korinther, Freiburg 
i. Br. 1867, 148. 

2) Privatgedanken über die Praxis der Kirche, das eheliche Band nicht 
aufzulösen, 2. 'f'eil, Bamberg und Würzburg 1817, 103. 106 ff. 170. 
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maliger Zeit." Im einzelnen erklärt· er zu Mt 1-9: "Mt 19, 3--9 
hat es Jesus in Beantwortung der Frage von zulässiger Auflösung 
des Ehebandes· für jeden Fall mit Juden aufgenommen, und zwar 
ganz allein. Die Fragenden sind Juden von der auf Jesus feind
seligsten Klasse. Der Fragepunkt stammt aus der mosaischen 
Gesetzgebung her, und darüber Jesu Meinung scheinweise ver
nehmen zu wollen, gab Anlaß die aus der gestellten Frage: ob 
wegen jeder Ursache Ehen zur weiteren Vereheliehung getrennt 
werden dürfen r hervorleuchtende Streitigkeit unter den Juden da
maliger Zeit. Jesus nahm in der auf die Frage gegebenen Antwort 
die mosaische Verfügung, vermittels erteilter Scheidebriefe Ehen 
trennen zu dürfen, nicht zurück, verwarf aber den damit leicht
fertig aus den unbedeutendsten Ursachen getriebenen Mißbrauch 
und erklärte nach dem Geiste des Gesetzes, der auch dem Rigo
risten unter ihnen, Schammai, · nicht zuwider war, unter dem 
Ausdruck: Ehebruch, als die offenbarste Verletzung wechselseitig 
schuldiger Treue, nur die wichtigsten zur Ehescheidung für gültig." 

De Erörterung über Mt 5, 32 schließt Ries mit den Worten: 
"Verbinden wir diese geschichtlichen mit den exegetischen über 
den Text der BergTerle angestellten Bemerkungen, so möchte mein 
Vorgeben gerechtfertigt sein, der Heiland habe hier weit wahr
scheinlicher mit Juden, nach ihrer eigenen noch dauernden mo
saischen Religionsverfassung betrachtet, allein und unmittelbar sich 
abgegeben, als einen Unterricht mitteilen wollen über Lehrgegen
stände, die außer dem Bezirk der seinigen, christlichen, lagen." 

Wieder eine andere Modifikation dieser Erklärung· gibt 
Zenger 1). 

Mt 5, 32 erklärt er in der gewöhnlichen Weise im Sinne der 
Unauflöslichkeit: "Der Reformationspunkt liegt nicht im Scheiden 
wegen einer einzigen Ursache; denn ,außer dem Falle des Ehe
bruchs' zeigt ganz gewiß an, daß es nicht nur eine einzige, son
dern mehrere Scheidungsursachen ·geben könne, wie man unter 
dem mosaischen hervath dabhar nicht gerade die einzige spezi
fische Handlung des vollbrachten Ehebruchs verstanden hat, und 
besonders in den letzten Zeiten Eheseheidungen aus einer jeglichen 
Ursache gelten ließ. Die Ehebruchs~·klärung ist also eigentlicher 
Reformationspunkt; sie ist das, was Jesus anders machte, als es 

') Neuer Versuch einer genauen und ausführlichen Erklärung der Stellen 
der Hl. Schrift über die Traditionszeugnisse aus den ersten 4 Jahrhundet·ton, 
welche von der Ehescheidung handeln, Straubing 1819, 37 f. 41 f. 7!1 f. 
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vorher war; dies ist die Steigerung der Lehre Jesn über die Lehre 
des Moses und der damaligen Gesetzesausleger hinauf." Daher 
"wenn ein Mann außer dem Fall der verübten Unzucht sein Weib 
entläßt, so gibt er ihr dadur·ch Anlaß, daß aus ihr das wird, was 
eine wegen Unzucht Entlassene schon ist, eine Ehebrecherin, wenn 
sie sich nach der Scheidung wieder verheiratet". 

In der Perikope Mt 19, 3 ff. aber will Zenger den 9. Vers 
trennen und 19, 9 a auf das mosaisrhe, 19, 9 b aber auf das christ
liehe Ehegesetz beziehen: "Wer im Fall det· Hurerei sein Weib 
entläßt und eine andere heiratet, begeht keinen Ehebruch ... von 
den Juden zu verstehen." "Wenn nun ein jüdischer Mann sein 
Weib der Hurerei wegen entläßt, so ist ihm nach der Verfügung 
des Moses erlaubt, sich ein anderes Weib zu nehmen, wenn er 
sie aber einer andern Ursache als der Unzucht wegen entlassen 
hat, so begeht er einen Ehebruch: Bis hierher reicht die Erklä
rung der mosaischen Ehescheidungsverfügung. Nun kommt der 
neue Zusatz und der Übergang zur Weiterführung der ursprüng
lichen, unzertrennliehen Vereinigung zwischen Mann und Weib ... 
Die geschiedenen Weiber aber können von nun an nieht mehr 
heiratei1, auch die Männer begehen Ehebruch, wenn sie ihre Weiber 
aus was immer für Ursachen entlassen und dann wieder andere 
heiraten." 

Obwohl also der Verfasser nur die eine Stelle als Erklärung 
fler mosaischen Vorschrift g·elten lassen will, so erklärt er doch 
wieder: .Die zwei Stellen bei Mt müssen nicht notwendig, wegen 
des Ausdruckes: nisi ob fornicationem und excepta fornicationis 
causa als für Christen geltend angesehen werden, sie können, was 
sie auch sind, als An~wort auf die Frage, als eine Zurechtweisung 
der gar lockeren hillelischen Auslegung· des hervath dabhar, als 

·eine Auslegung des eigentlichen 'Sinnes der bloß mosaischen, nicht 
göttlichen Ehescheidungslizenz und, was sie über diese Zurück
weisung und Auslegung enthalten, kann als eine allmähliche Vor
bereitung zur Wiederherstellung des ursprünglichen Ehegesetzes, 
welches der Schöpfer von Anbeginn gegeben hatte, anges~hen 

werden. Auf diese Weise wird man immer in diesen beiden Stel
len einen Sinn finden, welcher mit den bei Mk und Lk allgemein 
ausgesprochenen Stellen harmoniert." Mit Zenger stimmt ziemlich 
überein die Auslegung· Roskovanys: De matrimonio ll (Aug. Vin
del. 1837 152); er erklärt zu Mt 19, 9: .Responsio (igitur) Jesu 
praesenti loco ad quaestionem Pharisaeorum data haec continet: 
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a) e lege Moses licitum esse dimittere uxorem sed b) nonnisi in 
casu adulterii; omnem vero c) qui uxorem suam ex alia, quam 
fornicationis cuusa dimittit, et aliam ducit, adulterium committere, 
imo d) omnem in genere, qui dimissam ducit, moechari. Primum 
tam Hillelitis quam Schamaitis satis fecit, quia Jesus licentiam 
dimittendi uxores a Mose concessam non improbavit; alterum et 
tertium placita Hillelitarum perstrinxit, qui ex aliis etiam, praeter 
fornicationis causis divortia defendebant; quartum.Jutrique Judae
orum scholae oppositum fuit: si quidem Jes11s, nulla facta excep
tione, universim pronuntiaverit, · omnem moechari, qui dimissam 
uxorem ducit 1). 

Allein für Juden geltend, als Erklärung des mosaischen Ge
setzes faßt Kistemaker die beiden Stellen. Er schreibt zu Mt 
19, 9: .aus der Veranlassung, dem ganzen Verlauf und Gehalt 
der Rede, der Fragen und Antworten - aus allen diesen wird 
der aufmerksame Leser abnehmen, daß unser Heiland nur vom 
mosaischen Gesetze des alten Bundes spreche, dessen Sinn erkläre 
und bestimme; nicht aber davon spreche, wie es in Seinem neuen 
Bunde mit dem Eheverein gehalten sein soll." Desgleichen sagt 
derselbe Verfasser zu Mt 5, 32: .Die Bergrede ist zunächst ge
sprochen ·- nicht wie einige wähnen, gegen das alte Gesetz; 
denn das ist heilig und göttlich - sondern geg·en Mißdeutung 
und Mißachtung desselben, welche von den Pharisäern durch Lehre 
und Beispiel unter das Volk Israel verbreitet waren. Es ist also 
auch wahrscheinlich, daß der 32. Vers eine Beiichtigung und Rüge 
der pharisäischen Schrifterklärung sei" 2). 

Dieselbe Anschauung teilt Binterim. Seine Erklärung zu Mt 
19, 8f. (und Mk. 10, 10-12) lautet: .Er (Christus) spricht zu 
ihnen: .Eurer Herzenshärte wegen hat euch Moses erlaubt, eure 
Weiber zu entlassen; von Anbeginn war es nicht so. Ich aber 
sage euch (Pharisäern): wer (nach der mosaischen Verordnung) 
sein Weib entläßt, es sei denn um der Unzucht willen, und eine 
andere heiratet, der bricht die Ehe. - Nach Hause kommend, 
fragt~n ihn dort die Jünger um dasselbe. Da sprach er zu ihnen 
(ein neu es Gesetz gebend für seine Gemeinde) : wer sein Weib ent-

\ 
1) Roskovany II 155 vgl. 152. 
2) Die hl. Schriften des NT, übersetzt und erklärt von Kistemaker II 2 

(Münster 1825) 92. 99. Schon 1806 vertrat der Verfasser diesen Standpunkt 
in der exegetischen Abhandlung über Mt 16, 18 ff. und 19, 3-12 oder iiber 
den Primat Petri und dns Eheband, Göttingen 1806. 
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läfilt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe an ihr; und 
wenn ein Weib ihren Mann entläflt und einen andern heiratet, so 
bricht sie die Ehe." Zu 5, 32 gibt Binterirn keine eigene Er
klärung; dafl er aber auch diese Stelle nur anf die jüdische Ge
setze;;vorsehrift hezieht, geht aus folgenden Worten hervor: "Nach 
den allen biblischen Auslegungen enthalten die beiden Stellen bei 
Mt 5, 31 f. und 19, 9 nicht einen Unterricht für Christen, da sie 
nach unserer Ansicht eine \Viederlegung der falschen jüdischen 
Schrifterklärung sind" 1). 

Noch weiter bildet Jos. Grimm in seinem .Leben Jesu" die 
Erklärung des Paul von Burgos aus. Er hiilt die Matthäusstellen 
nicht für eine Erklärung der mosaischen Vorsclu·ift, sondern viel
mehr für eine den .Juden(christen) gegebene Lizenz, im Fall des 
Ehebruchs wirklich die Ehe trennen und eine andere eingeheil zu 
dürfen. Zur Begründung diesm' Ansicht, die auch J. B. Lohmann t) 
als die einfaehste Lösung LetJ·achtet, legt Grimm beaonders Ge
wicht auf den Charakter, den Zweek und die Anlage des ersten 
Evangeliums. Mt schreibe für das gläubige und das im Glaubeu 
schwankende Israel und nehme die Bestimmung über· die Ehe
scheidung so auf, wie sie Jesus wit·klich den Pharisäem gege11über 
mit Rücksicht auf die Anschauuug und das Bedürfnis Israels aus
gesprochen habe. Die Juden aber hielten, wenn sie auch begierig 
nach den wegen ihrer Herzenshärte gegebeuen Freiheiteil gritl"eu, 
doch eifersüchtig auf die Heinheit der Ehe. Die Unzüclltige wurde 
einfach mit dem Tode bestraft. Daher war es dem Israelitell 
förmlieh in Fleiseh und Blut übergegangen, dafu mit einer un
züchtig·en Frau keine Ehe rnöglich sei (Prv 18, 22), daß die Un
zucht die Ehe auflöse. So erkläre sieh, warum Christus in milder 
Ri,i~ksicht gegenüber einer unverschuldeten Befangenheit die Un
zucht als Grund der Ellescheidung ausnahmsweise zuliefil, ganz 
ähnlich wie später die Apostel noch andere Lizenzen, die Beob
achtung der Speisegesetze, den Besuch des Tempels, das Dar
bringen blutiger Opfer, dem gläubigen Volke gestatt~ten. Erst als 
die Jünger nochmals fragten, habe der Heiland ihnen auseinander
gesetzt, "wie in demselben Betreff die volle Wahrheit lautet: 
das neue Gesetz kennt keine Ehescheidung mehr" 3). 

1) Binterim, Denkwürdigkeiten IIIA (Mainz 1830) 96. 100. 
2) Das Leben unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi nach den vier 

Evangelisten 41 Paderborn 1906, 223. 
")Grimm, Leben Jesu IV 2 (Regensburg 1900) 250ff. 

Ne11tost. Abband!. lll, 1/3. Ott, A11slogunl{ über die Ebo•olteidun~r. llt 
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Wir können diese Auslegung, in welcher Modifikation sie 
immer gegeben sein mag, nicht annehmen; denn die Gegenüber
stellung: ,Dictum est - Ego autem dico vobis' einerseits und 
.Moses permisit - Dico autem vohis' anderseits zeigt klar, daß 
Christus hiet· im Gegensatz zum mosaischen Gesetz das seinige 
aufstellte, und gar in dem einzelnen Vers eine Trennung von so 
weittragender Art vorzunehmen, daß Mt l9, 9a von den jüdischen, 
19, 9 b von den christlichen Ehen gelte, ist doch .zu spitzfindig. 
Die Anschauung· Grimms vollends ist mit dem Geiste Christi schwer 
vereinbar; im Gottesreich des Neuen Bundes sind alle gleich, 
ein Ausnahmegesetz in einer solchen Sache gibt es nicht und 
kann es nicht gehe11. Und wenn Grimm auf die von den Aposteln 
zugestandenen Lizenzen hinweist, so ist zu beachten, daß diese 
Zugeständnisse niehts in sich Unerlaubtes enthielten, wie das bei 
Trennung der Ehe und Wiedervermählung der Fall ist. 

§ 43. Die gewöhnliche Auslegung der Matthäusstellen im 
Sinne der Trennung von der äußeren Lebensgemeinschaft. 

Die Auslegung, als sei durch die Matthäuszusätze nur eine 
separatio a thoro et mensa im Falle des Ehebruchs zugestanden, 
welche von Augustin bis Calmet die bedeutendsten Exegeten ver
traten, blieb auch im 19. Jahrhundert die vorherrsehende; wenn 
auch in dem Kampfe, der zu Anfang dieses Säkulums um die Er
klärung der einschlägigen Schrifttexte über die Ehescheidung tobte, 
etwas zurücktretend, wurde sie doch immer wieder aufgenommen. 

So sagt Brunnquell 1) zu Mt 5, 32: Hier bestimmt der 
Heiland die Ursache, nämlich den Ehebruch, weswegen der Mann 
die Frau entlassen kann, gibt aber keine Erlaubnis, wieder zu 
heiraten, nennt vielmehr jenen einen Ehebrecher, der die Ent
lassene heiratet. 

Bei der Erklärung von Mt 1 H, 9 ergänzt Brunnquell naeh 
dem Vorgang Salmerons mit Berufung auf Papst Innozenz III ~) 
vor ,nisi ob fornicationem' 8 non ob aliam causam". Und ZLH' 

Harmonisierung mit den andern Evangelisten bemerkt der Ver
~sser: .A~_:; die_sem partikularen Fall\, welcher bei Mt vorkommt, 

') Beweise für die UnauflösUchkeit des Ehebandes, Augeburg 1810, 171. 
181. 194. 

~) Innozenz 111 gibt nämlich den Vers in dem Wortlaut: "QuicuntJUO 
dimiserit uxorem sualll ob fornicationem et aliam duxerit, moecilatur" o. 8 X 
de divortio IV 19. 
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wird der· allgemeine Ausspruch von allen, die ihre Weiber verab
schieden und wieder heiraten, bekrätligt; ich meine jenen Aus
spruch, welchen Mk 10, 11 und Lk 16, 18 ohne alle Ausnahme 
und allgemein ''orgetragen haben. Mt hat daher von dem schwer.., 
sten Falle nämlich von der Scheidung bei eingetretenem Ehebruch 
und erfolgter Verehelichung geredet, welches letztere er einen 
Ehebruch nennt, daher nur die Scheidung ohne Heirat erlaubt, 
damit alle verstehen könnten, da& jene, die außer dem Fall des 
Ehebruchs ilu·e Weiber verabschieden und nach der Verabschiedung 
heiraten, noch größere Fehler begehen, nämlich nicht bloß die 
Ehe brechen, sondem nach Kap. 5 auch ihre Frauen zum Ehe
bruch ve!'leiten." Als bemerkenswerten Grund für die absolute 
Unauflöslichkeit det· Ehe führt er an: .Die Jünget· hätten die Lehre 
des Meisters nicht anstaunen können, wenn er im Fall des Ehe
bruchs die Scheidun'g und die Erlaubnis zm Wiederverheiratung 
gegeben hätte; denn dies war die ihnen bekannte Lehre des 
SchammaL" 

Ebenso spricht sieh Klee mit Berufung auf den Zusammen
hang, auf das Absmde, einer wegen Ehebruchs Entlassenen die 
Neuheii:at zu gestatten, und die Parallelstellen, besonders Mk, an 
welchem .die Stellen des Mt den deutlichsten Kommentar haben" für 
die Anschauung aus: "In beiden Fällen erklärt Christus als ein
zigen hinreichenden Grund zur Scheidung den Ehebrueh, die Heirat 
einer Entlassenen aber unbedingt für Ehebruch, so die Ehe auch 
für den Fall rechtmäßiger Entlassung als dem Bande nach dennoch 
fortbestehend" 1). 

Weiter findet diese Erklärung an Prof. Schleyer einen An
walt in seiner Schrift: "Über die neutestamentliche Lehre von der 
Unauflöslichkeit der Ehe, mit Rücksicht auf die neueste Bear
beitung dieses Gegenstandes von Herrn Prof. Werner in St. Pölten 
und Herrn Geh. Kirchenrat Paulus in Heidelberg" (Freibmg i. B. 
1844). Schleyer behauptet zu Mt Ul, 9: .Die Worte ,p,~ lnt noeveiq.' 
bilden keinen notwendigen Bestaiu:.lteil des Satzes, sondern sie 
könnten ausfallen, . ohne da& grammatisch etwas vermißt würde. 
Sie enthalten deshalb eine Parenthese, aber nach den Regeln der 
Logik und Grammatik beziehen sich die Parenthesen nur auf das 
Vorausgegangene, nicht uuf das Nachfolgende, und wenn sie sich 
auf beide Handlungen beziehen sollen, müssen sie nach den beide 
Handlungen ausdrückenden Verbis stehen. Deshalb kann sich 

1) Kleli), Dogmatik 111" (Mainz 1845) 252ff. 
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Mt 19, 9 die Exzeption nur auf ,dno.lvan', nicht aber auch auf 
;raft~an li.l.l7]J'' beziehen, und eine weitere Beziehung ist ebenso
wenig mög·lieh ab 5, :i2 bei dem gleichbedeutenden ,naeexror;; .loyov 

noeveiar;;'. .Wer sein Weih entlüßt, nieht Hurerei halber' will 
weiter niehts sageu, als daß der Mann eben wegen ehelicher Un
h·eue die Gattin entla:>sen dül'l'e." Mit Recht bemerkt dagegen 
Oiscllinger 1): "Was das Grammulisehe anlangt, so muß man 
vollkommen der Ansit.:ht reeht geben, welche dieJApposition nur 
auf den ersten Satz beschränkt; denn ew könnte auch diese 
Stellung: ,ör;; el l~V )'VVaixa avwv el ft~ ent noevelq. ano.lvan' an
gewandt sein ohne Beeinträehtiguug des Sinnes. Selbst dem Inhalt 
nach kaun die Apposition nit.:ht zum zweiten Satze gezog·en wer
den, denn wekhen Siun hätte der Satz: und wer eine andere 
nicht wegen Hurerei heiratet? Schon seiner Stellung nach gehört 
der Zusatz zum ersten Satz, ·da ja das ,xai• dazwisehen steht. 
Wenn aber dieses feststeht, so ist es ebenso gewilil, dalil die Appo
sitiou kei11e Parentlwse ist oder für sich keinen Sinn g·ibt, also 
daß man sagen könnte: Wer irgend seine Frau entläßt, nieht 
wegen Ehebruchs, wo die Entlassung erlaubt ist. Denn eine 
Parenthese ist immer ein gam~er Satz und gibt einen vollständigen 
Sinn, was bei einem Zusatz nicht der Fall ist. Insoferu ist es 
inig, ohne Rücksicht auf den zweiten Vorde1·satz und den Nach
satz die Zusatzworte sich zu denkeiL • 

Schleyer Wollte aueh durd1 analoge Sätze seine Ausleg·uug 
begrüuden, besonders durch das Beispiel: "Wer einen Reisenden 
festnimmt, es sei deun wegeil eines von demselben begangenen 
Verlwechens, und ihn dabei mil.l!Jandelt, ist strafbar. 11 Dieser 
Satz soll aussagen: "Die Arretierung· eines Reisenden (durch einen 
Privatmann) ist zwar im Falle eines von ihm begangenen Ver
brechens nicht strafbar, sondern erlaubt; aber die. Mißhandlung 
desselben ist in jedem, auch in diesent Falle strafbar. 11 Dagegen 
erklärt Oswald ganz richtig: "Unset·es Erachtem; ist der Satz, wenu 
er das nu::;sagen t-iüll, Ulll'iehtig kon;;ti'Uiert, wil' können, wenn wir 
es nicht anderswoher wüßten, aus demselben · nieltt herausles1~11, 

daß die Mißhandlung eines Beisenden in jedem J<'all strafbm· sei, 
ja wir glauben, daß der Riehter, w~m keine andere Gesetzesstelle 
vorliegt, jemanden, der einen verbrecherischen Reisenden vei·
haftet und dabei mißhandelt hat, von aller Strafe frei,;preehett 
müßte. Soll der Satz. aussagen, was sein Urheber will, so muß 

') Die christliche Ehe 36. 
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er in zwei disjunktive Sätze aufgelöst werden: a) Wer einen 
Reisenden, es sei denn wegen eines Verbrechens, festnimmt, ist 
strafbar, und b) Wer in welchem Falle immer jemanden (auch 
einen Reisenden) mißhandelt, ist strafbar" 1). 

Obwohl aber 0 s w a I d die Beweisführung Schleyers bekämpft, 
hält er doch selbst an der herkömmlichen Auslegung der separatio 
a thoro et mensa fest. Er will aber ausdrücklich bei Mt 19, 9 die 
beiden Kommata der Protasis konjunktiv (nicht wie Maldonat und 
Cornelius a Lapide disjunktiv) nehmen. Um aber trotzdem das 
gleiche Ziel zu erreichen, stellt er· zuerst die Tendenz des v. \J 
dahin fest: Christus müsse hier, wie die Emphase der Eingangs
worte und der zweite Halbvers: "Wer eine Entlassene heiratet, 
bricht die Ehe" zeig·e, etwas Neues und Größeres sagen wollen 
als in den vorhergehenden Versen, wo er nur die Unedaubtheit 
der Ehescheidung habe erklären wollen. Dieses Neue und Größere 
sei aber die Ungültigkeit einer solchen Verabschiedung, welche, 
wenn sie auch attentiert wird, keine rechtliChen Folgen hat, son
dern lediglich eine einfache Separation bleibt und daher eine ver
suchte. Wiederverheiratung des Mannes als Ehebruch brandmarkt. 
Um nun den Pharisäern die Vorstellung einer faktischen Trennung, 
welche keine rechtliche ist, beizubring·en, mußte der Vordersatz 
zweigliedrig· werden, d. h. die Entlassung des Weibes mußte ihre 
nähere Bestimmung im ~- Gliede durch die Heirat mit einer andem 
bekommen und dann erst konnte dem Nachsatz die "Möcltie" 
vrädizied werden. Da nun der Herr bloß Separ·ation im Falle 
der ehelichen Untreue vou dem Unerlaubtsein ausnehmen d. h. 
gestalten wollte, so mußte dieser Fall als Exzeption zum ersten 
Gliede beigefügt wenien. Oswald glaubt dann den Sinn der Worte 
in folgender Umschreibung richtig· geben zu können: "Moses erlaubt 
euch eurer Herzenshärte wegen die Entlassung des Weibes (bis 
zur Trennung der Ehe), uranfänglich war solche unerlaubt, ja ich 
muß euch bestimmter erklären: Wer immer seine Frau entläßt 
(sie fortschickt), so ist dies, ausgenommen ihrer Untreue wegen, 
1licht nur nicht erlaubt, soudem, wenn er die Entlassung in dem 
Sinne versteht., als sei das Weib nun eine Geschiedene und er 
von ihr geschieden, und daraufhin eine andere ehelicht, so begeht 
et' sogar Ehebruch; und auch ein lediger .Mann, der eine Ent-

') Oswald, Die dogmatische Lehre von den heiligen Sakramenten der 
katholischen Kirche II" (Münster 1894) 534 f. 
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lassene heiratet, bricht die Ehe" 1). Dadurch hat Oswald sicher 
diese Auslegung uicht annehmbarer g·emacht, sondern m. E. ist 
dieser Ausweg noch geschraubter als die Erklärung des Maldonat 
und des Cornelius a Lapide. 

Ohne neue Gesichtspunkte geltend zu machen, beg·nügen sich 
auch Perrone ~), Weinhart 11) und Reischi 1) mit der Erklärung 
der Matthäusstellen im Sinne einer Trennuug der äußeren Lebens
verhäl tnis~e. 

; 

. ~ 

Bisping sagt zu Mt 5, :32, daß Christus .,~, 1"12').!:' (Dt 24, 1) 
mit ,l6yoq nugve[aq' wiedergebe und damit erkläre, daß nach dem 
wahren Sinne de:-; mosaischen Gesetzes die Ehescheidung nur er
laubt sei im Falle der Unzucht, welche die ~'ruu während des 
Bestandes der rechtmüßigen Ehe begangen. Der allgemeine Aus
druck noeveEa statt ftotxt::ia sei .gewählt wegen des unbestimmten 
Ausdrucks nn.!:' und des gleich darauf folgenden ftOtX,iia&at. Daß die 
Ehe absolut im Reiche Christi unauflöslich sei, wird hier mehr 
nur angedeutet als klar ausgesprochen in dem Zusatze: ,und wer 
eine Entlassene heiratet, lll'icht die Eltc.' Au!' den Einwand, daLi 
die Judf:ln dies uicht vollstündig verstehen konntf:ln, weil nach ihrer 
Anschauung mit der geseb:mäßigen Scheidung der beiden Gatten 
auch eine Trennung des Ehebandes gegeben war, erwidert Bisping: 
.Der Herr sprach für alle Zeit und sprach hier in prägnanter 
Kürze und gleichsam in gesetzlichem Lapidarstile, die nähere Er
läuterung des Ausspruches einem späteren Vortrage aufbewahrend; 
er wollte hier nur den Keim . niederlegen, der sich in der Folge
zeit deutlicher entfalten sollte." 

Zu 19, !) : "Beachten wir zum besseren Verständnis dieser viel
fach verschieden· gedeuteten Stelle den Zusammenhang. Die Anfi'age 
der Pharisäer v. 3 betraf die Entlassung des Weibes und den hierfür 
zureichenden Rechtsgrund; sie wollen erforschen, o~? Jesus für 
die Ausicht der Hillelisten oder für die der Schammaisleu sich ent
scheide. Dieser weist die Fragesteller zunächst hin auf die anfängliche 
göttliche Eimichtung· und Anordnung der Ehe; hiernach widerspreche 
die Trenuung einer einmal 1·echtlich bestehenden Ehe durchaus dem 

1) Ebd. 632 ff. ' 
~) De matl'imonio elu·iHtiano III (Homue 1868) 211 f. 216. 
") Das N1' unseres HCI·rn Jesu Christi nach der Vulgata übet•setzt und 

erklät't •, München 1899, 10 f. 46f. 
~) Die heiligen Schriften des N1' übersetzt und erläutert., Regensburg 

1866. 27. 104. 
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Wesen und der ursprünglichen idealen Form der Ehe, wie Gott 
sie gewoll.t. Wegen der Starrherzigkeit der Juden jedoch habe 
Moses, um gröfi!ere Übel zu verhüten, erlaubt, das Weib zu ent
lassen, obgleich eine solche Ehescheidung der ursprünglichen An
ordnung Gottes zuwider sei. Und nun nennt Jesus als Antwort 
auf das xard näaav alrtav nur einen Rechtsgmnd. nämlich die 
Unzucht in der Ehe d. i. den Ehebruch, welcher den Mann ermächtige, 
die Ungetreue zu entlassen. Damit aber die Fragesteller nicht 
meinen, dafil Jesus sich hiermit rein und allein auf Seite der 
Schammaisten stelle, fügt er ohne alle Einschränkung· hinzu: xal 
o ... flmxiirat, dadurch genugsam andeutend, dafl er unter dem 
anolvetv nicht eine Trennung des Ehebundes, sondem blol.il eine 
Scheidung der ehelichen Lebensgemeinschaft, ein Aufgeben des 
Zusammenwohnens der beiden Ehegatten verstehe" 1). 

Klofutar glaubt, dafl Christus sich (Mt 5, 32a) in dem Streit 
der Hillelianer und Schammaianer über die Ehescheidungsgründe 
auf die Seite der Letzteren stelle, daß er aber mit Mt 5, 32 b über 
beido Schulen hinausgehe, indem er im Gegensatz zu jenen die 
Wie~lerverheil'Utung nach der Entlassung absolut verbietet. 

Zum Beweise für die Unauflöslichkeit der Ehe auch im Falle 
des Ehebruchs weist Klofutar nicht nur auf die Parallelstellen, son
dern ganz besonde1·s auch auf den Zusammenhang der ganzen 
Matthäusperikope hin; denn Christus habe Mt 1 \l, 3-8 die Uu
auflöslichkeit der Ehe vertreten und könne dem in v. ~ nicht 
widersprechen. Ebenso zwinge v. 10 dazu, die absolute Unauf
löslichkeil der Ehe festzuhalten; l)ätte Christus nämlich die Wieder
vermählung nach Entlassung der Ehel)l'echerin zugestanden gleich 
den Schammaianern, so wäre di_e Verwunderung der· Jünger un
begreiflich, da sie sicherlich nicht der Partei der laxen Hillelianer 
angehörten 2). 

Weiter vertreten diese herkömmliche Erklärung van Steen
kiste 3) und Pölzl4). 

Auch Schanz schließt sich in seinem Matthäus-Kommentar 
bei Erklärung von 5, 32 dieser Auslegung im Sinne der Scheidung 
von Tisch und Bett an; nach einer ablehnenden Kritik der übdgen 

1) Erklärung des Evangeliums nach Matthäus ~, Münster i. W. 1867, 
144ft 396 f. 

~) Klofutar, Commentarius in ev. S. Matthaei, Viennae 1866, 91-07. 
272-276. ") Matthäus-Kmnmentar I" (Brugis 1880) 304 f. 

•) Kurzgefaßter Kommenta1· zum Evangelium des hl. Matthäus, Graz 
18110, 64 f. 
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Lösuugsversuche sagt er: "Es bleibt nichts anderes übrig, als auf 
rlie alte Meinung det· separatio a thoro et mensa, wel.che 1 Kor 
7, 1 1 so deutlieh als lllöglid1 ausgesprochen ist, und auf die sich 
der hl. Augustinus nadJdrüeklich beruft, zurückzukommen. Der Ein
waud, daß die Juden UtHl alten Völker überhaupt von eiuet· solt:heu 
Trenuuug nieltts g·ewußt habeu, ist ohne alle Bedeutung·, denn 
SOllSt müflte vieles im NT als unpraktisch bezeichnet werden; 
Htan darf sogar weiter gehen und behaupten, da!J die Juden untl 
selbst die Jiluger damals den HetTn nur von einer für diesen Fall 
gestatteten Wiederverheimtung versteheti konnten." 

Zu Mt 1 !:J, H: "noeveia kann auch hier nur von der Unzudll 
in der Ehe verstaudeu werden. Fast alle Väter sind dafüt·, daß 
in diesem Fall die ~'rau entlassen werden dürfe, aber auch ebenso 
dafür, daß eine Wiederverheiratung dem Ehebruch gleichkomme. 
Außerdem ist aber dies eine so notwendige Folgerung aus der 
gnuzen Beweisführuug, daß Keim deshalb ,p3J lni noevd~t' ver
wirft . . . Da aber die Textgestalt nicht bestritten werden kann, 
so folgt daraus, daß ,p,~ lni noevdf!' anders zu interpretieren ist." 

Wäln·end sich Schanz zu Mt 1 !:J, 9 noch etwas zurückhaltend 
ausdrückt, schreibt er in seinem Markuskommentar: .Das ,f.-1~ lni 
noeJif:lq.' bei Mt ist nach Mt 5, 32 zu erklären. Auch hier muß 
ich bei derselben Ansieht von ~er Scheidung zwi::;chen Tisch und 
Bett stehen bleiben" 1). 

Selbst in der neuesten Zeit wird die Erklärung der Matthäus
zusütze, als sollte damit bei Ehebruch die Aufhebung des ehe
lichen Gemeinscltaftslebens zugestanden werden, von den meisten 
katl10lischeu Theologen bevorzugt: so von Hugo Weiß~), Cigoi a), 
Fahrner 1), Alois Schaefer 5), Jo}l. Gspann ti), Kar! Böckenhoff1),. 

1) Schanz, Kommentar über das Evangelium des hl. Matthäus, Frei
burg 1879, 194. 409; Kommentar über d. Ev. d. hL Markus, Freiburg 1881, 319 f. 

2) Die Bet·gpredigt in ihrem organischen Zusammenhang erklärt, Ft·ei
l>nrg 1892, 45- 50. 

") Die Unauflöslichkeit der Ehe und die Ehescheidung, Paderborn 1895, 
200-205. ') Geschichte der Ehescheidung, Freiburg 1903, 14. 

'') Et·klärung der beiden Briefe an d. Korinther, Münster i. W.1903, 130 A. 1. 
11) Die Det·gpredigt und die Unaufliislichkeit der Ehe, in: Der Katho!iJ[ II 

(1906) 301-311. ' 
7) Die Unauflö~lichkeit der Ehe, München 11108, 26-29; der Gelehrte 

wendet sich dabP.i besonders auch gegen den früheren Innsbrucker Kirchen
rechtspt·ofessor Wahrmund, der in seiner Schrift: Ehe und Eherecht, Leipzig 
1906, 30-38 ebenfalls auf Christi Stellung in der Ehescheidungsfrage zu 
spt·echen kommt, abet· in einer Weise, die jedes christliche Gefühl ver
letze~ muß. 
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Gluistiau Pesch 1) und Joseph Pohle 2). Zur Begründuug und 
Hechtfertiguiig werden hauphlächlich immer wieder die Pa
rallelstellen und der Zusammenhang der Matthilusperikope selbst 
g·eltcnd gemacht, und die Gelehrten stimmeu daLei der Sache 
nach ziemlidt über·ein. Nur Weiß macht zu Mt 5, R2 mit Recht 
darauf aufmerksam, daß man die Lösung der Schwierig·keit nit:ht 
dmch scharte Ak:i:eutuiel'Ung des Verbum:-; Ttut.d, wodmch man die 
Frage nach der Sdm\11 am Ehebruch stark ir1 den Vorder·grund 
stellt, suchen kann. Denn diese auf Umwegen wandelnde Argu
mentation verrücke völlig die in den Worten des Herrn liegende 
Pointe. Nicht sowohl durauf komme es an, wer die Schuld am 
Ehebruch trägt, soudem darauf, ~aß im messianischen Reicl1e 
jede Ji~ntlassung, eine Ausnahme abgerechnet. gleichgeachtet wird. 
Gsparm sieht in J.6yoq noeJ'etaq die genaue Wiedergabe von .,~; M}':~; 

aber ttotzdem will er noeveia = fWtzela setzen. 
Am wenigsten überzeugend vertritt Pohle diesen Lösung·s

versuch. Nach Anführung von Mt 5, 32. 19, 9 fährt er nämlich 
fort: w Die Gegner schließen hieraus nicht nur, daß das ehebt·eche
rische .Weib vom Manne entlassen werden darf, was auch die 
Kirche lehrt, sondern auch, daß diese Entlassung die Aufhebung 
des Ehebandes nach sich ziehe, als ob Christus hätte sagen 
wollen: , Wer sein Eheweib wegen Ehebruchs entläßt und eil1e 
andere heiratet, der bricht die Ehe n i eh t.' Allein diese Exeg·ese 
ist nicht nur überaus gewaltsam, sondern auch evideut falsch. 
Denn sie sündigt zunächst gegen die Logik, welche verbietet, die 
Restriktion des einen Satzgliedes ohne weiteres auf das andere 
hinüberzuziehen. Tatsächlich bezieH die Einschränkung· ,nisi ob 
fornicationem (excepta fornicatione)' nur das ,dimittere', nicht auch 
das ,ducere aliam'. Wenn ich in einem ähnlichen Beispiele sage: 
,Quicunque die Veneris comederit carnes, nisi ob dispensationem, 
et se inebriat, peccat', so will ich sicherlich nicht behauptet haben, 
da&, wer am Freitag mit Dispens Fleisch ißt und sich zugleich 
berauscht, keine Sünde tut; denn er beg·eht gewiß eine Sünde 
gegen die Mäßigkeit dur·ch die Selbstbemuschung. Er würde aber 
nicht eine, sondern zwei ·Sünden gegen die MäßigkP-it begehen, 
wenn et· ohne Dispens Fleisch äße. Ähnlich lauten die Worte 
des Herrn: ,Die bloße Entlassung des ehebrecherischen Weibes ist 

') Praelectiones dog·maticae VII" (Friburgi 1909) 388 f. 
0) Dogmatik III 9 (Paderborn 1909) 624 f. 
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keine Sünde, jedocl1 das Nehmen ein~s andern Weibes ist die 
Sünde des Ehebruchs. Aber eines doppelten Ehebruchs würde 
der Mann sich schuldig machen, wenn er das unschuldige Weib 
entließe und eine andere heiratete; denn er hätte dann den frem
den Ehebruch der entlassenen (vgl. Mt 5, B2: facit eam moechari) 
und den eigenen Ehebruch mit der neuen Frau auf dem Ge
wissen. Mithin ist nach den Regeln der Logik die dimissio ob 
fornicationem als einfache Trennung von Tisch u~d Bett, nicht 
als Auflösung· des Ehebandes zu deuten, so" daß der Sinn heraus
kommt: ,Wer sein Weib entläßt, wozu der Ehebruch immer be
rechtigt, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe'." 

Was die Kritik dieser Lösungsversuche betrifft, iu welcher 
Form sie immer auftreten, so können wir denselben, wie schon 
an anderer Stelle bemerkt, durchaus nicht beipflichten. Dazu be
stimmen uns hauptsächlich folgende Gründe 1): 

1) sie sind mit dem Wortlaut von Mt 19, 9 in Jogischer uud 
grammatikaliseher Hinsicht durchaus unvereinbar; und auch bei 
Mt 5, 32 ist nicht gesagt, daß bei Ehebruch die Entlassung er
laubt sei; 

2) die Juden konnten, wenn die Matthäuszusätze wirklich 
Exzeptionen sind, nie und nimmer die Worte im Sinne der sepa
ratio a thoro et mensa verstehen; Christus aber kann in einer so 
praktiscllen, in das Leben einschneidenden Frage nicht dunkel ge
sprochen haben, um gleichsam seine Zuhörer zu täuschen; 

1) Zur besonderen Kritik der Auffassung Pohles vgl. mim die Widel'legung 
Franz Werners, der denselben, bereits von Salme1·on gebrauchten analogen(?) 
Satz unter die kritische Lupe nimmt (s. u. S. 255 A. 3). Hätte Pohle dies und auch 
desselben Verfassers scharfe Polemik gegen Prof. Schleyer, der in ähnlicher 
Weise die separatio a thoro et mensa nach Mt 19, 9 zu rechtfertigen sucht 
(vgl. Offenes Sendschreiben über den neutestamentlichen Ebescheidungsgrund, 
Regensburg 1846, 69-71), gelesen, so würde er sicher nicht den scharfen 
Vorwurf gegen die Gegner geschleudert haben. Nicht die Gegner sündigen 
gegen die Logik, sondllrn Pohle selbst. Wollte man aus dem angeführten 
Beispiele einen wirklich ähnlich gebauten Satz konstruieren, so mußte er etwa 
lauten: "Wer ohne Dispens den Freitag nicht hält und Fleisch ißt, der sündigt." 
Aus diesem Satz wird aber jeder Mensch schließen und mit Recht: "Wer mit 
Dispens den Freitag nicht hält und Fleisch'tst, der sündigt nicht." Dem Herrn
worte Mt 19, 9 analog wäre auch folgender Satz: "Wer außer in Notwehr auf 
einen Menschen schießt und ihn tötet, ist ein Mörder." Will Pohle nun auch 
den hieraus gezogenen Schluß: "Wer in Notwehr auf einen Menschen schieilt 
und ihn tötet, ist kein Mörder" als nicht nur überaus gewaltsam, sondern auch 
evident falsch und gegen die Logik verstoßend ·bezeichnen?! 



.. 

§ 44. Die Auslegung der l'rlatthäUI~zusätze in rein negativem Sinne. 261 

3) mau müßte den Ehebruch als einzigen Grund zm· Tren
nung der Gatten gelten lassen und jeden weiteren abweise·n, was 
aber ausdrücklich von der Kirche verworfen wird 1). 

§ 44. Die Auslegung der Matthäuszusätze in rein 
negativem Sinne. 

Der von Augustinus gmndgelegte Lösungsversuch, als habe 
sich Christus Mt 19, 9 über die wegen Ehebmchs eingetretene 
Scheidung jeglichen Urteils enthalten. fand auch in der neuesten 
Zeit Vertreter. So erklärt Matthias Arnoldi den Ausspruch Christi 
Mt 19, 9 im engsten Anschluß an Mt 5, a~. sieht aber in keiner 
det· Stellen eine Trennung· von Tisch und Bett erlaubt. 

Er sagt zu Mt 5, 32: "llaee'Xro~ Aoyov llOf!veia~ außer dem 
Grund der· Hurerei, tt~ägt einen Fall nach, in welchem der Mann 
das Weib nicht zum Ehebruch veranlaßt, es ist nämlich schon 
vor der Entlassung Ehebrecherin. Es ist nicht zu fragen, warum 
die Entlassung auf den Fall des Ehebmchs beschränkt werde, da 
es offenbar noch andere Gt·ünde der Entlassung g·ebe; denn 1) ist 
nieht von der zeitweiligen Entlassung, der separatio a. thoro et 
mensa, die Rede, da allolvw' wegen des Zusammenhangs mit 
v. 31 offenbar wie dort genommen werden muß; ~) sagt der 
Heiland nicht, daß die Ehebt·echerin entlassen werden dürfe, son
dern bloß, wer seine Frau entlasse, ohne daß sie die Ehe ge
brochen habe, mache sie zur Ehebrecherin." 

Zu 19, 9: .M~ ellt llOf!Vel~ nicht Ehebruchs halber, kann 
nur zu allolvan gezogen werden, so daß es besagt, wann eine 
Entlassung keinen Ehebmch involviere, nämlich wenn die Ent
las~ene bereits Ehebrecherin ist. Daß damit aber die Entlassung 
vermittels Scheidebriefs in diesem Falle noch nicht konzediert ist, 

1) Vgl. auch noch Werners Urteil: "Jedenfalls ist diese Unterscheidung 
in der Stelle bei Mt 19, 9 lediglich hineingetragen. Jeder, der jene Stelle 
ohne Vorurteil und Befangenheit liest, muß, wenn die dort erwähnte :n:of!vt/a 

~in bloßer Scheidungsgrund ist, dafür halten, daß es in Cht·isti Absicht ge
legen, diesen und einzig diesen Scheidungsg-rund von Tisch und Bett aufzu
stellen. Ich behaupte aber ferner, daß es ganz gegen den Geist Christi ist, 
den Ehebruch allgemeinhin als lebenslänglichen Scheidungsgrund zu betrachten. 
Der Herr, welcher der Ehebrecherio verziehen und dadurch eben auch seinen 
Anhängern die milde Behandlung einer solchen schweren Sünderio für den 
Besserungsfall ans Herz legen wollte, sollte dem Ehemann das Recht einge
räumt haben olme Rücksicht auf etwaige Besserung, seine Frau lebenslänglich 
zu verstoßen Y" (Sendschreiben 72.) 
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sagt alle Logik; er sagt nur das Negative, da1il die Ehe nicht erst 
dadmch gebroehe11 werde, keineswegs, daß die Entlassung mittels 
St:heidehriefes nicht sündhaft ist" 1). 

Nach diesen Worten ,.,·üre also in den Aussprüchen .Tesu 
gar keine BestillllliUllg gegeben, ob auch um eine Trennung der 
äulileren Leben:;gemei11schaft im Falle des Ehebruchs erlaubt sei, 
sondern nur die m. K vollständig müßige, weil selbsl.verständliche 
Bmuerkuug, dafil der, welcher eine Ehebrecherin ent(asse, dieselbe 
nicht erst zut· .Ehehredwrin maehe. Aber ins'6fern ist die Erklä
rung richtig, dafil Mt 5, :~~ in der gewöhnlichen Übersetzung auch 
wirklich weiter nichts besagt; und gerade dadurch tritt die Un
richtigkeit dieser Übersetzung· offenkundig zutag·e. Wenn aber 
Amoldi dann einfach die Erklärung auch auf 19, 9 anwendet, so 
spricht der Wortlaut dieses V et~ses vollständig dagegen. 

Me!Jr noch als Arnoldi schließt sich P, Schanz in seiner 
Sakramentenlehre an die Erklärung· Augustins an. Er sagt: "Wer 
seine nicht des Ehebrnehs schuldige Frau entläßt und eine andere 
heiratet, bricht die Ehe. Über die Entlassung· der Ehebrecherin 
ist damit gar nicht entschieden, doch ist durch die Negation eine 
Ausnahme angezeigt." Nach Abweisung des Auswegs, die beiden 
Glieder des Vordersalzes zu trennen oder sich mit einer elliptischen 
Breviloquenz zu helfen, schließt er dann: n Weit wahrscheinlicher 
ist aus dem Zusammenhang zu folgern, daß jeder, der eine andere 
heiratet, die Ehe bricht, nur ist die Sünde und die Beleidigung 
der Entlassenen größer, wenn. die Entlassung nicht wegen des 
Ehebruchs erfolgte" ~). 

Auch Knabenbauer scheint der augustinischen Erklürung 
des Ausdrucks ,fl~ brt 7WI}J'eiq.' im negativen Sinne den Vorzug vor 
anderen zu gebtn, da er diesen Lösungsversuch ziemlich ausführ
lich wiedergibt mit den einleitenden Worten: n Optima visa est 
Bellarmino explicatio, tiuam ex S. Augustino derivat" a). 

Auf protestantischer Seite wird diese Auslegung der Matthäus
stellen verfochten von Theodot· Zahn, der gleich den katholischen 
Vertretern dieser Ansicht ebenfalls keine Wiederverheiratung nad1 

1) Kommentar zum Evangelium des h~Matthäus, Trier 1856, 166f. 386f. 
2) Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen Kii·che, J:t'rei

burg 1893, 701. 
0) Conuu. in Matth. 11" (Parisiis 1903) 150. Aus Mt 5, 32 (P 236) 

leitet Knabenbauer die Erlaubnis zur Trennung von Tisch und Bett ab im 
Falle des Ehebruchs. 
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der Trennung wegen Ehebruchs in denselben el'laubt sieht. Er 
hält Mt 5, 32 nicht für ein nenes Gebot, sowlern wie vv. 22. 28 
t'ür ein -weib·eid1endes Urteil, welches eben dadurch, daß es weit 
über dns gerneine Urteil hinausgTiff, eine die herkömmliche Aus
legung des Gesetzes überbietende tiefere Auslegung desselben ent
hält, hier aber nicht des Gesetzes Dt 24, 1, sondern des Gesetzes 
Ex 20, 14. Hiemn schließt Zahn danu folgende Übersetzung des 
Verses: .Jeder, wekher sein Weih entliißt, abgesehen ~n dem 
Fall, dul.l er es aus Anlaü von Uuzueht tut, bewirkt dadurch, daß 
mit ihr Ehebruch getrieben wird, und wer eine Geschiedene zum 
Weibe uimmt, begeht damit einen Ehebruch." Weiter bemerkt 
er: .Das hier·in (5, :i2a) bereits indirekt ausgesprocheue Urteil, 
daß jede Ver·heiratung eines Mannes mit dem geschiedenen Weibe 
eines noeh lebenden andern Mannes Ehebruch sei, spricht Jesus 
v. 32 b auch direkt aus, ... er· tut es aber, ohne diesmal eine 
Ausnahme von der Regel zu erwähnen. Auch abgesehen von 
Lk 16, 18 b, wo dieselbe Regel ohne jede Einschränkung· steht, 
und abgesehen davon, daß im Rhythmus der Rede Jesu die Wieder
holung we:;;entlicher Satzteile in parallelen Darstellungen ähnlicher 
FiU!e die Regel ist, wäre es sachlich unstatthaft, tlas :naeexro~; 

l6yov :norp•eia~; ergänzend hinzuzudenken; denn auch in dem Fall, 
daß Unzucht des Weibes Grund der Scheidung gewesen ist, bleibt 
das Urteil von v. :~2b in Kraft. Denn dieses Urteil lautet ja 
nieht dahin, daß der zweite Mann die Geschiedene dureh die 
Verheiratung mit ihr zur Ehebrecherin mache, sondern daß er 
selbst ein Ehebrecher werde. Sofern sie schon vor der Scheidung 
:noeveia getrieben, also nach dem Urteil .Jesu bereits zut· Ehe
brecherin gewor·den ist, würde ihre Wiedet·verheiratung für sie ein 
zweiter Ehebruch sein, und dies würde selbst dann noch gelten, 
wenn es ein und derselbe Mann wäre, mit dem sie vor der Schei
dung durch ihre :noeveia Ehebruch getrieben hat und dessen Weib 
sie nach der Scheidung geworden ist. Dies würde jedoch nicht 
ungesagt g·eblieben sein, wenn es vorangestellt werden sollte. Die 
Ergänzung des :naeexro~; l6yov :noevela~; in v. B2 h würde auch die 
unerträgliche Folge haben, dalil die EheschliefJung mit einer aus 
irgend einem vielleicht ganz ungerechten Grunde Geschiedenen für 
Ehebruch, dagegen die Eheschließung mit einer wegen groben oder 
feinen Ehebruchs Geschiedenen für minder sündhaft, wenn nicht 
gar für erlaubt erklärt wäre" 1). 

1) Das Evangelium des Matthäus, Leipzig 1903,· 238. bes. 240. 
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Zu Mt l9, ~) gibt Zahn folgende Erklärung: "Auch hier wie 
5, :1~ nimmt Jesus den l!,all des durch Unzucht des Weibes er
folgten tatsächlichen Bruchs der Ehe von seinem Urteil aus, ohne 
zu sagen, was in diesem Fall zu geschehen habe und zu urteilen 
sei. Das Urteil selbst aber bezieht sich nicht wie dort auf die 
Wirkung, welche in jedem and.ern Falle die Scheidung der Ehe 
für das geschiedene Weib hat. und auch nicht auf den sittlichen 
Charak~r einer Eheschliefimng· mit einet· Geschiedepen, sondern 
lediglich auf die Wiederverheiratung eines Mannes, der sein erstes 

v 
Weib entlassen hat, ohne daß .die erste Ehe tatsächlich dureh das 
Weib g·ebrochen v.rar. Da die leichtfertigen Ehescheidungen in 
der Regel dem Zweck dienten, dem Mann das Eingehen einer 
neuen Ehe zu ermöglichen, so faßt Jesus dies als die unmittelbare 
Folge der Entlasslmg des Weibes mit dieser zusammen ; und nur 
von dem Manne, bei welehem beides zusammentrifft, gilt das Urteil, 
daß er ein Ehebrecher sei. Wie Jesus den Fall beurteilt haben 
würde, daß ein Mann aus unzureichendem Grunde sein Weib ent
läßt, ohne eine neue Ehe einzugehen, und den andern Fall, daß 
einer sein ehebrecherisches . Weib verstößt, dann abet· eine neue 
Ehe eingeht, läßt sich aus dem Texte nicht entscheiden" t). 

Gegen diesen Lösungsversuch muß vor allem dasselbe einge
wendet werden, was wir gegen die Erklänmg der Matthäuszusätze 
im Sinne der separatio a thoro et mensa als zweiten Gegengrund 
geltend gemacht haben. Wenn wir nämlich auch zugeben, daß 
Mt 19, 9 für sich genommen in der negativen Fassung des /l~ 

bri noeve{q. nicht unbedingt ein Urteil über die Entlassung ll!l 
noeveiq. enthält, so hätten doeh die Pharisäer, besonders wenn man 
ihre Fragen und die Zeitverhältnisse berücksichtigt, den Satz nicht 
anders auffassen können, als: im Falle des Ehebruchs ist die Ent
lassung und Wiederverheiratung erlaubt. Zudem wäre der Zusatz, 
wenn Christm; auch die Wiedervermählung nach Entlassung lnl 
noeveiq als Ehebrueh brandmarken wollte, wie schon Ambrosius 
Catharinus bemerkt, höchst überflüssig. 

§ 45. Die Auslegung der Matthäuszusätze im Sinne des 
Privilegium P~linum. 

Die in den Mutthäusstellen liegende Schwierigkeit dadureh 
zu heben, daß man nogvela (fornicatio) = a:maria (infidelitas) 
faßt und so die Zusätze bei Mt mit dem sogenannten Privilegium 

1) Ebd. 683 f. 
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Paulinum identifiziert, dieser Versuch, der bei Cornelius a Lapide 
durch die Worte angedeutet ist: alii per fornicationem acripiunt 
infidelitatem, und der bereits bei Hermas grundgelegt ist durch 
die Ausdehnung der fornieatio auf fornicatio spiritualis, wurde im 
19. Jahrhundert von Dr. Franz Werner, Professor der Kirchenge
schielite und des Kirchemechtes zu St. Pölten, eingel1end begrün
det und verteidigt zuerst durch den Artikel: Exegetischer Versuch 
über Mt 19, !) und 5, 32-34, ein Beitrag zum Beweise, daß die 
kirchliche Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe der Bibel nicht 
widerstreitet, in der Seitzschen Zeitsehrift für Kirchenrechts- und 
Pastoralwissenschaft ll, 2 (Regensburg 184~) 135-205; dann in 
einem offenen Sendschreiben mi Professor Dr. Schleyer "über den 
ntl Ehetrennungsgrund bei Mt 5, 32 und 19, 9 und bei Paulus 
1 Kor 7, 12-16" (Regenshurg 1845). 

Veranlaßt wurde Werner zu diesem Versuch .durch die sich 
ihm bis zur Evidenz aufdringende Unmöglichkeit, die. Exzeption 
1n/ lni nO(!I'Eic! parenthetiseh zu fassen". "Wie manche Stunden", 
sagt er, .mühte ich mich nicht ab, einen Satz von gleicher gram
matischer Beschaffenheit aufzubringen, in welchem· die Exzeption 
in solcher Beschränkung genommen werden könnte. \\de dies die 
gewöhnliche Auslegung bei Mt l !:J, \:1 tut. Erst nachdem ich wegen 
der Fruchtlosigkeit aller solcher· Versuebe die Unhaltbarkeit der 
gewöhnlichen Erklärung mir nieht mehr· verhehleu konnte, dachte 
ich an eine audere Lösung, nicht ohne den geheimen Wunsch, 
daä das, was mir und, wie ich sah, aueh meinen Vorgängern 
miälungen, einem begabteren Theologen gelingen möchte" 1). 

Soll nun die Ansicht Werners begründet sein, so muä nach
gewiesen werden, daä lW(}YEia die amaria des hl. Paulus 1 Kor 
7, 12.-16 bedeutet. Daher müssen Beweise beigebracht werden, 
wonach no(}YEia ohne näheren Zusatz, d. h. für· sich allein den 
Unglauben bedeute, und zwar nicht die Sünde des Unglaubens, 
oder den Abfall eines Christen. sondern den objektiven Unglauben, 
den Mangel der Taufe~). Um dieses Ziel zu erreichen, geht Werner 
folgendermaäen vor: Nachdem er im 1. Teile seines exegetischen 
Versuchs in guter und scharfsinniger Weise die ihm bekannten 
Lösungsversuche abgelehnt hat 3), sucht er zuerst zu zeigen, daß 

1) Sendschreiben 68. 
2) Vgl. Oischinger, Die christliche Ehe, Schaffhausen 1852, 57f. 
") Von S. 135-184; zuerst Beweis, daß Christus mit den beiden Matthäus

stellen kein Gesetz für die Juden gibt gegen Kistemaker, Hug, Ries (141-164), 
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in den Matthäuszusätzen noevela nicht die Bedeutung von p.otxelu 
haben könne. Denn .bei dieser Bedeutung kommt 1) wenn man 
nicht die Exzeptionsformel auf das dnolvew restringieren will, was 
unzulässig ist, ein der Entscheidung der Kirche entgegengesetzter 
Sinn hemus; 2) abgesehen von der Entscheidung der Kirche würde 
Christus durch soh·h eine Exzeption dem Ehebruche llen mäch
tigsten Vorsehub geleistet ltaben; 3) ist nicht einzusehen, warum, 
wenn Christus den Ehebruch als Ausnahme hätte bezeichnen wollen, 

I 
er nicht lieber das den Ehebruch eigentümlich signifizierende Wort 

-./ 

er gipfelt in dem Satze: "Christus ist nicht gekommen, für die Juden als 
solche Gesetze zu geben, sondern für seine Anhänger, die Christen" (14 2 f.); 

von S. 154-161 wird die gewöhnliche Auslegung abgewiesen, das fl~ br:i noe
velq. nur auf uno.tuuJ• zu beziehen im Sinne einer Trennung von Tisch und 
Bett. Mit Recht wird geltend gemacht: "Wer immer diese Stelle vorurteilsfrei 
und unbefangen liest, wird es gestehen müssen, daß es natürlicher und ange
messener sei, die Exzeption a!lf beide mit "'" innigst verbundene Zwischen
sätze zu beziehen, als sie bloß auf anol1\w• zu restringieren; ja wir stehen nicht 
an, einen derartigen Versuch als einen willkürlichen, unnatürlichen und ge
zwungenen zu bezeichnen, solange man uns nicht einen analogen Satz zeigt, 
aus dem klar el"itellt, daß, obgleich in demselben zwei oder mehrere Zwischen
sätze vorkommen, welche zusammen das Subjekt bilden, und eben darum 
mit "ai verbunden sind, denen ein und dasselbe Prädikat zusammenge
nommen zukommt., die im ersten Zwischeusatze vorkommende Exzeption 
nicht auch auf den zweiten Zwischensatz sich extendiere. Cornelius a Lapide 
meint einen solchen Satz gefunden zu haben. . . Qui ieiunium violat siue 
dispensatione et se inebriat peccat. Hier könne man die Exzeption nicht 
auf den zweiten Zwischensatz beziehen, obgleich beide Zwiscllensätze mit et 
verbunden sind und das Subjekt bilden; unmöglich sei es, aus diesem Satze 
zu folgern, daß derjenige, welcher cum dispensatione sich betrinkt, .nicht sün
dige. -- Der Grund, warum sich hier die Exzeption nicht auf den zweiten 
Zwischensatz bezieht, ist der, weil für das zweite keine Dispens moralisch 
gedenkbar ist und weil der Satz eigentlich also lauten müßte: Qui ieiunimu 
violat sine dispensatione, peccat, et qui se inebriat, pariter peccat. Es kommt 
also hier wohl beiden das Subjekt darstellenden Zwischensätzen dasseihe 
Prädikat peccat zu, aber es kommt einem jeden Zwischensatze für sich ge
nommen zu, nicht abet· bloil beiden zusammen. In unseret· 'Stelle ahet· 
kann nicht einem jeden Zwischensatze für sich genommen das Priidikat fWt

xärat beigelegt werden, sondern nur beiden Zwischensätzen zusammenge
nommen; dort sind eigentlich zwei, hier nur ein Subjekt" (165). S. 161-16:1 

wendet sich Werner gegen den Versuch ~tgustins, die Worte rein negativ zu 
nehmen; darauf widerlegt e1· die Erklärungen, die Cornelius a Lapide g·iht 
(163-167); S. 168 und 169 richten sich gegen die Erklärung der Professoren 
Paulus, Gratz und Brenner, und endlich S. 171-183 wird eingehend und 
überzeugend der Ausweg Hugs bekämpft, in Mt 19, 9 den Beisatz einfach zu 
stt·eichen. 
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,ttatzela gebraueht habe, zumal in derselben Stelle, wenn er auf 
das Verbrechen, welehes der seine Frau entlassende und eine an
dere heiratende und der eine Entlassene zu sich nehmende Mann 
beg·eht, zu sprechen kommt, von ihm konstant !Wt'l_iimt gesetzt 
sieh vorfindet. Diese Diversität des Ausdruckes sehon mac!Jt es 
l1öchst wahrscheinlich und mit den eben angeführten Uründen 
gewiß, daß noeYela hier etwas anderes als. Ehebruch anzeige" 1). 

Hierauf geht Werner zum positiven Beweis über und will für 
noevda jene Bedeutung nach weisen, "in welcher nach einem dem 
AT sehr geläufigen Tropus das l11J' (noeveüf), und die Synonymen 
c'~1~1 und n1~1JJ , sowie das Zeitwort ~·w, fornicatus est, und nt.t•, 
moechatus est, den Götzendienst, den Abfall von dem wahren 
lebendigen Gotte zu den nichtigen Göttem des Heidentums be
zeichnet". Er bringt nun sowohl aus prophetischen (Js 1, il; 
Jer 2, 20 usw.) und poetischen (Ps 83, 27; 106, 39) als auch aus 
histol'ischen Büchern (Ex 34, 15 f.; Lv 17, 7 usw.) eine Menge 
Stellen, in denen jene Ausdrücke tropisch gebraucht sind. Am 
meisten Gewicht legt Werner auf Weish 14, 10-12. Denn da 
v. 12 .lnlvota eit>w).wy das Aussinnen von Bildnissen zu soltl1elll 
Gebi·auche, in welchem sozusagen der Keim zum Götzenrlienst lag, 
bedeutet, so kann wohl noeveia nichts anderes als den eigentlichen 
Götzendienst bedeuten, nicht aber Hurerei oder das gesamte sitt
liche Verderben des Heidentums". Als weiterer Beleg soll Ex 34, lG f. 
dienen. Daher ergebe sich das Resultat, daß noevda nicht bloß den 
Götzendienst der Juden, sondem auch schlechthin den Götzendienst 
selbst bezeichne. Weil aber der atl Spmchgebrauch nicht ohue wei
teres für das NT vorausgesetzt werden dal'f, muß Werner auch im 
NT Belege für diesen Sprachgebrauch anführen. Hier beruft et· sich 
auf Qfl'b 2, 14. 23; 14, 8; Jo 8, 41; auch im Gebot des Apostel
konzils (Apg 15, 2\l), sich von noeveia zu enthalten, soll dies Wort 
tropisch zu fassen sein. "Diese Stellen", fiihl't Wemer dann fort, 
"gewinnen unge1nein viel an ihrer Beweiskraft, wenn wir Mt Ui, 4· 
damit vergleichen, wo Christus die Phmisäer yeved potxa).i,, ein 
ehebrecherisches und bösartiges ·Gesclllecht, nennt, darum, weil sie 
durch seine Wunderzeichen zum Glauben an seine göttliche Sen
dung sich nicht bewegen ließen. In derselben Bezielmng betitelt 
er sie auch also Mt 12, 39. Auch bei Mk 8, 38 kommt derselbe 
Ausdruck in einem Zusammenhange vor, der uns bereehtigt, den-

1) Exegetischer Versuch 167 f. 
Neutesf. Abhandl, Ill, ljS. Ott, Auslegung übe1· die Ehescheidung. 17 
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seihen in der übertragenen Bedeutung aufzufassen. . . . Ist aber 
für den Ausdruck fLOtxal{f: diese weitere Bedeutung erwiesen, so 
ist sie auch zugleich für noeveia dargetan." Damit glaubt Werner 
bewiesen zu haben, daß auch in den MatthAusstellen noe1•eia im 
Sinne von Ungläubigkeit an Christus als den Gottgesandten zu 
nehmen sei. Diese Erklärung erweise sich endlich als die richtige 
durch die Anwendung· des biblisch-hermeneutischen Grundsatzes 
der analogia fidei biblica, weil in keiner der übrigen evangelischen 

l 

und apostolischen Schriften des NT sich nur im mindesten ange-
"' deutet finde, daß eine christliche Ehe aufgelöst werden könne; 

zudem falle damit .die nicht geringe Schwierigkeit, die, wenn Mt 
19, 9 und 1 Kor 7, 1 ~--1 ö zwei verschiedene Ausnahmefälle sind, 
unlösbat· ist, die Schwierigkeit nämlich, daß der Apostel alsdann 
über das Gebot Christi hinausgegangen sei und zu der Ausnahme 
der noeveia noch eine andere hinzugefügt habe, von selbst weg". 
Soweit Wemer in seinem exegetischen Versuch (184-205). 

In seinem offenen Sendschreiben hält Werner diese Ansicht 
nieht nur fest, sondern sucht dafür noch weitere Beweismomente 
beizubringen. Besonders sei zu bedenken, daß Christus zn 
Schrillgelehrten urul Pharisi:iem spricht, denen der atl Sprachge
brauch aufs genaueste bekannt war; sie konnten also den Herrn, 
da "sowohl das Hauptwort n1')tl als n1'' , wovon noev~la nur die 
Übersetzung ist, immer nur in. der tropischen Bedeutung und nie 
in det· eigentlichen vorkowmen", wohl verstehen. Und wenn der 
Evangelist für n1,,T noeveia und nicht das verständlichere elbwlo
Ameeia oder äma·ria setze, so sei zu bedenken, dafl Mt für Juden
christen schrieb und daß auch det· gewöhnliche Jude durch die 
Verlesuug der heiligen Schrillen in den Synagogen hinlänglich mit 
dem Umstande vertraut war, daß der betreffende Ausdruck im 
AT überall nur die geistige Hurerei des Götzendienstes anzeige (B;J f. ). 
Hierauf kommt der. Verfasser noch einmal auf die "bedeutendste 
Schwierigkeit" zurück, nämlich "die noevda nur auf den Fall einer 
Ehe zwischen einem Bekenner der christlichen Religion und eine111 
Nichtchristen, sei dieser ein ursprünglicher Götzendiener oder auch 
nur ein Anhänger eines der christlichen Religion ganz und gnr 
entgegengesetzten, wenn auch monotiJ.eistischen Glaubenssyste1ns, 
zu beschränken; namentlich den Abfall von der christlichen Lehre 
zur nichtchl'istlichen aus dem Begriff~ der noevela in beiden Stellen 
bei Mt auszuscheiden". Um diese Schwierigkeit hinwegzuräumeu, 
benutzt Werner die Bemerkung Schleyers, "dafl seit den Zeiten der 
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Makkabäer unter dem Volke Israel sich durchaus gar keine Nei
gung mehr zum: Abfalle von der Religion Jehovas zeigte" und 
sagt: "also schließe ich, konnten die Schriftgelehrten und Pharisäer 
aus gutem historischen Grund den Ausnahmsfall nur auf einen 
ursprünglich götzP.ndienerischen Eheteil, wenn nämlich ein Gläu
biger wider das Gesetz, wie dies zu Esras Zeiten geschehen ist, 
ein götzendienerisches Weib zur Ehe genommen, oder, was damals, 
zu Christi Zeiten, nicht selten geschah auf den Fall, daß der heid
nische Ehemann ein Jehova-Verehrer wmde, das Weib aber bei111 
Götzendienst verharrte, beschränken. - Geheu wir nun aber vm1 
den Schriftgelehrten wieder auf den Herrn über. Konnte, ja mußte 
nicht Christus bei der Aufstellung des Ehetrennungsgrundes 7Wf2veia, 

dieses Wort, was, wie bereits bewiesen ist, hier angeht, tropisch 
g·efaßt den Fall des Verbarrens des Götzendienstes eines Eheteils 
bezeichnet, während der andere sieh zum christlichen Glauben he
kehrte, ganz vorzüglich im Auge huben r Ja, da Christus eine 
allg·emeine Religion stiften wollte, so mußte er, abgesehen von 
seiner Eigenschaft als Gottessohn, rlen Gang der Verbreitung·, den 
seine Religion in bezug auf Familienverhältnisse nehmen würde, 
insoweit überschauen können, daß es ihm deutlich und lebendig 
gegenwärtig war vor seinem Geistesblicke, bei der Verbreitung· des 
Gottesreiches unter Heiden und Juden würde oft, während der 
eine Gatte der christli1~hen H.eligion sieh hingebe, der audere im 
Götzendienste oder dem nackten Judentume behanen. El.Jeu also 
für jene Fälle, auf welche ich die no(!J'eia bei Mt 5, 32 und 1 B, 9 
einschränke, geben die Präzedenzien und die damaligen Ereignisse 
auf dem jüdischen Religionsgebiete, sowie die notwendig hei 
Verbreitung der christlichen Religion unter den Heiden in Be
tracht kommenden Verhältnisse, hinlängliche Anhaltspunkte, wäh~ 
rend für die anderen, die ich von dem Begriffe der noeveia aus
scheide, solche fehlten" (36f'.). .Auch die gleich darauf folgenden 
Worte Christi: ,und der eine Entlassene heiratet, bricht die Ehe', 
stehen nicht der Annahme des Götzendienstes als Ehelösungs
grund entgegen; denn diesen Fall durfte der Herr bei der Beur
teilung einer mit einer entlassenen Fmu eingegangenen Verhindung 
nicht weiter berücksichtigen, da dem Juden die Eingebung der 
Ehe mit einem götzendienerischen Weibe gesetzlieh unmöglich war 
und selbst als ein größeres Verbrechen als der Ehebruch erscheinen 
mußte" (41 f.). Dem Einwand endlich, daß bei Mk 10, 11; Lk 
1 ß, 18 und Paulus 1 Kor 7, 10 kein Auflösungsgrund erwähnt sei, 
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begegnet endlieh Werner mit den Worten: .bei Mk und Paulus 
ist von Ehen unter den Christen die Rede .. ·. Beide Stellen 
sprachen ohne Zweifel gegen jeden Auflösungsgrund einer unter 
Christen vollzogenen Ehe. Sie schließen aber nicht die Möglich
keit der Anflö:nmg eines nidJtchristlithen Ehebandes aus." Auch 
in Lk W, 18 .spricht Christus von der Ehe, wie sie im neuen 
Gottesreiche sein werde, nicht aber ist von der Ehe im allgemeinen 
die Rede. Es wird der christliche Standpunkt, a.Js ein den 
Geist der atl Gesetzg·elmug erfassender, dem" am Buchstaben 
klebenden jüdischen Standpunkte beispielsweise an dem ein
zelnen Punkte der Ehescheidung entgegengesetzt. Bei dieser Auf
fassung sagt Christus nicht mehr und nicht weniger als: Während 
im alteu Gottesreiehe die Auflösung von Ehen zwischen Juden 
und Juden wegen verschiedener Gründe in Anbetracht der Herzens
härtigkeit noch gestattet war, '\Yird diese Unvollkommenheit im 
neuen Gottesreiche wegfallen. Ehen geschlossen unter meinen 
Anhängern werden um keinerlei Gründe willen mehr getrennt 
werden können." 

Hiermit glaubt Wernet· alle Bedenken gegen seine Erklämng 
der Exzeption no(!vda als gehoben betrachten zu dürfen. Ist das 
der Fallr Nein. Der·Versuch, auf diese Weise der Sehwierigkeit 
der Matthäuszusii.tze Herr zu werden, so anerkennenswert et· we
g·en det· vielen Mühe und des großen Fleißes ist, welche offenbar 
darauf verwandt sind, und wegen det· klaren Erkenntnis der ihm 
entgegenstehenden Schwierigkeiten und der Geschicklichkeit, mit 
der diesen begegnet wird, muß· doch als verfehlt abgelehnt wer
den, und zwar aus folgenden Gründen: 

1) Die beiden Hauptstellen Weish 14, 10--12 und Ex 34, 15f., 
welche W erner anfügt zum Belege, daß nO(!l'Etfl auch den eigent
lichen Götzendienst schlechthin (nieht bloß den der Juden) be
zeidme, beweisen nieht, was sie beweisen sollen. In Weish 14,12 
ist vielmehr no(!vein in seinem primitiven Sinne zu nehmen uwl 
bedeutet Hmerei in dem weitesten Umfange, die sich in der götzen
dienerisehen Unzucht vollendet, wie die vv. 23--27 deutlich zeigen. 
ln Ex 34, 15 f. übersieht Werner, daß nieht no(!l'tia allein, sondem 
in Verhindung mit Götzen ·- cum diis lfomicari- erst den Götzen
dieust bezeichnet. 

2) Die Behauptung, daß die Nomina nw und 1"11))1:1 immer 
in det· h·opis(~hen und nie in der eigentlichen Bedeutung vorkommeri, 
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läßt sich durch eine Menge von Stelleu widerlegen: Gn i.l8, :l!4,; 
Lv 21, 7. 14 usw. 1). 

3) Werner widerlegt sich selbst, wenn er, um zu zeigen, 
daß noeveia nicht gleich !J.Otxeia sein kaun, in seinem Sendschreiben 
{71) sagt: "Gegen eine ungenauere, allgeHteinere Bezeichtmug 1les 
Scheidung·sgrundes erhebt sich immer das Hauptbedenken, dal3 
Ausnahmefälle von dem Gesetze durch einen jeden weisen Gesetz
geber jederzeit mit dem der· Sache entsprechendsteH Namen an
gezeigt werden, damit dieselben nicht anders aulgefaßt oder doch 
wenigstens über die Intention des Gesetzgebers ausgedehnt werden." 
Denn daß in einem Satze, der von der Ehe und dem Ehebruche 
handelt, noevda die entsprechendste Bezeichnung für Götzendienst 
und noch dazu mit der Einschränkung auf amaria sei, wird ganz 
gewiß niemand behauvten wollen. Endlich 

4) wird die Identifizierung der Matthäuszusätze mjt dem so
genannten Privilegium Paulinum rlurch die einfache Tatsache ab
gewiesen, daß Paulus die Perikope 1 Kor 7, 12 ff. einleitet mit 
den Worten: Uyw lyw, ovx o "vew~:. Denn wenn in dieser Stelle 
dieselbe Ausnahme vom allgemeinen Gesetze der Unauflöslichkeit 
des Ehebandes erwähnt wäre, die der Heiland in Mt 5, 3~ und 
1 g, ~ angegeben haben soll, dann hätte Paulus mit noch größerem 
Nachdruck sein ,ovx eyw d.Ud o xvew~:' {1 Kor 7, 10) wieder
holen müssen. Es ist daher begreiflich, daß dieser Lösungsver
such, soviel mir bekannt, von niemand mehr vertreten wurde. 

§ 46. Die Auslegung der Matthäuszusätze im Sinne 
ungesetzlicher Ehe. 

Eine neue Auslegung in der Exegese der Matthäusstellen 
wurde durch Patriz i 2) angebahnt. Sich stützend auf den Aus
druck :noevela, fornicatio, der nicht das Ver·gehen ·Verheirateter, 
sondern· nur jenes Ver})rechen bezeichne, welches diejenigen be
gehen, welche nicht in gesetzlicher Ehe verbunden sind, glaubt 
er, daß der Sinn der Worte Christi der sei, die Ehe zwischen 
Mann und Weib darf nie getrennt werden, außer wenn sie ein 
unzüchtiges Verhältnis, ein Konkubinat ist, welches nicht nur ge
trennt werden darf, sondern getrennt ·werden muß. 

1) Weitere Stellen, wie überhaupt die eingehende Widerlegung der 
aus alt- und neutestamentlichen Stellen angeführten Belege Werners siehe bei 
Oischinger 59-71. 

2) De interpretatione Scripturae sacrae I (Romae 1844) 169. 
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Weit originellet· und in sich begründeter ist der im Wesen 
auf die gleiche Anschauung hinausgehende Lösungsversuch S eh eg g s. 
Auch m· konunt, aber auf anderem Wege als Patrizi, zu dem 
S<"hl ufl, daü der Zusatz den Sinn habe: Außer wo keine Ehe statt 
hat und sotnit diese vermeintliche Ehe Unzucht (vor Gott) ist, ist 
die TretllJUug· der ~he unedaubt 1). Schegg geht von dem hebräi
schen Urtexte des Matthäuszusatzes aus, welcher laute :"11.,1' .,:I,,:::~',~; 

dadurcil glaubt er "ein höchst nachdt·ückliches und schlagendes 
\V Ol'tspiel zu bekommen, das füt· die Pharisäer 11 nur; zu verständ
lich war, dalil ihnen die Ohren gellten". Der ganze Streit zwischen 
der Schule Billeis und Schammais bewegte sich nämlich bekannter
ma13en um das mosaische .,:I, l'I1.,V, welches verschieden ausgelegt 
wurde. Diesen Streitpunkt bringen nun die Pharisäer auch vor 
Jesus, daß er darüber seine Meinung· abgebe, indem sie fragen: 
Ist jegliche Sache (,:::~,, A6yo~) ·ein Ervah, um derentwillen man 
ein Weib nach dem Gesetze entlassen darf? Oder mit andern 
Worten: Was ist ein .,:I, l'I1.,V (Ervath dabar), der eine Scheidung 
rechtfertige. Der Jude fragte: Ervath dabar -- quid est hoc? Und 
Jesus antwortete: Ein Ervath dabm· ist ein Debar ervah! . . . Ich 
sage euch: ein J<:r·vath dabar, um dessentwillen Scheidung erlaubt 
isl, ist nur eiri Debar ervah! Das war den Pharisäern mehr als 
genug. Denn so sehr si.e sich um die Bedeutung des .,:I, 1'11.,1' 

stritten, was :"11.,1' .,:I, sei, dar·über war kein Streit. Nach der Auf
fassung· Jesu also löst sich die Frage, sobald sie die Wortstellung 
nur umkehren . . . Das Wort :"11.,1' kommt im Gesetze als ständige 
Bezeicilnung einet· vet·boteneri Ehe vor (H Mos 18, 6), so daß 
im rabbinisdtell Sprachgebrauch jeues im Gesetze verbotene Weib 
kmzwcg· eine Ervah heißt. Die Antwort Jesu lautet also: "Keine 
Auflösung der Ehe ist erlaubt außer bei einem durch das Gesetz 
verbotenen Weibe," d. i. außer im Falle, wo es gar keine Ehe 
wäre. Für diese Bedeutung des Debar ervah bringt Schegg Be
lege aus dem rabbinischen Sprachgebrauch, besonders eine Stelle 
(Mischna) Kethuboth ILI, 5: (Wer einem Mädelleu Gewalt angetan), 
der muß aus seinem Gefäße trinken, d. h. der muß sie behalten, 
sollte sie auch lahm oder blind oder mit Gesehwüren beladen 
sein. Findet man aber an ihr die &ehe einer Ervah (:-11.,1' .,:::1,) 
oder ist sie nicht tüchtig in die Gemeinde Israels zu kommen, dal'f 
er sie nicht behalten. Hier sei g·anz bestimmt durch :-t1.,V .,:I, eine 
dmch das Qesetz verbotene Person bezeichnet. Ferner wird noch 

1) Evangelium nach Matthäus 111 (München 1861:1) 14; 
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auf Lv 16, 6 ff.; 1 Kor 5, 1 und Apg 15, 9W verwiesen. Hierauf sehließt 
Schegg: .Steht dieser Sprachgebt·auch des '.11 ,, gegenüber dem,, '.11 

fest, dann lautet. der Aussprueh Jesu: Bisher stand die Entlassung 
auf einem Ervath dahar, von nun an besteht sie auf einem D'har 
ervah, d. h. Wer sein Weib entläßt, es sei denn, daß es gar keine 
Ehe war, !'ler usw. Nun begreiCen wir, warum die andern Evan
gelisten diesen Zusatz ausließen. In der gewöhnlichen Katechese 
konnte er nicht vorkommen, da er außer bei den Juden nur zu 
Mißverständnissen geführt hätte" 1). 

Diese Auslegung hält Schegg auch bei Mt I !.1, 9 aufretht. 
Er will auch hier, da auf A.6yo!;' bzw. 1:::1, besonderes Gewicht 
liegen soll, statt f.l~ eni noevelff det· Lesart Lachmanns folgen, der 
19, 9 ebenfalls naeexroq A.6yov noeveiaq als ursprüngliche Jl~assung 

annimmt. Doch glaubt er selbst mit der Lesart 11-~ eni noeveiq. 
auszukommen. Denn nach Seiden (Uxor hehr. I c. 3 p. 9) bedeute 
auch :"11111 für sich schon eine unerlaubte Frau~). 

Es läßt sich nicht verkennen, daß diese Erklärung äuf3erst ori
ginell und scharfsinnig ist und auch die Hauptschwierigkeiten heben 
würde, sowohl die betreffs der absoluten Unauflöslkhkeit als auch 
die, warum gerade Mt allein diesen Zusatz hat. Aber trotzdem 
hat sie keinen Anklang g·efunden. Und auch wir können uns 
nicht mit derselben befreunden. Da es nämlich selbstverständlich 
ist, dafa eine gegen das Gesetz eingegaugene Verbindung· gelöst 
werden kann, weil über·haupt keine Ehe vorliegt, so wäre das 

') Ebd. I (München 1856) 46!1 f. 
") Ebd. III 498. Außer diesem Lösungsversuch gil.ot Schegg zu 5, 32 

(im Text seines Kommentars. -- Der oben erwähnte ist in den Anmerkungen 
erst aufgeführt) noch eine andere, wie er meint vollständig neue Lösung der 
Schwierigkeit; in Wirklichkeit ist sie nichts anderes als der bereits von Du
randus eingeschlagene Weg zur Erklärung der Stellen. Iloe••Eia wird als 
gleichbedeutend mit Unzucht in der Ehe gefaßt, d. i. Ehebruch; auf dieses 
Vergehen war aber die Todesstrafe gesetzt, also war mit der Ausnahme nur 
die Lösung der Ehe durch den Tod oder, was dasselbe ist, durch Gott zuge
standen. Nach längerer Auseinandersetzung hierüber gibt Schegg zusammen
fassend diesen Lösungsversuch mit den Worten: "Jesus sagt: ,Bisher löste der 
Mann die Ehe durch den Scheidebrief, von nun an löst sie das Gesetz (oder 
Gott) durch den Tod, der auf den Ehebruch gesetzt ist. Wo der Tod nicht 
eintritt, erfolgt auch keine Lösung des Ehebandes, denn in diesem lt'alle 
würde die durch Gott verordnete Scheidung fehlen und eine andere gibt es 
nicht.' Da zur Zeit Christi und der Apostel das Gesetz nicht in Erfüllung 
kam, wurde dieser Zusatz von den übrigen Evangelisten und den Aposteln 
weggelassen, weil er weggelassen werden mußte" (ebd. I 201). 
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Ganze auf ein bloßes Wortspiel abgesehen, das bei aller Originali
tiit doeh mehr von einem nach Effekt haschenden Redner als von 
rletn göttliehen Lehret· Jesus Cluistus zu erwarten ist. Überhaupt 
ist der Ausgang·spunkt der Erklärung·, daß D'bar ervah ein vom 
Gesetze verbotenes Weib sei, durchaus nicht gesichert. Denn 
wenn es in 1lm· angezogenen Stelle heißt, man dürfe ein Weib, 
an dem JJHlll d'har ervah findet, uicht behalten, so ist m. E. das 
uiehts .nndet·es als eine Umsdtreibung· von Spr 18, 2~: qui autem 
tenet adultemtn, stultus et impius est. 

Wie1ler auf einem anderen Wege kommt de'i· ungenannte Ver
fasser des Artikels im Katholik (1 H79 li 530--33) zu der· Erklärung 
der Matthüuszusätze im Sinne einet· uugesetzlidten Verbindung. Er 
glaubt, daß alle Schwierigkeit scinvindet, wenn die Worte lexika
lisch-grammatisch richtig gefaßt und bezogen werden. Was die 
Übersetzung betrifft, so soll :roaee~r6~ nicht einfach "ausgenom
men", sondern "dabei ausgenommen", ).6yo~ :noevela~ aber Hurerei
hHH, Hurereiwesen, Hurereiverltältnis, Hurereistand heißen. Be
zogen wird der Zusatz nur zu l~V yvvai~a avrov (womit auch 
ei11 uiehl eheliches Weih gemeint sein kann) als dem unmittelbar 
vorhergehenden Worte. Der ganze Vers (5, 1~) sei also zu über
setzen: Ich aber sage Euch: Jeder, der sein Weib entlüßt, dabei 
ausgenoutmen Hurereistand (d. i. dabei vorausgesetzt wahre, wirk
liche Ehe) macltt sie ehebreeheu, und wer eine Entlassene ehelicht, 
bricht die Ehe. Ebenso soll bei Mt 19, 9 das ,u~ e:nt :noevelq. nicht 
zu d:nolvau gezogen, soudem als nähere Bestimmung· zu dem un
lllittelbar vorangehenden n}v yvvai~a avw'ü g·efaßt werden, also sei 
zu übersetzen: Wer entläßt sein Weib nicht auf Hurerei hin, d. i. das 
es nicht auf Hurerei hin ist, d. i. sein rechtmäßiges, eheliches Weib. 
Als Parallele, daß solche in der· Redeweise der Hl. Schrift sich 
findende Appositionen zu dem vorherg-ehenden Wort, nicht zum 
Verbum zu ziehen seien, führt der Verfasser 1 Kor 10, 18 an: 
ßU:nere TOV 'laea~). ~ara aae~a, wo xard oriexa nur zu TOV 'Iaea~).. 

gehöre. 
Fast vollständig mit det· eben erwähnten Erklärung stimmt 

die ebenfalls von einem Ungenannten im Katholik ( 1889 II ß36--4·2) 
gegebene Erkliiruug überein. Auch ~ser Exeget betont :noevela 

gegenüber ,uotxela und faßt es als ein Zusammenleben in Unzucht 
oder zum Zweck de1· Unzucht. Er· sagt: "Wer immer sein Weib 
entläßt, wenn nicht im Falle .der Unzucht, und eine andere heiratet, 
bricht die Ehe, d. h. wenn der Fall der Unzucht gegeben ist, 
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bricht er nicht die Ehe, wenn er sein Weib entläßt und eine 
andere heiratet; in allen anderen Fällen aber, wo eine wir· k
liehe Ehe besteht, fst das Entlassen und das Wiederheiraten 
ehebrecherisch." Die Ausnahme bei Mt sei also nur von einer 
"Nicht-Ehe" zu verstehen. 

Co rne I y vedritt diese Auslegung mit der uähereu Bestimmung, 
daß wie bei dem hl. Paulus noevda auch in den Matthäusstellen 
die Bedeutung einer iuzestuosen Ehe habe: Itaque cum modemis 
plerisque eensemus Paulmu incestuosmu matrimonium nomine 
:noevdaq designare; iam vero hinc loco (1 Cor 5, 1) ex quo haec 
significatio pers_lJicue demonstratm. nimis licet nobis eandem etiam 
vocabulo noeveiaq in Act 15, :39 atque Mt 5, 32 et 1 !), 9 attribuere 1}. 

Mit neuer Begründung· kehrt endlich diese Auffassung wieder 
in der Schrift: Einzel wirbchaft, Gesellschaftsbildung und Religions
übung in ihren wechselseitig·en Beziehungen von Paul Jedzink 2}, 

der damit die Erklärung seines Lehrers Prof. Krawutzcky wiedergibt. 
lloevela sei nicht in der Bedeutung von Ehebruch, sondern von 
Unzucht, Hurerei überhaupt zu nehmen, uud nicht nur von einem 
aktuellen Vergehen, sondem auch vou einem auuauemdeu außer
eheliehen und daher unzüchtigen Verg·ehen. Daher ergehe sieh 
als Sinn der Stelle: Wer sein Weib entläßt, außer wenn das Ver
hältnis ein unzüchtiges, also überhaupt keine Ehe ist, und eiu 
anderes heiratet, bricht die Ehe. Veranlaßt sei dieser Zusatz durch 
das blutschänderisehe V erhültnis des Herodes mit der Herodias, 
in dessen Gebiet nach Mt 19, 1 die Unterreduug· stattgefunden 
habe. Die Zwiscllenbemerkung habe den Zweek gehabt, nieht 
dureh apodiktisches Verbot jeder Eheseheiduug der böswilligen 
Einrede Raum zu geben: also darf aueh Herodes die Herodias 
nicht entlassen. 

Wir können uns mit all diesen Erklärungen nicht zufrieden 
geben. Denn nach dem ganzen Zusammenhang ist von einer 
wirklich zu Recht bestehenden Ehe aie Hede und mit noeveia 
(= Ervath) ein in der Ehe vorgekommenes Verg·el!en bezeiehnet. 
Bezüg·lich der Begründung von Jedzink~Krawutzcky muß man be
sonders fragen: wie kommt diese Zwischenbemerkung, wenn sie 
"nur zeitgeschichtliches lokales Interesse" hatte, in die Bergpredigt? 

Hier fügen wir aueh noeh einen ueuen Lösungsversueh an, 
der von :Qr. Dreher im Katholik (1877 11 578-87) gegeben wurde. 

1) Comm. in 1 Cor, Paris 1890, 120. 
2) Breslau (Dissertation 1907) 58-60. 
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Die Erklärung lJezieht sieh nur auf Mt 5, :32; derm für den Zusatz 
1 CJ, 9: fl~ lnt noeveÜf weiß Dreher .kein anderes Hilfsmittel, als 
ihn mit Hug, Ad. Maier, v. Berlepsch u. 'a. für eine sehr früh in 
llen Text gekmmnene Randglosse eines Lesers oder für das eigen
litüchtige Einschiebsel eines AlJschreibers zu erklären" 1). Er kommt, 
wie gleich im Eingang seiner Abhandlung angegeben wird, zum He
sultat, die Stelle sei zu übersetzen: "Von Porneiahandel gar nicht 
zu spt·echen" odet· "det· Porneiahandel soll, wältrend idt dies sage, 
außer Hede seilt": ne loquar de vestru causu, quae est de noevda. 
Zlll' Begründuug wird geltend gemacht: l6yo~ 'kann zwar "Grund" 
heißen, aber auch sicher die Bedeutung von sermo, disputat.io, Er
örterung haben, femer kann noevda~ Genetiv des Inhaltes sein 
= l6yo~ neet noevda~ = Rede von, über Porneia, Porneiarede, 
Porneiastreit, na(!EIHO~ wird dann mit .neben" (naea) .draußen" 
(lxr:6q_) übersetzt also: "neberidraußen die Porneiarede." Dies sei 
eine exclamatio interiecta, welche den SitJil habe: die Porneiarede 
soll mir, während ich dieses ausspreche, nebendraußen-, ferne 
liegen, fort mit ihr, ich spreche gar nicht von ihr. Der Verfasser 
lJringt dann den Zusatz in dieser Übersetzung in Zusammenhang 
mit der bekannten Kontroverse zwischen Schammai und Hillel und 
findet so einen Ausweg aus der Schwierigkeit. 

Doch scheitert diese Auslegung an der Übersetzung des Aus
drucks: l6yo~ mit .Rede", .Handel"; denn mit loyo~ ist .,:l., 
(Dt 24, 1) wiedergegeben, und der ganze Ausdruck l6yu~ noevda~ 
= Ervath dabar bildet das Streitobjekt der beiden Schulen. Und 
zudem würde der Zusatz in dieser Übersetzung viel besser in den 
Zusammenhang von 19, 3-9 passen, wo die Pharisäer ausdrück
lich die Frage vorlegten, um ihn zu einem Urteil über den Streit 
zu veranlassen. 

§ 47. Die Auslegung der Matthäuszusätze im inklusiven 
Sinne. 

Wie schon voll Innozenz 111 und Salmeron wurde aueh im 
1 ~). Jahrhundert von bedeutenden Gelehrten die Anschauung ver
treten, mit den Zusätzen bei Mt 5, 32 und 19, 9 soll keine Aus

.\. 

') Wenn Dreher hierzu noch meint: "Wir glauben, die Exegeten könnten 
sich unschwer zu dieser Annahme verstehen, wenn für die schlimmere Sphinx· 
,:rcaee,.roq ).orov :rcoeveiaq' eine befriedigende Antwort gefunden wird", so sind 
wir der Meinung, daß Mt 191 9 viel größere Schwierigkeiten bietet und ge
boten hat als Mt 5, 32. 
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uahme statuiert, sondem der bezeichnete EntlussunKsgrund soll 
als ebenfalls unberechtigt mit eingeschlossen werden. 

Zuerst wurde eine Auslegung in diesem Sinne gegeben von 
Joh. M. Aug. Scholz in einer Abhandlung der katholischen Literatur
zeitung von Friedr. v. Kerz (1824 I 34H-352). 

Scholz sagt zu Mt 1 ~. !) : "Die Stelle (Mt 5, 32) 1) ist nieht 
identisch mit 1 ~. 9, wo unser Heiland das christliehe Ehegesetz 
aufstellt, und bei dieser Gelegenheit denjenigen get·adezu ffu· einen 
Ehebreeher erkliirt, der seine Frau entläßt und eine andere heiratet, 
sowie auch den, welcher die Entlassene heiratet und zwar den 
ersten selbst in dem Falle, wo seine Frau ausschweifend gelebt hätte. 

Ich übersetze nämlich el p,~ als eine wörtliche Übersetzung 
des hebräischen 16-c~, welches sich im Original des Evangeliums 
fand, als Beteuerung: für wahr! ja! auch! In dieser Bedeutung 
kommt es zwar im alexandrinischen Dialekt selten vor, vgl. 
Ex 17, 19 (häufig aber lciv oder d als Negation), desto mehr ist 
diese Deutung durch die durchaus hebräisierende Schreibart des 
hl. Mt gerechtfertigt, wovon sich fast in jedem Verse analog·e Bei
spiele nachweisen lassen. Der Zusammenhang aber nötigt zu 
dieser Erklärung." Um diese Übersetzung textlich stützen zu 
können' zieht der Gelehrte d f-l~ bzt 71:0(!Veiq. dem p~ ent 
no(!J'etq. vor. 

Diese Erklärung von Mt 19, 9 weisen wir ab, weil die Lesart 
p~ brJ nogveiq. ohne ei feststeht; der Urtext kann daher nicht 
li':l-c!t gelautet haben. 

Weit besser begründet Dr. J. N. Paul Oischinger 2) in seinem 
Werke: "Die christliche Ehe" 3) seine Ansicht, daß in beiden 
Matthäusstellen durch die Zusätze keine Ausnahme statuiert, daß 
vielmehr der Fall der noevtia eingeschlossen sei. Überhaupt 
scheint mir diese Schrift die. gründlichste Abhandlung über unsern 

1) Mt 5, 32 wird in der gewöhnlichen Weise ausgelegt, jedoch bloß für 
die Juden geltend; Scholz schließt nämlich: "Daß hier die Folgen, welche 
die Ehescheidung für den Mann haben kann, nicht berücksichtigt sind, darf 
nicht befremden. Für diesen konnte es ja die nachteiligen Folgen nicht 
haben, da er damals noch in der Polygamie leben durfte oder ihm wenigstens 
das Konkubinat mit seinen Sklavinnen gestattet war." 

2) Philosophisch-theologischer Schriftsteller, Gegner der Scholastik; er 
war ein bedeutender Kenner der orientalischen Sprachen, wurde aber durch 
die deutsche Philosophie auf Irrwege geführt. Er starb am 11. Dezember 
1876 zu München. 

") Schaffhausen (1862) 12-144. 
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Geg·ew;Land zu bieten. Doch können wir aus derselben nm die 
wichtigsten Punkte herausgreifen. 

Die ganze Erörterung ist in drei Abschnitte geteilt: a) in
haltliche Erklärung des christlichen Ehegesetzes; b) philosophische 
Et·klärung und c) einheitliche Erklärung. 

Im ersten Absdmitt geht Oisching·er aus von einer Darle
gung des Streites zwischen Hillel und Schammai und kommt, die 
Tendenz der Bergpredigt berücksichtigend, mit Abweisung ·der 
Meinung Hngs zum Schlusse, daß .die ·worte Christi, er sei nicht 
gekomlllen, das Gesetz aufzuheben, sondem Lt1 erfüllen, auch hin
sichtlich der Ehe Wahrheit erhalten müssen", dafJ also Christus 
das vollkannneue christliche Ehegesetz aufstellt., indem er der Ehe 
eine solche Heiligkeit und Festigkeit gab, dafl sie nicht mehr dem 
Bande nach, sondern nur mehr üußerlit.:h getrennt werden kann . 
• Derm nur eine solche V ollen du ng der vorchristlichen Ehe ist 
denkbar, daf.i die christliche durchaus untrennbar ist. Christus 
vervollkommnete aber das objektive Moment, so dafl infolge dieser 
Vervollkommnung in der subjektiven Sphäre eine Absonderung 
von Tiseh und Bett stattfinden kann, weil die Ehe nicht mehr 
ganz, wie ehedem, getrennt werden kann. So wenig als Ursache 
tJnd Wirkung beisammenstehen können, konnte hier Christus das 
objektive und subjektive Moment verbinden. Denn jede Entlassung 
im Alten Bunde hatte den Zweck dm· Trennung, während die 
ntl Absonderung nur mehr ein Korrektivmittel ist. Daß eben die 
Entlassung im Neuen Bunde . sich nicht weiter erstreckt, ist erst 
die Folge von dem christlichen Ehegesetze. Christus konnte in 
Rücksicht auf das alte Gesetz keine andere als eine einfache 
Antwort geben, daß nämlich jede Trennung im Neuen Bunde 
aufgehoben sei." Hieran schließt Oischinger dann noch eine 
KL"itik des Lösungsversuches Brenners und der gewöhnlichen Aus
legung (Trennung von Tisch und Bett) und stent im letzteu 
Paragraphen den Satz auf: • Die vorhergehenden Erörterungen 
lassen keine andere Annahme mehr übrig·, als die Apposition nicht 
exzeptiv zu fasseiL" 

Die philologische Erklärung im zweiten Teile erstreckt sich 
I) auf den Sinu von noevda, 2) a\lf die gesamte Apposition und 
3) auf flOtXJia{)m notei. 

Ad 1 faßt Oischinger sein Urteil dahin zusammen: .Mit 
nichten ist nöevda in den zwei angeführten Stellen in der be
schränkten Bedeutung von flOt'f.eia zu nehmen, weil nirgends eine 
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solche Beschränkung ausgedrückt ist. llo(!vEla bezeichnet daher 
die Geschlechtsünde der Verheimteten an dieser Stelle, von welche~· 
Art sie immer ist. 

Ad 2. Diesen wichtigsten Abschnitt leitet der Verfasser wieder 
mit den Worten ein: .Nach den bisherigen Erörterun~en ist es 
schlechterdings unmöglich, die genannte Apposition in einem ex
klusiven Sinne ~u neh~en. Nicht nur die Widersprüche, welchen 
die bisherigen exegetischen Versuche nicht entgehen konntep, son
dern auch der ganze Inhalt und Zusammenhang führen notwendig 
dazu, die Worte in einem einschließenden Sinne zu nehmen, so 
daß der Sinn .ist: Wer immer seine Frau entläßt bis auf die Hu
rerei usw. Es fragt sich daher, ob sich dazu Beispiele darbieten, 
welche diese Übersetzung rechtfertigen. Zuerst kommt in Betracht, 
daß es in allen Sprachen Worte gibt, welche eine Grenze anzeigen, 
ohne daß dadurch sC"hon bestimmt ist, ob das Glied, bis auf welches 
sich etwas erstreckt, noch in die vorhergehende Reihe aufgenommen 
sei oder nicht. Der Inhalt wird also entscheiden, ob das Grenz
glied noch zum vorherg·ehenden gehöre oder nicht. Entscheidet 
der Sinn nicht, so setzen . wir noch ausdrücklieh' inklusive o1ler 
exklüsive hinzu." 

Hier werden zahlreiche Beispiele angeschlossen, in denen 
.,~~, welches wahrscheinlich im hebräischen Urtext des Matthäus
evang·eliums (5, :32) für naet:xr6c; stand und welches LXX mit 
zweic;, nJ.~v, naeEx, ixr6c; wiedergebe (Vg· gewöhnlich mit exceptus 
übersetzl), einschließenden Sinn hat, so: Nm 6, 21 ; 28, 2:3. i10; 
25, G; Dt 18, 8; 29, 1; 29, 10f.; 2 Sm 2, 30; 1 Kg 10, 13 u\.w. 
Das interessanteste Beispiel ist Dt 29, 10f. Die Vg hat: Vos st!r
tis hodie cuncti coram Domino Deo principes vestri et tribus .... 
exceptis lignorum caesoribus et his, qui comportant 
aquas. Der Urtext hat ;·~p :Jit,ih':? (von deinem Holzhacker) :J~t1 "Tp 

i'~'P,;l (bis zu deinem Wasserträger) und ebenso LXX: dno ~vAox6nov 

vpiiw "at ewc; M(!OfJJO(!OV vpiiJv. Das . exeeptus hat also durchaus 
keineu ausschließenden Sinn, obwohl er nach dem Vg-Texte unab
weisbar gegeben scheint: Wahrscheinlich hat aber Hieronymus 
unsern heutigen Text nicht zur V odage gehabt, sondem vielmehr 
"T~'fQ , welches dann im einschließetiden Sinne zu nehmen war. 
Von den andern Beispielen sei noch 1 Kg 10, 13 erwähnt: .Der 
König Salomo gab der Königin von Saba alles, was sie wollte, -
außer dem, was er ihr sonst noch gab." Der Urtext hat: "T:l~Q, 
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LXX: beto' Jtavww, wv UJf.~w-xet, Vg: exceptis his, quae ultro 
obtulit 1). 

Im nächsten Paragraphen folgen dann Parallelstell!'ln zu •ft1J 
lJtt Jtoevelq." und auch für die nach Oischinger wahrscheinlichere 
Lesart: "e.i 1-'~ lJtt Jtoevdq.". 

Zur ersten Variante fülu·t er vor allem Ps 13 (14), 1 an: 
"Keiner ist, der Gutes tut, selbst nicht einer (.,y~·ca I'~) - ov-x 
lau Jtot,iiw xe1Jat6n]ra, ov-x lauv ewq lvoq, und meint, an unserer 
Stelle konnte ki;. (= nicht) allein stehen, welche dann den Sinn 
habe "bis auf (die Hurerei)". Ferner macht 'er aufmerksam auf 
die Redefigur: Omnes ad unum und läßt aus dem NT solche Bei
spiele folgen, in denen .die Negationen p,~ und ov noch einer 
Ergänzung, wenigstens nach dem Geiste unserer Sprache bedürfen. 
So Mk 9, 36: -xai oq ldv lf'E (ji~1}rat, OV'X lp,e ~ixnat, ä.V..d J:OV 

aJtoouO.avra f'E ·-- Christus schließt sich hier nicht aus, sondern 
ein = er nimmt nicht bloß mich auf, sondern auch den, der mich 
sandte. Das gleiche wird gezeigt an Mt 10, 20; Ga! 2, 20; Röm 
2, 13; Mt 9, 13 und 12, 7; 23, 23; Os 6, 6. Aus diesen Beispielen 
wird der Schluß abg·eleitet: • Wenn nun in diesen Sätzen die gegen
überstehenden Glieder nur beschränken und begrenzen, aber nicht 
ausschließen, und wenn wir nach dem Geiste unserer Sprache 
noch ein Wort hinzusetzen, so wird es auch erlaubt sein, Mt 19, 9 
so zu übersetzen : \V er irgend seine Frau entläßt, nicht weg·en 
der einzigen oder· alleinigen Hurerei. Der Gegensatz: :v.ard JtiioaJ' 
airlav tritt hier offenbar hervor, und der Satz heißt vollständig·: 
Wer aus irgend einer Ursache, nicht wegen der einzigen Ursache 
der Hurerei, seine Frau entläßt und eine andere ehelicht, bricht 
die Ehe" (71 ff.). 

Zu der andern Lesart: ,ei 1-'~ lJti Jtoevelr!' führt Oischinger· 
als Parallele an Ga! 2, 16, deren Sinn sei: "Der Mensch wird 
nicht gerechtfertigt durch Werke, deren Prinzip das Gesetz ist, 
sondern durch Werke, deren Prinzip det· Glaube an Christus ist", 
und besonders Mk (), 8 mit Beiziehung von Mt 10, 9-10, wo es 
sich um den Widerspruch zwischen den beiden Berichten handelt, 

') Wenn Schegg sich zu dem Beispi't 2 Sm 2, 30: "Es fehlten 19 Mann 
außer Asael" absprechend äußert (Matthäus-Kommentar III 14 A.): Oischinget· 
meine, daß einschließlich Asael 19 Mann fehlten, keiner mehr, so hat er den 
Verfasser nicht verstanden und spricht sich so selbst sein Urteil; Oischinget· 
will nämlich nicht sagen, daß bei den 19 Mann Asael eingeschlossen sei, son
dern bei den Fehlenden. 
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data Jesus nach Mk den ausgesandten Jüngern einen Stab zu tragen 
erlaubt, nach Mt aber verboten hätte. Daran knüpft Oischinger 
folgende Argumentation: "Wenn (abet·) beide Evangelisten dieselben 
Worte, wenn auch nicht in demselben Zusammenhang berichten, 
so muf:l doch der Inhalt derselbe sein. Die Abweichung kann 
sich nur auf Nebendinge erstrecken. Sehen wit· auf die Stellung, 
welche der Stab unter den übrigen Gliedern einnimmt, so steht 
er bei Mt an der letzten Stelle und es soll damit ofl'enbar die 
Grenze VOll dem, was sie nicht mitnehmen sollen, ausgedrückt 
werden. Betrachten wir dagegen Mk, so steht zuerst, daß sie 
nichts mit sich nehmen sollten, also ein allgemeiner Satz, der 
durch die Vereinzelung veranschaulicht werden soll. Da nun Mt 
diesen allgemeinen Satz nicht zuvor angibt, so zählt er alle Glie
der auf, von dem, was man am meisten bedarf, bis zu dem Stabe, 
den man am wenigsten bedarf; denn dieser ist überall zu be
kommen. Schwerer sind die Lebensmittel. am schwersten aber 
das Gold, womit man sich das Notwendige verschaffen kann, zu 
erlangen. Daher gibt Mk die Grenze an, wenn er an die zweite 
Stelle den Stab setzt. Bei der Grenzbestimmung handelt es sich 
aber· darum, ob das letzte Glied einschlüssig oder ausschlüssig ge
setzt wird. In welchem Sinne aber el fl~ eaßbov bei 'Mk zu nehmen 
ist, erhellt aus Mt 10, 10, nämlich ei~lüssig; folglich hat ei ''~ 

einen inklusiven Sinn und der Text lautet daher: Daß sie nichts 
mit sich auf den Weg nehmen sollten bis auf den bloßen Stab, 
d. h. selbst auch diesen nicht. M6vov steht daher im Gegensatz 
zu nfu2a usw. und drückt die relative Ausschlüssigkeil aus, wäh
rend alle Glieder unter dem wJlJiv einbegriffen sind. 

Ein schlagenderes Beispiel könnte nicht gefunden werden, 
um die versuchte inklusive Interpretation von ,el ,u~ ln/. noeveiq.' 
und damit auch von den übrigen Zusatzformen unwiderlegbar zu 
begründen. Denn die noevela ist hier Grenze, bis zu welcher sieh 
rlie Ausnahme erstreckt, wie dort eaßlJo~ das letzte Glied ist. Es 
wir.d dort vom Größten zum Geringsten, was ausgenommen wet·den 
konnte, fortg·eschritten, von dem Golde bis zum Stabe, gleich wie 
hier die noeJJeia das geringste Glied ist, das ausgenommen werden 
kann. Denn die noevela, welche unter allen Menschen als die 
gt·ößte Eheverletzung gilt, bildet einen Gegensatz gegen die andern 
Glieder, gleichwie der Stab, der doch das Unbedeutendste ist, was 
man ausnehmen kann, einen Gegensatz gegen alle übrigen Gegen
stände hildet. Obwohl sie aber gegenseitig einen Untet·schied an 
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sich tragen, so sind sie doch hinsichtlich des obersten Gesetzes, 
welches keine Ausnahme zuläßt, gleichgestellt und sämtlich darin 
inbegrill'en. Schon aus diesem Grunde erklärt es sich, wie bei 
Mt diese Apposition stehen, bei den übrigen Evangelisten und bei 
Paulus dagegen ausgelassen werden konnte, ohne den Inhalt zu 
beeinträchtigen" (81 f.). 

Hierauf kommt der Gelehrte nochmals auf die Stellen, welche 
zu ,,u~ bd n:oeveül beigezogen sinrl: aus diesen leitet er den Grund
satz ab: "Die Hl. Schrift bedient sich bei solchen Stufengegen
sätzen nicht der zur Bezeichnung eines äquip~lenten Gegensatzes 
dienenden Formel: Nicht nur, sondern auch, sondern ov oder ft~· 
Da uns diese Ausdrucksweise an so vielen Stellen beg·egnet. so 
können wir nur die genaue Bezeichnung bewundern", und schlieflt 
diesen Punkt seiner Abhandlung mit den Worten: "Durch diese 
Belege ist die inklusive Fassung der zwei oder drei Exzeptions
t'ormeln hinreichend befestigt und begr·ündet" (82 f.). 

In dem dritten Absehnitt (83-94) geht Oischinger dann an 
rlie Erklärung des ,ftotxiiaßat n:otei'. "Die gewöhnliche Interpre
tation," sagt er, .der entlassende Eheteil mache sich schuldig an 
dem Ehebruch, welchen der entlassene durch die Wiederverheira
tung begeht, ist irrig, weil er g.:-r keine Süude beging·e, wenn keine 
Vermählung erfolgte und weil diese nicht immer erfolgt. Es wäre 
rlie Entlassung aus irgend einem Grunde nur dann sündhaft, wenn 
eine Wiedervet·mählung erfolgte. Es. muß aber nach der Absicht 
des Herrn ein notwendiger Zusammenhang bestehen, denn nirgends 
spricht er so unbestimmt." 

Das Ziel, da~ der Verfasset· dann verfolgt, besteht darin, den 
Nachweis zu führen, daß ,ftotxäaßat n:otei' selbst eine ehellreche
rische Handlung (des Entlassenden) bedeute und daß sie geringer 
sei als der vollendete Ehebruch, der mit ,!Jotxii.mt' bezeichnet ist. 
Er unterscheidet drei Arten von Ehebruch oder besser von Bhe
verletzung: 1) kann die eheliche Liebe aufhören und sich einer 
andern Person zuwenden ; 2) kann das eheliche Leben durch Ab
sonderung von Tisch und Bett aufgehoben und 3) die eheliche 
Treue durch Versündigung mit einer andern Person oder durch 
Wierlervermählung nach Entlassung'\.des Eheteils verletzt werden. 

Alle diese drei Eheverletzungen seien in der Schrift ange
führt, nämlich die erste Mt 5, 28, die letzte Mt 191 9; der zweite 
mitten inne liegende Fall sei hier Mt 5, 32 ausgesprochen. Hier
auf weist e1: mit Beiziehung von 5, 28 und Mk 1 0, 11 nach, duti 
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aueh avrf]v 5, 32 wie dort zu fassen sei, nämlich gegen sie, in 
bezug auf sie die Ehe verletzte, also lWtei aJ}rqY ~oqJioOat wört
lich wiederzugeben sei mit: .er tut ehebrechen gegen sie" mit 
dem Sinn : er handelt gegen sie ehebrecherisch. Zur philologischen 
Begründung, daß notei ~otz,äo{}at als Übersetzung der Hiphil
Form diese Bedeutung habe, bringt Oischinger die Parallele M'lP[')l"l 

in Dt 24, 4 (Vg: peccare facias). was nieht übersetzt wet·den dürfe 
mit: .Damit du nicht das Land sündigen machest", weil nicht 
das Land zur Sünde angereizt werde, sondern gegen das Land 
gesündig~ werde 1). Die Hl. Schrift selbst erkläre diese Stelle 
Lv 18, 27, indem sie bei Besprtlchung der Geschlechtsverirrung 
sagt: .alle diese Greuel haben die Bewohner des Landes getan, 
die vor euch waren, und haben das Land verunreinigt." Zu
dem weil'e der Zusammenhang darauf hin, daß hier Mt 5, :.12 von 
einer Han.dlung die Rede ist, welche an dem Ehebruch teil hat 
oder ehebrecherischer Natur ist; daher sei der Sinn: er handelt 
gf:)gen sie ehebrecherisch. Sonach besage die Stelle 5, 32 bzw. t 9, 9: 
Wer au13 irgend einem Grunde bis auf den Grund des Ehebruchs 
seine Frau entläßt, handelt gegen sie ehebrecherisch; wer abet· 
sie · nicht nur entläßt, sondern sogar eine andere heiratet, det· 
bricht die Ehe. 

Aus dem dritten Abschnitte der gelehrten Arbeit, in welchem 
der Zusammenhang· der einzelnen Satzglieder und der einzelnen 
Stellen behandelt wird. seien nur einige wichtige Stellen ausgehoben. 

In bezug auf den Gegensatz der noeveia zu den andern Ent
lassungsgründen heißt es: .Anlangend den Gegensatz, worauf sich 
noevda bezieht, so enthftlt diesen rler erste Vonlet·satz: ö~ liJ• 
anoJ.von, den Vg Mt 5, B2 mit omnis, qui dimiserit, und Mt In, 9 
mit quicunque dimiserit überträgt. Diese Übersetzung ist zwar 
richtig, aber nicht wortgetreu; denn die Allgemeinheit (quicunque) 
liegt im ganzen Kontexte und bezieht sich vielmehr auf die Ent
la~sungsgründe . . . Schon aus diesem Gegensatze: Wer irgend 
entläßt, geht hervor, daß dem naee~ro~ J.6yov noeYeiac; nicht ent
gegenstehen kann: Wer aus einem antlem Grunde als dem der 
Hurerei seine F'rau entlülilt; denn dieser teilwebe Gegematz mühte 
bei einem Satze, der die Gruudnorm für die Ehe enthält, ausdrück
lich hervorg·ehoben sein" (95). 

Hinsichtrieb der Übet·einstimmung aller von der christliehen 
Ehe handel,nden Stellen bemerkt Oisc:hinger: .Am vollständigsten 

1) LXX hat überhaupt schon Dt 24, 4: (Ört) oll fttaveire r~>' 'l'il''· 
l'Joonto., .. 4h1, ... -.:11.1fr 1/~· "'"" • • ··~ ·• -· 
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ist das christliche Ehegesetz Mt 19, 9. 'ausgesprochen, sofern man 
auf rlie Apposition sieht,. welche in allen audern Stellen fehlt. 
Die5er Umstand Yeränla1ite ein doppeltes Verfahren, indem man 
entweder Mt. 5, ::Ii unrl 19, \l zugrunde legte und alle andern 
Stellen nach diesen bestimmte. oder indem man diese Stellen, 
welche keine Apposition enthalten, zum Maflstahe fü1· die, übrigen 
Stellen nahm. 

Die Verteidiger der relativen Ehetrennung gingen nämlich 
von rle1· Ansicht aus, daß, weil die Stellen bei Mt dunkel seien, 
sie nach den Stellen, welche keine Appositionv.enthalten, erklärt 
werden sollen. Die· Anhänger der absoluten Ehetrennung be
haupteten das Gegenteil . . . Beiclerlei Erklärungen gründen f;ich 
auf ein vorgängiges Prinzip, nämlich auf die Annahme der abso
luten und relativen Ehetrennung, und zweitens auf ein wissen
schaftliches, daß uümlich die· dunkeln Stellen von den klaren Licht 
empfangen sollen, und daß bei Mt das· Ehegesetz vollständig, an 
den iibl'igen Stellen unvollständig dargestellt sei. Hier handelt es 
sich einstweilen um die Feststellung der wissenschaftlichen Prin
zipien, und so begegnet uns zuerst der Satz, daß die dunkeln 
Stellen nach den klaren erörtert und durch sie erhellt werden 
müssen. Dieses Prinzip ist ein unbestrittenes, ein von allen aner
kanntes und bei der Interpretation zugrunde gelegtes. Nur kommt 
es darauf an, ob man bei Mt 5, 32 und 19, 9 eine Dunkelheit 
anerkennt. Geschieht rlieses, so ist det· Gegner schon widerlegt; 
nimmt er aber hier keine Dunkelheit an, so kann man nicht mehr 
auf diesen Grundsatz fußen, ·sondern muß sich um andere Prin
zipien umsehen. 

Wenn man sich auf Mt 5, B2 und 19, 9 beruft und von 
diesen Stellen aus die übrigen dahin erklärt, dafl die einen voll
ständig, die andern unvollständig das christliche Ehegesetz ent
halten, so ist man zur Annahme gezwungen, dafl in den einen 
Stellen ein wesentlicher Teil von dem christlichen Ehegesetze fehle. 
Denn da die christliche Ehe absolut unauflösbar ist, so hätte man 
den Fall, in welchem eine Trennung zulässig ist, nicht übergehen 
dürfen, wenn et· wirklich so zu fassen ist; aber dadurch würde 
selbst das chr·istliche Ehegesetz ersehl)ttert und Christus hätte kein 
vollkommenes Gesetz gegeben. Jede Ausnahme vernichtet das christ
liche Ehegesetz und raubt der Ehe ihren notwendigen Charakter. 

Wenn man aber trotzdem, daß man sich 11 keine Exzeption 
bei eii1er cluistliehen Ehe dt>nken kann, darauf besteht, dafs Mk 
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. und Lk und Paulus das christliche Ehegesetz nicht vollkommen 
angehen, so fällt alle Schuld aul' die heiligen, vom Geiste Gottes 
geleiteten Verfasser; denn sie haben geirTt und das wesenhart 
Christliche durch Hinweglassung verstümmelt. Man ist gezwungen, 
die übrigen Stellen, in denen die Exzeption nicht vorkom111t, ge
mdezu zu verwerfen und die heiligen Vedasser als Betrüger· zu 
erklären" (IOR-J tl). 

An anderer Stelle entwickelt der Gelehrte hierüber weiter: 
"Soviel (also) steht te~t, daß nur Unwesentliches wegbleiben konnte 
und da& die Apposition ein solches unwesentliches Element ent
halte. Wit müs::;en uns daher um einen Gnmd umsehen, wat·um 
diese Apposition hinweggelassen wmde, obwohl sie Christus vor
trug; denn auf keinen Fall hätte .Mt einen nicht vom Herrn selbst 
gesprochenen und zwar so unverständlichen Zusatz gemacht." 
Als Grund gibt er dann an, daß Mt für Judenchristen schreibt, 
welche ·das mosaisehe Gesetz hinsichtlich des Scheidebriefes voll
kommen kannten, und welche darum die Apposition, die mit Rück
sicht auf .,~~ l'l1~~ (Dt 24, I) gesprochen wurde, verstehen konn
ten (121-12~~) 1). 

Bezüg·lich der· Synopse der einzelnen Stellen im NT meint 
Oischinger wohl mit Recht, daß Christus zweimal das christliche 
Ehegesetz verkündet habe, zuerst Mt 5, 32, womit Lk 16, 18 gleich
zustellen sei, dann auf die Anfrage der Jünger Mk 10, 10, identisch 
mit Mt 19, 9; daran schließe sich die Verwunderung der Jünger 
Mt 19, 10. 

Nach alt diesen Ausfühmngen kann man diese Arbeit, wenn 
sie auch nicht alle Schwierigkeiten hebt, nur anerkennend beur
teileu. Und meines Erachtens kann die Lösung rler Schwierigkeit 
nur so gefunden werden, da& man nachweist, die beiden Appo
sitionen müssen irgendwie im einschließenden Sinne genommen 
..,---------- --

') Hierher gehören noch zwei andere Stellen (128. 130): "Die gewöhn
liche Form, unter der Christus das Gesetz vortrug, spiegelt sich also noch bei 
Mt, .der an Judenchristen schrieb, ab, während die Umstände außer Palästina 
auch auf die Darstellungsweise bei Mk und Paululi einwirkten." - "Die erste 
Entwickluug des christlichen Ehege~etzes nnch den Zeitbedürfnissen finden 
wir bei Mk 10, 1l f. und, Paulus 1 Kor 7,10-12. Mk hebt insbesondere die 
gegenseitige Gleichheit rücksichtlich o.lcr Ehe hervor. Der hl. Paulus aber 
zerlegt bereits die realen Elemente dl'r Ehe, die EntlaBSung, Wiedervermählung, 
Wiede•·versöhnung, die Lebeoslänglichkeit und Gegenseitigkeit der Ehe. Ebenso 
unterscheidet er schon sehr bestimmt das absolute und relative Gebot und 
bezeichnet jenes als Gebot des Herrn, dieses als sein Gebot." 

18 * 
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werden und dann den hebräischen Sprachgebrauch zur Beseitigung 
der philologischen Schwierigkeit beizieht. 

Auf andere Weise sue!Jt der französische Exeget Le Camus 
in seinem .Leben Jesu" dieselbe Lösung herbeizuführen: "Warum", 
sagt er, .sollte nur die Ergünzung el p.~ geneigtes Gehör finden? 
Warum nieht vielmehr die andere: p.~ "a i hti :~w~J'dq. . . . Nach 
p.~ kann xai ganz leicht ausgefallen sein, da der Schreiber beide 
Wörtchen bei ihrer Ähnlichkeit für eins und dasselbe ansehen 
moclJte. In jedem Fall ist ein Wörtchen zu. ergänzen, durch das 
die Verneinung p.fJ aufgehoben wird. Er überset~t dann: .Ich aber 
sag·e euch: Wer· immer sein Weib entläßt, sei es auch wegen 
Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe" 1). 

Bei .Mt 5, 3~ bleibt Le Camus bei der gewöhnlichen Er
klärung stehen 2). 

In allerneuester Zeit wird die Erklärung, das na~e"ro~ (Mt 
5, a2) sei iru einschließenden Sinne zu fassen, von dem verdienst
vollen Bibelgelehrten Anton v. Scholz in seinem Kommentar zum 
hohen Lied vertreten 3). 

Zu der· Stelle lxroq rijq otwn·l]oewq oov~·( 4, 1) sagt er: "LXX 
hatten, indem sie lxrck übersetzten ,:CQ oder ,~'J,Q vor sich, dem 
sie die Bedeutung ,besonders' beilegten: iht·e Augen d. h. sie (die 
Bmut) ist schön, weil sie Bedrängnis erfahren hat, 1, 5: ,beson
ders wegen deiner Bedrängnis.' In diesem Sinne ist wohl auch 
Mt 5, ;~~ na~e.xroq Aoyov no~vdaq zu verstehen: Der Herr will die im 
AT wegen .,~, 1'11"1.1.' (Ehebruch) zugelassene Ehescheidung (Dt 24, 1) 
für den Neuen Bund nicht mehr gestatten und hebt diesen Punkt 
mit na~exroq hervor. Deshalb bleibt in demselben Sinne bei Mk 
10, 4ff.; Lk 16, 18; 1 Kor 4(7!), 10 die Hervorhebung weg; 
vgl. auch xwei• Jud 7. 2." 

Scholz stimmt also mit Oischinger in bezug auf Mt 5, 32 
der Hauptsache nach überein. Nur schade, daß nicht auch ein 
Anhaltspunkt zur Lösung von Mt 19, 9 gegeben wird. 

§ 48. Die protestantische Auslegung der Matthäusstellen 
in der neuesten Zeit. 

In der ersten Hälfte des 19. J~rhunderts bleibt die Exegese 
der protestantischen Bibelfmscher zu unseren Schrifttexten mit 
- ------··· ---

1) Le C,amus, Leben unsers Herrn Jesu Christi, übersetzt von E. 
Keppler II (Freiburg 1896) 216 f. 

2) Ebd. I (1893) 353 f. ")Leipzig 1904, 53 f. 
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Ausnahme det'jenigen des Professors Paulus noch ganz -:aur dem 
von den Reformatoren vertretenen Standpunkt stehen, dafl Christus 
bei Ehebruch nach Mt die Entlassung und Wiederverheiratung ge
stattet, ja, daß Ehebruch schon faktische Lösung des Ehebandes 
ist. Die andern Schriftzeugeu haben diesen Ehescheirlungsgrund 
weggelassen, weil er sich von selbst vet·steht. So Tholuck 1), 

Olshausen 2), De Wette»), Meyer!), F. Chr. Baur 5). Während 
aber Meyer deshalb, weil Christus ausdrücklich die einzige Aus
nahme der noevela (= Ehebruch) anführe, jeden andem Schei
dungsgrund ausschließt, meint Thciluck, mit noeveia sei die Gattung 
von Sündeu angegeben, welche zur Ehetrennung~ber·echtigen, uud 
De Wette ist sogar der Ansicht: indem Christus einen faktischen 
Trennungsgrund zugibt, gibt er auch mehrere zu. 

Besonders akut wurde die Ehescheidung,;fmge bei den Prote
stanten ·seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Veranla<>sung zu 
dem Streite um die Ehescheidung gab die von 0. v. Gerlach und 
Hengstenberg in rlen vierziger Jalll'en eingeleitete Reaktion, die 
gegenüber der laxen Anschauung des preuflischen allgemeinen 
Landrechtes nur Ehebruch und böswillige Verlassung für schrift
mäßig allein berechtigte Ehescheidungsgründe zuließ H). 

Ja, man ist noch weiter gegangen. So redet H. W. Thiersch ;) 
tlet· absoluten Unauf'lösliehkeit des f~hebandes das Wort und er
klürt die Matthäu";;msätze irn Sinne einet· separatio a thoro et 
utensn. Auch audet·e Protestanten scheinen in die Fußtapfeu 
Thierschs getreten zu sein. Denn K. Ferd. Bräu1üg ~) schreibt: 
"Nicht eben im un;prünglichen Geiste det· evangelischen Kirehe 
sind namentlich aus dem geistlichen Stande Mii.nner, der strengsten 
Richtung angehörend, durch Wort und Tat den richterlichen Ehe
scheidung·en entgegengetreten und haben in weiterer Verfolgung 

1) Philologisch-theologische Auslegung der Bergpredigt Christi nach Mt •, 
Ilambu rg 11135, U 7 ff. 

~) Biblischet· Kommentar über sämtliche Schriften des NT I" (Königs-
uerg 11137) 221. 718; IIP (Königsberg 1840) 605. 

") Kut•ze Erklärung des Ev. Mt", Leipzig 1838, 37. 
') Kt•itisch-exeget. Kommentar über das NT I~ 1 (Göttingen 111-U) 142. 
'') Das Mukusevangelium nach seinem Ursprung und Charakter, Til· 

bingen 1851, 81 f. 

") Vgl. Ebeling, Ehescheidung, Eheschließung und kh·chliche Trauung, 
Güter~loh 1904, 45. 

7) Über das christliche Familienleben", Frankfurt 18721(1. Aufl.1854), 21 ff. 
N) Das Recht der Ehescheidung auf !;rund der Schrift:und Geschichte, 

7.wi,.lun 1111\1 9. f 
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diese~ Bestrebens sich beharrlich geweigert, an geschiedenen Pet·
~onen, selbst wenn sie als unsehuldiger Teil aus dem Prozesse 
hervot·gegaugeu waren, bei Schließung einer neuen Ehe die Trauung 
zu vollziehen. Was erst einzelne im Stillen versuchten, wagteil 
nach und uach mehrere; die Zahl wuehs von Jahr zu Jahr, je 
weniger sie auf kräfligen Widerstand stieß; jetzt steht bereits ein 
ziemlich starkes Heer da, das auf seine Fahnen: ,Tod den Ehe
scheidungen ! Tod den Trauungen Geschiedeuer !' geschrieben hat 
und darin ein besonderes Kennzeicheu rechtet· Gläubigkeit und 
Kirchlichkeit erblickt, wenn der Geistliche niemals seine Hand zur 
Trauung eines Geschiedenen bi.etet . . . Vorneli\11lich auf die Schrift 
vtlegt sich die strengere Pat·tei zu berufen ; iu dem Worte aus 
Christi Munde: ,Was Gott zusammengefügt hat, das soll der 
Mensch nicht scheiden·, findet sie das unbedingte Verbot der Ehe
scheidung klar und ~eutlich ausgesprochen; was aber das Wort 
Gottes sagt und gebietet, das muß Geltung haben für alle clu·ist
Jichen Völker und Staaten." 

Bei der obersten Kirchen- und Staatsbehörde gewann jedoch 
die stt·engere Richtung keinen Boden. Es blieb bei der laxeren 
Scheidungsdisziplin. Man suchte sogar wissenschaftlich nachzuweisen, 
daß dieselbe auch im Worte Gottes begründet sei 1). Zuerst traten 
v. Hofmanu und v. Scheurl, zwei Erlanger Professoren, in der 
Erlauger Zeitschrift für Protestantismus und Kirche für uiesc An
~icht ein. Dr. v. Hofmann 2) stützt sich in seiner Beweisführung 
hauptsächlich auf die Worte Christi Mt 19, 11 f., die er nicht auf 
das Bedenken der Jünger in v. 10 bezieht, sondern auf Mt 19, 9 in 
dem Sinne: was ich gesagt habe, ist nicht ein .Wort für jeder
mann, sondern das faßt nur ~er, der aueh imstande ist, sich um 
des Himmelreiches willen zu verschneiden, also ein .ausschließend 
a~f das Reich Gottes gerichtetes Herz" ; und • es fassen • heißt: 
vermöge der in 1 Kor 7, 29 näher bezeichneten Gesinnung .nicht 
bloß seine Meinung verstehen, sondern es als göttliche Wahrheit 
begt·eifen" und keine zu große Beschwet·de in dessen Bet;>bachtung 
tinden; für alle andern gilt das Gesetz de~ Moses. 

Um nun mit dieser Erklärung den Bericht des Mk in Ein
klang zu bringen, meint v. Hofma!Vl, Mk hat diese Rede des Herm 

1) Vgl. E. Huschke 5. 
2) Neue Folge XXXVII 1-18: Was die Hl. Schrift über die Eheschei

dung sagt. 



§ 48. Die Jll'otest. Auslegung der Matthiiusstellen in der neuasten Zeit. 27.9 

übm~. die Selbstverschneidung zw.ar weggelassen, dagegen legt er, 
um wesentlich dasselbe auszudrücken, dem Privatgespräch des 
Henn mit seiHen Jüngern dessen Ausspruch übel' die ungereeht
f'ertigte Scheidung bei; deun damit war nun auch gesagt, flaä 
derselbe um für solche ausschließend auf das Reieh Gottes ge
riehtete Herzen, wie die Jünger waren, genteint sei. 

Ander:; geht v. Scheurl 1) zu Werke. Zum Hauptarguutellt 
dafür, daß in den Aussprüchen Chl'isti kein göttliches Gesetz über 
die Ehescheidung gegeben sei, dient ihm das Verhültui!:i der Evan
gelienstellen zu I Kor 7, 12ff. (Privilegium Paulinum). Wenn 
nämlich, schließt er (211 ), die ersteren wirklich das göttliche Ge:;etz 
ausspreehen sollten, daß die Ehe nur wegeu Huret·ei lösbar :;ei, 
:;o könnte auch iu dem vom Apostel bet·ück~:iichtigten Fall keine 
Lösung de,; Baudes erfolgen. Will man aber die bösliche Ver
lassung als der Hurerei durch autheutische Intervretntion gleich
H·estellt hetmcltten, so räumt man damit ein, tlafl in dem Aus
spmclte des Herm Analogien mitgesetzt seieu, und es ist dann 
nieht abzusehen, warum nicht auch andere analoge Scheidungs
gründe, die dieser böslichen Verlassung mindestens gleichstehen, 
~ugelasseu werden sollen. 

Wieder mit anderer Begründung vertritt Bräunig ~) die laxe 
Scheidungsdisziplin. Nach ihm will Christus nm die r~:us reiner 
Willkü1· des Manne:; vollzogenen Scheidungen verbieten; und da 
die Sehritl selbst zwei Scheidungsg·rüutle eimäume untl dmuit das 
venneiutliche Prinzip \'Oll der Unauflösliehkeit det· Ehe einmal für 
immer autgebe, so könne der Staat noch weniger behindert sein, 
die Ehesachen, soweit sie wel!licher Natur sind, von seinem Stand
punkte aus zu beurteilen und zu ordnen. 

Gegen solch laxe Scheidungsprinzipien, welche die Stellung
nahme Chdsti in dieser wichtigen Frage einfach illusorisch machten, 
mußte naturgemäß die l:ih·enget·e Richtung im Protestantismus Front 
machen. Zu diesem Zwecke erschienen die Schriften: "Was lehrt 
Gottes WOI't übet· die Ehescheidun:gr" von E. Husehke, Dit·ektor 
des Obet·-Kirehenkollegiums der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Preufleu 11), .Die ~~hescheidungsft·age, eine erneute Untersuchung 

I 

1) Neue Folge XXXVII 18-37: 11Die Sclleidungsgründe eiues christ
lichen Eherechtes"; XXXVIII 208-229: "Juristische Prüfung der Schriftlage 
des Scheidungsrcchtes." 

~) Das Recht der Ehescheidung 24 ff. 69. 
") Leip:~;ig und Dresden 1860. 
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der ntl Schriflstellen" von G. Cht·. A. v. Harleß 1), .Die Eheschei
dung nach der Lehre des NT, zunächst als Referat für die Mit
glieder der Ueneralsynode der evangelisch-lutherischen Kirche in 
Preul3en bestimmt", von Pastor J. G reve 2) und .Korreferat in 
betreff der hinsichtlich der Ehescheidung und Wiederverheiratung 
Uesehiedener in der evangelisch-lutherischeu Kirche Preu!Jens fest
zustellenden Grundsätze", von K. Kornmann a). Diese At·beiten, 
welche sieh sehr eingehend mit den utl Stellen über die Ehe
scheidung heschüftigeu, können wir natürlieh nur nach ihren Resul
taten und Hauptgesiehtspunkten berücksichtigen.· 

Huschke wendet sich im 2. und 3. Teil sewer Schrift scharf 
gegen Dr. v. Hofmann (15-21) und Dr. v. Scheurl (23--36) und 
gibt im 4. Teile (41 fl'.) seine eigene Anschauung dahin ab, daß 
Ehebruch der einzige berechtigte Grund zur Lösung des Ehebundes, 
nicht aber selbst schon Aufh.ebung der Ehe ist. 

Mit Huschke stinui1t Harlelil im Resultate überein und wider
legt die im Protestantismus so weitverbeitete Meinung, als ob Ehe
bruch schon faktische Lösung der Ehe sei, mit folgenden Worten : 
.Nimmt man an, der Ehebrueh sei faktische Aufhebung der Ehe, 
so legt mau, wie mir scheint, einesteils der Sünde eine Macht 
bei, welche sie gegen Gottes Anordnung niemals hat und auch 
in diesem Fall nicht haben kann . . . Die Ehe ist nach Gottes 
Willen eine Ordnung; welche Mann und Frau in der Weise un
lösbar aneinander bindet, daß dieses Band durch keine Sünde ... 
aufgehoben werden kann . . . Die Ehebrecherio soll sich nicht ein
bilden, mit ihrem Ehebruch die Ehe aufgehoben zu haben. Der 
Ft·evel an Recht und Pflicht hebt Reeht und Pflicht nicht auf ... 
Sie kann mit ihrer Sünde nieht lösen, was Gott unlösbar erklärt 
hat. . . Und wenn der unschuldige Teil vergibt, die Ehe aber 
schon faktisch gelöst ist, macht er da eine gelöste Ehe ungelöst 
oder richtet er einen neuen Ehebund auf?" ( 17 f.) 

Weniger glücklich ist Harleß in der Erklärung, warum Mk 
die Zusätze ausgelassen. Weil Mk 10, 10-12 einen andern Her
gang berichtet als Mt 19, 9, so sagt er: • Was Mk wit·klich nicht 
hat, odet·, wenn man will, weggelassen hat, das ist der ganze 
Ausspruch, welchen Christus nach Mt l !.l. !) zu den Pha~·isäem 
tat. Wie Mk dazu gekommen sei, )}egreift man äußerlich aus 
dem Verhältnis, in welchem bei ihm die Antwort Christi zu det· 
von ihm berichteten Fragestellung der Pharisäer steht. Bei Mk 

1) Stuttgart 1861. •) Leipzig 1873. ") Breslau 1873. 
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steht in der 1\ ntwort nichts vo11 der Scheidung bd :;mevelt~, weil 
bei ihm aut:h keine Frage : Ei - xau:l näoav alrlav vorhergeht" 
(4tH.). So ist diese hot:hwichtige Frage doch gar zu .äußerlich" 
angefast. Gerade wenn man. wie Harleß, zugibt, daß die Aus
nahme nidtt selbstverstäudlieh ist, dann muß man erst re<:ht fragen, 
wanun Mk diesen Zusatz weggelassen hat. Denn selbst wenn 
Christus diese Exzeption, weil erst kurz zuvo1· deutlich ausge
spmcheu, den Jüngern gegenüber nicht wiederholte, so mußte sie 
doch Mk Hat:hholen, weil er ein selbständiges Evangeliu111 schl'ieb 
und somit das ganze Ehegesetz zu geben hatte. 

Greve bietet als Resultat seiner Untersuchung folgende Zu
sammenstellung des atl und ntl Ehest:heidungsgesetzes: • es war 

unter Moses unter Christo 

1) die Eh~ im allgemeinen im allgemeinen unscheidbar, 
scheidbar, in zwei genau bestimm- in einer genau bestimmten Aus-
ten Ausnahmen unscheidbar; nahme (nuy1•da) scheidbar; 

~) Befugnis, das Eheband zu Mann und Weib sind hierin 
trennen, hat nur der Mann; gleichgestellt; 

B) die St:heidungsgründe sind nur zweimal wird der eiuzige 
itr allen Stellen dem Manne ins gestattete genannt, in de11 übrigen 
Gewissen gelegt, nur einmal wird Stellen auch dieser nicht; 

' ihm eine allgemeine Kategorie 
angedeutet; 

4) Wiederheirat Ges<.:hiedeuer 
wird im allgemeinen 'gestattet 
und als rechte Ehe behandelt, 
nur in einem bestimmteu · Falle 
als "Greuel" verboten ; 

5) die obrigkeitlich anerkannte 
Form des Scheidebriefes löst die 
Ehe wir·k\ich auf, mag der Scheide
grund sein, wel<.:her er will. 

im allgemeiueu l!:heuruch ge
naunt und verboten, nur in Pinem 
bestimmten Falle gestattet; 

keine auch von der bürger
lichen Obrigkeit sanktionierte 
Form hat elletrennende Kraft, 
außer iu dem bekannten Aus
nalnnefall" (78). 

Die Differenz zwischen Mt und den beiden amlern Synop
tikern glaubt Greve mit der Bemerkung abtun zu kMmen: • Die 
kürzeren Berichte et·wülmen die Ausnahme nicht, weiJ sie ver
schwindet gegen die ung·eheure Wichtigkeit des neuen und doeh 
ältesten Grundsatzes" (145). 

Von neuen Gesichtspunkten aus behandelt Kornmann die Ehe· 
scheidungsfrage. Er geht von dem Grundsatz aus, das Christus 
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iibet·haupt 11ieht Gesetzgeber ist, daß er darum auch hinsichtlich 
der Ehescheidung kein neues Gesetz g·egeben hat. Der Heiland 
hat uach ihm sein "leh abet· sage Euch" (Mt 5,· il2) nicht im 
Gegeusatz zum AT gesprochen, soudem in Verteidigung dess,elben 
gegenüber der bei den Pharisäem und Schl'iltgelehrten üblichen 
Auslt•gullg der atl Stelle. Es gibt nur ein momlisches U !'teil über 
die Deuteronomiumstelle, uud die dal'in liegende, von ihlll wohl 
verteidigte Wahrheit wird daher, ohne substantiell sich zu ii.t~dem, 

hestinunter unfl entschiedener im Ausdruck. So bezeichnet Christus 
die Elte uicht mehr ab Umeinheit (Dt ::24, 4), sondern als Ehe
bruch, uud statt des allgemeinen erwath dab:.l4 setzt et· das be
stimmte Wort nogvEf,z (H:1). Auch die Form der .Matthäusstelle 
sucht Kornmann füt· seine Ansicht, daß es sich nic.ht um ein 
Gesetz handle, geltend zu machen. Denn Mt 5, 32 enthalte un
mittelbar nichts von einem Verbotensein. Er habe überhaupt 
nicht die Absicht gehabt, eine förmliche Ermächtigung zur Ehe
scheidung auch iu einem l.Jeschränkten Fall zu erteilen. Dafür 
spreehe ganz besonders auch der Umstand, daß die Ehescheidung 
über!Jaupt mit ofl'enl.mrer Ung-unst behandelt wird und dali in 
der ~rklüt·ung; daß die · Seheidung um der nu(!J'da willeu eiue 
Ausnahme mache, noch keine förmliche Erlaubnis liegt, in diesem 
Falle sich zu scheiden. Man müsse damm sagen: ein förmliches 
vun Christus verliehenes Recht, wenn auch nur in einem be
schränkten Falle, sich von seinem Gatten zu scheiden, damit also 
ein göttliehes Seheiderecht, gibt es nicht. Dadurch würde 
ja das ursprüngliche Schöpfungsrecht nahezu auf den Kopf' ge
stellt (90f. 109f.). 

Doch will der Vel'f'asser des Korreferates mit dieser det· 
katholischen Auffassung von der absoluten Unauf'löslichkeit der 
Ehe sehr günstigen Erklärung· der Unauf'löslichkeit selbst durch
aus nicht das \V 01·t reden. Er meint vielmehr: wenn Christus 
auch eine förmliche Ermächtigung zur Ehescheidung nicht habe 
geben wollen, so habe er doch auch nicht ein absolutes Verbot 
allet· Ehescheidung ausspreehen wollen; er hätte ja sonst die Aus
nahme ganz unerwähnt lassen müssen. Christus habe vielmehr 
die Erlaubnis vorgefunden und la{se sie fortbestehen, indem er 
sie durch die Erwähnung des Ausnahmefalles indirekt bestä
tigt ( 11 0 f'.). 

Interessant ist auch Kornmanns Erklärung der Differenz in 
den ntl Stellen über die Ehescheidung, oder vielmehr seine Be-
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kämpfung der· gewöhnlichen protestantischen Ansicht, als sei die 
Ausnahme bei Mt 5, 32 -I\), !J als selbstverstimdlich in den übrigen 
Stellen beizufügen nach der hel'lneneutisehen Regel, pauciom per 
plura auszulegen. Dagegen sagt Kornmann lllit Recht: "Die::;et· 
Grundsatz, so nackt und allgemein hingestellt, ist ziemlich meeha
nisch und dazu aueh unbestimmt. Mag er immerhin da seine 
Anwendung finden, wo es sieh lllll besonders nebensächli<.:he Tat
sachen und Worte handelt, die sich in den Tenor der flerle des 
andern Evangelisten, der sie nic!Jt !rat, leic!Jt einfügen lassen, oder 
die doch wenigstens keinen \Viderspruch erzeugen. Ganz anders 
ist es aber da, wo es sieh, wie hier, um sehr· wichtige Momente 
der Sache selbst, ja um Ausgleichung von Widersprüchen handelt 
da kann man nicht so einfach · paueiora per plura auslegen ... 
Wenn ein solehes (Gebot) bei den andern Evangelisten etwa mit 
andern Worten, doch mit Beibehaltung der wesentlichen Momente 
seines Sinnes wiedergegeben würde, so wäre dar·in nichts Auf
fallendes. Wir sehen aber bei Mk und besonders bei Lk fast das 
gerade Gegenteil: Das, was gegeben wird, wir·d fast mit denselben 
Worten gegeben, wie wir es Mt U), !) leseu; abet· die Ausnahme 
fehlt. Ein wesentliches Stück eines förmlidten Gesetzes weglassen, 
ist doch eine Sache, clie sieh nicht ohne weiteres z. B. aus rlem 
Leserkreise, für den die Evangelien des Mk und Lk bestimmt ge
wesen sein sollen, et·klären und noch weniger rechtfe1·tigen läf!t" 
( L 03 f. ). Trotz dieset· scharfen Worte sucht Kornmann die Difl'e
renz dadur·ch abzuschwächen uml zu erklären, daß er iu dem 
Ausspruch Christi kein Gesetz, sondem nur ein moralisches Urteil 
gegeben findet ( 105--1 07). 

Während so von dieser Seite im Kampfe gegen den völligen 
Laxismus immer noch mit Berufung auf den von Christus in Mt 
5, 32 und 19, 9 gegebenen Ausnahmefall der Ehebruch als Grund 
zm· Entlassung mit Erlaubnis zur Wiedervermählung geltend ge
macht wird, vollzieht sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts 
allmählich im Protestantismus eine Schwenkung. Man kommt zu 
der Anschauung, daß die Exzeption in Mt 5, :3~ und L 9, 9 nicht 
mspriinglich, kein Herrenwort sei, sondem ein späterer Zusatz . 
.l<'reilich wollen die meisten protestantiselten Vet'lreter dieser An
sicht trotzdem noch den Ehebruch als Grund zur Auflösung des 
Ehebandes gelten lassen .. 

Friedrieh Bleek sagt in seinem Matthäus-Kommentar 1): "Da 

1) Herausgegeben von Holtzmann, Leipzig 18621 272. 
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es die Absicht des Er-lösers überhaupt nicht ist, eine neue Gesetz
gelmng, eiu 11eues ~hereeht vorzutr11gen, ... so läßt es sich wohl 
deuken, daß er sich begnügt hat. nm im allgemeinen auszu
spt·echen, daß die einmal geschlossene Ehe·· als dur·chaus unauf
löslich zu betrachten i.;;t nml ohne schwere Verschuldung wenig
sletts des einen Teils nieht gelöst werden kann, ohne dabei aus
dt·ücklich betnerkbar zu rnachen, ob und mtter welchen Umstünden 
ausnaluusweise der eine Teil sich vom Bande als gelöst betrllchteu 
und eine neue ~he eingehen könne." 

Weiter gebt IJ.. J. H oltzmann. ln der ersten Auflage seiner 
.synoptischen Evaugelien" 1) stellt er mit Beruwng auf Bleek 
(Synopsis l ~7:.!), Weiße (Ev. Geschichte I 51)~ f.), Weiß (.Zm Ent
stehung der synoptischen Evangelien" in: Theol. Studien und Kritiken 
XXXIV, 1 [1861] 67), KöstJin (Evv 108) uhd Ritschl (Altkath. 
Kirche 44) apodiktisch den ·Satz auf: .Mt (dagegen) hat dem 
\V orte, das ursprünglich in derselbeu absoluten Allgerneinheit ge
redet war, wie alles Übrige in diesem Zusammenhang,~ die Klausel: 
naeexro~ A.6yov noevela~ hinzugefügt." 

Den gleichen Standpunkt vertritt dieser Gelehrte und zwar 
noch viel entschiedenet· itu Sinne der absoluten Unauflöslichkeit der 
Ehe in del" :-3. Auflage dieses Werkes 2). Zu Mt 5, i32b sagt er: 
.Damit aber wird nun ein Motiv getroffen, welches vie}fach bei 
der Verleitung eines Weibes zur Untreue wirksam war und det· 
Umstand,, dafil bei der einen gestatteten Ausnahme eine sophisti?che (!) 
Auslegung gemde auf das ünßerste Attentat eine Prämie gesetzt 
finden konnte (denn das zur Unzucht verleitete Weib wii.!"e ja in 
der Lage, sich wiedet· zu verheiraten, und hätte dies sogar voraus 
vor dem schuldlos entlasseilen), zeigt eben, daß naeexro~ A.6yov 
noe1•ela~ ( = p,otxda~) hier wie Mt 19, 9 die praktische Tendenz 
des Spruches durchkreuzt, seiner ursprünglichen Fassung darum 
fremd gewesen sein muff!." 

Zu Mt 19, 9 meint Holtzmaun, daß erst die Variante Jwtti 

avr~v p,otxwl'Jij1•at der Wendung lllit dem Ehescheidungsgrunde 
entspreche; lese man aber xflt rap,~an aV.nv p,otziir:at = Mk 10, 11, 
so et·schiene etwa ein 'sepamtio quoad torum et mensam zulüssig, 
nur völlige Scheidung mit dem Recht ~er Wiederverheiratung vet·
boten (katl1. Ausleg·ung). Aber jene mildere Scheidungsform schei
nen die Juden nicht gekannt zu haben. 

') Leipzii 186:J, 177. 2) Tübingen und Leipzig 1901, 211. 267. 
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Ohne die Ursprünglichkeit der Zusätze zu leugnen, spricht 
sieh Keil 1) für das Verbot einer Neuheirat aus. Freilich wenn er 
sagt: "Durch die :noeveta wird zwar das nach göttlicher Ordnung 
unauflösliche Band der Ehe zerrissen, aber die Ehe vor Gott 1;ieht 
gelöst, daß die Geschiedenen ohne Übertretung der göttlichen Onl
nung neue Ehen eingehen können", so bewegt et· sieh in einem 
Widerspruch. Denn wenn die' Ehe nach göttlicher Ordnung nicht 
gelöst ist, dann ist sie übedu1,upt nicht gelöst uud das Eheband 
nicht zerrissen. 

Beyschlag 2) hält lweexro~ J.6yov :noevEia~ (=Ehebruch) für 
ein "Zeugnis altchristlicher Auslegung, aber ohne Zweifel im Sinne 
Jesu", weil dm·ch Ehebruch die Ehe zerstört sei. 

Bernhard Weiß ") tritt bei Mt 5, :~2 der Ansicht bei, Christus 
habe ein. unbedingtes Ehescheidungsverbot gegeben; gerade die 
ausnahmslose Fassung von Mt 5, 32 b zeige deutlich, daä von 
irgendeiner erlaubten und darum vor Gott g·ültigen Entlassung 
keine Rede ist. Die Erklärung zu Mt 19, 9 schließt Weiß mit den 
Worten: "Danach bleibt es dabei, daß die Einführung dieses Aus,. 
nahmefalles, wie die Fassung der Frage v. 3 und die Gestaltung 
dieses Spruches zur Antwort, Sache des Evangelisten ist, wenn 
dieselbe auch insofern dem unbedingten Scheidungsverbot .Jesu 
gegenüber ihre Berechtigung hat, als mit der Hurerei in der 
Ehe tatsächlich die Ehe bereits gebrochen ist, und dann nicht erst 
durch Wiederverheiratung gebrochen wird." 

Eine sehr schöne Erklärung, die mit der katholischen Lehre 
vollständig übereinstimmt, gibt Hans Hinrieb Wend t 4): Gegepüber 
der unsittlichen Leichtfertigkeit der Juden behaupte Christus die 
unbedingte Pflicht zur Aufrechterhaltung der geschlossenen Ehe. 
Das ursprüngliche Gottesge'Qot mit Bezug auf die Ehe sei das bei 
der Schöpfung· gesprochene Wort, gemäß welchem Mann und Frau 
zu einer völligen Einheit werden sollen. Wo Gott ein solches 
engstes Verbundensein wolle, könnten nicht Menschen zur Schei
dung berechtigt sein. In der Anmerkung nimmt Wendt Stellung 
zu den Matthäusexzeptionen; er sagt: "Mt macht bei der Wieder
gabe dieses Urteils Jesu in 5, 32 (nach den Logien) und in 19, 9 

1) Kommentar über daa Evangelium des Mt, Leipzig 1877, 167. 
2) Leben Jesu, 2. darstellender Teil, Halle 1886, 330 A. l. 
tl) Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das NT. Matthäus

evangelium 8, neu bearbeitet von B. Weiß, Göttingen 1890, 117 A. 
•) Die Lehre Jesu •, Göttingen 1901, 403 t. 
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(nach Mk) den Zusatz :rmeex1:or; l6yov :rwev~tar; bzw. I'~ l:nt :noevet~. 
d. h. der Fall der Unzucht der Frau begründe eine Ausnahme 
von der Regel, sol'em die Lösung der Ehe kein Ehebruch sei. 
Aus Gründen der Quellenkritik ist dieser Zusatz des Mt für sekun
där zu halten. Es gelten aber auch sachliche Bedenken gegen 
ihn. Er·stens bedeutet jener Fall nicht eine wirkliehe Ausnahme 
von der Regel, auf der·en Einschärfung es Jesus ankommt. Denn 
bei Unzucht der Frau fällt das schuldvolle Unrecht der Auflösung 
der geschlossene Ehe, das Jesus als Ehebmch bezeichnet wissen 
will, nicht fort., soudem liegt nm auf der undern Seite, auf der 
Seite der Frau . . . Zweitens aber entspricht es ge3iß nicht dem 
Sinne Jesu, daß in dem Falle des schuldvollen Gelöstseins der 
ehelichen Gemeinschaft dun~h ehebrechel'ische Unzucht des einen 
Teiles der unsdmldige Teil ohne weiteres auch seinerseits der 
ehelichen Pflicht entbunden ist. In erster Linie wird nach dem 
Sinne Jesu auch diesem Unrecht gegenüber die Pflicht bestehen, 
Vergebung zu gewähren und die sehuldvoll unterbrochene Ehege
meinsehatl wiederherzustellon." 

Audt Weilhausen 1) hiUt offenbar· die Matthäuszusätze für 
nicht ursprünglich, wenn er schreibt: "Mt 5, 31. 32 stammt aus 
Mk 10, 1-12. Die Änderungen sincl keine V el'llesserungen. Der 
loro~ :noevel.ar; kommt bei dem Hecht des Mannes, seine Frau zu 
entlassen, gar· nicht in Frage; wenn sie die Ehe bricht, so hat 
sie sich widerrechtlieh von ihm getrennt und soll nach dem Ge
setze gesteinigt werden." 

Naeh Eduard Grimm 2) verkündet Jesus die Unauflöslichkeil 
der Ehe, die Ausnahme bei Mt dürfte hineingetragen sein; Christus 
zeichne das Ideal der Ehe ... , er wisse aber wohl, die Menschen 
werden durehaus nicht immer dieseQl Ideal entsprechen, aber 
dann sollen sie wenigstens wissen, daß ihnen etwas fehlt, und sie 
sollen das Gefühl dieses Mangels haben. ·Aber· trotz dieser Auf
fassung der Herrnworte will Grimm der protestantischen Kirehe, 
die völlige Lösung der Ehe bei . Ehebruch zuläßt, daraus keinen 
Vorwurf machen lassen. 

Eingehend wird die Ursprünglichkeit der Porneiazusätze von 
August Ebeling 11) bekämpft Er leg\._ dabei besonders Nachctmek 

- . 
') Das Evangelium Matthäi übersetzt und erklärt, Berlin 1004, 21; vgl. 

das Evangelium Marci, Berlin 1003, 84. 
~) Die Ethik Jesu, Harnburg 1903, 181 f. 
n) Ehescheidung, Eheschließung und leirehliehe Trauung nach der Schrift 

und Gesetzgebung, GüteNiob 1904, 36 U. 
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auf Mt 5, 32 b (19; 8 b) und betrachtet es als Willkür, hier :naQ· 

E'Kror; l6yov :noevelar; als selbsh•erständlieh einzufügen, da dieser 
Satz überhaupt nur dann Berechligung habe, wenn jene Exzeption 
fehlt; auch der Inhalt von Mt 5 sei mit ihr sehlechthin unverein
bar. Bei Mt J 9, 9 will Ebeling in erster Linie das Schwanken 
der textlichen Überlieferung füt· seine Anschauung verwerten; er 
schließt zusammenfassend: "Erwägt man, daß sie (die Exzeptionen) 
sieh eben nur in dessen (Mt) Ev befinden, daß dies Ev für .Juden
christen geschrieben ist, und dafl dies vorzugsweise in der alten 
Kirc~e. gebraucht wurde, daß die handschriftliche Überlieferqng 
nicht gesichert ist, endlich und vor allem, dafl die angeführten 
Worte in direktem Widerspruche nicht nur gegen die Berichte der 
andern Synoptiker, sondern auch gegen Paulus stehen, so kommt 
man zu dem Schlusse, daß sie späteren Ursprungs und als Glossen 
in den Text eingetragen sind, um die herbe Strenge dessen, was 
Jesus über die Ehe sagt, eine Strenge, die selbst die Jünge1· stutzig 
macht, aus jüdischer Anschauung heraus für die Männer zu mil
dern; für die Männer, denn mehr besagen die Worte nicht. Sind 
aber die Worte unecht, so heben sich alle WidersprÜche, und die 
drei. Synoptiker und Paulus ·berichten übereinstimmend, daß Jesus 
die Ehe nach der . ursprünglichen Gottesordnung für Mann und 
Frau für unlösbar erklärt, also einen Scheidungsgrund überall 
nicht gelehrt hat. • Aber auch Ebeling ist der Anschauung, daß 
die UnauflöslichkeiL der Ehe für das christliche Gewissen zwar 
als Grundsatz gelte, aber nicht zum Gesetze gemacht werden könne 
für Gemeinschaften, die mit der HerzensbärtigkeiL zu rechnen 
habe, also auch nicht für eine Volkskirche. 

Ganz ähnlich ist die Stellungnahme von Joh. Weiß 1). Er 
meint, auf Grund übler Erfahrung in der Gemeinde habe Mt die 
Ausn;~.hme hinzugefügt; Verzeihung gegenüber der Ehebrechel"in 
würde vielleicht mehr dem Sinne Jesu entsprechen. Freilich sieht 
auch dieser Exeget die UnauflöslichkeiL nur als ein Ideal höchster 
und edelster Gesittung an, das sich erst sehr allmählich unter dem 
Einfluß christlichen Geistes in der Geschichte durchzusetzen be
giunt; wie so oft, stelle Jesus · seine Forderung ganz allgemein hin, 
ohne an etwa notwendig werdende Ausnahmen zu denken. 

Fritz Resa gibt in seinem Buche: .Tesus, der Christus Ber·icht 

1) Die Schriften des NT neu übersetzt und Iür die Gegenwart erklärt I 
(Göttingen 1906) 263 f. 328. 154. 
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und Botschaft in erster Gestalt 1) ebenfalls die Texte über die 
Ellescheidung ohne die Znsätze. 

Zum Abschluß der protestantischen Ex~g~se und zugleieh als 
Kritik rle1· von ihr so vielfach vertrelenen Ansieht, die Matthäus
additionen seien nicht msprünglich, sei hier noch das Urteil R. A. 
H offHHliin s 2) angeführt. Dns ;~ema .mioav alrlnv l'echtfertigt er mit 
.dem Hinweis auf Adalbert Merx a) damit, daß die Hilieliten in 
der Tat mit niioa alria als Ursache der Ehescheidung ernst machen 
wollten; daher liege dal"in die Aufforderung, über eine schwebende 
Tagesfrage ein Urteil abzugeben. Die Formulierung bei Mk. ver
rate schon ehristliebes Empfinden, weil ein Jude sch\fel"lich gefragt 

"' hii.tte, ob überhaupt die Ehescheidung erlaubt sei. In Konsequenz 
dieser m. E. richtigen Ansicht hält HofiJUan\1 auch Mt 19, 9 für 
wöl"tliche Wiedergabe der Ausdrucksweise Jesu. Nicht beistimmen 
aber können wir ihm in seiner Begründung. Er meint nämlich, 
mit dem p.~ lnl. noevF.iq, werde gar keine kasuistische Ausnahme 
g·emacht, weil die auf das p.iav oae;~ea elvat gegründete Ehe durch 
Ehebruch bereits gelöst ist. 

Damit schließen wir die Darstellung. der protestantischen 
Exegese über die Ehescheidungsfrage im NT, wie übe1·haupt unsere 
geschiehtliehe Darleg·ung, Und ich glaube, wir können es gerade 
von unserm katholischen Standpunkte aus mit Befriedigung tun. 
Denn die Entwicklung der protestantisch~n Auslegung in der 
neuesten Zeit drängt offenkundig dahin, Christus hat die Ehe
scheidung ausnahmslos verboten. Damit ist aber dem Stand
punkte de!' katholischen Kirche in det· Ehescheidungsfrage die 
schönste Rechtfertigung g·eworden. Denn die protestantischen 
Exegeten haben sich sicherlich nicht, wie man etwa g·egen 
katholische Theologen einwenden könnte und eingewendet· hat, 
durch dogmatische, sondern durch rein exegetisch - wissen-

1) Leipzig und Berlin 1907, 38. 67 f. 
2) Das Markusevangclium und seine Quellen. Ein Beitrag zu1· Lösung 

der Urmarkusfrage, Königsberg 1904, 402 f. 406 -408. 
") Diese1· Exeget gibt in seinem Werke: Die vier kanonischen Evangelien 

nach ihrem ältesten bekannten Texte li, 1, Das Evangelium Mt, Berlin 1902, 
94-98. 275-277, sehr eingehende textkritische Bmncrkungen; auf die F1·ago 
nach der Ursprünglichkeit der Matthäuszusäbe, die nach der syrischen Hand
schrift lauten Mt 5, 32: "übel' welche nicht Ehebruch ausgesprochen ist" und 
Mt 19, 9: "ohne Ehebruch", geht er nicht näher_ ein, hlilt sie aber wahrschein
lich für echt; ebenso übergeht er die :Frage, ob die Wiede1·verhch·atung nach 
Scheidung wegen Ehebruchs erlaubt sei. 
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schaftliehe Gründe zu dieser Anschauung bestimmen lassen. Frei
lich, wenn die meisten der protestantischen Bibelforscher dadurch 
die Lösung suchen. dafl sie die Matthäuszusätze für unecht er
klären, so können wir ihnen auf diesem Wege nicht folgen.. Dieset· 
Lösungsversuch trägt zu deutlich den Stempel des Notbeheltes an 
sich und wird durch die einfache Tatsache widerlegt, dafl diese 
Zusätze, wenn auch niit ganz kleinen Abweichungen, die sich leicht 
erklären lassen, in keinem det·. überlieferteti Matthäustexte fehlen. 
Wir stimmen darin Hoffmann bei, dafl Mt 5, 32 und 19, g genaue 
Wiedergaben der Herrnworte sind. 

Es ist darum Aufgabe der Exegese; die Matthäusstellen mit 
den Zusätzen in einer Weise zu erklären, die, ohne dem Wort
laut und dem Satzbau dieser Texte Gewalt anzutun, die volle und 
absolute Unauflöslichkeil det· Ehe festhält Und diese Aufgabe 
wollen wir im folgenden zu lösen suchen. 

§ 49. Neuer Vorschlag zur Erklärung von Mt 5,3~ und Ig,g. 

a) Erklärung von Mt 5, 32. 

Hinsichtlich des Textes kommt bei Mt 5, 32 die Abweichung 
vor: ö~ äv d:nolvou gegenüber :nä~ o ä:nolvwv. Theodor Zahn 1) 

bemerkt hierzu: "N acli den Versionen scheint ö~ äv äno).von 
(Ss Sc kab mit DEGSUV ~ Ferrargr.) überall älter zu sein als :nä~ o 
a:nolvwv (ShS1S3 Goth, jüngere Lat. Vg mit ~~tBKLM.dJJ) und letz
teres nach Analogie von v. 22. 28 gebildet." Ferner halten wir 
p.otr.ii.o&at (EKLMSUV L1 ll) gegenüber pmr.w{}ijvat . und xai ö~ ..• 
p.otlßmt, welches D 64 ab k auslassen - auch Augustin sagt, dafl 
es in manchen lateinischen und griechischen Codices fehle - mit 
MEKLMSUV L1II fest. 

Bei der Erklärung gehen wir von dem Satze Oischingers 2) aus, 
.dafl es in allen Sprachen Worte gibt, welche eine Grenze an
zeigen, ohne dafl dadurch schon bestimmt ist, ob das Glied, bis 
auf welches sich etwas erstreckt, noch in die vorhergehende Reihe 
aufgenommen sei oder nicht". Während aber dieser Gelehrte durch 
eine Reihe von Beispielen, in denen "außer" bald einschließenden, 
bald ausschlieflenuen Sinn hat, mit Rücksicht 'auf die Parallel
stellen, welche keine Ausnahme zulassen, zu dem Schluß kommt, 
auch .:naeexzo~ ).6yov noeveW.~" mufl einschließlich gefast werdtm 
und ist mit .bis" zu· übersetzen,. werden wir auf einem auelern 

1) Das Evangelium des Mt, Leipzig 1903, 238 A. 111. 
2) Die christliche Ebe 71. 
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Wege unter Beibehaltung 1der Übersetzung .aufler" das gleiche 
Ziel anstreben mit Hilfe analoger Sätze. 

Setzen wir z. B. den Fall, der Arzt sagt zu den Angehörigen 
eines Patienten, nachdem er eine bestimmte Speise für den Kran
ken vorgeschrieben hat : 

.Der Kranke darf keine Speisen außer der bestimmten er
halten." Das heißt offenbar soviel: Der Kranke darf nur diese 
eine Speise bekommen; das • außer" ist im ausschließenden Sinne 
gebraucht, denn von den verbotenen Speisen wird die eine aus
genommen. - Nachdem bedeutende Besserung eingetreten ist, er
klärt der Arzt: .Der Kranke darf jetzt alle Speisen außer der 
bestimmten erhalten", d. h. der Kranke darf jetzt' "alle Speisen 
essen, natürlich auch die bisherige, also ist .außer" im einschlie
ßenden Sinn gebraucht. 

Setzen wir den andern. Fall, der Arzt will nach eingetre
tener Besserung nur noch eine Speise verbieten; er verbietet sie 
tatsächlich und erklärt darin: .Der Kranke darf jetzt alle Speisen 
außer der bestimmten (nämlich verbotenen) erhalten." Hier ist 
trotz des vollständig gleichen Wortlautes wie oben ein ganz an
derer Sinn : Der Kranke darf alles erhalten, nur nicht die . he
stimmte Speise; also steht • auf! er" im ausschließenden Sinn. 

Aus diesen Beispielen leiten wir die Regel ab, daß das Wort 
.außer" (und ebenso die betreffenden Wendungen in den andern 
Sprachen 1) ), auch wenn es bei einer vollständig gegebenen Reihe 
(ißl angeführten Falle: alle Speisen) 2) gebraucht ist, doch sowohl 
einschließenden als ausschließenden Sinn haben kann und daß 
nur der Zusammenhang entscheidet, ob es einschließend oder 

-auss_chließend gefaflt werden muß 3). 

') Man vergleiche den Satz: Carmani praeter capita toto corpore hir
suti (Mela) = Die Karmanen sind nicht nur am Haupte, sondern auch am 
ganzen Körper struppig. Ändert man folgendermaßen: Carmani praeter Jum
bos toto corpore nudi, so ist der Sinn: Die Karmanen sind am ganzen Körper 
nackt, nur nicht an den Lenden. 

~) Wenn nur einige Glieder der Reihe gegeben werden, dann ist· das 
mit "außer" beigefügte Glied immer eingeschlossen: z. B. Der Kranke darf 
außer Milch Fleisch und Gemüse erhalten. 

u) Man vergleiche auch folgenden Fal~ Ein Reisender wird vollständig 
ausgeraubt; nur sein wertvoller Diamantring, den er wohlverborgen bei sich 
trägt, wird nicht von den Räubern gefunden. Der Überfallene bringt den 
Raub zur Anzeige und erklärt, den Ring vorzeigend; Außer diesem Ring sind 
mir.alle Wertgegenstände genommen worden. Sinn: Nur dieser Ring ist mir 
&eblieben; "außer" hat ausschließenden Sinn; von allen geraubten Wertgegen-
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Da man sich für die Behauptung, daß wnaeexro~· waufler" 
im ausschließenden Sinn gefaßt werden muß, auf Apg 26, 29 be
ruft, so sei auch diese Stelle näher ins Auge gefaßt. Sie findet 
sich in der Antwort des hl. Paulus auf das Wort des Agrippa: 
.Es fehlt wenig und du überredest mich, Christ zu werden.~ Der 
Satz lautet: Ev~alJ.11JV dv ujj iJujj )CUt lv o).{yrp xal. lv peya).rp ov 

JAOVOV OE d).).d xal mivra,; rov~ dxovovu.l~ JlOV O~JAEI}OV yeviol'Jat 

lOtoVTOV>; onoio~ xayo) tijAt1 naeexro~ TCÖv {JEap{Öv rovrwv (ex
ceptis vinculis bis). Auch ich gebe natürlich vollständig zu, da& 
hier "au&er" w1r.aeexr6,;" im ausschlie&enden Sinne gebraucht ist 
und so verstanden werden mufl, aber ich beh.aupte, da& dies nicht 
aus dem Worte "naeexr6,;" resultiert, sonder·n einzig und allein aus 
dem Zusammenhang; der Ausdruck: "naeexro,; uöv ~EOJACÜV TOvrwv" 

ist vollständig indifferent. Denn nehmen wir einen andern Zu
sammenhang: Der hl. Paulus darf, bevor er gefesselt weggeführt 
wird, 11och einmal eine Ansprache an die betrübten Brüder halten; 
er wählt als Gegenstand: Das Leiden macht Christus ähnlich, und 
führt aus : "Der Herr war gefesselt wie ich jetzt, -freuet euch, da& 
ich Christus dadurch ähnlich werde. Der Herr hat noch andere 
Qualen erduldet: Gei&elung, Dornenkrönung, Kreuzigung usw. 0, 
daß ich doch die Gnade hätte, all das für Christus zu leiden außer 
diesen Fesseln." Der Sinn dieses letzten Satzes ist offenbat dann 
der: Zu diesen Fesseln möchte ich alles leiden, um Christus ganz 
ähnlich zu werden; also "außer" wäre einschließend zu nehmen 1). 

Und wenn wir nach dem Grund fragen, warum wir diese 
entgegengesetzten Folgerungen aus den formell gleichen Sätzen 
ziehen, so ergibt sich als Antwort: Im ersten Satze ist mit Fesseln 
etwas bezeichnet, was gar nicht zu dem paßt, was Paulus dem 
Agrippa wünschen will. Denn er wünscht ihm nur Angenehmes. 
Darum ziehen wir sofort den Schlufl: "außer" ist im ausschließen
den Sinne gebraucht. Im zweiten Satze hingegen haben wir eine 
Reihe von ähnlichen Gliedern, nämlich die Leiden, unter die auch 

ständen ist der Ring ausgenommen. Anders ist die Sache, wenn dem Reisen· 
den zu' den andern Wertgegenständen auch der Ring abgenommen, nach 
Festnahme der Räuber allein bei ihnen vorgefunden und dem Richter über· 
geben wurde. Erklärt nun der Richter, den Ring vorzeigend, den Räubern 
gegenüber: "Ihr habt dem Reisenden außer diesem Ring alle seine Wertgegen
stände genommen, Wo Rind sieY" Dann bat "außer" einschließenden Sinn. 

1) Ebenso hätte :naeExTo> rwv lJEofläJV rovrwv einschließenden Sinn, wenn 
der hl. Paulus dieselben Worte, wie zu Agrippa, zu einem mitgefesselten Nicbt-
christen sagen würde. 

19 * 
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' das Gefesseltsein zählt. Darum ist in diesem Satze nach dem 
Zusammenha\lg das Gefesseltsein als eingeschlossen zu betrachten. 

Durch diese Ausführungen glauben wir hinlänglich unsere 
These bewiesen zu haben, daß .außer" je nach dem Zusammen
hang sowohl ein schließenden als aus schließenden Sinn haben 
kann. Wir können daher die aufgestellte Regel auch auf unsern 
Satz anwenden und sagen, dati in dem v. 32: "\Ver irgend außer 
dem Ervath dabar 1) sein Weib entläßt", der Ausdruck: .außer 
dem Ervath dabar" einschließenden Sinn haben kann; es kann 
der Satz heißen: • Wer irgendwie auch bei Ervath dabar sein 
Weib entläßt." 

Der Beweisgang Oischingers nun, aus dem &egensatz, in 
welchem der Vers sonst zu den Parallelstellen steht, zu schließen, 
daß man das Ervath dabar einschließlich fassen müsse (die Über
setzung .bis" ändert im wesentlichen nichts!), ist nicht genügend. 
Wie wir oben immer betont haben, muß in zweifelhaften Fällen 
der Zusammenhang der Steile selbst entscheiden. Wir haben 
darum im folgenden noch den Beweis zu liefern, warum die jü
dischen Zuhörer die Stelle allgemein mit Einschluß des Ervath 
dabar verstehen mußten, und dann ergibt sich als weiterer 
Punkt, zu zeigen, warum alle Exegeten im Gegensatz zu den 
Juden die Stelle mit Ausschluß des betreffenden Falles verstan
den haben. 

Zu diesem Zwecke müssen wir auf den v. 31 näher eingehen. 
Derselbe ist sicher eine freie Wiedergabe von Dt 24, 1 und ist, 
wie er im Texte steht, ganz 3;llgemein ohne den dort von Moses 
bestimmten Scheidungsgrund des Ervath dabar gesprochen worden. 
Wir stellen die Frage: wie faßten die Juden diesen Satz, wenn er 
s allgemeiu von Jesus ausgesprochen wurde? Haben sie diese 
W te von anderen im Gegensatz zu den wegen Ervath dabar 
erfol en Trennungen verstanden? Ich sage: Nein. Vergegen
wärtige wir uns den Streit zwischen Hillel und Schammai hin
sichtlich der Ehescheidung: Er drehte sich um die Auslegung von 
Ervath dabar; Hillel legte auf dabar den Nachdruck und verstand 
darunter· schändliche Sache und a1le andern Sachen, der 
strenge Schammai dagegen betonte dat. Ervath und schränkte den 

1) Daß ).oyot• noen·la~ nur die Übersetzung dieses von Moses (Dt 241 1) 
gebrauchten Wortes ist, darf als gesichert betrachtet werden, und konsequent 
darf nuin dann loyov nD(!l'6la~ nicllt üborsetzen "auf Grund der Porneia". 
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Ausdruck auf sexuelle Vergehen ein 1}. Aber wohl zu beachten 
ist, daß beide Schulen nur Ervath dabar, wenn auch in ganz ver
schiedener Auslegung, als Scheidungsgrund gelten ließen; "denn 
beide waren darin einig, daß der Buchstabe des Gesetzes pünktlich 
erfüllt werden müsse" 2). Zur Zeit Christi aber hatte in unserer 
Angelegenheit die Schule Hilieis bedeutend das Übergewicht. Christus 
brachte also, wenn er v. 31 ganz allgemein wiedergab, die Stelle 
Dt ~4. I zum Ausdruck in der von Hillel gegebenen Erklärung 
des Ervath dabar, und die Zuhörer, weil größtenteils Anhänger 
Hillels, verstanden den Satz auch nicht anders als: jedet·, der sein 
Weib entläßt wegen des von Moses ebim zugestandenen Grundes 
~es E1·vath dabar (aber in seiner weiten Auslegung), gebe ihr den 
Scheidebrief. Denn daß es außer bei Ervath dabar nicht erlaubt 
sei, das hielten die gesetzesstrengen und am Worte hängenden 
Juden für selbstverständlich, und jeder Scheidungsgrund mußte in 
diesem Begriff untergebracht werden. Also obwohl Christus ganz 

1) Vgl. Mischna, Gitt. IV, 10: Die Schamajiten sagen, der Mann 
darf seine Frau nicht verstoßen, außer er findet an ihr Unzüchtiges ( m.,.V); 
denn es heißt: .,::!., 1'11.,1.' :"!::! K~~ ·~· Die Hilieliten sagen, aqch wenn sie seine 
Speise hat anbrennen lassen; denn es heißt: .,::!., :"!::! M~C ·~ (Aicher, Das AT 
in der Mis~hna,. Freiburg 1!106, 86). R. Mosche fil. Maimon erklärt hierzu: 
ßchamai nititur voce 1'11.,1'; sed schola Hillelis voci .,::11· (Mischna latinitate 
donavit ac notia illustr. Ouili. Surenhusius 111 [Amsterdam 1700) 368); vgl. 
auch Seiden: Uxor ebraica (Francofurti Jld Oderam 1673) 1. 111 c. 20: Nam 
dum extra rem 'furpitudinis seu ipsam turpitudinem negabant permittendam 
Divortium Sammaeani, ob cauaam interim eiusmodi etiam cum Hillelianis 
affirmabant, reluctante nemine. At Hilieliani heic maritis indulgentiores non 
solum ob 'furpitudinem, sed etiam ob rem seu causam quamcunque aliam, id 
est sive ob :-t1.,ll seu Turpitudinem, sive ob .,::!, seu Rem causamve aut ratio
nem qualemcunque permitti volebant (329); Als Beleg wird aus Gittin c. 9 
zitiert: Nonne diserte in lege nominatur .,:I, i. e. res, ratio, causa,. verbum 't 
Sammaeani: Nonne etiam diserte nominatur l'I1.,.V TurpitudoY Hili.: Si in 
lege Turpitudinis sine adiectione rei, causae etc. mentio fuisset, non male dixe
rit forte aliquis ob Turpitudinem uxorem passe eiicl, sed non ob rem seu 
causam, unde fiebat, ut etiam .,::!., seu res adiiceretur. . . Sammaeani: At 
observanda est vis vocabuli .,:I, seu rei ut alibi ita hic. Alibi (Dt 19. 15) 
legitur,. in ore duorum aut in ore tri um testium firmabitur .,:::1.,. Ut res seu 
.,:I, ibi ad bonos testes attinet, ita etiam in lege de Repudiis . . . Hili.: An 
vero acriptum est Turpitudinem in re (,:I l'I11,V)Y Sammaeani: An vero 
soriptum est, aut Turpitudinem aut Rem ( 1 1K 1'11.,1.' 1M) 1 Hili.: ldeo scripturn 
est, Turpitudinem Rei, ut non solum Turpitudo in Re, sed etiam sive Turpi
tudo, sive Res intelligatur. 

2) Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi 
IP 361. 
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allgemein in v. 31 gesprochen hatte, so ist derselbe doch zu er
gänzen und wurde auch von den Zuhörern so ergänzt: Wer immer 
sein Weib wegen Ervath dabar entläßt, gebe ihr den Scheidebrief. 

\Venn daher der Heiland, wie aus der gr..nzen bisherigen 
Rede und aus der Gegenüberstellung: .Ich aber", ersichtlich ist, 
auch hier in einer Antithese ein höheres Gesetz aufstellt und 
sagt: Wer irgend außer dem Ervath dabar sein Weib entläßt, der 
handelt ehebrecherisch 1), so konnten die Juden das nicht anders 
verstehen als: Nun ist alle Ehescheidung, auch die bisher wegen 
Ervath dabar zugestandene, verboten. Denn andernfalls wäre 
ja, wie Zenger mit Recht behauptet, aber nicht beweist, dieser 
Ausspruch ein ganz fader Satz. Hätten sich doch die..Juden sagen 
müssen : Dafl die Scheidung aus keinem andern Grunde als dem 
Ervath dabar erlaubt ist, das haben wir bisher auch festgehalten. 

Es war daher bis jetzt einer der größten Fehler der Exe
geten, den Begriff ."noevela" bestimmen zu wollen, nicht aber 
.iloyoq noevela~"; und selbst solche Gelehrte (wie z. B. Bisping), 
die ausdrücklich sagten. daß .,~~ M!'7~ mit .il6yo; noevdaq" wieder
gegeben sei, suchten dann doch einseitig .noevda" zu erklären, 
ohne den Zusammenhang und den Umstand zu beachten, wie die 
jüdischen Zuhörer diesen Zusatz verstehen mußten und verstan
den haben. Denn Jesus mußte, wenn er ohne Erklärung einen 
solchen Ausdruck gebrauchte, ihn ganz in dem Sinne nehmen, 
den seine Zuhörer damit verbanden. 

Hierin liegt auch der Grund, warum die ganze Exegese bis
her den Ausdruck im ausschließenden Sinne, als Ausnahme 
faßte. Man glaubte, im Gegensatz zu v. 31, der allgemein wieder
gegeben ist ohne Angabe des Scheidungsgrundes, werde durch 
"it6yoq noevela;" eine Beschränkung ausgesprochen. · Iloevela = 
flOLXela in diesem Zusammenhang zu fassen, ist daher vollständig 
falsch ; nie und nimmer hätten die Zuhörer nur diesen Sinn mit 
dem ganzen Ausdruck verbunden. Wir können überhaupt den 
Zusa nicht entsprechend übersetzen, weil er sich ganz nach der 
subj tiven Auffassung der Zuhörer richtet. Ganz zu verwerfen 
ist ie Übersetzung: außer auf Grund der Unzucht. Gerade da
dur h verwischt man vollständig den ~inn, der für die Juden in 
de itoyoq bzw. "1::1., lag. Der Sinn der beiden Verse läfst sich 
etwa in folgender Umschreibung geben: .Euch ist gesagt worden: 
wer immer aus den Gründen, auf die ihr das Ervath dabar aus-

1) Zu dieser Übersetzung des NachsatziB siehe nächste Seite. 
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dehnt, sein Weib entläßt, gebe ihr den Scheidebrief (31 ). Ich 
aber eage euch: wer irgend außer den unter Ervath dabar (mit 
Unrecht) subsummierten Gründen, d. h. besonders auch wegen der 
untet· Ervath .dabar subsummierten Gründe sein Weib entlä6t, 
handelt ehebrechel'isch gegen sie; und wer immer eine Entlassene 
(die eigentlich gar keine Entlassene mehr in euerm Sinne ist, weil 
jeM auch wegen Ervath dabar keine Entlassung edaubt ist) hei
ratet, der bricht die Ehe." In kurzer O~ersetzung könnte man 
die Ver:;e dann so geben: .Euch ist gesagt worden, we1· immer 
sein Weib (wegen Ervath dabar) entlä6t, gebe ihr den Scheide
brief. Ich aber sage euch: wer immer· ganz abgesehen Yon 
Ervath dabar (oder: ausgenommen sogar E1·vath dabar) sein 
·Weib entläfat, handelt ehebrecherisch, und wer eine Entlassene 
heiratet, bricht die Ehe" 1). 

Damit glauben wir die von Oischinger und Ant. Scholz ein
gesehlagenen Lösungsversuche innerlich aus dem unmittelbaren 
Zusammenhang begründet zu haben. 

Was das ,nou-:i avT~V p,oty_äa{)at' betrifft, so schließen wir uns 
vollständig den Ausführungen Oischingers an, dafl die Hiphilf'orm, 
wel<;he mit ,notei ai!T~v p,otxäaOat' gegeben ist, die Bedeutung habe: 
er handelt ehebrecherisch gegen sie. Denn dafl die Hiphilform 
dies besagen kann, geht untrüglich aus dem von Oischinger ange
führtenAnalogon f''jlfp"l~ M'IPI:IP 1t';l1 = (LXX) Ön ... oiJ p.tavür:e T~v 

l'ii'' =· (Vg) ne peccat·e facias terram tuam = .damit du nicht 
gegen deinLand sündigest" (Dt 24,4) hervor 2). Das scheint auch der 
Zusammenhang zu fordern; denn wie der zweite Halbvers zeigt, soll 
sowohl die Sünde des sie Entlassenden als auch des sie Aufneh
menden als ehebrecherischer Natur gebrandmarkt werden ; der 
erstere handelt aber in der Tat ehebrecherisch, weil er mit der 
Absicht, die Ehe zu lösen, die Entlassung bewerkstelligt. 

1) Zur besseren Veranschaulichung sei noch auf ein analoges Beispiel 
hingewiesen, das wir Mk 7, 9 ff. entnehmen und für unsere Zwecke sprachlich 
umbilden. Christus rügt die Umgehung des 4. Gebotes. Wenn er nun dies 
analog dem Verbote der Ehescheidung Mt 6, 31 f. in folgender Form getan 
hiitte: · "In eurer Überlieferung wird gesagt: Wer sich der Sorge für Vater 
und Mutter erledigen will, der spreche Korban; ich aber sage euch: Wer 
irgel)dwle aufJer durch Korban sich der Sorge für seine Eltern erledigt, der 
iAt des Gerichtes schuldig", so hiitte das doch sieherlieh den Sinn: Wer irgend
wie, besonders auch durch Korban, wie ihr es bisher getan, sich der Sorge 
für seine Eltern erledigt, ist des Gerichtes schuldig. 

2) Vgl. Gesenius-Kautzsch, Hebdisehe Grammatik 27, Leipzig 11102, 
§ 63l. s. 1441. 
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' 
b) Erklärung zu Mt 19, 9. 

Textkritisch ist zu bemerken, daß f'~ l:nl :noevE[~ (MCJNZ) 
gegenüber den verschiedenen Varianten (Ei ft'J l:nl :noevEi~ - :nQ~ 

(!E'XJ:O~ Äoyov :noevda~ -- XW(}k Äoyov :no(}VE[a~) festgehalten werden 
muß. Dagegen ist der Beisatz -xal & d:noÄEAVftEVfJV ya!J.f}oa~ !J.Ot

xäwt (BC1JNZ gegen MCaDLS, welche denselben auslass.en) als 
"petitum ex parallelis" 1) zu bezeichnen. 

Bei der Erklärung dieser Stelle müssen wir vor allem auf 
die Synopse der beiden Parallelberichte von Mt und Mk eingehen 
und uns fragen : zu wem ist Mt 19, 9 gesprochen? Hier stehen 
sich zwei Ansichten gegenüber. Die einen Erklärer J-.glauben, er 
bilde die Fortsetzung der Rede an die Pharisäer, wie der Be• 
richt bei Mt naheleg·t. Da aber Mk 10, 11 der . Vers fast wörtlich 
nur mit Ausnahme des ,ft.~ l~l :noevEla' und des. unbedeutenden 
Zusatzes ,l:n' avr~v· ausdrücklich als an die Jünge1· ~;tllein zu 
einer andern Zeit und an einem andern Orte gerichtet bezeichnet 
wird, so sprechen sich andere Ausleger dafür aus, Mt 19, 9 sei 
mit Mk 10, 1J identisch und zu den Jüngern gesprochen. Auch 
wir schließen uns letzterer Anschauung aus folgenden Gründen an: 

1) Bei den verschiedenen Anlässen, wo die Pharisäer ver
suchend an Jesus herantraten, ging der göltliche Heiland nie ihnen 
gegenüber auf ih1·e Spitzfindigkeiten ein, sondern mit göttlicher 
Würde und Autorität gab er ihnen eine bestimmte w1d klare, 
aber nie ins einzelne eingehende Antwort; in dem ,,u~ l:nl :noevda' 

ist aber sicher eine Beziehung zu den Streitigkeiten der beiden 
. Schulen gegeben. 

2) Markus ist in der historischen Darstellung, wie allgemein 
anerkannt, genauer als Matthäus; er bringt oft durch ganz kurze 
Bemerkungen Licht in den geschichtlichen Gang der Ereignisse. 

3) Bei Matthäus wäre dann die Unterredung im Hause ganz 
übergangen, da im folgenden Abschnitte die beiden Evangelisten 
wieder zusammentreffen.· 

4) Nach den Versen Mt 19,10-13, wo Christus, aufdie 
Bedenken der Jünger eingehend, einen vollständigen - also auch 
hier n r eine Unterredung zwischen Jesus und den J(ingern - Ab
schluß ibt, ist die nochmalige Frage d~ Jünger zu Hause psycho
logisch icht mehr erklärbar. 

ebendort, NT Graece1 editio octava critica maior I (Lipaiae 
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Der Gang der Ereignisse ist also durch folgende Synopse 
herzustellen: 

Mt 1 U, :1--~ = Mk 10, 2-9. 
Mk 10, 10. 

Mt 19, U = Mk 10, 11 f. 
Mt 19, 10-12. 

Mt 19, 13 = Mk 10, 13. 
Nachdem dieser· Zusammenhang festgestellt ist, mü:;:;en wir 

den Inhalt der von den Jünger·n an Christus gestellten Frage zu 
gewinnen suchen. Sicher muflte dieselbe ganz anders lauten als 
die der Pharisäer. Die Jünger konnten nicht mehr fragen, ob 
wegen jeder Ursache die Ehescheidung erlaubt sei (Hillelsche 
Lehre), sondern psychologisch ist nur der Fall möglich, dafl sich 
die Jünger auf den Standpunkt des Schammai stellten und fragten, 
ob es nicht wenigstens wegen Ervath, '''egen geschlechtlicher. Ver
gehen, erlaubt sei, die Frau zu entlassen. 

Dieses auf psychologischem Wege gewonnene Resultat wird 
bestätigt durch die Antwort des Herrn. Denn Christus geht jetzt, 
was er den ihn versuebenden Pharisäern gegenüber nicht getan 
hat, auf die Frage und damit auf den Streitpunkt zwischen Hillel 
und Schammai ein und nimmt ihn in seine Antwort auf. Denn 
daß in dem ,,u) hd n.oeveiil.' eine Bezieliuug zu dem Schulstreite 
gegeben ist, darüber kann kein Zweifel obwalten. Aber es ist 
m. E. von höchster Bedeutung, was bisher· von den Exegeten nicht 
beachtet wurde, dafl hier im Gegensatz zu Mt 5, 32 nicht ".Wyoq 
n.oevtiw;" (Er·vath dabar), sondern "n.oi}J'da" (Ervath) allein steht, 
weil man sich gerade um den Punkt stritt, ob auf dem dabar der 
Nachdruck liege oder auf Ervath 1). Der Zusatz Mt 19, 9 ist da
her durchaus nicht gleich jenem Mt 5, 32; während jener (5, 32) 
nämlich für die Zuhörer ganz allgemein und nach ihrer An-. 
schauung auf alle möglichen Dinge ausgedehnt werden konnte, 
war das Ervath (19, 9) bestimmt und nur von einer unzüchtigen 
Handlung, doch nicht allein von dem eigentlichen Ehebruch zu 
verstehen. 

Wir haben also folgenden geschichtlichen Entwicklungsgang: 
Christus hat die Pharisäer mit Kraft und Würde zurückgewiesen 
und gezeigt, dafl jede Ehescheidung unerlaubt sei, und die Phari
säer haben dies auch so verstanden (denn dies ergibt sich unzwei
deutig aus ihrem dem- mosaischen Gesetze entnommenen Einwurf 

1) Vil. oben S. 293 A. 1. 
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und der Antwort Christi [Mt J 9, 7 f.]). Diese Heiligkeit und ab~ 
solute Festigkeit des Ehebandes war für die Zuhörer, auch die 
Jünger, etwas ganz Neues und Unerhörtes. Und als Jesus mit 
seinen Jüngern allein war, fragten diese nochmals: Meister, gilt 
dein Gesetz hinsichtlich der Ehescheidung wirklich ganz ausnahms
los; ist es nicht wenigstens wegen Ervath, wie die strengen Scham
maianm· sagen, er·laubt, sein Weib zu entlassen? Und nun ant
wortet Christus: ""Oq äv d:nolvon ~~v yvJ1aixa alrr:ov p.~ l:nl :noeveta 
xal yap.~o11 ll).).~JV p.otx,ärat." Diese Worte preßten dann den Jün
gern den verwunderten Ansruf aus : "El oihwq lotlv ~ alr:la Tov 
dv{}edmov Jtelli T~q yvvatxoq, ov ovp.rpeeet yap.ijoat." Dieses Stau-., 
uen der Jünger kann nur erklärt werden, wenn sie eine abschlä-
gige Antwort m·hielten. Diese muß also ·in den Worten Jesu 
liegen; mit dem ,J~~ l:nl :noevEla' muß eine direkte, bestimmt 
verneinende Antwort aüf ihre bestimmte F'rage ge;... 
geben sein. 

Wie lüßt sich uun philologisch dieser Ausdruck in diesem 
Sinne erklären r Griechisch würde das schwer möglich sein, wir 
müsBen auf den Urtext zurückgreittm. Da weiter nichts dabei steht, 
so kann der semitische Urtext statt ptj nur 16 oder l'tc gehabt 
haben. Nun dient .er, wirklich in erster Linie zur Verneinung einer 
gestellten Frage 1). In dieser Bedeutung ist es Job 23, 6; Jos 5, 14; 
(~n 19, ~; 23, 11; Apg 2, 12 gebraucht. Wir müßten daher über
setzen: .Nein, 11icht wegen Ervath (Unzucht). • Dies würde sehr 
gut passen, wenn ,p~ l:nl :noevela' dem allgemeinen Satze: Öq äv ... 
vorangestellt wäre und die ganze Antwort lautete: Nein, auch 
nicht 2) wegen Unzucht: wm· irgend sein Weib entläßt und eine 
andere heiratet, bricht die Ehe. 

Weil aber das ,p.~ l:nl :noeveia' iin Satze selbst steht, so glaube 
. ich, daß man einen andern Ausweg suchen muß. Freilich wird 
man immer diesen Ausdruck als etwas Selbständiges, als Paren
these fassen müssen, welche die eigentliche und zwar verneinende 
Antwort auf die Frage bildet, während durch den Satz selbst das 

1) Vgl. Hebr.-chald. Schulwörterbuch über das AT von Dr. J. Fürst, 
Leipzig 1892, 270; ferner Gesenius-Kautlsch, Hebräische Grammatik 27, 

Leipzig 1902, § 162 S. ,487 und Gesen i us, Hebr.-chald. Wörterbuch über 
das AT I (Leipzig 1834) 943. 

~ 
2) Die in dem "auch" liegende Steigerung ergibt sich unmittelbar aus 

dem Zusammenhang als Gegensatz zu der Frage und brauchte daher nicht 
eige ausgedrückt zu werden. 
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absolute positive Gesetz Christi zum Ausdruck kommt. Wir neh
men daher an, daß Christus J'l$ gebraucht hat. Dieses kommt 
aber in Verbindung mit einem Infinitiv vor in der Bedeutung: es 
ist n i eh t erlaubt. So Est 4, 2 Mi:~'( f'I!C "es ist nicht erlaubt ein
zugehen", Ruth 4, 4; .Koh :-l, 14 1). Daß nun hier Mt 19,9 der 
Infinitiv fehlt, darf nicht auffallen; dieser ist aus. dem Zusammen
hang, sowie aus dem gleich darauf folgenden V erb um leicht zu 
ergänzen. Wh' haben also hiernach den Vers Mt 19, 9 zu über
setzen: Wer immer sein Weib entliißt - es ist auch nicht wegen 
Unzucht erlaubt (scl. zu entlassen im Sinne der Juden mit der 
Absicht, eine andere zu heiraten) - und eine andere ehelicht, 
der bricht die Ehe. 

Damit wäre alle Schwierigkeit der Stelle gelöst, und es kann 
als festes und sicheres Resultat betrachtet werden, daß in dem 
,ft~ brt noevda' eine Verneinung liegen muß; denn das zeigt die 
Wirkung auf die Jünger unabweisbar. 

Wie nun die Matthilusstellen bei unserer Erklärung mit den 
andern Aussprüchen der Hl. Schrift über diesen Punkt vet·einbar 
sind, bedarf keiner längeren Erörterung. Die andern heiligen 
Schriftsteller ließen diese Beisätze, weil sich· diet>elben nur auf 
jüdische Verhältnisse bezogen und von den Lesern ihrer Schriften 
nicht verstanden werden konnten, einfach weg, ohne dadurch auch 
nur im geringsten den Sinn der Worte Jesu zu ändern. 

') Vgl. Gesenius, Hebr.-chald. Handwörterbuch I 91. 
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